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Berlin ist eine Stadt der Forschung, von Gründer:innen, der 
Kultur, Unternehmen und Zuwanderung. Auf die Zukunft  
gerichtet sind Berlins Strategien und Masterpläne sowie Um-
setzungsmaßnahmen bspw. des Europäischen Green Deal,  
um klimapositives und zirkuläres Wirtschaften zu lernen. 

Dass zumindest Klimaneutralität möglich ist, haben Mach-
barkeitsstudien wie Klimaneutrales Berlin 2050 und Berlin 
Paris-konform machen bereits belegt. Die Umsetzung erfolgt 
auf der Grundlage des Berliner Energiewende- und Mobilitäts-
gesetzes, aber auch mittels Masterplanes zur SolarCity Berlin. 

Gemeinsam mit den Regeln bspw. zum Gesundheitsschutz 
durch Luftreinhaltung, haben diese Regeln weitreichende 
Wirkungen. Das Mobilitätsgesetz gibt dem Umweltverbund aus 
öffentlichem Personen-, Fuß- und Radverkehr den Vorrang 
vor motorisiertem Individualverkehr. Die autogerechte Stadt 
ist passé - sie wird nach und nach menschengerecht neu- und 
umgebaut.

Das bedeutet für die bereits tätigen Fachkräfte und Unterneh-
men große Umstellungen, nicht nur im Verkehr. Alle Flotten 
sind betroffen, Mobilitätskonzepte müssen entwickelt oder 
überprüft werden. Es werden neue Fahrzeuge und Komponen-
ten sowie Ladestationen gebaut. Akkuwechselstationen ste-
hen bereits. Sie könnten als weitere Infrastrukturkomponente 
zur Energienetzstabilität beitragen. 

Diese und viele weitere Aspekte der Energie- und Mobilitäts-
wende sind neu zu lernen. Wie die Beiträge des Kompendiums 
eindrucksvoll beschreiben, sind für die nachhaltigen Trans-
formationen dieser Zeit viele neue technologische Entwick-
lungen, Normen und Regeln wichtig. Erfolgreich kann Elek-
tromobilität jedoch erst dann zur nachhaltigen Entwicklung 
beitragen, wenn die Effekte und Zusammenhänge vermittelt 
und verstanden sind und zu entsprechenden Handlungsalter-
nativen führen. 

Woran es hierzu noch mangelt, sind Lehrpersonen mit ent-
sprechenden Kompetenzen die Aus- und Weiterbildungen bzw. 
Lehrveranstaltungen bedarfsgerecht konzipieren entwickeln 

VORWORT DER SENATORIN 
SYSTEMWISSEN FÜR DIE VERNETZTE ENERGIE- UND MOBILITÄTSWENDE 
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und umsetzen. Die hier in den Beiträgen vorgestellten Beispie-
le sind jedoch Best Practices für Visible Learning*. Sie enga-
gieren sich seit Langem für die Energie- und Mobilitätswende 
in der eigenen Lehre und in teils (inter-)nationalen Projekten 
für Aus- und Weiterbildung von Azubis, Beschäftigten und 
Studierenden.

Die hier versammelten Beiträge können auch Impulse für 
neue Kompetenzzentren geben (wie dem am Oberstufenzen-
trum für Kraftfahrzeugtechnik in Berlin). Lernbedingungen 
und -inhalte müssen moderner werden, um die Aus- und 
Weiterbildung insgesamt attraktiver zu gestalten und ihnen 
einen grundsätzlich höheren Stellenwert in Unternehmen und 
Gesellschaft zu geben.

Um dem demograischen Wandel zu trotzen, genug Ausbil-
dungswillige zu inden, sind neue Wege zur Sicherung der 
neuen Fachkräftebedarfe nötig. Grob gerechnet werden für 
die nachhaltigen Transformationen des Green Deal in Europa 
min. 10 Millionen zusätzliche Fachkräfte gebraucht. Allein in 
Deutschland werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren 
weit über eine Million zusätzliche Fachkräfte gebraucht.  
Der Aufbau einer neuen Energielandschaft, Fahrzeugproduk-
tion, Infrastruktur sowie ein zirkulärer Umbau der Wirtschaft 
erfordern auch eine Einwanderungskultur.

Die Kollaboration aller Akteur:innen der berulichen Bildung 
kann den erforderlichen Kompetenzaufbau bei den Beschäf-
tigten, die Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung ermögli-
chen. In Modellprojekten wie dem Pooling des E-Mobilität-
Lernens werden dafür neue Wege beschritten. Ich wünsche 
Ihnen eine interessante Lektüre, wertvolle Anregungen und 
den Akteur:innen weiterhin gutes Gelingen! 

          Katja Kipping 
           Senatorin für Integration,  
           Arbeit und Soziales Berlin
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Den Bezugsrahmen für das Systemwissen bilden Wertschöpfungs-
ketten der Elektromobilität und ihre entstehenden Kreisläufe im 
Zusammenspiel mit sozio-ökologisch-ökonomischen Zielen wie auch 
Bedingungen. Das Systemwissen E-Mobilität beschreibt dabei Struk-
turen, Beziehungen und Funktionen der Bestandteile der komplexen, 
dynamischen Systementwicklungen, die die Voraussetzungen bilden, 
um Problemlösungen zu ermöglichen. Kompetenzen zum Systemwis-
sen sind grundlegend für den interdisziplinären Diskurs aller Fragen 
der Elektromobilität.

Systemwissen im Allgemeinen ist deiniert als „Wissen über die 
komplexen Zusammenhänge lebensweltlicher Probleme auf sozialer, 
ökologischer und ökonomischer Ebene und zwischen den Dimensio-
nen (Wissen darüber, was ist)“. Gemeinsam mit dem sog. Zielwissen 
(Wissen darüber, was sein und nicht sein soll) und Transformations-
wissen (Wissen darüber, wie wir vom Ist- zum Soll-Zustand gelangen) 
bildet es die zentrale Grundlage zur Erlangung von Entscheidungs- 
und Handlungskompetenzen für Beschäftigte1. Das vorliegende 
Kompendium arbeitet den aktuellen Stand der Forschung und 
Diskussion mit Fachexpert:innen aus unterschiedlichen Disziplinen 
heraus und eröffnet damit eine ganzheitliche Betrachtungsweise auf 
das System(wissen) Elektromobilität. 

Die Beiträge im ersten Themenschwerpunkt „Entwicklungen für die 
Energie- und Mobilitätswende“ legen die zentralen Grundlagen für 
einen interdisziplinären Diskurs zur gelingenden Sektorenkopplung. 
Dabei werden die Potenziale aber auch Herausforderungen der Ener-
giewende herausgearbeitet. Anschließend wird der Status Quo zur 
energiewirtschaftsrechtlichen Rahmensetzung sowie zu Verfahren 
der Normung und Standardisierung erläutert. Die Schlüsseltechno-
logie der Energie- und Mobilitätswende, die Lithium-Ionen-Batterie, 
wird beschrieben und es erfolgt eine Auseinandersetzung sowie 
Ableitung von Implikationen zur Veränderung bestehender Mobili-
tätsroutinen. Mit Berechnungen und Überlegungen zu den Netzstabi-
lisierungs-Potenzialen von Fahrzeugbatterien schließt das Kapitel. 

Im Schwerpunkt „Leitplanken digitaler Transformationen“ wird 
umfassend erläutert, welchen Einluss technologische Innovationen 
auf die Ressourcenverfügbarkeit haben und welche Bedeutung der 
Rohstoffwende zukommt. Eine techniksoziologische Auseinander-
setzung zur Herkunft von Rohstoffen für Schlüsseltechnologien und 
die Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent stehen ebenso im 
Fokus. Abschließend wird die Frage der Ressourcensicherung durch 
das Recycling von Sekundärrohstoffen in Lithium-Ionen-Batterien 
aufgearbeitet.

GELEITWORT FÜR DIE LESER:INNEN 

DES KOMPENDIUMS 
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Das Schwerpunktkapitel zum Thema „Zukunftsdesign“ entwirft 
einen Ausblick auf zukünftige Innovationen im Kontext der Elektro-
mobilität. Die Anforderungen und konkrete Umsetzungsszenarien 
für autonomes Fahren geben eine Antwort auf urbane Stau- und 
Emissionsprobleme. Der Prototyp für den Einsatz einer Wechselbat-
terie und Erkenntnisse zu thermischen Herausforderungen liefern 
wertvolle Erkenntnisse zum Einsatz in Elektrofahrzeugen. Andere 
Lösungsvorschläge mit Erklärungen zur technischen Umsetzung 
und Stadtraumgestaltung von Ladevorgängen der Elektrofahrzeuge 
schließen sich an. Ein Blick in die Zukunft entlang von komprimier- 
sowie aufblasbaren Leichtfahrzeugen bildet den Abschluss des 
Kapitels.     

Das Zusammenspiel von Lern- und Arbeitswelt im Kontext der 
Energie- und Mobilitätswende bildet den Fokus im Kapitel „Learn & 
Work for Future“. Um gesamtgesellschaftliche Veränderungen zu 
initiieren, bedarf es einen umfassenden Kulturwandel von Denk- und 
Handlungsmustern, die sich bereits in veränderten Formen der 
Zusammenarbeit (Stichwort Agilität) zeigen. Darüber hinaus bilden 
sich erste anwendungsorientierte Studiengänge mit dem Schwer-
punkt E-Mobilität heraus und setzen damit Akzente für die Ausbil-
dung von zukünftigen Fachexpert:innen. Gleichzeitig wird deutlich, 
dass das Bildungspersonal auf die aktuellen wie auch zukünftigen 
Anforderungen nicht ausreichend vorbereitet ist. Der Schlussartikel 
bildet ein Plädoyer für Gelingensbedingungen, um die Energie- und 
Mobilitätswende voranzubringen und arbeitet dabei den Stellenwert 
von Qualiizierung und berulicher Bildung heraus. 

Das IBBF-Herausgeberteam, Juni 2022

Geleitwort für die Leser:innen des Kompendiums





ENTWICKLUNGEN FÜR DIE 

ENERGIE- UND MOBILITÄTSWENDE
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Prof. Dr. Volker Quaschning, Dr. Johannes Weniger, Joseph 

Bergner, Nico Orth, Bernhard Siegel, Michaela Zoll

HTW Berlin, FB1, Wilhelminenhofstr. 75 A, 12459 Berlin

Spätestens seit dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts im Frühjahr 2021 ist 
klar: Deutschland beindet sich derzeit 
nicht auf dem notwendigen Klimaschutz-
pfad. Die letzte Bundesregierung hat nach 
dem Urteil das deutsche Klimaschutzge-
setz hektisch nachgebessert. Neues Ziel-
jahr der Regierung für die Klimaneutralität 
ist derzeit 2045. Nach dem Budgetansatz 
des Sachver ständigenrats für Umweltfra-
gen (SRU) [1] müsste die Klimaneutralität 
zum Einhalten des Pariser Klimaschutz-
abkommens in Deutschland jedoch deut-
lich früher erreicht werden. Im Rahmen 
dieses Beitrags wurden die Berechnungen 
des SRU mit den deutschen Kohlendioxid-
emissionen aus dem Jahr 2021 aktu-
alisiert und anschließend für verschiedene 
Klimaschutzziele der jeweils nötige jährli-
che Photovoltaikzubau bestimmt. 

Abschließend wird ein klimaverträgli-
cher Zubaukorridor für die Photovoltaik 
in Deutschland ermittelt. Zum Einhalten 
des Pariser Klimaschutzabkommens wird 
sich dieser im Bereich von 20 bis 40 GW/a 
bewegen. Es ist Aufgabe der deutschen 
Solarindustrie, sich der Heraus forderung 
zu stellen und nötige Maßnahmen von der 
Politik zu fordern, damit sich diese Instal-
lationszahlen auch umsetzen lassen.

WANN MUSS DEUTSCHLAND  
CO

2
-NEUTRAL WERDEN?

Im Frühjahr 2021 verfasste das Bundesverfas-
sungsgericht einen historischen Beschluss 
zum Klima schutz, der die Bedeutung des 
Pariser Klimaschutzabkommens herausstellt: 
„Das verfassungs rechtliche Klimaschutzziel 
des Art. 20a Grundgesetz ist dahingehend 
konkretisiert, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur dem sogenannten 
„Paris-Ziel“ entsprechend auf deutlich unter 

20 GIGAWATT PHOTOVOLTAIK PRO JAHR  
SIND NICHT GENUG

2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen“ [2].

Welchen Beitrag Deutschland dazu leisten 
muss und wann Deutschland kohlendioxid-
neutral (CO2-neutral) werden muss, kann 
anhand des sogenannten Budget ansatzes 
bestimmt werden. Abbildung 1 stellt die Me-
thodik zur Ermittlung des restlichen deut-
schen CO2-Budgets dar, die auf der vom 
Sachverständigenrat für Umweltfragen 
(SRU) vorgeschlagenen Vorgehensweise auf-
baut [1]. 

In dieser Studie wurde der Budgetansatz an 
die realen CO2-Emissionen des Jahres 2020 
unter Berücksichtigung des neuesten Be-
richts des Weltklimarats IPCC aus dem Jahr 
2021 [3] angepasst. Der IPCC hat globale 
CO2-Budgets ermittelt, die zum Einhalten 
bestimmter Temperatur grenzen für die glo-
bale Erwärmung nicht überschritten werden 
dürfen. Das Pariser Klimaschutzabkommen 
wurde im Jahr 2015 beschlossen. Daher wur-
de das Jahr 2016 als Referenzjahr für die Be-
rechnungen gewählt.

Um die Erwärmung deutlich unter 2 °C hal-
ten zu können, sollte die Temperaturgrenze 
von 1,7 °C noch mit einer relativ hohen Wahr-
scheinlichkeit von wenigstens 67 % eingehal-
ten werden. Soll die Erwärmung möglichst 
auf 1,5 °C begrenzt werden, ist dies mit einer 
mittleren Wahrscheinlichkeit von 50 % anzu-
streben. Demnach liegt das ab 2016 verblei-
bende globale CO2-Budget zum Einhalten des 
Pariser Klimaschutzabkommens zwischen 
664 und 864 Milliarden Tonnen CO2, wie Ta-
belle 1 zeigt [3]. 

Die jährlichen globalen CO2-Emissionen la-
gen in den vergangenen Jahren bei etwa 
41 Milliarden Tonnen. Im Coronajahr 2020 
waren es knapp 40 Milliarden Tonnen. Damit 
sind die für das Bezugsjahr 2016 vom IPCC 
ermittelten CO2-Budgets in den vergangenen 
4 Jahren um 164 Milliarden Tonnen CO2 ge-

20 Gigawatt Photovoltaik pro Jahr sind nicht genug
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Abbildung 1 Schematische Darstellung der Methodik zur Ermittlung des restlichen deutschen CO
2
-Budgets 

sunken. Bis Ende 2020 sanken die verblei-
benden CO2-Budgets zum Einhalten der ge-
nannten Temperaturgrenzen somit auf 500 
bis 700 Milliarden Tonnen CO2.

Wird das CO2-Budget aus dem Jahr 2016 
gleichmäßig auf alle 7,753 Milliarden Men-
schen der Erde verteilt, liegt das restliche 
Pro-Kopf-CO2-Budget zwischen 85,6 und 
111,4 Tonnen CO2. Für die 83,24 Millionen in 
Deutschland lebenden Menschen ergibt sich 
damit ein CO2-Budget zwischen 7129 und 
9276 Millionen Tonnen CO2. Allerdings wur-
den nach Zahlen des Umweltbundesamts im 
Jahr 2020 in Deutschland bereits 644 Mil-
lionen Tonnen CO2 und zwischen 2016 und 
2021 insgesamt 3437 Millionen Tonnen CO2 
emittiert [4]. Damit hat sich Ende des Jah-
res 2020 das für Deutschland verbleibende 
Budget auf lediglich 3433 bis 5580 Millionen 
Tonnen CO2 reduziert.
Unter der Annahme, dass sich der Ausstoß 

des Jahres 2020 weiter linear reduziert, ist 
das deutsche CO2-Budget in einem Zeitraum 
von 11 bis 17 Jahren aufgebraucht. Demnach 
muss Deutschland im Zeitraum 2032 bis 
2038 CO2-neutral werden. 

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts wurde das deutsche Klimaschutz-
gesetz durch die letzte Bundesregierung 
überarbeitet. Seitdem gilt 2045 als Zieljahr 
für die deutsche Klimaneutralität. In der Poli-
tik und in der Öffentlichkeit herrscht seitdem 
die weitverbreitete Auffassung, wir müssten 
erst 2045 unsere CO2-Emissionen auf null 
reduzieren. Die Klimaneutralität umfasst al-
lerdings auch andere Treibhausgase wie Me-
than oder Lachgas, deren Minimierung eine 
deutlich größere Heraus forderung darstellt 
als die Reduktion von Kohlendioxid. Eine Ver-
ringerung der CO2-Emissionen bis 2045 ist 
für das Einhalten des Pariser Klimaschutzab-
kommens daher nicht ausreichend.

Tabelle 1 Verbleibendes Kohlendioxidbudget in Milliarden Tonnen CO
2
 zum Begrenzen der globalen Erwär-

mung auf 1,5 °C bzw. 1,7 °C, bezogen auf den Zeitraum 1850 bis 1900 ab Anfang 2016, basierend auf [3]

Temperaturgrenze

1,5 °C 

1,7 °C

17 %

1064

1614

Wahrscheinlichkeit zum Einhalten der Temperaturgrenze

33 %

814

1214

50 %

664

1014

67 %

564

864

83 %

464

714

Deutlich 

unter +2 °C

Paris 2015 CO
2
-Budget

(IPCC)

2016 abzüglich 

Emissionen 

bis Ende 

2020 (UBA)

83 Mio. Personen 

(2016)

(SRU)

CO
2
 pro Kopf

CO
2
-Budget

Deutschlands 

2021

1,5°C

CO
2

CO
2
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Außerdem ist bereits heute absehbar, dass 
die CO2-Emissionen in den Jahren 2021 
und 2022 durch den wegfallenden Corona-
effekt, durch steigende Gaspreise und den 
deutschen Kernenergieausstieg tendenziell 
ansteigen werden. Dadurch wird das ver-
bleibende CO2-Budget noch schneller aufge-
braucht sein. Unter Berücksichtigung dieser 
Effekte ergeben sich die Jahre 2030 und 
2035 als Zieljahre zum Einhalten des Pariser 
Klimaschutzabkommens, was in Abbildung 2 
visualisiert ist. In dieser Studie werden daher 
im Folgenden 2030 und 2035 als Referenz-
jahre für die CO2-Neutralität betrachtet. Er-
gänzend dazu werden auch Ergebnisse für 
die Jahre 2040 und 2045 angegeben.

An dieser Stelle soll allerdings noch einmal 
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass das Erreichen der CO2-Neutralität nach 
dem Jahr 2035 nicht ausreichend ist, um das 
Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. 
Vermutlich ist damit auch kein verfassungs-
konformer Klimaschutz möglich.

ENTWICKLUNG DES 
GESAMTENERGIEBEDARFS
Trotz der bisherigen Bemühungen im Rah-
men der Energiewende ist der heutige 
Energie bedarf Deutschlands weiterhin stark 
von fossilen Energieträgern geprägt. Ledig-
lich etwa 19,3 % des Endenergiebedarfs wer-
den durch erneuerbare Energien gedeckt [5]. 
Zum Erreichen der Klimaschutzziele müssen 
die Sektoren Verkehr, Gebäude und Indus-
trie vollständig durch erneuerbare Energi-
en versorgt werden. Diese Studie stellt den 
Energie bedarf und dessen klimaneutrale De-
ckung für 3 Szenarien zu 4 unter schiedlichen 
Zeit punkten gegenüber. Sie sind durch un-
terschiedlich antizipierte gesellschaftliche 
und politische Zielsetzungen charakterisiert 
und werden folglich mutlos, ambitioniert und 
visionär genannt. Abbildung 3 vergleicht die 
Rahmenbedingungen der Szenarien sowie 
zentrale Kenn größen des Gebäude- und Ver-
kehrssektors für eine Klimaneutralität im 
Jahr 2035. Zudem sind die relativen Ände-
rungen des Energiebedarfs ausgewählter Be-
reiche von 2035 gegenüber heute dargestellt. 
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mutlos ambitioniert visionär
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Im Szenario mutlos stagniert die Sanierungs-
rate im baulichen Wärmeschutz auf dem 
derzeitigen Niveau von etwa 1 %/a. In der 
ambitionierten Betrachtung wird eine mitt-
lere Sanierungsquote von 1,5 %/a erreicht, 
wohingegen im Szenario visionär jährlich 
etwa 2 % der Gebäude saniert werden. In 
Verbindung mit den Sanierungsmaßnahmen 
erfolgt eine fundamentale Änderung der Be-
heizungsstruktur der Gebäude. Diese wird 
durch einen Einbaustopp von neuen Gas- und 
Ölkesseln im Jahr 2035 (mutlos) bzw. 2025 
(ambitioniert und visionär) eingeleitet. Wäh-
rend aktuell rund 1 Mio. Wärmepumpen ins-
talliert sind, werden es im Jahr 2035 8,1 Mio. 
bis 11,6 Mio. sein. 

Wie im Gebäudesektor unterscheiden sich 
die Szenarien im Verkehrssektor hinsichtlich 
des Zeitpunkts eines Zulassungsstopps von 
neuen Verbrennern im Jahr 2035 bzw. 2025. 
Aufgrund der später eingeführten Ordnungs-
maßnahme im Szenario mutlos ist der Anteil 
der Elektrofahrzeuge im PKW-Bereich am Ge-
samtbestand um 28 bzw. 23 Prozentpunkte 
niedriger als in den ehrgeizigeren Szenarien. 
In der visionären Betrachtung geht darüber 
hinaus der Flugverkehr und damit der Bedarf 
auf 75 % des heutigen Niveaus zurück. Zu-
dem wird bei diesem Szenario angenommen, 
dass die Neuzulassungen im LKW- und PKW-
Bereich gegenüber den anderen Szenarien 
um 25 Prozentpunkte niedriger ausfallen. 
Dies hat direkte Auswirkungen auf den Ener-
giebedarf dieser Verkehrsbereiche. Die zu-
sätzliche Verlagerung des Individualverkehrs 
hin zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr 
wird durch einen weiteren Anstieg im Bahn- 
und Busverkehr berücksichtigt. 

Im Industriesektor unterscheiden sich die 
Szenarien in der Nutzung von Einsparungs-
potenzialen. So liegt der Gesamtenergiebe-
darf im Szenario mutlos etwa 10 Prozent-
punkte über und im Szenario visionär ca. 
10 Prozentpunkte unter dem Bedarf des Sze-
narios ambitioniert. 

Abbildung 4 stellt die Aufteilung des Gesam-
tenergiebedarfs im Jahr 2019 dem Bedarf 
des Energieverbrauchspfads ambitioniert im 
Jahr 2035 gegenüber. Sanierungsmaßnah-
men und die Umstellung der Beheizungs-
struktur verringern den Energiebedarf im 
Gebäudesektor um ca. 36 %. Die Umstellung 
des PKW- und LKW-Bestands auf alternative, 
efizientere Antriebssysteme führt in Summe 
mit ca. 40 % gegenüber 2019 zu der größten 
Bedarfsreduktion. Im Industriesektor resul-
tiert die Umstellung der Produktionstech-
niken und die prozessübergreifende Steige-
rung der Energieefizienz in einem Rückgang 
des Bedarfs von ca. 13 %. Verschiedene Efi- 
zienzmaßnahmen in den einzelnen Sekto-
ren tragen dazu bei, dass der Energiebedarf 
Deutschlands fortlaufend sinkt. Im Jahr 
2045 ist dieser im Vergleich zum Jahr 2035 
um ca. 15 Prozentpunkte niedriger. 

Weiterhin ist der stofliche bzw. nicht-ener-
getische Bedarf dargestellt. Er indet z. B. in 
der chemischen Industrie Anwendung. Durch 
die Nutzung von Einsparungspotenzialen 
und Recycling-Prozessen ist mit zunehmen-
der Zeit auch hier ein leichter Rückgang zu 
erwarten.

Mit der Elektriizierung des Energiebedarfs 
und der Umstellung der Energie bereit-
stellung steigen die Verluste im Energiesys-
tem Deutschlands an. In dieser Studie sind 
darin u. a. Netz- und Übertragungsverluste, 
Speicherverluste sowie Abregelungs verluste 
enthalten. 

Tabelle 2 stellt den Energiebedarf inklusive 
des stoflichen Bedarfs sowie der angenom-
menen Verluste für die unterschiedlichen 
Szenarien in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der 
Klimaneutralität dar (vgl. auch Abbildung 2). 
Aufgrund der verschiedenen Rahmenbedin-
gungen variiert der Energiebedarf. Die Un-
terschiede zwischen den Szenarien mutlos 
und visionär liegen im Bereich von 550 TWh 
bis 710 TWh. 
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Um die gesamten Treibhausgasemissionen 
Deutschlands auf null zu senken, muss letzt-
endlich der Energieverbrauch in allen Sek-
toren klimaneutral durch erneuerbare Ener-
gien gedeckt werden. Für ein rechtzeitiges 
Erreichen der Klimaneutralität in den Jahren 
2030 und 2035 werden grüner Wasserstoff 
und dessen Folgeprodukte für den Weiterbe-
trieb der restlichen Verbrenner und Gaskes-
sel benötigt oder inden Anwendung in der 
Industrie. 

BEITRAG DER PHOTOVOLTAIK 
ZUR KLIMANEUTRALITÄT
Um die Klimaneutralität des Energiesektors 
in Deutschland zu realisieren, sind zahlreiche 
parallele Strategien notwendig. Neben dem 
ambitionierten Ausbau der erneuerbaren 
Energien müssen alle Sektoren möglichst 
weitgehend elektriiziert werden. Dies geht 
mit einem hohen Bedarf an Fachkräften ein-

her. Darüber hinaus müssen Elektrolyseure 
im In- und Ausland errichtet und Wasserstoff-
importrouten etabliert werden. 

Der nachfolgende Abschnitt soll der zen-
tralen Fragestellung der Studie nachgehen: 
Wie viel Photovoltaik (PV) ist in Deutschland 
zum Erreichen des Pariser Klimaschutz-
abkommens erforderlich? Gleichzeitig zeigt 
er auf, welche Faktoren den erforderlichen 
Solarstrom ausbau beeinlussen. Sofern nicht 
anders angegeben, beziehen sich die Be-
rechnungsergebnisse auf die Rahmenbedin-
gungen des Referenzszenarios (Tabelle 3).
Ausgehend von diesem Referenzszenario 
werden im Folgenden die Auswirkungen der 
davon abweichenden Rahmenbedingungen 
näher analysiert. 

Szenario 2030 2035 2040 2045

mutlos 3258 TWh 2951 TWh 2649 TWh 2420 TWh

ambitioniert 2894 TWh 2536 TWh 2308 TWh 2159 TWh

visionär 2611 TWh 2244 TWh 2016 TWh 1869 TWh

Tabelle 2 Gesamtenergiebedarf der Szenarien in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Klimaneutralität 

(Umwelt- und Abwärme sind nicht enthalten, inkl. Verluste bei der Herstellung von Wasserstoff und dessen 

Folgeprodukten)

Tabelle 3 Annahmen des Referenzszenarios

Zieljahr zum Erreichen der CO
2
-Neutralität 2035

Energieverbrauchspfad ambitioniert (vgl. Abbildung 3)

Windenergieausbau im Zieljahr
Erschließung des Potenzials der Windkraft an 
Land von 200 GW [7] und 70 GW Windkraft 
auf See [8]

Anteil des importierten Wasserstoffs am 
gesamten Wasserstoffbedarf

   60 %
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WAS SIND DIE SÄULEN EINER 
KLIMANEUTRALEN
ENERGIEVERSORGUNG?
Die deutsche Energieversorgung basiert 
derzeit noch zu ca. 82 % auf fossilen Ener-
gieträgern, wie Abbildung 5 Entwicklung 
des Energieverbrauchs und der erneuer-
baren Energieversorgung zum Erreichen  
der CO2-Neutralität im Jahr 2035 
(ohne Nutzung der thermischen Ver-
luste in den Wärmekraftwerken,  
inkl. nicht-energetischem Bedarf, Referenz-
szenario)g 5 verdeutlicht. Mit etwa 74 % wird 
ein Großteil dieser Energieträger importiert 
[6]. Die erneuerbaren Energien deckten im 
Jahr 2020 lediglich 454 TWh der benötigten 
2579 TWh. Die Stromerzeugung aus Windrä-
dern und Solaranlagen lag bei 182 TWh. Auf 
die Biomasse, die in allen Sektoren genutzt 
wird und derzeit den Großteil der erneuer-
baren Energieversorgung Deutschlands aus-
macht, entielen 243 TWh. Ähnlich wie bei den 
anderen erneuerbaren Energien Wasserkraft, 
Geo- oder Solarthermie stagnierte der Zubau 
der Bioenergie in den vergangenen 10 Jahren. 
Dies ist unter anderem auf das beschränkte 
Kostensenkungspotenzial dieser Technologi-
en zurückzuführen. Ein deutlicher Anstieg der 
Nutzung dieser erneuerbaren Energien ist da-
her nicht zu erwarten. 

Die zukünftige klimaneutrale Energiever-
sorgung Deutschlands baut auf den Säulen 
Windkraft, Photovoltaik und Biomasse sowie 
auf dem Import von grünem Wasserstoff 
und dessen Folgeprodukten auf. Abbildung 6 
stellt für die unterschiedlichen Zieljahre der 
Klimaneutralität den Beitrag der einzelnen 
Technologien zur Energieversorgung dar. 
Aufgrund der Kostenvorteile von Wind- und 
Solarstrom (vgl. [9], [10]) werden diese er-
neuerbaren Energien den größten Anteil an 
der Energieversorgung ausmachen. Wird das 
gesamte angenommene Potenzial der Wind-
kraft erschlossen, kann diese ca. 850 TWh 
(580 TWh onshore und 273 TWh offshore) 
bereitstellen. Auf die Biomasse entfallen 

etwa 243 TWh. Die verbleibende Lücke zur 
vollständigen Deckung des Bedarfs in Höhe 
von 660 TWh (2030) bzw. 447 TWh (2045) 
muss durch die Photovoltaik gedeckt wer-
den. Fossile Energietechnik, die in den nächs-
ten 10 Jahren nicht getauscht werden kann, 
muss mit grünem Wasserstoff betrieben 
werden. Die erforderlichen Wasserstofim-
portmengen sind umso größer, je früher die 
CO2-Neutralität angestrebt wird. 

WIE VIEL PHOTOVOLTAIKLEISTUNG 
WIRD ZUR CO

2
-NEUTRALITÄT 

BENÖTIGT?
Um den Energiebedarf zu decken, müssen 
alle regenerativen Energiequellen genutzt 
werden. Photovoltaikanlagen haben im Ver-
gleich zu anderen Technologien verschie-
dene Vorteile. Sie sind kostengünstig [9], 
lexibel skalierbar und haben eine hohe Ak-
zeptanz [11]. Aus diesen Gründen fällt der 
Photovoltaik die Aufgabe zu, die Bedarfs-
lücke zur CO2-Neutralität zu schließen. Das 
technische Potenzial der Photovoltaik in 
Deutschland wird mit 530 GW bis 3100 GW 
abgeschätzt [12]–[14].

Aus den erforderlichen Solarstrommengen 
lässt sich die in Deutschland zu installierende 
Photovoltaikleistung bestimmen. Hierbei wird 
der mittlere jährliche Ertrag mit 950 kWh/kW 
veranschlagt [15]. Die daraus resultierende 
Photovoltaikleistung ist in Abbildung 7 Er-
forderliche Photovoltaikleistung in Deutsch-
land zum Erreichen der CO2-Neutralität  
zwischen 2030 und 2045 
im Referenzszenariog 7 
für die verschiedenen Zieljahre im Szenario 
ambitioniert dargestellt. Als Vergleichswert 
dient die Ende 2020 installierte Photovoltaik- 
leistung.

Während im Jahr 2030 knapp 700 GW Pho-
tovoltaikleistung erforderlich sind, um den 
Energiebedarf decken zu können, sinkt bei 
einem späteren Erreichen der CO2-Neutralität 
die notwendige Leistung. Dies ist z. B. auf den 
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abnehmenden Energiebedarf aufgrund ver-
mehrter Sanierungen oder auf den Austausch 
der fossilen Heizungen und Verbrenner-
fahrzeuge zurückzuführen. Bei einer noch 
Paris-konformen Dekarbonisierung bis zum 
Jahr 2035 beträgt die erforderliche Leistung 
594 GW. Wird die CO2-Neutralität erst 10 Jah-
re später angestrebt, werden rund 470 GW 
benötigt. Die Unterschiede in den erforderli-
chen Photovoltaikleistungen werden bei den 
späteren Zieljahren tendenziell kleiner. 
WESHALB IST DIE ELEKTRIFIZIERUNG 
DES VERKEHRS- UND  
WÄRMESEKTORS WICHTIG?
Wie bereits beschrieben, muss Solarstrom 

die Bedarfslücke zwischen der Energie-
bereitstellung der anderen erneuerbaren 
Energiequellen und dem Energiebedarf de-
cken. Neben dem Jahr zur Erreichung der kli-
maneutralen Energieproduktion hat auch der 
angenommene Energiebedarfspfad einen er-
heblichen Einluss auf die zu installierende 
Photovoltaikleistung.

Bisher wurden lediglich die Ergebnisse für 
das Szenario ambitioniert betrachtet. Tabelle 
4 Einluss der Energieverbrauchspfade auf 
die in Deutschland erforderliche Photovol-
taikleistung bei unterschiedlichen Zieljahren 
zum Erreichen der CO2-Neutralität (Rah-

Szenario 2030 2035 2040 2045

mutlos 823 GW 738 GW 655 GW 592 GW

ambitioniert 695 GW 594 GW 521 GW 471 GW

visionär 490 GW 372 GW 289 GW 232 GW

2020 2030 2035 2040 2045

Zieljahr der KlimaneutralitätVergleich

54 GW
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Abbildung 7 Erforderliche Photovoltaikleistung in Deutschland zum Erreichen der CO2-Neutralität  

zwischen 2030 und 2045 im Referenzszenario

Tabelle 4 Einluss der Energieverbrauchspfade auf die in Deutschland erforderliche Photovoltaikleistung 

bei unterschiedlichen Zieljahren zum Erreichen der CO2-Neutralität (Rahmenbedingungen: max. Wind-

energieausbau, Wasserstofimportanteil 60 %)
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menbedingungen: max. Windenergieausbau, 
Wasserstofimportanteil 60 %) stellt den 
notwendigen Photovoltaikausbau zusätzlich 
für die Energieverbrauchspfade mutlos und 
visionär in den jeweiligen Zieljahren dar. Für 
das Jahr 2035 resultiert ein Photovoltaikaus-
baubedarf von rund 370 GW (visionär) bis 
740 GW (mutlos). 

Das Szenario mutlos ist von einem geringen 
Technologiewechsel bei Fahrzeugen und bei 
der Heizungstechnik geprägt. Für die CO2-
Neutralität müssen die fossilen Brennstoffe 
durch umweltfreundliche Produkte, wie z. B. 
grünen Wasserstoff oder dessen Folgepro-
dukte, ersetzt werden. Deren Bedarf liegt 
im Vergleich zum Szenario ambitioniert um 
ca. 33 % höher. Dies wirkt sich direkt auf 
den erforderlichen Photovoltaikausbau aus. 
Die Elektriizierung der Sektoren Mobilität 
und Wärme steigert dabei die Wandlungs-
efizienz und reduziert damit den Energiebe-
darf. Folglich ist auch eine geringere Photo-
voltaikleistung erforderlich. Gegenüber dem 
Szenario ambitioniert sinkt der Photovolta-
ikausbau beim Szenario visionär durch wei-
tere Energieeinsparungen um knapp 30 %. 
Der Elektriizierung aller Sektoren kommt 
somit eine besondere Bedeutung zu. Es ist 
daher zwingend notwendig, Öl- und Gaskes-
sel überwiegend durch Wärmepumpen sowie 
Verbrennerfahrzeuge durch Elektroautos zu 
ersetzen. Dies hat einen direkten Einluss auf 
die benötigte Photovoltaikleistung in den je-
weiligen Zieljahren. 

KANN DER WASSERSTOFF  
AUSSCHLIESSLICH IN DEUTSCHLAND 

PRODUZIERT WERDEN?
Durch den sehr kurzen Zeitraum, der zum 
Umbau des Energiesystems bleibt, bilden 
der grüne Wasserstoff und dessen Folge-
produkte eine wichtige Brücke zwischen der 
bestehenden fossilen Anlagentechnik und 
der klimaneutralen Zukunft. Stoflich ge-
bundene Energieträger haben heute einen 
Importanteil von 74 % [6]. Mit dem Aufbau 
einer Wasserstoffproduktion in Deutschland 
besteht die Chance, diesen Importanteil 
deutlich zu reduzieren. Der Wasserstoffbe-
darf in den einzelnen Szenarien ist in Tabelle 
5 Einluss der Energieverbrauchspfade auf 
die in Deutschland erforderliche Mengen an  
Wasserstoff sowie der dafür not-
wendige regenerative Strombedarf 
(Zieljahr der CO2-Neutralität: 2035,  
maximaler Windenergieausbau) dargestellt 
und dem dafür notwendigen Strombedarf 
zur CO2-neutralen Produktion gegenüberge-
stellt. 

Dem Referenzszenario liegt die Annahme 
zugrunde, dass 60 % des benötigten Was-
serstoffs und der darauf basierenden Folge-
produkte importiert werden. Dies entspricht 
einem Anteil von 24 % des Gesamtenergiebe-
darfs. Damit werden 40 % des Wasserstoffs 
in Deutschland produziert. Soll der Importan-
teil reduziert werden, steigt der zur Wasser-
stofferzeugung erforderliche Strombedarf in 
Deutschland. Kann die Windkraft nicht über 
das betrachtete Potenzial hinaus ausgebaut 
werden, kommt lediglich Photovoltaik zur 
weiteren Bedarfsdeckung in Frage.

Abbildung 8 Einluss des Wasserstofimpor-

Szenario (2035) Wasserstoffbedarf (H
2
) Strombedarf für H

2

mutlos 1207 TWh 1825 TWh

ambitioniert 906 TWh 1362 TWh

visionär 816 TWh 1227 TWh

Tabelle 5 Einluss der Energieverbrauchspfade auf die in Deutschland erforderliche Mengen an  

Wasserstoff sowie der dafür notwendige regenerative Strombedarf (Zieljahr der CO2-Neutralität: 2035,  

maximaler Windenergieausbau)
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Abbildung 8 Einluss des Wasserstofimportanteils auf die erforderliche Photovoltaikleistung in Deutsch-

land zum Erreichen der CO2-Neutralität im Jahr 2035

tanteils auf die erforderliche Photovoltaik-
leistung in Deutschland zum Erreichen der 
CO2-Neutralität im Jahr 2035g 8 verdeut-
licht, wie sehr die im Jahr 2035 erforderliche 
Photovoltaikleistung vom Wasserstofim-
portanteil abhängt. Transportverluste beim 
Wasserstoff wurden hierbei vernachlässigt. 
Erfolgt die grüne Wasserstoffproduktion aus-
schließlich in Deutschland, beträgt der Im-
portanteil 0 %. In dem Fall müsste der Pho-
tovoltaikausbau stark ansteigen, sodass je 
nach Szenario Photovoltaikanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 1146 GW bis 1890 GW zu 
installieren wären. Dies entspricht etwa dem 
2,5- bis 3-fachen des Ausbaubedarfs im Re-
ferenzszenario. Soll weniger als die Hälfte 
des Wasserstoffbedarfs importiert werden, 
muss im Referenzszenario eine Photovol-
taikleistung von mehr als 700 GW bis 2035 
installiert werden. Dies entspricht mehr als 
einer Verelffachung der im Jahr 2020 instal-
lierten Photovoltaikleistung.

Die globalen Erzeugungskapazitäten für die 
Herstellung von grünem Wasserstoff sind 
bisher gering und die Transportmöglichkei-
ten begrenzt. Daher sind derzeit keine gro-
ßen Importmengen an grünem Wasserstoff 
verfügbar. 

Um dies jedoch in den Zieljahren zu gewähr-
leisten, müssen die Importländer bereits 
heute die dazu erforderlichen Investitionen 
tätigen und helfen, geeignete Strukturen zu 
etablieren. Gleichzeitig gilt es im Inland die 
Wasserstofinfrastruktur aufzubauen. Mit 
den luktuierenden erneuerbaren Energien 
werden zeitweise sehr hohe Stromüber-
schüsse anfallen, die auch zur Produktion 
von grünem Wasserstoff oder dessen Folge-
produkte genutzt werden können.

Je nach Höhe des Wasserstofimportanteils 
verlagert Deutschland einen Teil seiner Ver-
antwortung in die Importländer. Eine deut-
liche Steigerung des leitungsgebundenen 
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Stromimports wird in dieser Studie für die 
gewählten Zieljahre als nicht realistisch an-
gesehen. Die Realisierungszeiten für trans-
europäische Übertragungsleitungen sind viel 
zu hoch und aufgrund der fehlenden Akzep-
tanz für diese Trassen ist ein Aufbau großer 
Übertragungskapazitäten zu Ländern des 
Sonnengürtels fraglich.

Die notwendigen Erzeugungskapazitäten 
zur Herstellung des grünen Wasserstoffs 
und dessen Folgeprodukte im Ausland sind 
beachtlich. Der Abbildung 9 sind beispiel-
haft die ausländischen Erzeugungskapazi-
täten für das Szenario ambitioniert zu ent- 
nehmen, die zur Produktion des nur nach 
Deutschland exportierten grünen Wasser-
stoffs notwendig werden. Je nach Standort 
variiert der erzielbare speziische Ertrag. 
Während in Südspanien Werte von bis zu 
1750 kWh/kWp erreichbar sind, liegt dieser 
Wert mit bis zu 2000 kWh/kWp in Saudi-
Arabien nochmal höher. Dies hat direkte Aus-

wirkungen auf die zu installierende Photovol-
taikleistung im Exportland. Im Referenzfall 
mit einem deutschen Importanteil von 60 % 
variiert die Leistung zwischen etwa 400 GW 
und 500 GW. Dies entspricht einer Fläche 
von 4000 km2 bis 5000 km2, wenn den Pho-
tovoltaikkraftwerken ein Flächenbedarf von 
10 km2/GW unterstellt wird. Dies entspricht 
rund ein Prozent der Landesläche Marokkos, 
allein für die von Deutschland benötigten 
Wasserstofimporte. Es bleibt festzuhalten, 
dass die in Deutschland notwendige Photo-
voltaikleistung stark vom Ort der Wasser-
stoffproduktion und damit von dessen Impor-
tanteil abhängig ist.

WESHALB MUSS DIE WINDKRAFT IN 
DEUTSCHLAND STARK AUSGEBAUT 
WERDEN?
Windenergie ist eine zentrale Säule der Ener-
giewende. Da die Akzeptanz der Windenergie 
in den vergangenen Jahren immer wieder 
thematisiert wurde, soll in diesem Abschnitt 
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Abbildung 9 Einluss des Wasserstofimportanteils und des Ertrags auf die in den Exportländern erforder-

liche Photovoltaikleistung zum Erreichen der CO2-Neutralität im Jahr 2035 (Referanzszenario)
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der Frage nachgegangen werden, wie ein  
stockender Windenergieausbau den erfor-
derlichen Photovoltaikausbau beeinlusst.
2020 waren in Deutschland 29.608 Wind-
kraftanlagen an Land mit einer Gesamtleis-
tung von 55 GW installiert [16]. Dies ent-
spricht 0,7 % der Landesläche [17]. Es wird 
davon ausgegangen, dass etwa 5,3 % bis 
13,8 % Deutschlands für die Nutzung durch 
Windkraft geeignet sind [7], [17], [18]. Dies 
ergibt bei 21 MW/km2 ein Potenzial von etwa 
400 GW bis 1000 GW an Land. Es besteht 
große Einigkeit darüber, dass davon 200 GW 
bzw. 2 % der Landesläche gehoben werden 
können [18], [19]. Darüber hinaus besteht ein 
Potenzial für die Windkraft auf See von etwa 
50 GW bis 70 GW [8]. In den Szenarien dieser 
Studie wird daher von einem Windpotenzial 
an Land von 200 GW und auf dem Meer von 
70 GW ausgegangen.

Im Folgenden werden beispielhaft die Er-
gebnisse des Szenarios ambitioniert mit ei-
nem Wasserstofimportanteil von 60 % für 
das Zieljahr 2035 betrachtet. Die Windkraft 
und Photovoltaik decken bis dahin 82 % 
des Energiebedarfs und erzeugen in Sum-
me 1417 TWh. Der Großteil davon entfällt auf 

Windkraftanlagen an Land und auf See. Dies 
kann mit den unterschiedlichen Volllaststun-
den begründet werden. Während Solaranla-
gen im Mittel auf 950 h/a kommen, sind die 
Vollaststunden von Windkraft anlagen um ein 
Vielfaches höher. In dieser Studie wurden 
die zukünftigen Volllaststunden von Wind-
kraftanlagen an Land mit 2900 h/a und die 
von Windkraftanlagen auf See mit 3900 h/a 
in Anlehnung an [12] abgeschätzt. Jedes Gi-
gawatt Windkraft, das nicht errichtet wird, 
erfordert einen um 3 GW bis 4 GW höheren 
Photovoltaikausbau. 

Dieser Zusammenhang wird auch in Abbil-
dung 10 deutlich. Dargestellt ist die erfor-
derliche Photovoltaikleistung, wenn lediglich 
die Hälfte der oben genannten potenziellen 
Windleistung installiert wird. Bei minimalem 
Ausbau der Windkraft muss fast die doppelte 
Photovoltaikleistung installiert werden. 

Auch in anderen Studien herrscht Einigkeit 
darüber, dass die nahezu vollständige Er-
schließung des Windkraftpotenzials essenti-
ell für das Gelingen der Energiewende ist. Ein 
schwächelnder Windenergieausbau ist nur 
schwer durch einen Solarenergieausbau im 

Abbildung 10 Einluss des Windenergieausbaus auf die erforderliche Photovoltaikleistung in Deutschland 

zum Erreichen der CO2-Neutralität im Jahr 2035 (Referenzszenario)
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größeren Maßstab zu kompensieren. 

WARUM IST EIN PHOTOVOLTAIKZUBAU 
UNTER 40 GW PRO JAHR 
UNZUREICHEND? 
Je früher die CO2-Neutralität erreicht wer-
den soll, desto mehr Photovoltaikanlagen 
sind erforderlich. Wird die zusätzlich zum Be-
stand notwendige Photovoltaikleistung auf 
den bis zur CO2-Neutralität verbleibenden 
Zeitraum gleichmäßig verteilt, ergibt sich ein 
mittlerer Photovoltaikzubau pro Jahr. Bisher 
wurden in Deutschland Photovoltaikanlagen 
mit einer Leistung von insgesamt 59 GW 
errichtet. Im Referenzszenario mit dem 
Energieverbrauchspfad ambitioniert muss 
die installierte Photovoltaikleistung in den 
nächsten 14 Jahren um 535 GW steigen. Dies 
entspricht einem mittleren Zubau von rund 
38 GW/a. Für das Zieljahr 2030 ergibt sich 
hingegen ein mittlerer Photovoltaikzubau 
von rund 71 GW/a (Nettozubau). Beides sind 
ein Vielfaches des bisherigen Höchstwerts 
von 8,2 GW/a im Jahr 2012. Hinzu kommt 
der Ersatz von Photovoltaikanlagen, die das 

Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Der 
Bruttozubau schließt neben dem Bau von 
Neuanlagen auch den Ersatz von Altanlagen 
ein. 

In Abbildung 11 Pfade zur Steige-
rung des jährlichen Photovoltaikzu-
baus (netto) in Deutschland für das  
Referenzszenario (installierte Pho-
tovoltaikleistung im Zieljahr 2035: 
594 GW, Rahmenbedingungen:  
max. Windenergieausbau, Wasserstofimport-
anteil 60 %)11 sind unterschiedliche Verläufe 
des Photovoltaikzubaus dargestellt. Die Fläche 
unter allen Kurven entspricht der installierten 
Leistung von 594 GW im Zieljahr 2035. Der 
ab 2022 rechnerisch notwendige Photovol-
taikzubau von 38 GW/a ist durch die orange- 
farbene Linie dargestellt. Da eine sprunghaf-
te Änderung im Jahr 2022 unwahrscheinlich 
ist, muss ein Markthochlauf eingeplant wer-
den. Verzögerungen im Photovoltaikausbau 
müssen später durch einen höheren Zubau 
kompensiert werden, um insgesamt noch auf 
einen Ausbaustand zu kommen, der mit den 
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Pariser Klimazielen konform ist.

Der graue Verlauf zeigt einen exponentiellen 
Verlauf mit einem jährlichen Zuwachs von 
23 %. Dieser ist durch einen zunächst gerin-
gen Anstieg des Zubaus gekennzeichnet, wel-
cher allerdings den Großteil des erforderlichen 
Photovoltaikzubaus auf die letzten Jahre ver-
schiebt. So steigt der jährliche Zubau ab dem 
Jahr 2032 auf über 50 GW/a an und erreicht 
im Zieljahr mit über 100 GW/a einen jährlichen 
Zubau, der weit über dem aktuellen Bestand 
liegt. Dieser Ausbaupfad ist aus mehreren 
Gründen nachteilig und nicht zu empfehlen. 
Zum einen steigt das Risiko der Verfehlung 
der Klimaschutzziele, wenn die immensen 
Zubauzahlen in den letzten Jahren nicht er-
reicht werden können. Zum anderen muss ein 
deutlicher Einbruch des Photovoltaikmarkts 
aufgrund eines Überangebots nach Errei-
chen der Klimaschutzziele vermieden werden.  

Daher wird ein alternativer Photo-
voltaikausbaupfad mit einem Markt-
hochlauf bis zum Jahr 2027 empfoh-

len (siehe grüne Linie in Abbildung 11 
Pfade zur Steigerung des jährlichen Photo-
voltaikzubaus (netto) in Deutschland für das  
Referenzszenario (installierte Pho-
tovoltaikleistung im Zieljahr 2035: 
594 GW, Rahmenbedingungen:  
max. Windenergieausbau, Wasserstofimpor-
tanteil 60 %)11). Dieser ambitionierte Markt-
hochlauf erfordert bereits im Jahr 2023 einen 
Zubau von 17 GW/a. Bis zum Jahr 2027 muss 
der Photovoltaikzubau weiter auf 45 GW/a 
ansteigen. Der Vorteil von einem zunächst 
sehr ambitionierten Photovoltaikausbau ist, 
dass die Zubauzahlen später auf einem annä-
hernd konstanten Niveau verweilen können. 
Damit nimmt der Photovoltaikmarkt eine 
Größenordnung an, die langfristig auch für 
den Ersatz von Altanlagen erforderlich ist. 

Für einen Paris-konformen Klimaschutz muss 
es der Bundesregierung daher gelingen, den 
Photovoltaikzubau noch in dieser Legisla-
turperiode auf ein Niveau von 40 GW/a zu 
steigern. Alle Zielsetzungen und Ambitionen 
der Parteien, die dahinter zurückbleiben, ge-
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nügen vermutlich weder dem völkerrechtlich 
verbindlichen Pariser Klimaschutz abkommen 
noch dem Verfassungsrecht. 

WIE VIELE FACHKRÄFTE WIRD DIE PHO-
TOVOLTAIKBRANCHE BESCHÄFTIGEN?
Die oben skizzierten Mengen an Photovol-
taikanlagen stellen bereits aus technischer 
Sicht eine Herausforderung dar. Hinzu 
kommt der Bedarf an Fachkräften, der sich 
aus dem Zubau ergibt. In Anlehnung an 
[20] wird im Folgenden der erforderliche 
Fachkräftebedarf aufgezeigt. Dabei wurden 
wesentliche Annahmen übernommen, aller-
dings Abweichungen bei den Annahmen zur 
inländischen Produktion von Photovoltaik-
komponenten getroffen. Damit ergeben sich 
für die Wartung des Bestands im Mittel etwa 
170 Vollzeitäquivalente (VZÄ) je GW, etwa 
4100 VZÄ je GW/a beim Zubau und zusätz-
lich etwa 1700 VZÄ je GW/a in der Herstellung 
von Photovoltaikkomponenten.

Der ermittelte Fachkräftebedarf ist 
in Abbildung 12 Fachkräfte für Instal-
lation, Produktion und Wartung der 
Photovoltaikanlagen. Historischer  
Verlauf der direkt und indirekt Be-
schäftigten nach [21] sowie künfti-
ger Bedarf der direkt Beschäftigten  
für das Erreichen der CO2-Neutralität im Jahr 
2035 in Anlehnung an [20]12 für das Szena-
rio ambitioniert entsprechend dem im voran-
gegangenen Abschnitt beschriebenen Markt-
hochlauf bis 2027 dem historischen Verlauf 
nach [21] gegenübergestellt. In den nächsten 
Jahren muss mit einem starken Anstieg der 
benötigten Fachkräfte insbesondere im Be-
reich der Planung und Installation gerech-
net werden. Der Zubau von knapp 37 GW/a 
im Jahr 2025 ist mit einem Bedarf an etwa 
190.000 Personalstellen verbunden. Durch 
den zunehmenden Bestand an Photovoltaik-
anlagen ergibt sich ein wachsender Personal-
bedarf für die Wartung und Betriebsführung. 
Während es im Jahr 2021 noch etwa 11.500 
Fachkräfte sind, erhöht sich deren Anzahl 

auf etwa 86.000 im Jahr 2035, welche einen 
Bestand von etwa 590 GW installierter Pho-
tovoltaikleistung instand halten. 

Hier liegt auch der Schlüssel zu einem nach-
haltigen Photovoltaikmarkt in Deutschland: 
Im Gegensatz zum starken Einbruch der 
Beschäftigtenzahlen ab dem Jahr 2012, 
stellt der zwischen 2021 und 2035 aufge-
baute Photovoltaikbestand eine langfristige 
Perspektive für die Branche dar. Neben der 
Wartung der Bestandsanlagen wird sich der 
Zubau ab Mitte der Dreißigerjahre perspek-
tivisch auf einem Niveau von etwa 20 GW/a 
bis 30 GW/a für den Ersatz von Altanlagen 
stabilisieren (Repowering). 

Des Weiteren werden Fachkräfte in der Pro-
duktion der Photovoltaikkomponenten tätig 
sein. Wenn nur ein Fünftel der erforderli-
chen Komponenten in Deutschland herge-
stellt wird, dann ergibt sich ein Bedarf von 
etwa 14.000 Arbeitsplätzen in der Industrie. 
Die aktuellen Schwierigkeiten der globalen 
Lieferketten und der bessere ökologische 
Fußabdruck sind weitere Argumente, die für 
einen forcierten Aufbau einer heimischen 
Photovoltaikindustrie sprechen.

Verglichen mit den absoluten Beschäftigten-
zahlen im Jahr 2018 von ca. 38.000 [22] ist 
der Anstieg auf über 250.000 enorm. Aller-
dings arbeiteten bereits in den Jahren 2010 
bis 2012 im Mittel über 130.000 Menschen di-
rekt oder indirekt in der deutschen Photovol-
taikbranche. Wenn es gelingt, schnellstmög-
lich an dieses Niveau wieder anzuknüpfen, 
kann auch ein deutlich erhöhter Photovol-
taikzubau realisiert werden. Hierbei ist es 
zwingend notwendig, durch eine groß ange-
legte Solarjoboffensive mit neuen Aus- und 
Weiterbildungsangeboten Fachkräfte in der 
Photovoltaikbranche zu qualiizieren, die den 
technischen Strukturwandel begleiten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. Deutschland muss zwischen 2030 und 
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2035 kohlendioxidneutral werden, um das 
Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. 
Dafür ist ein Photovoltaik ausbau in Deutsch-
land von 590 GW und eine Steigerung des 
jährlichen Zubaus auf 45 GW/a notwendig. 

2. Die Energiebedarfssektoren Verkehr, Ge-
bäude und Industrie müssen weitgehend 
elektriiziert werden, um den Energiebedarf 
ausreichend senken zu können. Zusätzlich 
müssen Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieefizienz umgesetzt werden. Neuzu-
lassungen von Verbrennerfahrzeugen sowie 
der Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen 
müssen dafür möglichst schon im Jahr 2025 
gestoppt werden. 

3. Die Windkraft ist ein unersetzbarer Teil 
des Energiesystems. Das deutsche Windpo-
tenzial mit 200 GW an Land und 70 GW off-
shore muss nahezu vollständig erschlossen 
werden. Maßnahmen zur Steigerung der Ak-
zeptanz von Photovoltaik- und Windkraftan-
lagen in der Bevölkerung sind eine wesent-
liche Voraussetzung für das Gelingen der 
Energiewende.

4. Ohne importierten grünen Wasserstoff 
ist die Energiewende nicht realisierbar. Je 
schneller die CO2-neutrale Energieversor-
gung erreicht werden soll, desto mehr wird 
sie von Wasserstoff und dessen Folgepro-
dukten geprägt sein. Mit dem Import von 

20 Gigawatt Photovoltaik pro Jahr sind nicht genug

Wasserstoff verlagert Deutschland einen Teil 
seiner Verantwortung in die Exportländer. 
Der Importanteil sollte daher zukünftig so 
gering wie möglich gehalten werden. Diese 
Mengen haben einen großen Einluss auf den 
notwendigen Photovoltaikausbau. Die Was-
serstofinfrastruktur ist zügig aufzubauen, 
um schnellstmöglich fossile Energieträger 
zu substituieren. Gleichzeitig müssen Impor-
trouten etabliert werden. 

5. Die Photovoltaik ist eine der tragenden 
Säulen der Energiewende und muss die 
Lücke zwischen dem zukünftigen Ener-

giebedarf und den anderen Erneuerbaren 
schließen. Mit dem notwendigen Solarstrom-
ausbau wird die Photovoltaikbranche mit 
voraussichtlich mehr als 250.000 Arbeits-
plätzen ein entscheidender Wirtschaftszweig 
Deutschlands. Umfangreiche Aus-, Um- und 
Weiterbildungsangebote müssen ausgebaut 
werden. Dies bietet auch vom Wandel be-
troffenen Wirtschaftszweigen eine neue Zu-
kunftsperspektive.

6. Das Energiesystem braucht mehr Flexibili-
tätsoptionen. Zum Ausgleich der Erzeugung 
und der Nachfrage können beispielsweise 
Speicher oder intelligent gesteuerte Wär-
mepumpen und Elektrofahrzeuge notwen-
dige Systemdienstleistungen erbringen. Es 
werden auch wasserstoffbasierte Langzeit-
speicher für eine stabile Energieversorgung 
benötigt. Die dazu erforderlichen Speicher-
kapazitäten sind schnell aufzubauen.

Trotz der Widrigkeiten kann Deutschland 
noch zur Einhaltung des Pariser Klima-
schutzabkommens beitragen. Dies erfordert 
allerdings eine sofortige Priorisierung des 
Klimaschutzes in der Politik und Gesellschaft. 
Es gilt, keine weitere Zeit mehr zu verlieren. 
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Dr. Katharina Vera Boesche, Rechtsanwältin* 

Die Vorschrift des § 14a EnWG wurde im Rah-
men der Novellierung des EnWG vom August 
2011 in das Gesetz aufgenommen und regelt 
in Verbindung mit einer noch durch die Bun-
desregierung zu erlassenden Rechtsverord-
nung die Steuerung von unterbrechbaren 
Verbrauchseinrichtungen in Niederspan-
nungsnetzen. Mit der Vorschrift goss der 
Gesetzgeber erstmals Ansätze, die sich mit 
dem Begriff Smart Grids1 verbanden, in ein 
Gesetz. 

Im Zuge des Gesetzes zur Digitalisierung 
der Energiewende vom 29.8.2016, welches 
das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
enthält, wurde die Vorschrift geändert.2 
Eine entscheidende Änderung ist das Er-
setzen der Voraussetzung „unterbrechbar“ 
durch das Wort „steuerbar“. Die relevan-
ten Anlagen müssen nicht mehr zwingend 
unterbrechbar sein (was seitens der Verfas-
serin sehr begrüßt wird3), vielmehr genü-
gen – so der Gesetzgeber – „ganz allgemein 
steuerbare (also nicht nur abschaltbare) 
Verbrauchseinrichtungen“.4 Der Gesetzge-
ber lässt bereits im Wortlaut anklingen, dass 
durchaus komplexere Steuerungsvorgänge 
erforderlich sind. So hat er die vorherige Fas-
sung des „Unterbrechens“, für das ein sim-
ples Ein-/Aus-Schaltens genügt, durch den 
Begriff des „Steuerns“ ersetzt.

Gestrichen wurde durch die Novelle von 
2016 auch der Begriff der „Netzentla-
stung“, der sich als Zweck im letzten Teil-
satz des Satz 1 verbarg. Ersetzt wurde der 
Zweck durch die Formulierung der „netz-
dienlichen Steuerung“. Die Änderungen 
ermöglichen laut Gesetzesbegründung einen 
„noch breiteren Flexibilitätsansatz über eine 
Rechtsverordnung“.5 Unter dem Zweck der 
Netzdienlichkeit ist zu verstehen, dass sich 
bestimmte Netznutzer oder eine Gruppe 
von Netznutzern so verhalten, dass die von 

ihnen ausgehende Nachfrage – nach Unten –  
“moderiert” wird. Findet diese Moderation 
in einer Art und Weise statt, die dem Ver-
teilnetzbetreiber zugutekommt, d. h. dessen 
Aufgabe der Lastspitzenglättung verein-
facht, kann sie als „netzdienlich“ bezeichnet 
werden. Dies wird insbesondere der Fall sein, 
wenn das Netz entlastet wird. Eine solche 
(netzdienliche) Entlastung indet aus tech-
nischer Sicht regelmäßig statt, wenn die ka-
pazitätstreibende Nachfrage vom Zeitpunkt 
der zeitgleichen Höchstlast herausverlagert 
wird. Analog zu § 33 MsbG kann erwartet 
werden, dass die Netzdienlichkeit nach dem 
Willen des Gesetzgebers einer Steuerung 
durch ein intelligentes Messsystem bedarf.6 

Auch verzichtete der Gesetzgeber des MsbG 
auf das frühere Erfordernis der Zumutbar-
keit der Steuerung für den Letztverbraucher 
und Lieferanten, was hier begrüßt wird, da 
der unbestimmte Rechtsbegriff der Zumut-
barkeit sehr viel Spielraum für unterschied-
liche Interpretationen lässt. Was dem einen 
Verbraucher noch als zumutbar erscheint, ist 
es für einen anderen möglicherweise schon 
lange nicht mehr.7

LETZTVERBRAUCHER ALS ADRESSAT 
DER STEUERUNG
Nach dem Sinn und Zweck des § 14a EnWG 
wie nach den tatsächlichen Gegebenhei-
ten ist der Letztverbraucher Adressat der 
Nachfragelexibilität. Logische Konsequenz 
ist, dass gerade seine Belange berücksichtigt 
werden müssen. Im Falle der Elektromobi-
lität kommt es daher entscheidend darauf 
an, welcher Letztverbraucher adressiert 
wird: der Betreiber des Ladepunktes, der im 
Zuge des Strommarktgesetzes einem Letzt-
verbraucher gleichgestellt wurde,8 oder der 
Nutzer des Fahrzeugs, die bekanntlich auch 
beim privaten Laden (z. B. beim Arbeitgeber) 
zusammenfallen. Es wird letzten Endes im-

LAST- UND FLEXIBILITÄTSMANAGEMENT VON 
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mer ein Kunde bzw. eine in dessen Kontrolle 
beindliche Anlage sein, die die Quelle der im 
Rahmen der Anwendung des § 14a EnWG zu 
nutzenden Flexibilität sein wird. Es bedarf 
somit des Einverständnisses des Kunden. 
Ohne das Zutun des Kunden und sein Ein-
verständnis zu Steuerungsmaßnahmen ist 
eine Steuerung der sich in seinem „Macht-
bereich“ beindlichen Verbrauchsanlagen 
nicht zu bewerkstelligen. Grundlage für 
netzdienliche Steuerungen seien auf Grund-
lage der bisherigen Gesetzesfassung nach 
den Vorstellungen des Gesetzgebers hierbei 
stets „Vereinbarungen zwischen Netzbetrei-
bern und dem Anschlussnutzer.“9 Erforder-
lich ist die Erklärung des Einverständnisses 
mit steuernden Managementhandlungen 
durch den Verteilnetzbetreiber seitens des 
Anschlussnutzers zu erteilen. Hier ist eine 
vergleichbare Regelung denkbar, wie sie 
sich bislang in § 5 MsbG für die Wahl des 
Messstellenbetreibers durch den Anschlus-
snutzer indet. Sind Eigentümer des Hausan-
schlusses (Anschlussnehmer) und der Inha-
ber der Steuerungseinheit (Anschlussnutzer) 
und des Energiemanagementsystems (EMS) 
identisch, dürfte sich das Einwilligungserfor-
dernis ohne größere Komplexität handhaben 
lassen. Fallen Anschlussnutzer und Anschlus-
snehmer hingegen auseinander, wie das im 
Falle von Mehrfamilienhäusern gegeben ist, 
stellt sich die Frage, auf wessen Einwilligung 
es ankommt. § 6 Absatz 1 MsbG sieht bezüg-
lich der Wahl des Messstellenbetreibers vor, 
dass statt des Anschlussnutzers ab dem 1. 
Januar 2021 der Anschlussnehmer einen 
Messstellenbetreiber auswählt, wenn dieser 
verbindlich anbietet, 

1. dadurch alle Zählpunkte der Liegen-
schaft für Strom mit intelligenten 
Messsystemen auszustatten,

2. neben dem Messstellenbetrieb der 
Sparte Strom mindestens einen zusätz-
lichen Messstellenbetrieb der Sparten 
Gas, Fernwärme oder Heizwärme über 

das Smart-Meter-Gateway zu bündeln 
(Bündelangebot) und

3. den gebündelten Messstellenbetrieb 
für jeden betroffenen Anschlussnutzer 
der Liegenschaft ohne Mehrkosten im 
Vergleich zur Summe der Kosten für 
den bisherigen getrennten Messstellen-
betrieb durchzuführen.

In vergleichbarer Weise ließe sich in einem 
zukünftig geänderten § 14a EnWG bzw. in 
einer zukünftigen § 14a EnWG-Rechtsverord-
nung aufnehmen, dass der Anschlussnehmer 
statt des Anschlussnutzers in Mehrfamilien-
häusern die Auswahl trifft, ob alle steuerba-
ren Anlagen eines Hausanschlusses, insbes. 
verbaute Wallboxen, Stromspeicher und 
Wärmepumpen unter ein Lastmanagement 
im Sinne von § 14a EnWG fallen. 

§ 48 MsbG sieht zwar indirekt eine Einbau-
plicht intelligenter Messsysteme in Ladeein-
richtungen ab dem 1. Januar 2021 vor. Die 
Vorschrift des § 48 MsbG ist allerdings im 
Zusammenhang zu lesen mit der Regelung 
in § 19 Abs. 5 MsbG. Das Wort „mindestens“ 
bezieht sich auch auf die „Elektromobilitäts-
frist“ des 31. Dezember 2020, d. h. Bestand 
genießen auch die Ladeeinrichtungen, die 
nach dem 1. Januar 2021 aufgebaut werden. 
Entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem das 
BSI die Marktverfügbarkeit intelligenter 
Messsysteme/SMGW für den Einsatz in der 
Elektromobilität feststellt. Erst ab diesem 
Zeitpunkt beginnt die 8-jährige Bestands-
schutzfrist des § 19 Abs. 5 MsbG zu laufen. 
Mittlerweile ist der 1. Januar 2021 schon 
seit 15 Monaten überschritten. Da die tech-
nischen Anforderungen noch nicht ixiert 
sind, ist zu erwarten, dass sich auch der Ent-
wicklungs- und Zertiizierungsprozess intelli-
genter Messsysteme für Ladeeinrichtungen 
noch etwas hinziehen wird. Sinnvoll wäre, 
§ 48 MsbG so anzupassen, dass statt eines 
ixen Datums eine Formulierung aufgenom-
men wird, die auf den Zeitpunkt abgestellt 
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wird, in dem das BSI die Marktverfügbarkeit 
intelligenter Messsysteme/SMGW für den 
Einsatz in der Elektromobilität feststellt, 
d. h. wenn mindestens von drei unabhängi-
gen Marktanbietern zertiizierte intelligente 
Messsysteme für Ladeinfrastruktur auf dem 
Markt verfügbar sind.

Mit Eilbeschluss vom 4. März 2021 hat das 
Oberverwaltungsgericht Münster im einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren auf die 
Beschwerde eines privaten Unternehmens, 
das auch andere Messsysteme vertreibt, die 
Vollziehung der Allgemeinverfügung (BSI 
Markterklärung zu SMGW für Haushalte) aus-
gesetzt.10 Das hat zur Folge, dass nun vorläu-
ig weiterhin andere Messsysteme eingebaut 
werden dürfen. Bereits – möglicherweise 
auch in Privathaushalten – verbaute intelli-
gente Messsysteme müssen allerdings nicht 
ausgetauscht werden. Die Allgemeinverfü-
gung mit der Feststellung der technischen 
Möglichkeit der Ausrüstung von Messstellen 
mit intelligenten Messsystemen sei voraus-
sichtlich rechtswidrig. Die am Markt verfüg-
baren intelligenten Messsysteme genügten 
nicht den gesetzlichen Anforderungen des  
§ 21 Absatz 1 MsbG. Sie seien hinsichtlich der 
Erfüllung der im MsbG und in Technischen 
Richtlinien normierten Interoperabilitäts-
anforderungen nicht, wie gesetzlich vorge-
schrieben, zertiiziert. Diese Messsysteme 
könnten auch nicht zertiiziert werden, weil 
sie die Interoperabilitätsanforderungen nicht 
erfüllten. Dass sie den Anforderungen der 
Anlage VII der Technischen Richtlinie TR-
03109-1 des BSI genügten, reiche nicht. Die 
Anlage VII sei nicht formell ordnungsgemäß 
zustande gekommen, weil die vorgeschrie-
bene Anhörung des Ausschusses für Gate-
way-Standardisierung nicht erfolgt sei. Die 
Anlage VII sei auch materiell rechtswidrig, 
weil sie hinsichtlich der Interoperabilitätsan-
forderungen hinter den gesetzlich normier-
ten Mindestanforderungen zurückbleibe. 
Bestimmte Funktionalitäten, die intelligente 
Messsysteme nach dem MsbG zwingend er-

füllen müssten, sehe die Anlage VII nicht vor. 
Dies habe unter anderem zur Konsequenz, 
dass Betreiber von Stromerzeugungsanla-
gen, die nach dem MsbG mit intelligenten 
Messsystemen auszurüsten seien, nicht aus-
gestattet werden könnten. Die dem BSI zu-
stehende Kompetenz, Technische Richtlinien 
entsprechend dem technischen Fortschritt 
abzuändern, gehe nicht so weit, dadurch ge-
setzlich festgelegte Mindestanforderungen 
zu unterschreiten. Seien die dortigen Min-
destanforderungen nicht erfüllbar, müsse der 
Gesetzgeber tätig werden.

Durch die EnWG-Novelle vom 16. Juli 2021 
wurden zur Heilung einige Änderungen ein-
gebracht.11 Ob diese den Anforderungen des 
Gerichts gerecht werden, bleibt abzuwarten. 

Da es bislang keine Verträge über das Ma-
nagement steuerbarer Anlagen des An-
schlussnutzers gibt, bedarf es einer ver-
gleichbaren Regelung wie in § 6 Absatz 2 
Satz 1 MsbG nicht für die Erstaufnahme der 
Managementhandlungen. Sollte es aber zu 
einem Wechsel kommen, bietet sich eine 
vergleichbare Regelung an. So enden nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 MsbG für den Fall, dass 
der Anschlussnehmer das Auswahlrecht aus 
Absatz 1 ausübt, laufende Verträge für den 
Messstellenbetrieb der betroffenen Sparten 
entschädigungslos, wenn deren Laufzeit min-
destens zur Hälfte abgelaufen ist, frühestens 
jedoch nach einer Laufzeit von fünf Jahren. 
Auf Grundlage des zum 1. Oktober 2021 in 
Kraft getretenen „Faire Verbraucherverträ-
ge-Gesetz“ sind für Anschlussnutzer jedoch 
längstens Bindefristen von zwei Jahren zu-
lässig. Ein Anschlussnutzer muss sich daher 
an seine Bereitschaft, einzelne Anlagen als 
Teil eines Lastmanagements einzubringen, 
im Netzanschlussvertrag nicht länger als 
zwei Jahre binden lassen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen an die Fristsetzung sind 
allerdings weiterhin automatische Vertrags-
verlängerungen auch bis zu einem Jahr mög-
lich. Die längere Vertragsbindung gibt einen 
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gewissen Grad an Verlässlichkeit hinsichtlich 
der dem Verteilnetzbetreiber zur Verfügung 
stehenden managebaren Anlagen.

Auch das weitere Procedere könnte ange-
lehnt werden an das im MsbG etablierte Aus-
wahlrecht des Anschlussnehmers, wenn die-
ser beispielsweise Eigentümer der Leitungs-
infrastruktur, der Ladeeinrichtungen, des 
Stromspeichers und ggf. einer Wärmepumpe 
ist. Trifft der Anschlussnehmer die Wahl, dass 
die steuerbaren Anlagen hinter dem Hausan-
schluss in ein Lastmanagement eingebracht 
werden sollen, hat er den Anschlussnutzer 
spätestens einen Monat vor Ausübung sei-
nes Auswahlrechts nach Absatz 1 in Textform 
über die geplante Ausübung zu informieren 
(vgl. § 6 Absatz 3 Satz 1 MsbG). Die Informa-
tion sollte eine Angabe (vergleichbar zu § 6 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 MsbG) zum Zeit-
punkt ab dem die Anlagen steuerbar werden 
und damit auch die Netzentgeltreduktion 
greift, enthalten. Die Netzentgeltreduktion 
kommt nach der bisherigen Fassung des § 
14a EnWG dem Netznutzer zugute. Es ist aber 
zu erwarten, dass dieser die Entgeltreduktion 
als Teil des Strompreises an den Anschlus-
snutzer weiterreicht, da dieser letztlich die 
Steuerbarkeit seiner Anlagen einräumen 
muss und dies aller Voraussicht nach nur tun 
wird, wenn er dafür im Gegenzug einen Flexi-
bilitätsanreiz bekommt. 

§ 6 Absatz 4 Satz 1 MsbG sieht für den Fall 
der Ausübung des Auswahlrechts des An-
schlussnehmers bezüglich des Messstellen-
betriebs vor, dass das Auswahlrecht des An-
schlussnutzers nach § 5 Absatz 1 MsbG nur 
dann besteht, wenn der Anschlussnehmer 
in Textform zustimmt. Es ist fraglich, ob es 
Sinn ergibt, dass diese Regelung auf die Ent-
scheidung des Anschlussnehmers, dass alle 
hinter dem Hausanschluss liegenden steu-
erbaren Anlagen gemanagt werden können, 
übertragbar ist. Wenn man annimmt, dass es 
zumindest für die Übergangszeit unlexible 
Einfamilienhauskunden (bei denen also die 

Rollen Anschlussnehmer und Anschlussnut-
zer zusammenfallen) geben wird, die nur für 
einzelne lexible Anlagen hinter dem Hausan-
schluss eine Steuerbarkeit wählen können, 
sollte dies vom Grundgedanken her auch auf 
Mehrfamilienhäuser übertragbar sein. Das 
heißt, trifft der Anschlussnehmer zunächst 
die Entscheidung, dass die Anlagen hinter 
dem Hausanschluss steuerbar sind, können 
einzelne Anschlussnutzer nach vorheriger 
schriftlicher Mitteilung gegenüber dem An-
schlussnehmer entscheiden, dass seine An-
lagen nicht gesteuert werden mögen. Dafür 
hat er im Gegenzug höhere Netzentgelte als 
Teil des Strompreises zu zahlen, als diejeni-
gen Mieter (Anschlussnutzer) eines Mehrfa-
milienhauses, die ihre Anlagen steuern las-
sen. Diese Information der Bereitschaft zur 
Steuerbarkeit müsste nicht nur gegenüber 
dem Anschlussnehmer und Verteilnetzbe-
treiber, sondern auch gegenüber dem Strom-
lieferanten bzw. gegebenenfalls weiteren 
Rollen wie einem Aggregator transparent 
gemacht werden. 

Handelt es sich um einen Neuanschluss ei-
ner Liegenschaft, für die der Anschlussneh-
mer die Entscheidung trifft, dass die hinter 
dem Hausanschluss beindlichen Anlagen 
steuerbar sein sollen und erhält er dafür im 
Gegenzug eine Reduzierung oder gar einen 
Erlass der Hausanschlusskosten, sollten die 
Anschlussnutzer an diese Entscheidung 
gebunden sein. Das Wissen um die Steuer-
barkeit der Anlagen wird Bestandteil seiner 
Kauf- oder Mietentscheidung sein. Er hat da-
mit die Wahl sich für oder gegen den Vertrag 
und die damit einhergehende Steuerbarkeit 
zu entscheiden. Es ergibt aber Sinn, über 
eine Bindungsfrist von beispielsweise fünf 
Jahren sowohl für den Anschlussnehmer 
wie auch für den Anschlussnutzer nachzu-
denken. Nach dieser Zeit kann der Anschlus-
snehmer sich neu bzw. der Anschlussnutzer 
sich erstmals entscheiden, ob er auch für die 
Zukunft eine Steuerbarkeit wünscht. 
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Im Falle eines Eigentümer- oder Mieter-
wechsels stellt sich die Frage, ob es eine 
Art Sonderkündigungsrecht in Bezug auf 
die Steuerbarkeit der Anlagen geben sollte, 
falls der zukünftige Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer sich gegen eine solche ent-
scheiden oder ob nicht auch in diesem Falle 
die Bindungsfrist von mindestens fünf Jah-
ren fortdauern sollte. Für letzteres spricht 
zum einen, dass der Verteilnetzbetreiber sich 
auf die Entscheidung zumindest für einen ge-
wissen Zeitraum verlassen können muss und 
auch die Investitionen in die Hardware (Ener-
giemanagementsystem, intelligentes Messsy-
stem, Steuerbox) sich nicht rentieren, wenn 
beispielsweise bereits nach einem Jahr ein 
Widerruf der Entscheidung zugelassen würde. 

Entsprechend zu der Regelung in § 6 Ab-
satz 4 Satz 2 MsbG bliebe auch im Falle der 
Flexibilitätsentscheidung die Freiheit des 
Anschlussnutzers zur Wahl eines Energielie-
feranten sowie eines Tarifs zur Energiebe-
lieferung durch die Ausübung des Auswahl-
rechts des Anschlussnehmers nach Absatz 1 
unberührt.

Überdies hat der Gesetzgeber kumulativ be-
stimmt, dass die steuerbare Verbrauchsein-
richtung über einen separaten Zählpunkt 
verfügen muss.12 Das Erfordernis eines se-
paraten Zählpunkts dürfte i. d. R. bedeuten, 
dass dort ein eigenes metrologisches Gerät 
(Zähler) sowie ggf. eine dazu gehörige Kom-
munikationseinheit verbaut ist. 

Dass zwingend ein separater Zählpunkt vor-
zuhalten ist, ist zunächst einmal verständ-
lich, denn es führt dazu, dass die fragliche 
steuerbare Verbrauchseinrichtung aus Sicht 
des elektrischen Gesamtsystems sichtbar ist 
bzw. gemessen werden kann. Dabei ist davon 
auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der 
Formulierung „separat“ zugleich seiner Vor-
stellung Ausdruck geben wollte, dass es sich 
um einen physischen Zählpunkt (ggf. auch 
Unterzähler) zu handeln habe. Für diese In-

terpretation spricht, dass bei Vorhandensein 
eines physischen Zählpunkts davon auszu-
gehen ist, dass die Menge des Stroms, die 
durch die unterbrechbare Verbrauchsein-
richtung allein verbraucht worden ist, ein-
deutig bestimmbar ist. Mit dem MsbG hat 
der Gesetzgeber mit der Messstelle, welche 
„die Gesamtheit aller Mess-, Steuerungs-, 
und Kommunikationseinrichtungen (…) zur 
sicheren Anbindung von (…) steuerbaren 
Lasten an Zählpunkten eines Anschlussnut-
zers“ umfasst13, einen neuen Begriff einge-
führt, der klarstellt, dass die Verbrauchsan-
lage nach § 14a EnWG i.d.R. nur ein Teil einer 
größeren und ggf. auch komplexeren elektri-
schen Anlage ist, wobei sich deren einzelne 
Teilsysteme ggf. durch Zählpunkte differen-
zieren lassen. 

In einem Zielsystem 2030 (s. dazu un-
ten ausführlicher) ist gut vorstellbar, dass 
smartere Instrumente wie ein Energiema-
nagementsystem (EMS) die Steuerungs-
funktion hinter dem Netzanknüpfungspunkt 
die Steuerung der dahinter liegenden Ver-
brauchsanlagen, wie im Idealfall neben ei-
nem Ladepunkt für elektrisch betriebene 
Fahrzeuge, Wärmepumpen, Speicher- und 
PV-Anlagen, übernehmen. Dass in diesem 
Falle zwingend jede einzelne Verbrauchsan-
lage über einen separaten Zähler verfügt (so 
war es aber mögliche Weise auch seitens des 
Gesetzgebers nie gemeint), neben dem bis 
dahin voraussichtlich verbauten intelligenten 
Messsystemen, wird hier nicht gesehen.

Unterscheidet man zumindest für einen 
längeren Übergangszeitraum – wie dies 
in dem BMWi-Projekt „Barometer/Digitale 
Energiewende“14 zwischen 

1. Kunden mit unlexiblen Anlagen, 

2. Kunden, die überwiegend unlexibel 
sind, aber einzelne steuerbare Anlagen 
haben und 
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3. Kunden, deren Anlagen insgesamt 
steuerbar sind, wird man zumindest 
für die zweite Kundenfallgruppe zwei 
Zählpunkte als erforderlich ansehen 
müssen.

PFLICHTEINBAUFÄLLE
Das MsbG ordnet in § 29 Abs. 1 EnWG die 
Verwendung von intelligenten Messsyste-
men auch für die § 14a EnWG-Fälle an. Da 
der Referentenentwurf zur Spitzenglättung 
vom Dezember 2020 im Januar 2021 wie-
der „kassiert“ wurde und es damit an einer 
Ausgestaltung des Lastmanagements nach 
§ 14a EnWG weiterhin fehlt, kommt es auf 
die vertragliche und technische Gestaltung 
im Einzelfall an. Hat der Verteilnetzbetreiber 
mit einzelnen Netznutzern Verträge nach § 
14a EnWG geschlossen, handelt es sich bei 
den fraglichen Anlagen um Plichteinbaufälle 
nach dem MsbG. Bestehen solche Vereinba-
rungen nicht, besteht zunächst auch keine 
Roll-out-Plicht, obwohl die Anlagen grund-
sätzlich zu einer netzdienlichen Steuerung 
geeignet sein mögen. Dies führt dazu, dass 
bei Anlagen, die mit heutiger Technologie 
steuerbar sind und bei denen aufgrund der 
hohen Jahresverbrauchsmengen i.S.d. MsbG 
zwar intelligente Messsysteme zu verbau-
en sind, jedoch nicht notwendigerweise zur 
Steuerung eingesetzt werden müssen. Die in-
telligenten Messsysteme müssen (vgl. §§ 21, 
31 und 35 MsbG) grundsätzlich geeignet sein, 
netzdienliche Steuerungshandlungen bzw. 
ein „Wechseln des Schaltproils“ zu ermög-
lichen; das MsbG ordnet aber (im Gegensatz 
zu den Erwartungen zahlreicher Beobachter) 
nicht an, dass künftig ausschließlich über in-
telligente Messsysteme zu steuern sei.15 Der 
Gesetzgeber war sich also grundsätzlich der 
Problematik bewusst, dass der technische 
Wandel im Messwesen Zeit brauchen würde 
und hat Möglichkeiten geschaffen, die es er-
lauben, in bestimmten Alt-Fällen zunächst 
keine Messsysteme einzusetzen. Maßgebend 
wird bei der Ausgestaltung des § 14a EnWG, 
welche Übergangsregelungen und Ausnah-

men für Bestandsanlagen geschaffen wer-
den.16

HÖCHSTLAST, GLEICHZEITIGKEITS-
FAKTOR UND KAPAZITÄTSGRENZE
In elektrischen Netzen ist regelmäßig die 
zeitgleiche Höchstlast, also die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gemeinsam mit an-
deren Netznutzern, die an dasselbe (Teil-)
Netz angeschlossen sind, „angeforderte“ 
elektrische Leistung kapazitäts- und da-
mit kostentreibend.17 Die bezogene elek-
trische Leistung wird hierbei in Watt (oder 
bei größeren Lasten auch in kW oder MW) 
gemessen und ist von der elektrischen Ar-
beit, welche bspw. in kWh gemessen wird, 
zu unterscheiden. Zu beachten ist, dass sich 
die einzelnen Netznutzer bzw. deren Kapazi-
tätsbedarfe „mischen“. D. h. auch wenn ein 
Hausanschluss grundsätzlich eine Last von 
30 kW ermöglicht, ist davon auszugehen, 
dass diese Kapazität nur höchst selten voll 
ausgeschöpft wird, da nie alle elektrischen 
Verbraucher in einem Haus gleichzeitig be-
trieben werden. Darüber hinaus wird zwar 
ein gewisses Parallelverhalten der ange-
schlossenen Kunden zu beobachten sein, 
dieses wird aber nicht zu einer vollständigen 
Überdeckung der Nachfrage führen. D. h. 
auch wenn es morgens in der Regel eine 
erkennbare Lastspitze geben wird, weil die 
meisten angeschlossenen Kunden ihren Tag 
beginnen, so geschieht dies doch nicht zu 
ein und demselben Zeitpunkt bzw. „beginnt“ 
die Nachfrage bestimmter Gewerbebetriebe 
schon aus rein praktischen Gründen erst 
nachdem die Haushalte „aufgestanden“ 
sind. Die so entstehende Durchmischung 
hat einen potenziell kostensenkenden Effekt 
in der Netzinfrastruktur, denn die Netzele-
mente, die den Hausanschlüssen vorgela-
gert sind (Kabel, Trafos, Leitungen), werden 
nicht für die Summe der potenziellen Voll-
last aller angeschlossenen Kunden ausge-
legt, sondern auf die zu erwartende zeit-
gleiche Höchstlast dimensioniert.18

Netzintegration der Elektromobilität aus energiewirtschaftsrechtlicher Sicht



34 

Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass ein existierendes elektrisches Netz eine 
im Wesentlichen ixe Kapazitätsgrenze hat, 
die sich aus den technischen Belastungs-
grenzen der verbauten Netzelemente19 er-
gibt, wobei im Allgemeinen das Element mit 
der geringsten Kapazität als begrenzender 
Faktor wirken wird. Ist dies das in der Straße 
verlegte Kabel bzw. dessen Querschnitt, so 
wird deutlich, dass eine Kapazitätserweite-
rung (Verlegung eines weiteren, parallelen 
Kabels) zwar möglich, aber kostenintensiv 
und zeitraubend ist.20 Diese Kapazitätsgren-
ze lässt sich ggf. durch technische Maßnah-
men (bspw. regelbare Trafos etc.) ausweiten 
und ist darüber hinaus von Umgebungsva-
riablen abhängig (so z. B. die Außentempera-
tur bei Freileitungen). Ab einer bestimmten 
zusätzlichen Anforderung an Kapazität aber 
muss das Netz, wenn eine Steuerung über  
§ 14a EnWG die Lastspitzen und -bedarfe 
nicht mehr abzufedern vermag, als letzte 
mögliche Maßnahme ausgebaut werden. 
Entscheidend kommt es dabei nicht auf den 
individuellen Bedarf eines einzelnen Kunden, 
sondern auf den zur gleichen Zeit bestehen-
den Bedarf der anderen Kunden eines Orts-
netzstranges an. Klar ist jedoch, dass die 
Möglichkeit bestimmte (in etwas fernerer Zu-
kunft die überwiegende Zahl der) Nachfrager 
zu steuern, es erlaubt, kapazitätserweitern-
de Netzausbauten zu unterlassen. Die Steue-
rung eröffnet die Möglichkeit, Einluss auf 
die zeitgleiche Höchstlast zu nehmen, indem 
durch Schalthandlungen (des VNB) induziert 
bestimmte zeitlich verlagerbare Verbrauchs-
einrichtungen ihren Elektrizitätsbedarf nicht 
im Zeitpunkt der Höchstlast, sondern davor 
oder danach decken und die Netzinfrastruk-
tur insofern entlasten. Die zuvor skizzierten 
technischen Zusammenhänge dürften ein we-
sentlicher Ausgangspunkt für die Überlegun-
gen des Gesetzgebers gewesen sein, mit § 14a 
EnWG Steuerungspotenziale zu eröffnen.21

Eine rein „lastvermeidende“ Netzsteuerung 

kann allerdings dort zu kurz greifen, wo ein 

Elektrizitätssystem durch massive dezentra-
le Einspeisungen gekennzeichnet ist. Grund 
dafür ist, dass die (zeitgleiche) Leistung ins-
besondere der dargebotsgetriebenen Erzeu-
gungsanlagen (hier vor allem die Photovolta-
ik, aber auch Wind) weniger Durchmischung 
aufweist, als dies bei der Nachfrage nach 
Elektrizität der Fall ist.22 Es ist davon auszu-
gehen, dass (abgesehen von Verschattungs-
phänomenen) alle Photovoltaik-Anlagen in 
einem bestimmten kleinräumigen Gebiet, wie 
es z. B. ein Niederspannungsnetz darstellt, 
gleichzeitig und vergleichsweise gleichmäßig 
von der Einstrahlung der Sonne betroffen 
sind und insofern auch mehr oder weniger 
gleichzeitig ihr Produktionsmaximum errei-
chen bzw. einen hohen Gleichzeitigkeits-
faktor haben. Mit der sog. Spitzenkappung 
bzw. 3-Prozent-Regel, welche im Rahmen 
des Strommarktgesetzes in § 11 Abs. 2 EnWG 
eingefügt worden ist und welche den VNB 
erlaubt, Erzeugungsanlagen nach dem EEG 
zu „kappen“, hat der Gesetzgeber diesem 
Umstand nunmehr Rechnung gezollt. In 
solchen Fällen kann sich der traditionelle 
Stromluss im Netz umkehren, d. h. die Ener-
gie ließt nicht aus den höheren Netzebenen 
in Richtung der Niederspannung, sondern 
vielmehr aus der Nieder- oder Mittelspan-
nung in Richtung der höheren Netzebenen 
(Überspeisung der Netzebene).23 Aufgrund 
der erhöhten Gleichzeitigkeit und der Tat-
sache, dass die durchschnittliche Leistung 
einer Photovoltaik-Dachanlage höher sein 
kann als die durchschnittliche Nachfragelast 
eines Haushalts, ergibt sich eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass kritische  
Netzelemente überlastet werden.24 In einem 
elektrischen System mit stark dezentraler 
Erzeugungsstruktur kann daher zunehmend 
und aus wenigstens zwei Gründen ein techni-
sches Interesse an Zuschaltungen bestehen. 
So kann es, solange die Leistungsfähigkeit 
des verlegten Kabels nicht der limitieren-
de Faktor ist, hilfreich sein, wenn in unmit-
telbarer Nähe einer Photovoltaik-Anlage 
Lasten aktiviert werden können, um die 
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Überlastung eines kritischen Netzelements 
zu verhindern bzw. Spannungsprobleme zu 
mildern. Ein koordiniertes Zuschalten kann 
zudem auch notwendig sein, um zu verhin-
dern, dass alle Anlagen, die zuvor einem be-
stimmten „Abschaltkommando” genügt ha-
ben, zeitgleich und somit ggf. kapazitätstrei-
bend wieder in das Netz zurückkehren. Man-
che Unzulänglichkeiten, die zuvor mit dem 
Begriff der Unterbrechbarkeit begleitet, von 
Ausführungen des Gesetzgebers lediglich zur 
Abschaltbarkeit (und nicht zur Zuschaltbar-
keit) der Verbrauchsanlagen in der ursprüng-
lichen Gesetzesbegründung verbunden 
waren, dürften auf der begriflichen Ebene 
durch den auch die gesteuerte Zuschaltung 
behoben sein. Man wird daher zu dem Ergeb-
nis kommen müssen und sollte dies auch in 
einer Verordnung zu § 14a anlegen, dass das 
notwendige Spiegelbild einer koordinierten, 
das Netz entlastenden Ab- oder Zuschaltung 
immer eine ebenfalls koordinierte oder zu-
mindest moderierte, jedenfalls aber nicht 
rein spontane Wiederzu- bzw. -abschaltung 

sein muss.25 Wird dies „wettbewerblich” be-
gleitet durch variable Tarife im Sinne von  
§ 40 Abs. 5 EnWG, können solche Angebote 
zu einer intelligenten Netzauslastung bei-
tragen, indem bspw. die Stromabnahme zu 
windstarken Zeiten belohnt wird.26

ELEKTRISCH BETRIEBENE FAHRZEUGE 
ALS STEUERBARE „LAST“
In § 14a Satz 2 EnWG wird deiniert, dass im 
Sinne der Vorschrift auch elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge als steuerbare Verbrauchs-
einrichtung „gelten“. In der im zum 1. Januar 
2022 in Kraft getretenen Zweiten Änderungs-
verordnung der Ladesäulenverordnung27 ist 
nach § 2 Nr. 1 sind betriebene Fahrzeuge 
solche der  Klassen M und N im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und b der 
Verordnung (EU) 2018/858.28 Adressiert sind 
also die genannten Fahrzeuge, die zumindest 
zeitweise zum Zwecke der Wiederauladung 
ihrer Batterie – mithin eines elektrischen 
Speichers einer gewissen Größe – mit dem 

elektrischen Netz verbunden werden und in 
dieser Funktion als steuerbare Verbrauch-
seinrichtung im Sinne von Satz 1 gelten. Es 
handelt sich folglich um eine gesetzliche 
Vermutungsregel, die, jedenfalls soweit und 
solange keine verordnungsrechtliche Qualii-
kation dieser Regelung erfolgt, dazu führen 
soll, dass alle Fahrzeuge, die die Fähigkeit 
zu einer externen Beladung mit Elektrizität 
aus dem Netz der öffentlichen Versorgung 
haben, in den Genuss verminderter Netzent-
gelte kommen. 

Der Gesetzgeber formuliert hier also eine ge-
setzliche Fiktion, die ohne weitere, klarstel-
lende Regelungen in einer Verordnung dazu 
führt, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge 
grundsätzlich als steuerbare Verbrauchs-
einrichtungen anzusehen sind und zwar un-
abhängig davon, ob die Fahrzeuge bzw. die 
von diesen genutzten Ladeinfrastrukturen 
tatsächlich gesteuert werden können oder 
nicht. Tatsächlich wird je nach technischem 
Beladungskonzept die eigentliche Fähig-
keit, den Ladevorgang zu moderieren, eher 
in der Ladeinfrastruktur angesiedelt sein. 
Es fragt sich daher, ob der Begriff des „elek-
trisch betriebenen Fahrzeugs“ als Adressat 
nicht zu unscharf ist, da eigentlich der Be-
treiber des Ladepunktes adressiert ist. Der 
Vertrag zur Abwicklung der Steuerungs-
handlung (netzdienliche Flexibilität) besteht 
zwischen dem Verteilnetzbetreiber bzw. ei-
nem Dritten und dem Ladepunktbetreiber 
(= Verbrauchseinrichtung). Vertragspartner 
wird daher sinnvollerweise nicht das einzel-
ne Fahrzeug sein, sondern der Betreiber der 
Ladeeinrichtung, auch wenn der Ladepunkt-
betreiber im Falle einer Lasterhöhung (also 
Zuschaltung) das Fahrzeug benötigt, damit 
überhaupt ein Verbrauch stattinden kann, 
der gesteuert werden kann. Der VNB bzw. 
der Dritte kennt aber nur den Ladepunkt-
betreiber als „statische Einrichtung“. Die 
„vagabundierenden“ (s.u.) Fahrzeugnutzer 
(Firmenfahrzeuge eines Betriebes, Nutzer ei-
ner öffentlich zugänglichen Ladeeinrichtung 
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in einem Parkhaus), auf einem Parkplatz sind 
ihm unbekannt. Selbst in den Fällen, in denen 
der Ladepunktbetreiber und Fahrzeugnutzer 
in einer Person zusammenfallen, wie das in 
den Fällen eines Einfamilienhauses ist, ist 
das tatsächlich angeschlossene Fahrzeug un-
erheblich (z. B. Privat- oder Dienstwagen, Gä-
ste). In allen Fällen ist folglich für den Verteil-
netzbetreiber der Fahrzeugnutzer irrelevant, 
er kennt ihn nicht, kann ihn auch nicht ken-
nen und braucht ihn auch nicht zu kennen.29 

Selbst in den Fällen, in denen sich der Zähler 
im Kabel beindet („vagabundierende Mess-
stelle“), gibt es keine 1:1-Verknüpfung zwi-
schen Fahrzeug und Kabel, so dass selbst 
diese Ausnahme nicht wirklich trägt. Von 
diesem Spezialfall abgesehen, kann der VNB/
Dritte nur den Ladepunkt steuern (Zuschal-
ten, Abschalten, Drosseln des Ladevorgangs) 
bzw. durch einen Lieferanten steuern lassen. 
Unabhängig davon bleibt die Option, Fahr-
zeugnutzern, die einen Ladepunkt reser-
vieren wollen, Signale darüber zu senden, 
ob es sich um einen preislich günstigeren 
oder weniger günstigeren Lademoment 
handelt. Dies ist aber für das eigentliche 
Steuern, also die Eingriffshandlungen des 
§ 14a EnWG irrelevant. Der Fahrzeugnutzer 
bleibt, wie der Gast eines Haushaltskunden, 
energiewirtschaftsrechtlich unsichtbar. Wür-
den tatsächlich „Doppelverträge“ gefordert 
(ein Vertrag zwischen dem VNB bzw. einem 
Dritten und dem Ladepunktbetreiber und 
ein Vertrag zwischen dem VNB/Dritten und 
dem Fahrzeugnutzer über die Laststeue-
rung, also zwei Verträge über den gleichen 
Vertragsinhalt), würde bei der Steuerung ein 
unlösbarer Konlikt der Zuständigkeiten im 
konkreten Steuerungsfall aufgrund dieser 
Doppelverträge auftreten.30 

Um derartige Konlikte zu vermeiden, wäre 
eine Klarstellung in der geplanten § 14a-EnWG 
Rechtsverordnung (Lastmanagement-VO) 
angezeigt, wonach deutlich gemacht wird, 
dass in Einklang mit § 3 Nr. 25 EnWG und 

§ 2 Nr. 3, 2. Hs. MsbG („für den Betrieb von 
Ladepunkten zur Versorgung von Elektro-
mobilnutzern beziehen“) Letztverbraucher 
im Sinne der RVO nur der Ladepunktbetrei-
ber ist. Bei der nächsten Gesetzesänderung, 
die Auswirkungen auch auf das EnWG hat, 
könnte in der Fiktion des § 14a Satz 2 EnWG 
klargestellt werden, dass die „Ladepunkte 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge“ adres-
siert sind. Insofern wird bezüglich der tat-
sächlichen Verortung der technischen Ein-
richtung, die eine Steuerbarkeit im Sinne 
eines gedrosselten Auladens sicherstellt, 
eine erste klarstellende Formulierung in der 
zu erlassenden Verordnung empfohlen. D. h. 
eine Entgeltreduktion sollte auch an der 
Steuerbarkeit der Ladeinfrastruktur festge-
macht werden können.31

Nach diesem Verständnis müsste die Ent-
geltreduzierung dem Ladepunkt-Betreiber 
(Charge Point Operator – CPO) zukommen. 
Dieser erhält die reduzierten Entgelte beim 
Zusammenfallen des Ladepunktbetreibers 
mit dem Anschlussnutzer direkt oder würde 
sie etwa in den Fällen des halböffentlichen 
Ladens mit längeren Standzeiten über den 
Elektromobilitätsprovider (EMP) an den 
Fahrzeugnutzer weitergeben. Dabei ergibt 
es Sinn, dass der Fahrzeughalter und nicht 
der jeweilige Fahrzeugnutzer sozusagen als 
Belohnung für seine Teilnahme an der Last-
steuerung ein reduziertes Ladeinfrastruktur-
nutzungs-Entgelt zu entrichten hat. Dies ist 
aber als Teil des Preismanagements des EMP 
nicht zwingend. Es bedarf daher dringend 
einer Schärfung, dass eigentlich der Lade-
punktbetreiber für die in § 14a EnWG adres-
sierte Steuerung von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen der eigentliche Adressat für die 
Fiktion ist. 

Bei Herunterfahren der Ladeleistung sollte 
gewährleistet sein, dass eine Mindestleistung 
von bspw. 5 kW dem Fahrzeugnutzer garan-
tiert wird. D. h., kehrt er mit seinem Fahrzeug 
am Abend nach Hause und geht man davon 
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aus, dass das Fahrzeug nicht ohnehin vom 
Ladevorgang beim Arbeitgeber noch nahezu 
voll geladen ist, sondern, dass es eine länge-
re Fahrstrecke hinter sich hat, wird man ihm 
vertraglich garantieren müssen, dass unter 
allen sonst beim Anschlussnutzer vorhan-
denen gesteuerten Verbrauchsanlagen (wie 
Wärmepumpe, Speicheranlage und/oder PV) 
zunächst sein Fahrzeug auf den SOC geladen 
wird. 

Zugleich gilt es, das Flexibilitätspotential von 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen als netz-
dienlich zu nutzen als gepoolte Einspeisung 
über einen Aggregator.

Ausweislich der ursprünglichen Gesetzesbe-
gründung hat der Gesetzgeber mit der Fik-
tion zugunsten der elektrisch betriebenen 
Fahrzeuge eine Klarstellung beabsichtigt, 
der zudem eine besondere Wichtigkeit beige-
messen wird.32 Diese liegt nach Ansicht des 
Gesetzgebers zum einen in dem nicht uner-
heblichen netzentlastenden Potenzial der 
elektrisch betriebenen Fahrzeuge begrün-
det, zum anderen wird die Gefahr gesehen, 
dass in besonderen Situationen das Nieder- 
und Mittelspannungsnetz in Einzelbereichen 
durch gleichzeitiges Auladen einer Mehr-
zahl von elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
an seine Leistungsgrenzen gebracht werden 
könne, was Last- und Flexibilitätsmanage-
ment notwendig mache. Schließlich wird an-
geführt, dass elektrisch betriebene Fahrzeu-
ge nicht unter die begünstigende Regelung 
des § 118 EnWG für ortsfeste Speicheranla-
gen fallen und insofern nicht in den Genuss 
der dort formulierten Aussetzung der Erhe-
bung von Netzentgelten bei „neuen” Spei-
cheranlagen kommen.33

Durch § 14a Satz 3, 4 EnWG wird die Bun-
desregierung zunächst ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Verplichtung für Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen aus § 14a 
Satz 1 und 2 zu konkretisieren. Diese Mög-

lichkeit, konkretisierende Vorschriften zu 
erlassen, zielt insbesondere auf einen Rah-
men für die Reduzierung von Netzentgelten 
sowie die vertragliche Ausgestaltung der 
entsprechenden Vereinbarungen zwischen 
Netzbetreibern, Lieferanten und ggf. Letzt-
verbrauchern.

Schaut man auf die Vertragsverhältnisse in 
den Anwendungsfällen des § 14a EnWG, so 
gibt es immer wenigstens drei Beteiligte, 
deren Absicht und Handeln miteinander ko-
ordiniert werden muss. Dies sind der Netz-
betreiber, der Letztverbraucher sowie des-
sen Lieferant. Dies gilt wohlgemerkt auch 
dann, wenn der Letztverbraucher selbst 
einen Netznutzungsvertrag mit dem Netz 
abgeschlossen hat, da es sich in diesem Fall 
häuig um einen leistungsgemessenen Kun-
den handelt, dessen Lieferant nicht bereit 
sein wird, eventuelle Bilanzabweichungen, 
die aus den Schalthandlungen resultieren, zu 
tragen. Ebenso kann ein Lieferant, der den 
Netznutzungsvertrag hält, entsprechende 
Schaltpotenziale nur heben, in dem er sich 
an Letztverbraucher wendet, die sog. einge-
rollte Verträge haben, um dort entsprechen-
de Anlagen so technisch auszustatten, dass 
es möglich wird, diese zu schalten oder zu 
unterbrechen. 34

Für Lieferanten gibt die Vorschrift die Mög-
lichkeit zu einer besseren Integration unter-
brechbarer Verbrauchseinrichtungen in ein 
attraktives Tarifangebot. Die Netzentgeltre-
duzierung soll/kann dazu führen, dass Ver-
brauchern mit unterbrechbaren Verbrauchs-
einrichtungen besonders attraktive Vertrag-
sangebote über die Belieferung von Strom 
gemacht werden können. Diese Möglichkeit 
für Lieferanten wird durch das MsbG insofern 
unterstützt, als dass der Gesetzgeber für An-
lagen nach § 14a EnWG (unabhängig von dem 
jeweiligen Jahresstromverbrauch) eine Bilan-
zierung im Wege der Zählerstandsgangmes-
sung, d. h. in 1/4h-Zeitscheiben vorgegeben 
hat (vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 3 MsbG i. V. m. §12 und 
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§ 18 StromNZV). Diese genaue Nachverfol-
gung der tatsächlichen Verbrauchsmengen 
löst die bisherige proil-orientierte Beliefe-
rung solcher Anlagen in Niederspannung ab 
und ermöglicht und erfordert grundsätzlich 
eine an den tatsächlichen Verbräuchen ori-
entierte Beschaffung der Elektrizität. Diese 
wiederum ist aber der Schlüssel zu jeglicher 
Art von Belieferung, die sich stärker an den 
tatsächlichen Gegebenheiten auf dem Elek-
trizitätsmarkt orientiert. Mithin steigt das 
Prognoserisiko aus Sicht der Lieferanten.35 

Es ist davon auszugehen, dass – wenngleich 
die Begründung zu § 14a keinerlei Hinweise 
zu diesem Fragekomplex enthält – der Ge-
setzgeber hier davon ausgegangen ist, dass 
die Intensität des Wettbewerbs zwischen 
den Lieferanten im Allgemeinen inzwischen 
hoch genug ist, um aus Sicht der betroffenen 
Kunden nachteilige Arrangements gar nicht 
erst entstehen zu lassen oder relativ schnell 
wieder vom Markt zu verdrängen. Für ein 
„Einkalkulieren” der wettbewerblichen Wir-
kungen durch den Gesetzgeber bzw. einen 
bewussten Versuch, durch die Regelung den 
Wettbewerb in bestimmten Segmenten durch 
die Regelung zu beleben, spricht nicht zu-
letzt, dass die Begründung sehr wohl davon 
spricht, dass die „Netzentgeltreduzierung 
(...) dazu führen (soll), dass Verbrauchern 
mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen 
besonders interessante Verträge über die 
Belieferung von Strom angeboten werden 
können.” 

Zunächst sah der Referentenentwurf der ur-
sprünglichen Fassung des § 14a EnWG vor, 
dass die Steuerung der Anlagen für einen 
„längeren Zeitraum“ einzuräumen ist. Diese 
Vorgabe ist in den endgültigen Gesetzestext 
nicht aufgenommen worden – wohl um Mis-
sverständnisse zu verhindern, allzu große 
Hoffnungen der Lieferanten zu bremsen, vor 
allem aber um deutlich zu machen, dass das 
Kartellrecht nicht ausgehebelt werden soll. 
In der Vergangenheit war verschiedentlich 

beklagt worden, dass gerade Wärmekunden 
sich keinem ausreichenden Angebot an mög-
lichen Belieferungen gegenübersehen.36 § 
14a EnWG könnte nun Abhilfe schaffen für 
diese, wie vergleichbare Anlagen.

Auch, wenn die Gestaltung der Rechtsver-
hältnisse zwischen den Beteiligten derzeit 
noch unklar erscheint und vom Gesetzgeber 
bewusst einer detaillierten Regelung im Rah-
men der zu erlassenden Verordnung überlas-
sen worden ist, trifft § 14a EnWG doch schon 
eine Reihe von relevanten, und das sich ab-
zeichnende Regime prägenden, Vorentschei-
dungen.

In der Rechtsverordnungsermächtigung (Satz 
3) ist durch die Novelle von 2016 präzise aus-
formuliert worden, dass zur Konkretisierung 
der Sätze 1 und 2 „Steuerungshandlungen 
zu benennen“ sind, „die dem Netzbetreiber 
vorbehalten sind, und Steuerungshandlungen 
zu benennen“ sind, „die Dritten, insbesonde-
re dem Lieferanten, vorbehalten sind.“ Eine 
Klassiizierung in „direkt“ und „indirekt“, wie 
in der ursprünglichen Fassung, wird an dieser 
Stelle nicht mehr vorgenommen. Mit Blick 
auf die heute Anwendung indenden Tonfre-
quenz-Rundsteuerungen kann festgestellt 
werden, dass diese zumeist entweder durch 
den Netzbetreiber selbst oder durch eine vom 
Netzbetreiber beauftragte (Netzservice-)Ge-
sellschaft betrieben werden. Insofern ist der 
Fall, dass ein Dritter auf Geheiß des Netzbe-
treibers die Steuerung durchführt, auch jetzt 
schon keinesfalls unüblich. 

Sowohl die Entnahme von Elektrizität durch 
steuerbare Verbrauchseinrichtungen sowie 
die Rückspeisung durch mobile Stromspei-
cher (Elektrofahrzeugbatterien) – gepoolt 
über einen Aggregator – in das Verteilnetz 
kann netzdienlich eingesetzt werden.  An den 
VNB wie an den Dritten werden bestimmte 
technische Mindestanforderungen zu stellen 
sein. Diese betreffen einerseits die Schaltein-
richtung selbst, aber auch deren kommunika-
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tive Anbindung. Allerdings hat der Gesetzge-
ber davon abgesehen, in den letzten Novel-
len des EnWG und EEG sowie im MsbG eine 
Steuerung über das intelligente Messsystem 
zur allein möglichen Alternative zu bestim-
men. Vielmehr scheinen die Vorschriften mit 
Blick auf den Regelungskomplex Steuerung 
von der Erkenntnis geprägt zu sein, dass sich 
hier noch viele Detailfragen stellen.37

Welche Konsequenzen ergeben sich nun, 
falls um die Nutzung der Flexibilität zwi-
schen den VNB und anderen wirtschaftli-
chen Akteuren Konkurrenz besteht? Hierzu 
kann festgestellt werden, dass auf Seiten der 
Lieferanten und Letztverbraucher mit Netz-
nutzungsvertrag kein Kontrahierungszwang 

besteht.38 D. h. entsprechende Potenziale zur 
Netzentlastung können dem VNB angedient 
werden, müssen dies aber nicht. Vor diesem 
Hintergrund wird davon auszugehen sein, 
dass eine an den VNB kontrahierte Flexibili-
tät zunächst auch (nur) in dessen Zugriff ist. 
Dies muss aber nicht heißen, dass sie damit 
jeder anderen möglichen Nutzung entzogen 
sind, denn der VNB wird sich gezwungen 
sehen, mit einigem Vorlauf seine Eingriffe 
bzw. Restriktionen in zeitlicher Hinsicht aber 
auch in anderen Dimensionen zu benennen. 
Zugleich müssen die Eingriffe des VNB auch 
einem Maximum unterfallen, d. h. das Netz 
muss auch in Zukunft ausgebaut werden, 
wenn bestimmte Engpässe den Nutzen der 
Letztverbraucher aus der Netznutzung zu 
stark einzuschränken beginnen.39

Anzunehmen ist daher, dass außerhalb der 
Steuerung durch den Netzbetreiber zumin-
dest bei einem Teil der Anlagen Potenzial 
zu einer marktlich optimierten Steuerung 
verbleibt, die explizit vom Gesetzgeber 
gewünscht wird. Diese wird aber notwendi-
gerweise wiederum Rücksicht auf gewisse 
Restriktionen seitens der VNB nehmen 
müssen, denn es kann nicht zielführend sein, 
zunächst Potenziale zur netzentlastenden 
Steuerung von Verbrauchsanlagen zu kon-

trahieren, nur um dann das Netz doch aus-
bauen zu müssen, wenn das Steuerungspo-
tenzial kommerziell so eingesetzt wird, dass 
der Netzausbau doch unvermeidlich wird.

AUSDEHNUNG AUF ERZEUGUNGSAN-
LAGEN
Angezeigt erscheint, die in § 14a EnWG 
bislang vorgesehene Beschränkung auf 
„Verbrauchseinrichtungen“ zukünftig aus-
zudehnen auf Erzeugungsanlagen. Nur so 
lassen sich in einer etwas ferneren Zukunft 
PV-Anlagen einerseits und Verbrauchsanla-
gen wie Wärmepumpen, Ladeeinrichtungen 
und Speicheranlagen andererseits optimiert 
steuern. Dazu passt, dass der Gesetzgeber 
auch für neu an das elektrische Netz anzu-
schließende Erzeugungsanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 7 kW nach § 29 Abs. 1 
Nr. 2 MsbG eine Anbindung an ein intelligen-
tes Messsystem verlangt. Diese Regelung, die 
sich wortgleich zuvor in § 21c Abs. 3 EnWG 
a.F. fand, bestand ausweislich der damaligen 
Gesetzesbegründung, da „sie (. . .) dem Be-
treiber des Verteilernetzes wichtige Daten 
liefern (kann), aus denen sich Belastungs-
zustände des Netzes herleiten lassen, was 
zu einem optimierten Netzbetrieb beitragen 
kann.”40 Der Gesetzgeber versteht die Vor-
schrift auch als eine notwendige Ergänzung 
des im EEG angelegten Eigenverbrauchspri-
vilegs und als einen wichtigen Wegbereiter 
für eine standardisierte, massengeschäfts-
taugliche Kommunikation in Bezug auf 
Kleinerzeugungsanlagen.41 Zu bedenken ist 
bei einer Ausdehnung des § 14a EnWG aller-
dings, dass die Erzeuger im heutigen Markt-
modell keine Netzentgelte zahlen; also durch 
ein reduziertes Entgelt keine Vorteile zu 
erwarten hätten.42 Dies könnte ein weiterer 
Grund dafür sein, statt einer echten Netzent-
geltreduktion, die Verbrauchsanlagen über 
Flexibilitätsprämien zu adressieren (s. dazu 
sogleich).

AUSDEHNUNG AUF  
MITTELSPANNUNGSEBENE
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Eine weitere Ausdehnung des Wortlauts 
erscheint angezeigt: Beschränkt sich diese 
bislang explizit auf das Niederspannungs-
netz, erscheint zukünftig ein Erfassen auch 
der Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen 
der Mittelspannungsebene angezeigt. Die 
bisherige Beschränkung auf die Niederspan-
nungsebene ist einerseits verständlich, da 
viele heute existierende unterbrechbare Ver-
brauchseinrichtungen (vor allem Wärmean-
wendungen) bei kleinen und kleinsten Letzt-
verbrauchern verbaut sind, die wiederum 
häuig in der Niederspannung an das elektri-
sche Netz angeschlossen sind. Andererseits 
ist festzustellen, dass der Nutzen, den ein 
Netzbetreiber aus der Steuerbarkeit einer 
Verbrauchseinrichtung ziehen kann, mit de-
ren Größe (genauer ihrer Last im Zeitpunkt 
der Höchstlast) wächst. Größere Verbrau-
cher haben, wenn sie prinzipiell unterbrech-
bar sind, mithin auch ein größeres Potenzial 
zur Netzentlastung.43 

Mit Blick auf sehr große Einheiten (Indu-
striebetriebe etc.), die direkt an das Übertra-
gungsnetz oder das unterlagerte 110-kV-Netz 
angeschlossen sind, muss mit Blick auf § 13 
Abs. 1 Nr. 2 EnWG (marktbezogene Maßnah-
men) aber festgestellt werden, dass diese 
ihr Abschaltpotenzial ggf. bereits an einen 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) kontra-
hiert haben.44 Insofern hat der Gesetzgeber 
in der Kombination der Vorschriften gewis-
sermaßen eine Vorentscheidung dergestalt 
getroffen, dass das größeren Lasten ggf. 
innewohnende Potenzial eher den ÜNB „zu-
gewiesen“ wird bzw. zunächst von diesen für 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elek-
trizitätsversorgungssystems genutzt werden 
können soll. Zu fragen ist folglich, ob in der 
Mittelspannung Potenziale verbleiben, die 
bisher noch nicht adressiert wurden, was zu 
bejahen sein wird.45 

RELEVANTE ANWENDUNGSFÄLLE  
DES § 14A ENWG IN BEZUG AUF  
ELEKTRISCH BETRIEBENE FAHRZEUGE
Unter den Mitgliedern der von der Verfasse-
rin geleiteten Task Force Lastmanagement46 
besteht Einigkeit, dass das private Laden 
(Laden zu Hause über Nacht und beim Ar-
beitgeber am Tag) im Fokus eines gesteuer-
ten, lastspitzenvermeidenden Ladens und 
dem damit im Zusammenhang stehenden 
Strombezug aus EE-Anlagen unter Vermei-
dung von hohen Abschaltquoten steht. Da-
neben eignen sich durchaus auch manche 
Konstellationen des öffentlichen Ladens, al-
lerdings in erster Linie nur in den Ausgestal-
tungen, welche vor Aufnahme der Deinition 
des öffentlich zugänglichen Ladepunktes 
durch die Ladesäulenverordnung (§ 2 Ziff. 5 
LSV) als „halböffentlich“ bezeichnet wurden, 
und zwar nur die Fälle, in denen es zu län-
geren Standzeiten kommt. Gemeint ist das 
Laden an öffentlich zugänglichen Ladepunk-
ten mit längeren Standzeiten in Parkhäusern, 
am Flughafen, an Bahnhöfen, an der Laterne 
über Nacht (letzteres unterfällt dem öffent-
lichen Laden). Diese taugen für die Abfede-
rung der Mittags- und Abendpeaks für eine 
Teilnahme am Lastmanagement. Grundsätz-
lich ergibt es daher Sinn, in Bezug auf das 
Lastmanagement zu unterscheiden zwischen 
kurzen Standzeiten mit kurzen Ladezeiten im 
öffentlichen Straßenraum (mit höherem Ta-
rif), die nicht bzw. nur sehr begrenzt relevant 
sind für ein gesteuertes Lastmanagement 
und längeren/langen Stand- und Ladezeiten, 
auf denen der Schwerpunkt eines gesteuer-
ten Ladens liegt. In den letzteren Fällen ist es 
irrelevant, ob es sich um öffentlich zugäng-
liche oder private Ladepunkte im Sinne der 
LSV handelt. Die Nutzung solcher Ladepunk-
te könnte über attraktive Tarife zusätzlich 
angereizt werden.
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Öffentlich zugängliche Ladepunkte („halböffentlich“) Private Ladepunkte

Laden für viele Stunden am Tag und ggf. auch über 
Nacht in Parkhäusern, am Flughafen, an Bahnhöfen, an 
der Laterne über Nacht, auf Hotelparkplätzen

Laden zu Hause  
(„Laden über Nacht“),  
Laden beim Arbeitgeber 
(„Laden am Tag“)

ZIELSETZUNG

Im Folgenden wird ein, seitens der überwie-
genden Anzahl der Mitglieder der Task Force 
Lastmanagement des Förderprojektes „IKT 
für Elektromobilität“47 für sinnvoll erachte-
tes, Zielmodell eines Kundensystems ab dem 
Kalenderjahr 2030 beschrieben, in dem Sze-
narien für die Ausgestaltung einer Anreizwir-
kung in Anlehnung an den heutigen § 14a 
EnWG entwickelt wurden.48 Das Kalenderjahr 
2030 wurde ausgewählt, um frei von aktuel-
len Restriktionen bezüglich der Verfügbar-
keit technischer Komponenten bzw. gesetz-
licher Vorgaben zu agieren. Selbstverständ-
lich können die folgenden Ausführungen 
auch für einen früheren Zeitpunkt zutreffen.

NOTWENDIGKEIT EINES MANAGEMENTS 
VON LADEVORGÄNGEN
Mit zunehmender Marktdurchdringung der 
Elektromobilität im Privatkundensektor 
steigt auch gleichzeitig der Wunsch bzw. 
Bedarf nach Lademöglichkeiten auf dem ei-
genen Grundstück. Wallboxen für den Privat-
kundenbereich erreichen heute Leistungs-
stufen von bis zu 22 kW. Aktuell erfolgt der 
überwiegende Anteil der Ladevorgänge an 
Ladepunkten im privaten Umfeld oder beim 
Arbeitgeber. Verteilnetze in Deutschland 
sind i. d. R. jedoch auf die haushaltsübliche 
Nutzung ausgelegt, bei der Elektromobili-
tät noch keine Berücksichtigung indet. Der 
Leistungsbezug für Ladevorgänge erstreckt 
sich konstant über die komplette Dauer des 

Ladevorgangs. Dieser Vorgang kann bis zu 
mehreren Stunden andauern. Die gleichzei-
tige Leistungsbeanspruchung durch eine 
Mehrzahl von Wallboxen in einem Straßen-
zug könnte zur Folge haben, dass Netzaus-
baumaßnahmen erfolgen müssen. Damit 
verbundene Investitionen würden über die 
Netzentgelte auf alle Kunden im jeweiligen 
Netzgebiet umgelegt werden. Dies würde die 
Verursachungsgerechtigkeit in Frage stellen.

Eine kostensenkende Abhilfe könnte hier der 
Einsatz von Technologien zum Managen von 
Ladevorgängen schaffen. Im privaten Umfeld 
besteht i. d. R. genügend zeitliche Flexibilität 
(ist immer dann gegeben, wenn die Standzeit 
größer ist als die erforderliche Ladezeit), um 
z. B. den täglichen Energiebedarf beim Laden 
eines Elektrofahrzeuges netzdienlich zu ge-
stalten.

Vor dem Hintergrund, dass in zahlreichen 
Großstädten ein Fahrverbot für Fahrzeuge 
mit älteren Verbrennungsmotoren verhan-
delt wird, wird im Gewerbekundensektor 
ebenfalls mit einem steigenden Einsatz von 
Elektrofahrzeugen gerechnet. Im Gegensatz 
zum Privatkundensektor werden die Netzan-
schlüsse für Gewerbekunden, wie z. B. dem 
öffentlichen Personennahverkehr maßge-
schneidert an die Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden errichtet. D. h. die erforderliche Lei-
stung in kW wird i. d. R. durchgängig als fes-
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te Kapazität zugesichert und bereitgestellt. 
Eine externe Beeinlussung der Leistung 
wäre hier mit komplexen Restriktionen ver-
bunden; so müssten die Produktions- bzw. 
Betriebsprozesse berücksichtigt werden, 
um extreme wirtschaftliche Auswirkungen 
zu vermeiden. Einzig, um einen drohenden 
Blackout zu vermeiden, wäre eine exter-
ne Beeinlussung durch den VNB die letzte 
Maßnahme. Selbstverständlich würde die 
Möglichkeit demjenigen Gewerbekunden 
offenstehen, seine „Lasten“ managen zu 
lassen, dessen betriebliche Vorgänge dies 
zulassen. Diese Kunden könnten sich am 
Flexibilitätsmarkt beteiligen und dort ihre 
Kapazitäten anbieten. Bislang ist durch § 14 
EnWG nur die Niederspannungsebene adres-
siert. Zukünftig ist auch eine Einbeziehung 
der Mittelspannungsebene und damit eine 
Adressierung nicht nur kleiner Gewerbekun-
den denkbar (s. dazu das Kapitel zum Anwen-
dungsbereich).

VORTEILE EINES EXTERNEN  
MANAGEMENTS VON LADEVORGÄNGEN
Bis 2030 würden nicht nur die Netzausbau-
kosten bei einer angenommenen Steuerbar-
keit als Regelfall reduziert, sondern auch das 
Ziel erreicht werden, die Aufnahmeverträg-
lichkeit der Erneuerbaren Energien zu stei-
gern und damit die Einspeisemanagement-
maßnahmen zu reduzieren. Von einer Redu-
zierung der EEG-Umlage würden alle Kunden 
proitieren. Erreicht werden kann dies durch 
intelligente Lösungen zur externen Beein-
lussung von lexiblen, fernsteuerbaren (d. h. 
durch digitale Signale erreichbare) Ver-
brauchseinrichtungen und Energiespeichern.

Die Zunahme extern beeinlussbarer Anlagen 
bringt sowohl für den Verteilnetzbetreiber 
echte Vorteile (Abfederung von Lastspitzen, 
bessere Prognosen, reduzierter Netzausbau) 
als auch für die Stromvertriebe, durch die 
Schaffung weiterer Flexibilitätsoptionen, 
neuer Kundenprodukte und damit insgesamt 
einen volkswirtschaftlichen Mehrwert.

Ab einer Massenmarktdurchdringung sollte 
Last- und Flexibilitätsmanagement etabliert 
sein, vor allem wenn steuerbare Verbrauchs- 
und Einspeiseeinrichtungen durch Marktsi-
gnale bzw. Preistabellen der Stromvertriebe 
im Schwarm koordiniert ein- oder ausspei-
sen. Dadurch, dass mehr Flexibilität in den 
Markt kommt, wird der Markt insgesamt grö-
ßer (intrinsisch). Vor der Erreichung dieser 
Marktdurchdringung, kann es trotzdem zu 
„Hotspots“ und somit zu lokalen Netzeng-
pässen („Zahnarzt-Allee“49) kommen.

Der Komfortgewinn des Ladens zu Hau-
se statt an einer öffentlichen Tankstelle ist 
Kunden gegenüber zu kommunizieren. Auch 
müssten seitens der Energievertriebe die 
Kunden über die Auswirkungen auf die 
Netzentgelte einer rein marktgesteuerten 
Ladesteuerung oder einer jederzeitigen, 
dauerhaften Verfügbarkeit von Ladelei-
stungen bis 22 kW an jedem Haushaltsan-
schluss aufgeklärt werden. Dies käme einer 
Ver-x-fachung des heutigen Verteilnetzes 
gleich. Dem Kunden ist auch zu verdeutli-
chen, dass er von einem Management seiner 
Anlagen nichts spürt, da dies automatisiert 
ablaufen wird und er insofern auch keine 
durch ihn wahrnehmbaren Komforteinbußen 
haben wird. Neben dem rationalen Verständ-
nis des Kunden für diesen notwendigen Bei-
trag zur Energiewende, mag ein zusätzlicher 
inanzieller Anreiz darin bestehen, dass das 
von ihm gezahlte Netzentgelt deutlich gün-
stiger ausfallen wird als das eines Kunden, 
der seine neuen, lexiblen Lasten nicht ma-
nagen lässt. Die Gewährung eines reduzier-
ten Netzentgeltes gemäß der heutigen § 14a 
EnWG-Regelung wird dann obsolet. Will der 
Kunde ein Schnellladen jederzeit, ist ihm dies 
nur gegen einen Aufpreis einzuräumen, z. B. 
über die Bestellung zusätzlicher Leistungs-
kapazität. Damit werden die erforderlichen 
Netzstabilisierungsmaßnahmen beglichen.

Die Stromvertriebe müssen ihr Portfolio ma-
nagen, dies gehört zu den typischen von den 
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Vertrieben auch bislang schon wahrgenom-
menen Aufgaben. Die Alternative statischer 
Zeitfenster als Übergangsmodell würde 
die Stromvertriebe hierbei deutlich stär-
ker einschränken als eine seltene externe 
Managementhandlung durch den VNB. Der 
genaue Handlungszeitpunkt für Steuerungs-
maßnahmen durch die VNB lässt sich in der 
Niederspannung bei geplanten Wartungs-, 
Instandhaltungs- oder Erweiterungsmaß-
nahmen mit teilweise längerer Vorlaufzeit 
ankündigen. Ungeplante Steuerungsmaß-
nahmen sind hingegen von vielen externen 
Faktoren abhängig, wie z. B. dem volatilen, 
tagesindividuellen Verhalten der Kunden in 
einem Netzstrang. Exakte, verbindliche Vor-
hersagen sind hierzu auf Seiten der VNB in 
der Niederspannung nicht realisierbar. Die 
Stromvertriebe können aus ihrem Tätig-
keitsfeld, dem Portfoliomanagement, heraus 
eigene Prognosen aus Erfahrungswerten, 
Wahrscheinlichkeiten und Wettervorhersa-
gen erstellen und damit das Risiko von erfor-
derlichen Steuerungsmaßnahmen durch den 
VNB eingrenzen.

Die Annahme, dass für 2030 aktuell eine 
Marktdurchdringung von 24,4 % Elektro-
fahrzeugen erwartet wird,50 deren Nutzer bei 
Zulassung eines gesteuerten Netzanschlus-
ses ggf. geringere Netzentgelte zu zahlen 
haben, wirft die Frage auf, ob auf die anderen 
Netznutzer höhere Netzentgelte zukommen 
und wie dies zu rechtfertigen ist. Hier ist in 
Betracht zu ziehen, dass die Elektriizierung 
des Verkehrssektors politisch erklärtes Ziel 
ist. Bliebe der Weg über die Steuerung neuer 
Lasten (Ladeeinrichtung, Wärmepumpe etc.) 
verwehrt, würde ein Netzausbau in erhebli-
chem Maße erforderlich werden, der höhe-
re Netzentgelte für jeden Kunden zur Folge 
hätte.

Somit ist eine Umkehr der bisherigen Logik 
des § 14a EnWG vom Ausnahme- zum Regel- 
und Allgemeinfall ohne eine Netzentgeltre-
duzierung denkbar. Andernfalls könnten in 

einem Massenmarkt dadurch die Netzentgel-
te für Kunden ohne steuerbare Verbrauch-
seinrichtungen deutlich ansteigen. Hier ist 
abzuwiegen, ob die volkswirtschaftlichen 
Kosteneinsparungen eines reduzierten Net-
zausbaus inkl. intelligenter Netztechniken 
eine Incentivierung der Kunden mit steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen (z. B. redu-
zierte Netzentgelte) rechtfertigt.

ANNAHMEN FÜR DAS 
ZIELMODELL 2030
Für 2030 wird laut Statista eine Marktdurch-
dringung von 11,55 Millionen Elektrofahrzeu-
gen (EV) vorhergesagt, dies entspricht 24,4 
% der Kraftfahrzeuge. Die Nationale Platt-
form Mobilität (NPM) rechnet noch ehrgeizi-
ger mit 14 Millionen Elektrofahrzeugen (das 
wären 80 % der Neuzulassungen).51 Es wird 
die Annahme zugrunde gelegt und als ideal 
angenommen, dass sich neben dem Lade-
punkt für Elektrofahrzeuge auch Einspeiser 
(Photovoltaik-Anlage ohne EEG-Förderung) 
und weitere steuerbare Verbrauchseinrich-
tungen wie z. B. eine Wärmepumpe beim 
Kunden beinden. Auch wenn sich stationäre 
Speicher am Markt etabliert haben, kann der 
Kunde gleichermaßen ein Eigenheimbesitzer, 
der Mieter eines Wohnhauses / Mehrfamili-
enhauses, der Betreiber von Ladeeinrichtun-
gen am Arbeitsplatz oder der Betreiber von 
Ladeeinrichtungen eines Fuhr- oder Gewer-
beparks sein.

In diesem Zielmodell wird der Fokus auf ein 
Kundensystem gelegt, das im Idealfall über 
einen stationären Speicher und/oder eine 
Erzeugungsanlage und ein lokales Energie- 
managementsystem (EMS) verfügt. Das Mo-
dell ist skalierbar und eignet sich sinngemäß 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit nur ei-
ner steuerbaren Verbrauchseinrichtung, wie 
z. B. den Ladepunkt für Elektrofahrzeuge. 
Hier wird seitens des VNB nicht direkt die Lei-
stungsaufnahme einzelner Anlagen (Lade-
punkt, WP) reglementiert, sondern das EMS 
ist in der Verantwortung, den aktuell maxi-
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mal möglichen Netzbezug/die maximal mög-
liche Netzeinspeisung durch entsprechende 
Regelung einzuhalten. Die Steuerbarkeit des 
Ladepunktes erfolgt dabei implizit. Vorrangig 
wird der Arbeitspunkt des Netzanschlusses 
durch den VNB /die marktseitige Kommuni-
kation beeinlusst. Unter der Beachtung und 
Einhaltung eventueller Netzrestriktionen 
besteht hier insbesondere für die Energie-
vertriebe die Option, an der Flexibilität des 
Kunden zu partizipieren.

Über eine Voreinstellung des Kunden am EMS, 
legt dieser fest, welche Anlagen, z. B. Elektro-
fahrzeug (EV), Wärmepumpe (WP) etc., im 
Falle eines Engpasses mit Priorität versorgt 
werden sollen. So lässt sich beispielsweise 
festlegen, dass das Fahrzeug beim Eintref-
fen als erstes bis zur Gewährleistung einer 
deinierten Mindestreichweite geladen wird, 
die je nach Fahrzeug variiert. Wichtig ist die 
Umkehr der Entscheidungshoheit: Nicht das 
EMS teilt die Leistung zu sondern die Anla-
gen entnehmen nach eigener Entscheidung 
im Rahmen der verfügbaren Leistung. Was 
nicht bedeutet, dass automatisch die Ver-
sorgung der Anlage zuerst erfolgt, die in der 
Voreinstellung als Rangerste benannt ist. Der 
Kunde gibt die gewünschte Reichweite und 

einen geplanten Abfahrtszeitpunkt ein. Trifft 
das Fahrzeug mit nahezu leerer Batterie ein, 
wird zunächst die Mindestenergiemenge als 
Sofortladung geladen. Bis zum Abfahrtszeit-
punkt wird dieser erreichte Mindestladezu-
stand nicht mehr unterschritten.

PROZESSBESCHREIBUNG FÜR DAS 
ZIELMODELL 2030 
MARKT- UND NETZKAPAZITÄTSSIGNALE
Die Marktsignale (diese können sich auch re-
gional unterscheiden), z. B. in Form von Tarif-
Tabellen über die kommenden 24 h, werden 
über eine Steuerungseinheit an den Netz-
anschlusspunkt (NAP) gesendet und durch 
das EMS berücksichtigt. Ebenso wird über 
die Steuerungseinheit die aktuell vorliegen-
de Netzkapazität im jeweiligen Netzsegment 
empfangen und der Leistungsbezug aus dem 
Netz durch das EMS entsprechend begrenzt.

In der Darstellung des Zielmodells für 2030 
sind Stromlüsse orange, Kommunika- 
tionslüsse grün gezeichnet. Das System des 
Flexumers ist gekennzeichnet durch folgen-
de Eigenschaften:

• Es beindet sich eine Steuerungseinheit, 
z. B. ein intelligentes Messsystem (iMSys) 
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im Kundensystem des Flexumers. Je nach 
Anschlussszenario und Messkonzept kön-
nen weitere Unterzähler (moderne Mes-
seinrichtungen) notwendig sein.

• Über die Steuerungseinheit wird die ak-
tuell vorliegende Netzkapazität im jewei-
ligen Netzsegment empfangen und der 
Leistungsbezug aus dem Netz durch das 
EMS entsprechend begrenzt.

• Das EMS kann perspektivisch die Funk-
tion der Controllable Local System-
Schnittstelle (CLS) übernehmen, ohne 
dabei harte Schalthandlungen vorzuneh-
men und ist als solche als Teil der Steue-
rungseinheit anzusehen.

• Regional speziische Marktsignale errei-
chen das EMS und werden an Kunden 
weitergeleitet, die ihren Strombezug ma-
nagen lassen.

• Die Kommunikation zwischen Steue-
rungseinheit und EMS ist noch unklar, 
diese ist zu standardisieren. Gleiches gilt 
für die Kommunikation zwischen Ener-
giemarkt / Netzbetreiber und der Steue-
rungseinheit.

• Die Anlagenkombination ist skalierbar.

• Die heutige Funkrundsteuerung wird 
nicht mehr erforderlich sein, da hiermit 
keine intelligente Beeinlussung möglich 
ist.

Flexibilität ist ein erforderlicher Bestandteil 
der Energiewende und bringt einen positiven 
Nutzen für Kunden. Das Zielsystem kann ein 
Maximum an Flexibilität bereitstellen, da es 
über ein integriertes Energiemanagement 
verfügt und damit alle einzelnen Komponen-
ten gesamthaft konzentriert und gleichzeitig 
die Kundenbedürfnisse erfüllt.
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MÖGLICHE NETZNUTZUNGS- UND TARI-
FIERUNGS-SZENARIEN
Innerhalb des Mitgliederkreises der erwähn-
ten Task Force Lastmanagement wurden 
folgende mögliche Netznutzungs- und Tari-
ierungs-Szenarien entwickelt:

Die nachfolgenden Modelle stehen unabhän-
gig voneinander. Die Kombination bzw. ein 
dynamischer Wechsel zwischen den Model-
len ist nicht vorgesehen bzw. aufgrund der je-
weiligen Eigenschaften (z. B. einmalige Netz-
anschlussertüchtigung) nicht sinnvoll. Es ist 
vorstellbar, dass Einmalkosten über mehrere 
Jahre umgelegt werden und dadurch eine 
Bindung an das Modell bestehen würde. Auch 
ergibt es Sinn, die Wahlentscheidung des 
Kunden, seine „neuen“ steuerbaren Lasten 
managen zu lassen, für einen Zeitraum von 
z. B. fünf Jahre zu befristen, so dass der Kun-
de (Anschlussnutzer) oder auch ein zukünf-
tiger an seiner Stelle eingetretener neuer 
Anschlussnutzer am Ende dieser Frist diese 
Entscheidung verlängern oder wahlweise be-
enden kann.

1) UNBEDINGTE NUTZUNG 
(„CAP AND PAY”)
Ein Mindestleistungswert von z. B. 5 kW52 
wird immer fest garantiert. Wer immer mehr 
will, muss auch bei der Erstellung des An-
schlusses oder bei dessen nachträglicher 
Erweiterung (Anschlussertüchtigung) mehr 
zahlen. Das Modell ist auf alle Kunden an-
wendbar. Das Netzentgelt wird auf den Min-
destleistungswert von z. B. 5 kW bzw. auf den 
höheren Anschlusswert gezahlt. § 14a EnWG 
ist in der aktuellen Fassung unnötig.

Zusätzliches Potential kann durch Teilnahme 
am Flexmarkt (Speicher bietet Kapazität an 
gegenüber VNB/Markt) entstehen. Dafür ist 
eine intelligente Kommunikation erforder-
lich, ansonsten kann das hausinterne Ma-
nagement der Energiebedarfe über das EMS 
erfolgen, d. h. intelligente Kommunikation ist 
ansonsten für den Fall 1 nicht erforderlich.

Eine ggf. vorliegende Bindung durch die 
Beauftragung zusätzlicher Kapazität geht 
bei einem Wechsel des Anschlussnehmers 
für die Restlaufzeit auf den Neuen über. Die 
Verrechnung der anfallenden Kosten ist ggf. 
zwischen Vermieter (Anschlussnehmer) und 
Mieter (Anschlussnutzer) zu vereinbaren.

2) BEDINGTE NUTZUNG 
(„CAP AND PRAY“)
Wie beim ersten Modell „unbedingte Nut-
zung“ wird der Mindestleistungswert von  
z. B. 5 kW immer fest zugesagt. Darüber 
hinaus ist der Leistungsbezug bis zur tech-
nischen Anschlussleistung ohne weitere 
Mehrkosten möglich, aber nicht unbedingt 
garantiert. Die Leistung oberhalb des Min-
destleistungswerts von z. B. 5 kW wird in 
diesem Fall als steuerbare Kapazität bereit-
gestellt. Dieses Modell setzt auf intelligente 
Kommunikation und Steuerung. Es ist keine 
Incentivierung erforderlich (wie ein reduzier-
tes Netzentgelt beim heutigen § 14a EnWG), 
aber z. B. ein einmaliger Kostenzuschuss 
vorstellbar. Für Kunden mit gesteuerten, le-
xiblen Lasten („Flexumer“), wie Ladeeinrich-
tungen, Wärmepumpen, Speicheranlagen, 
stellt es eine Umkehr des § 14a EnWG von 
der Ausnahme zum Regelfall dar.

Zusätzliches Potential besteht durch eine 
Teilnahme am Flexibilitätsmarkt (Speicher 
bietet Kapazität an gegenüber dem VNB/
Markt). Dafür ist der Einsatz eines intelligen-
ten Messsystems erforderlich. Die Inhouse-
Steuerung könnten die Energievertriebe in 
Eigenregie, z. B. durch Preissignale, über-
nehmen.

3) § 14A ENWG 
„STATUS QUO EXTENDED“
§ 14a EnWG bleibt wie er ist. Die gesamte En-
ergiemenge bezogen auf den Netzanschluss 
etc. erhält im Gegenzug zur eingeräumten 
Steuerbarkeit (ohne garantierte Mindest-
leistung) ein reduziertes Netzentgelt nach 
kWh-Menge. Aufgrund der Tatsache, dass 
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das EMS den aktuell zulässigen maximalen 
Netzbezug ausregelt, erhält das gesamte 
Kundensystem für die Kundenlexibilität ein 
reduziertes Netzentgelt, unabhängig von der 
Häuigkeit der Regelungsvorgänge durch 
den VNB.

4) § 14A ENWG „RELOADED“
Der Kunde erhält einen einmaligen Investi-
tionszuschuss. Als Anreiz wird keine Redu-
zierung auf das Netzentgelt, sondern eine 
Pauschale pro Ereignis (Flexabruf) gewährt, 
für den lexibel steuerbaren Leistungsanteil.

EMPFEHLUNGEN DER VERFASSER DES 
ZIELMODELLS 2030
Die Verfasser des Zielmodellbilds 2030 fa-
vorisieren das Szenario „Bedingte Nutzung 
(Cap & Pray)" aus folgenden Gründen:

• Es bildet eine verursachungsgerechte 
Kostenverteilung ab.

• Netzausbaumaßnahmen und -kosten 
werden bezogen auf den einzelnen Haus-
anschluss vermieden und, volkswirt-
schaftlich betrachtet, verringert.

• Die garantierte unbedingte Kapazität 
deckt den üblichen Haushaltsbedarf ab 
und bietet zudem Reserven.

• Die optionale Teilnahme am Flexibilitäts-
markt wird gewährleistet, da die externe 
Managementhandlung durch die VNB 
nur als selten angenommen werden und 
die Stromvertriebe (Flexibilitätsvermark-
ter) durch das Management ihres Portfo-
lios heraus eigene Prognosen aus Erfah-
rungswerten, Wahrscheinlichkeiten und 
Wettervorhersagen erstellen und damit 
das Risiko einer erforderlichen externen 
Beeinlussung durch den VNB stärker 
eingrenzen können.

• Eine Incentivierung für die Anschaffung 
erforderlicher Steuerungskomponenten 

und für die Bereitschaft, die Verbrauchs-
anlagen hinter dem Netzanschluss steu-
ern zu lassen, ist optional denkbar.

RECHTSFOLGE: REDUZIERTES 
NETZENTGELT
Durch den Wortlaut („Gegenzug“) ist klarge-
stellt, dass der Steuerung ein Geschäft auf 
Gegenseitigkeit zugrunde liegt, bei dem die 
jeweiligen Plichten der Parteien sich synal-
lagmatisch gegenüberstehen. Die eine Partei 
(VNB) gewährt bestimmten „Kunden“ ein 
vermindertes Entgelt, das sich bei den Kun-
den als Teil des Strompreises, der an den 
Lieferanten zu entrichten ist, niederschlägt, 
sofern die andere Partei (Inhaber der Ver-
brauchsanlagen) der einen Partei als Gegen-
leistung gestattet und technisch ermöglicht, 
auf das Verhalten bestimmter (größerer) 
elektrischer vollständig unterbrechbarer Ver-
brauchseinrichtungen Einluss zu nehmen.53

Die Vorschrift verplichtet die VNB, denjeni-
gen Lieferanten und Verbrauchern, mit de-
nen sie Netznutzungsverträge abgeschlos-
sen haben und die, ohne dazu gesetzlich 
verplichtet zu sein, eine Steuerung ihrer 
unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen 
technisch ermöglichen, ein reduziertes 
Netzentgelt einrichtungsbezogen zu gewäh-
ren. Nach dem Wortlaut haben VNB ein „re-
duziertes Netzentgelt zu berechnen”, d. h. 
wird ihnen die Steuerung eines Verbrauchs-
gerätes durch einen Kunden eingeräumt, ist 
er dazu verplichtet („haben … zu berech-
nen“), lediglich ein reduziertes Netzentgelt 
zu erheben, welches Teil des vom Kunden 
zu entrichtenden Strompreises ist. Dabei 
handelt es sich um ein gesetzliches Schuld-
verhältnis, denn liegen die Voraussetzungen 
vor, bleibt dem VNB kein Verhandlungsspiel-
raum mehr.54 Eine andere Auslegung stünde 
im Widerspruch zu dem expliziten Wortlaut. 
Diese Plicht der Erhebung eines reduzierten 
Entgeltes greift jedoch nur, wenn tatsächlich 
sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen er-
füllt sind.
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ZUSAMMENFASSUNG

Eine der spannendsten Herausforderungen 
der Elektromobilität ist die Integration von 
Elektrofahrzeugen in das Energieversor-
gungsnetz. Das deutsche Energiewirtschafts-
gesetz sieht mit § 14a EnWG eine Regelung 
vor, wonach Elektrofahrzeuge als steuerba-
res Verbrauchsgerät in der Niederspannung 
eingestuft werden. Im Gegenzug hat der Ver-
teilnetzbetreiber ein reduziertes Netzentgelt 
zu gewähren. Das ist die Rechtsgrundlage. Es 
ist jedoch unklar, wie im Einzelnen die Gestal-
tung und Umsetzung dieser Verordnung aus-
sehen wird und sollte. Adressierte Steuerein-
heit ist nach Auffassung der Autorin die La-
deeinrichtung und nicht das Elektrofahrzeug. 
Hier wäre eine gesetzgeberische Klarstellung 
hilfreich. Nach Ansicht der Autorin scheint 
eine Ausweitung auf Erneuerbare-Energien-
Erzeugungsanlagen und eine Ausdehnung 
auf die Mittelspannungsebene angezeigt zu 
sein. Relevante Anwendungsgebiete sind 
vor allem das Ladeverhalten zu Hause und 
am Arbeitsplatz, also das private Laden. Bei 
längeren Parkzeiten kann auch ein Auladen 
eines Elektrofahrzeugs in halböffentlichen Be-
reichen (auf Parkplätzen an Bahnhöfen, Flug-
häfen) oder sogar in öffentlichen Bereichen 
(Laternenparken über Nacht) relevant sein. 

Der freiwillige Charakter der bisherigen 
Fassung des § 14a EnWG könnte wie in dem 
skizzierten Zielmodell 2030 beschrieben, zu 
einer „Plicht“ werden, sich am Last- und 
Flexibilitätsmanagement zu beteiligen, wenn 
es zu dem erwarteten Markthochlauf kommt 
(14 Mio. Elektrofahrzeuge in 2030). Durch ein 
kluges Last- und Flexibilitätsmanagement 
können Spitzenlasten abgefedert und Net-
zengpässe vermieden werden. Letztlich wird 
dies aber nur gelingen, wenn der Elektrofahr-
zeugnutzer für einen solchen Einsatz seines 
Fahrzeugs gewonnen wird. Dies wird nicht 
gelingen mit Szenarien von 2 h-verplich-
tenden „Abschaltungen“ pro Tag. Statt einer 
ggf. komplexeren Reduzierung der Netzent-
gelte könnte ein einfach handhabbarer Hebel 

darin bestehen, die Fahrzeugnutzer durch 
eine Flexibilitätsprämie zur Teilnahme an 
einem Last- und Flexibilitätsmanagement zu 
gewinnen.
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Mobilität, DIN e. V.

Ob Papierformat oder Babyschnuller, Trep-
pe oder Schraube, Leiter oder Zahnbürste 
- fast alles in unserem Alltag ist von Nor-
men und Standards erfasst. Die Anwen-
dung und aktive Teilnahme an Normung 
und Standardisierung bringt Unternehmen 
jeder Größe viele Vorteile. Normen helfen 
bei der Klärung der Produkteigenschaf-
ten und fördern die Zusammenarbeit der 
Marktteilnehmer:innen. Normen und Stan-
dards sind somit die Lingua franca von 
Technologie und Innovation, die Lösungen 
für den freien globalen Handel mit Waren 
und Dienstleistungen bieten. Europäische 
Normen öffnen den EU-Binnenmarkt, wäh-
rend internationale Normen den Zugang zu 
globalen Märkten ermöglichen. Standardi-
sierung kann zudem als Katalysator für In-
novationen dienen und hilft, Lösungen auf 
den Markt zu bringen. Daher sind Normung 
und Standardisierung auch für das komple-
xe Thema Elektromobilität eine wesentliche 
Säule für die Stabilität, den Ausbau und die 
erfolgreiche Positionierung der deutschen 
Wirtschaft – national als auch internatio-
nal. Der folgende Artikel gibt einen Einblick 
in den Nutzen von Normung und Standardi-
sierung, die Entstehung von Normen sowie 
in die nationalen als auch internationalen 
Normungs- und Standardisierungsaktivitä-
ten im Kontext Elektromobilität.

1. NORMUNG UND STANDARDISIERUNG 
1.1. NUTZEN VON NORMUNG  
UND STANDARDISIERUNG
Die aktive Teilnahme am Normungs- und 
Standardisierungsprozess sowie die Anwen-
dung von Normen und Standards ist stets eine 
strategische Entscheidung. Für Nutzer:innen 
ergeben sich jedoch viele Vorteile wie u. a. 
Wissensvorsprung, Efizienzsteigerung, er-
leichterter Marktzugang, Einbringung der 
eigenen Interessen und der Austausch mit 
anderen interessierten Kreisen.

Gut für die Wirtschaft
Wirtschaftswachstum wird nicht allein durch 
Forschung und Entwicklung generiert. Ent-
scheidend ist, dass das neue Wissen verbrei-
tet und von möglichst vielen Unternehmen 
und Anwender:innen genutzt wird. Normen 
und Standards eignen sich für diesen Zweck 
ideal, denn das in ihnen enthaltene Wissen 
von Expert:innen ist für jeden zugänglich. 
Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Nor-
mung wird für Deutschland auf 17 Mrd. Euro 
im Jahr geschätzt.1 

Wissensvorsprung durch die  
Beteiligung am Normungs- und  
Standardisierungsprozess 
Normung auf Basis der Freiwilligkeit stärkt 
die wirtschaftlich-gesellschaftliche Selbst-
verwaltung und entlastet den Gesetzgeber. 
Unternehmen können durch aktive Betei-
ligung an der Normung technische Regeln 
nach eigenen Interessen und Vorstellungen 
mitgestalten, aber auch Festlegungen zur 
Sicherheit etwa in den Bereichen Arbeits-, 
Umwelt-, Verbraucher:innen- oder Gesund-
heitsschutz treffen. Die Normungs- und 
Standardisierungsarbeit ermöglicht darüber 
hinaus einen direkten Informationsaustausch 
mit Experten:innen anderer Interessensgrup-
pen. Ein an der Normung beteiligtes Unter-
nehmen hat Wettbewerbsvorteile, weil es die 
Inhalte der Normen frühzeitig mitgestalten 
und so einen Wissensvorsprung vor seinen 
Mitbewerber:innen am Markt erzielen kann. 
Dies trägt zur Investitionssicherheit für das 
Unternehmen bei. Durch die frühzeitige Ein-
beziehung von Wissenschaft und Forschung 
in den Normungsgremien können ebenso 
frühzeitig Weichen für die Umsetzung neuer 
Technologien am Markt gestellt werden.

Nutzen durch die Anwendung von Normen
Die Anwendung von Normen durch Unter-
nehmen steigert die Efizienz, minimiert das 

NORMUNG UND STANDARDISIERUNG – 

EINE SÄULE DER ELEKTROMOBILITÄT
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Haftungsrisiko, erleichtert den Marktzugang 
und verbessert die Produktsicherheit. Die 
Anwendung von Normen ist jedoch freiwillig. 
Bindend werden Normen nur dann, wenn sie 
Gegenstand von Verträgen sind, oder wenn 
der Gesetzgeber ihre Einhaltung, wie z. B. 
beim Inhalt des Verbandkastens im Auto, 
zwingend vorschreibt. Normen sind eindeuti-
ge und anerkannte Regeln der Technik, daher 
bietet der Bezug auf Normen in Verträgen 
Rechtssicherheit und kann Auftragsverhand-
lungen vereinfachen. Auch wenn die Einhal-
tung von DIN-Normen kein Haftungsfreibrief 
ist, so stellt sie einen wichtigen Schritt beim 
Nachweis ordnungsgemäßen Verhaltens dar 
und verschafft im Umkehrschluss Vertrauen 
gegenüber den Kund:innen durch Einhaltung 
von Qualitätsanforderungen.

Globaler Marktzugang
Normen sind die weltweite Sprache der Tech-
nik und liefern anerkannte Lösungen für 
den Schutz von Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt. Mit Blick auf den internationalen 
Geschäftsverkehr können sie dazu beitra-
gen, das Vertrauen zwischen Kund:innen und 
Zuliefer:innen über mögliche Sprachbarrie-
ren hinweg zu schaffen, Kompatibilität sowie 
Qualität zu garantieren, Handelshemmnisse 
zu reduzieren und internationale Handelsab-
kommen einfacher umzusetzen. So können 
Unternehmen weltweit aktiv werden, ohne 
ihre Produkte landesspeziischen Forderun-
gen anpassen zu müssen. In Europa gilt heu-
te: Eine Norm – ein Test – überall akzeptiert. 
Einheitliche europäische Normen haben 
technische Handelshemmnisse in der Euro-
päischen Union weitestgehend beseitigt.

Normung und Standardisierung als  
Katalysator für Innovationen
Die Fähigkeit, systematisch neue Erkennt-
nisse und Ideen in Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen umzusetzen, ist entschei-
dend für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft. Normung und Standardi-
sierung können dabei als ein Katalysator für 
Innovationen dienen und helfen, Lösungen 

nachhaltig am Markt zu etablieren. Denn Nor-
men und Standards deinieren auch Schnitt-
stellen und Kompatibilitätsanforderungen. 
Auch bei der schnellen Etablierung neuer 
Innovationsfelder wie z. B. Elektromobilität, 
Smart Cities, Circular Economy oder Was-
serstofindustrie und der Entwicklung neuer 
Produkte und Dienstleistungen sind Normen 
und Standards gefragt. Sie sorgen für Trans-
parenz und Akzeptanz bei Anwender:innen 
und Marktteilnehmer:innen. Innovationsstar-
ke Unternehmen nutzen Normung und Stan-
dardisierung daher als strategisches Instru-
ment zur Erlangung der Marktfähigkeit ihrer 
Innovationen. Es kann entscheidend für den 
Markterfolg sein, Aspekte einer Innovation 
in die Normung und Standardisierung einzu-
bringen, um den Markt dafür vorzubereiten. 
Ein Beispiel hierfür ist der Typ2-Ladestecker, 
welcher bewusst in die Normung eingebracht 
wurde und so zu seiner Verbreitung als Uni-
versalstecker in Europa geführt hat (DIN EN 
62196-2). Welche Aspekte einer Innovation 
durch Normen und Standards offengelegt, 
und welche Lösungen durch Patente ge-
schützt werden sollen, sind jedoch grundle-
gende unternehmensstrategische Entschei-
dungen.

1.2 WIE NORMEN UND  
STANDARDS ENTSTEHEN
Gemäß der deutschen Normungsstrategie2, 
wird unter Normung die vollkonsensbasierte 
Erarbeitung von Regeln, Leitlinien und Merk-
malen für Tätigkeiten zur allgemeinen oder 
wiederkehrenden Anwendung durch eine 
anerkannte Organisation verstanden. Die 
Standardisierung hingegen wird als eigentli-
cher Erarbeitungsprozess von Standards be-
schrieben und bezeichnet. Im Gegensatz zur 
Normung sind der Konsens aller Beteiligten, 
die Einbeziehung aller interessierten Kreise 
sowie eine Entwurfsveröffentlichung nicht 
zwingend erforderlich. Eines der bekanntes-
ten Beispiele für Normen sind sicherlich die 
DIN-Formate. Jeder kennt DIN A4. Die Norm 
sorgt unter anderem dafür, dass Papier in 
jeden Drucker, Kopierer oder Hefter passt. 
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Die A-Formate wurden bereits im Jahr 1922 
als DIN 476 veröffentlicht und sind heute ein 
internationaler Klassiker: DIN EN ISO 216. 
Aktuell bilden rund 34.500 Normen das 
Deutsche Normenwerk und werden über den 
Beuth Verlag veröffentlicht. 

1.2.1. ENTSTEHUNG EINER NORM
Die Erarbeitung nationaler, europäischer 
oder internationaler Normen erfolgt stets 
nach dem gleichen Prinzip:

1. Vorlegen eines Normungsantrages

2. Annahme des Normungsantrages durch 
den relevanten Ausschuss

3. Erarbeitung des Normungsinhaltes im  
relevanten Ausschuss 

4. Veröffentlichung eines Normentwurfs zur 
Kommentierung durch die Öffentlichkeit

5. Bearbeitung der eingegangenen Stellung-
nahmen zum Normentwurf

6. Annahme der Norm durch den zuständi-
gen Ausschuss

7. Veröffentlichung der Norm

8. regelmäßige Überprüfung der Aktualität 
der Norm und gegebenenfalls Überarbei-
tung dieser.

Die Normungsarbeit beginnt mit einem Nor-
mungsantrag, den jede:r formlos schriftlich 
bei DIN stellen kann, wobei die treibenden 
Kräfte sowohl die Wirtschaft, als auch die 
Gesellschaft sind. Nach Eingang des Antra-
ges klärt der zuständige Ausschuss bei DIN, 
ob ein Bedarf für dieses Thema besteht, und 
ob eine Finanzierung des Projekts sicher-
gestellt ist. Außerdem wird überprüft, ob 
hierzu schon Normungsaktivitäten laufen, 
ob es nicht bereits eine ähnliche Norm gibt 
oder ob das geplante Normungsvorhaben im 

Widerspruch zu einer bereits existierenden 
Norm steht. Fällt im zuständigen Ausschuss 
die Entscheidung zugunsten der Erarbei-
tung einer nationalen Norm und stimmt das 
zuständige Lenkungsgremium dem zu, er-
arbeiten die von den interessierten Kreisen 
entsandten Experten:innen des Ausschus-
ses einen Norm-Entwurf. Dieser wird dann 
kostenlos im Norm-Entwurfs-Portal von DIN 
zur Kommentierung zur Verfügung gestellt. 
Die Expert:innen beraten im Anschluss der 
Kommentierungsphase die eingegangenen 
Stellungnahmen und verabschieden, nach-
dem alle Einwände und offenen Punkte ge-
löst werden konnten, den Normentext. An-
schließend wird die Norm veröffentlicht und 
spätestens alle fünf Jahre überprüft. Die Er-
stellung einer nationalen Norm soll innerhalb 
von 18 Monaten abgeschlossen sein. Beispiel-
haft sind hier die vier Erarbeitungsschritte 
einer DIN-Norm erläutert:

Normung und Standardisierung – eine Säule der Elektromobilität

Abbildung 1  Entstehung einer DIN-Norm    
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Die Erarbeitung europäischer Normen indet 
auf europäischer Ebene unter dem Dach der 
Normungsorganisationen CEN, CENELEC 
und ETSI statt. Alle im Text genannten Ab-
kürzungen sind in einem Abkürzungsver-
zeichnis am Ende des Textes erläutert. Bei 
CEN und CENELEC gilt das nationale De-
legationsprinzip. Sogenannte Spiegelgre-
mien erarbeiten in jedem Mitgliedsland, in 
Deutschland bei DIN und DKE, die nationale 
Stellungnahme. Auf diese Weise können alle 
an einem Normungsthema Interessierten 
ihre Meinung ohne Sprachbarrieren über die 
nationale Ebene einbringen. Aus den Spie-
gelgremien wiederum werden Expert:innen 
in das europäische Arbeitsgremium ent-
sandt. Sie vertreten dort die nationale Mei-
nung und können die inhaltliche Federfüh-
rung für europäische Normungsvorhaben 
übernehmen. Für die Ausgestaltung von 
Normen ist es oft von entscheidender Be-

deutung, dass die nationalen Interessen im 
Erarbeitungsprozess qualiiziert und früh-
zeitig vertreten werden. Die Erarbeitung 
internationaler Normen indet unter dem 
Dach der internationalen Normungsorgani-
sationen ISO und IEC statt, hier gilt ebenfalls 
das nationale Delegationsprinzip. Die Spie-
gelgremien entscheiden zusätzlich über die 
Übernahme internationaler Normen in das 
nationale Normenwerk, die im Gegensatz 
zur Übernahme europäischer Normen frei-
willig ist.

1.2.2. ENTSTEHUNG EINES STANDARDS
Im Gegensatz zu einer Norm wird der Inhalt 
eines nationalen Standards, einer sogenann-
ten DIN SPEC, durch ein temporär zusammen-
gestelltes Gremium erstellt. Konsens und die 
Einbeziehung aller interessierten Kreise sind 
auch hier angestrebt, aber nicht zwingend 
erforderlich. DIN SPEC sind als Ergebnisse 
von Standardisierungsprozessen bewährte 
strategische Mittel, um innovative Lösun-
gen schnell und unkompliziert am Markt zu 
etablieren und zu verbreiten. Die DIN SPEC 
ist der kürzeste Weg von der Forschung zum 
Produkt. Eine DIN SPEC kann innerhalb we-
niger Monate unkompliziert in kleinen Ar-
beitsgruppen erarbeitet und anschließend 
kostenlos über den Beuth Verlag bezogen 
werden. Damit fördern DIN SPEC den Aus-
tausch mit anderen Marktteilnehmer:innen. 
DIN achtet darauf, dass die DIN SPEC nicht 
mit bestehenden Normen kollidiert und ver-
öffentlicht sie – auch international. Die DIN 
SPEC ist ein hochwirksames Marketinginstru-
ment, das dank der anerkannten Marke DIN 
für eine große Akzeptanz bei Kund:innen und 
Partner:innen sorgt. Eine DIN SPEC kann zu-
dem die Basis für die Erarbeitung einer Norm 
sein. Die Erarbeitung einer DIN SPEC erfolgt 
in drei Schritten (Abbildung 2).

1.3. STRUKTUR DER NORMUNGS- UND 
STANDARDISIERUNGSLANDSCHAFT
Normen und Standards entstehen durch die 
Arbeit verschiedener Organisationen auf in- 
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Jahre.
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ternationaler, europäischer und nationaler 
Ebene. Eine entsprechende Übersicht, wie 
die Entwicklung von Normen und Standards 
auf nationaler, europäischer und internatio-
naler Ebene organisiert ist, gibt nachstehen-
de Abbildung der Normungsorganisationen 
und deren Zusammenwirken (Abbildung 3).

Im Sinne der vollkonsensbasierten interna-
tionalen Normung sind die Stränge ISO und 
IEC die maßgeblichen Normungsorganisa-
tionen. Die zugehörigen, auf europäischer 
und nationaler Ebene verantwortlichen 
Normungsorganisationen sind CEN und DIN 
sowie CENELEC, ETSI und die DKE. Mitglie-
der von ISO, IEC, CEN und CENELEC sind 
die jeweils nationalen Normungsorganisa- 
tionen.

Die Normungsarbeit ist heute zu rund 85 % 
europäisch und international ausgerichtet, 
wobei DIN und DKE den gesamten Prozess 
der Normung auf nationaler Ebene organi-

sieren und über die entsprechenden nationa-
len Spiegelgremien die deutsche Beteiligung 
auf europäischer und internationaler Ebene 
sicherstellen. 

1.3.1. DIN, CEN UND ISO 
Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) 
ist seit über 100 Jahren die unabhängige 
Plattform für Normung und Standardisie-
rung in Deutschland. Als Partner von Wirt-
schaft, Forschung und Gesellschaft trägt 
DIN wesentlich dazu bei, Innovationen zur 
Marktreife zu entwickeln und Zukunftsfel-
der wie Elektromobilität, Circular Economy 
und Smart Cities zu erschließen. Mehr als 
36.000 Expert:innen aus Wirtschaft und For-
schung, von Verbraucher:innenseite und der 
öffentlichen Hand bringen ihr Fachwissen in 
den Normungsprozess ein. Die Hauptaufga-
be von DIN besteht darin, gemeinsam mit 
Vertreter:innen der interessierten Kreise kon-
sensbasierte Normen markt- und zeitgerecht 
sowie kartellrechtlich unbedenklich zu erar-
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Abbildung 2 Entstehung einer DIN SPEC
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beiten. Aufgrund eines Vertrags mit der Bun-
desrepublik Deutschland ist DIN als nationale 
Normungsorganisation in den europäischen 
und internationalen Normungsorganisatio-
nen anerkannt. Die Mitarbeiter:innen von DIN 
organisieren den gesamten Prozess der nicht 
elektrotechnischen Normung auf nationaler 
Ebene und stellen über die entsprechenden 
nationalen Gremien die deutsche Beteiligung 
auf europäischer und internationaler Ebene 
sicher. DIN vertritt somit die Normungsinte-
ressen Deutschlands als Mitglied im Europäi-
schen Komitee für Normung (CEN) sowie als 
Mitglied in der Internationalen Organisation 
für Normung (ISO). Der Normenausschuss 
Automobiltechnik (NAAutomobil) in DIN wird 
vom VDA getragen und verantwortet die 
Normung rund um das Automobil einschließ-
lich der Zubehör- und Zulieferteile und -sys-
teme. Der NAAutomobil spiegelt die für die 
Elektromobilität relevanten Gremien im ISO/
TC 22 Straßenfahrzeuge und CEN/TC 301 
Straßenfahrzeuge und somit die konzent-

rierte internationale und nationale Normung 
zum Automobil. 

1.3.2 DKE, CENELEC UND IEC 
Die Deutsche Kommission Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik in DIN 
und VDE (DKE) nimmt die Interessen der 
Elektrotechnik, Elektronik und Informati-
onstechnik auf dem Gebiet der nationalen, 
europäischen und internationalen elektro-
technischen Normungsarbeit wahr und wird 
vom VDE getragen. Sie ist zuständig für die 
elektrotechnischen Normungsarbeiten, die 
in den entsprechenden internationalen und 
europäischen Organisationen (vor allem 
IEC, CENELEC und ETSI) behandelt werden. 
Sie vertritt somit die deutschen Interessen 
sowohl im Europäischen Komitee für elekt-
rotechnische Normung (CENELEC) als auch 
in der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission (IEC). Auch hier werden die Ar-
beiten über Spiegelgremien betreut. Die Auf-
gabe der DKE ist es, Normen im Bereich der 

Abbildung 3 Überblick Normungsorganisationen

NATIONAL

EUROPÄISCH

INTERNATIONAL

E89:;<=;9>?@A:

T989:=BBC@A:D;A=@

Maschinenbau

Bauwesen

Dienstleistungen

Automobiltechnik

Luft- und Raumfahrt

Medizintechnik

Feinmechanik

+ >70 weitere Themen

Joint Technical 
Commitee 

I@f=<BD;A=@
T9>?@=8=FG

zHJH KTL NO
CGy9<security 

and Data 
Protection



58 

Elektrotechnik, Elektronik und Informations-
technik zu erarbeiten und zu veröffentlichen. 
Die Ergebnisse der elektrotechnischen Nor-
mungsarbeit der DKE werden in DIN-Normen 
niedergelegt, die als deutsche Normen in das 
deutsche Normenwerk von DIN und, wenn 
sie sicherheitstechnische Festlegungen ent-
halten, gleichzeitig als VDE-Bestimmungen 
in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen 
werden. 

2. NORMUNG UND STANDARDISIERUNG 
IM KONTEXT ELEKTROMOBILITÄT
2.1 NATIONALE ABSTIMMUNG ZUR  
ELEKTROMOBILITÄT 

Nationale Plattform Elektromobilität 
Um den Ausbau der Elektromobilität voranzu-
bringen wurde 2010 die Nationale Plattform 
Elektromobilität (NPE) gegründet, welche als 
Berater:innengremium der Bundesregierung 
150 Vertreter:innen aus Industrie, Wissen-
schaft, Politik und Verbände zum strategi-
schen Dialog zusammenbrachte. Gemeinsam 
berieten sie über die wirtschaftlichen, sozi-
alen und ökologischen Potenziale der Elekt-
romobilität und sprachen Handlungsempfeh-
lungen für Politik und Wirtschaft aus. Die NPE 
betrachtete Elektromobilität als Gesamtsys-
tem aus den Komponenten Fahrzeug, Ener-
gieversorgung, Verkehrsinfrastruktur und 
Stadtplanung, welches über die Grenzen tra-
ditioneller Industriebranchen hinweg wirkt. 
Dazu behandelten die sechs Arbeitsgruppen 
verschiedene Schwerpunktthemen, wobei 
Normung, Standardisierung und Zertiizie-
rung in einer eigenen Arbeitsgruppe (AG 4) 
betrachtet wurden. Die Expert:innen in den 
Arbeitsgruppen entwickelten gemeinsame 
Positionen und bildeten diese in Statusana-
lysen, Roadmaps und Empfehlungspapieren 
ab, die den Handlungsbedarf bei der Etab-
lierung der Elektromobilität zusammenfass-
ten. Hervorzuheben ist hier die Deutsche 
Normungs-Roadmap Elektromobilität 20203, 
welche konkrete Normungsergebnisse kom-
munizierte und klare Empfehlungen an 

Entscheidungsträger:innen in Wirtschaft und 
Politik aussprach. DIN leitete den Steuerkreis 
der AG 4 und unterstützte dabei die Koor-
dinierung der inhaltlichen Beiträge und war 
wesentlich an der Erarbeitung der darzustel-
lenden Inhalte beteiligt.

Nationale Plattform Zukunft der Mobilität 
Nachdem die Nationale Plattform Elektromo-
bilität ihre Arbeiten beendet hatte, wurde sie 
2018 in die Plattform Mobilität der Zukunft 
(NPM) integriert, wobei der Fokus durch neue 
Themen wie z. B. Klimaschutz, Digitalisierung 
und alternative Antriebssysteme im Kontext 
der Mobilität erweitert wurde. Auch wenn die 
NPM nicht mehr nur ausschließlich Elektro-
mobilität betrachtete, so hat diese aufgrund 
ihrer Markreife auch in der NPM eine heraus-
ragende Rolle. Innerhalb der NPM kamen 240 
Vertreter:innen aus Industrie, Wissenschaft, 
Politik und Verbänden zum strategischen 
Dialog zusammen und berieten die Bundes-
regierung über die wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Potenziale der Mobilität 
der Zukunft. Auch hier wurde Normung und 
Standardisierung in einer eigenen Arbeits-
gruppe (AG 6) adressiert. Die beteiligten 
Expert:innen entwickelten Roadmaps und 
Empfehlungspapiere, die den Handlungsbe-
darf bei der Mobilität der Zukunft zusam-
menfassten. DIN leitete auch hier den Steu-
erkreis (AG 6). 

Zum Abschluss der Arbeiten der NPM AG 6 
wurde das Kompendium Standards und 
Normen für die Mobilität der Zukunft4 ent-
wickelt, welche auch Empfehlungen für die 
zukünftigen notwendigen Handlungen zu-
sammenfasste. Es zeigte sich, dass durch 
eine übergreifende Betrachtung, z. B. durch 
Zusammenarbeit mit der AG 5 (Verknüpfung 
der Verkehrs- und Energienetze, Sektorkopp-
lung) die Herausforderungen bei der Etablie-
rung der Elektromobilität besser adressiert 
werden können. Auch wenn die Arbeiten der 
NPM im Dezember 2021 endeten5, so ermög-
lichte die NPM eine ganzheitliche Betrach-

Normung und Standardisierung – eine Säule der Elektromobilität
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tung und sollte auch in Zukunft in ähnlicher 
Konstellation fortgeführt werden.

Gemeinsame Aktivitäten von DIN, DKE 
und dem Normenausschuss Automobil 
(VDA)
Damit die Anstrengungen in den verschiede-
nen Bereichen der Elektromobilität wie z. B. 
neue Fahrzeugtechnik, Ladeschnittstellen 
oder Informations- und Kommunikationstech-
nik weltweit zu einem Erfolgsmodell werden, 
muss eine breite Akzeptanz in Wirtschaft 
und Gesellschaft für die Einführung neu-
er Technologien und Konzepte geschaffen 
werden. Grundstein für jegliches Wachstum 
sind die Fortschritte und Ergebnisse, die in 
der Forschung und Entwicklung erzielt wer-
den. Für eine länderübergreifende Elektro-
mobilität bedarf es jedoch in gleichem Maße 
auch einheitlicher Normen und Standards, 
um so z. B. einen einheitlichen Zugang zu 
Ladestrom und -stationen, konsistente und 
verbraucher:innenfreundliche Abrechnungs-
systeme, aber auch die Sicherheit der Fahr-
zeuge und von sensiblen Daten sicherzu-
stellen.

Die Erarbeitung entsprechender europa- und 
weltweit geltender Normen und Standards 
erfordert eine Vorgehensweise, die sicher-
stellt, dass bedeutsame Themen frühzeitig 
und unter Vermeidung unnötiger Doppel-
arbeit gemeinsam, ganzheitlich und koordi-
niert angegangen werden. Die Einbeziehung 
aller Interessenskreise sowie die Berück-
sichtigung der in der Forschung und Ent-
wicklung gewonnen Erkenntnisse sind dabei 
von grundlegender Bedeutung. Um diese 
Arbeiten voranzutreiben, hat DIN die Ge-
schäftsstelle Elektromobilität eingerichtet 
und später zur Geschäftsstelle Mobilität ent-
wickelt, welche als zentrale Kontaktstelle für 
Fragestellungen rund um die Normung und 
Standardisierung agiert. Dabei erfolgt eine 
enge Zusammenarbeit mit der DKE und dem 
externen Normenausschuss Automobiltech-
nik im VDA.

Dabei verantwortet die DKE im Kontext Elek-
tromobilität alle relevanten Themen, die 
die Ladeinfrastruktur betreffen. Sie betreut 
beispielsweise im nationalen Gremium DKE/
UK 542.4 die Normenreihe IEC 62196, welche 
die Steckvorrichtungen für das kabelgebun-
dene Laden speziiziert. 

Der Normenausschuss Automobiltechnik be-
treut alle relevanten Themen der Fahrzeug-
seite. Ein Handlungsfeld ist beispielsweise 
das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen. 
Die ISO 19363 beschreibt den fahrzeugseiti-
gen Ladeanschluss, die speziischen Sicher-
heitsanforderungen im Fahrzeug sowie die 
fahrzeugseitigen Anforderungen an die La-
deregelung. Die deutschen Interessen wer-
den hierfür im zuständigen Spiegelgremium, 
dem NA 052-00-37-51 GAK, gebündelt. 

Die Beispiele zeigen nur exemplarisch die 
Notwendigkeit der frühzeitigen Abstimmung 
von Normen und Standards im Kontext Elek-
tromobilität, um den Markthochlauf weiter 
zu unterstützen, die Entwicklungskosten zu 
reduzieren sowie anwender:innenfreundliche 
Lösungen bereitzustellen. Eine aktuelle 
Übersicht über alle relevanten Gremien6 so-
wie relevanten Normen und Standards7 wer-
den auf der DIN-Webseite bereitgestellt. 

2.2 INTERNATIONALE ABSTIMMUNG ZUR 
ELEKTROMOBILITÄT
Ein wesentlicher Treiber für eine global 
agierende und international stark vernetzte 
deutsche Automobilindustrie sind einheitli-
che Normen und Standards. Bei der Zusam-
menarbeit mit den internationalen Partner-
organisationen lautet daher das oberste Ziel, 
ein weltweit gültiges Normenwerk für die 
Elektromobilität zu schaffen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist neben den nationalen Aktivi-
täten auch ein Austausch auf internationaler 
Ebene entscheidend. Wie unter Abschnitt 
1.3 erläutert, ist die Normungsarbeit heute 
zu rund 85 % europäisch und international 
ausgerichtet. Darüber hinaus gibt es weitere 
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Aktivitäten und Kooperation, um die Elektro-
mobilität sowohl national als auch internatio-
nal voranzubringen. 
 
CHINA 
Deutsch-Chinesische Unterarbeitsgruppe 
Elektromobilität
Gegründet im Jahr 2011 für den Austausch 
normungsrelevanter Themen im Bereich 
Elektromobilität, bietet die Deutsch-Chi-
nesische Unterarbeitsgruppe Elektromo-
bilität, unter dem Dach der Deutschen-
Chinesischen Kommission unter Leitung 
von SAC und BMWK, eine Plattform auf 
Expert:innenebene. Ziel ist es dabei, ge-
meinsame Lösungen im Rahmen der inter-
nationalen Normung zu inden sowie die 
Zusammenarbeit zwischen Experten:innen 
und Institutionen zu vertiefen. Neben der 
Koordinierung von Normungsaktivitäten und 
dem strategischen Dialog im Rahmen der 
jährlich stattindenden Plenarsitzung indet 
so auch ein regelmäßiger Austausch auf 
Expert:innenebene statt. Dies erfolgt durch 
die Durchführung von Fachworkshops, u. a. 
zu den Themenbereichen Sicherheit sowie 
dem DC-Charging bzw. dem Megawatt Char-
ging System. Die Expert:innen beider Länder 
werden auch in den nächsten Jahren den 
Informationsaustausch fortsetzen, die bilate-
rale Zusammenarbeit weiter vertiefen sowie 
die Koordination in den internationalen Nor-
mungsaktivitäten intensivieren.

USA
In den USA gehören ANSI (American Natio-
nal Standards Institute) und SAE Internatio-
nal (Society of Automotive Engineers) zu den 
wichtigsten Normungsorganisationen. ANSI 
ist das amerikanische Mitglied in internatio-
nalen Organisationen wie z. B. ISO und IEC. 
ANSI entwickelt jedoch selbst keine Normen. 
Es greift hierfür auf durch ANSI akkreditierte 
Organisationen zurück. Bei SAE handelt es 
sich um eine Organisation, die hauptsächlich 
auf dem amerikanischen Kontinent vertreten 
ist. Deren im Sinne des ISO/IEC-Normenerar-

beitungsprozesses nicht vollkonsensbasierte 
Normen – also Standards – können grund-
sätzlich eine internationale Ausrichtung ha-
ben, sind jedoch insbesondere für den nord-
amerikanischen Raum von Bedeutung. Für 
einen Marktzugang in Nordamerika für die 
deutsche Automobilindustrie und deren Zu-
lieferer ist die Einhaltung von SAE-Standards 
zum Teil vorgeschrieben. 

Die Ziele der Zusammenarbeit mit den USA 
bei der Normung sind der Abbau von Han-
delsbarrieren auf internationaler Ebene. Als 
Meilenstein konnte erreicht werden, dass wie 
in Europa auch in den USA das Ladesystem 
CCS etabliert wurde. Seit 2016 regelt zudem 
eine Vereinbarung zwischen ISO und SAE die 
Zusammenarbeit beider Organisationen. Sie 
ermöglicht die Erstellung gemeinsamer Nor-
men im Fahrzeugbereich und verbessert die 
Akzeptanz und Anwendung internationaler 
Normen von ISO und IEC in den USA. Eine 
erste Zusammenarbeit erfolgt seit 2017 im 
Rahmen der Erstellung der ISO/SAE 21434 
zum Thema „Road Vehicles – Cybersecurity 
Engineering“.

2.3 NORMUNGSAKTIVITÄTEN  
IM KONTEXT ELEKTROMOBILITÄT 
Bereits 2009 wurden erste Normungs- und 
Standardisierungsarbeiten im Kontext Elekt-
romobilität initiiert oder intensiviert. Derzeit 
gibt es rund 160 Normen, die die Elektromo-
bilität betreffen, von denen einige hier bei-
spielhaft erläutert werden. Diese sind aktuell 
in folgende Themenfelder untergliedert8:

• Allgemeine Anforderungen; 
• Fahrzeugtechnik; 
• Ladeschnittstelle;
• Kabelgebundenes Laden von Elektrofahr-

zeugen;
• Kabelgebundenes Laden mit höheren  

Ladeleistungen;
• Kabelloses Laden Elektrofahrzeuge und
• Informations- und Kommunikations-

technologie.

Normung und Standardisierung – eine Säule der Elektromobilität
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Allgemeine Anforderungen
Zu den allgemeinen Anforderungen im Kon-
text Elektromobilität gehören die Anforde-
rungen an die fahrzeugseitige Ladeschnitt-
stelle, Anforderungen an Ladeinfrastruktur 
und Ladeschnittstellen, elektromagnetische 
Verträglichkeit und einheitliche graische 
Symbole. Die fahrzeugseitig sicherheitstech-
nischen Anforderungen an den Anschluss an 
eine externe Stromversorgung sind in der 
ISO 17409 festgelegt, welche gerade durch 
die ISO 5474-Reihe ersetzt wird, um mit 
den kontinuierlichen Entwicklungen Schritt 
zu halten. Eine weitere wichtige Norm ist 
die IEC 61851-1, in den allgemeinen Anfor-
derungen an kabelgebundene Ladesysteme 
beschrieben werden. Auch diese Norm wird 
kontinuierlich angepasst, um so den aktuel-
len Stand von Wissenschaft und Technik für 
Anwender:innen sicherzustellen. 

Fahrzeugtechnik
Die Normung im Bereich der Fahrzeugtech-
nik befasst sich u. a. mit dem elektrischen 
Antrieb, Energiespeichern und dem Hoch-
volt-Bordnetz. Obwohl die Anwendung von 
Elektromotoren aus unterschiedlichen In-
dustriezweigen bekannt ist, sind für deren 
Einsatz für den Fahrzeugantrieb spezielle 
Anforderungen zu deinieren, welche in der 
ISO 21782-Reihe festgelegt sind. Eine weitere 
Fahrzeugtechnik-Norm im Kontext Elektro-
mobilität ist die DIN 91252. Mit dem Ziel die 
Kosten für Batteriezellen zu senken, listet 
diese die von der Fahrzeugindustrie verwen-
deten Abmessungen von Lithium-Ionen-Zel-
len auf und speziiziert Lage und Festigkeit 
der Anschlüsse. Ein noch offenes Themen-
feld zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit ist 
die Normung und Standardisierung für das 
ressourcenschonende Recyceln von Batterie-
systemen. 

Ladeschnittstelle
Kund:innen stehen bereits heute zum Laden 
unterschiedliche, standardisierte Lademög-
lichkeiten zur Verfügung, die ein länder-

übergreifendes, interoperables Laden von 
Elektrofahrzeugen ermöglichen. Für das ka-
belgebundene Laden hat sich CCS etabliert, 
welches im Wesentlichen das AC-Laden, das 
DC-Laden und die dazugehörige Kommunika-
tionsschnittstelle zwischen Elektrofahrzeug 
und Ladestation beschreibt und in der EU-
Richtlinie 2014/94/EU zum Aufbau der Lade-
infrastruktur als Mindeststandard festge-
schrieben wurde. Die dazugehörigen Normen 
sind IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 62196-1 bis 
-3 und ISO 17409.

Kabelgebundenes Laden  
von Elektrofahrzeugen
Die Basisnormung zum kabelgebundenen 
Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleich-
strom (DC) ist abgeschlossen und ermöglicht 
Kund:innen Interoperabilität und schafft zu-
dem Investitionssicherheit. Die allgemeinen 
sicherheitstechnischen Anforderungen für 
die Ladeinfrastruktur werden bspw. in der 
Norm IEC 61851-1 beschrieben. Neben den be-
nötigten standardisierten Anforderungen an 
technische Komponenten wie z. B. die Lade-
säule ist eine standardisierte Kommunikati-
on zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur 
erforderlich. In der Normenreihe ISO 15118 
werden die Hardware, der Ablauf und das 
Protokoll zur Kommunikation für verschiede-
ne Anwendungsszenarien speziiziert. Dazu 
gehören unter anderem das Lastmanage-
ment, die automatische Authentiizierung 
der Kund:innen und die Datenübertragung 
zur Rechnungserstellung.

Kabelgebundenes Laden  
mit höheren Ladeleistungen
Um eine bessere Langstreckentauglichkeit 
von Elektrofahrzeugen sicherzustellen, wur-
den schnell auladbare Batteriesysteme mit 
höheren Kapazitäten entwickelt. Die Lade-
leistung wurde in den zugehörigen Normen 
auf 350 kW angehoben. Technologisch brach-
te dies jedoch einige Herausforderungen mit 
sich, da die Steckvorrichtungen nicht größer 
und schwerer werden sollten, um weiterhin 
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eine bequeme Handhabung zu ermöglichen. 
Dafür wurde auf internationaler Ebene die 
IEC 62196-3-1 erarbeitet. Perspektivisch mit 
der Einführung des Megawatt Charging Sys-
tems weitere Festlegungen in Rahmen von 
Normen und Standards getroffen werden.

Kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen 
Das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen 
ist eine weitere Möglichkeit, die Elektromo-
bilität kund:innenfreundlicher zu gestalten. 
Auch hier wurden daher Normen und Stan-
dards erarbeitet. Ein Normungsthema ist 
die Erarbeitung eines standardisierten Ab-
laufs zur Fahrzeugpositionierung bis hin zur 
Feinpositionierung über der infrastruktur-
seitigen Ladeeinrichtung und die anschlie-
ßende Steuerung der Energieübertragung 
(IEC 62980-2). Dadurch wird sichergestellt, 
dass jedes Fahrzeug, welches die Technolo-
gie anbietet, kabellos an einem Ladepunkt la-
den kann. Fahrzeugseitige Anforderungen an 
das induktive Laden werden in der ISO 19363 
festgelegt.

Informations- und  
Kommunikationstechnologie
Um die Elektromobilität durch Normung und 
Standardisierung zu unterstützen, sind auch 
Anforderungen an die Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) festzule-
gen. Sie steuert das Laden an zugänglichen 
Ladepunkten und ermöglicht die Kommuni-
kation der Elektrofahrzeuge mit intelligenten 
Stromnetzen (Smart Grid) und dem intelli-
genten privaten Haushalt (Smart Home). Die 
meisten Anforderungen werden ebenfalls in 
der ISO 15118-Reihe festgelegt. 

2.4 NORMUNGS- UND  
STANDARDISIERUNGSAKTIVITÄTEN IM 
RAHMEN VON FÖRDERPROJEKTEN
Derzeit gibt es zur Förderung der Elektromo-
bilität eine Vielzahl von Aktivitäten: Neben 
Pilot- und Modellprojekten werden auch For-
schungsprojekte in verschiedenen Themen-
feldern durchgeführt. Eines der geförderten 

Projekte ist ELSTA „Förderung der Elektro-
mobilität durch Normung und Standardisie-
rung“. Das Verbundprojekt zwischen DIN, 
DKE und NAAutomobil (VDA) wird vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) gefördert und läuft bis Mitte 
2023. Der Ansatz von ELSTA besteht darin, 
die führende Rolle Deutschlands bei der Fest-
legung von Normen und Standards für Elek-
tromobilität durch geeignete koordinierte 
Maßnahmen und die gezielte Unterstützung 
der deutschen Industrie und Forschungsein-
richtungen weiter auszubauen. 

Folgende Hauptaufgaben werden dabei 
von den Verbundpartner:innen betreut und 
durchgeführt:

1. Mitwirkung an der Weiterentwicklung 
der deutschen Normungsstrategie Elek-
tromobilität und daraus resultierender 
speziischer Maßnahmen z. B. Projekt- 
kooperationen oder internationale Zu-
sammenarbeit,

2. Initiierung und Umsetzung von Standardi-
sierungsprojekten z. B. zum induktiven La-
den oder intelligenten Lastmanagement, 

3. Durchführung normungsbegleitender 
Maßnahmen z. B. Entwicklung von 
Prüfverfahren oder Konformitätstests im 
Bereich der Fahrzeugtechnik,

4. Umsetzung von Kommunikationsmaßnah-
men z. B. Teilnahme oder Organisation 
von Workshops/ Konferenzen zur Vernet-
zung und Identiizierung von Standardi-
sierungsbedarfen.

Normung und Standardisierung – eine Säule der Elektromobilität
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WEITERE INFORMATIONEN
Erfahren Sie mehr über das Projekt und die 
aktuell geförderten Teilprojekte:  
www.elsta-mobilitaet.de. 

Alle Normen rund um das Thema Elektro-
mobilität inden Sie unter:  
www.din.de/go/standards_e-mob

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ANSI American National Standards 

Institute
BMWK Bundesministerium für Wirtschaft 

und Klimaschutz
CCS Combined Charging System
CEN Comité Européen de Normalisa-

tion (Europäisches Komitee für 
Normung)

CENELEC Comité Européen de Normalisa-
tion Électrotechnique (Europäi-
sches Komitee für elektrotechni-
sche Normung)

DIN Deutsches Institut für Normung e. 
V.

DKE Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik in DIN und VDE

EN             Europäische Norm
ETSI European Telecommunications 

Standards Institute (Europäisches 
Institut für Telekommunikations-
normen)

GAK Gemeinschaftsarbeitskreis
IEC International Electrotechnical 

Commission (Internationale Elekt-
rotechnische Kommission)

ISO International Organization for 
Standardization (Internationale 
Organisation für Normung)

ITU International Telecommunication 
Union (Intl. Fernmeldeunion)

MCS Megawatt Charging System
NA  Normenausschuss
NPE Nationale Plattform Elektro-
                  mobilität

NPM Nationale Plattform Mobilität
SAC Standardization Administration  

of China
SAE Society of Automotive Engineers
VDA Verband der Automobilindustrie 
                   e. V.
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Lithium-Ionen-Batterien wurden in den 
1980er Jahren entwickelt und werden seit 
den 1990er Jahren in vielen Anwendungen 
verbaut. In batterie betriebenen Elektrofahr-
zeugen und in Hybridfahrzeugen werden 
heute fast ausschließlich Lithium-Ionen-Bat-
terien als Antriebsbatterie verwen det. 

In diesem Beitrag werden verschiedene As-
pekte der Forschung und Anwendung von 
Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeu-
gen beschrieben. Es wird der Aufbau und die 
Funktionsweise von Lithium-Ionen Zellen er-
klärt und auf die verwendeten Materialien 
eingegangen. Elektrochemische Reaktionen 
sind wie andere chemische Reaktionen stark 
von der Temperatur abhängig und führen 
langfristig zu einer Alterung, deshalb ist 
beides auch für den Betrieb von Batterien 
sehr wichtig ebenso wie die Sicherheit. Es 
wird das Ladeverfahren vorgestellt und es 
werden verschiedene Aspekte der Nutzung 
im Fahrzeug sowie der Nachnutzung in 
stationären Anwendungen betrachtet.  Im 
Anschluss werden Forschungsaktivitäten 
in Bezug auf neue Batterietechnologien be-

ELEKTROCHEMISCHE ENERGIESPEICHER  
IN ELEKTRISCH ANGETRIEBENEN FAHRZEUGEN

schrieben und es wird auf den Kompetenz-
aufbau in Deutschland eingegangen. Bevor 
zum Schluss einige für Batterien gebräuch-
liche und in diesem Beitrag verwendete 
Begriffe erklärt werden, wird der Inhalt des 
Beitrags zusammengefasst. 

AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE
Abbildung 1 zeigt den Aufbau und die Vorgän-
ge beim Entladen einer Lithium-Ionen-Batte-
rie. Die verwendeten Materialien sind in Ta-
belle 1 aufgelistet. Beide Aktivmassen bilden 
geschichtete Kristallstrukturen, die auch in 
Abbildung 1 durch die waagerechten Striche 
bzw. Kreise angedeutet sind.

Elektrochemische Energiespeicher in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen

Stromableiter positive Elektrode Aluminium

Stromableiter negative Elektrode Kupfer

Aktivmasse positive Elektrode Meistens Lithium-Metalloxid oder –phosphat, 
z. B. LiCoO

2
 (Lithium-Cobalt-Oxid) oder LiFe-

PO
4
 (Lithium-Eisen-Phosphat)

Aktivmasse negative Elektrode Meistens Graphit

Elektrolyt Organisches Lösungsmittel mit Leitsalz

Separator Kunststoff oder Keramik

Gehäuse Metall, oft Aluminium oder Stahl

Tabelle 1 Typische Materialien einer Lithium-Ionen-Batterie

Abbildung 1 Aufbau und Entladeprozess einer

Lithium-Ionen-Batterie
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Die in Lithium-Ionen-Batterien ablaufenden 
Reaktionen verändern die Elektroden nicht 
so stark wie bei anderen Batterietechnolo-
gien, deshalb sind Lithium-Ionen-Batterien 
vergleichsweise langlebig und zyklenfest. Es 
gibt keine direkten Reaktionsprodukte, son-
dern die Reaktion besteht aus einem Ein- und 
Ausbauen von Lithium in die Kristallgitter 
der positiven und negativen Elektrode. Die-
sen Vorgang nennt man Interkalation. Beim 
Entladen werden Lithium-Ionen aus der ne-
gativen Aktivmasse (Graphit) ausgebaut. Die 
Lithium-Ionen werden durch den Elektroly-
ten und Separator zur positiven Elektrode 
transportiert und dort eingebaut. Mit jedem 
ausgebauten Lithium-Ion entsteht an der ne-
gativen Elektrode ein Elektron, das über den 
Stromableiter und die angeschlossene Last 
zur positiven Elektrode ließt und sich dort 
wieder mit einem Lithium-Ion im Kristallgit-
ter verbindet. Der Ladevorgang passiert um-
gekehrt: Durch den Ladestrom ließen Elekt-
ronen von der positiven über das Ladegerät 
in die negative Elektrode. Lithium-Ionen wer-
den aus der positiven Elektrode ausgebaut, 
zur negativen Elektrode transportiert und 
dort eingebaut. 

MATERIALFORSCHUNG
Wie in Tabelle 1 erkennbar, gibt es vor allem 
für die Aktivmassen mehrere mögliche Mate-
rialien mit teilweise sehr unterschiedlichen 
Eigenschaften. Deshalb ist und bleibt die 
Entwicklung und das Erproben neuer Aktiv-
materialien ein wichtiger Teil der Forschung 
an Lithium-Ionen-Batterien. Beim Aktivmate-
rial der positiven Elektrode gibt es die größte 
Auswahl. Als Lithium-Metalloxide werden vor 
allem Lithium-Cobaltoxid, Lithium-Nickelo-
xid, Lithium-Mangan-Spinell und Lithium-
Aluminiumoxid bzw. Mischungen aus diesen 
vier Materialien verwendet. Besonders häu-
ig verwendet wird zurzeit die Mischung aus 
jeweils einem Drittel Lithium-Cobaltoxid, 
Lithium-Nickeloxid und Lithium-Mangan-
Spinell, die sogenannte Drittelmischung oder 
auch NMC111 genannt. Auch eine Mischung 

aus Lithium-Cobaltoxid, Lithium-Nickeloxid 
und Lithium-Aluminiumoxid, abgekürzt NCA, 
wird gerne verwendet. Daneben gibt es 
noch Lithium-Metallphosphate wie Lithium-
Eisenphosphat. Alle haben unterschied liche 
Eigenschaften bezüglich Kosten, Sicherheit, 
Lebensdauer sowie Energie- und Leistungs-
dichte, also wieviel Energie gespeichert 
bzw. Leistung abgerufen werden kann pro 
Gewicht oder Volumen (s. auch Abschnitt 
„Zukünftige Batterietechnologien"). Durch 
geschickte Mischungskombinationen können 
die Eigenschaften in die eine oder andere 
Richtung optimiert werden. Aktuelle For-
schung und Entwicklung geht vor allem in 
Richtung Reduktion des Cobaltanteils, da 
Cobalt einen Engpass in der Verfügbarkeit 
darstellen könnte, die Kosten im Vergleich zu 
den anderen Materialien hoch sind und auch 
der Abbau von Cobalt umwelt- und gesund-
heitsschädlich ist. Dies wird aktuell durch 
Erhöhung des Nickelanteils versucht, mit den 
Mischungsverhältnissen wie NMC811 oder 
NMC622. Die Zahlen geben dabei den Anteil 
des jeweiligen Metalls an.

An der negativen Elektrode können neben 
Graphit auch andere Materialien verwendet 
werden, am populärsten sind aktuell Lithium-
titanat oder Silizium. Zellen mit Lithiumtita-
nat als negative Elektrode sind kommerziell 
verfügbar, sie werden oft mit LTO abgekürzt. 
Silizium hat den Nachteil, dass die Einlage-
rung von Lithium das Volumen des Aktivma-
terials um den Faktor vier vergrößert, was 
eine große Herausforderung für die Produk-
tionstechnik darstellt. Da Silizium aber viel 
mehr Lithium aufnehmen kann und damit 
im gleichen Gewicht und Volumen viel mehr 
Energie gespeichert werden kann, ist es ein 
interessantes Material für die Forschung. 
Auch Mischungen aus Graphit und Silizium 
werden untersucht und sind teilweise auch in 
kommerziellen Zellen bereits verfügbar. Prin-
zipiell wäre auch reines Lithium als Elektrode 
möglich, was die Energiedichte deutlich er-
höhen würde, aber einige Nachteile in Bezug 

Elektrochemische Energiespeicher in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen
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auf Lebensdauer und Sicherheit hat.
Auch beim Elektrolyt und bei den Separato-
ren gibt es Möglichkeiten, durch Verwendung 
anderer Materialien die Eigenschaften zu 
verbessern. Beim Elektrolyt geht die For-
schung dahin, zum einen durch Wahl anderer 
Materialien höhere Zellspannungen errei-
chen zu können und zum anderen den bisher 
lüssigen Elektrolyten durch einen Feststoff 
zu ersetzen. Der Feststoff hat den Vorteil, 
dass einige Alterungsprozesse weniger oder 
gar nicht auftreten, wodurch es prinzipiell 
auch möglich würde, Lithium als negative 
Elektrode einzusetzen. Gleichzeitig haben 
Feststoffelektrolyte aber eine schlechtere 
Leitfähigkeit und die Herstellung der Zellen 
wird komplizierter.

Die Aufgabe des Separators ist es, einen Kurz-
schluss zwischen positiver und negativer 
Elektrode zu verhindern, aber gleichzeitig den 
Ionentransport nicht zu sehr zu behindern. 
Verschiedene Materialien und Beschichtun-
gen können diese Eigenschaften verändern.

THERMISCHES VERHALTEN  
UND ALTERUNG
Die Temperatur hat einen sehr großen Ein-
luss auf alle Batterien und so auch auf Li-
thium-Ionen-Batterien, weil chemische Reak-
tionen meistens bei höheren Temperaturen 
schneller ablaufen. Daraus folgt einerseits, 
dass die Lade-/Entladereaktion schneller 
abläuft und damit bei gleicher Spannung 
größere Ströme (und größere Leistungen) 
möglich sind und die entnehmbare Kapazität 
größer wird. Andererseits bedeutet es aber 
auch, dass die Batterie schneller altert, weil 
auch ungewollte Reaktionen, die die Kapa-
zität langfristig reduzieren, schneller ab-
laufen. Daher sollten Batterien nicht bei zu 
hohen Temperaturen gelagert und betrieben 
werden. Im Datenblatt inden sich norma-
lerweise ein Temperaturbereich, in dem die 
Batterie dauerhaft betrieben werden darf, 
und eine Lebensdauer unter Nennbedin-
gungen. Als Faustformel gilt folgendes: Je 

Temperaturerhöhung um 10 °C halbiert sich 
die Lebensdauer. Wenn also die Lebensdau-
er bei Nenntemperatur (z. B. 25 °C) 10 Jahre 
beträgt, kann sie für 10 °C mehr (im Beispiel 
35 °C) zu 5 Jahre angenommen werden und 
für 20 °C mehr (45 °C) nur noch 2,5 Jahre. 
Diese Faustformel ist aus dem sogenannten 
Arrhenius-Gesetz abgeleitet, wonach sich die 
Reaktionsgeschwindigkeit von chemischen 
Reaktionen je 10 °C Temperaturerhöhung 
verdoppelt.

Neben der Umgebungstemperatur hat auch 
die Belastung einen Einluss auf die Batterie-
temperatur. Bei Stromluss durch Laden oder 
Entladen erwärmt sich die Batterie. Dabei 
gilt: je größer der Strom, desto größer die 
Erwärmung, unabhängig davon, ob geladen 
oder entladen wird. Falls die Batterie nicht 
entsprechend gekühlt wird, sorgt also auch 
ein großer Strom für eine schnellere Alte-
rung.

Die Alterung von Batterien kann in zwei ver-
schiedene Arten unterteilt werden: Die ka-
lendarische Alterung beschreibt die Alterung 
ohne Benutzung, während die Zyklenalte-
rung die Alterung durch Benutzung darstellt. 
Beide überlagern und beeinlussen sich. Fol-
gen jeglicher Alterung sind ein Absinken der 
verfügbaren Kapazität und ein Anstieg des 
Innenwiderstands mit zunehmender Alte-
rung. Das Ende der Lebensdauer wird über 
das Erreichen einer vorher festgelegten 
minimalen Kapazität oder eines maximalen 
Widerstands bestimmt. Die Kapazität ist ge-
bräuchlicher, aber schwerer im Betrieb zu 
bestimmen. Häuig wird für Fahrzeugbatte-
rien das Absinken der Kapazität auf 80 % 
der Anfangs kapazität als Lebensende de-
iniert. Da die Batterien aber auch danach 
noch weiter benutzbar sind, nur nicht mehr 
die gewünschte Reichweite ermöglichen, 
wird vielfach über eine Nachnutzung solcher 
Batterien in einer sogenannten Second-Life-
Anwendung (Nachnutzung von Fahrzeugbat-
terien) diskutiert. Solche Anwendungen und 

Elektrochemische Energiespeicher in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen



67

was dabei beachtet werden muss, wird in Ab-
schnitt 7 beschrieben.
Die kalendarische Alterung wird, wie oben be-
schrieben, durch die Temperatur beeinlusst. 
Ein weiterer Einlussfaktor ist die Spannung 
bzw. der Ladezustand. Er ist allerdings je 
nach Batterietechnologie unterschiedlich. 
Bei Lithium-Ionen-Batterien gilt meistens: 
Je höher die Spannung / der Ladezustand, 
desto schneller ist die Alterung. Daher ist ein 
dauerhafter Betrieb von Laptops oder Mobil-
telefonen am Netz und damit bei ständiger 
Ladung negativ für die Lebensdauer der Bat-
terie. Allerdings ist vor allem das dauerhafte 
Verweilen im komplett vollgeladenen Zu-
stand schlecht für die Lebensdauer, ein Be-
enden des Ladevorgangs und Halten bei z. B. 
nur 90 % hat weitaus weniger schlechte 
Auswirkung auf die Lebensdauer. Da dieser 
Umstand inzwischen weitläuig bekannt ist, 
wird in vielen Anwendungen und vor allem 
auch vielen Elektrofahrzeugen der obere 
Ladezustandsbereich dem Nutzer gar nicht 
freigegeben.

Die Zyklenalterung hat weitaus mehr Ein-
lussfaktoren. Die wichtigsten sind dabei die 
Stromstärke und die Zyklentiefe, also wieviel 
der Kapazität in einer Entladung entnom-
men wird. Die Stromstärke wirkt vor allem 
indirekt darüber, dass größere Ströme die 
Batterie stärker erwärmen und das wieder-
um zur kalendarischen Alterung beiträgt. Es 
ist aber auch so, dass durch höhere Ströme 
Alterungsprozesse verstärkt werden. Bei der 
Zyklentiefe gilt allgemein, dass die Batterie 
weniger stark altert, je kleiner die Zyklen 
sind, auch wenn der Wert auf die gleiche ge-
nutzte Kapazität bezogen wird. Eine Batterie 
wird also weniger altern, je kleiner der für die 
Anwendung freigegebene Anteil der Kapa-
zität ist. Sollen z. B. 50 Ah genutzt werden, 
wird eine Batterie, die genau diese 50 Ah hat, 
deutlich schneller altern und muss schneller 
ausgetauscht werden als eine Batterie mit  
z. B. 100 oder 500 Ah. Es ist allerdings dage-
gen zu rechnen, dass eine Batterie mit 100 

oder 500 Ah natürlich auch deutlich mehr in 
der Anschaffung kostet als eine 50 Ah Batte-
rie und deutlich mehr Gewicht und Volumen 
hat, was eine Überdimensionierung vor allem 
im Fahrzeugbereich stark einschränkt.

Die ablaufenden Alterungsprozesse inden 
vor allem an den Aktivmaterialien statt, aber 
auch die Stromableiter und der Elektrolyt 
können sich verändern. Dabei handelt es sich 
meistens um die Reaktion der Materialien un-
tereinander oder um Ablagerungen auf den 
Elektroden. Die beiden in der Praxis wichtigs-
ten Alterungsmechanismen, SEI-Wachstum 
und Lithium-Plating inden an der negativen 
Graphitelektrode statt. Sie werden im Folgen-
den beschrieben:
SEI steht für Solid Electrolyte Interphase, 
also eine Schicht zwischen Feststoff (Gra-
phit) und Elektrolyt. Diese Schicht besteht 
aus Verbindungen von Lithium mit Anteilen 
aus dem Elektrolyten. Sie entsteht bei der 
ersten Ladung der Zelle und wächst im Be-
trieb immer weiter. Je dicker die Schicht, des-
to größer wird der Innenwiderstand der Zelle. 
Da die Schichtbildung auch Lithium benötigt, 
geht beim Wachstum auch Lithium verloren, 
was die Kapazität reduziert. Das Wachstum 
wird vor allem durch hohe Temperaturen und 
Ladezustände begünstigt; d. h. die kalendari-
sche Alterung hat vor allem SEI-Wachstum 
zur Folge. Aber auch große Ströme und gro-
ße Zyklentiefen können die SEI beeinlussen, 
da sie für ein Aufbrechen und Neubilden der 
Schicht sorgen können.

Lithium-Plating bedeutet ein Ablagern von 
metallischem Lithium unterhalb der SEI. Das 
kann beim Laden bei tiefen Temperaturen 
und hohen Strömen passieren. Dabei ist vor 
allem die Kombination aus Temperatur und 
Strom entscheidend. Je nach Temperatur 
gibt es einen Grenzstrom, ab dem Plating 
stattindet. Je tiefer die Temperatur desto 
kleiner der Grenzstrom. Dieser Grenzstrom 
ist aber auch vom Aufbau und den verwende-
ten Materialien abhängig und kann sich auch 
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über die Benutzung der Zelle ändern. Da vor 
allem tiefe Temperaturen ein Risiko darstel-
len, ist das Laden bei tiefen Umgebungstem-
peraturen betroffen. So wird in den meisten 
Elektrofahrzeugen das Laden nur oberhalb 
von z. B. 0 °C oder 10 °C erlaubt. Unterhalb 
der genannten Temperaturbereiche muss die 
Zelle erst durch eine Heizung oder durch Ent-
laden erwärmt werden, wobei das Entladen 
unkritisch ist.

SICHERHEIT
Aufgrund ihrer großen gespeicherten Ener-
gie und der immer anliegenden Gleichspan-
nung müssen einige Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Betrieb von Batterien getroffen 
werden. Es gibt verschiedene Gefahrenpo-
tentiale, die je nach Batterietechnologie un-
terschiedlich ausgeprägt sind. 

Für alle Batterien gilt, dass sie generell nicht 
spannungsfrei1 sind. Einzelzellspannungen 
von Lithium-Ionen-Zellen liegen im Bereich 
2,5 – 4,5 V und stellen damit an sich keine 
Gefahr dar. Bei Reihen schaltungen von meh-
reren Zellen sind ab 60 V größere Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen. Bei einem 
versehentlichen Kurzschluss, z. B. mit einem 
nicht isolierten Werkzeug, kann aber je nach 
Größe auch schon bei einzelnen Zellen ein 
sehr großer Strom ließen, der vor allem 
durch die große entstehende Wärme eine 
Gefahr durch Verbrennungen darstellt.

Lithium-Ionen-Batterien haben zusätzlich 
ein erhöhtes Gefahrenpotential, da im Ge-
gensatz zu anderen Technologien eine Über-
ladereaktion fehlt, die bei falschem Betrieb 
die Energie aufnimmt. Kommt es zu einer 
Überladung oder einer zu großen Wärme-
entwicklung, kann die Batterie sehr warm 
werden und im Extremfall explodieren, wenn 
nicht im Zelldesign Sollbruchstellen vorge-
sehen werden. Dieses Fehlen einer Überla-
dereaktion bedeutet, dass Spannung, Strom 
und Temperatur jeder einzelnen Zelle sehr 
genau überwacht und begrenzt werden müs-

sen. Dies erfordert ein aufwändiges Batterie-
management system. Große Rückrufaktionen 
von Laptop- und Handyakkus sowie Brände 
in Flugzeugen oder von Elektroautobatterien 
haben in der Vergangenheit die Wichtigkeit 
von gutem Zelldesign und Batteriemanage-
ment demonstriert.

Eine zentrale Rolle spielt dabei auch das La-
degerät und das Ladeverfahren, welches im 
nächsten Abschnitt beschrieben wird.

LADEVERFAHREN
Abbildung 2 zeigt schematisch den Verlauf 
von Strom und Spannung beim sogenann-
ten IU-Lade verfahren, das einzige mögliche 
Ladeverfahren bei Lithium-Ionen-Batterien. 
Zunächst wird mit einem konstanten Strom 
geladen bis die Ladeschlussspannung er-
reicht wird. Daher kommt das I im Namen. 
Dann wird die Spannung noch für einige Zeit 
oder bis ein festgelegter minimaler Strom 
erreicht wird konstant gehalten, daher das 
U im Namen. Da aus Sicherheitsgründen so-
wohl Strom als auch Spannung bei Lithium-
Ionen-Batterien in engen Grenzen gehalten 
werden müssen, stellt dieses Ladeverfahren 
beides sicher.

Dabei ist es egal, in welchem Ausgangsla-
dezustand sich die Batterie beindet, da das 
Lade verfahren unabhängig von der eingela-
denen Ladungsmenge bis zu der vorgegebe-
nen Lade spannung lädt. Daher ist (im Gegen-
satz zu vielen nickelbasierten Batterien, die 
meist ein anderes Ladeverfahren verwenden, 
das auf einer bestimmten Ladungsmenge 
basiert) eine Entladung vor einer Vollladung 
nicht nötig und würde nur zu einer zusätzli-
chen Alterung der Batterie führen. 

Das bisher beschriebene Ladeverfahren 
stellt die Normalladung dar. Sie dauert meh-
rere Stunden und ist die einzige Möglichkeit, 
eine Lithium-Ionen-Zelle vollständig zu laden. 
Beschleunigen lässt sich nur die erste Phase 
mit dem konstanten Strom. Wird der Strom in 
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dieser Phase erhöht (in den zulässigen Gren-
zen), verkürzt sich diese Phase. Die in dieser 
Phase eingeladene Lademenge lässt sich 
über das Produkt aus Strom und Zeitdauer 
berechnen. Wird der Strom erhöht, verkürzt 
sich die Zeit, in der die gleiche Ladungsmen-
ge in die Zelle geladen wird. Die zweite Phase 
lässt sich allerdings nicht verkürzen, sie dau-
ert typischerweise eine bis drei Stunden und 
wird meistens entweder nach Ablauf einer 
bestimmten Zeit oder durch Erreichen eines 
minimalen Stroms beendet. 

Die sogenannte Schnellladung, die bei vielen 
batteriebetriebenen Werkzeugen etc. ange-
wandt wird und auch für Elektrofahrzeuge 
teilweise angeboten wird, bricht die Ladung 
nach der ersten Phase ab und verzichtet auf 
die Konstantspannungsphase. In der ersten 
Phase wird ein möglichst hoher Strom ver-
wendet, um die Zeit möglichst kurz zu halten. 
Das bedeutet bei Fahrzeugen einen großen 
Installationsaufwand für die Ladesäule, da 
die typischerweise verwendeten Ströme 

nicht mehr mit einem normalen einphasigen 
Anschluss erreicht werden können, sondern 
eine höhere Leistung durch einen Drehstro-
manschluss notwendig ist. Außerdem müs-
sen aufgrund der hohen Ströme sowohl Bat-
terie als auch Ladeelektronik stark gekühlt 
werden. Beides entfällt bei Werkzeugen, da 
die Batterien und damit auch die Leistung 
deutlich kleiner sind. Betrachtet man den La-
dezustandsverlauf in Abbildung 2, fällt auf, 
dass am Ende der ersten Phase der Ladezu-
stand nur etwas unter 80 % beträgt. Je nach 
Zelle und verwendeter Stromstärke kann der 
Ladezustand auch etwas höhere Werte errei-
chen, aber selten über 85 %. Schnell ladung 
lädt also die Batterie nicht komplett auf, aber 
dieser Nachteil wird bei Fahrzeugen gerne in 
Kauf genommen, weil die Reichweite in der 
Regel trotzdem für die nächste Fahrt aus-
reicht und die Ladung dann nicht so lange 
dauert. Oft wird dieser Bereich aufgrund der 
sonst stark beschleunigten Alterung ohne-
hin nicht freigegeben. Die Auswirkung einer 
Schnell ladung auf die Alterung wird immer 
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Abbildung 2 Schematischer Verlauf von Strom, Spannung und Ladezustand 
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wieder diskutiert und untersucht. Einerseits 
verursachen die hohen Ströme eine verstärk-
te Alterung, andererseits trägt der niedrige-
re Ladezustand am Ende der Ladung zu einer 
geringeren Alterung bei (s. Abschnitt 3, ther-
misches Verhalten und Alterung).

NUTZUNG VON  
BATTERIEN IM FAHRZEUG
Es gibt zwei Aufgaben von Batterien in Fahr-
zeugen: 1) Die Bereitstellung von Energie und 
Leistung zum Fahren und Beschleunigen so-
wie die Aufnahme von Bremsenergie. Diese 
Aufgabe wird von Traktionsbatterien über-
nommen. 2) Die Versorgung des Bordnetzes 
und den Start des Verbrennungs motors, 
soweit diese vorhanden sind. Diese Aufgabe 
übernimmt die Starterbatterie oder Bord-
netzbatterie. 

Traktionsbatterien sind heute nahezu aus-
schließlich Lithium-Ionen-Batterien. Verwen-
det werden meistens NMC (Lithium-Nickel-
Mangan-Cobalt-Oxid mit Graphit) Zellen, 
aber auch andere Materialkombinationen, 
die zu größeren Modulen und Packs zusam-
mengeschaltet werden. Da eine Zelle nur ca. 
4 V hat, sind Reihenschaltungen notwendig. 
Typische Spannungen liegen im Bereich von 
mehreren 100 V. Weiterhin werden meistens 
auch Parallelschaltungen verwendet, zum 
einen, um eine höhere Ausfallsicherheit zu 
bekommen und zum anderen, um die Kapazi-
tät der Gesamtbatterie und damit die Energie 
zu erhöhen. Die Kapazität könnte auch durch 
größere Zellen erreicht werden, die aller-
dings meistens schwerer zu kühlen sind. 

Zur Sicherstellung eines sicheren Betriebs ist 
es bei Lithium-Ionen-Batterien unerlässlich, 
ein Batteriemanagementsystem (BMS) ein-
zusetzen, das Strom, Spannung und Tempe-
ratur jeder Zelle überwacht. Insbesondere ist 
das auch bei Traktionsbatterien notwendig 
und wichtig, um die Sicherheit während der 
Fahrt und im Stillstand zu gewährleisten. Das 
BMS hat dabei zum einen die Aufgabe, von 

jeder Zelle Strom, Spannung und Temperatur 
zu erfassen und zum anderen, daraus den 
Zustand der Batterie abzuleiten und wenn 
nötig Maßnahmen vorzunehmen und Mel-
dungen an die Fahrzeugsteuerung zu sen-
den. Der Batteriezustand besteht aus dem 
Ladezustand SOC und dem Alterungszustand 
SOH (s. Abschnitt zukünftige Batterietechno-
logien), aber auch der Überprüfung, ob be-
stimmte Funktionen aktuell genutzt werden 
können, z. B. ob ein Motorstart möglich wäre, 
wie viel Beschleunigungs- oder Bremsleis-
tung möglich sind etc. Letzteres wird häu-
ig unter SOF (state of function) oder SOAP 
(state of available power) zusammengefasst. 
Alle Zustände werden aus den gemessenen 
Größen bestimmt, was aber häuig nicht ganz 
einfach ist und deshalb durch Simulations-
modelle und Verfahren der künstlichen Intel-
ligenz unterstützt wird. Maßnahmen durch 
das BMS können beispielsweise sein, dass die 
verfügbare Leistung bei Erreichen eines mi-
nimalen Ladezustands oder einer maximalen 
Temperatur gesenkt wird, oder dass die Kühl-
leistung aufgrund von zu hoher Temperatur 
erhöht wird. Da hohe Temperaturen einen 
großen Einluss auf die Batterie haben und 
ein Sicherheitsrisiko darstellen, gehört zu 
jeder Traktionsbatterie auch eine aktive Küh-
lung und evtl. auch Heizung (um das Laden 
bei niedrigen Temperaturen zu ermöglichen) 
mit entsprechendem Thermomanagement. 
Eine weitere Komponente, die durch das BMS 
gesteuert wird, ist der Zellausgleich oder 
auch Balancing. Da die verbauten Zellen 
aufgrund von Herstellungstoleranzen oder 
durch unterschiedliche Alterung innerhalb 
eines Batteriepacks Unterschiede aufweisen, 
ist es unvermeidbar, dass sich Ladezustands-
unterschiede ergeben, die dazu führen, dass 
nicht mehr die komplette Kapazität des 
Verbunds genutzt werden kann. Dies kann 
durch den Zellausgleich behoben werden, 
indem die einzelnen Zellen untereinander 
im Ladezustand angeglichen werden. In der 
Regel wird dafür ein sogenanntes passives 
Ausgleichssystem verwendet, das die Zel-
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len, die einen höheren Ladezustand haben, 
über einen Widerstand leicht entlädt bis die 
anderen sich angeglichen haben. Dabei geht 
Energie verloren. Alternativ kann ein aktives 
Ausgleichssystem verwendet werden, das die 
Energie in Zellen mit einem niedrigeren La-
dezustand umleitet, was aber deutlich teurer 
ist und deshalb seltener eingesetzt wird. 

Starter- oder Bordnetzbatterien sind nach 
wie vor in fast allen Fällen Bleibatterien, es 
wird aber auch intensiv daran gearbeitet, 
sie durch Lithium-Eisenphosphat-Batterien 
(LFP) zu ersetzen. Diese eignen sich beson-
ders gut, weil sie eine Zellenspannung haben, 
die gut zu der bisher verwendeten Bordnetz-
spannung von ca. 14 V passt. Vier LFP-Zellen 
haben in etwa die gleiche Spannung wie 
sechs Bleizellen und können damit nahezu 
ohne weitere Änderungen an der Spannungs-
lage übernommen werden. Der Nachteil der 
LFP-Zellen, die niedrige Energiedichte im 
Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Zellen, 
ist dabei nicht relevant, zum einen weil es 
bei dieser Aufgabe weniger um hohe Energie 
geht (eher um hohe Leistungen beim Motor-
start sofern ein Verbrennungsmotor vorhan-
den ist), zum anderen weil auch die Energie-
dichte von LFP-Zellen trotzdem noch größer 
ist als die von Bleibatterien. Starterbatterien 
sind normalerweise auch an ein Batteriema-
nagementsystem angeschlossen, das über 
Strom-, Spannungs- und Temperaturmes-
sung den Zustand der Batterie überwacht 
und an das Fahrzeug weitergibt. So kann  
z. B. der Start-Stopp-Funktion mitgeteilt wer-
den, ob der Batteriezustand es zulässt, den 
Motor an der Ampel auszuschalten. Sofern 
Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, 
ist zusätzlich eine Einzelzellüberwachung 
notwendig.

NACHNUTZUNG 
VON FAHRZEUGBATTERIEN
Wie in Abschnitt 3 (thermisches Verhalten 
und Alterung) beschrieben, sind Fahrzeug-
batterien in der Regel bei Erreichen ihres de-

inierten Lebensendes nicht kaputt, sondern 
haben lediglich Kapazität und Leistungs-
fähigkeit verloren. Sie können damit nicht 
mehr die ursprüngliche Reichweite erreichen 
und meistens nicht mehr so schnell beschleu-
nigen. Wenn das den Fahrzeugbesitzer nicht 
stört, spricht normalerweise nichts dagegen, 
die Batterie auch weiter zu nutzen. Alterna-
tiv wird vielfach über eine Nachnutzung von 
Fahrzeugbatterien in stationären Anlagen 
diskutiert, in einem sogenannten Second 
Life. In stationären Anlagen spielen Gewicht 
und Platz normalerweise eine untergeordne-
te Rolle, wichtiger ist die verfügbare Energie, 
die einfach über die Zusammenschaltung 
von einer passenden Anzahl von Fahrzeug-
batterien erreicht werden kann. Weiterhin 
sind auch die Kosten relevant, so dass sol-
che Nachnutzungsbatterien konkurrenzfä-
hige Preise gegenüber neuen Batterien und 
auch noch sinnvolle Restlebensdauern haben 
müssen. Die Bestimmung des Restwerts ei-
ner gebrauchten Batterie ist allerdings nicht 
ganz einfach. Einige Daten könnten aus dem 
Batteriemanagementsystem ausgelesen 
werden, wenn es vom Automobilhersteller 
entsprechend freigegeben wird (was in der 
Regel nicht der Fall ist). Ansonsten kann die 
verbleibende Kapazität wirklich sicher nur 
durch eine vollständige Auladung und dann 
komplette Entladung bestimmt werden, was 
relativ aufwändig ist. Idealerweise müsste 
das auch mit jeder einzelnen Zelle gemacht 
werden, da die einzelnen Zellen in einem 
Batteriepack deutlich unterschiedlich geal-
tert sein können, z. B. durch unterschiedliche 
Temperaturen während der Benutzung. Dazu 
müssten die Zellen erst auseinandergebaut 
werden, was den Test wiederum aufwändi-
ger macht, da die Zellen häuig verschweißt 
und verklebt sind. Damit erhöht sich auch 
der Weiterverkaufspreis und die Nachnut-
zung wird weniger wirtschaftlich. Weniger 
aufwändig, aber auch weniger genau, ist eine 
Vermessung des Innenwiderstands und an-
schließend Ableitung der Kapazität aus dem 
Innenwiderstandswert. Es wird daher aktuell 
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nach Methoden gesucht, wie der Alterungs-
zustand schnell und zuverlässig bestimmt 
werden kann (Materialforschung). 

ZUKÜNFTIGE 
BATTERIETECHNOLOGIEN
In Abschnitt 2 wurde bereits auf die For-
schung und Entwicklung in Bezug auf Lithi-
um-Ionen-Batterien eingegangen. Neben 
der Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-
Batterien wird aber auch an vielen anderen 
Technologien geforscht. Das Ziel für die Elek-
tromobilität aber teilweise auch für andere 
Anwendungen ist dabei vor allem eine Stei-
gerung der gravimetrischen und volumetri-
schen Energiedichte (s. auch Abschnitt Kom-
petenzaufbau), am besten bei gleichen oder 
geringeren Kosten und höherer Sicherheit. 
Aktuelle Elektrofahrzeuge erreichen Reich-
weiten von mehreren hundert Kilometern, 
gleichzeitig kostet die Batterie bei vielen 
Fahrzeugen ähnlich viel wie der gesamte Rest 
des Fahrzeugs, was Elektrofahrzeuge in der 
Regel merklich teurer macht als herkömmli-
che Fahrzeuge. Die Kosten für Lithium-Ionen-
Zellen fallen derzeit2 moderat, aber trotzdem 
werden die Batterien ein relevanter Anteil 
der Anschaffungskosten bleiben.

Höhere Energiedichten versprechen vor al-
lem Metall-Luft-Batterien, aber auch Lithium-
Schwefel-Batterien und Lithium-Feststoff-
Batterien, auch „All-Solid-State-Batterien“ 
genannt. Letztere werden als die nächste 
folgende marktreife Technologie angesehen, 
auch wenn es noch viele offene Fragen zu 
klären gibt und die serienmäßige Einführung 
vermutlich noch ein paar Jahre dauern wird. 
Es gibt vereinzelt Hersteller, die solche Zel-
len bauen, aber sie haben sich bisher nicht 
durchgesetzt. Auch gibt es immer wieder 
Ankündigungen von Fahrzeugen mit solchen 
Zellen. Es gibt verschiedene Ausführungen 
davon, die unterschiedlich weit entwickelt 
sind. Sie setzen zunächst dabei an, den lüssi-
gen Elektrolyten der Lithium-Ionen-Batterie 
durch einen Feststoff zu ersetzen, mit dem 

Ziel, die Batterien sicherer und langlebiger 
zu machen, weil dann SEI-Wachstum und 
Lithium-Plating und die damit verbundene 
Kurzschlussgefahr (s. Abschnitt 3 – thermi-
sches Verhalten und Alterung) zumindest 
deutlich reduziert, wenn nicht sogar kom-
plett verhindert werden, weil in den Feststoff 
nichts „hineinwachsen“ kann. Wenn nach wie 
vor die gleichen Aktivmaterialien verwendet 
werden, reduziert sich vermutlich allerdings 
die Energiedichte im Vergleich zu bisherigen 
Zellen, da der Feststoff schwerer ist. Durch 
die Reduktion von SEI und Kurzschlussgefahr 
wird aber erwartet, dass an der negativen 
Elektrode auch metallisches Lithium anstel-
le von Graphit verwendet werden kann, was 
wiederum einen deutlichen Gewinn an Ener-
giedichte bedeuten würde. Aktuell wird aber 
vor allem am Elektrolyten gearbeitet. Wenn 
es funktionierende Zellen mit Feststoffelekt-
rolyt und Graphit gibt, wird der Umstieg auf 
Lithium angegangen.

Lithium-Schwefel-Batterien werden eben-
falls am Markt angeboten, allerdings auch 
nur von wenigen Herstellern. Fahrzeuge, die 
damit ausgestattet sind, gibt es nicht. Sie ha-
ben an der negativen Elektrode metallisches 
Lithium und an der positiven Schwefel; der 
Elektrolyt ist ähnlich zu dem von Lithium-
Ionen-Batterien. Aufgrund der Lithium-Elekt-
rode haben sie eine hohe Energiedichte, aber 
auch Probleme mit möglichen Kurzschlüssen 
durch Dendritenwachstum3. Auch die Zyklen-
lebensdauer ist bisher noch nicht besonders 
gut. Sie könnten aber mittelfristig auch für 
Fahrzeuge interessant werden.

Metall-Luft-Batterien gibt es in Form von 
nicht wiederauladbaren Zink-Luft-Batterien 
schon sehr lange. Sie werden als Knopfzellen 
für Hörgeräte eingesetzt. Der Aufbau einer 
Metall-Luft-Batterie ist an der negativen Elek-
trode ein Metall, z. B. Lithium, Zink, Aluminium 
etc., und an der positiven Elektrode eine gas-
durchlässige Membran, durch die Sauerstoff 
in die Zelle gelangt. Der Elektrolyt ist in der 
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Regel lüssig; bei Zink-Luft meistens Kalilau-
ge, bei Lithium-Luft ein ähnlicher Elektrolyt 
wie in Lithium-Ionen-Batterien. Der Sauerstoff 
reagiert mit dem Metall, so dass sich als Re-
aktionsprodukt ein Metalloxid bildet. Bei den 
meisten Metallen gibt es allerdings mehrere 
mögliche Verbindungen mit Sauerstoff, die 
leider unterschiedlich gut leitfähig und wieder 
aulösbar sind. Hier liegt eins der bisher weit-
gehend ungelösten Probleme von Metall-Luft-
Batterien, nämlich die Zyklisierbarkeit und 
Wiederauladbarkeit. Ein anderes Problem ist, 
dass für eine gute Zyklisierbarkeit und lange 
Lebensdauer reiner Sauerstoff verwendet 
werden muss, was dazu führt, dass ein Sau-
erstofftank notwendig ist und den Umgang 
mit der Batterie deutlich komplizierter macht. 
Prinzipiell ist auch ein Betrieb mit dem Sau-
erstoff aus der Luft möglich, aber die enthal-
tene Feuchtigkeit und auch CO

2
 sowie weitere 

Verunreinigungen können die Zelle schädigen 
bzw. mit den Aktivmaterialien reagieren und 
damit die verfügbare Kapazität reduzieren. 
Weiterhin wurden bisher nur Knopfzellen ge-
baut, eine Konstruktion für größere Zellen ist 
bisher nicht entwickelt worden. In der Regel 
haben Metall-Luft-Batterien Löcher für die 
Zuführung der Gase, was in anderen Zellen 
bisher nicht nötig und nicht vorhanden ist. Bei 
allen beschriebenen Problemen besteht noch 
ein großer Forschungsbedarf, so dass es kurz-
fristig nicht zu erwarten ist, dass Metall-Luft-
Batterien außer als Primärbatterien (nicht 
wiederauladbare Batterien), in großem Maße 
eingesetzt werden.

KOMPETENZAUFBAU

In Deutschland ist in den letzten Jahren sehr 
viel Kompetenz zu Materialien, Produktion 
und Betriebsführung bis hin zum Recycling 
auf- und ausgebaut worden. Einige Berei-
che sind allerdings vor allem an Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen vertreten. 
Über gezielte Förderung durch die Bundesre-
gierung und die EU gibt es inzwischen auch 
einige Firmen, die in Deutschland und Euro-
pa Lithium-Ionen-Zellen herstellen, Tendenz 

steigend. Das sind sowohl asiatische Herstel-
ler, die in Europa Niederlassungen eröffnet 
haben, Automobil- oder Batteriehersteller, 
die ihr Portfolio erweitern, als auch Neu-
gründungen. Insgesamt ist das Thema Bat-
terie von der Herstellung über die Nutzung 
bis hin zum Recycling sehr interdisziplinär 
und erfordert viele Kompetenzen aus un-
terschiedlichen Bereichen wie Materialwis-
senschaften, Chemie, Physik, Produktions-
technik, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, 
Maschinenbau etc. Für einen noch besseren 
Kompetenzaufbau in Deutschland wäre es 
daher wünschenswert, wenn in allen diesen 
Studiengängen auch Aspekte von Batterien 
vorkommen, um Absolventen für die The-
matik zu begeistern und auszubilden. Inzwi-
schen gibt es aber auch viele Universitäten 
und Hochschulen, die sich in verschiedenster 
Weise mit Batterien beschäftigen und die 
Themen auch in der Lehre unterbringen.

ZUSAMMENFASSUNG

Lithium-Ionen-Batterien sind zurzeit fast 
die einzige Batterietechnologie, die in Elek-
trofahrzeugen eingesetzt wird. Es gibt eine 
Vielzahl von möglichen alternativen Materi-
alien mit unterschiedlichen Eigenschaften. 
Im Betrieb ist es wichtig, die vorgegebenen 
Betriebsgrenzen sehr genau einzuhalten und 
auch jede einzelne Zelle zu überwachen, da 
sonst die Sicherheit nicht gewährleistet ist. 
Das macht den Einsatz von Lithium-Ionen-
Batterien vergleichsweise aufwändig. Durch 
geschickte weitere Einschränkung des Be-
triebsbereichs und durch Freigabe oder Be-
schränkung des Stroms kann gezielt Einluss 
auf die Lebensdauer genommen werden. Da 
Traktionsbatterien meistens nach Absinken 
der Kapazität auf einen bestimmten Wert, z. B. 
80 % der ursprünglichen Kapazität, ausge-
tauscht werden, die Batterien dann aber noch 
lange nicht kaputt sind, gibt es Überlegungen, 
sie in einer weiteren, meist stationären An-
wendung weiter zu nutzen. Dazu ist aber vor 
allem notwendig, schnelle und aussagekräfti-
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ge Tests zur Ermittlung des Restwerts zu ent-
wickeln. Das Ziel der Batterieforschung geht 
vor allem in Richtung größere Energiedichte 
zur Erhöhung der Reichweite.

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

Für Batterien werden verschiedene Deiniti-
onen und Begriffe verwendet, die im Folgen-
den erklärt werden.

Kapazität
In der Batterietechnik wird das Wort Kapa-
zität eigentlich für eine Ladungsmenge ver-
wendet, nämlich die Menge an Ladung, die 
einer vollgeladenen Batterie durch eine kom-
plette Entladung entnommen werden kann. 
Sie wird meistens in Amperestunden (Ah) 
angegeben, als Formelzeichen wird meistens 
C verwendet. Diese Doppelverwendung führt 
häuig zu Verwechslungen mit der Kapazität 
eines Kondensators in Farad (F), was aller-
dings eine Ladung pro anliegender Span-
nung ist. Die Kapazität in Farad spielt in der 
Batterietechnik normalerweise keine Rolle.
Die Restladungsmenge Q gibt an, welche La-
dungsmenge der Batterie im aktuellen (tei-
lentladenen) Zustand entnommen werden 
kann. Sie wird analog in Ah gemessen.

Ladezustand, Entladetiefe  
und Alterungszustand
Der Ladezustand gibt an, wie viel der Ge-
samtkapazität aktuell in der Batterie vor-
handen ist. Als Formelzeichen wird meistens 
die englische Abkürzung SOC (für State of 
Charge) verwendet. Er kann aus dem Verhält-
nis von Q und C oder durch Integration des 
Stroms berechnet werden:

Der Ladezustand wird meistens in % ange-
geben.

Elektrochemische Energiespeicher in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen

Manchmal wird auch anstelle des Ladezu-
stands die Entladetiefe DOD (engl. Depth of 
Discharge) verwendet. Sie wird ebenfalls in 
% angegeben und ist deiniert als:

Der Alterungszustand beschreibt, wie sich 
eine gealterte Batterie im Vergleich zu einer 
neuen Batterie verhält. Auch hier wird die 
Abkürzung aus dem englischen Begriff abge-
leitet: SOH für State of Health, also Gesund-
heitszustand. Es gibt mehrere Deinitionen, 
am gebräuchlichsten ist die Berechnung wie-
viel Kapazität die Batterie im vollgeladenen 
Zustand verglichen mit einer neuen Batterie 
noch hat:

Relative Strombezeichnungen
Die Stromstärke, mit der Batterien geladen 
oder entladen werden, wird häuig relativ 
zur Batteriekapazität angegeben, weil sich 
Batterien unterschiedlicher Größe in der 
Regel ähnlich verhalten, wenn sie mit dem 
gleichen relativen Strom (absoluter Strom 
unterschiedlich hoch skaliert mit der Kapa-
zität) verwendet werden. Eine gängige De-
inition ist bei Lithium-Ionen-Batterien die 
sogenannte C-Rate: C steht dabei für die Ka-
pazität der Batterie in Ah. Alle Ströme wer-
den dann relativ zu dem Strom angegeben, 
mit dem die Batterie in einer Stunde kom-
plett entladen werden kann. Dieser Strom 
wird 1 C genannt. Setzt man für C den Wert 
der Kapazität in Ah ein, bekommt man den 
Strom in A, z. B. für eine Batterie mit 10 Ah ist 
der Strom 1 C = 10 A. Der doppelte Strom, 2 C 
(im Beispiel 20 A), entlädt die Batterie ent-
sprechend in einer halben Stunde, während 
der halbe Strom, 1/

2
 C (im Beispiel 5 A), die 

Batterie in zwei Stunden entlädt.

Energie- und Leistungsdichte
Vor allem bei mobilen Anwendungen wie 
Elektrofahrzeugen sind Gewicht und Platz 

SOH(t) = 
Caktuell

Cneu

DOD(t) = 100 % — SOC(t)

SOC(t) = 
Q(t)

C

SOC(t) = SOC(t=0) +        I
Bat

(Ʈ)dƮ
1

C

t

0
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stark zu berücksichtigen. Die Kombination 
aus Energie/Leistung und Gewicht/Platz 
nennt man Energie- bzw. Leistungsdichte. 
Mit diesen Größen ist es möglich, diese bei-
den wichtigen Anforderungen gemeinsam zu 
vergleichen. Je nachdem, ob auf Masse oder 
Volumen bezogen wird, bezeichnet man die 
Größen mit gravimetrisch (auf die Masse be-
zogen) oder volumetrisch (auf das Volumen 
bezogen). Die verschiedenen Deinitionen 
und zugehörigen typischen Einheiten sind in 
Tabelle 2 aufgelistet.

Gravimetrische 
Energiedichte

Energie pro Masse, 
Einheit Wh/kg

Volumetrische 
Energiedichte

Energie pro Volumen, 
Einheit Wh/l

Gravimetrische 
Leistungs-
dichte

Leistung pro Masse, 
Einheit W/kg

Volumetrische 
Leistungs-
dichte

Leistung pro Volumen, 
Einheit W/l

Tabelle 2 Bedeutung und Einheiten der verschiede-

nen Energie- und Leistungsdichten

Die gravimetrische Energiedichte ist rela-
tiv gut aus Materialgrößen berechenbar, sie 
ergibt sich aus dem Produkt aus der Gleich-
gewichtsspannung und der speziischen Ka-
pazität der verwendeten Elektroden. Dieses 
Produkt wird theoretische Energiedichte 
genannt, weil dieser Wert in der Praxis nicht 
erreichbar ist.

Für die Berechnung der theoretischen Ener-
giedichte wird nur die Masse der Reaktions-
partner angenommen und es wird davon 
ausgegangen, dass die komplette Masse an 
der Reaktion teilnimmt. Für reale Zellen und 
Batteriepacks kommen allerdings weitere 
Massen hinzu, ohne dass mehr Energie ge-
speichert werden kann, so dass sich die Ener-
giedichte verringert. 

Für eine Zelle kommt als zusätzliche Masse 
hinzu: die des Elektrolyten, der Stromablei-
ter, Kontakte, des Gehäuses sowie auch über-
schüssiger Aktivmasse oder Zusätze, die für 
die Stabilität der Elektroden notwendig sind, 
aber nicht zur Energiespeicherung verwen-
det werden. Als Abschätzung kann man in 
etwa die theoretische Energiedichte durch 
drei teilen, um die praktische Energiedichte 
auf Zellebene zu bekommen.

Für ein Batteriepack erhöht sich die Masse 
um Zellverbinder, Elektronik und Sensoren 
für das Batteriemanagementsystem, das 
Packgehäuse und evtl. ein Kühlsystem. Wie-
derum erhöht sich die speicherbare Energie 
nicht, so dass es zu einer weiteren Reduktion 
der Energiedichte kommt, diesmal um einen 
Faktor 1,5 bis 2. Insgesamt ergibt sich ein 
Faktor 4,5 bis 6 zwischen der praktischen 
Energiedichte eines Batteriesystems und der 
theoretischen Energiedichte für diese Mate-
rialkombination.

Für die häuig in Lithium-Ionen-Batterien 
verwendete Materialkombination LiNi

1/3
Mn

1/3 

Co
1/3

O
2
 mit Graphit ergibt sich als theoreti-

sche Energiedichte 581 Wh/kg, praktisch sind 
für Zellen etwa 170 – 250 Wh/kg erreichbar 
und für Batteriepacks etwa 90 – 150 Wh/kg.

Über die praktische Energiedichte lässt sich 
bei der Auslegung abschätzen, wie schwer 
eine Batterie wird, die eine gewünschte Ener-
giemenge bzw. eine gewünschte Reichweite 
liefert.
 
LITERATUR
1  Tatsächlich kann man alle Batterien auf 0 V ent-

laden, was sie allerdings in der Regel dauerhaft 

schädigt und daher vermieden werden sollte.

2 Stand Januar 2022.

3 Dendriten sind lange spitze Strukturen, die sich 

an der Elektrodenoberläche bilden können. 

Wenn sie den Separator durchbrechen, kann es 

zu einem Kurzschluss kommen.
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Der Wert geeignet betriebener dezentra-
ler netzgekoppelter stationärer Batterie-
energiespeichersysteme (BESS) für den 
Energiesektor kann deren Kosten deutlich 
übertreffen. Dies tritt zum Beispiel ein, 
wenn durch BESS die Abregelung von Elek-
trizitätserzeugung aus volatilen erneuer-
baren Quellen und damit die fossile Elekt-
rizitätserzeugung entsprechend reduziert 
werden. Elektrizitätserzeugung mit hohen 
Grenzkosten und betriebsbedingten Um-
weltauswirkungen wird dabei durch solche 
ohne betriebsbedingte Umweltauswirkun-
gen mit Grenzkosten nahe null ersetzt. Die 
Reduktion der Umweltauswirkungen des 
Betriebs fossiler Kraftwerke kann dabei 
die Umweltauswirkungen der BESS-Pro-
duktion mindestens teilweise kompensie-
ren. Dies gilt insbesondere für das Treib-
hauspotenzial.

Diese Effekte werden gesteigert, wenn für 
die stationäre Nutzung keine neu produ-
zierten, sondern 2nd-Life-Batterien aus 
Elektrofahrzeugen verwendet werden, de-
ren Kapazität nach einigen Betriebsjahren 
so weit gesunken ist, dass sie nicht weiter 
mobil, wohl aber noch stationär genutzt 
werden können. Das Recycling dieser 
2nd-Life-Batterien verschiebt sich dabei 
um die Dauer der stationären Weiternut-
zung. Selbst bei einem geringen Elektri-
izierungsgrad der Fahrzeuglotte ist das 
technische Potenzial der dann verfügba-
ren 2nd-Life-BESS enorm: Der gesamte 
Bedarf an Momentanreserve und Primär-
regelleistung könnte mehr oder weniger 
nebenbei gedeckt und die Flexibilität des 
Elektrizitätssektors deutlich erhöht wer-
den, sodass auch bei einem hohen Anteil 

ERSCHLIESSUNG DES VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN 
POTENZIALS UND UMWELTNUTZENS VON  
2ND-LIFE-BATTERIE-ENERGIESPEICHERSYSTEMEN 
DURCH BEREITSTELLUNG VON SYSTEMDIENST- 
LEISTUNGEN FÜR DAS ENERGIESYSTEM

luktuierender erneuerbarer Elektrizitäts-
erzeugung ein stabiler Netzbetrieb ge-
währleistet werden könnte.

Der bestehende Rechtsrahmen bietet po-
tenziellen Betreibern von BESS nun kaum 
einen Anreiz zu einem solchen system-
dienlichen Betrieb. Damit bleibt ein Po-
tenzial unerschlossen, von dem sowohl der 
Energiesektor und die Volkswirtschaft, als 
auch Klima- und Umweltschutz proitie-
ren könnten. BESS werden nicht optimal 
betrieben oder erst gar nicht installiert, 
2nd-Life-Batterien werden dem Recycling 
zugeführt, obwohl sie noch weitergenutzt 
werden könnten.

Diese Arbeit gibt einen Überblick über das 
technische Potenzial von 2nd-Life-BESS 
für den Energiesektor, sowie für Klima- und 
Umweltschutz, und skizziert, wie poten-
zielle Betreiber angeregt werden könnten, 
dieses Potenzial zu erschließen, indem ih-
nen ermöglicht wird, an der Wertschöpfung 
teilzuhaben. Sie basiert auf Ergebnissen, 
die im Rahmen der EU-H2020-Projekte 
ELSA und GOFLEX erzielt wurden.

1. ANZAHL, KAPAZITÄT UND LEISTUNG 
VERFÜGBARER 2ND-LIFE-BATTERIEN 
AUS ELEKTROFAHRZEUGEN
Die Anzahl NBESS der 2nd-Life-Batterien, die 
für stationäre Batterieenergiespeichersyste-
me (BESS) zur Verfügung stehen, ist durch 
(1) gegeben, wobei nveh die Anzahl der Fahr-
zeuge in der betrachteten Region ist, z. B. in 
der EU, und r2nd die 2nd-Life-Verfügbarkeits-
quote. Diese ist gemäß (2) deiniert als das 
Produkt aus rel, der Elektriizierungsrate der 
Fahrzeuglotte, und rreuse, der Rate, mit der 
gebrauchte, aus Elektrofahrzeugen entnom-
mene Batterien in stationären BESS weiter-
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verwendet werden. tveh ist die durchschnitt-
liche Nutzungsdauer im Fahrzeug und tstat 
die durchschnittliche Nutzungsdauer der 
stationären Anwendung. Die gesamte Ener-
giespeicherkapazität der verfügbaren Bat-
terien ist durch (3) und ihre Gesamtleistung 
durch (4) gegeben, wobei e die durchschnitt-
liche garantierte Kapazität und p die durch-
schnittliche garantierte Leistung der Batteri-
en während der stationären Nutzungsphase 
ist. Für die Zwecke der folgenden Berech-
nungen wird der Fahrzeugbestand als 100 % 
elektrisch deiniert, wenn jedes Fahrzeug im 
Durchschnitt über eine Batterie verfügt, de-
ren garantierte Kapazität im Falle der Weiter-
verwendung für eine zweite Nutzungsphase 
gleich e ist. Dies muss nicht durch einen rein 
vollelektrischen Fahrzeugbestand mit exakt 
gleicher Batteriekapazität je Fahrzeug reali-
siert sein, vielmehr kann dies auch ein Fahr-
zeugbestand sein, der aus vollelektrischen 
Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen mit Bat-
terien unterschiedlicher Größe und einigen 
verbleibenden fossil betriebenen Fahrzeugen 
besteht. In solch einem Fall haben die Batte-
rien aus den vollelektrischen Fahrzeugen im 
Mittel eine größere Restkapazität für die sta-
tionäre Nutzung als e. 

Nimmt man für nveh die Anzahl der Fahrzeuge 
in der EU28, 300 Millionen im Jahr 2016 [1], 
geht von einer stationären Weiterverwen-
dungsrate rreuse von 50 % aus, und nimmt 
für die anderen Parameter die Werte des im 
EU-H2020-Projekt ELSA entwickelten BESS: 
10 Jahre für tveh, 5 Jahre für tstat, 11 kWh für 
e und 12 kW für p, dann sind die Anzahl, die 
Kapazität und die Leistung der dauerhaft 
verfügbaren Batterien der stationären Nut-
zungsphase in Abhängigkeit von der Elek-
triizierung des Fahrzeugbestands, bzw. von 
der 2nd-Life-Verfügbarkeitsquote so wie in 
Tabelle 1 dargestellt. Wenn nur 5 % der Fahr-
zeuglotte in der EU elektrisch sind und die 
Hälfte der Batterien wiederverwendet wird, 
haben diese Batterien eine Leistung von 
45 GW, was der Leistung aller Pumpspeicher-

garantierte	Kapazität	und	p	die	durchschnittliche	garantierte	Leistung	der	Batterien	während	der	
stationären	Nutzungsphase	ist.	Für	die	Zwecke	der	folgenden	Berechnungen	wird	der	
Fahrzeugbestand	als	100	%	elektrisch	definiert,	wenn	jedes	Fahrzeug	im	Durchschnitt	über	eine	
Batterie	verfügt,	deren	garantierte	Kapazität	im	Falle	der	Weiterverwendung	für	eine	zweite	
Nutzungsphase	gleich	e	ist.	Dies	muss	nicht	durch	einen	rein	vollelektrischen	Fahrzeugbestand	mit	
exakt	gleicher	Batteriekapazität	je	Fahrzeug	realisiert	sein,	vielmehr	kann	dies	auch	ein	
Fahrzeugbestand	sein,	der	aus	vollelektrischen	Fahrzeugen	und	Hybridfahrzeugen	mit	Batterien	
unterschiedlicher	Größe	und	einigen	verbleibenden	fossil	betriebenen	Fahrzeugen	besteht.	In	solch	
einem	Fall	haben	die	Batterien	aus	den	vollelektrischen	Fahrzeugen	im	Mittel	eine	größere	
Restkapazität	für	die	stationäre	Nutzung	als	e.		

 

(1) N"#$$ = 	n()* ∙ r-./ ∙ 012320456 

 

(2) r-./ = r)7 ∙ r8)9:) 
 

(3) E = 	e ∙ N"#$$ 
 

(4) P = 	p ∙ N"#$$ 
	

Nimmt	man	für	nveh	die	Anzahl	der	Fahrzeuge	in	der	EU28,	300	Millionen	im	Jahr	2016	[1],	geht	von	
einer	stationären	Weiterverwendungsrate	rreuse	von	50	%	aus,	und	nimmt	für	die	anderen	Parameter	
die	Werte	des	im	EU-H2020-Projekt	ELSA	entwickelten	BESS:	10	Jahre	für	tveh,	5	Jahre	für	tstat,	11	kWh	
für	e	und	12	kW	für	p,	dann	sind	die	Anzahl,	die	Kapazität	und	die	Leistung	der	dauerhaft	verfügbaren	
Batterien	der	stationären	Nutzungsphase	in	Abhängigkeit	von	der	Elektrifizierung	des	
Fahrzeugbestands,	bzw.	von	der	2nd-Life-Verfügbarkeitsquote	so	wie	in	Tabelle	1	dargestellt.	Wenn	
nur	5	%	der	Fahrzeugflotte	in	der	EU	elektrisch	sind	und	die	Hälfte	der	Batterien	wiederverwendet	
wird,	haben	diese	Batterien	eine	Leistung	von	45	GW,	was	der	Leistung	aller	
Pumpspeicherkraftwerke	in	der	EU	im	Jahr	2011	entspricht	[2],	die	derzeit	die	wichtigste	
Speichertechnologie	im	Elektrizitätssektor	sind.	[3]	BESS	mit	den	hier	angenommenen	Eigenschaften	
werden	im	Folgenden	als	BESS	vom	Typ	ELSA	bezeichnet.	

Tabelle	1:	Anzahl,	Kapazität	und	Leistung	in	der	EU	verfügbarer	2nd-Life-BESS		
bei	einer	Wiederverwendungsrate	von	50	%	und	verschiedenen		

Raten	der	Elektrifizierung	des	Fahrzeugbestands	

Elektrifizierungsrate		
des	Fahrzeugbestands,	rel	 0.33%	 1.0%	 2.0%	 5.0%	 10%	 20%	 50%	 100%	
2nd-Life-Verfügbarkeitsquote,		
r2nd	 	 	 	 0.17%	 0.5%	 1.0%	 2.5%	 5%	 10%	 25%	 50%	
verfügbare	2nd-Life-Batterien,		 	
N	(mio.)	 	 	 0.25	 0.75	 1.5	 3.75	 7.5	 15	 37.5	 75	
Verfügbare	2nd-Life-Batterie-		
kapazität,	E	[GWh]	 	 2.75	 8.25	 16.5	 41.25	 82.5	 165	 412.5	 825	
Maximale	Leistung	verfügbarer	 	
2nd-Life-Batterien,	P	[GW]	 3.0	 9.0	 18	 45	 90	 180	 450	 900	

	

2.	Momentanreserve	und	Primärregelleistung	als	Zusatzleistung	von	BESS	

Zu	den	derzeit	interessantesten	Geschäftsmodellen	für	BESS	gehört	die	Bereitstellung	von	
Momentanreserve	und	Primärregelleistung	[4].	Die	Betreiber	von	BESS	können	selbst	oder	über	
Aggregatoren	auf	die	jeweiligen	Ausschreibungen	auf	nationaler	Ebene	reagieren.	Das	technische	

Elektriizierungsrate  
des Fahrzeugbestands, r

el 
               0.33%     1.0%     2.0%     5.0%     10%     20%     50%     100%

2nd-Life-Verfügbarkeitsquote, r
2nd

  0.17%     0.5%     1.0%     2.5%      5%      10%      25%  50%

verfügbare 2nd-Life-Batterien,   
N (mio.)           0.25       0.75        1.5       3.75         7.5        15        37.5    75

Verfügbare 2nd-Life-Batterie-  
kapazität, E [GWh]          2.75       8.25     16.5    41.25      82.5      165      412.5   825

Maximale Leistung verfügbarer  
2nd-Life-Batterien, P [GW]         3.0        9.0       18 45         90        180      450     900

Tabelle 1 Anzahl, Kapazität und Leistung in der EU verfügbarer 2nd-Life-BESS bei einer Wiederver-

wendungsrate von 50 % und verschiedenen Raten der Elektriizierung des Fahrzeugbestands
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kraftwerke in der EU im Jahr 2011 entspricht 
[2], die derzeit die wichtigste Speichertech-
nologie im Elektrizitätssektor sind. [3] BESS 
mit den hier angenommenen Eigenschaften 
werden im Folgenden als BESS vom Typ ELSA 
bezeichnet.

2. MOMENTANRESERVE UND PRIMÄR-
REGELLEISTUNG ALS ZUSATZLEISTUNG 
VON BESS
Zu den derzeit interessantesten Geschäfts-
modellen für BESS gehört die Bereitstellung 
von Momentanreserve und Primärregelleis-
tung [4]. Die Betreiber von BESS können 
selbst oder über Aggregatoren auf die jewei-
ligen Ausschreibungen auf nationaler Ebene 
reagieren. Das technische Potenzial für Mo-
mentanreserve- und Primärregelleistungbe-
reitstellung von 2nd-Life BESS ist jedoch so 
groß, dass diese Netzdienstleistungen in Zu-
kunft mehr oder weniger nebenbei von BESS 
erbracht werden könnten, die zu einem ganz 
anderen Zweck installiert werden.

Zur Veranschaulichung dieses Potenzials 
wurde der Bereich des Ladezustands (state 
of charge, SOC) berechnet, in dem sich alle 

BESS, die an der Bereitstellung von Primär-
regelleistung (PR) beteiligt sind, im Durch-
schnitt beinden müssen, um sicherzustellen, 
dass die gesamte PR, die derzeit in der Zone 
des Europäischen Netzes der Übertragungs-
netzbetreiber (ENTSO-E) benötigt wird, d. h. 
+ 3.000 MW für bis zu 30 Minuten [5], von 
ihnen bereitgestellt werden kann. Diese Be-
rechnung wurde für BESS vom Typ ELSA für 
verschiedene Werte der 2nd-Life-Verfügbar-
keitsquote durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
in Abb. 1 dargestellt.

Die obere Kurve zeigt den maximalen SOC 
und die untere Kurve den minimalen SOC an. 
Wenn die BESS so betrieben werden, dass ihr 
SOC im Durchschnitt immer zwischen beiden 
Kurven liegt bzw. innerhalb von 2 Stunden 
nach Bereitstellung der PR in diesen Bereich 
zurückkehrt, kann immer die gesamte in der 
ENTSO-E Zone benötigte PR bereitgestellt 
werden. Bei einer 2nd-Life-Verfügbarkeits-
quote von 0,17 % liegen der minimale und 
der maximale SOC jeweils bei 50 %. Das 
bedeutet, dass die gesamte BESS-Kapazität 
bis zu dieser 2nd-Life-Verfügbarkeitsquote 
zu gering ist, um den gesamten PR-Bedarf in 

Abbildung 1 Maximaler (obere Kurve) und minimaler (untere Kurve) Wert des durchschnittlichen SOC, der 

für die Bereitstellung aller im ENTSO-E benötigten PR eingehalten werden muss
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der ENTSO-E-Zone zu decken. Dennoch könn-
te ein Bruchteil davon bereitgestellt werden. 
Bei höheren Werten der 2nd-Life-Verfügbar-
keitsquote kann die gesamte PR bereitge-
stellt werden, wenn der SOC im Durchschnitt 
in einem bestimmten Bereich bleibt. Dieser 
Bereich des geeigneten SOC vergrößert sich 
schnell, wenn die 2nd-Life-Verfügbarkeits-
quote steigt. Da davon ausgegangen werden 
kann, dass alle BESS mit hoher Wahrschein-
lichkeit in einem SOC-Bereich liegen, der 
von wenigen Prozent bis knapp unter 100 % 
reicht, kann alle im ENTSO-E-Gebiet benötig-
te PR für eine 2nd-Life-Verfügbarkeitsquote 
von wenigen Prozent mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit bereitgestellt werden, auch 
wenn die BESS ansonsten zu einem anderen 
Zweck betrieben werden.

In dem sehr seltenen Fall, dass die maximale 
PR oder ein erheblicher Teil davon tatsächlich 
benötigt wird, wird dies den SOC des BESS so 
verändern, dass es ausnahmsweise nicht in 
der Lage sein könnte, seinen ursprünglichen 
Zweck voll zu erfüllen. Daher muss sicherge-
stellt werden, dass diese Einschränkung dem 
ursprünglichen Zweck nicht abträglich ist, 
oder es muss ein angemessener Ausgleich 

dafür geschaffen werden. Eine an den BESS-
Betreiber als Ausgleich gezahlte Vergütung 
kann jedoch niedriger sein als die Vergütung, 
die für ausschließlich zur PR-Versorgung be-
triebene BESS erforderlich ist, da das BESS 
überwiegend durch ihren ursprünglichen 
Zweck reinanziert wird.

3. TECHNISCHES POTENZIAL ZUR BE-
REITSTELLUNG VON ELEKTRIZITÄT IM 
FALLE VON VERSORGUNGSENGPÄSSEN 
Wenn die Elektrizitätsversorgung zuneh-
mend aus volatilen erneuerbaren Quellen 
sichergestellt wird, könnte es Zeiträume 
geben, in denen BESS zur Versorgungssi-
cherheit beitragen müssen. Zur Veranschau-
lichung des technischen Potenzials von BESS 
der stationären Nutzungsphase wurden 
wiederum BESS des Typs ELSA als Beispiel 
herangezogen und die Dauer berechnet, für 
die der Durchschnitts- beziehungsweise der 
Spitzenelektrizitätsbedarf der EU durch voll 
aufgeladene BESS gedeckt werden kann. Die 
Berechnung wurde für verschiedene Werte 
der 2nd-Life-Verfügbarkeitsquote unter den 
oben genannten Annahmen durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind in Abb. 2 dargestellt.

Abbildung 2 Anzahl der Stunden, in denen der durchschnittliche (obere Kurve) beziehungsweise der  

Spitzenbedarf an elektrischer Energie (untere Kurve) der EU aus 2nd-Life-BESS gedeckt werden kann
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Bei niedrigen 2nd-Life-Verfügbarkeitsquoten 
kann der Elektrizitätsbedarf in der EU einige 
Minuten lang vollständig durch die verfüg-
baren BESS gedeckt werden, sofern diese 
ausreichend geladen sind, was ein erheb-
liches Potenzial zur Überbrückung kurzer 
Elektrizitätsausfälle und zur Unterstützung 
des Schwarzstarts von Kraftwerken nach ei-
nem Elektrizitätsausfall bietet. Bei mittleren 
2nd-Life-Verfügbarkeitsquoten, z. B. wenn 
die Hälfte des Fahrzeugbestands elektrisch 
ist und die meisten Batterien für eine statio-
näre Weiterverwendung gesammelt werden, 
kann der EU-Elektrizitätsbedarf etwa eine 
Stunde lang durch ausreichend geladene 
BESS gedeckt werden. Die leichte Biegung 
der Kurven nach unten spiegelt den Anstieg 
des Elektrizitätsbedarfs mit zunehmender 
Elektriizierung des Fahrzeugbestands wider.

4. TECHNISCHES POTENZIAL 
FÜR EINE 100 %-VERSORGUNG MIT 
ERNEUERBAREN ENERGIEN
Es wurden weitere Berechnungen durchge-
führt, um das technische Potenzial von BESS 
des Typs ELSA zu bewerten, einen Beitrag 
zur Energiespeicherkapazität zu leisten, die 
für eine 100 %-Versorgung der EU28 + Nor-
wegen + Island + Schweiz + Balkanländer + 
Ukraine + Türkei mit erneuerbaren Energien 
erforderlich ist. In einem solchen Fall werden 
BESS mit einer Kapazität von 3.320 GWh be-
nötigt [6]. Wenn alle Fahrzeuge in der EU28 
elektrisch betrieben werden und alle Fahr-
zeugbatterien nach Verwendung im Fahr-
zeug in netzgekoppelten stationären BESS 
weiterverwendet werden, entspricht die dann 
verfügbare Speicherkapazität 50 % der in 
der genannten Region benötigten Batterie-
speicher beziehungsweise mehr als 50 % 
der in der EU benötigten Batteriespeicher.

5. KOSTEN DEZENTRALER 2
ND-LIFE-BESS UND WERT FÜR DEN 
ENERGIESEKTOR
Es wird davon ausgegangen, dass BESS 
des Typs ELSA für die mobile Nutzung im 

Fahrzeug zu einem Preis von 580 €/kWh 
verkauft werden, eine Lebensdauer von 10 
Jahren haben, die Batterie nach 5 Jahren 
zu Kosten von 151 €/kWh ausgetauscht wird 
und die Betriebskosten pro Jahr 58 €/kWh 
betragen. Bei gewichteten durchschnittli-
chen Kapitalkosten von 15 % betragen die 
jährlichen Gesamtkosten 189 €/kWh oder 
173 €/kW. Die jährlichen Kosten wurden 
in Beziehung zu den Ergebnissen gesetzt, 
die für das Vereinigte Königreich über den 
optimalen Einsatz von BESS und die Wert-
schöpfung für den Energiesektor in Abhän-
gigkeit von den jährlichen BESS-Kosten 
erzielt wurden [7]. Diesen Ergebnissen zu-
folge stellen 4,3 GW dezentraler BESS das 
volkswirtschaftliche Optimum dar, um das 
Ziel von durchschnittlichen Elektrizitäts-
erzeugungsemissionen von 130 g CO

2
/kWh 

im Jahr 2030 hauptsächlich durch den Aus-
bau der Elektrizitätserzeugung aus erneuer-
baren Energien zu erreichen. Dies entspricht 
4 % des Fahrzeugbestands im Vereinigten 
Königreich, der elektrisch betrieben wird, 
bei einer Weiterverwendungsquote der Bat-
terien von 50 % oder 2 % des Fahrzeugbe-
stands, der elektrisch betrieben wird, bei 
einer Weiterverwendungsquote von 100 %. 
Der Wert, der im Wesentlichen durch die 
vermiedene Abregelung der Elektrizitätser-
zeugung aus erneuerbaren Energien und die 
vermiedene Erzeugung in Gaskraftwerken ge-
schaffen wird, beträgt 404 €/kW jährlich, also 
das 2,4-fache der jährlichen Gesamtkosten.

Ungefähr das gleiche Verhältnis von Brut-
towertschöpfung zu BESS-Kosten gilt, wenn 
die BESS-Kosten variiert werden [7]. Dies be-
deutet, dass der Einsatz von BESS mit 2nd-
Life-Batterien, deren Kosten niedriger sind 
als die Kosten von BESS mit neuen Batterien, 
zu einer größeren Kapazität der installier-
ten BESS und damit zu einem höheren wirt-
schaftlichen Bruttonutzen führt.
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6. VERMIEDENE UMWELTSCHÄDEN
Die vermiedene Abregelung der Elektrizitäts-
erzeugung aus erneuerbaren Quellen und die 
vermiedene Elektrizitätserzeugung in Gas- 
oder anderen fossilen Kraftwerken sind auch 
die Hauptgründe für den Umweltnutzen von 
BESS. Im Fall von 2nd-Life-BESS entfallen 
die gegenzurechnenden Umweltauswirkun-
gen der Batterieproduktion. Anzurechnen 
sind jedoch die Umweltauswirkungen der 
Komponenten und Prozesse, die ausschließ-
lich durch die stationäre Nutzung bedingt 
sind. Für BESS des Typs ELSA wurde eine 
vollständige Lebenszyklusbewertung (LCA) 
durchgeführt. Die Umweltauswirkungen, die 
durch den Einsatz eines BESS vom Typ ELSA 
anstelle eines BESS mit einer neuen Bat-
terie vermieden werden, belaufen sich auf 
etwa 6,7 kg CO

2
äq/kW/Jahr in Bezug auf das 

Treibhauspotenzial, 0,04 kg SO2äq/kW/Jahr 
in Bezug auf das Versauerungspotenzial 
und 104 MJ/kW/Jahr an nicht-erneuerbarer 
Primärenergienutzung. Dieser Effekt ist fast 
ausschließlich auf die vermiedene Batterie-
produktion zurückzuführen.

Wenn die Umweltauswirkungen der Produk-
tion und Logistik der Batterie vollständig 
auf die mobile Nutzung im Fahrzeug und die 
Auswirkungen der übrigen BESS-Komponen-
ten auf die stationäre Nutzung angerechnet 
werden und das BESS des Typs ELSA so 
betrieben wird, dass in einem Szenario mit 
einer lokalen Photovoltaik-Eigenversorgung 
von 43 % und einem Elektrizitätsmix ähn-
lich dem in Deutschland (40 % erneuerbare 
Energien, Rest kohlenstoffreich) die verblei-
bende Nachfrage gedeckt wird, betragen die 
vermiedenen Netto-Umweltauswirkungen 
304 kg CO

2
äq/kW/Jahr, 0,15 kg SO2äq/kW/

Jahr und 2.506 MJnon-RPE/kW/Jahr. Dieser 
Effekt ist auf die vermiedene Abregelung von 
Elektrizitätserzeugung aus Photovoltaikanla-
gen und entsprechend vermiedener Erzeu-
gung in Gaskraftwerken zurückzuführen. [8] 

7. ANREIZE ZUR ERSCHLIESSUNG DES 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN POTENZI-
ALS UND UMWELTNUTZENS VON BESS
Der bestehende Rechtsrahmen stellt für 
Betreiber von BESS ein Hindernis dar, mit 
diesen Systemdienstleistungen wie Momen-
tanreserve oder PR zu erbringen und an der 
Wertschöpfung teilzuhaben, die sie damit 
für den Energiesektor schaffen könnten [4]. 
Für weitere potentielle Betreiber von BESS 
ist deren Betrieb von vornherein nicht wirt-
schaftlich darstellbar. Infolgedessen werden 
aufgrund mangelnder Geschäftsmöglichkei-
ten weniger BESS installiert, und der Betrieb 
installierter BESS wird im Hinblick auf volks-
wirtschaftliche Wertschöpfung, sowie Klima- 
und Umweltschutz nicht optimiert. Grund-
sätzlich sind Mechanismen erforderlich, die 
die BESS-Betreiber an einem Teil des Wertes, 
den sie für das Energiesystem schaffen, teil-
haben lassen, sodass (1) mehr potenzielle 
BESS-Betreiber damit ein Geschäft machen 
können und (2) sie ermutigt werden, BESS in 
einer Weise zu betreiben, die dem Energie-
sektor als Ganzem dient.

Die Autoren schlagen vor, zunächst geeig-
nete Mechanismen für diejenigen System-
dienstleistungen einzuführen, die von BESS, 
die in erster Linie für einen anderen Zweck 
installiert wurden, lediglich als Nebenleistung 
erbracht werden können, d. h. für Momentan-
reserve und PR. Beispielsweise könnten Be-
treiber, die ein BESS in erster Linie zur Op-
timierung ihres eigenen Verbrauchs nutzen, 
z. B. durch Peak Shaving oder durch Maximie-
rung ihrer Eigenversorgung aus erneuerba-
ren Energien, eine geringe Vergütung für den 
Betrieb des BESS erhalten, sodass es an der 
Bereitstellung von Momentanreserve und PR 
teilnimmt. Die Vergütung für die Erbringung 
solcher Dienstleistungen als Nebenleistung 
kann deutlich unter dem Durchschnittspreis 
liegen, der bei Ausschreibungen erzielt wird. 
Dennoch hat eine solche Regelung das Po-
tenzial, die installierte Kapazität von BESS 
und den damit verbundenen Nutzen für das 



82 

Energiesystem, sowie Klima- und Umwelt-
schutz zu erhöhen. In einem nächsten Schritt 
könnte ein solcher Mechanismus auf Sekun-
där- und Tertiärregelleistung und Redispatch 
ausgedehnt werden.

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN
BESS mit Batterien, die in Elektrofahrzeu-
gen verwendet wurden und aus diesen ent-
nommen werden, um für stationäre Anwen-
dungen genutzt zu werden, nachdem ihre 
Kapazität unter den für die mobile Nutzung 
erforderlichen Mindestwert gesunken ist, ha-
ben ein enormes technisches Potenzial, um 
Dienstleistungen für den Elektrizitätssektor 
zu erbringen, die das Zwei- bis Dreifache der 
Kosten für solche 2nd-Life-BESS betragen. 
Darüber hinaus wird ein Umweltnutzen ge-
schaffen, der die Umweltauswirkungen der 
BESS-Produktion überkompensiert.
Bruttowertschöpfung und Umweltnutzen 
gehen Hand in Hand und hängen beide von 
der Art und Weise ab, wie BESS betrieben 
werden. Im Wesentlichen sind beide eine 
Folge der vermiedenen Abregelung der 
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren 
Quellen und der vermiedenen Elektrizitätser-
zeugung in fossilen Kraftwerken. Wenn eine 
Abregelung der Elektrizitätserzeugung aus 
erneuerbaren Quellen von einigen Prozent 
und die damit verbundene fossile Elektrizi-
tätserzeugung vermieden werden, kompen-
sieren die Umweltvorteile die Auswirkungen 
der BESS-Produktion mindestens teilweise. 
Wenn darüber hinaus 2nd-Life-Batterien an-
stelle von neuen Batterien verwendet wer-
den, verstärkt dies den Effekt und der durch 
den BESS-Betrieb erzeugte Nutzen für Klima 
und Umwelt überwiegt die Belastung durch 
die BESS-Produktion vor allem im Hinblick 
auf das Treibhauspotenzial.

Regelungen, die es BESS-Betreibern erlau-
ben, eine kleine Vergütung für die Teilnahme 
an der Bereitstellung von Momentanreserve 
und PR zu erhalten, könnten den Spielraum 
für Geschäftsmöglichkeiten und damit die 

installierte Kapazität von BESS erhöhen. Bei 
Erfolg könnten solche Regelungen auf die 
Sekundär- und Tertiärregelleistung sowie 
auf Redispatch ausgedehnt werden. Wenn 
nur ein paar Prozent des Fahrzeugbestands 
elektriiziert und die Hälfte der Batterien in 
BESS netzgekoppelt weiterverwendet wer-
den, kann der gesamte Bedarf an Momen-
tanreserve und PR, und möglicherweise auch 
an Redispatch, allein mit 2nd-Life-BESS ge-
deckt werden. Wenn diese Dienstleistungen 
als Nebeneffekt zusätzlich zu einem anderen 
Zweck erbracht werden, kann die Vergütung 
dafür auch niedriger sein als die Preise, die 
heute für Systemdienstleistungen über Aus-
schreibungen erzielt werden.
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HINWEISE ZUR DEUTSCHEN 
VERÖFFENTLICHUNG
Seit der Durchführung der hier vorgestell-
ten Arbeiten und ihrer englischsprachigen 
Veröffentlichung [9] sind 3-5 Jahre ver-
gangen. BESS können seitdem erheblich 
kostengünstiger und mit geringeren Um-
weltauswirkungen produziert werden. Die 
Aussagen zum technischen Potential von 
2nd-Life-BESS bleiben davon unberührt. 
Die Kosten- und Umweltvorteile gegenüber 
BESS mit neuen Batterien sind aktuell stark 
gesunken, aber nicht verschwunden. Es ist 
nach wie vor sehr sinnvoll und vor allem 
zur Beschleunigung der Umstellung des 
Energiesektors auf erneuerbare Energien 
wünschenswert, Batterien aus elektrischen 
Fahrzeugen mit gesunkener Kapazität stati-
onär weiter zu nutzen.
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Bei den Berechnungen zu den Kosten von 
BESS vom Typ ELSA waren Kapitalkosten von 
15 % angesetzt worden, die für börsennotier-
te Unternehmen typisch sind. Bürgerener-
giegemeinschaften erwarten eine erheblich 
geringere Eigenkapitalrendite und rechnen 
darum mit geringeren Kapitalkosten. Ent-
sprechend sind die Kosten von BESS für 
Bürgerenergiegemeinschaften auch deutlich 
geringer. Ein gesetzlicher Rahmen, der ihnen 
ermöglicht unkompliziert Systemdienstleis-
tungen anzubieten, würde ein sehr großes 
Potenzial sehr günstiger Systemdienstleis-
tungen von großem volkswirtschaftlichem 
Nutzen erschließen helfen.
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Die Versorgung durch Verkehrsmittel sichert 
das Grundrecht auf gesellschaftliche Teil-
habe und stellt eine Grundvoraussetzung 
für die geistige, seelische und soziale Ent-
wicklung der Bevölkerung dar. Die dadurch 
realisierte Verkehrsteilnahme von Personen 
ermöglicht, als verbindendes Element, die 
Erfüllung der grundlegenden Daseinsfunk-
tionen. Abbildung 2 gibt Ergebnisse einer 
Umfrage über Entscheidungsfaktoren zur 
Verkehrsmittelwahl wieder, die das Meinungs-
forschungsinstitut Quotas 2016 im Auftrag 
des Verkehrsclubs Deutschland e.V. unter 
mindestens 18-jährigen Bewohner:innen 
und Angestellten in Städten mit mindestens 
100.000 Einwohner:innen durchgeführt hat. 

Grundbedürfnisse sind im Wesentlichen: 

Es wird deutlich, dass „weiche Faktoren“ wie 
Sicherheit, Privatsphäre und die eigene Ta-
gesform gegenüber der Erreichbarkeit des 
Ziels, Einfachheit, Flexibilität und Zuverläs-
sigkeit eine untergeordnete Rolle spielen.  

Als Multimodalität wird die Nutzung ver-
schiedener Verkehrsmittel innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums bezeichnet. Sie ist 
der Gegenpol zur ausschließlichen Nutzung 
eines einzelnen Verkehrsmittels (Monomoda-
lität) und umfasst die Intermodalität als be-
sondere Unterform, bei der innerhalb eines 
„Weges“ (= Bewegung von einer Aktivität zur 
anderen, vgl. Nobis/Köhler 2018) mehrere 
Verkehrsmittel verkettet werden. Multimoda-
lität ist, durch die Nutzung der speziischen 
Vorteile jedes Verkehrsmittels, die zentrale 
Lösung für ein nachhaltigeres Mobilitätssys-
tem. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund 
der anhaltenden Debatten um die Reduktion 
der Treibhausgasemissionen sowie die Auf-
enthalts- und Luftqualität in den urbanen 
Zentren, stark steigenden Energiepreisen 
und der Mobilitätswende.

Die Verkehrsmittelwahl zur Sicherung die-
ser Grundbedürfnisse hängt dabei von viel-
fältigen Faktoren ab, wie etwa dem Alter ei-
ner Person, deren Fitness/Gesundheit, dem 
ÖV-Angebot, Verfügbarkeit von Fahrzeugen 
(Pkw, Fahrrad), Entfernung, Einsatzzweck 
und persönlichen Präferenzen oder Gewohn-
heiten. Nicht zuletzt betrifft dies auch die 
Sicherheit, sei es aus verkehrlicher oder, wie 
im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie zu erken-
nen, aus gesundheitlicher Sicht. 

Es wird immer wichtiger, nachhaltige Per-
sonenverkehrskonzepte mit elektriiziertem 
Antrieb zu kombinieren und ihre Verbrei-
tung zu fördern. Nicht zuletzt kann Multimo-
dalität, durch geringeren Pkw-Besitz, auch 
zu einer Aufwertung des durch den ruhen-
den Pkw-Verkehr dominierten öffentlichen 
Raumes führen. Aus diesen Gründen ist Mul-
timodalität (zusammen mit Infrastruktur) ei-

MULTIMODALE E-MOBILITÄTSKONZEPTE  
ZUR MOBILITÄTSSICHERUNG
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Abbildung 1 Grunddaseinsfunktionen 

(Quelle: eigene Darstellung, M-Five) 
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ner der fünf Punkte der Grazer Deklaration 
vom 29./30. Oktober 2018. 

Beispielsweise verbreiten sich in Deutschland 
der Besitz und die Vermietung von Pedelecs, 
Elektroautos und E-Rollern. Mit Inkrafttre-
ten der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung 
(eKFV) 2019 sind E-Scooter (Tretroller) ein 
Teil des städtischen Verkehrsangebotes ge-
worden. Als Elektrokleinstfahrzeug gelten 
der Verordnung zufolge Kraftfahrzeuge mit 
elektrischem Antrieb, die Geschwindigkeiten 
von 6-20 km/h erreichen. Da E-Longboards, 
Hoverboards und Solowheels selbstbalancie-
rend sind und nicht über eine Lenk- oder Hal-
testange verfügen, schließt die eKFV solche 
Fahrzeuge aus. 

Verkehrsangebote wie E-Scooter oder Pe-
delecs lassen sich optimal mit anderen Ver-
kehrsmitteln kombinieren. Wenn diese Ver-
kehrsmittel in Verbindung mit dem ÖPNV für 
die sogenannte erste/letzte Meile genutzt 
werden, kann die Nahverkehrsattraktivität 
gesteigert werden. Die Vernetzung unter-
schiedlicher Verkehrsmittel wird in Deutsch-

land derzeit (noch?) insbesondere von den 
Verkehrsverbünden und regionalen Partnern 
vorangetrieben, welche zunehmend mit loka-
len Anbietern von Leihfahrzeugen kooperie-
ren. Seitens der Landkreise könnte es in den 
kommenden Jahren zu verstärktem Engage-
ment für regionales Mobilitätsmanagement 
kommen. In der Schweiz hingegen wird diese 
Vernetzung maßgeblich von den Schweize-
rischen Bundesbahnen vorangetrieben. Die 
multimodalen Verkehrsangebote stellen eine 
attraktive Alternative zum herkömmlichen 
Pkw dar, wodurch negative Externalitäten 
der städtischen Mobilität minimiert werden 
könnten. 

Gleichzeitig vollzieht sich ein soziostruk-
tureller Wandel, geprägt durch Alterung 
der Arbeitnehmerschaft und ihrer Familien, 
Schrumpfung und Urbanisierung. Durch die 
SARS-CoV-2-Pandemie werden zusätzlich 
langjährig geltende Gegebenheiten umge-
worfen. Die Gesellschaft steht daher vor der 
Herausforderung, die in diesen Veränderun-
gen enthaltenen Chancen zur Steigerung 
oder zumindest Aufrechterhaltung der Le-

Multimodale E-Mobilitäts-Konzepte zur Mobilitätssicherung

Abbildung 2 Ausschlaggebende Merkmale der Verkehrsmittel (Quelle: VCD e.V., 2016)
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bensqualität und Nachhaltigkeit zu nutzen. 
Gleichzeitig gilt es, die Risiken frühzeitig 
zu identiizieren und entsprechend gegen-
zusteuern. Multimodalität, Shared Mobility 
und E-Mobilitätskonzepte können helfen, die 
Lebensqualität aller Teile der Bevölkerung, 
einschließlich der jüngsten und ältesten, zu 
sichern und zu fördern und dies – so weit wie 
möglich – unabhängig von der gesundheitli-
chen Verfassung. 

Dies führt zu folgenden Fragestellungen: 
• Wie können Multimodalität und E-Mobili-

tät für Beschäftigte attraktiver werden?

• Inwiefern können die Konzepte helfen, 
Fachkräften und ihren Familien die Mobi-
lität in ländlichen Räumen zu erleichtern? 

• Welche Anwendungsbeispiele werden be-
reits in öffentlichen und zivilgesellschaft-
lichen Initiativen gefördert? 

Im Folgenden werden neben den konkreten 
Beispielen insbesondere auch die praktische 
Realisierbarkeit und Alltagstauglichkeit der 
Konzepte berücksichtigt. Hierzu zählt u.a. die 
Finanzierbarkeit und technische Möglichkeit, 
aber auch soziokulturelle Herausforderun-
gen wie die individuelle Bereitschaft zur Ver-
haltensveränderung und unterschiedliche In-
teressen zwischen den relevanten Akteuren. 

DIE INTEGRATION VON 
MULTIMODALITÄT UND E-MOBILITÄT 
IN DEN BETRIEB 
Die Nutzung verschiedener elektromobiler 
Angebote wird für die Mehrheit der Men-
schen in Deutschland immer mehr zum 
Alltag. Dennoch sind die vorherrschenden 
Mobilitätsroutinen noch immer monomodal 
ausgerichtet, d. h. die meisten Personen nut-
zen überwiegend ein bestimmtes Verkehrs-
mittel. Ab der Volljährigkeit ist dieses Ver-
kehrsmittel oft der private Pkw, auch wenn 
in bestimmten Regionen und Bevölkerungs-
gruppen alternative Verkehrsmittel, z. B. das 

eigene Fahrrad, der öffentliche Verkehr oder 
zunehmend auch gemeinschaftlich genutzte 
Fahrzeuge (z. B. Carsharing), diesen Platz 
eingenommen haben. Alternative Nutzungs-
konzepte und elektrische Antriebe stellen 
jedoch an die Bevölkerungsmehrheit insge-
samt neue Anforderungen. 

In ihrer heutigen Form eignen sich gemein-
schaftliche Nutzungsmodelle und Elektro-
fahrzeuge weitaus weniger zur Universal-
nutzung als herkömmliche Fahrzeuge. Dies 
hat zum einen technische, zum anderen aber 
auch organisatorische Gründe: Das Angebot 
an gemeinschaftlichen Fahrzeugen und die 
Reichweiten heutiger Elektrofahrzeuge sind 
zwar statistisch gesehen für die allermeisten 
Alltagsanlässe ausreichend, aber es bleibt 
die Sorge der Fahrer:innen, wie mit unvor-
hergesehenen Bedarfen und weiteren Stre-
cken umgegangen werden kann. Wie kann 
die Mobilität in Räumen gesichert werden, 
in denen sich mangels Nachfrage keine Ge-
meinschaftsangebote rentieren? Wie können 
spontan größere Entfernungen zurückgelegt 
werden, die keine Zeit zum zwischenzeitli-
chen Nachladen der Batterien lassen – etwa 
bei einer spontanen Dienstreise? Habe ich 
als Arbeitnehmer:in die Gewähr, ein Sharing-
Fahrzeug oder eine freie Ladestation am 
Arbeitsplatz vorzuinden? Es gibt also eine 
Reihe von Gründen, die eine direkte Übertra-
gung monomodaler Mobilitätsroutinen auf 
alternative Angebote und die Elektromobili-
tät schwierig machen. Nicht jeder Beschäf-
tigte hat die Gelegenheit und das Geld, sich 
prophylaktisch bei diversen Sharing-Diensten 
anzumelden, das jeweils reichweitenstärkste 
Elektroauto zu nutzen und auf exklusive La-
demöglichkeiten zuzugreifen. Alternative 
Angebote und elektrische Antriebe legen es 
daher von sich aus nahe, über multimodale 
Nutzungsweisen nachzudenken, bei denen 
eine Vielfalt an Verkehrsmitteln in Kombina-
tionen eingesetzt wird, die öffentlich zugäng-
lich und gemeinschaftlich nutzbar sind sowie 
mit Strom aus regenerativen Quellen fahren. 

Multimodale E-Mobilitäts-Konzepte zur Mobilitätssicherung
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Das damit verbundene Nutzer:innenverhalten 
kann vielleicht am ehesten mit der außerall-
täglichen Mobilität verglichen werden, wie 
sie an Urlaubsorten herrscht: per Bahn zum 
Zielort, per Taxi ins Hotel, per Mietrad auf 
Fahrradtour usw. Ein solches Mobilitätsver-
halten ist für viele Menschen im berulichen 
und privaten Alltag aber nicht üblich. Es 
bedarf daher unterschiedlicher Mittel, um 
es alltagstauglich zu machen. Im Folgenden 
werden mehrere solcher Integrationsmittel 
vorgestellt, wobei die Möglichkeiten in Bezug 
auf Arbeitsstätten und betriebliche E-Mobili-
tätskonzepte im Fokus stehen. Die genannten 
Konzepte bauen aufeinander auf, indem zu-
nächst auf die allgemeinen Voraussetzungen 
für E-Mobilitätskonzepte im betrieblichen 
Kontext eingegangen wird und abschließend 
auf konkretere Implikationen für die Alltags-
mobilität der Beschäftigten. 

POLITISCHE INTEGRATIONSKONZEPTE 
Mit den politischen Mitteln der Integrati-
on werden oft staatliche oder kommuna-
le Maßnahmen zur Förderung bestimmter 
Mobilitätsformen verbunden. Sie sind aber 
teilweise auch auf die Ebene der Unterneh-
menspolitik übertragbar. Die Konzepte bezie-
hen sich dann darauf, wie die Nutzung elek-
tromobiler Angebote in den betrieblichen 
Alltag eingebaut wird. Ob Alternativen zur 
monomodalen bzw. nichtelektrischen Ver-
kehrsmittelnutzung überhaupt in Betracht 
gezogen werden, hat sehr viel mit den be-
trieblichen Geplogenheiten und auch dem 
Vorbild der Unternehmensführungen und 
Kollegen:innen-Kreise zu tun. Dies kann 
schon in der Einladung zum Bewerbungs-
gespräch zum Ausdruck kommen, in wel-
cher ein kostenloser Parkplatz angeboten, 
eine sonstige Übernahme der Reisekosten 
hingegen abgelehnt wird. Die Mobilitätsfor-
schung hat gezeigt, dass Menschen ihr Ver-
halten üblicherweise dann verändern, wenn 
biograische Änderungen eintreten. Der 
Wechsel der Arbeitsstelle, womit oft auch 
eine Wohnortwechsel verbunden ist, bildet 

genau eine solche Änderung. Hier kann die 
unternehmenspolitische Integration eines E-
Mobilitätskonzepts in betriebliche Prozesse 
seinen Ausgang nehmen. Mobilitätsangebote 
unter Einbezug von Elektromobilität können 
zu einem Element der Außendarstellung des 
Arbeitgebers werden, das bereits in Aus-
schreibungen für neue Bewerber:innen ge-
nannt wird. So kann etwa als Anreiz für Neu-
einsteigende neben der Verfügbarkeit von 
Jobtickets und Auszeichnungen wie „fahr-
radfreundliche Arbeitgeber:innen“ auf den 
Entleih elektrischer Firmenfahrzeuge (E-Au-
tos, E-Fahrräder) hingewiesen werden oder 
der Hinweis eingestreut werden, dass Lade-
möglichkeiten vorhanden sind. Die Besonder-
heit solcher Angebote von Arbeitgeber:innen 
an ihre Beschäftigten erhöht die Alleinstel-
lung. Als Imageträger:innen können sie ins-
besondere umweltbewusste, gesundheits-
afine, multimodal orientierte und jüngere 
Arbeitnehmer:innen ansprechen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass diese Formen der 
(E-)Mobilität im Betrieb dann auch tatsäch-
lich gelebt werden.

Für innerbetriebliche Verkehrswenden sind 
meistens Mentalitätswechsel und zusätzliche 
Mittel erforderlich, was einzelne Unterneh-
men oft nicht alleine bewältigen können. Es 
ist daher ratsam, ein Netzwerk aufzubauen. 
Dies kann etwa ein benachbartes lokales 
Carsharing- oder Bikesharing-Unternehmen 
sein, das Elektrofahrzeuge einsetzt. 

Dass dies nicht nur in Großstädten und Groß-
unternehmen funktioniert, zeigt ein Beispiel 
aus Osnabrück. Dort kooperiert ein Carsha-
ring-Unternehmen – an dem die kommunalen 
Stadtwerke beteiligt sind – mit einem mittel-
ständischen Logistikdienstleister, indem bei-
de im Rahmen eines „Corporate Carsharing“ 
zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass die 
Fahrzeuge nicht nur durch einzelne Privat-
personen angemietet werden, sondern auch 
durch ein ganzes Unternehmen, das den Um-
fang seiner Firmenwagenlotte reduzieren 
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kann, indem es als Dienstwagen auch Autos 
aus der Carsharing-Flotte einsetzt. Zudem 
wird das elektronische Buchungssystem des 
Carsharing-Anbieters genutzt (Meyer & Mey-
er 2017). Das Osnabrücker Beispiel zeigt au-
ßerdem, dass „Corporate Carsharing“ auch 
andersherum funktioniert: Firmenfahrzeuge 
werden zu bestimmten Zeiten in die Car-
sharing-Flotte gegeben und erweitern somit 
das Angebot an öffentlich nutzbaren Pkw 
auch gegenüber irmenexternen Carsharing-
Mitglieder:innen. Zwar basiert der Ansatz in 
Osnabrück weitgehend auf konventionellen 
Autos, aber eine solche Partnerschaft bildet 
eine geeignete Basis für die Integration von 
Elektrofahrzeugen.

Bereits heute bietet Stadtteilauto Osna-
brück die Elektroautos seiner Flotte auch 
Geschäftskund:innen an (Stadtteilauto 2022). 
Ein solches Modell ist auch für Neuanschaf-
fungen interessant: Da sich der Carsharing-
Anbieter und die Unternehmen die Investi-
tionskosten unter sich aufteilen und durch 
den Verleih schneller reinanzieren können, 
sind die teureren Anschaffungskosten leich-
te abzufedern. Wenn die Unternehmen über 
eigene Parkplatzlächen verfügen, kann dort 
mit Unterstützung der Partner die Ladeinfra-
struktur errichtet werden. Öffentlich zugäng-
liche Entleihstationen auf privatem Grund 
sind wiederum für Carsharing-Anbieter inte-
ressant, da Carsharing-Stationen im öffentli-
chen Straßenraum aufwändiger geplant und 
genehmigt werden müssen. 

Auch die örtliche Kommune ist eine mögli-
che Partnerschaft für Unternehmen, da es 
für öffentliche Akteur:innen einerseits ein-
facher sein kann, an staatliche Fördermittel 
zum Aufbau elektromobiler Infrastrukturen 
zu gelangen und Kommunen andererseits 
nach Anknüpfungspunkten suchen, um öf-
fentliche Maßnahmen sichtbar und erlebbar 
zu machen. Zusätzlich zum Aufbau lokaler 
Netzwerke proitiert die Entwicklung be-
trieblicher E-Mobilitätskonzepte auch von 

überregionalen Partnerschaften. In Betracht 
kommt beispielsweise eine Mitgliedschaft in 
den einschlägigen Verbänden wie dem Bun-
desverband E-Mobilität (BEM), dem Bundes-
verband solare Mobilität (bsm) oder – für 
Einzelmitglieder:innen – dem Verkehrsclub 
Deutschland (VCD). Die Verbände verfügen 
über langjährige Expertise und Beispiele für 
erfolgreiche E-Mobilitätskonzepte, die dabei 
helfen, typische Starthemmnisse zu umge-
hen. 

Schließlich gibt es politische Konzepte, bei 
denen die Kooperation zwischen öffentli-
cher Hand und privaten Unternehmen der 
Daseinsvorsorge dient. In bestimmten länd-
liche Regionen fällt es schwer, den öffentli-
chen Personennahverkehr zum Zwecke der 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im gesamten Bundesgebiet aufrecht-
zuerhalten. Durch den Wegzug von Auszu-
bildenden und Berufseinsteiger:innen sowie 
der rückläuigen Zahl an schulplichtigen 
Kindern und Jugendlichen wird die Basis 
der ÖPNV-Nutzenden in diesen Regionen 
immer dünner. Das Ablachen der Morgen- 
und Abendspitze im ÖPNV, vorangetrie-
ben durch lächendeckendere Homeofice- 
Möglichkeiten und weniger Schulkinder, stellt 
den Einsatz großer Beförderungsgefäße mit 
Verbrennungsmotor infrage. Dennoch gibt 
es weiterhin Bevölkerungsgruppen, die aus 
unterschiedlichen Gründen keinen eigenen 
Pkw besitzen und daher zur Überbrückung 
längerer Wege auf öffentliche Angebote 
angewiesen sind oder diese bewusst bevor-
zugen. Dabei scheitert die private Anschaf-
fung kleinerer Elektrofahrzeuge häuig an 
deren Verfügbarkeit und der Finanzierung 
der Ladeinfrastruktur. Daher wird auf dem 
Land stellenweise versucht, die Daseinsvor-
sorge im öffentlichen Verkehr durch kleinere 
und elektrische Fahrzeuge zu gewährleisten. 
Warum sollte etwa ein 40-sitziger Dieselbus 
eingesetzt werden, wenn auf freie Kapazitä-
ten in sonstigen Fahrzeugen zurückgegriffen 
werden kann, die aus anderen Gründen regel-
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mäßig verkehren? In Betracht kommen z. B. 
Fahrzeuge von Außendienstmitarbeitenden, 
Postbot:innen, Landärzt:innen, Geistlichen 
oder Pendler:innen. Über eine telefonische 
Mobilitätszentrale bzw. eine digitale Online-
plattform können Bewohner.innen Fahrtwün-
sche angeben und bekommen ggf. passende 
Mitfahroptionen angeboten. Eine Aufwands-
entschädigung für die Personenmitnahme 
kann umgekehrt private Unternehmen dazu 
animieren, freie Plätze in ihren Fahrzeugen 
für Mitfahrten anzubieten. Die Zentrale bzw. 
Plattform selbst wird in der Regel von einem 
öffentlichen Träger bereitgestellt, der die 
Integration in den örtlichen Nahverkehr vor-
nimmt und für etwaige Ersatzfahrten sorgt, 
wenn z. B. für einen Fahrtwunsch aktuell kein 
Mitfahrangebot vorliegt. 

Ein solches Konzept wurde beispielsweise 
im Projekt „Mobilfalt“ durch den Nordhessi-
schen Verkehrsverbund getestet (NVV 2018). 
Das Projekt startete im April 2013 und wur-
de im Rahmen des Nachfolgeprojekts „Get-
Mobil“ von 2015 bis 2018 evaluiert (FONA 
2021). Als zentrale Herausforderung wurde 
dabei das seltene Übereinkommen zwischen 
Angebot und Nachfrage festgestellt. Die 
Fahrtanbieter:innen mussten sich an Fahr-
pläne halten und ihre Aufwandsentschädi-
gung war aus rechtlichen Gründen gering. 
Unter diesen Umständen kam oft keine Mit-
fahrt zustande. Daher wurden für den Groß-
teil der Fahrten statt Privatfahrzeuge Taxis 
gerufen. Schon geringe Abweichungen zwi-
schen Fahrtwunsch und Fahrtangebot konn-
ten dazu führen, dass vom Buchungssystem 
nur ein Taxi vorgeschlagen wurde. Da die 
Taxipreise durch den Projektträger vergüns-
tigt wurden, bestand für Nutzer:innen kein 
inanzieller Nachteil. Die Subventionierung 
des Taxis ist immer noch günstiger als Leer-
fahrten mit Bussen (Winkelkotte 2015: 28f.). 
Kritiker:innen hinterfragten allerdings, ob es 
sich bei so wenig passenden Mitfahrangebo-
ten überhaupt noch um ein Mitfahrsystem 
handelt (ebd.). 

Da besonders im ländlichen Raum auch 
kleinere Fahrzeuge als die im Nahverkehr 
häuig eingesetzten 12-Meter-Busse für die 
Personenbeförderung in Frage kommen 
und diese nicht den gesamten Tag zu fahren 
brauchen, bieten sich Einsatzoptionen für 
Elektrofahrzeuge. Ein E-Auto als öffentliches 
Gemeindefahrzeug – etwa wie im Projekt 
„Emma“ am Bodensee – kommt auch örtli-
chen Gewerbetreibenden und Selbständigen 
zugute. Nach dem Prinzip „Bürger fahren für 
Bürger“ bot das Projekt „Emma“ ein Elektro-
auto von ehrenamtlich tätigen Bürger:innen 
als Fahrdienst innerhalb der Region. Die 
Bewohner:innen meldeten ihre Fahrtwün-
sche bis zu einer Stunde vorher an und wer-
den an einem Haltepunkt in ihrer Nähe ab-
geholt. Das Konzept bestand auch nach Ende 
des Förderzeitraumes fort (BUND 2022). 

INFORMATORISCHE 
INTEGRATIONSKONZEPTE 
Das tatsächliche Aufgreifen alternativer Kon- 
zepte durch die Beschäftigten gelingt jedoch 
nur, wenn sie überhaupt davon erfahren und 
vom Nutzen überzeugt werden. Diesbezüg-
lich Maßnahmen beginnen beispielsweise mit 
Informationsmaterial für Neueinsteiger:innen 
zum Stellenantritt oder auf Betriebsver-
sammlungen.

Die einmalige Benachrichtigung über neue 
oder alternative Angebote kann jedoch nur 
ein erster Schritt sein. Die Neigung zum 
Rückfall in die gewohnten Mobilitätsmuster 
ist im Allgemeinen sehr ausgeprägt. Wichtig 
ist es daher, Informationsmedien zu nutzen, 
die regelmäßig frequentiert werden, z. B. das 
„schwarze Brett“ in der Kantine, die Start-
seite des Intranets oder ein irmeninterner 
Newsletter. 

Die Informationen brauchen sich aber nicht 
nur an die eigenen Beschäftigten zu richten, 
sondern können auch an externe Gäste oder 
Zulieferer:innen des Unternehmens adres-
siert sein. Eine Möglichkeit, Informationen 
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über E-Mobilitätskonzepte nach außen zu 
tragen, ist die Anpassung der Anreiseinfor-
mationen auf der Unternehmenswebseite, 
in der explizit auf Abstell-, Lade- und Ent-
leihmöglichkeiten für und von Elektrofahr-
zeugen hingewiesen wird. Selbstverständlich 
empiehlt es sich, erst dann mit der Außen-
kommu-nikation zu beginnen, wenn die Kon-
zepte irmenintern weit genug erprobt sind, 
um die Funktionsfähigkeit weitest möglich 
zu gewährleisten. Bei der Erprobung durch 
die Beschäftigten muss zwar auch schon ein 
Mindestmaß an Funktionssicherheit gewähr- 
leistet sein, aber der vorhergehende, irmen-
interne Test schafft eine Möglichkeit zur Be-
seitigung technischer „Kinderkrankheiten“ 
und erster Akzeptanzhürden. 

Nicht zuletzt spielen auch Details wie die 
Aufschriften auf Firmenschildern und, sofern 
vorhanden, Firmenfahrzeugen eine Rolle, die 
auch im übertragenen Sinne mögliche „Aus-
hängeschilder“ für die Unterstützung der Elek- 
tromobilität sind. Bei der Gestaltung der In-
formationsmaterialien bieten vergleichbare 
Initiativen in ähnlichen Unternehmen Orien-
tierungshilfe. Eventuell kann hierzu ein neu 
entstehendes oder zu initiierendes Partner-
netzwerk zur Förderung der Elektromobilität 
hilfreich sein, denn auch für informationelle 
Konzepte sind Kooperationen zwischen Un-
ternehmen und externen Einrichtungen von 
hoher Bedeutung. 

Sofern im Einzugsgebiet des Unternehmens 
vorhanden, sind Mobilitätszentralen viel-
versprechende Kooperationspartner für die 
Einholung und Verbreitung von verkehrsrele-
vanten Informationen für die Beschäftigten. 
Mobilitätszentralen informieren über Mobili-
tätsangebote auf städtischer oder regionaler 
Ebene. Im Unterschied zu Kundenzentren 
des öffentlichen Nahverkehrs beraten Mobi-
litätszentralen über eine größere Bandbreite 
unterschiedlicher Angebote, wie z. B. Fahr-
radinfrastruktur, Mitfahr- und Sharing-Diens-
te sowie über Tarife und Tickets für Busse 

und Bahnen. Sie bieten Onlineauskünfte, 
aber auch persönliche Beratung an öffentlich 
zugänglichen Anlaufpunkten (EPOMM 2019). 

Unternehmen können in doppelter Hinsicht 
von Mobilitätszentralen proitieren: Sie kön-
nen sich Informationen über Mobilitätsan-
gebote an ihren Unternehmensstandorten 
einholen und diese an ihre Beschäftigten 
weitergeben. Umgekehrt können Unterneh-
men ihrerseits Bedarfe der Beschäftigten 
und Wünsche der Firmenleitung an Mobi-
litätszentralen weitergeben, die diese wie-
derum an öffentliche Behörden und Träger 
vermitteln. 

Der Wunsch nach mehr Mobilitätsangebo-
ten und Elektromobilität ist eine der mög-
lichen Mitteilungen, die Unternehmen an 
Mobilitätszentralen richten können. Eine 
nutzer:innen-orientierte Mobilitätszentrale 
wird an diesen Rückmeldungen ein beson-
deres Interesse haben, denn die Kenntnis 
der Nachfrageseite steigert letztlich ihre 
Auskunftsqualität. Für Mobilitätszentralen 
haben Kontakte zu Unternehmen gegenüber 
Kontakten zu Einzelnutzern den Vorzug, eine 
größere Zahl potenzieller Interessenten auf 
einmal anzusprechen bzw. auf einen Schlag 
zahlreiche Bedarfe und Wünsche zu erfah-
ren. 

Durch Kooperationen mit Dienstleisten-
den bieten einzelne Mobilitätszentralen 
über die reine Information hinaus Zugang zu 
Diensten und Leistungen. Sie können bei- 
spielsweise kostengünstige Komplettpakete 
aus Nahverkehrsabonnement, Bike- und Car-
sharing oder Chauffeurdienste für Firmen-
kunden zusammenstellen. 

Auch dabei hilft die Bündelung durch Kon-
takte zu Betrieben und ihren Beschäftig-
ten, da sich Rabatte und Vorzugkonditionen 
umso leichter aushandeln lassen, je größer 
der erreichbare Nutzer:innen-Kreis ist. Auf-
grund ihres Nachfragepotenzials beinden 
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sich besonders größere Unternehmen ge-
genüber Mobilitätsanbietern in der Position, 
konkrete Vorschläge zu formulieren. So kann 
eine Firma mit Verweis auf die Wünsche der 
Beschäftigten z. B. ein ÖPNV-Jobticket oder 
einen Carsharing-Rabatt unter Nutzung von 
Elektrofahrzeugen und regenerativem Strom 
vorschlagen. Unternehmen können Mobili-
tätszentralen damit Argumente liefern, um 
bei den örtlichen Nahverkehrsbetrieben oder 
Carsharing-Anbietern auf einen verstärkten 
Einsatz nachhaltiger Elektromobilität hinzu-
wirken. 

Digitale Informationswege sind auch ein ele-
mentarer Integrationsbaustein für E-Mobili-
tätskonzepte im öffentlichen Verkehr. Bisher 
scheiterte die multimodale Praxis oft an der 
mangelnden informationellen Vernetzung 
zwischen unterschiedlichen Mobilitätsanbie-
tern. Und selbst dort, wo diese Integration 
bereits aufwändig umgesetzt wurde, ist mit 
deutlichen Anlaufschwierigkeiten zu rech-
nen. Im öffentlichen Nahverkehr steht auf 
vielen Verbindungen oft nur ein bestimmtes 
Verkehrsmittel zur Verfügung über dessen 
Verspätung und Ausfall Fahrgäste teilweise 
zu spät oder gar nicht informiert werden. 
Fährt beispielweise ein:e Pendler:in mor-
gens per Bus zum Bahnhof, kann die Ver-
spätung des Busses das Nichterreichen des 
Anschlusszuges nach sich ziehen. Ein recht- 
zeitiges Alternativangebot für Beschäftigte 
setzt eine frühzeitige Information über Aus-
weichoptionen voraus. Die dazu notwendigen 
Elemente wurden im Projekt „Smart Station“ 
erforscht, das von 2015 bis 2018 im Auftrag 
des Bundesverkehrsministeriums durchge-
führt wurde. Eine Smart Station wurde dabei 
als intelligente Haltestelle im öffentlichen 
Raum konzipiert, über die via Smartphone 
bevorstehende Verspätungen an Reisende 
gesendet, alternative Reisemöglichkeite vor- 
geschlagen und auch Buchungen ermöglicht 
werden. In einem iktiven Fallbeispiel wurde 
detailliert durchgespielt, welche Prozesse 
und Schnittstellen erforderlich wären, um z. B. 

einem morgendlichen Pendler den Stand- 
ort eines elektrischen Carsharing Autos so-
wie eine Parkplatzreservierung am Bahnhof 
anzubieten (Kindl et al. 2018: 39). 
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Abbildung 3 Beispiel für eine öffentliche Elek-

trofahrrad-Tankstelle in Ulm (Quelle: Wikimedia 

Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Elektrofahrrad-Tankstelle_Ulm_IMG_3141.jpg, 

Lizenz CC BY-SA 3.0 DE)

TECHNISCHE INTEGRATIONSKONZEPTE 
Auch ausgefeilte Kooperations- und Infor-
mationskampagnen dürften aber erfolglos 
bleiben, wenn nachfolgend nicht auch die tat-
sächliche Machbarkeit der Angebote und Al-
ternativen unter Beweis gestellt wird. Spätes-
tens an dieser Stelle sollten sich die Betriebe 
und Beschäftigten mit konkreten technischen 
und infrastrukturellen Erfordernissen ausein-
andersetzen. Für die Realisierung von Lade-
säulen an Firmenparkplätzen sowie Abstell- 
und Anschlussmöglichkeiten für elektrische 
Kleinfahrzeuge sind ggf. auch baurechtliche 
Genehmigungen einzuholen. Ein gewöhnli-



92 

ches Fahrrad lässt ein:e Beschäftigte:r mög-
lichweise noch bei Wind und Wetter im Regen 
stehen, aber bei einem teuren E-Fahrrad mit 
Tretunterstützung (Pedelec) kann ein Witte-
rungsschutz mit Beleuchtung und Diebstahl-
sicherung eine wichtige Voraussetzung sein. 
Öffentliche Ladestationen für E-Fahrräder 
wirken zum Teil noch lieblos und ungeschützt 
(siehe Abbildung 3). Im betrieblichen Kontext 
besteht die Chance, das Design mehr an die 
Bedürfnisse der Beschäftigten anzupassen. 

Die Akkus der E-Fahrräder können bei vielen 
Modellen einfach abmontiert und extern auf-
geladen werden (siehe Abbildung 4). Doch 
wenn nicht nur einzelne Mitarbeiter:innen 
per Pedelec zur Arbeit fahren, sondern Dut-
zende, empiehlt es sich, bauliche Vorsorge 
zu schaffen. Die Anpassungen können daher 
auch die Betriebsgebäude selbst betreffen, 
indem z. B. Ablageorte und Anschlüsse für 
die Pedelec-Akkus eingerichtet werden. Auch 
Nutzer:innen von E-Fahrrädern betätigen 
sich auf der Fahrt körperlich, geraten ins 
Schwitzen und könnten daher auf Duschen 
am Arbeitsplatz angewiesen sein. 

Letztlich muss die gesamte Aktivitätskette 
von der Fahrt über die Ankunft am Arbeits-
platz bis zur Aufnahme der eigentlichen 

Arbeitstätigkeit berücksichtigt werden, um 
zu prüfen, wo genau infrastrukturelle und 
technische Anpassungen erforderlich sind. 
Hinzukommen diejenigen elektrischen Ver-
kehrsmittel, die erst allmählich Verbreitung 
inden, etwa elektrische (E-)Falträder oder 
(E-)Kick-Scooter. Einerseits lassen sie sich 
aufgrund ihrer geringen Größe gut in Verbin-
dung mit anderen Verkehrsmitteln nutzen, 
etwa bei der Mitnahme im öffentlichen Nah-
verkehr. So bieten diverse Verkehrsverbünde 
in Kooperation mit dem Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclub (ADFC) ein vergünstigtes 
Klapprad an. Ähnliche Kooperationen könn-
ten auch größere Unternehmen und örtliche 
Nahverkehrsbetriebe eingehen. 

Andererseits können bei verstärkter Inan-
spruchnahme solcher Angebote wiederum 
bauliche Engpässe auftreten, wenn die vor-
handenen Infrastrukturen noch nicht an die 
neuen Verkehrsmittel angepasst sind. Auch 
kleine Verkehrsmittel brauchen zusätzliche 
Flächen, wenn sie in größeren Mengen ge-
nutzt werden. Dies betrifft z. B. Bushaltestel-
len und Businnenräume bei starker Radmit-
nahme sowie Einfahrten, Absperrungen und 
Beschilderungen. An erster Stelle steht bei 
den Umgestaltungen allerdings die Sicher-
heit der Nutzer:innen wie auch Unbeteiligten 
für welche zumindest auf dem Firmengelän-
de die Unternehmensleitung verantwortlich 
ist. Dabei ist auch dafür Sorge zu tragen, 
dass durch etwaige bauliche Veränderungen 
keine neuen Hindernisse für mobilitätseinge-
schränkte Personen entstehen. 

Für das Angebot von Elektrofahrzeugen ist 
nicht zuletzt die Ladeinfrastruktur und die 
Stromversorgung entscheidend. Hierzu ha-
ben Unternehmen die Möglichkeit, öffent-
liche Förderungen in Anspruch zu nehmen, 
denn die Installation von Stromanschlüssen 
in Form von Ladesäulen ist – neben ggf. ge-
sonderten Parkplätzen – ein besonders in-
vestitionsintensiver Kostenpunkt bei der In-
tegration von E-Mobilitätskonzepten in den 
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Abbildung 4 Bosch Li-Ion-Akku „Powerpack 400“ 

für Bosch Pedelecs. 36 V, 11 Ah, 400 Wh (Quelle: 

Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Bosch_Pedelec_Battery.JPG, Lizenz 

WTFPL)
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Betrieb. Der zusätzliche Stromverbrauch 
selbst hängt stark vom jeweiligen Fahrzeug 
ab: Für E-Fahrräder (Pedelecs) und Elektro-
kleinstfahrzeuge wie E-Scooter dürften die 
irmeninternen Stromnetze in der Regel aus-
reichend ausgelegt sein. Anders kann es sich 
ggf. beim Einsatz einer größeren Firmenlot-
te aus Elektroautos oder -transportern ver-
halten. In diesem Fall empiehlt es sich, vorab 
eine fachliche Expertise hinsichtlich der er-
forderlichen Netzkapazität, Sicherungen und 
ggf. notwendigen Aggregate einzuholen. 

Besonders hohe Ansprüche an die techni-
sche und bauliche Gestaltung stellt schließ-
lich das automatisierte Fahren, für das 
bisher auf betrieblicher Ebene nur wenige 
Fallbeispiele vorliegen. Hierzu zählte etwa 
der Test eines automatisierten, elektrischen 
Shuttlebusses auf dem Berliner EUREF-
Campus. Auf dem halböffentlichen Areal in 
Berlin-Schöneberg wurde von 2016 bis 2019 
eine ca. 800 Meter lange Teststrecke mit 
einem fahrerlosen Fahrzeug und mehreren 
Haltestellen betrieben. Aus rechtlichen und 

sicherheitstechnischen Gründen fanden die 
Fahrten unter Begleitung von Sicherheitsper-
sonal statt, welches im Bedarfsfall eingriff. 
Die Versuchsanordnung zielte insbesondere 
auf die Einbindung der örtlichen Unterneh-
men des Campus-Areals ab. Zwar erfüllte 
der Shuttle aufgrund seiner geringen Fahr-
strecke noch kein echtes Verkehrsbedürfnis, 
doch für die angesiedelten Firmen bot das 
futuristische Fahrzeuge einen willkommenen 
Anlass, Beschäftigten und Gästen zukünftige 
Optionen der verkehrstechnischen Anbin-
dung ihres Standortes zu demonstrieren. Ei-
ner der nächsten Schritte ist der Einsatz von 
fahrerlosen Shuttles zur Überbrückung der 
sogenannten „letzten Meile“, z. B. zwischen 
Bahnhof und Arbeitsort. Aufgrund der Perso-
nalkosten lohnt es sich für die Nahverkehrs-
betriebe oft nicht, Zubringerbusse auf relativ 
kurzen Strecken einzusetzen. Mit zunehmen-
der Alltagstauglichkeit fahrerloser E-Busse 
könnte sich dies ändern. 
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Abbildung 5 Ein fahrerloser und elektrischer Shuttlebus auf dem Berliner EUREF-Campus, 2017 

(Quelle: InnoZ GmbH/MaxPowerPhoto) 
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FINANZIELLE UND NICHT-MONETÄRE  
ANREIZSYSTEME
Auch wenn Informationen über alternati-
ve Wege zur Arbeit verankert sind und die 
Angebote in ausreichender Zahl funktions-
tüchtig vorhanden sind, ist dies keine Ge-
währ für die Inanspruchnahme. Die Erkennt-
nisse der Mobilitätsforschung zeigen, dass 
Nutzer:innen dazu neigen, nach einmaligen 
Mobilitätserfahrungen häuig wieder in die 
alten Routinemuster zurückzufallen, wenn 
keine dauerhaften Anreize zur weiteren Nut-
zung bestehen. 

Ein übliches Mittel sind inanzielle Anreize, 
etwa die vergünstigte Nutzung elektrischer 
Leihfahrzeuge von Firmenangehörigen durch 
Zuschuss der Firmenleitung. Im September 
2018 meldete der Münchner Betriebsrat 
von BMW beispielsweise, dass die 40.000 
Mitarbeiter:innen ab sofort Dienstfahrräder 
leasen können. Die Kosten dafür wurden mit 
der Erfolgsvergütung verrechnet. Es ist aber 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass monetäre 
Mittel nicht der einzige Anreizfaktor sind und 
sich ihre Wirkung mit der Zeit abschwächen 
kann, wenn nicht weitere handlungserleich-
ternde Hilfestellungen hinzukommen. 

In der Fachliteratur wird seit einigen Jahren 
das sogenannte Nudging kontrovers disku-
tiert (Thaler/Sunstein 2009). Der Begriff 
stammt aus dem Englischen und bedeutet 
ungefähr „Stups“ oder „Anstoß“. Gemeint 
sind unterschwellige Anreize zu gewünsch-
tem Handeln – oder auch kleine Hürden für 
unerwünschtes Handeln –, um die Wahr-
scheinlichkeit zu erhöhen, dass bestimmte 
Optionen von den Adressaten aufgegriffen 
werden. Dies können scheinbare Neben-
sächlichkeiten wie die Standardeinstellung 
des Kopierers zum doppelseitigen Ausdruck 
sein oder die bequeme Griffhöhe gesunder 
Lebensmittel in der Kantine. Für das Nud-
ging-Konzept ist es elementar, dass es kei-
nen Zwang darstellt: Den Nutzer:innen wird 
grundsätzlich die Wahl gelassen, für welche 

Option sie oder er sich entscheidet. Die ge-
wünschte Option wird aber so gestaltet, dass 
sie möglichst einfach und intuitiv wahrzu-
nehmen ist. Daher steht das Konzept in der 
Kritik, normierend bzw. bevormundend zu 
sein. Um den Eindruck einer besserwissen-
den Steuerung „von oben“ zu vermeiden, 
sollten solche Ansätze daher unter Einbezug 
der Beschäftigten entwickelt werden und die 
Entscheidungsoptionen möglichst transpa-
rent bleiben. 

Was heißt Nudging im Zusammenhang mit 
multimodalen E-Mobilitätskonzepten? 
Es beginnt mit der Wahl der Abstellplätze: 
Eine Pedelec-Box oder eine Carsharing-Sta-
tion werden voraussichtlich nicht genutzt, 
wenn sie sich an einem abgelegenen und 
unbeleuchteten Ort auf dem Firmengelände 
beinden. Sie sollten ins Zentrum, dorthin wo 
die beliebtesten Mitarbeiterparkplätze sind. 
Gleiches gilt für die Integration in die betrieb-
lichen Regelungen: Wenn den Beschäftigten 
z. B. zuerst und standardmäßig ein eigenes 
Dienstfahrzeug angeboten wird, werden Al-
ternativen nicht wahrgenommen. 

Eine Alternative dazu ist das Mobilitätsbud-
get, das bereits in einigen Großunternehmen 
getestet wurde (Steindl/Inninger 2016): Statt 
eines Dienstwagens erhielten die Beschäftig-
ten einen vereinbarten Betrag zur Verfügung 
gestellt, den sie wahlweise für unterschied-
liche Mobilitätsangebote wie Bahnreisen (in-
klusive BahnCard), Taxifahrten und Leihfahr-
zeuge einsetzen durften. Es liegt nahe, ein 
solches Budget zunächst auf den Preisen ba-
sieren zu lassen, es also mit einer inanziellen 
Obergrenze zu versehen. Perspektivisch ist 
es aber denkbar, auch andere Maßeinheiten 
wie z. B. Streckenkilometer, CO2-Emissionen 
oder die Nutzung von „Grünstrom“ einzuset-
zen. Dies würde bedeuten, dass Beschäftigte 
beispielsweise das irmeneigene E-Fahrrad 
nahezu unbegrenzt verwenden dürfen, da 
es wenig Streckenkilometer verbraucht, 
kaum CO2-Emissionen verursacht und sich 
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mit „grünem Strom“ laden lässt. Bei der 
Nutzung eines konventionell angetriebenen 
Dienstfahrzeuges mit Verbrennungsmotor 
oder einer Flugreise wäre das Budget hinge-
gen nach wenigen Nutzungen aufgebraucht. 
Durch solche Steuerungsinstrumente wird 
die nachhaltige Gestaltung der Wegeketten 
durch ein größeres Maß an individuell ver-
fügbarer Mobilität belohnt. 

Im Kontext einer nachhaltigen Mobilität ist 
Multimodalität kein Selbstzweck, sondern 
sollte so gestaltet sein, dass ökologische, 
soziale und ökonomische Ziele erreicht wer-
den. Mit dem Mobilitätsbudget können auch 
ökonomische Ziele eines Unternehmens 
erreicht werden. Denn langfristig kann ein 
umweltfreundliches Verkehrsmittel auch 
ein kostengünstiges sein, da weniger Kraft-
stoffkosten entstehen, etwaige Fahrverbote 
umgangen werden und innovative und ge-
sundheitsbewusste Mitarbeitende angelockt 
werden. Damit wird die übliche Anreizlogik 
gleichsam umgedreht: Statt die Mitarbeiten-
den durch steuervergünstige Firmenwagen 
zu einem autozentrierten Lebensstil anzure-
gen, werden Experimentierräume geschaf-
fen, in welchen die Beschäftigten selbst 
erleben können, welcher Verkehrsmittelmix 
für welche Situation am besten geeignet ist. 
Hierbei besteht noch hohes, bislang weitge-
hend ungenutztes Gestaltungspotenzial. 

Auf der betrieblichen Ebene lassen sich man-
che Konzepte testen, die sich gesamtgesell-
schaftlich derzeit aus rechtlichen oder poli-
tischen Gründen (noch) nicht für die breite 
Masse umsetzen lassen. Beispielsweise wäre 
es denkbar, den Beschäftigten zwar Dienst-
wagen anzubieten, aber nur dann, wenn die-
se einerseits elektrisch sind und andererseits 
beim Peer-to-Peer-Carsharing angemeldet 
werden. Peer-to-Peer bedeutet, dass die 
Fahrzeuge zwischen zwei Privatpersonen 
verliehen werden. Das Carsharing-Unterneh-
men übernimmt nur die Vermittlung. 

Im Frühjahr 2018 kooperierten etwa der Miet-
wagenanbieter Europcar und das Peer-to-
Peer-Carsharing SnappCar, indem Mietfahr-
zeuge ab einem Jahr Mindestlaufzeit einem 
„Hauptmieter“ bzw. einer Hauptmieterin zur 
Verfügung gestellt werden (John 2018). Der 
Hauptmieter bzw. die Hauptmieterin kann 
die monatlichen Raten reduzieren, indem 
er bzw. sie sein Fahrzeug über die Plattform 
von Snappcar an „Untermieter:innen“ wei-
tergibt. Die Rolle des Mietwagenanbieters 
könnte auch ein Unternehmen mit elekt-
rischer Firmenwagenlotte übernehmen. 
Die Hauptmieter:innen wären dann die 
Firmenangehörigen, die die Fahrzeuge an 
irmenexterne „Untermieter:innen“, weiter-
geben können, wenn sie diese gerade nicht 
brauchen. Der Verleih würde also nicht nur 
zentral vom Firmengelände aus funktionie-
ren, wie in Osnabrück, sondern auch dezen-
tral vom jeweiligen Standort des Fahrzeugs 
aus. Die Beschäftigten und ihre Angehöri-
gen könnten dadurch schrittweise auf ein 
Leben ohne privaten (Verbrenner-)Pkw vor-
bereitet werden. 

INTEGRATION IN DEN PRIVATEN ALLTAG 
DER BESCHÄFTIGTEN 
Wie praxistauglich die multimodalen E-Mo-
bilitätskonzepte tatsächlich sind, erweist 
sich letztlich erst im privaten Alltag der Be-
schäftigten. Erst wenn den Mitarbeitenden 
die Übertragung von berulichen in private 
Routinen gelingt, bieten die Konzepte die 
notwendige Flexibilität für unterschiedliche 
Lebensbereiche. Zugleich ist diese Übertra-
gung ein Indikator dafür, dass die Beschäftig-
ten selbst von den Angeboten und Alterna-
tiven überzeugt sind und ihre Nutzung nicht 
etwa nur als Dienstanweisung oder Gefällig-
keit für die Geschäftsleitung verstehen. 

Ein möglicher Ansatzpunkt für größere Un-
ternehmen könnte beispielsweise das Ange-
bot von Hol- und Bringdiensten für Firmen-
kindergärten sein. Anstelle der separaten 
Fahrt der Kinder in den Privatautos der Be-
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schäftigten könnten elektrische Shuttlebus-
se eingerichtet werden. 

Somit entfällt für die Eltern ein Grund zur 
Nutzung des Privatautos, was die Annahme 
elektromobiler Firmenangebote wesentlich 
erleichtern kann. Sicherlich sind dies Ideal-
bedingungen, aber der Sprung vom Berufs- 
ins Privatleben der Beschäftigten kann auch 
schon durch kleinere Initiativen unterstützt 
werden. Sind z. B. erst einmal elektrische 
Leihfahrzeuge für Dienstfahrten angeschafft 
worden, können diese am Wochenende an 
Mitarbeitende zur Freizeitnutzung verliehen 
werden. Damit kommen auch die Familien 
und Freundeskreise der Beschäftigten mit 
den E-Mobilitätskonzepten in Kontakt. Dies 
schafft einen zwanglosen, kostengünstigen 
Rahmen, die Alternativen auch in anderen 
Alltagskontexten zu testen und es kann ne-
benbei die Bindung an das Unternehmen 
stärken. 

RAUMSPEZIFISCHE CHANCEN UND  
HERAUSFORDERUNGEN 
Die Anforderungen für multimodale E-Mobi-
litätskonzepte unterscheiden sich je nach 
Raumtyp erheblich (Jacoby/Wappelhorst 
2016). Zur räumlichen Abgrenzung dient das 
Merkmal der siedlungsstrukturellen Regions-
typen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR)1. Abhängig von 
Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte wird 
hier unterschieden nach ländlichen Räumen, 
verstädterten Räumen und Agglomerations-
räumen. 

AGGLOMERATIONSRÄUME 
Der Großteil der deutschen Gesamtbevöl-
kerung und ein noch höherer Anteil von 
Beschäftigten entfallen auf Agglomerati-
onsräume (Regionen mit großen Verdich-
tungsräumen). Mit einer höheren Dichte an 
ÖPNV-Haltestellen, dichterem Takt öffent-
licher Verkehrsmittel und einer geringeren 
Pkw-Verfügbarkeit (Pkw pro Einwohner:in) 
nutzen Verkehrsteilnehmende häuiger Ver-

kehrsmittel des Umweltverbunds (ÖV sowie 
Fuß- und Radverkehr) als in den übrigen 
Raumtypen. Dennoch ist dieser Raumtyp in 
besonders hohem Maße von einer starken 
Verkehrsbelastung durch Pkw betroffen – 
Zeitverluste durch Stau, schlechte Luftqua-
lität und Lärm sind die Folgen. Für Wege in-
nerhalb der betroffenen Zentren stehen – je 
nach Wegezweck – oft gute Alternativen zum 
konventionellen Pkw zur Verfügung. Hemm-
nisse zur intermodalen oder multimodalen 
Nutzung dieser Angebote bestehen hier zu-
nächst in tarilicher Hinsicht (Abrechnung 
der Kosten nach Nutzung mehrerer Ange-
bote, z. B. Car-Sharing und ÖPNV), wobei 
vereinzelt schon Lösungen aus einer Hand 
angeboten werden (z. B. die App regiomo-
ve im Karlsruher Verkehrsverbund oder die 
App Free Now in mehreren Städten). Dies 
setzt jedoch voraus, dass die potenziellen 
Nutzer:innen das Angebot kennen, bereit 
sind, sich mit der Nutzung vertraut zu ma-
chen und den Tarif als angemessen empin-
den. Die beim E-Scooter- oder Bike-Sharing 
verbreiteten free-loating Systeme erlauben 
es den Nutzer:innen, das gemietete Fahr-
zeug beliebig im Straßenraum (i.d.R. auf dem 
Gehweg) zu parken. Allerdings entstehen 
hierdurch andere Problematiken, wenn der 
oft knappe Raum für Fußgänger:innen durch 
die Sharing-Fahrzeuge blockiert wird. Dies 
trifft sowohl für Wege ins Zentrum als auch 
für Wege zwischen verschiedenen urbanen 
Zentren zu. Bike- oder E-Scooter-Sharing 
könnte sich auch dazu eignen, Angebotslü-
cken im ÖPNV zu schließen. Insbesondere 
bei Betriebsstörungen oder in Randzeiten 
können Leihfahrzeuge das Mobilitätsange-
bot sinnvoll ergänzen. Hier könnte die Inte-
gration von Ride-Sharing-Angeboten in einen 
entsprechenden Tarif bei intermodalen Weg-
ketten sinnvoll sein. Grundgedanke ist, dass 
man als Inhaber einer ÖPNV-Zeitkarte zu 
manchen Uhrzeiten auf kein geeignetes An-
gebot zurückgreifen kann. Daher könnte eine 
entsprechende Erweiterung des Angebots 
außerhalb der vom ÖPNV bedienten Zeiten 
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auch Mitfahrgelegenheiten in nicht-öffentli-
chen Fahrzeugen vermitteln. Potenzial hät-
ten hier (vor allem wegen der Unfall-Haftung) 
E-Pkw von Firmen, Car-Sharing- oder Miet-
wagenanbietern. Das setzt voraus, dass die 
jeweiligen Verkehrsverbünde entsprechende 
Vertragspartner:innen vor Ort inden. 

Wege zwischen einem städtischen Zentrum 
und Orten außerhalb der Agglomerations-
räume werden häuig mit dem konventio-
nellen Pkw zurückgelegt. Gründe dafür sind 
auch, aber nicht nur, in der gewohnheits-
mäßigen Nutzung dieses Verkehrsmittels zu 
sehen. Um die städtischen Räume vom Pkw-
Verkehr zu entlasten, müssen entsprechende 
Angebote die potenziellen Kunden:innen von 
deren Nutzung überzeugen. Im einfachsten 
Fall können dies klassische Park-and-Ride-
Angebote sein: Der private Pkw wird in einem 
Parkhaus am Rand der Stadt abgestellt und 
der Parkschein beinhaltet die Möglichkeit 
zur Nutzung des ÖPNV. Denkbar sind je-
doch auch ÖPNV-Angebote in Verbindung 
mit elektriiziertem Individualverkehr oder 
elektriizierten Shuttles (Sammeltaxis) auf 
Teilstrecken, die nicht oder nur unzureichend 
von öffentlichen Verkehrsmitteln bedient 
werden und so eine komfortable intermoda-
le Wegekette mit aufeinander abgestimmten 
Anschlüssen und barrierefreien Umsteige-
möglichkeiten garantieren.

VERSTÄDTERTE RÄUME 
Auf verstädterte Räume (Regionen mit Ver-
dichtungsansätzen) entfällt etwa ein Drittel 
der deutschen Gesamtbevölkerung. Abhän-
gig vom Grad der Verlechtung und der rela-
tiven Lage zu benachbarten Zentren unter-
scheiden sich die Rahmenbedingungen zur 
Nutzung verschiedener Mobilitätsformen. So 
kann für manche Gemeinden dieses Raum-
typs das relativ ausgewogene Verhältnis von 
Bevölkerung zu Arbeitsplätzen bedeuten, 
dass viele Beschäftigte vor Ort wohnen und 
nur wenig – im günstigsten Fall sogar nicht-
motorisierten Verkehr – erzeugen. 

Bei zunehmender Verlechtung von Aktivitä-
ten und abhängig von der Umgebung treten 
in unterschiedlichem Ausmaß Zielverkehre 
aus dem benachbarten Raum sowie Durch-
gangsverkehre auf. Damit diese Verkehre 
möglichst umweltverträglich abgewickelt 
werden können, müssen die vielschichtigen 
und für jede Gemeinde unterschiedlichen Ge-
gebenheiten berücksichtigt und intermodale 
Wegketten zuverlässig aufeinander abge-
stimmt werden. 

Allein das Vorhandensein öffentlicher Ver-
kehrsangebote zwischen zwei Punkten ist 
oft nicht ausreichend, um bedeutende Ver-
lagerungen vom privat genutzten Pkw auf 
den Umweltverbund (zumindest für eine 
Teilstrecke) zu erreichen. Vielmehr sind mög-
lichst umsteigefreie Verbindungen zwischen 
den auf einer Strecke genutzten Bahnhöfen 
oder Haltestellen anzustreben. Sofern keine 
umsteigefreie ÖPNV-Verbindung möglich ist, 
sind zuverlässige Echtzeitinformationen zu 
Anschlussverbindungen und ggf. zu Alter-
nativrouten in Form von Ersatzbussen bzw. 
–bahnen oder Shuttles erforderlich, um die 
Nutzerakzeptanz und Kundenzufriedenheit 
langfristig zu gewährleisten. 

Attraktive, sichere und saubere Bahnhöfe 
und Haltestellen mit geeigneten Abstellmög-
lichkeiten für (privat genutzte und geteilte) 
Fahrzeuge aller Art, die als Mittel für den 
Weitertransport in Frage kommen, bieten ein 
weiteres Potenzial zur Mobilitätssicherung 
jenseits des privat genutzten Pkws. 

Da das Angebot an öffentlichen Verkehrsmit-
teln im verstädterten Raum im Vergleich zu 
den Agglomerationsräumen überschaubarer 
ist, können gerade hier die Mobilitätsstati-
onen durch kurze und barrierefreie Wege 
zwischen den Verkehrsmitteln besonders 
nutzerfreundlich gestaltet werden. Der re-
nommierte Blog „Zukunft Mobilität“ hat sich 
in einer Artikelserie2 mit solchen Mobilitäts-
stationen auseinandergesetzt. Außerdem be-
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handelt der VCD e.V. solche Mobilitätsstatio-
nen als ein Schwerpunktthema und hält auf 
seiner betreffenden Internetseite3 Links zu 
Hand- und Konzeptbüchern bereit. Eine wei-
tere Voraussetzung zur Akzeptanz solcher 
Angebote ist, dass auch innerhalb der Wohn-
gebiete im verstädterten Raum entsprechen-
de Infrastrukturen zum Abstellen und Laden 
von (gemeinschaftlich genutzten) E-Bikes 
und E-Pkw bereitgestellt und sichere Fuß- 
und Radwege für Verkehrsteilnehmer:innen 
aller Altersklassen eingerichtet werden. 

LÄNDLICHE RÄUME 
Mehr als die Hälfte der deutschen Gesamt-
läche, aber nur ein kleiner Teil der Bevöl-
kerung und ein noch kleinerer Teil der Er-
werbstätigen entfällt auf den ländlichen 
Raum. Stärker als in den anderen Raumty-
pen ist die Bevölkerung durch Menschen 
gekennzeichnet, die der Haus- und Famili-
enarbeit oder ehrenamtlichen Tätigkeiten 
nachgehen und sich häuig als Fahrer:in 
oder Mitfahrer:in mit dem Pkw fortbewegen. 
Für diese Menschen entfällt der Ansatz der 
betrieblichen Integration und muss durch 
öffentliche oder zivilgesellschaftliche Initia-
tiven ersetzt werden, welche im betreffen-
den Kapitel beschrieben werden. 

Die gewohnheitsmäßige Nutzung des Pkws 
macht es außerdem schwieriger, diesen 
Menschen über etablierte Plattformen al-
ternative Verkehrsmittel anzubieten. Umso 
härter trifft es diese Menschen, wenn das 
Führen eines Fahrzeuges beispielsweise aus 
Altersgründen nicht mehr möglich ist. Der 
Abschied vom eigenen Pkw kann als Stigma 
sozialer Ausgrenzung wahrgenommen wer-
den, insbesondere wenn keine Routinen im 
Umgang mit alternativen Verkehrsmitteln 
und den digitalen Portalen dazu bestehen. 
Während die Kompetenz zur Nutzung digi-
taler Medien auch bei Senior:innen unter 70 
zunimmt, stellt sie für große Teile der über 
70-jährigen bisher eine beträchtliche Barri-
ere dar. 

Mangels öffentlicher Kapazität springen in 
ländlichen Räumen oft zivilgesellschaftliche 
Initiativen wie ehrenamtlich betriebene Bür-
gerbusse ein. Der Verkehrsclub Deutschland 
e.V. (VCD) engagiert sich insbesondere mit-
tels des Arbeitskreises „Mobil bleiben“ und 
dem Verbundprojekt „Klimaverträglich mobil 
60+“ zusammen mit dem Deutschen Mieter-
bund und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen für eine Siche-
rung der Mobilität im Alter. Außerdem setzt 
sich der VCD e.V. durch Mobilitätsbildung für 
Jung und Alt, durch Präsenz in Kitas, Schu-
len, Hochschulen, berufsbildenden Schulen 
und Volkshochschulen sowie Seniorenbeirä-
ten, Kirchen und Studieninitiativen für eine 
menschenfreundliche und möglichst nach-
haltige Mobilität ein. 

Da Wege im Binnenverkehr von Gemeinden 
des ländlichen Raums oft kurz sind, werden 
inter- und multimodale Angebote vergleichs-
weise selten in Betracht gezogen. Auch Wege 
in benachbarte Gemeinden werden häuig 
mit nur einem Verkehrsmittel zurückgelegt. 
Öffentliche Verkehrsmittel fahren aufgrund 
der geringeren Nachfrage zur Erschlie-
ßung weiterer Gemeinden oft Umwege und 
– insbesondere außerhalb der Stoßzeiten –  
in einer geringen und schwer erlernbaren 
Taktfrequenz. Folglich wird hier das Ver-
kehrsgeschehen vom privat genutzten Pkw 
dominiert. Um gewohnheitsmäßigen Pkw-
Fahrer:innen dennoch attraktive Alternati-
ven anzubieten, bieten sich Anknüpfungs-
punkte für Gelegenheitsfahrer:innen, z. B. bei 
intermodalen E-Mobilitätskonzepten, in den 
Bereichen Freizeitverkehr und Tourismus an. 
Darüber hinaus können – bei entsprechender 
Anpassung der Infrastruktur – die Anteile von 
E-Pkw, E-Bikes (auch Lastenräder) und sonsti-
gen kleineren Elektromobilen erhöht und zu-
mindest deren Nutzung allgemein (also nicht 
zwingend multimodal) gefördert werden. 

In Baden-Württemberg werden auf Grund-
lage des Koalitionsvertrags von 2021 Pilot-
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projekte zur Mobilitätsgarantie gefördert 
(B’90/Grüne BW, CDU BW 2021). Durch die 
Mobilitätsgarantie soll eine Erreichbarkeit 
von 5-24 Uhr garantiert werden: Im Bal-
lungsraum soll mindestens ein 15-Minuten-
Takt, im ländlichen Raum ein 30-Minuten-
Takt sichergestellt werden (ebd. S. 126). In 
Räumen und zu Zeiten schwacher Verkehrs-
nachfrage soll dieser Ausbau wirtschaftlich 
tragfähig und ökologisch sinnvoll umgesetzt 
werden, indem auf nachfragegesteuerte 
On-Demand-Angebote in Verbindung mit 
digitalen Technologien gesetzt wird (ebd.). 
In der aktuellen Förderphase deckten die 
Modellregionen zum Jahresende 2021 über 
ein Drittel der Fläche Baden-Württembergs 
ab und 54 Prozent der Einwohnerschaft 
(Staatsministerium BW 2021). Zugleich wird 
in diesen Modellregionen der Mobilitätspass 
als Instrument getestet, um den massiven 
Ausbau des ÖPNV-Angebots zu inanzieren 
(ebd. 2022). 

ÖFFENTLICHE, ZIVILGESELLSCHAFT-
LICHE UND PRIVATWIRTSCHAFTLICHE 
ANWENDUNGSBEISPIELE 
In Ergänzung der vorangegangenen all-
gemeinen Konzeptebenen verweisen wir 
im Folgenden auf ausgewählte Initiativen 
als Anwendungsbeispiele für multimodale  
(E-) Mobilitätsangebote. Unter den an-
gegebenen Quellen inden interessierte 
Leser:innen weiterführende Inhalte und 
können Kontakt mit den jeweiligen Initiati-
ven aufnehmen. 

Der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) en-
gagiert sich seit seiner Gründung (1986) für 
„ein sinnvolles Miteinander aller Verkehrs-
mittel“ und bearbeitete im Rahmen eines 
Ende 2017 ausgelaufenen Projekts auch den 
Themenschwerpunkt Multimodalität. Im Rah-
men dieses Projekts wurden laufend Good-
Practice-Beispiele publiziert, es wurde eine 
Befragung durchgeführt und Handlungsemp-
fehlungen zur Umsetzung multimodaler Ver-
kehrsangebote formuliert.

Auf Europäischer Ebene unterstützt die Eu-
ropäische Union bereits seit 2002 lokale Be-
hörden dabei, im Rahmen der Europäischen 
Mobilitätswoche für das Thema nachhaltige 
städtische Mobilität zu sensibilisieren. 2018 
war Multimodalität das zentrale Thema der 
Europäischen Mobilitätswoche. Die in diesem 
Rahmen durchgeführten Aktionen sind auf 
der betreffenden Seite des Umweltbundes-
amtes zu inden, welches die Europäische 
Mobilitätswoche in Deutschland seit 2016 ko-
ordiniert (UBA 2022). 

Außerdem inanziert das Directorate Gene-
ral for Mobility and Transport der Europäi-
schen Kommission die European Platform 
on Sustainable Urban Mobility Plans (Eltis), 
auf welcher bereits seit 1998 Informationen, 
Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der 
nachhaltigen urbanen Mobilität in Euro-
pa ausgetauscht werden. Diese Plattform 
informiert insbesondere über die Einfüh-
rung nachhaltiger urbaner Mobilitätspläne 
(SUMP). 

Auch regional schlossen sich beispielsweise 
am Bodensee Partner aus dem Bereich der 
kommunalen Dienstleistungen mit Kommu-
nen und lokalen Vereinen zusammen, um 
mittels einer gemeinsamen Plattform Daten 
zu Verleih- und Ladestationen, Händlern, 
Förderprogrammen, Veranstaltungen und 
Werkstätten zu bündeln. 

Auch der Verband Region Stuttgart und die 
regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
haben im Jahr 2012 ein eigenes regionales 
Förderprogramm namens „Modellregion für 
nachhaltige Mobilität“ ins Leben gerufen, 
welche bis 2021 mit acht Millionen Euro inno-
vative Mobilitätsprojekte koinanzierte. Dazu 
gehören insbesondere das Projekt „Fahrrad-
2Go“, in dessen Rahmen seit 2014 im baden-
württembergischen Rems-Murr-Kreis Lini-
enbusse mittels Fahrradhaltesystemen fünf 
Räder im Bus und fünf weitere auf einem 
Heckträger für Kunden kostenlos transpor-
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tieren. Die Haltesysteme wurden speziell für 
diesen Zweck entwickelt. Anfang 2018 wurde 
die siebte Ausschreibungsrunde mit den drei 
Schwerpunkten Elektromobilität, autonomes 
Fahren und nachhaltiges, betriebsübergrei-
fendes Mobilitätsmanagement ausgelobt. 

In Baden-Württemberg wurden außerdem mit 
der im Jahr 2016 erlassenen Verwaltungs-
vorschrift zum Landesgemeindeverkehrs- 
inanzierungsgesetz (LGVFG) die Fördermög-
lichkeiten für Verknüpfungspunkte erweitert. 
Seither können auch Einrichtungen die der 
Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr 
dienen, wie insbesondere dynamische Ver-
kehrsleit- und Informationssysteme an Um-
steigeparkplätzen oder anderen Einrichtun-
gen gefördert werden (NVBW 2017). 

Von Ende 2014 bis Ende 2017 wurde im Rah-
men eines Forschungsprojekts im Auftrag 
des Umweltbundesamts eine Methodik ent-
wickelt und modellhaft angewendet, um die 
ökologischen und ökonomischen Potenziale 
von Mobilitätskonzepten in ländlichen Räu-
men abzuschätzen. Zentrales Ergebnis des 
Projekts waren Maßnahmensteckbriefe, die 
als Inspirations- und Informationsquelle hin-
sichtlich des Spektrums und der möglichen 
Bündelung von Maßnahmen dienen. 

Von Anfang 2016 bis Herbst 2018 beglei-
tete das Modellvorhaben „Langfristige Si-
cherung von Versorgung und Mobilität in 
ländlichen Räumen“ als „Praxisprojekt“ den 
Dialogprozess zur Demograiestrategie der 
Bundesregierung. Die 18 teilnehmenden 
Modellregionen analysierten ihre längerfris-
tige Bevölkerungsentwicklung auf kleinräu-
miger Ebene sowie ihre infrastrukturellen 
Ausgangsbedingungen und erarbeiteten 
„darauf aufbauend innovative Handlungs-
konzepte, mit denen in Zukunft sowohl Da-
seinsvorsorge, Nahversorgung als auch Mo-
bilität gewährleistet werden können“. Der 
Abschlussbericht vermittelt Strategien und 

Praxisbeispiele für gleichwertige Lebens-
verhältnisse in ländlichen Räumen zur Si-
cherung von Versorgung und Mobilität. Eine 
konkrete Erfahrung aus den Modellvorhaben 
besteht darin, dass ein Bedarf an dauerhaf-
ten und zentralen Ansprechpartner:innen, 
sogenannte „Kümmerer“, für die interdiszi-
plinären und interorganisatorischen Themen 
und deren Umsetzung, besteht. Daher richte-
ten mehrere beteiligte Landkreise spezielle 
Personalstellen für das regionale Mobilitäts-
management ein. 

In Baden-Württemberg wurde 2017 eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe „Mobilität 
im ländlichen Raum“ eingesetzt, welche 
rund 50 Modellprojekte4 ressortübergrei-
fend auswertete, mit Verbänden relektier-
te und daraus Handlungsempfehlungen für 
die Landesregierung ableitete. Die Mobili-
tätsprojekte umfassen sowohl Bürgerautos 
und -busse, Digitalisierung und Carsharing, 
ÖPNV und E-Mobilität als auch Daseinsvor-
sorge, Forschung und Ehrenamt. Besonders 
erwähnenswert sind hier die folgenden Pro-
jekte: Im Projekt PatientMobil des Gesund-
heitsnetz Süd eG bei Ulm fuhren Ehrenamtli-
che von November 2015 bis Dezember 2018 
Patienten mit eingeschränkter Mobilität mit 
Elektrofahrzeugen von zu Hause zum Arzt. 
Im Modellvorhaben zur langfristigen Siche-
rung von Versorgung und Mobilität erarbei-
tete der Landkreis Sigmaringen von Januar 
2016 bis Juni 2018 Mobilitätsvorschläge für 
ländliche Gemeinden. Die Umsetzungspro-
jekte umfassten insbesondere: einen Rufbus 
als Zubringer zur ÖPNV-Hauptachse, ein E-
Bürgerauto für die Haustürbeförderung, ei-
nen interaktiven Infrastruktur- und Entwick-
lungsatlas, Modellbetriebe zur Erprobung 
einer automatengestützten Direktvermark-
tung, eine Ausweitung der Betriebszeiten 
des Sigmaringer Stadtbusses, Mitfahrbänke, 
die Planung und Entwicklung einer Party-
BusApp, verschiedene Veranstaltungen 
inklusive einer Mobilitätsmesse sowie zwei 
Umfragen. 
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Das baden-württembergische Verkehrsmi-
nisterium und die Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH haben 2017 außer-
dem eine neue Marke namens „bwegt“ lan-
ciert, unter deren Dach sowohl das Marketing 
der Aufgabenträger als auch das Fahrgast-
marketing stattindet. Meilensteine der neu-
en Marke waren die Inbetriebnahme neuer 
Züge, die mit kostenlosem Wlan, Steckdosen, 
30 Fahrradabstellplätzen und barrierefreien 
Zugängen aufwarten, sowie neue Fahrkar-
tenautomaten, die stufenweise Einführung 
eines BW-Tarifs mit integriertem ÖPNV-Ticket 
am Zielort und vier neuer Strecken. 

Auch der Branchenverband der öffentlichen 
Verkehrsunternehmen (VDV) entwickelt seit 
2017 die gemeinsame Plattform Mobility in-
side, welche die bundesweite Vernetzung 
der unterschiedlichen Tarife, Tickets und 
Fahrplaninformationen im öffentlichen Nah- 
und Fernverkehr möglich machen soll. Die 
Plattform soll die weitere Öffnung des ÖPNV-
Marktes für private Konkurrenz eindämmen, 
indem das über Jahre gewachsene Vertrau-
en der Kund:innen zu den lokalen und regio-
nalen Verkehrsunternehmen als Unterschei-
dungsmerkmal genutzt wird. 

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN 
Ausgangspunkt dieses Beitrages war die Fra-
ge, durch welche Konzepte Multimodalität 
und E-Mobilität für Beschäftigte und ihre An-
gehörigen attraktiver werden. 

Die heutigen Mobilitätsroutinen sind zumeist 
monomodal auf das Privatauto mit Ver-
brennungsmotor ausgerichtet, wobei sich 
ein Wandel hin zu E-Pkws im deutschen 
Automobilmarkt abzeichnet. Alternative 
E-Mobilitätskonzepte haben unter den herr- 
schenden Bedingungen steigende Realisie-
rungschancen. Es kommt aber darauf an, das 
Umfeld auf mehreren Ebenen zu verändern, 
damit Multimodalität und E-Mobilität von po-
tenziellen Nutzer:innen stärker als Alternati-
ven wahrnehmbar, interessant und praktika-

bel werden. Das zentrale Fazit hierzu lautet, 
dass in aller Regel nicht ein einzelnes Kon-
zept allein Erfolg verspricht, sondern stets 
die Summe der konzeptionellen Maßnahmen 
erforderlich ist, um Mobilitätsroutinen nach-
haltig zu verändern. 

Es empiehlt sich ein zeitlich gestaffeltes 
Vorgehen auf mehrere Ebenen: Auf der 
unternehmenspolitischen Ebene sollte zu-
nächst das Bewusstsein und Bereitschaft 
der Beschäftigten geschärft werden, alter-
native Mobilitätskonzepte für die Alltagsnut-
zung überhaupt in Betracht zu ziehen. Dies 
schließt aber auch die Unternehmensfüh-
rungen mit ein, die durch Vorbildfunktion, 
Standardsetzung und die Schaffung externer 
Netzwerke die Basis des Erfolges legen. So-
dann bedarf es umfassender und andauern-
der Informationskonzepte im Betriebsalltag, 
um aufzuklären und etwaige Vorbehalte 
abzubauen. Doch erst die tatsächliche tech-
nische Realisierung der Angebote und ihrer 
baulichen Infrastrukturen stiftet das Vertrau-
en in die tatsächliche Zuverlässigkeit der Mo-
bilitätskonzepte. 

Politische, informatorische und technische 
Konzepte sind jedoch keine hinreichenden 
Bedingungen zur Verankerung neuer Mobi-
litätsroutinen. Für eine ganzheitliche Veran-
kerung sind zusätzlich inanzielle wie auch 
nicht-monetäre Anreizkonzepte in Betracht 
zu ziehen. Erst wenn alle vier Konzeptebe-
nen ineinandergreifen, können im Ergebnis 
neue Mobilitätsroutinen in den berulichen 
und schließlich auch in den privaten Alltag 
der Beschäftigten integriert werden. Die ab-
schließende Abbildung fasst das Wirkungsge-
füge der Konzeptebenen zusammen. 

Die zweite Fragestellung bezog sich auf die 
Möglichkeiten, die E-Mobilitätskonzepte zur 
Sicherung der Mobilität in ländlichen Räu-
men bieten können. Aus Perspektive der 
Raumplanung können Agglomerationen 
sowie verstädterte und ländliche Räume 

Multimodale E-Mobilitäts-Konzepte zur Mobilitätssicherung



102 

unterschieden werden. Die Anforderung an 
die Konzepte weichen in diesen Raumtypen 
deutlich voneinander ab: Während in den ers-
ten beiden Raumtypen die Optimierung der 
Verkehrsmittelvernetzung und -abstimmung 
sowie Anbindung für Pendler:innen im Fokus 
stehen, liegt der Schwerpunkt in ländlichen 
Räumen auf der Grundsicherung der Da-
seinsvorsorge. Hier sind jenseits des öffent-
lichen Nahverkehrs mit Bussen oftmals kaum 
kommerzielle Angebote vorhanden, die sich 
vernetzen ließen. 

Auch die Auslastung des ÖPNV ist durch den 
Rückgang von Schulplichtigen und Auszu-
bildenden, sowie gesteigertes Homeofice, 
in bestimmten ländlichen Räumen proble-
matisch. Besonders in strukturschwachen 
Gegenden mit rückläuigen Einwohnerzahlen 
und ansteigendem Durchschnittsalter ist die 
Unternehmensdichte und Wirtschaftskraft 
oft gering, so dass die betriebliche Integrati-
on zur Umsetzung von E-Mobilitätskonzepten 
nicht ausreicht. Insbesondere für multi- und 
intermodale Alternativen zum Privatauto bie-
ten stattdessen Freizeit- und Tourismusan-

gebote, aber auch Dienste für Senior:innen 
mögliche Ansatzpunkte. 

Dazu werden neue zivilgesellschaftliche An-
sätze unter Einbezug von privaten Unter-
nehmen und ehrenamtlichem Engagement 
getestet, etwa in Form von Bürgerbussen, 
Mitfahrplattformen sowie ehrenamtlichen 
Hol- und Bringdiensten. Staatliche Förder-
projekte und die Verbindung mit dem öffent-
lichen Nahverkehr sind hierbei hilfreich. Die 
dritte und letzte Fragestellung betraf schließ-
lich die Förderung konkreter Anwendungen 
in öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Ini-
tiativen. Ein wesentliches Erfolgsmerkmal ist 
hierbei der Fortbestand der Initiativen über 
den Förderzeitraum hinaus. Gelungene Initi-
ativen zeichnen sich dadurch aus, dass die 
jeweiligen Beschäftigten sowie die Bürger-
schaft insgesamt von den Alternativen so-
weit überzeugt wurden, dass auch nach dem 
Wegfall der staatlichen Anreize ein Weiterbe-
stand gesichert ist. Die inanzielle Unabhän-
gigkeit ist dabei ein wesentliches Kriterium 
der sozialen Nachhaltigkeit und kann u.a. 
auch durch ehrenamtliche Tätigkeiten ge-
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stärkt werden. Dazu müssen die getroffenen 
Maßnahmen aber in die Mobilitätsroutinen 
einer hinreichend großen Nutzerzahl einge-
gangen sein. Wie groß diese Zahl ist, hängt 
von der jeweiligen Initiative ab. Für ein ein-
zelnes Gemeindefahrzeug ist sie geringer als 
für eine regionale Mitfahrplattform. Ersteres 
kann jedoch zum Ausgangspunkt für nach-
folgende Initiativen auf breiterer Nutzerbasis 
werden. Neben veränderten Mobilitätsrouti-
nen ist es daher die Skalierbarkeit, d. h. die 
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, die 
den Initiativen zu dauerhaftem Erfolg verhilft. 

WEITERE INFORMATIONEN 
FGSV: Multi- und Intermodalität: Hinweise zur 
Umsetzung und Wirkung von Maßnahmen im 
Personenverkehr Teilpapier 1: Deinitionen. 

FGSV: Multi- und Intermodalität: Hinweise zur 
Umsetzung und Wirkung von Maßnahmen im 
Personenverkehr Teilpapier 2: Erheben, Be-
schreiben und Erklären. 
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Seit einigen Jahren sprechen Wirtschaft, 
Politik und Forschungsinstitute über die 
vierte Welle der industriellen Revolution. Im 
angelsächsischen Raum wird vom „Internet 
of Things“ (IoT) gesprochen, in Deutsch-
land irmiert die Digitalisierung der Ferti-
gung und des Vertriebs unter dem Begriff 
„Industrie 4.0“. Für den Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) ist Industrie 4.0 
ein radikaler Strukturwandel: „Neue Daten, 
Vernetzung, Automatisierung und die digita-
le Kundenschnittstelle sprengen bestehende 
Wertschöpfungsketten“.1 Industrie 4.0 sei 
die Neukonigurierung des globalen Produk-
tionssystems oder gar eine „Reindustriali-
sierung“. Doch nicht nur die Fertigung wird 
digitalisiert. Auch die Mobilität, die Land-
wirtschaft, der Bergbau, die Dienstleistun-
gen sowie unsere Häuser, Wohnungen und 
Städte werden „smart“, vernetzt und digital 
miteinander verbunden. Viele dieser Prozes-
se sind (scheinbare) Antworten auf große 
Herausforderungen, wie den Klimawandel, 
die Globalisierung, das Artensterben, den 
Flächenverbrauch, das Bevölkerungswachs-
tum, die Entwaldung oder die veränderten 
geopolitischen Machtverhältnisse. Doch bei 
fast allen technologischen Lösungsmodellen 
wird ein wichtiger Faktor kaum mitgedacht: 
eine notwendige Rohstoffwende. Denn in fast 
allen Bereichen der Digitalisierung ist der 
massive Anstieg des Verbrauchs von metal-
lischen Rohstoffen integraler Bestandteil zur 
Lösung anderer Probleme.
Die Versprechungen der Digitalisierung wei-
sen dabei große Ähnlichkeiten und Über-
schneidungen mit den Zukunftserwartun-
gen der grünen Ökonomie auf. „Mit mehr 
technologischer Innovation schaffen wir die 
Efizienzrevolution und die Entkopplung der 
Wirtschaftsleistung vom Energie  und Mate-
rialverbrauch“, fassen Thomas Fatheuer, Lili 
Fuhr und Barbara Unmüssig von der Hein-
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rich-Böll-Stiftung in ihrer „Kritik der Grünen 
Ökonomie“ die Ziele der selbigen zusam-
men.2 Beiden Diskussionen kann eine Tech-
nologiegläubigkeit unterstellt werden, die 
blind sei „für Fragen der Macht und Politik 
und für Fragen von Gerechtigkeit und Demo-
kratie“. Auf die Digitalisierung, Elektromobi-
lität und erneuerbaren Energien übertragen, 
ist eine Versprechung, durch Ressourcen- 
efizienz eine Dematerialisierung zu errei-
chen. Doch statt einer Reduzierung des Stoff-
lichen schaffen die Digitalisierung, die Mobi-
litätswende, die Energiewende speziische 
und zum Teil neue Rohstoffbedarfe.3 Dies 
ist sozusagen die Schattenseite, die in der 
öffentlichen Debatte kaum beleuchtet wird.4

Während also der öffentliche Diskurs von 
Dematerialisierung, unkompliziertem Aus-
stieg aus fossilen Brennstoffen und Antriebs-
technologien ausgeht, werden von Indust-
rieverbänden diese Veränderungen schon 
längst dazu genutzt, um ein Weiter-So in der 
Industrie- und vor allem der Rohstoffpolitik 
durchzusetzen. Das beweist zum Beispiel ein 
Blick in das aktuelle Forderungspapier des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
(BDI) mit dem Namen „Rohstoffversorgung 
4.0“: „Ohne Rohstoffe keine Energiewende, 
keine Elektromobilität, keine Digitalisierung, 
schlussendlich keine Industrie 4.0“.5 Hier 
wird fernab von hohen Umweltschutzstan-
dards, fernab von verplichtenden Kreis-
laufführungsquoten, fernab vom Schutz von 
Menschen- und Arbeitsrechten rein aus der 
Angst, die Versorgungssicherheit der deut-
schen Industrie argumentiert. Ein angstge-
triebener Diskurs, der einzig und allein die 
Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit 
zum Ziel hat und dazu auch nicht zurück-
schreckt, Rohstoffe aus der nahezu uner-
forschten Tiefsee oder aus dem Weltall zu 
nutzen.

ROHSTOFFBEDARFE
Seit 1953 zählt Deutschland jedes Jahr zu 
den drei größten globalen Exportnationen. 
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Von 2003 bis 2008 schmückte sich Deutsch-
land gar mit dem inofiziellen Titel des Ex-
portweltmeisters, da kein anderes Land der 
Welt in diesem Zeitraum einen höheren Wa-
renwert ausführte. Deutsche Unternehmen 
verkaufen Automobile, Maschinen, Chemie-
Erzeugnisse oder elektronische Güter ins 
Ausland. Für deren Produktion müssen Roh-
stoffe importiert werden. Jede zehnte auf 
der Welt geförderte Tonne Erz überschreitet 
die deutschen Grenzen. Die deutsche Indust-
rie ist somit einer der größten Rohstoffver-
braucher der Welt und fast zu 100 % abhän-
gig vom Import von Primärmetallen, da in 
Deutschland selbst nur sehr wenige erzhal-
tige Lagerstätten existieren, die ökonomisch 
sinnvoll ausgebeutet werden können. Laut 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe wurden im Jahr 2020 75,5 Millio-
nen Tonnen Metalle in einem Wert von mehr 
als 71 Milliarden Euro importiert. Insgesamt 
liegen die Rohstoffeinfuhren von fossilen, 
mineralischen und metallischen Rohstoffen 
in den letzten Jahren konstant bei knapp 
400 Millionen Tonnen. Fast 25 Tonnen Ma-
terial verbraucht jede Deutsche und jeder 
Deutsche pro Jahr an Rohstoffen (inklusive 
fossilen und mineralischen Rohstoffen, die 
in diesem Artikel ansonsten nicht thema-
tisiert werden), ein Vielfaches von einem 
global tragbaren Verbrauch.6 Mehr als zwei 
Planeten bräuchten wir eigentlich, wenn alle 
Menschen so viele Rohstoffe verbrauchen 
würden. Da Metalle so zentral sind für die 
deutsche Wirtschaft, sind diese Rohstoffe 
längst zum Gegenstand harter Politikfelder 
wie der Außen-, Wirtschafts-, Sicherheits- 
oder Handelspolitik geworden. In diesen Po-
litikfeldern dominiert die Versorgungssicher-
heit die rohstoffpolitischen Diskurse.7

Im Jahr 2016 veröffentlichte die Deutsche 
Rohstoffagentur (DERA) in Kooperation mit 
dem Fraunhofer Institut für System- und In-
novationsforschung erstmals eine Studie mit 
dem Titel: „Rohstoffe für Zukunftstechnolo-
gien 2016“.8 In ihr wurden über 42 Zukunfts-
technologien auf ihre Rohstoffbedarfe und 

Recyclingpotenziale untersucht. Zu diesen 
Technologien zählen sowohl jene, die die Ef-
izienz in bestehenden Systemen (zum Bei-
spiel konventionelle Kraftwerkstechnologie) 
steigern, als auch neue Technologie-Systeme 
(zum Beispiel zur Erzeugung alternativer 
Energie). Ohne jetzt die Potenziale der aus-
gewählten Zukunftstechnologien im Detail 
einzuschätzen und ohne die schon heute 
genutzten Technologien miteinzubeziehen, 
verdeutlicht die Studie doch einen beängs-
tigenden Trend: Allein für diese 42 Techno-
logien wird bis 2035 das Vierfache der heu-
tigen Produktion an Lithium, das Dreifache 
an Schweren Seltenen Erden (Dysprosium, 
Terbium, Yttrium und sechs weitere) sowie 
das Anderthalbfache an Leichten Seltenen 
Erden (Neodym, Praseodym, Scandium und 
fünf weitere) und Tantal benötigt. Bei 16 
Rohstoffen ergibt sich daraus eine beson-
dere Relevanz für den zukünftigen Bedarf: 
Gallium, Germanium, Indium, Kobalt, Kupfer, 
Lithium, Palladium, Platin, Rhenium, Scandi-
um, leichte Seltenerdmetalle (Neodym und 
Praseodym), schwere Seltenerdmetalle (Dys-
prosium und Terbium), Silber, Tantal, Titan 
und Zinn.9

Im Jahr 2021 hat das Fraunhofer Institut die-
se Studie erneuert. In der Neufassung arbei-
tet das Institut mit verschiedenen Szenarien, 
doch je nach Szenario – ob der fossile Pfad 
beibehalten wird oder sehr stark auf Nach-
haltigkeit umgeschwenkt wird – wird sich 
im Vergleich zu der Gesamtproduktion im 
Jahr 2018 der Bedarf für Zukunftstechnolo-
gien bis 2040 weiterhin drastisch erhöhen. 
Für Rohstoffe wie Ruthenium bedeutet dies 
unter Umständen das Zwanzigfache an Ver-
brauch, für schwere Seltene Erden und Lithi-
um das Sechsfache, für Kobalt das Vierfache 
und selbst für Massenrohstoffe wie Kupfer 
könnten ausgewählte Technologien 20 bis  
40 % des Verbrauchs ausmachen.10 

Dazu kommen noch weitere Bedarfe für 
aktuelle Technologien, zum Beispiel in den 
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Bereichen erneuerbare Energien oder Elek-
triizierung der Mobilität. Der deutsche Think 
Tank Agora Verkehrswende hat zusammen 
mit dem Öko-Institut eine Studie veröffent-
licht, in dem sie davon ausgehen, dass im 
Jahr 2030 für die Elektromobilität 260.000 
Tonnen Kobalt, 160.000 Tonnen Lithium, 
830.000 Tonnen Nickel und 1,4 Millionen Ton-
nen Graphit benötigt werden.11

Die Veränderung bei der Bedeutung einzel-
ner Rohstoffe kann in naher Zukunft also 
gewaltig sein. Dies hat wiederum auch Aus-
wirkungen auf die stoflichen Ströme. Bei 
vielen Rohstoffen, wie zum Beispiel Germa-
nium, Indium oder den Seltenen Erden ist 
China nahezu allein für die globale Rafina-
de bedeutsam. Auch für Kobalt (mit der DR 
Kongo), Kupfer (mit Chile und Peru), Lithium 
(mit Australien), Silber (mit Mexiko und Peru) 
oder Zinn (mit Indonesien) spielt China mit 
wenigen anderen Staaten eine herausragen-
de Rolle. Sehr schnell wird ersichtlich, dass 
Schwellenländer und Staaten des Globalen 
Südens eine herausragende Rolle spielen. 
Von den Staaten des globalen Nordens sind 
es nahezu nur Kanada und Australien, die 
diese Rohstoffe in nennenswerten Mengen 
abbauen. Lithiumvorkommen in Sachsen 
oder Kobaltabbau in Finnland spielen dabei, 
wie Rohstoflagerstätten in der Europäischen 
Union, generell eine eher unbedeutende Rolle. 

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN 
DES ROHSTOFFABBAUS
Vertreter:innen des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP) schätzen, dass 
40 % aller globalen Konlikte in den letzten 
60 Jahren mit dem Abbau von Rohstoffen 
in Verbindung stehen. Allein 88 Konlikte 
im Jahr 2020, so berichtet das Heidelberg 
Institut für Internationale Konliktforschung, 
hatten einen Bezug zu Wasser, Metallen und 
Mineralien oder zu anbaufähigem Land.12 
In einem älteren Report hatte das Institut 
auch festgestellt, dass Konlikte mit Roh-
stoffbezug dazu tendieren, gewaltsamer zu 

werden. Doch nicht nur auf zwischenstaatli-
cher Ebene treten Konlikte auf. Zivilgesell-
schaftliches Engagement wird immer stärker 
eingeschränkt. Aktive Bergbaugegner:innen 
werden immer öfter eingeschüchtert, be-
droht oder ermordet.13 Im Jahr 2020 wurden 
nach Angaben der britischen Nichtregie-
rungsorganisation (NGO) Global Witness 227 
Umweltaktivist:innen aufgrund ihrer Arbeit 
umgebracht, viele von ihnen hatten sich ge-
gen die Ausbeutung von Rohstoffen gewehrt. 
Besonders betroffen waren Aktivist:innen in 
den Ländern Kolumbien (65 dokumentierte 
Opfer), Mexiko (30), den Philippinen (29), 
Brasilien (20), Honduras (17), der Demokra-
tischen Republik Kongo (15), Guatemala (13), 
Nicaragua (12) und Peru (6). Unter den Er-
mordeten sind häuig auch Mitglieder:innen 
indigener Gemeinschaften.14

Die Max-Planck-Stiftung hat im Auftrag der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) eine Studie zu den men-
schenrechtlichen Risiken des Bergbaus ver-
öffentlicht.15 Diese umfasst Beispiele für 
Rechtsverletzungen und Umweltzerstörun-
gen in den verschiedenen Stadien des Berg-
baus: Lizenzvergabe und Exploration, Bau 
der Mine, Betrieb und Abbau sowie Schlie-
ßung der Mine. Ebenso haben lokal betroffene 
Gruppen, Organisationen der internationalen 
Zivilgesellschaft, kritische Journalist:innen 
und Politiker:innen in den letzten Jahren 
geholfen, Proteste und Gewalt zu dokumen-
tieren. Ein daraus resultierendes Projekt ist 
der „Environmental Justice Atlas“, eine von 
Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen in-
itiierte und geplegte Internetseite, auf der 
weltweite Verstöße gegen Umweltaulagen 
und Menschenrechte zusammengetragen 
und verzeichnet werden.16

In den meisten Fällen bestehen direkte oder 
indirekte Verbindungen zwischen den roh-
stoffabbauenden und -fördernden Ländern 
im globalen Süden und den besonders res-
sourcenbedürftigen Ländern des globalen 
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Nordens, sei es über Finanzierung, Projekt-
trägerschaften, Lieferketten, die Beteiligung 
an Logistik und Durchführung sowie durch 
den Export von Maschinen, Equipment und 
Know-how. Die globale Vernetzung kritischer 
Akteure aus lokaler und internationaler Zivil-
gesellschaft spielt demnach eine zunehmend 
wichtige Rolle. Monitoring, Dokumentation 
und Zugang zu Information sind oft hilfreich 
und ausschlaggebend für den Erfolg von lo-
kalen Protesten.17

Die negativen Auswirkungen im Bergbau 
sind immer häuiger Gegenstand von Be-
richten und Dokumentationen. So hat die 
WirtschaftsWoche im Jahr 2017 viel Auf-
merksamkeit für ihre Multimedia-Recherche 
zu Rohstoffen für die Elektromobilität be-
kommen.18 In ihr sind sie den Rohstoffen    
Kobalt, Platin, Graphit, Eisen und Kupfer 
zu ihren Herkunftsorten gefolgt. Seitdem 
berichteten eine Vielzahl von Dokumenta-
tionen (u. a. auf ARD, ZDF oder Arte) und 
Zeitungs- und Magazinartikel (u. a. Spiegel, 
Süddeutsche Zeitung) über Missstände im 
extraktiven Sektor. Der Rohstoffabbau spielt 
häuig eine zentrale Rolle bei Rechtsverlet-
zungen, die unmittelbar Verantwortlichen 
sind Unternehmensvertreter:innen, Sicher-
heitskräfte sowie staatliche Polizei- und Ar-
meeeinheiten. Darüber hinaus gibt es regel-
mäßige Berichte über die Einschüchterung 
von politisch oder zivilgesellschaftlich Enga-
gierten durch (Todes-)Drohungen19 oder kon-
struierte Anklagen.20 So drohen viele lokale 
Gemeinschaften durch Minenprojekte, aber 
auch durch exzessiven Holzeinschlag oder 
die Ausweitung von Plantagen und Monokul-
turen ihre Lebensgrundlagen und Trinkwas-
serquellen zu verlieren. Häuig lösen gebro-
chene Versprechen von Bergbaukonzernen 
an die lokale Bevölkerung – wie adäquate 
Wohnungen, eine Anhebung des Lebens-
standards, Schaffung von Arbeitsplätzen 
oder die Einhaltung von Umweltschutzmaß-
nahmen – in Verbindung mit unterlassenen 
oder schlicht falschen Informationen über 

die Auswirkungen des Abbaus unter diesen 
große Enttäuschung und Proteste aus. Vie-
le der ökologischen Risiken – zum Beispiel 
Emissionen von Wasser, Land und Luft – ha-
ben häuig direkte Auswirkungen auf die 
Gesundheit der im Bergbau Arbeitenden, 
aber auch auf die Lebenssituation und Nah-
rungsmittelversorgung der Menschen in den 
umliegenden Gemeinden von Minenprojek-
ten. Diese nur schlaglichtartige Zusammen-
stellung zeigt, dass auf unterschiedlichen 
Ebenen und mit unterschiedlicher Intensität 
Menschenrechtsaktivist:innen, wehrhafte 
lokale Gemeinschaften und diejenigen, die 
kritisch über Rechtsverstöße von Konzernen 
und staatlichen Stellen berichten, ihre Ge-
sundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen.
Immer wieder werden negative Auswirkun-
gen des Rohstoffabbaus auch mit unseren 
Konsum- und Produktionsweisen in Verbin-
dung gebracht. Eine Studie von Amnesty 
International über Kinderarbeit in der Demo-
kratischen Republik Kongo hat dafür gesorgt, 
dass die deutsche Autoindustrie ihre Liefer-
ketten viel stärker durchdringen musste.21 
Auch die Kampagne Plough Back The Fruits, 
die sich für die Hinterbliebenen des Massa-
kers von Marikana, bei dem 34 streikende 
Bergarbeitet ermordet wurden, einsetzen, 
widmet sich der Lieferkettenverantwortung 
seit nun mehr fast 10 Jahren.22

Zu vielen Rohstoffen lassen sich Fallbeispiele 
und Steckbriefe inden. Die folgenden bei-
den Beispiele sollen die Auswirkungen des 
Bergbaus schlagwortartig darstellen, um die 
Bandbreite aufzuzeigen.23

BAUXIT

Mehr als 90 % des nach Deutschland im-
portierten Bauxits kommt aus dem west-
afrikanischen Guinea. Das Land ist neben 
Australien und Brasilien schon heute eines 
der drei größten Bauxitabbauländer und hat 
nach aktuellem geologischem Wissensstand 
die größten Reserven. Das in Deutschland 
genutzte Bauxit kommt aus der seit den 
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1970ern betriebenen Sangaredi-Mine im Be-
zirk Boké. Die Mine wird von der Compagnie 
des Bauxites Guinée (CBG) betrieben, die zu 
49 % dem guineischen Staat und zu 51 % ei-
nem Konsortium aus den drei Bergbau- und 
Hüttenunternehmen Rio Tinto (mit Sitz in 
London und Melbourne), Alcoa (mit Sitz in 
Pittsburgh) und Dadco (mit Sitz in Guernsey) 
gehört. Dadco betreibt die einzige Alumini-
umschmelze Deutschlands, AOS, in Stade 
bei Hamburg. Die Mine in Sangaredi existiert 
bereits seit 1973. Im Jahr 2016 bewilligte ein 
Banken-Konsortium um die Weltbank Tochter 
International Finance Corporation (IFC) und 
die deutsche ING-DiBa-Bank Kredite, die eine 
Erweiterung ermöglichen. 

Vor Ort gibt es allerdings große Kritik an der 
Art, wie Umwelt- und Sozialstandards bei 
der Erweiterung der Mine umgesetzt wer-
den. So werfen 540 Beschwerdeführer:innen 
aus 13 betroffenen Dörfern der CBG vor, bei 
der Umsiedlung, der Regenerierung von  
Agrarlächen und dem Bereithalten von Was-
serressourcen ihre Versprechen nicht ein-
zuhalten. Sie reichten daher im Jahr 2019 
Beschwerde bei der Weltbank ein, da deren 
Tochter IFC laut den Kläger:innen ihrer Auf-
sichtsplicht bei diesem als besonders risiko-
reich eingestuften Kategorie-A-Projekt nicht 
nachgekommen sei.24 Während der Media-
tionsprozess vor der Weltbank im Frühjahr 
2020 aufgrund der Corona-Pandemie um 
ein Jahr in den April 2021 verschoben wur-
de, siedelte der Bergbaukonzern CBG unter 
anderem das Dorf Hamdallaye mit mehr als 
100 Haushalten um. An dem neuen Stand-
ort mangelt es unter anderem an Erwerbs-
möglichkeiten, Agrarlächen, ausreichendem 
Wasserzugang und einer ausreichenden 
medizinischen Versorgung. So sei zwar eine 
Krankenstation gebaut worden, aber Perso-
nal und Medikamente fehlten.25 Zwar seien 
für fast alle Haushalte neue Häuser gebaut 
worden, doch die Umsiedlungslächen wur-
den nicht aufbereitet: So wachsen fast keine 
Planzen im neuen Dorf und der Wasserzu-

gang ist nur sehr eingeschränkt gegeben. Die 
Umsiedlungsläche gleicht eher einer Wüste.
Neben den Bewohner:innen von Hamdallaye 
beklagen mindestens zwölf weitere Gemein-
den in Sangaredi Landraub, das Versiegen 
von Brunnen und Quellen sowie durch Dreck 
und Sedimente verunreinigtes Wasser. Auch 
auf die Artenvielfalt, Arzneiplanzen sowie 
auf seltene Tier- und Vogelarten hat die Mine 
einen großen negativen Einluss. 

Im Jahr 2016 gewahrte ein Banken-Konsor-
tium, darunter die Weltbank-Tochter IFC und 
die deutsche ING-DiBa AG (Tochterunterneh-
men der niederländischen ING Groep), CBG 
ein Darlehen über mehr als 800 Millionen 
Euro für den Ausbau der Mine.26 Die dama-
lige Bundesregierung hatte über ihren Ein-
luss in der Weltbank auf die Einhaltung der 
Menschenrechte drängen müssen und bürgt 
mit einer Garantie für einen ungebundenen 
Finanzkredit (UFK-Garantie) an die ING DiBa 
über mindestens 246 Mio. Euro für das um-
strittene Projekt. In ihrem Jahresbericht zu 
„Garantien für ungebundene Finanzkredite 
(UFK)“ rühmt sie sich sogar damit, dass „der 
langfristige Abnahmevertrag die Rohstoff-
versorgung für AOS sichern und damit auch 
zur Beschäftigungssicherung am deutschen 
Standort beitragen [wird]. Die Umsetzung 
des Erweiterungsvorhabens erfolgt unter 
der Berücksichtigung der internationalen 
Umwelt- und Sozialstandards und hat bereits 
erfolgreich zu nachhaltigen Verbesserungen 
im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb 
geführt“.27

Nachdem die damalige Bundesregierung sich 
mit diesen Missständen durch eine Kleine 
Anfrage von Bündnis 90 / Die Grünen kon-
frontiert sah, gesteht sie ein, dass im Februar 
2021 die „kumulierte Zahl der betroffenen 
Personen […] derzeit nicht verfügbar“ sei und 
die „Projektgesellschaft […] von den inter-
nationalen Entwicklungsagenturen und der 
UFK-Garantien des Bundes verplichtet [wur-
de], eine Datenbank mit Informationen zu 
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den einzelnen betroffenen Personen aufzu-
bauen. Die Ausschreibungsunterlagen zu die-
sem Datenmanagementsystem beinden sich 
derzeit in Abstimmung.“28 Das ist, fünf Jahre 
nach Vergabe der UFK-Garantie, herzlich we-
nig an Anstrengung, um die menschenrecht-
lichen Risiken, die mit einem Abbauprojekt 
und der damit verbundenen Umsiedlung in 
Zusammenhang stehen, überhaupt zu erken-
nen und zu minimieren. Weder die ING DiBa 
noch Dadco machen auf ihren Websites An-
gaben zu menschenrechtlichen Risiken und 
eventuellen Maßnahmen zu deren Minimie-
rung in Bezug auf das CBG-Projekt. Auch die 
deutsche Automobilindustrie, die einen Teil 
des Bauxits aus der Sangaredi-Mine nutzt, 
berichtet nicht über eventuelle Sorgfalts-
maßnahmen in Guinea. Viele Autohersteller, 
darunter BMW, Daimler und Audi, sind zwar 
Mitglieder der Industrieinitiative Aluminium 
Stewardship Initiative (ASI), machen selbst 
aber keine Angaben zum Bezug dieses für sie 
wichtigen Rohstoffs. Zwar sind laut ASI acht 
Minen weltweit zertiiziert, allerdings bein-
det sich davon keine in Guinea.29

KUPFER30

Kupfer ist unserem Alltag allgegenwärtig und 
ohne ihn lässt sich auch die Digitalisierung 
nicht umsetzen. Das Metall, das seit Beginn 
der Menschheitsgeschichte genutzt wird, 
indet in Zukunftstechnologien eine breite 
Anwendung, da es die Basis nahezu aller 
elektronischen Geräte darstellt. So rechnen 
Expert:innen damit, dass die weltweite Kup-
fer-Nachfrage in den nächsten Jahren wei-
terhin stark steigen wird: Bis 2050 um 213 
bis 341 %.31 Ein Beschleuniger für die anstei-
gende Nachfrage ist die Elektromobilität. Der 
Bergbaukonzern BHP rechnet vor, dass in 
einem konventionellen Verbrennungsmotor 
knapp 20 Kilogramm Kupfer verbaut sind. In 
einem Hybrid-Auto wird bereits die doppelte 
Menge verwendet und in einem elektrischen 
Auto 80 Kilogramm. So erwartet das Unter-
nehmen, dass 2035 die Kupfernachfrage um 
8,5 bis 12 Millionen Tonnen pro Jahr steigen 

wird. Dass das weltweit größte Bergbauun-
ternehmen BHP elektrische Fahrzeuge als 
„wichtigen Verbündeten“ begreift, verwun-
dert bei diesem Ausblick nicht mehr.32

Schon heute sinkt jedoch tendenziell die 
Kupferintensität im Erz. Das bedeutet, im-
mer mehr Gestein muss abgebaut werden, 
um dieselbe Menge Kupfer zu gewinnen. 
So steigen mit der weltweiten Nachfrage 
zwangsläuig auch die CO2-Emissionen pro 
Tonne Kupfer sowie der Wasserverbrauch. 
Für Deutschland sind die wichtigsten Liefer-
länder Brasilien, Peru und Chile, die ungefähr 
zu gleichen Teilen 70 % des Verbrauchs an 
Kupfer abdecken. Weitere 10 % kommen aus 
Argentinien. 

Deutschland ist der dritt größte Kupfer-
Verbraucher der Welt und der größte in der 
EU.33 Für die Absicherung der Versorgung 
hat die deutsche Bundesregierung im Jahr 
2014 eine Rohstoffpartnerschaft mit Peru 
verabschiedet, bei der „[d]ie Einhaltung von 
Menschenrechten, der Schutz der indigenen 
Bevölkerung und die Berücksichtigung von 
Umwelt- und Sozialstandards“ als wesent-
liche Bestandteile des Abkommens darge-
stellt wurden, so schreibt das BMWi. Auch 
die schon am Beispiel Bauxit genannten UFK-
Garantien wurden laut Bundesregierung für 
Kupferabbauprojekte in Peru, Chile und den 
USA ausgesprochen.34

Zivilgesellschaftliche Organisationen, wie 
das Netzwerk AK Rohstoffe, haben diese Art 
der Partnerschaft und der Unterstützung 
mehrfach kritisiert, da sie einseitig auf die 
Versorgungsinteressen der deutschen Wirt-
schaft ausgerichtet sind. Sie berücksichtigt 
nicht in ausreichendem Maße die Gefährdung 
von Mensch und Umwelt in den Abbauregio-
nen. Schon im Jahr 2013 wies MISEREOR mit 
einer ausführlichen Studie auf die Herausfor-
derungen des peruanischen Rohstoffsektors 
auf die Einhaltung der Menschenrechte hin.35 
Immer wieder berichten Aktivist:innen und 
Betroffene aus dem Land über die gewalt-
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same Niederschlagung von Protesten, über 
gravierende Umweltzerstörungen und über 
die mangelnde Konsultierung und Einbin-
dung der Betroffenen. Kupferbergbau im All-
gemeinen kann als typisches Beispiel gelten, 
inwiefern lokale Gemeinden die sozialen Kos-
ten und die negativen Umwelteinwirkungen 
der Rohstoffausbeutung zu tragen haben. 
Die Kupfer-Lieferkette ist – wie auch ande-
re Rohstoflieferketten – durch mangelnde 
Transparenz geprägt. So kommen transna-
tional agierende Unternehmen, auch das 
deutsche Unternehmen Aurubis und deren 
Abnehmer:innen, ihrer menschenrechtlichen 
Sorgfaltsplicht nicht nach.36 

NICKEL37

Nickel ist bedeutsam für die Rüstungs- und 
Flugzeugindustrie38, für die Funktionalität 
von Batterien, als Stahl-Veredler und für 
Legierungen. Der Rohstoff ist für die Autoin-
dustrie gleich mehrfach relevant: In Form von 
Veredelungen und Legierungen beindet er 
sich in heutigen Karosserien, gilt aber zudem 
als zentrales Element für zukünftige Batte-
rietechnologien.39 Der Nickelbergbau indet 
in vielen Ländern statt, darunter Indonesien, 
Philippinen, Kanada, Russland, Neukaledoni-
en, Australien und Papua Neuguinea. Da es 
beim Abbau von Nickel weder eine größere 
Länder- noch eine Unternehmenskonzent-
ration gibt, beindet sich der Rohstoff nicht 
auf der Liste der kritischen Rohstoffe der 
Europäischen Union. Doch aufgrund seiner 
strategischen Bedeutung wird seine Verfüg-
barkeit für den Industriestandort Europa von 
der EU-Kommission beobachtet.40 Aufgrund 
der großen Nutzung in der Stahl- und Auto-
mobilindustrie ist Deutschland der weltweit 
siebtgrößte Verbraucher von Nickel.
Dabei wird regelmäßig über gravierende öko-
logische und soziale Probleme berichtet. Das 
wichtigste Land für den Abbau ist Indonesi-
en.41 Die Rosa Luxemburg Stiftung hat viel-
fältige Umweltzerstörungen durch offenen 
Nickeltagebau, Luftverschmutzung durch die 
Nickelweiterverarbeitung und Arbeitsrechts-

verletzungen dokumentiert.42 Sinnbildlich 
für die geringe Bedeutung des Umwelt- und 
Menschenrechtsschutzes beim Nickelabbau 
steht, dass es Unternehmen erst im Frühjahr 
2021 untersagt wurde schwermetallhaltige 
Abfälle einfach im Meer zu verklappen.43 
Lokale Umweltschützer:innen hatten lange 
auf die Gefahren für Mensch und Umwelt 
hingewiesen. Merah Johansyah von der in-
donesischen Nichtregierungsorganisation 
JATAM schätzt, dass die Gesundheit von bis 
zu 10.000 vom Fischfang lebenden Familien 
allein in Morowali und Obi Island durch die 
Verklappung des Bergbauabfalls gefährdet 
wird.44 Viele Korallenriffe, die für die Arten-
vielfalt eine zentrale Rolle spielen, sind durch 
die Gifte ebenfalls in ihrer Existenz bedroht. 
Auch in dem nach Indonesien zweitgröß-
ten Produzentenland, den Philippinen, ge-
fährdet der Abbau lokale Fischer:innen und 
Kleinbäuer:innen. Die in der Gemeinde San-
ta Cruz (Zambales) nicht abgedichteten Ni-
ckelabsetzbecken der Minen leiten Reststoffe 
in die Flüsse, die gleichzeitig zur Bewässe-
rung von Reisfeldern, für Aquakulturen und 
für den Fischfang genutzt werden. Außerdem 
barsten mehrfach Rückhalte- und Absetzbe-
cken in der Vergangenheit und verunrei-
nigten Flüsse und das Meer zusätzlich. Die 
Gemeinde Santa Cruz verliert laut eigenen 
Schätzungen eine halbe Milliarde philippini-
scher Pesos (umgerechnet neun Millionen 
Euro) jährlich, da giftige Rückstände der Ni-
ckelgewinnung den Ertrag bei Reis, Mangos 
und anderen agrarischen Produkten gravie-
rend senken. Fischer in der Region berichten, 
dass die Flüsse ökologisch tot seien und sie 
immer weiter ins Meer herausfahren müssen, 
um noch genug für sich und ihre Familien zu 
fangen. Einige Fischer:innen berichten von 
der Verletzung des Rechts auf angemessene 
Ernährung, da sie Mahlzeiten reduzieren und 
auf Reis in schlechterer Qualität zurückgrei-
fen mussten. Im Gegensatz zu Indonesien 
werden die in den Philippinen abgebauten 
Rohstoffe nicht vor Ort, sondern vor allem in 
China und Japan weiterverarbeitet. 45
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VERSAGEN AUF POLITISCHER EBENE
ROHSTOFFPOLITIK MADE IN 
GERMANY
Trotz des Wissens um die negativen Aus-
wirkungen steht im Zentrum der Rohstoff-
politik der jeweiligen Bundesregierungen 
die Versorgungssicherheit für die deutsche 
Industrie. Das liegt auch daran, dass die In-
dustrieverbände die Debatte um die Rohstof-
fe ins politische Berlin getragen haben und 
seit gut 20 Jahren ihre Interessen intensiv 
vertreten. Denn die deutsche Industrie be-
fürchtet seit Anfang der 2000er Jahre eine 
Einschränkung der eigenen Versorgungssi-
cherheit. Aus dem Grund wurde schon kurz 
nach der Jahrtausendwende der „Ausschuss 
für Rohstoffpolitik“ im Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) gegründet. Ziel 
des Ausschusses ist es, das Thema Rohstoff-
politik auf die bundespolitische Tagesord-
nung zu setzen. In dem Interessensverband 
der Industrie ist traditionell die rohstoffver-
arbeitende Industrie stark vertreten, so war 
zum Beispiel Ulrich Grillo, Miteigentümer der 
Zink verarbeitenden Grillo-Werke, von 2013 
bis 2016 Vorsitzender des BDI.

Der BDI begann früh mit einer kontinuierli-
chen Lobbyarbeit, die zum ersten BDI-Roh-
stoffkongress am 8. März 2005 in Berlin führ-
te. Wie sich die Industrie die Diskussion über 
Rohstoffe vorstellte, erklärte Prof. Dr.-Ing. 
Dieter Ameling. Der damalige Präsident der 
Wirtschaftsvereinigung Stahl und zugleich 
Präsidiumsmitglied des BDI machte deutlich, 
worum es der deutschen Industrie geht: „Wir 
können aber in Deutschland nur dann Export-
weltmeister bleiben, wenn die Unternehmen 
freien und fairen Zugang zu den internationa-
len Rohstoffmärkten erhalten.“46

Auf dem zweiten BDI-Rohstoffkongress 2007 
in Berlin stellte die damalige große Koaliti-
on die „Elemente einer Rohstoffpolitik“ vor. 
Gleichzeitig gründete die Bundesregierung 
den Interministeriellen Ausschuss (IMA) Roh-
stoffe. In diesem IMA Rohstoffe tauschen sich 

alle beteiligten Ressorts unter Federführung 
des Wirtschaftsministeriums (BMWi) zur 
aktuellen Rohstoffpolitik aus. Während die 
Zivilgesellschaft an diesem Prozess nicht 
beteiligt ist, berichtet das BMWi auf seiner 
Homepage: Seit „Juni 2007 arbeitet auch 
der BDI als Sachverständiger aktiv und kons-
truktiv an der Rohstoffpolitik mit und bündelt 
dabei die Interessen der Industrie.“

Im Oktober 2010 präsentierte die Bundes-
regierung dann auf dem dritten BDI-Roh-
stoffkongress die „Rohstoffstrategie der 
Bundesregierung“. Während die Industrie 
eng eingebunden war, konsultierte die Bun-
desregierung weder die Betroffenen in den 
Abbaugebieten noch deutsche Umwelt-, 
Menschenrechts- oder Entwicklungsor-
ganisationen. Die „Rohstoffstrategie der 
Bundesregierung“47 liest sich daher praktisch 
wie der Forderungskatalog der Industriever-
bände. In ihr werden weitere Freihandelsab-
kommen, eine kohärente Rohstoffdiplomatie 
und Streitschlichtungsklagen im Rahmen der 
Welthandelsorganisation (WTO) gefordert. 
Vor allem handelspolitische Maßnahmen an-
derer Länder, wie Exportzölle oder -quoten 
oder Importvergünstigungen sollen als Wett-
bewerbsverzerrungen mit harten Instrumen-
ten (z. B. Klagen gegen Exporteinschränkun-
gen) und einer Rohstoffdiplomatie im Sinne 
der deutschen Industrie abgebaut werden. 
Die Strategie verspricht darüber hinaus eine 
stärkere Unterstützung der Industrie bei der 
Diversiizierung der Rohstoffquellen, etwa 
über staatliche Kredite, Investitionsgarantien 
und Rohstoffpartnerschaften mit rohstoffrei-
chen Ländern, geologische Vorerkundungen 
und eine verbesserte Datenbereitstellung. 
Zur Beratung gründete die Bundesregierung 
die DERA unter dem Dach der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
die als Dienstleister der Industrie fungiert. 
Ihre Aufgaben sind die wissenschaftliche 
Unterstützung bei der Diversiizierung von 
Rohstoffquellen und weitere Beratungsleis-
tungen für die Industrie.
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FORTSCHREIBUNG DER 
ROHSTOFFPOLITIK
Am 15. Januar 2020 beschloss das Bundeska-
binett die Fortschreibung der Rohstoffstrate-
gie der Bundesregierung aus dem Jahr 2010. 
Die Grundausrichtung der Rohstoffstrategie 
hat sich gegenüber der Vorgängerstrategie 
aus dem Jahr 2010 nicht verändert. „Die 
Wettbewerbsfähigkeit der [deutschen] Indus-
trie zu stärken und die Arbeitsplätze in der 
Industrie zu erhalten“48 steht weiterhin im 
Zentrum der Strategie. Trotz der Kritik und 
Verbesserungsvorschlägen von Umweltver-
bänden, Menschenrechts- sowie Entwick-
lungsorganisationen werden Nachhaltigkeit 
und Menschenrechte in der neuen Strategie 
vernachlässigt. Neu ist an der Strategie we-
niger der Inhalt als die Legitimation: die Not-
wendigkeit der Rohstoffversorgung für neue 
Technologien für den Klimaschutz, die Ener-
giewende und die Elektromobilität: „Ohne 
‚Hightech-Rohstoffe‘ wird es keine entspre-
chenden Zukunftstechnologien ‚Made in Ger-
many‘ geben.Ë

Während die Ministerien eigene staatliche 
Maßnahmen prüfen, um die heimische Ver-
sorgung zu sichern, will sie zugleich anderen 
Regierungen weiterhin mittels Freihandels-
abkommen staatliche Maßnahmen verbieten, 
die positive Impulse für deren wirtschaftliche 
Entwicklung bieten könnten. Unverändert 
bleibt etwa die kategorische Ablehnung von 
Exportzöllen und Exportquoten auf Rohstof-
fe sowie von Importvergünstigungen: „Diese 
begünstigen die jeweilige heimische Indust-
rie und verzerren damit den internationalen 
Wettbewerb. […] Dieses Vorgehen kann mit-
telfristig Wachstum und Beschäftigung in 
Deutschland gefährden“. Nahezu durchgän-
gig wird in der Strategie von einem „freien 
und fairen Welthandel“49 gesprochen, statt-
dessen sollen andere Länder eher von Markt-
eingriffen mittels diplomatischer Dialoge ab-
gehalten werden. Konkrete Instrumente zur 
„fairen“ Gestaltung des Welthandels werden 
in der Strategie hingegen nicht genannt. 

Eine Aufwertung erfährt zudem die Außen-
wirtschaftsförderung, namentlich das In-
strument der Garantien für Ungebundene 
Finanzkredite (UFK). Seit 2009 hat der Bund 
durch solche Garantien die politischen und 
wirtschaftlichen Risiken bereits für neun 
Projekte in einer Größenordnung von ins-
gesamt 4,4 Mrd. Euro übernommen und 
dadurch deutschen Abnehmern langfristige 
Lieferverträge für Kupfer, Eisenerz, Wolfram, 
Silizium, Bauxit (siehe oben) und Erdgas er-
möglicht. Während die bisherigen Projekte 
ausschließlich Neu- und Erweiterungsinves-
titionen von Rohstoffprojekten im Ausland 
betrafen, sollen fortan auch Abnahmeverträ-
ge mit ausländischen Rohstoffproduzenten 
unabhängig von konkreten Neuprojekten 
durch UFK-Garantien gefördert werden.50 
Hieran knüpft die aktuelle Bundesregierung 
aus SPD, Grüne und FDP an, wenn sie an-
kündigt, „die Genehmigungsprozesse für 
Ungebundene Finanzkredite werden wir be-
schleunigen, ohne Nachhaltigkeitsstandards 
zu senken“.51 Diese bisherigen „einschlä-
gigen internationalen Umwelt-, Sozial- und 
Menschenrechtsstandards (u. a. die IFC Per-
formance Standards und die relevanten Envi-
ronmental, Health and Safety Guidelines der 
Weltbankgruppe)“52 sollten zwar schon heute 
eingehalten werden, aber bis heute sind Un-
ternehmen auf diese nicht verplichtet. So 
könnte die Bundesregierung durchaus ent-
scheiden, Außenwirtschaftsförderung nur 
noch an Unternehmen zu vergeben, die um-
fangreich und transparent ihren Sorgfalts-
plichten nachkommen. Bei UFK-Garantien 
veröffentlicht die Bundesregierung bislang 
keinerlei Informationen zu den geförderten 
Projekten, geschweige denn zu den Umwelt- 
und Sozialverträglichkeitsprüfungen.53

In der Rohstoffstrategie verweist die Bundes-
regierung auf relativ hohe Recyclingquoten 
der Massenmetalle (Eisen, Aluminium und 
Kupfer). Gleichzeitig erwähnt sie die Potenzi-
ale des Recyclings der vielen Spezialmetalle, 
wie Lithium, Kobalt, Nickel, Zinn und Wolfram. 
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Sie unterfüttert diese Erkenntnis aber nur 
mit einer abstrakten Maßnahme, die kom-
plexen Recyclingprozesse zu optimieren und 
damit die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die 
Bundesregierung sieht hier großes Potenzial, 
übernimmt aber nicht die politische Verant-
wortung und will nur Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte in diesem Kontext fördern. 
Auch um den Beitrag der „Sekundärrohstoffe 
für die Versorgungssicherheit von Industrie-
metallen und metallischen Rohstoffen zu 
stärken“, wird die Bundesregierung lediglich 
einen Dialog der betroffenen Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung – ohne Beteiligung 
von Verbraucher:innenschutz- und Umwelt-
verbänden – initiieren.54 

Im Rahmen einer Stellungnahme des zivil-
gesellschaftlichen Netzwerks AK Rohstoffe, 
kommen die beteiligten Organisationen zum 
Fazit: „Die Rohstoffstrategie ist eine verpass-
te Chance, ein wichtiges Feld der Industriepo-
litik zukunftsfähig aufzustellen. Weder beim 
Schutz von Klima und Umwelt, noch zum 
Schutz der Menschenrechte setzt die Bun-
desregierung mit der Rohstoffstrategie die 
notwendigen Impulse. Zukunftstechnologien, 
Energiewende und Elektromobilität dienen 
als Legitimation, die Priorisierung der eige-
nen Versorgungssicherheit mit Rohstoffen zu 
rechtfertigen. Der Nachhaltigkeitsanspruch 
wird dabei nicht mit den notwendigen kon-
kreten Maßnahmen unterfüttert. Anstatt zum 
Beispiel konsequent eine Kreislaufwirtschaft 
voranzutreiben und so die Abhängigkeit von 
importierten Primärrohstoffen zu reduzie-
ren, ist die Fortschreibung der Rohstoffstra-
tegie ein Weiter-So in die falsche Richtung. 
Die drängenden Herausforderungen der Kli-
makrise und des Verlustes von Artenvielfalt 
sowie die zunehmenden Verletzungen von 
Menschenrechten werden zwar punktuell ge-
nannt, aber nicht mit Maßnahmen verbunden 
und somit nicht politisch adressiert.“55 

LIEFERKETTENVERANTWORTUNG
Die Rohstoffstrategie wirkt – sowohl in ihrer 
Version von 2010 als auch von 2020 – aus 
der Zeit gefallen, da sich auf internationaler 
und nationaler Ebene in den letzten Jahren 
vieles im Bezug auf Menschenrechtsschutz 
verbessert hat. Erste verbindliche Gesetze 
und Regeln wurden erlassen, nicht zuletzt 
die europäische Konliktmineralien-Verord-
nung, das französische und deutsche Liefer-
kettengesetz sowie (zum Zeitpunkt des Ver-
fassens dieses Textes im Februar 2022) weit 
fortgeschrittene Gesetzesprozesse auf euro-
päischer Ebene zu nachhaltigen Batterien56, 
entwaldungsfreien Lieferketten57 sowie einer 
allgemeinen Lieferkettenverantwortung auf 
europäischer Ebene58. 

KONFLIKTROHSTOFFE
Die erste verbindliche Regelung, um Men-
schenrechtsverletzungen im Bergbausektor 
zu adressieren, waren Gesetze zu den so-
genannten Konliktrohstoffen. Der Begriff 
ist im Kontext eines Berichtes einer UN-
Expert:innengruppe entstanden. Diese UN-
Gruppe hat die Verbindung zwischen der 
Ausbeutung von Rohstoffen und des Kon-
likts im Osten der Demokratischen Republik 
(DR) Kongo im Jahr 2001 nachweisen kön-
nen. Obwohl der zweite Kongokrieg im Jahr 
2002 mit einem Friedensvertrag endete, sind 
einige Konliktparteien bis heute im Osten 
der DR Kongo aktiv und inanzieren sich zum 
Teil über die Ausbeutung der Rohstoffe, dem 
Handel mit ihnen oder der Besteuerung von 
Aktivitäten mit Rohstoffbezug.59 Die Debatte 
knüpft zudem an die Erfahrungen aus dem 
Diamanten-Handel an, der unter anderem 
blutige Konlikte in Sierra Leone, Liberia und 
Angola inanziert hat.

In den USA begannen zivilgesellschaftliche 
Kampagnen über die mögliche Verwendung 
dieser Rohstoffe aus der DR Kongo in den 
USA aufzuklären. Im Jahr 2008 startete 
zum Beispiel die US-NGO Enough Project 
eine Kampagne, um eine amerikanische 
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Konliktmineralien-Gesetzgebung zu er-
zielen. Die Aufmerksamkeit und der damit 
verbundene mediale Druck führten dazu, 
dass der US-Kongress im Juli 2010 einen 
auf Konliktmineralien fokussierten Passus 
in den Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act (kurz: Dodd-Frank 
Act) aufnahm. Eigentlich ist der Dodd-Frank 
Act ein Gesetz, um die damalige Finanz-
krise einzudämmen und die Finanzwelt zu 
regulieren. Doch Aktivist:innen konnten die 
Politiker:innen überzeugen, in der Sektion 
1502 einen Absatz einzubringen, der alle 
an der Börse gelisteten Unternehmen ver-
plichtet, jährlich an die US-Börsenaufsicht 
zu berichten, ob zur Herstellung oder Funk-
tionalität ihrer Produkte entlang der Liefer-
kette Konliktmineralien eingesetzt werden. 
Als Konliktmineralien werden in diesem 
Gesetz Tantal, Zinn, Wolfram und deren Erze 
sowie Gold deiniert. Gleichzeitig beschränkt 
sich dieses Gesetz geographisch auf die DR 
Kongo und seine Nachbarländer die Repub-
lik Kongo, die Zentralafrikanische Republik, 
Südsudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tansa-
nia, Sambia und Angola, um den Schmuggel 
miteinzubeziehen. Der Dodd-Frank Act ver-
plichtete Unternehmen, die diese Rohstoffe 
nutzen, ihre Lieferketten zu entschlüsseln 
und nachzuweisen, dass ihre Rohstoffe nicht 
aus einer Miene in der Region der Großen 
Seen stammen, die in den Konlikt invol- 
viert ist. 

Aufgrund der internationalen Debatte über 
Konliktrohstoffe reagierte die Europäische 
Union. Schon 2013 kündigte der damalige 
Handelsminister Karel de Gucht eine europä-
ische Reglung an. Seine Handelskommission 
präsentierte allerdings einen sehr schwa-
chen Entwurf für eine freiwillige Selbstzer-
tiizierung von Unternehmen. Das europä-
ische Parlament lehnte diesen Entwurf an 
einigen Kernpunkten im Jahr 2015 ab und 
forderte deutliche Nachbesserung. So wurde 
aus der freiwilligen Selbstzertiizierung eine 
verplichtende Verordnung nach OECD-Stan-

dards. Am Ende einigten sich die EU-Kom-
mission, das EU-Parlament und der Rat der 
Europäischen Union im Trilog im Jahr 2016 
auf eine Verordnung, die Importeur:innen 
sowie Verhüttungsbetrieben in Europa eine 
verplichtende Sorgfaltsplicht beim Import 
der vier Rohstoffe Tantal, Wolfram, Zinn oder 
Gold ab einem gewissen Schwellenwert auf-
erlegt. Zwar hat die europäische Regelung 
einige Schwächen, wie die Begrenzung auf 
die vier Rohstoffe, die Limitierung auf die 
Importeur:innen und Schmelzen in Europa 
sowie die Schwellenwerte, doch weder die re-
gionale Begrenzung auf die Region in Zent-
ralafrika noch der Fokus auf die Deklarierung 
einzelner Produkte als „konliktfrei“ sind 
in der Verordnung enthalten. Im Juni 2017 
trat die Regulierung zu Konliktmineralien in 
Kraft. Seit 2021 müssen alle Unternehmen, 
die diese vier Rohstoffe ab einem bestimm-
ten Schwellenwert in die EU importieren, ihre 
Sorgfaltsplichten nachweisen.

Leider blieb das deutsche Durchführungsge-
setz zu dieser Verordnung in einigen Punk-
ten hinter anderen Ländern zurück. Während 
zum Beispiel Österreich eine Liste mit allen 
Unternehmen veröffentlicht60, sodass die 
nachgelagerte Industrie schnell auch ihren 
eigenen Sorgfaltsplichten nachkommen 
kann, ist das im deutschen Durchführungsge-
setz leider nicht vorgesehen.

UN-LEITPRINZIPIEN FÜR WIRT-
SCHAFT UND MENSCHENRECHTE
Grundlage für die Konliktmineralien-Ver-
ordnung als auch für Gesetze zu menschen-
rechtlichen Sorgfaltsplichten sind die 2011 
im UN-Menschenrechtsrat  verabschiedeten 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte sowie die im selben Jahr von 
der OECD deinierten Leitlinien für multi-
nationale Unternehmen. Beide beschreiben 
die Verantwortung von Unternehmen für die 
sozialen Auswirkungen ihrer ökonomischen 
Aktivitäten. Sowohl in den UN-Leitprinzipien, 
wie auch in den OECD-Leitlinien hört die 
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Verantwortung der Unternehmen nicht auf 
dem eigenen Werksgelände und nicht mit 
den direkten ökonomischen Tätigkeiten auf, 
sondern umfasst die Lieferketten bis hin zur 
Rohstoffgewinnung. Das betrifft Konzerne, 
die im Bergbau tätig sind – sei es im Bereich 
Erkundung, Abbau, Handel oder in der Finan-
zierung – genauso wie die Rohstoffe nutzen-
de und verarbeitende Industrie. Die gefor-
derte „gebotene Sorgfaltsplicht“ beinhaltet 
laut UN-Leitprinzipien (Prinzip 15), dass Un-
ternehmen ein Verfahren entwickeln, um mit 
Blick auf ihre eigenen Aktivitäten und Ge-
schäftsbeziehungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette „die Auswirkungen auf 
die Menschenrechte zu ermitteln, zu verhü-
ten und zu mildern sowie Rechenschaft dar-
über abzulegen, wie sie diesen begegnen“.61 
Für den Bezug von Rohstoffen aus Konlikt-
gebieten fordert die OECD von Unternehmen 
die Implementierung eines mehrstuigen 
Systems, um Risiken in der Lieferkette zu 
identiizieren und ihnen wirksam zu begeg-
nen.62 Zur Umsetzung sowohl der UN- als 
auch OECD-Standards hat das Deutsche Glo-
bal Compact Netzwerk eine Broschüre veröf-
fentlicht, dass die fünf Schritte für Unterneh-
men ins Deutsche übersetzt hat. Erstens: Ein 
Grundverständnis im Unternehmen veran-
kern. Wichtig dabei, Prozesse und Strukturen 
verankern, die in der Lage sind, nachteilige 
Auswirkungen auf die Menschenrechte früh-
zeitig zu erkennen und ihnen vorzubeugen. 
In einem zweiten Schritt müssen potenziel-
le Auswirkungen erfasst werden. Das heißt, 
Unternehmen werden sich der eigenen Rolle 
in der Lieferkette bewusst und untersuchen 
mögliche Risiken, zum Beispiel bei der Roh-
stoffgewinnung und Weiterverarbeitung. 
Hierfür können Websites, wie vom Business 
and Human Rights Resource Centre, Am-
nesty International, dem Internationalen 
Gewerkschaftsbund oder Human Rights 
Watch genutzt werden. Drittens: Bestehende 
Prozesse und Lücken müssen identiiziert 
werden. Dazu empiehlt das Deutsche Glo-
bal Compact Netzwerk zusätzlich zu eigenen 

Aktivitäten Kontakte zu anderen Unterneh-
men aufzunehmen, seien es Zulieferer:innen 
oder Mitbewerber:innen. Unter Umständen 
gibt es schon Runde Tische, Initiativen oder 
Netzwerke, denen man sich anschließen 
kann. Viertens: Ein Unternehmen kann nicht 
alle menschenrechtlichen Risiken in der 
Lieferkette mit einem Schlag bearbeiten 
oder gar lösen. Daher ist es wichtig, im Un-
ternehmen Maßnahmen zu priorisieren und 
nächste Schritte zu vereinbaren. Hier kann 
eine Gewichtung nach den Ausmaßen der 
menschenrechtlichen Risiken erfolgen oder 
nach Bereichen, wo das Unternehmen einen 
besonders hohen Einluss geltend machen 
kann. Dazu gehört auch, einen unterneh-
mensspeziischen Aktionsplan zu erstellen. 
Fünftens: Die Aktionspläne müssen umge-
setzt werden und in einen fortlaufenden Pro-
zess integriert werden. Ziel: Menschenrecht-
liche Sorgfalt dauerhaft im Unternehmen zu 
verankern.63

Die OECD-Leitsätze für die Erfüllung der 
Sorgfaltsplicht zur Förderung verantwor-
tungsvoller Lieferketten für Minerale aus 
Konlikt- und Hochrisikogebieten64 weichen 
von dieser Darstellung etwas ab und heben 
vor allem das öffentliche und transparente 
Berichtswesen hervor. Die OECD-Leitsätze le-
gen fünf Schritte fest. Schritt 1: Aufbau eines 
soliden Unternehmensmanagementsystems; 
Schritt 2: Ermittlung und Bewertung von Ri-
siken entlang der Lieferkette; Schritt 3: Ge-
staltung und Umsetzung einer Strategie zur 
Risikobekämpfung; Schritt 4: Durchführung 
eines unabhängigen Audits durch Dritte, der 
von den Verhüttungsbetrieben / Scheidean-
stalten zur Erfüllung der Sorgfaltsplichten 
durchgeführten Maßnahmen; Schritt 5: Jähr-
licher Bericht zur Erfüllung der Sorgfalts-
plichten in der Lieferkette. 

Auf diesen beiden Standards basieren viele 
weitere, freiwillige Standards, die von der In-
dustrie ausgearbeitet wurden und deren Um-
setzung durch Audits überwacht wird. Auch 
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hier gibt es eine große Schwachstelle: Diese 
Audits sind in der Regel nicht transparent. 
Die konkreten Fragestellungen, die Antwor-
ten und die Schlussfolgerungen sind in der 
Regel unbekannt und können nicht kommen-
tiert werden. Auch lassen viele Audits die 
Frage unbeantwortet, wer von den Betroffe-
nen überhaupt befragt worden ist. Das macht 
eine unabhängige und kritische Überprüfung 
nahezu unmöglich. 

Zudem unterscheiden sich die freiwilligen 
Standards sehr häuig in Detailfragen. Vie-
le Standards fokussieren auf einzelne Roh-
stoffe oder einzelne Branchen. Allein eine 
Studie über 22 freiwillige Standards und 
Leitlinien der NGO Germanwatch deckt di-
verse Schwachstellen auf, die die Initiativen 
ignorieren.65

DEUTSCHES LIEFERKETTEN 
GESETZ66

Das im Sommer 2021 verabschiedete deut-
sche Lieferkettengesetz soll Unternehmen 
für gravierende Menschenrechtsverletzun-
gen zur Verantwortung ziehen. Bis heute 
treffen gesetzliche Vorhaben für eine Veran-
kerung von menschenrechtlichen Sorgfalts-
plichten auf starke Gegenwehr vor allem bei 
den Industrieverbänden.67 Als die Bundesre-
gierung unter der Federführung des Auswär-
tigen Amts im Jahr 2014 begann, einen Na-
tionalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung 
der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte zu erarbeiten, war die Kri-
tik von Seiten der Wirtschaftsverbände groß. 
Als der Plan dann im Jahr 2016 verabschie-
det wurde, gab es anstatt gesetzlicher Rege-
lungen lediglich Prüfempfehlungen, die Auf-
schluss darüber geben sollten, ob deutsche 
Unternehmen ihren Verplichtungen schon 
freiwillig nachkommen. Sollte dies nicht der 
Fall sein, müsste gesetzlich nachgebessert 
werden. Obwohl das Wirtschaftsministerium 
die Prüfung, wie auch die unternehmeri-
schen Anforderungen verwässerte, scheiter-
te die freiwillige Verplichtung. Das Auswär-

tige Amt schrieb im Dezember 202068: „Im 
maßgeblichen Erhebungsjahr 2020 erfüllten 
13 bis 17 % der betrachteten Unternehmen 
die NAP-Anforderungen („NAP-Erfüller“). 
Weitere 10 bis 12 % der Unternehmen bein-
den sich „auf einem guten Weg“, die NAP-
Anforderungen zu erfüllen: Sie haben noch 
Deizite, haben jedoch auch schon gute Prak-
tiken. Damit wurde der von der Bundesregie-
rung gesetzte Zielwert von mindestens 50 % 
„NAP-Erfüllern“ verfehlt.“

Aus dem Grund erarbeitete das Arbeitsminis-
terium das deutsche Lieferkettengesetz, das 
Anfang Juni 2021 verabschiedet wurde. Be-
gleitet wurde das Gesetz unter anderem von 
der „Initiative Lieferkettengesetz“, einem 
Bündnis aus mehr als 100 Umwelt- und Men-
schenrechtsorganisationen, Gewerkschaften 
und Kirchengruppen. Diese verteidigten die 
Entwürfe des Ministeriums gegen die Blocka-
de der Industrieverbände. Dennoch bleiben 
aus rohstoffpolitischer, menschenrechtlicher 
und ökologischer Perspektive einige Punk-
te offen, da die Industrie einige beachtliche 
Schwachstellen in das Gesetz lobbyieren 
konnte.

Eine Befürchtung ist, dass für den Rohstoff-
sektor das Gesetz in seiner jetzigen Fassung 
kaum Wirkung entfalten wird. Das liegt zum 
einen daran, dass deutsche Unternehmen, 
die mehr als 3000 Mitarbeitende haben (ab 
2024 gilt dies auch für Unternehmen mit 
mehr als 1000 Mitarbeitenden), nur für ihre 
unmittelbare Lieferkette eine umfassende 
Sorgfaltsplicht gewährleisten müssen. Nur 
die direkten Zulieferer müssen also kontrol-
liert werden. Das ist nicht nur ein eklatanter 
Widerspruch zu den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte, die diese 
Abstufung nicht kennen, sondern bedeutet 
für den weit verzweigten Rohstoffsektor 
unter Umstände eine geringe Wirksamkeit. 
Denn aus Deutschland gibt es keine bedeu-
tenden Bergbaukonzerne und nur wenige 
direkte Importeure. Daher bräuchte es eine 
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Verankerung einer umfassenden Sorgfalts-
plicht inklusive verplichtender Risikoanaly-
se entlang der gesamten Lieferkette. Zudem 
sollte das Sorgfaltsplichtengesetz nicht 
von der Größe der Betriebe abhängen. Viel-
mehr sollte das Risiko der Verletzung von 
Menschenrechten die Maßgabe sein. Der 
Anwendungsbereich sollte insbesondere auf 
Hochrisikosektoren wie den Bergbau und den 
Rohstoffhandel ausgeweitet werden und das 
Gesetz auch für wesentlich kleinere Betrie-
be mit deutlich unter 1000 Mitarbeitenden  
gelten.

Da es im Gesetz auch keine ausreichenden 
zivilrechtlichen Haftungsregeln gibt, kann 
nicht gewährleistet werden, dass die zuge-
sprochenen Rechte wirklich in Anspruch 
genommen werden können. Betroffene von 
Menschenrechtsverletzungen können wei-
terhin nicht in Deutschland gegen Proiteure 
dieser Verletzungen klagen. Viele Rechtsver-
letzungen durch Umweltschädigungen treten 
zudem erst in ferner Zukunft auf. Um auch 
diese auftretenden Rechtsverletzungen ab-
zudecken, braucht es eine Sorgfaltsplicht, 
die umfassender, eigenständiger und um-
weltbezogener deiniert ist.

POSITIVBEISPIELE UND GUTE  
ANSÄTZE
Dennoch zeigen die gesetzlichen Entwicklun-
gen bei Konliktmineralien und allgemeiner 
Lieferkettenverantwortung, dass in diesem 
Bereich einiges in Bewegung ist und mit 
weiteren Regulationen in naher Zukunft zu 
rechnen ist. In der aktuellen Legislatur des 
Europaparlaments (bis 2024) werden sehr 
wahrscheinlich sowohl Regeln zu entwal-
dungsfreien Lieferketten, zu nachhaltigen 
Batterien als auch zu einer europäischen Lie-
ferketten-Regulierung verabschiedet. Darü-
ber hinaus sind in den letzten Jahren mehre-
re Dutzend Industrie-Initiativen entstanden. 
Unternehmen, staatliche und wissenschaftli-
che Akteur:innen sowie die Zivilgesellschaft 
haben für einzelne Rohstoffe (u. a. Alumini-

um, Kobalt, Kupfer, Stahl, Gold), für einzelne 
Industrie-Sektoren (u. a. Automobil, Elektro-
nik) oder für Teile der Lieferketten (u. a. im 
Upstream-Bereich, also von der Mine bis zur 
Schmelze) runde Tische, Industrieinitiativen 
oder Zertiizierungen kreiert. Einzelne Un-
ternehmen, wie Motorola, sind eigene Wege 
gegangen und haben versucht, Lieferketten 
zu vereinfachen. Motorola hat den Weg einer 
closed pipeline in Bezug auf Konliktminerali-
en gewählt und somit einzelne Kettenglieder 
ausgelassen beziehungsweise wieder einge-
gliedert. Im Smartphone-Bereich aktiv sind 
das Fairphone und Shiftphones. Zwar geben 
beide Mobilphone-Produzenten zu, dass es 
heutzutage noch unmöglich ist, ein komplett 
faires und nachhaltiges Smartphone zu bau-
en, beide machen sich aber an unterschiedli-
chen Stellen auf den Weg, dieses Ziel irgend-
wann zu erreichen. Während Shiftphone vom 
Design her denkt und vor allem auf bessere 
Arbeitsbedingungen beim Zusammenbau 
des Handys setzt, denkt das Fairphone seine 
Smartphones von den Rohstoffen her. Shift-
phone setzt auf faire Löhne, Ausschluss von 
Kinderarbeit und gute Arbeitsbedingungen, 
vor allem in den Produktionsstätten in Chi-
na. Sie arbeiten bei den Rohstoffen mit der 
Initiative Fair Lötet zusammen, die fairen 
Lötzinn produzieren und Shiftphone verzich-
tet gänzlich auf Coltan. Shiftphone setzt vor 
allem auf die Kontrolle durch die eigenen 
Mitarbeiter:innen, wobei leider wenig über 
unabhängige Audits von Dritten bekannt 
ist. Bei Transparenz und Berichterstattung 
kann sich allerdings das Shiftphone deinitiv 
noch verbessern, eine kritische Überprüfung 
der Ziele und der Maßnahmen durch Dritte 
ist aufgrund der Internetinformationen nur 
schwer möglich. Dagegen wird die Nutzung 
in der Kreislaufwirtschaft konsequent ange-
strebt, Reparierfähigkeit, aber auch Recy-
cling werden schon beim Design bedacht, 
was den Rohstoffverbrauch in der Zukunft 
hoffentlich minimiert. 
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Das Fairphone hingegen setzt vor allem auf 
die Verwendung von konliktfreien Rohstof-
fen und eine transparente Kommunikation 
mit der eigenen Nutzer:innen-Community. 
Zuletzt im August 2018 wurden sowohl die 
Zuliefer:innen als auch die Schmelzen für 
die vier Konliktmineralien in der Lieferkette 
transparent aufgeführt. Insgesamt fokussiert 
das Fairphone seit 2017 auf insgesamt zehn 
Rohstoffe, darunter neben den Konliktmine-
ralien auch Nickel, Kobalt, Indium oder Selte-
ne Erden. Ähnlich wie Shiftphone setzt auch 
das Fairphone auf modulare Handys, die re-
parierbar sind und deren Ersatzteile einige 
Zeit vorrätig sind.

Einige kleine Unternehmen haben die Trans-
parenz und Sorgfaltsplichten für sich als 
Unique Selling Point identiiziert. Neben den 
beiden Smartphone-Herstellern kann man 
hier auch den Computer-Maus-Hersteller 
NagerIT nennen. NagerIT produziert faire 
Computer-Mäuse. Sie stellen ihre Lieferket-
te transparent online und zeigen, wo sie als 
kleiner Produzent leider nicht weiterkommen 
in ihrer Lieferkette. Sie zeigen Grenzen ihrer 
Möglichkeiten bei der Sorgfaltsplicht. Gleich-
zeitig integrieren sie Wiederverwendung und 
soziale Arbeitgeber in ihre Lieferkette.

Auf Grund des öffentlichen Drucks geht auch 
die deutsche Automobilindustrie verstärkt 
dazu über, wieder direkte Lieferverträge 
mit Minen zu unterzeichnen. Darüber hinaus 
waren deutsche Automobilhersteller in den 
letzten Monaten maßgeblich an der Einrich-
tung verschiedenster Initiativen beteiligt. 
So entstand die aluminium stewardship in-
itiative (Audi, BMW, Daimler), Responsible 
Steel (BMW, Daimler), Responsible Copper 
Initiative, Responsible Cobalt Initiative (BMW, 
Daimler), Responsible Minerals Initiative 
(BMW, Daimler, VW) sowie drive sustainabi-
lity (BMW, Daimler, VW). Zudem haben sich 
Daimler und BMW zu der Initiative for Res-
ponsible Mining Assurance (IRMA) bekannt, 
die einzelne Minenprojekte zertiiziert. Dabei 

ist vor allem die Struktur von IRMA beson-
ders, denn neben Gewerkschaften und inter-
nationalen Organisationen ist auch die lokale 
Bevölkerung eingebunden. Darüber hinaus 
legt IRMA nicht nur einen Standard fest, son-
dern arbeitet prozessorientiert. Das bedeu-
tet, den umfangreichen IRMA100-Standard 
kann zu Beginn kein Unternehmen erreichen, 
Minenbetreiber können sich aber nach und 
nach verbessern.

NOTWENDIGKEIT STAATLICHEN 
HANDELNS
Viele kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) stehen in Zukunft vor großen He-
rausforderungen, da sie kaum den gleichen 
Aufwand betreiben können, wie multinatio-
nale Konzerne, die sich in den verschiedenen 
Initiativen aktiv einbringen. Auch nicht jedes 
KMU wird in Zukunft als Markenkern eine fai-
re Produktion haben. Gleichzeitig sind KMU 
aber in der Regel Teil einer komplexen Liefer-
kette und in dieser steigen die Erwartungen 
und die Berichtsplichten, wie die Aktivitäten 
der Automobil- und Elektronikindustrie zei-
gen. Auch KMU sind verplichtet, die men-
schenrechtliche Sorgfalt zu wahren, ihre 
Lieferketten zu überprüfen und auf Risiken 
angemessen zu reagieren.

Nicht immer im Widerspruch zu den Interes-
sen einzelner Unternehmen ist hier aus zivil-
gesellschaftlicher Perspektive die Bundesre-
gierung auf verschiedenen Ebenen gefragt 
zu handeln. Erstens muss sie den Rahmen 
setzen, dass die Einhaltung von menschen-
rechtlichen Sorgfaltsplichten, ILO-Kernar-
beitsnormen und ökologischen Standards si-
chergestellt wird. Das gilt für Produkte, die in 
Deutschland und Europa produziert werden, 
aber auch für solche, die hier verkauft und 
gehandelt werden. Noch ist es günstiger für 
Unternehmen, die Menschenrechte nicht zu 
achten und die Umwelt gewissenlos auszu-
beuten. Dies muss sich umkehren. Das Risiko 
muss bei den Konzernen und Unternehmen 
liegen, die sich nicht an bestehende Gesetze 
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und Standards halten. Alle anderen brauchen 
einen Wettbewerbsvorteil.

Gleichzeitig muss die Bundesregierung aber 
Unternehmen unterstützen, ihrer Sorgfalts-
plicht nachzukommen. Dies gilt vor allem 
für KMU. Die Agentur für Wirtschaft und 
Entwicklung, die von dem Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) inanziert wird, bietet 
zum Beispiel eine Plattform an, wo eine erste 
Risikoüberprüfung mit wenigen Mausklicks 
erfolgen kann.69

Auch die BGR und die DERA müssten in ihr 
Risikomonitoring für einzelne Rohstoffe 
nicht nur Versorgungsrisiken aufnehmen, 
sondern auch Frühwarnsysteme kreieren, die 
Unternehmen unterstützen, soziale und öko-
logische Risiken zu minimieren. 

SIEGEL UND ZERTIFIKATE
Dabei dürfen sich Unternehmen allerdings 
nicht einseitig auf Siegel und Zertiika-
te verlassen. Zwar können diese hilfreich 
und unterstützend sein, sie bieten aber 
keine einhundertprozentige Sicherheit. Im 
Konsument:innen-Bereich sind in den letzten 
Jahren viele Initiativen zu Siegeln und Zer-
tiizierungen entstanden. Es ist fast unmög-
lich, durch den Siegel-Dschungel noch durch-
zublicken. Die Bundesregierung hat mit dem 
Projekt Siegelklarheit70 einen ersten Schritt 
gemacht, der beim Einkauf helfen kann. Die 
Christliche Initiative Romero hat sich eben-
falls mit vielen Siegeln auseinander gesetzt 
und eine kritische Zusammenschau präsen-
tiert.71 Das Projekt PC-Global hat zum Bei-
spiel einen Praxisleitfaden für konkrete Aus-
schreibungen im IT-Bereich geschaffen, um 
auch nachhaltige Produkte über die Nachfra-
geseite einzufordern.72

Diese Seiten zu verwenden können Unter-
nehmen helfen. Beim Bezug von Rohstoffen 
oder der Verwendung von Rohstoffen in der 
Lieferkette sollten Unternehmen auch weite-

re Websites, wie die Karten von EJOLT73 oder 
IPIS74 etc. als Informationsquellen nutzen. 
Die Digitalisierung sollte an diesen Stellen 
verstärkt genutzt werden, um Informationen 
entlang der Lieferkette einfach und schnell 
weiterzugeben. Gut geplegte Datenbanken, 
digitale Produktinformationen und andere 
Instrumente sollten entwickelt oder ausge-
baut werden. Während es zum Beispiel für 
die Automobilindustrie Informationssyste-
me gibt, die bis zu mehreren Kommastellen 
die Reinheit der verwendeten Rohstoffe von 
Halbzeugen und Produkten mitteilen kann, 
fehlen solche Informationssysteme für men-
schenrechtliche, soziale oder ökologische 
Risiken. Hier liegen erhebliche Chancen. 
Der Druck, solche Informationssysteme zu 
kreieren, kann aber nicht nur allein aus der 
Zivilgesellschaft, Medien und kritischen Öf-
fentlichkeit kommen, sondern muss auch aus 
der Wirtschaft kommen. Hier sind sicherlich 
auch die Unternehmensverbände viel stärker 
gefragt, Informationen bereitzustellen und 
Fortbildungen anzubieten. Der jeweiligen 
IHK, der DIHK und den BDI-Mitgliedsverbän-
den könnte hier eine wichtige Rolle zur Infor-
mationsweitergabe zu fallen.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die globalen Rohstoffmärkte, die projizier-
ten Rohstoffverbrauche und die globalen 
Ansprüche an Lieferkettenverantwortung 
haben sich in den letzten Jahren rasant 
verändert. Die Versorgungssicherheit ohne 
weitere menschenrechtliche oder ökolo-
gische Aulagen bleibt die Kernforderung 
der Industrieverbände, wie der damalige 
BDI-Präsident Grillo auf dem BDI-Rohstoff-
kongress 2014 deutlich machte: „Wir dürfen 
die Menschenrechte nicht privatisieren“. 
Die Verantwortung der Unternehmen, Men-
schenrechte zu achten – von Ulrich Grillo 
fälschlicherweise als Privatisierung wahr-
genommen – wird bis heute weder in der 
deutschen Rohstoffstrategie noch in den Ins-
trumenten der Umsetzung der Strategie, wie 
den Rohstoffpartnerschaften oder der Au-
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ßenwirtschaftsförderung, deutlich gestärkt. 
Als importabhängiges Land tragen wir eine 
Mitverantwortung für die Menschenrechte 
sowie den Umweltschutz in den Rohstoffab-
baugebieten.  

Das deutsche Lieferkettengesetz und die 
Regulierungen auf europäischer Ebene zei-
gen, dass große Schritte in Richtung größe-
rer Wahrnehmung der menschenrechtlichen 
Verantwortung gegangen werden. Weitere 
Schritte werden folgen (müssen). Auch in 
Zukunft werden daher weitere politische 
Handlungsansätze gefordert sein, die auf die 
aktuellen Herausforderungen beim Abbau 
und Handel mit Rohstoffen reagieren und 
Menschenrechte und Umweltschutz stärker 
in den Fokus rücken.

Schon jetzt wird deutlich, dass die Rohstoff-
nachfrage durch die Digitalisierung aller Be-
reiche des Lebens weitere Herausforderun-
gen beinhalten wird. Zwar sprechen einige 
Akteur:innen von Dematerialisierung und hö-
herer Rohstoffefizienz durch die Digitalisie-
rung, auf der anderen Seite zeigen Studien 
der Deutschen Rohstoffagentur75, dass sich 
die Nachfrage nach Rohstoffen wie Tantal, 
Lithium oder Kupfer in Zukunft vervielfachen 
wird. Auch die Fragen nach zukünftiger Ener-
gieerzeugung und Mobilität können auf die 
Nachfrage bestimmter metallischer Rohstof-
fe eine große Auswirkung haben.

Neben der Einhaltung von sozialen und öko-
logischen Standards wird es zukünftig not-
wendig sein, den hohen Rohstoffverbrauch 
in Ländern wie Deutschland zu senken. Die 
Diskussion, mit welchen Mitteln und Wegen 
das zu erreichen ist, steht noch am Anfang.  
Als PowerShift setzen wir uns im Rahmen 
des AK Rohstoffe für eine Rohstoffwende 
ein.76 Die Umsetzung aktueller wirtschafts-
politischer Konzepte, darunter die der 
Elektromobilität,77 der grünen Ökonomie78 
oder der Digitalisierung der Wirtschaft und 
Industrie 4.0,79 wird die Rohstoffströme 

verändern, von fossilen zu metallischen und 
mineralischen, und somit neue Pfadabhän-
gigkeiten schaffen. Allerdings liefern diverse 
Ansätze – Reparierbarkeit, Recyclingquoten, 
Sufizienz etc. – und Diskurse – angefangen 
von höherer Rohstoff- und Materialefizienz 
über Post-Wachstums-Debatten bis hin zu 
Forderungen nach steuer- und ordnungspoli-
tischen Eingriffen des Staates – schon heute 
eine Vielzahl von Ideen und Vorschlägen, die 
einen Beitrag zu dem übergeordneten Ziel, 
den hohen Verbrauch zu minimieren, leisten 
könn(t)en. In seinem Projekt Rohstoffwende 
2049 hat auch das Öko-Institut an einzelnen 
Beispielen Zukunftsszenarien ausgearbei-
tet.80 

Diese Reduktionsdebatte wird auch im Kon-
text der Klimakrise an Fahrt aufnehmen. 
Zuletzt haben japanische, australische und 
deutsche Wissenschaftler:innen errechnet, 
dass die Klimaziele nur erreicht werden kön-
nen, wenn ab dem Jahr 2030 der Primärroh-
stoffeinsatz deutlich sinkt.81

Zum Hintergrund: 
Der Arbeitskreis Rohstoffe 
Ein Akteur, der die entwicklungspolitischen 
und ökologischen Diskurse zusammenbringt 
und gegen den Industriediskurs stärkt, ist der 
Arbeitskreis (AK) Rohstoffe. Der AK Rohstof-
fe ist ein Zusammenschluss aus Menschen-
rechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisa-
tionen, der sich seit 2008 regelmäßig trifft 
und zu Auswirkungen des Rohstoffabbaus 
austauscht. Das Koordinierungsbüro ist bei 
PowerShift in Berlin angesiedelt. Wichtige 
Ziele des AK Rohstoffe sind die Reduktion 
des Rohstoffverbrauchs und die Einhaltung 
von Menschenrechten und Umweltstandards 
beim Abbau von Rohstoffen. 
(http://ak-rohstoffe.de)
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NEUE KOLONIALISIERUNG  
ODER POTENZIAL FÜR EINE  
GRÜNE ZUKUNFT?
Von der Wiege bis zur Bahre erzeugen die 
Gerätschaften der Digitalisierung – Fit-
nesstracker, Smartphones, Akkumulatoren, 
Computer und dergleichen – ökologische 
und insbesondere soziale Probleme. Diese 
weitgehend unbekannten Nachhaltigkeits-
desaster inden zu großen Teilen auf dem 
afrikanischen Kontinent statt. Dieser Teil der 
Erde ist wie kein anderer von Ausbeutung 
gekennzeichnet und hat durch die Koloniali-
sierung von Seiten des globalen Nordens ein 
schweres historisches Schicksal. Geschichte 
und Gegenwart treffen vor Ort aufeinander 
und erschweren das Erstarken und Erblühen 
vieler afrikanischer Staaten. Dabei ist die 
Digitalisierung eine Keimzelle der Hoffnung 
und stellt eine Starthilfe dar. Damit ist Digi-
talisierung auch eine Chance. Trotzdem ist es 
noch ein langer Weg. Über die negativen und      
positiven Wirkungen der sozio-technischen 
Transformation für den Kontinent berichten 
die folgenden Seiten.

VERBREITUNG DER TECHNOLOGIE
Wenn man nach Kennzeichen der allgegen-
wärtigen Digitalisierung fragt, braucht man 
nicht lange zu suchen. An Bushaltestellen, 
im Café, selbst auf dem Fahrrad und im Auto 
sieht man smarte Geräte in der Hand und 
am Handgelenk, Touchscreens, die bedient 
werden und Panels, die uns Informationen 
liefern. Und aus vielen Lebensbereichen ist 
die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken: 
Wissenschaft, Medizin, Medien und natürlich 
auch Mobilität – denn was ist Mobilität ohne 
digitalbasierte Anwendungen wie Navigation 
oder Infotainment? Viele Lebensbereiche 
werden massiv verändert und nicht zuletzt 
die Automobilbranche – ein klassischer Ver-
treter der ‚Old Economy‘ - strukturiert sich in 
diesen digitalen Zeiten deutlich um. Schließ-

CHANCEN UND RISIKEN DER DIGITALISIERUNG  
FÜR DEN AFRIKANISCHEN KONTINENT

lich sind Daten das kostbare Gut in der digi-
talen Ökonomie und die Basis für eine große 
Menge an Dienstleistungsmodellen. Inmitten 
dessen steht das ubiquitäre Smartphone. Die 
‚Killer-Applikation‘ nicht zuletzt für Mobili-
tätsdienstleistungen. Im Jahr 2021 nutzten 
knapp 61 Millionen Bundesbürger:innen ein 
Smartphone, was knapp drei Viertel der Bun-
desbevölkerung entspricht1. Knapp 1,3 Milli-
arden Smartphones wurden 2020 weltweit 
verkauft – obwohl der Markt immer wieder 
als gesättigt bezeichnet wird2. Das deutet 
gleich auf ein Problem dieser Zahlen hin: Das 
Dasein von Geräten in der Sparte der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) ist besonders kurzlebig. Tatsächlich 
liegt die Nutzungsphase eines Smartphones 
im Durchschnitt bei lediglich 20 Monaten3. 
Angesichts des enormen Bedarfs an Rohstof-
fen für die IKT, der kurzen Nutzungsphasen 
durch schnelle Innovationssprünge, korrelie-
rendem Konsumstrudel und jeglichen Feh-
lens von Stoffkreisläufen entsteht hier eine 
enorme Konliktsituation. Wie soll angesichts 
dieser Probleme eine Vision wie die ‚Indust-
rie 4.0‘ umgesetzt werden? Wie soll eine Idee 
wie Connected Mobility – also Fahrzeuge in 
das Internet der Dinge zu integrieren und 
diese mit einer intelligenten Verkehrsinfra-
struktur zu verbinden – umgesetzt werden?

Zu beachten sind dabei nämlich auch die so-
zialen Folgen: Die traurigen Spitzenreiter der 
Produkte, die unter Bedingungen moderner 
Sklaverei produziert und in die G20-Staaten-
importiert werden, sind digitale Gerätschaf-
ten wie PCs und Mobiltelefone. Auf Platz zwei 
und drei folgen Fisch und Kleidung4.

HERKUNFT DER ROHSTOFFE
Wie kommt es dazu? Zum Beispiel bestehen 
die Bauteile eines Smartphones aus bis zu 
75 verschiedenen chemischen Elementen5. 
Und Batterien für Elektroautos benötigen 
große Mengen Lithium und Kobalt. Manche 
Elemente werden inzwischen als ‘Konliktmi-
neralien’ bezeichnet (s. auch Beitrag „Roh-
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stofimplikationen einer digitalisierten Ener-
gie- und Mobilitätswende“): Meist sind das 
Tantal, Zinn, Wolfram und Gold. Auch Kobalt 
kann man hinzurechnen. Tantal ist beispiels-
weise ein Metall, das aus dem Erz Coltan ge-
wonnen und für sehr kleine Kondensatoren 
mit hoher Kapazität verwendet wird. Kobalt 
wird für Lithium-Ionen-Batterien benötigt. 
Die Nachfrage nach diesen Batterien ist 
aufgrund des Einsatzes in digitalen Geräten 
und Elektrofahrzeugen massiv gestiegen. 
Laut Veröffentlichungen der geologischen 
Abteilung des US-Innenministeriums ist die 
Produktion von Kobalt allein zwischen 2020 
und 2021 um 20% gestiegen – auf 170.000 
Tonnen6. Die Nachfrage aus dem Automobil-
sektor wird sich im aktuellen Jahr 2022 auf 
ungefähr 104.000 Tonnen belaufen7. Die ge-
nannten Elemente stammen zu großen Tei-
len aus der Demokratischen Republik Kongo 
(DRK). Die Bezeichnung ‚Konliktmineralien‘ 
entstammt dem Umstand, dass bewaffnete 
Gruppen, die in der Demokratischen Repu-
blik Konto (DRK) seit Jahrzehnten in einem 
immer wieder auflammenden Bürgerkrieg 
gegeneinander kämpfen, den Bergbau und/
oder Teile des Handels mit den Mineralien 
an sich gerissen haben und mit dem Gewinn 
von mehreren hundert Millionen US-Dollar 
pro Jahr ihre Waffen inanzieren. Diese Ak-
tivitäten zementieren die Konlikte, indem 
sie die Macht dieser Paramilitärs sichern und 
die Region destabilisieren8. Der Einluss der 
bewaffneten Gruppen auf den Rohstoffhan-
del und -abbau ist dabei vielschichtig und 
variiert von Gruppe zu Gruppe: Gewaltsa-
me Übernahme von Lagern und den Minen 
selbst, Kontrolle der Handelsbeziehungen, 
Zwangsarbeit, Erpressung von Schutzgel-
dern, Monopolisierung des Exports9. Teilwei-
se verlagern sich die Gruppen auf Wegelage-
rei auf den Zufahrtsstraßen der Minen, wenn 
sich diese im Besitz von internationalen Ver-
brechenssyndikaten beinden10. Die verhee-
renden Zustände in der DRK zerrütten das 
Leben der Zivilbevölkerung: Die Todesopfer 
des Bürgerkriegs gehen in die Millionen. Al-

lein 2021 zählte das UN-Flüchtlingshilfswerk 
1.200 Todesopfer und 1100 Fälle sexueller 
Gewalt. Durch die Konlikte wurden 94% der 
zivilen Bevölkerung aus ihren ursprünglichen 
Heimatorten vertrieben und viele Millionen 
sind vom Hunger bedroht11. Die Zahl der re-
gistrierten Flüchtlinge aus der DRK bis dato 
liegt bei über einer Million Menschen12. Viele 
Menschen liehen in umliegende Gebiete – 
trotzdem sind die Fluchtbewegungen aus der 
DRK auch Teil des Menschenstroms, der sich 
in den globalen Norden bewegt auf der Su-
che nach einem besseren Leben. So bleiben 
die Probleme der DRK nicht weit weg, son-
dern betreffen genauso Deutschland und den 
Rest von Europa. 

Gleichzeitig könnte die DRK die Kornkammer 
Afrikas sein. Jedoch ist die Landwirtschaft 
eines der vielen Opfer der Konlikte. Für die 
Menschen, die nicht mit vorgehaltener Waffe, 
sondern freiwillig in den Minen arbeiten, ist 
diese Arbeit aufgrund der steigenden Nach-
frage nach Rohstoffen und dadurch höherer 
Verdienstmöglichkeiten attraktiver als Felder 
zu bestellen. Zudem werden aufgrund der 
Zerstörung von Agrarland, Vertreibungen 
aufgrund des Bürgerkriegs und einer da-
durch vielschichtigen Gemengelage von inf-
rastrukturellen Problemen lediglich 10 % der 
eigentlich nutzbaren Fläche kultiviert13.

Die Rebellentruppen haben in den vergan-
genen Jahrzehnten viel Geschick darin be-
wiesen, sich zu inanzieren. Man darf daher 
die Rohstoffe nicht direkt an die Existenz des 
Bürgerkriegs knüpfen. Es wird jeweils eine 
Finanzierungsquelle gewählt, bei der beson-
dere Nachfrage besteht. Und das sind in den 
vergangenen Jahren und aktuell eben die 
Konliktmineralien. Diese Gruppen, die größ-
tenteils aus den umliegenden Staaten Burun-
di, Rwanda, Uganda und Zimbabwe stammen, 
begannen zunächst in den 1970er Jahren, Di-
amanten, Gold und Hölzer aus dem Land zu 
schmuggeln. Erst später kamen auch Coltan14 
bzw. Tantal und Kobalt dazu15. Der Abbau von 
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Coltan erzeugte in den Jahren 2000 und 
2001 sogar eine Art Goldgräberstimmung, da 
die Preise für das Erz stiegen. Für viele Men-
schen war die Arbeit in den Minen daher at-
traktiver als in der Landwirtschaft und hatte 
positive Auswirkungen auf die Beschäftigung 
in der DRK. Es gab in den folgenden Jahren 
immer wieder kurze Boom-Phasen, die stets 
aber auch jäh wieder endeten. Um das Jahr 
2009 brach der Absatz erneut ein, da es u. 
a. von Seiten der EU eine Initiative gab, den 
Handel mit Mineralien aus dem Kongo zu 
stoppen, um die Rebellentruppen nicht zu-
sätzlich zu unterstützen16. Kobalt wird jedoch 
aufgrund der hohen Nachfrage in zunehmen-
den Mengen aus der DRK exportiert17.

GESUNDHEITLICHE FOLGEN UND MEN-
SCHENRECHTSVERLETZUNGEN
Der Coltan-Abbau erzeugt gesundheitliche 
Probleme für Frauen und Kinder, die in den 
Minen arbeiten. Durch den vergleichsweisen 
großen Gewinn arbeiten zunehmend Frauen 
in den Abbaugebieten und verrichten gefähr-
liche und gesundheitsschädliche Arbeiten 
wie das Zertrümmern von Tantal-haltigem 
Gestein. Teile des Gesteins steigen in die Luft 
und kommen so in die Atemwege der Frauen 
und ihrer Säuglinge, die sie auf dem Rücken 
tragen. Infolge zeigen diese Kinder ähnliche 
gesundheitliche Probleme wie deren Mütter. 
Unter dem Zwang der Rebellengruppen wer-
den Kinder teilweise zu Arbeit gezwungen 
oder als Kindersoldaten missbraucht18. Die 
paramilitärischen Gruppen begehen dabei 
zahlreiche Menschenrechtsverletzungen wie 
Vergewaltigung, Folter und Morde. Insgesamt 
ist sexualisierte Gewalt ein großes Problem in 
diesem Land. Im Umfeld der Bergbauanlagen 
wurde Zwangsprostitution und Kinderprosti-
tution beobachtet. Diese Verhältnisse tragen 
auch zur Verbreitung von HIV und Aids bei19. 
All diese Zustände entsprechen den Merkma-
len moderner Sklaverei20.

REAKTION DER KONZERNE UND 
INITIATIVEN
Konzerne wie Motorola und Apple achten in 
der Zwischenzeit darauf, ihre Mineralien aus 
friedlichen Regionen zu beziehen, aus Angst 
ihrem Markenimage zu schaden. Das hängt 
bei den nordamerikanischen Firmen u. a. mit 
dem Dodd-Frank Wall Street Reform and Con-
sumer Protection Act von 2010 zusammen. 
Dieses U.S.-Bundesgesetz reformierte das 
Finanzmarktrecht nach der Krise 2007. Ein 
Abschnitt dieses Gesetzes erlegte U.S.-ame-
rikanischen Firmen Dokumentations- und 
Publizitätsverplichtungen auf, sollten Sie 
Konliktmineralien aus der DRK oder angren-
zenden Ländern beziehen21.

Außerdem gibt es neben vielen verschiede-
nen Initiativen die nordamerikanische Elec-
tronic Industry Citizenship Coalition (EICC) 
und die europäische Global e-sustainability 
Initiative (GesI), beides weltweit operierende 
Zusammenschlüsse von Elektronikirmen, die 
sich um Corporate Responsibility im Bereich 
der Zuliefererketten kümmern. Beide verge-
ben Zertiikate für konliktfreie Schmelzer. 
All diese Bemühungen haben den Gewinn der 
Rebellengruppen um ca. 65 % seit 2010 redu-
ziert. Nach Kritik von diversen Aktivist:innen-
Gruppen gehört Apple inzwischen zu den 
Vorreitern im Bereich konliktfreier Mine- 
ralien. 2013 schloss sich Apple der Public- 
Private Alliance for Responsible Minerals 
Trade (PPA) an, einer Gruppe von Regierun-
gen, NGOs und Firmen, die Initiativen für 
konliktfreie Rohstoffe inanzieren22. Und 
diese Thematik betrifft genauso die Auto-
mobilindustrie. Rohstoffbeschaffung ist im 
Fokus der Branche in Bezug auf Nachhaltig-
keit und sozialer Verantwortung. Wie bei-
spielsweise Volkswagen berichtet, diskutiert 
der Automobilhersteller intensiv mit seinen 
Zulieferern, wie die Nachhaltigkeit in der 
Lieferkette, gerade bei Rohstoffen für Elek-
trofahrzeuge, verbessert werden kann. Ins-
besondere, so das Unternehmen, geht es 
darum, umweltfreundliche Fahrzeuge auf die 
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Straße zu bringen, die entlang der gesamten 
Lieferkette unter Einhaltung der Menschen- 
rechte, Umwelt- und Sozialstandards pro-
duziert werden. Das scheint dringend not-
wendig, da Analyst:innen davon ausgehen, 
dass die Pläne von Volkswagen bis 2030 die 
gesamte Modellpalette auf E-Mobilität um-
zustellen, ein Viertel des aktuellen Lithium-
markts verschlingen wird23.

ÖKOLOGISCHE FOLGEN
Der Abbau von Rohstoffen für die Digitalisie-
rung und die E-Mobilität sind nicht nur für die 
Menschen in den Abbauregionen problema-
tisch. Der Abbau von Lithium, das ebenfalls 
für Akkumulatoren essenziell ist und dessen 
Bedarf ebenfalls durch Digitalisierung und E-
Mobilität steigt, verbraucht enorm viel Was-
ser. Eines der größten Lithium-Vorkommen 
beindet sich im Norden Chiles – genauer in 
der Atacama-Wüste. Allein dort werden jähr-
lich etwa 21.000 Tonnen Lithium gewonnen. 
Insgesamt erzeugt Chile aktuell knapp 30% 
des weltweiten Bedarfs, hat aber angekün-
digt, die Produktion bis 2025 auf jährlich 
250.000 Tonnen Lithium-äquivalent zu ver-
doppeln24. Diese Entscheidung wurde ge-
troffen, obwohl sich die Gewinnung in der 
Atacama sich direkt auf die Wasserreserven 
der gesamten Region auswirkt, da die Wüste 
ohnehin zu den trockensten Gebie-
ten der Erde zählt. Und der Wasserver-
brauch lässt den Grundwasserspiegel 
dramatisch sinken. Dadurch trocknen 
die Flussläufe aus, Wiesen verdorren 
und gehen unwiederbringlich verloren25. 
In der DRK zeigen sich die Folgen des Abbaus 
von Kobalt, Tantal, Zinn, Wolfram und Gold 
in Form von Abholzung, Erosion, Zerstörung 
von Lebensräumen und der Vergiftung von 
Land und Wasser26. Der planlose Raubbau, 
den manche Rebellentruppen betreiben, 
hat beispielsweise den Lebensraum der vom 
Aussterben bedrohten Gorillas zusätzlich de-
zimiert27.

DIE STRUKTURELLEN PROBLEME ENT-
STAMMEN DER GESCHICHTE
Natürlich ist der Rohstoffabbau nicht allein 
der Quell der Probleme der DRK und die ge-
nannten Initiativen beenden nicht ihre Prob-
leme. Diese zielen beinahe ausschließlich auf 
die Beendigung des Mineralienhandels der 
Rebellen, welche jedoch, wie beschrieben, 
lexibel darin sind, andere Finanzquellen zu 
nutzen. Es benötigt vielmehr eine langfristi-
ge und grundlegende Strategie, die militäri-
sche, politische und ökonomische Bemühun-
gen miteinander kombiniert. Die Probleme 
der DRK sind strukturell bedingt.

Denn hier kommen verschiedene, charak-
teristische Probleme vieler afrikanischer 
Länder zusammen, die historischer und po-
litologischer Natur sind. Zuerst ist da der 
schwache Zusammenhalt innerhalb der Ge-
sellschaft des Landes ausschlaggebend, der 
aus der ethnischen Zersplitterung resultiert. 
Daraus folgt das Gefühl mangelhafter Ver-
lässlichkeit zwischen den Bürger:innen und 
dem Staat und innerhalb der Bevölkerung. 
Und woher soll eine gemeinsame Identität 
und Geschichte, die einen Zusammenhalt 
prägen könnte, stammen? Ein Staat, der wie 
viele andere Länder des subsaharischen Af-
rikas, mit willkürlich gezogenen Grenzen und 
damit ohne natürlich gewachsene nationale 
Identität existiert. Und die Instanzen erfül-
len nicht die Aufgabe, eine Interessen- und 
Wertegemeinschaft zu bilden, sondern ver-
teilen Ressourcen nach dem Patronage- bzw. 
Lineage-System. Das ist ein Erbe der Kolonia-
lisierung. Bevorzugt werden die Angehörigen 
der eigenen Ethnie. Der Machtkampf ist also 
zunächst kein politischer, sondern er zielt 
auf den Zugriff auf Ressourcen ab. Politische 
Macht sichert diesen Zugriff, daher rechtfer-
tigen sich auch, wie sich in vielen Ländern 
Afrikas zeigt, Mittel wie blutige Umstürze 
zur Erlangung und Aufrechterhaltung der 
Staatsmacht. Wahlverfahren oder ähnliche 
Regelwerke zeigen daher häuig wenig Wir-
kung. Sie sind manchmal sogar gefährlich, 
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wenn sie erst zum letztendlichen Ausbrechen 
angestauter Konlikte beitragen.

Ein zweiter Stolperstein für die Stabilität der 
DRK wie im Nachbarstaat Republik Kongo 
(auch „Kongo-Brazzaville”) ist die mangel- 
hafte Anpassungsfähigkeit der Institutionen.

Die politisch-historischen und kulturell-gesell-
schaftlichen Faktoren wurden häuig bei der 
Verfassungsgebung überhaupt nicht in Be-
tracht gezogen. Damit blieb, aus den politisch 
legitimen Wegen ausgesperrt, ethnischen 
Minderheiten keine andere Wahl, als gewalt-
sam zu versuchen, die Macht zu erlangen28.

E-WASTE
Neben der Gewinnung der Rohstoffe erzeugt 
auch die Entsorgung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) erhebli-
che ökologische und soziale Probleme. Der 
Fachbegriff für IKT und ihrer Komponenten 
nach der Entsorgung lautet „waste electri-
cal and electronic equipment (WEEE)”, bzw. 
„E-Waste”29. Laut Schätzung der NGO StEP 
Initiative, einem Teil der United Nations Uni-
versity, betrug die weltweite Menge an anfal-
lendem E-Waste im Jahr 2019 ca. 55 Millionen 
Tonnen – das entspricht dem zweihundertfa-
chen Gewicht des Empire State Buildings30 
– man könnte sich auch sämtliche privaten 
PKW Deutschlands auf einem gemeinsamen 
Berg vorstellen. Nach einer Prognose der 
UN wird die weltweit anfallende Menge von 
Elektroschrott sich bis 2030 auf 74 Millionen 
Tonnen steigern – angefeuert hauptsächlich 
durch die hohen Konsumraten und die kur-
zen Lebenszyklen im Bereich elektrischer 
und elektronischer Geräte31. Solange die Ge-
räte – im Bereich der IKT sind es größtenteils 
PCs und Smartphones aufgrund der kurzen 
Lebenszyklen - intakt sind, stellen sie keine 
direkte ökologische Belastung dar32. Als E-
Waste sind sie jedoch eine besonders aggres-
sive und schädliche Art Müll. Die Platinen 
und Akkus von IKT enthalten zumindest ein 
giftiges Metall, meist handelt es sich um Blei, 

Kadmium oder Beryllium. Alle diese Stoffe 
können schwere organische Erkrankungen 
bei Kontakt erzeugen33.

GHANA
In verschiedenen Orten in Asien und Afrika 
gibt es zahllose ‘Hochburgen’ des E-Waste. 
Guiyu in China, Bangalore, Chennai, und Neu-
Delhi in Indien, Karachi in Pakistan und Lagos 
in Nigeria34. Ein Ort in Ghana, der besonders 
drastisch von der Giftigkeit der alten Elekt-
rogeräte gezeichnet ist, heißt Agbogbloshie, 
und liegt unweit der Hauptstadt Accra. Es 
handelt sich um einen Schrottmarkt, an dem 
jedes Jahr circa 250.000 Tonnen E-Schrott 
abgeliefert werden35. Dort werden haupt-
sächlich Computer, Monitore und Fernseher 
per Hand zerlegt. Deren Plastikteile werden 
verbrannt, um die wertvollen Metalle zu lö-
sen. Wertlose Teile werden weggeworfen. 
Diese Arbeiten werden von teilweise erst 
fünfjährigen Kindern ohne Schutzbekleidung 
durchgeführt - mit primitivem Werkzeug und 
den Händen. Und auch hier ist der Verdienst 
auf den Schrottplätzen größer als in der 
Landwirtschaft.

Ein Forschungsteam von Greenpeace hat 
vor Ort Bodenproben genommen, in denen 
extrem hohe Werte von Blei, gefährlichen 
Weichmachern und krebserregenden Di-
oxinen gefunden wurden36. Es herrscht ein 
klarer Zusammenhang zwischen der Frei-
setzung dieser giftigen Chemikalien, den ho-
hen Konzentrationen in den Böden und der 
Luft der Umgebung, wo sie schwerwiegende 
Folgen für Mensch und Umwelt haben37. Un-
rühmlich wurde von einem US-amerikani-
schen Wissenschaftsmagazin Agbogbloshie 
als giftigster Ort der Welt gekürt – noch vor 
dem ukrainischen Tschernobyl38.

UND RECYCLING?
Dieselben Probleme der Schädigung von Um-
welt und Mensch treten sogar beim Recycling 
alter elektronischer Geräte auf. Zwar sind die 
Richtlinien und Sicherheitsaulagen in Euro-
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pa sehr hoch, wenn es um die Verarbeitung 
und Trennung chemischer Komponenten 
geht - diese Aulagen existieren jedoch nicht 
oder nur in sehr reduzierter Form in den Län-
dern der Dritten Welt39.

Vor allem ist Recycling meist nicht das, für 
was man es halten könnte. Besonders bei 
IKT existiert kein Stoffkreislauf, der eine 
Wiederverwertung verbauter Materialien 

o. ä. gewährleisten würde. In den Vereinig-
ten Staaten werden nach Schätzungen von 
Greenpeace 50-80 % zu recycelnder Elek-
trogeräte in die Länder des Fernen Ostens, 
Indien, Afrika und China exportiert40. Vor Ort 
werden die Altgeräte notgedrungen händisch 
zerlegt. Der Export indet aus vielen Ländern 
wie den USA, Kanada und China statt, obwohl 
diese teilweise Konventionen wie die Stock-
holm Konvention gegen die Freisetzung von 

Abbildung 1 Eigene Darstellung nach World Health Organization (2021): Children and digital dumpsites: 

e-waste exposure and child health: summary for policymakers. https://apps.who.int/iris/rest/bit-

streams/1350985/retrieve

Mt = Millionen Tonnen

 bzw. 44,3 Mt  
des im Jahr 2019  

produzierten globalen  
Elektroschrotts wurde  
nicht dokumentiert. 

bzw. 9,3 Mt Elektro-
schrott wurden als 
gesammelt und  
ordnungsgemäß  
recycelt dokumentiert. 

Der Verbleib von 43,7 Mt 
 Elektroschrott ist 

unbekannt. Diese landen 
oft in Mülldeponien oder 
werden unter kritischen 

Rahmenbedingungen ge-
handelt oder verwertet.

0,6 Mt Elektroschrott 
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EU-Ländern.

53,6 Mt 
Elektroschrott 
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2019 weltweit  

produziert.

17,4 %

82,6 %
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persistenten organischen Schadstoffen41, die 
Rotterdam Konvention über den internatio-
nalen Handel mit gefährlichen Chemikalien42 
und die Baseler Konvention ratiiziert haben. 
Letztere zielt darauf ab, die menschliche Ge-
sundheit vor den Einlüssen „gefährlicher 
Abfälle” zu schützen sowie dessen Erzeu-
gung und Export zu reduzieren43. Unter „ge-
fährlich” werden hier explosive, entlammba-
re, giftige oder ätzende Stoffe verstanden. 
Auch Deutschland ist an der illegalen Aus-
fuhr beteiligt. Laut Umweltbundesamt wur-
den 2019 knapp 950.000 Tonnen Elektro-
altgeräte gesammelt. Das entspricht ca. 10 
Kilogramm pro Bundesbürger:in und Jahr44. 
Wie hoch der Anteil des „Schattenstroms”, 
also der Menge des illegal exportierten Elek-
troschrotts ist, ist schwer nachzuvollziehen. 
Das europäische CWIT-Projekt (Counter 
WEEE Illegal Trade) - an dem unter anderem 
auch Interpol beteiligt war - geht von ca. 1,3 
Millionen Tonnen gebrauchter Elektronik aus, 
die jedes Jahr die EU verlassen - undoku-
mentiert. Elektroschrott könnte bald zu ei-
nem der größten Zweige illegaler Ausfuhren 
des Kontinents Europa werden45. Zwar ist 
durch die genannten Konventionen die Aus-
fuhr des gefährlichen Mülls für europäische 
Nationen verboten - häuig wird der Elektro- 
schrott aber als Gebrauchtgüter-Spenden für 
Entwicklungsländer deklariert46.

GESCHICHTE DES  
E-WASTE-PHÄNOMENS
Der Handel mit E-Waste entstand in den 
1990er Jahren. Die Regierungen europäi-
scher Staaten, Japan und USA initiierten 
Recycling-Systeme. Viele der Länder hatten 
jedoch nicht die Möglichkeiten, die riesige 
Menge gefährlicher Stoffe in geordnete Bah-
nen zu lenken. Das Problem wurde per Export 
in Entwicklungsländer verlagert. Dort sind 
die Aulagen zum Schutz der Arbeitskräfte 
und der Umwelt deutlich niedriger. Und die 
Kontrolle dieser Aulagen ist lückenhafter. 
Daher ist das Recycling in diesen Ländern 
auch günstiger als in den Industrienationen. 

Die Nachfrage nach Elektroschrott stieg in 
den Entwicklungsländern, da sich in den 
Elektrogeräten wertvolle Rohstoffe beinden. 
Anfang der 2000er Jahre verbreitete sich 
der Handel mit E-Waste auch in West-afrika.

Aktuell gibt es verschiedene Initiativen, die 
Lage der betroffenen Länder zu verbessern. 
So unterstützt bspw. die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) das Land Ghana darin, ein nachhaltiges 
Management für den E-Schrott zu etablieren. 
Das Projekt setzt dabei u. a. darauf, den pri-
vatwirtschaftlichen Sektor zu stärken. In Ko-
operation mit den Schrottplätzen sollen hier 
Unternehmen und Startups innovative und 
inanziell tragfähige Produkte und Dienstleis-
tungen entwickeln47.

CHANCEN DER DIGITALISIERUNG
Das Paradoxe ist bei alledem doch folgendes: 
Die Digitalisierung, die wie gezeigt, momen-
tan in diesen Ländern Ausbeutung und Leid 
erzeugt, bietet gleichzeitig eine große Menge 
an Chancen. Mit ihrer Hilfe ließe sich Schritt 
für Schritt Afrika darin unterstützen, zu ei-
nem aufblühenden, friedlichen   Kontinent 
zu werden, den seine Menschen nicht mehr 
verlassen wollen. Für Länder wie die DRK 
gilt, dass hier kompetente und legitimierte 
Institutionen geschaffen werden müssen, die 
Staatsführung muss das Gewaltmonopol zu-
rückerobern und es müssen Programme ge-
startet werden, die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes in legale Wege zu leiten48. 
Und dafür bietet die Digitalisierung Chancen: 
30 Millionen Menschen in 10 Ländern nutzen 
zum Beispiel den kenianischen Bezahldienst 
M-Pesa - das M steht für „mobil“; Pesa ist 
Swahili für „Geld“. Dieser macht Überweisun-
gen per SMS möglich und braucht kein teures 
Filialnetz. Hier hat die Digitalisierung einfach 
das Überspringen einer großen Hürde ermög-
licht: Ein reguläres Giro-Konto ist in Kenia für 
die normale Bevölkerung zu teuer, daher ist 
M-Pesa seit 2007 im Aufschwung und zeigt 
eine erstaunliche Verbreitung. Ursprünglich 
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als Zahlungsmittel für Mikrokredite gedacht, 
wurde M-Pesa rasch dafür eingesetzt, um 
Geld von städtischen Zentren in ländliche 
Heimatorte zurückzuschicken: Ein Familien-
mitglied, das zum Beispiel in Nairobi arbeitet, 
kann mit wenigen Taps auf seinem Mobilte-
lefon Geld nach Hause schicken. Zuhause 
kann die Familie sich in den zunehmend ver-
breiteten Geschäften mit M-Pesa-Agenten 
auszahlen lassen. Oder kann Geld auf ihrem 
Gerät belassen, um damit bei den ebenfalls 
mehr und mehr Geschäften bezahlen, die M-
Pesa akzeptieren49. 41 % der kenianischen 
Bevölkerung, darunter mehr als zwei Drit-
tel der erwachsenen Bevölkerung, nutzen 
den Dienst. Möglich war das u. a. aufgrund 
der Durchdringung von Mobiltelefonen in Af-
rika von 3 % im Jahr 2002 auf 48 % im Jahr 
2010 und knapp 70 % 201650. 2018 wurde 
bereits knapp die Hälfte des Bruttoinlands-
produkts Kenias durch Kaufabwicklungen 
mittels M-Pesa transferiert51. Aufgrund die-
ser Verbreitung von IKT in Afrika, die bald 
mit Industrienationen vergleichbar ist, sind 
mehr als 200 ähnliche Systeme wie M- Pesa 
in aufstrebenden Märkten entstanden. Trotz-
dem darf man das mobile Bezahlen auf dem 
afrikanischen Kontinent nicht mit einer i-
nanziellen Inklusion verwechseln. Während 
das mobile Bezahlen per Smartphone in den 
USA und Europa beinhaltet, per Fernzugriff 
auf ein Bankkonto zuzugreifen, ersetzen Mo-
biltelefone in Entwicklungsländern häuig die 
Bankkonten. Das bedeutet, dass keine Mög-
lichkeit damit verbunden ist, Vorteile des for-
mellen Bankwesens zu nutzen: Verzinsliche 
Sparprodukte und die Erstellung einer Fi-
nanzaufzeichnung, um die Kreditwürdigkeit 
zu belegen.

Allerdings hat Safaricom – das Telekom-
munikationsunternehmen hinter M-Pesa – 
eine Antwort für Kund:innen, die Interesse 
an Zinsen und Krediten haben: Inzwischen 
gibt es mit Unterstützung der Commercial 
Bank of Africa M-Shwari ein zinstragendes 
Sparkonto, das ebenfalls Mikrokredite an-

bietet. Es kann mehr als 1,2 Millionen aktive 
Benutzer:innen vorweisen52. 

EIN DIGITALISIERUNGS-BOOM  
MIT HINDERNISSEN
Auf diesem Kontinent, der neun der 15 am 
schnellsten wachsenden Volkswirtschaften 
der Welt beheimatet, boomt die Digitali-
sierung. Damit wird Afrika ein zunehmend 
attraktives Umfeld für globale Geschäftsin-
vestitionen. Das zeigt sich auch am Beispiel 
Südafrika, welches große technologische 
Fortschritte gemacht hat. 2018 sind knapp 
150 Millionen Geräte in Südafrika vernetzt, 
was durchaus Potenzial zeigt, Wachstum vor- 
anzutreiben und das soziale und wirtschaftli-
che Wohlbeinden zu steigern.

Mit dem fortschrittlichsten Netzwerk des 
Kontinents hat der Telekommunikations-
sektor Südafrikas bereits Millionen von 
Bürger:innen zusammengeschlossen und 
Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Um 
diese Chance zu nutzen, müssen Unterneh-
men und die Regierung zusammenarbeiten, 
um der südafrikanischen Bevölkerung den 
Zugang zu erschwinglichen, zuverlässigen 
Technologien zu erleichtern. Durch die Ver-
besserung des Zugangs zu den Werkzeugen 
der globalen Wirtschaft - wie Telefone, Com-
puter und Internet – können Bevölkerungsan-
teile in benachteiligten Gemeinden die Fähig-
keiten digital gestützt erlernen, die sie zum 
Erfolg brauchen53. 

Trotzdem muss betrachtet werden, dass 
es nicht reicht, viele vernetzte Geräte und 
Mobiltelefone zu verteilen. Obwohl beinahe 
386 Millionen Afrikaner:innen Ende 2016 ein 
Mobiltelefon besaßen, ist es noch ein weiter 
Weg, das gesamte Potenzial dieses Technolo-
giesprungs auszuschöpfen. Es hakt nach wie 
vor an einer der größten Stolperfallen für die 
Entwicklung des Kontinents: Chancengleich-
heit. Mit einfachen und alten Geräten und an-
fälliger Infrastruktur gibt man einer großen 
Menge an talentierten und wissenshungrigen 
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Menschen zwar eine basale Starthilfe, aber 
keine höheren Ausbildungsmöglichkeiten, 
die diese Menschen brauchen und verdienen. 
Das bedeutet, dass Möglichkeiten sehr dünn 
gestreut sind, einen Abschluss in Informatik 
oder Ingenieursstudiengängen zu bekom-
men, die auf Computertechnologie speziali-
siert sind.

Aber ein zunehmend vernetztes Land wird 
die Nachfrage nach Arbeitsplätzen für aus-
gebildete Fachkräfte mit Kenntnissen in In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gie fördern, was wiederum dazu beitragen 
wird, die Netzwerke aufrechtzuerhalten, die 
das Rückgrat des wirtschaftlichen Wohl-
stands bilden.

AUSBLICK

Es gibt also viele Hoffnungen, aber es ist 
noch ein langer Weg und große Erwartungen 
an das „Leapfrogging” – des Sprungs in die 
Moderne unter Auslassung der Industriali-
sierungsphase - sind deutlich übertrieben. 
Dem Kontinent wurden viel zu häuig die 
Beine unter dem Bauch weggezogen und 
ohne respektvolle Begegnung auf Augen-
höhe und Hilfe zur Selbsthilfe wird auch die 
Digitalisierung eine verpasste Chance sein. 
Aktuell deutet sich nämlich an, dass die Su-
permacht China versucht, einen billigen Deal 
– Infrastrukturen gegen Land – zu schließen, 
was sich in keiner Weise vom Ressourcen-
Imperialismus europäischer und US-ameri-
kanischer Provenienz unterscheidet. Heute 
braucht Afrika uns. Morgen brauchen wir 
Afrika. Das Solar-Unternehmen M-Kopa hat 
nach eigenen Angaben über einer halben Mil-
lion Haushalte Zugang zu günstigem Strom 
gebracht [54]. Und Sonne gibt es auf diesem 
Kontinent mehr als genug.  Der Kongo bietet 
genug Wasserkraft, um den halben Kontinent 
mit Energie zu versorgen. Am Ende würde 
auch Europa proitieren von Energieexporten 
aus Afrika und von regenerativ hergestellten 
Nahrungsmitteln. Eine kluge, gerechte und 
langfristig ausgerichtete Digitalisierungspo-

litik könnte eine Brücke zwischen den Kon-
tinenten bauen, die stabiler, sicherer und vor 
allem menschlicher ist als Schlauchboote auf 
dem Ozean. Zuvor wurde es als paradox be-
zeichnet, dass die Digitalisierung einerseits 
Leid und Unrecht, aber auch Chancen der 
Entwicklung für den afrikanischen Kontinent 
bietet. Genauer betrachtet, ist es nicht para-
dox – es ist eine Frage der Randbedingungen. 
Denn in Afrika oder in anderen Gebieten der 
Erde muss verstanden werden: Digitalisie-
rung ist immer nur ein Mittel, ein Werkzeug 
und kein Ziel. Welcher Weg mittels Digitali-
sierung eingeschlagen wird – nachhaltig und 
gerecht oder blinder Technokratie folgend 
– ist eine Frage gemeinsamer Lenkung von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Aber 
Digitalisierung ist - wie gezeigt - eine große 
Chance, nicht zuletzt für die Mobilität. Mobi-
lität ist ein essenzielles Element von Gesell-
schaften, denn Gesellschaften funktionieren 
nicht ohne sie. Die Straßen, die Bahnhöfe, 
die Flughäfen sind wie die Blut- und Nerven-
bahnen der modernen Gesellschaften. Aber 
wir können und müssen sie anders gestalten, 
nämlich nachhaltiger. Jede Form von Mobili-
tätswirtschaft, die nicht nachhaltig ist oder 
die es nicht schafft, sich in den nächsten 
Jahren zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu 
transformieren, wird keine erfolgreiche sein. 
Digitalisierung bietet uns tolle Chancen für 
eine nachhaltigere Mobilität, zum Beispiel 
durch Reduzierung privater PKW in Folge der 
Etablierung autonomer Ruftaxis. Dies darf 
aber nicht zu Kosten der Länder des globa-
len Südens gehen. Auch hier müssen Wege 
gefunden werden.
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In einem rasant wachsenden Markt für 
Elektrofahrzeuge liegt eines der Hauptau-
genmerke auf der Entwicklung und Opti-
mierung von Energiespeichern mit hoher 
Leistung, hoher Kapazität, hoher Laderate 
und langer Lebensdauer, die bisher nur mit 
der Lithium-Ionen-Batterie-Technologie in 
ausreichendem Maße gewährleistet wer-
den kann. Die am häuigsten verwendeten 
Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-
Batterien in Elektrofahrzeugen [1] gehö-
ren zur einen Gruppe von geschichteten 
Übergangsmetallmischoxiden der Form  
LiNi

x
Mn

y
Co

1-x-y
O

2
 (mit (x+y)  [0,1]). [2]

Die weltweite Nachfrage nach leistungsstar-
ken Lithium-Ionen-Batterien, nicht nur in 
Elektrofahrzeugen, sondern auch der Unter-
haltungselektronik erhöht auch die Nachfra-
ge an den wesentlichen Elementen Nickel, 
Mangan und vor allem Kobalt und Lithium. 
Während kleine Akkumulatoren eines Mobil-
telefons nur wenige Gramm der wertvollen 
Elemente enthalten, sind in einem Elektro-
fahrzeug je nach Typ allein 10 – 15 kg Kobalt 
zu inden. Bereits seit Jahren ist Kobalt das 
wertvollste und kritischste Rohmaterial [3], 
das für Batterien benötigt wird. Während im 
Jahr 2005 der Anteil der in der EU aus Ko-
balt hergestellten Endprodukte noch zu 25 % 
auf die Herstellung von Batteriechemikalien 
entiel, betrug dieser im Jahr 2015 bereits 
42 %. Neueste Prognosen schätzen sogar ei-
nen Anstieg auf 70 % des weltweit geförder-
ten Kobalts. [4] Zur Deckung des Bedarfes an 
Kobalt und anderen notwendigen Elementen 
werden Lithium-Ionen-Batterien am Ende 
ihrer Lebensdauer zu einer unverzichtbaren 
Sekundärquelle.

Aber nicht allein der Bedarf an Metallen, die 
zur Herstellung von Kathoden eingesetzt 

werden, steigt. Die zunehmende Elektriizie-
rung der Antriebsstränge führt auch unwei-
gerlich dazu, dass in den Fahrzeugen mehr 
Elektronik verbaut wird. Während die Nach-
frage der Platingruppenelemente Platin, 
Palladium und Rhodium aufgrund der nicht 
mehr notwendigen Katalysatoren sinken 
wird, dürfte die Nachfrage an Leitungsme-
tallen wie Kupfer, Silber und Gold steigen. 
Auch Tantal, das für die Herstellung von 
leistungsfähigen Kondensatoren benötigt 
wird sowie die Gruppe der Seltenen Erden, 
von denen etwa Neodym für die Herstellung 
von Permanentmagneten in Elektromotoren 
Verwendung indet, werden in ihrer Nachfra-
ge steigen. Somit wird auch der in enormem 
Umfang anfallende Elektronikschrott zu ei-
ner wichtigen Sekundärrohstoffquelle. 

FUNKTIONELLES RECYCLING 
VON KATHODENMATERIALIEN
Zur Rückgewinnung von Wertstoffen aus 
gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien haben 
sich bisher zwei wesentliche Technologien 
etabliert: Das pyrometallurgische und das 
hydrometallurgische Verfahren. [5]-[8]

Das pyrometallurgische Verfahren be-
schreibt einen Schmelzprozess, in dem ge-
brauchte Lithium-Ionen-Batterien ohne jede 
Vorbehandlung vollständig eingeschmolzen 
werden. Dabei wird der Schmelzprozess 
durch die in der Batterie enthaltenen or-
ganischen Materialien, die als Brennstoff 
fungieren, aufrechterhalten. Metalle wie 
Kobalt, Nickel und Kupfer (Anodenfolie), die 
so in einer Schmelze erhalten werden, las-
sen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Schmelztemperaturen gut voneinander 
trennen. Lithium, Mangan und Aluminium 
hingegen bleiben in der Schlacke zurück und 
müssen in einem zweiten Schritt extrahiert 
werden. Das Aufschmelzen im Hochofen ist 
jedoch sehr energieaufwendig und emittiert 
zudem Stäube sowie gefährliche Gasverbin-
dungen. Zudem werden für die Herstellung 
neuer Batteriematerialien die Metalle nicht 
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in elementarer Form gebraucht, sondern als 
Verbindungen wie Oxide oder Salze. Folglich 
schließen sich an den Hochofenprozess be-
reits erste hydrometallurgische Schritte an, 
in denen die aus der Schmelze gewonnene 
Phase aus Kobalt, Nickel und Kupfer in Säu-
relösungen gewaschen und durch chemi-
sche Fällung die Metalle als anorganische 
Salze gewonnen werden.

Im hydrometallurgischen Verfahren werden 
demontierte und geschredderte Lithium-
Ionen-Batterien mit starken anorganischen 
Säuren ausgelaugt, um die Metalle und Bat-
teriematerialien zu lösen. Die größte Her-
ausforderung ist anschließend die selektive 
Trennung der Ionen aus den konzentrierten 
Metallionenlösungen. Diese wird mithilfe von 
Fällungen oder elektrochemischer Abschei-
dung realisiert. Verluste sind hier im Beson-
deren auf unzureichende Auslaugung und 
Trennung der Metallsalze zurückzuführen.

Vor Kurzem wurde ein kombinierter Weg, 
bestehend aus mechanischer Behandlung 
(Zerkleinerung der Kathoden und mecha-
nische Trennung von Al-Substratfolien und 
NMC) und hydrometallurgischer Behand-
lung (Aulösung von NMC und Metallrückge-
winnung daraus), beschrieben [13].
 

HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR DIE CHEMISCHE ANALYTIK 
Unabhängig von der gewählten Recycling-
Technologie zur Rückgewinnung der Wert-
stoffe im Kathodenmaterial von Lithium-
Ionen-Batterien liegt ein großer Fokus der 
Arbeiten auf der Einwicklung, Anpassung 
und Optimierung einer prozessbegleitenden 
Analytik. Diese muss sich in jedem Schritt 
des Verfahrens durch eine hohe Richtigkeit 
und Präzision auszeichnen. Während die 
chemische Analyse von Kathodenausgangs-
materialien (Abbildung 1 a, b) aufgrund der 
homogenen Zusammensetzung und guten 
Löslichkeit in anorganischen Säuren noch 
weitgehend unkompliziert ist, stellt bereits 
die Analyse ganzer Kathodenfolienabschnit-
te eine erhöhte Problematik dar. In der Ka-
thode ist das Aktivmaterial LiNi

x
Mn

y
Co

1-x-y
O

2
 

(Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide - kurz: 
NMC) zusammen mit einem organischen 
Binder und dem benötigten Leitruß als Aktiv-
schicht beidseitig auf einem Aluminiumsubs-
trat aufgebracht (Abbildung 1c, Abbildung 5). 
Dabei variieren die Dicken des Aluminium-
substrats und der Aktivschicht, der NMC-Ge-
halt sowie Haftung der Schicht am Substrat 
je nach Hersteller.  

Abbildung 1  REM Aufnahmen eines NMC-Ausgangsmaterials (a), (b) und des Anschliffes einer Kathodenfolie [11]

A B C
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Sowohl für den chemischen Aufschluss einer 
Folie als auch bei mechanisch zerkleinerten 
Fraktionen ist aufgrund des enthaltenen che-
misch sehr resistenten Bindermaterials Polyvi-
nylidenluorid (kurz: PVDF) eine Optimierung 
der Aufschlussprozedur notwendig, da etwa 
vom Binder vollständig eingeschlossene NMC-
Partikeln von klassischen Aufschlussmedien 
nicht erreicht und so der anschließenden Ana-
lyse entzogen werden. 

Im Rahmen der Forschungsarbeiten wur-
de daher ein mikrowellengestützter Hoch-
druckaufschluss (kurz: HD-A) entwickelt [9], 
der sich durch einen minimalen Chemikali-
eneinsatz und eine kurze Aufschlussdauer 
auszeichnet. Abbildung 2 und Tabelle 1 Pro-
benzusammensetzung einer Recyclingfrak-
tion für verschiedene Aufschlussverfahren  

(Abbildung 2) mit Berücksichtigung der Er-
gebnisunsicherheiten [9] zeigen die Entwick-
lung der bei einer Analyse erhaltenen Ergeb-
nisse für verschiedene Aufschlussvarianten, 
durchgeführt an einer Recyclingfraktion aus 
einem mechanischen Recyclingprozess. 
Da die nachfolgende Analyse mittels Emissi-
onsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (kurz: ICP-OES) erfolgte, die lediglich 
die Analyse der Metalle und ausgewählter 
Nichtmetalle erlaubt, ist der in Tabelle 1 Pro-
benzusammensetzung einer Recyclingfrak-
tion für verschiedene Aufschlussverfahren  
(Abbildung 2) mit Berücksichtigung der Er-
gebnisunsicherheiten [9] angegebene Anteil 
an Binder und Leitruß lediglich ein rechneri-
sches Ergebnis. [9] Gleichwohl verdeutlichen 
die Ergebnisse nicht nur, wie wichtig die Wahl 
eines geeigneten Aufschlusses für das Analy-
senergebnis ist, sondern auch, wie hoch der 
Wertmetallverlust bei hydrometallurgischen 
Recyclingverfahren ausfallen kann.

Betrachtet man nun derartig mechanisch zer-
kleinerte und getrennte Recyclingfraktionen 
(Abbildung 3) ergeben sich zwei weitere ent-
scheidende Punkte, an denen das Analysever-
fahren umfangreich zu optimieren ist. Da es 
sich um partikuläre Fraktionen mit hohen Un-
terschieden in Partikelgröße und Dichte han-
delt, bekommt die statistische Absicherung 
der Probenahme, insbesondere bei der Ana-
lyse von Minderkomponenten eine immense 
Bedeutung. Probenteilungspläne, Homogeni-
sierung sowie eine sinnvolle Anzahl an Pro-
benaufschlüssen mit repräsentativen Probe-
mengen tragen maßgeblich zur Präzision der 

Tabelle 1 Probenzusammensetzung einer Recyclingfraktion für verschiedene Aufschlussverfahren  

(Abbildung 2) mit Berücksichtigung der Ergebnisunsicherheiten [9]

Abbildung 2 Ermittelte Probenzusammensetzung 

einer Recyclingfraktion für verschiedene Auf-

schlussverfahren [9]

NMC Al Binder/Ruß

HD-A1 (79,2  0,5)% (0,79  0,01)% (20,2  0,5)%

HD-A2 (81,2  2,2)% (0,85  0,03)% (17,9  2,2)%

HD-A3 (84,3  2,0)% (0,85  0,03)% (14,9  2,0)%

HD-A4 (86,5  0,7)% (0,87  0,02)% (12,6  0,7)%

HD-A1

HD-A2

HD-A3

HD-A4

Probenzusammensetzung [%]
0 10 70 80 90 100

NMC Al Rest (Binder/Ruß)
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späteren Analyseergebnisse bei und wurden 
in umfangreichen Versuchsreihen auf ihr Op-
timum hin geprüft. Zudem erfordert die stark 
variierende Zusammensetzung der Fraktio-
nen, auch in Abhängigkeit des Aufbereitungs-
verfahrens eine stete Überprüfung der nach-
folgenden ICP-OES Analyse. So führt etwa ein 
hoher Lithiumgehalt in der Analyselösung zu 
einer so genannten Auladung des analyti-
schen Plasmas durch freie Elektronen, was mit 

einer Signaldepression für zahlreiche andere 
Emissionslinien einhergeht. Abbildung 4 links 
verdeutlicht dies für drei ausgewählte Emis-
sionslinien des Aluminiums, wo ein erhöhter 
Lithiumgehalt zu einem Minderbefund von bis 
zu 10% führen kann. Setzt man der Analyt-
lösung neben Lithium weitere Elemente des 
NMC zu, werden zudem durch den Anstieg der 
relativen Intensitäten spektrale Interferenzen 
deutlich. [9] Abbildung 4 rechts zeigt die In-

Abbildung 3 Lichtmikroskopische Aufnahmen von Fraktionen einzelner Prozessstufen (6,5-fach),  

von links: Al-reichste Fraktion, Al-reiche Fraktion mit mittlerem NMC-Anteil, NMC-Fraktion mit mittlerem 

Al-Anteil, NMC-Fraktion mit Al-Anteil < 1% [9]
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Abbildung 4 Entwicklung der Intensitäten ausgewählter Emissionslinien des Aluminium mit steigendem 

Lithiumgehalt (links); Spektrale Störungen auf der Emissionslinie des Aluminium bei 394,4 nm durch  

NMC-Komponenten [9]

Abbildung 5 Schema für das funktionelle Recycling von Kathoden aus Lithium-Ionen-Batterien zur 

Rückgewinnung von NMC [11]

Kathode

Kathoden-

beschichtung

AI Substrat

Binder + Ruß

NMC Partikel
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terferenzen von Kobalt und Nickel auf der 
Emissionslinie 394,401 nm des Aluminiums. 
Ausgewählt wurde hier zur Darstellung spe-
ziell die Analyse der Verunreinigungen an 
Aluminium im Aktivmaterial. Bereits in ge-
ringen Mengen kann dieses durch Mitfällung 
in hydrometallurgischen Aufbereitungstech-
niken, z. B. als Hydroxid, bei der anschlie-
ßenden Herstellung neuer Aktivmaterialien 
zu einem nahezu vollständigen Verlust der 
elektrochemischen Funktionalität führen, 
was die Bedeutung dieser Nebenkomponen-
te unterstreicht. [13],[14] 

NEUARTIGER ANSATZ
Die Motivation der Arbeiten liegt darin, die 
energie- und chemikalienaufwändigen pyro-
metallurgischen und hydrometallurgischen 
Recyclingwege und ihre speziischen Nach-
teile zu vermeiden. Ziel ist es, die Grundla-
gen für einen Ansatz zur Rückgewinnung von 
NMC unter Beibehaltung seiner chemischen, 
physikalischen und morphologischen Eigen-
schaften bei minimalem Chemikalieneinsatz 
zu liefern. Der Ansatz des funktionellen Re-
cyclings kann auf Kathoden von demontier-
ten und getrennten Lithium-Ionen-Batterien 
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sowie auf Rückstände oder Schrott aus der 
Kathodenproduktion angewendet werden. 
Basierend auf dem Design der Kathode (Ab-
bildung 5) ist der erste Schritt die Trennung 
von Kathodenbeschichtung (bestehend aus 
NMC, Binder und Leitruß) vom Aluminium-
substrat. 

Die Trennung von Aluminiumsubstrat und 
Kathodenbeschichtung lässt sich im Labor-
maßstab prinzipiell durch verschiedene Säu-
ren, Säuremischungen und Basen und sogar 
durch Wasser, unterstützt durch Rühren, rea-
lisieren (Abbildung 6). Die Herausforderung 
dabei bleibt jedoch die Wahl eines optimalen 
Mediums, da die verschiedenen Säuren und 
Basen zu erheblicher Degradation des NMC 
und zum Angriff auf das Aluminium-Substrat 
führen. Demnach sollte dieses optimale Me-
dium gegenüber dem NMC und dem Alumi-
niumsubstrat so wenig reaktiv wie möglich 
sein. Gleichzeitig sind die Kontaktzeiten mit 
dem Medium so kurz wie möglich zu halten, 
damit die NMC-Partikel keine Degradation 
erfahren.

Dieser Behandlung folgt im Wesentlichen 
ein zweiter, in den folgenden Betrachtun-
gen nicht berücksichtigter Schritt, bei dem 
die chemisch abgetrennte Beschichtung ge-
trocknet und mechanisch zerkleinert wird, 
um die NMC-Partikel aus dem Bindemittel/
Rußgemisch freizusetzen und zu trennen.
Im Allgemeinen konnte durch die Behand-
lung eines NMC-Ausgangsmaterials mit Medi-

en verschiedener pH-Werte gezeigt werden, 
dass das NMC, gemessen an den im Lösungs-
medium nachweisbaren Elementgehalten 
an Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium in 
sauren Medien die größte Degradation er-
fährt. Dabei tritt Lithium stöchiometrisch 
überproportional aus dem NMC-Material aus. 
[10] Dieser Effekt wird nach Billy et al. durch 
einen Ladungsausgleich an der Oberläche 
des NMC-Partikels begünstigt. [16] Zudem 
zeigt sich, dass auch die Metalle nicht in 
ihrem stöchiometrischen Verhältnis in der 
Verbindung LiNi

x
Mn

y
Co

1-x-y
O

2
 (x = y = 1/3) in 

Lösung gehen. So wird bevorzugt Nickel aus 
dem Mischoxid extrahiert bevor signiikante 
Mengen an Mangan und Kobalt in die Lösung 
übergehen. [10] 

Ferner ist eines der angesetzten Kriterien, 
das die Wiederverwertung des gewonnenen 
NMC erst möglich macht, der Erhalt von Par-
tikelgröße und Morphologie des Wertstoffes 
NMC. Bei der Behandlung mit sauren Medien 
konnte ein Zusammenhang der Efizienz der 
Lithium-Auslaugung mit dem Sekundärpar-
tikelabbau nachgewiesen werden. [11] Dafür 
wurden die NMC-Partikel bei Raumtempera-
tur in eine niedrig konzentrierte Zitronen-
säure (c = 10-2 mol·L-1, pH = 2,93) eingelegt. 
Abbildung 7 zeigt die Veränderung der Parti-
kel mit zunehmender Behandlungsdauer an-
hand von REM-Aufnahmen. Nach 30 Minuten 
zeigte die ICP-OES Analyse eine Lithiumaus-
laugung von 0,5 % des Ausgangsgehaltes, 
während an den Partikeln noch keine Ver-

Abbildung 6 Trennung von Aluminiumsubstrat und Kathodenbe-

schichtung durch den Einsatz verschiedener anorganischer Säuren. 

Die Separierung erfolgt bereits nach wenigen Sekunden, wobei le-

diglich beim Einsatz konzentrierter Salpetersäure auch das Substrat 

weitgehend zurückgewonnen werden kann. [12]

Ressourcensicherung durch Recycling von Sekundärrohstoffen
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änderung sichtbar ist (Abbildung 7a). Nach 
300 Minuten, wo die Lithiumabreicherung 
1,6 % beträgt, werden erste Veränderungen 
der NMC-Partikel sichtbar. Die mittlere Parti-
kelgröße wird reduziert und die Zahl von Pri-
märpartikeln nimmt zu (Abbildung 7b). Nach 
einer Behandlungszeit von mehr als einem 
Tag und einer Lithiumabreicherung ≥  2 % 
tritt schließlich ein massiver Zerfall der Se-
kundärpartikel ein (Abbildung 7c).  

Einer erheblich geringeren chemischen De-
gradation unterliegen die NMC-Partikel bei 
der Laugung in neutralen und alkalischen 
Medien. Erst die Behandlung von mehr als 10 
h führt zu einer Lithiumabreicherung, die mit 
der Zerstörung der Sekundärpartikel einher-
geht. Das Aulösen der Metalle Nickel, Kobalt 
und Mangan kann nur in Spuren nachgewie-
sen werden. Die Beschreibung der chemi-
schen Vorgänge in neutralen und alkalischen 
Medien zur Behandlung des Materials kön-
nen im Folgenden zusammengefasst werden. 
Grund hierfür ist ein sofortiger Anstieg des 
pH-Wertes bei Kontakt des NMC-Materials 
mit Wasser auf einen Wert von pH ≥ 9. Dies 
ist mit einer unmittelbaren oberlächlichen 
Lithiumfreisetzung zu erklären, deren Lan-
dung durch Protonen aus dem wässrigen Me-
dium kompensiert werden muss. [16]
Versetzt man eine vollständige Kathodenfolie 
oder eine Aluminium-haltige geschredderte 

Fraktion mit Wasser, beginnt sich das Alumini-
um durch den steigenden pH-Werte zu lösen. 
Dies geht mit einer lokalen Blasenbildung ein-
her. Gemäß Gleichung 1 wird unter Freisetzung 
von Wasserstoff der leicht lösliche Tetrahydro-
xoaluminatkomplex gebildet. [15] 

Solange die Lösung alkalisch ist, steigt der 
Aluminiumgehalt mit der Behandlungszeit 
weiter an. Ab einem bestimmten Punkt sinkt 
die Aluminiumkonzentration deutlich (Abbil-
dung 8, links) und ein weißer Niederschlag 
von Aluminiumhydroxid wird sichtbar (Gl. 2). 
Dies geht mit einer Abnahme des pH-Wertes 
einher. 

Das Aluminiumhydroxid (Al(OH)3) legt sich 
dabei als diffuse, trübe Schicht auf den NMC-
Partikeln nieder (Abbildung 8, rechts).

Die Ablagerung von Hydroxiden auf der 
Oberläche der sphärischen NMC-Partikel 
kann bis zu einem vollständigen Verlust der 
elektrochemischen Eigenschaften des Mate-
rials führen [14] und muss damit im Rück-
gewinnungsprozess unbedingt unterbunden 
werden. Hierfür wurden umfangreiche Un-
tersuchungen zum Einsatz von Puffergemi-
schen durchgeführt, die entweder das Lösen 

Abbildung 7 REM Aufnahmen von NMC-Partikel nach Behandlung mit Zitronensäure für (a) 30 min, Li-Abreiche-

rung 0,5 %, (b) 300 min, Li-Abreicherung 1,6 % und (c) 1800 min, Li-Abreicherung 2,2% [11]

A B C
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des Substrates unterbinden oder, durch den 
gezielten Zusatz von Komplexbildnern, be-
reits im Medium beindliches Aluminium stabi-
lisieren und damit die Fällung abwenden. [12] 

Dabei erwies sich die Ramanmikroskopische 
Untersuchung als eine hoch sensitive Me-
thode, um auch kleinste Mengen an Al(OH)

3
 

auf den NMC-Partikeln nachzuweisen, die im 
Rasterelektronenmikroskop kaum sichtbar 
waren (Abbildung 9). Auch signiikante Än-
derungen in der chemischen Zusammenset-
zung in äußeren Schichten der NMC-Partikel 
können nach mathematischer Entfaltung des 
Signals zwischen 800 und 200 cm-1 sichtbar 
gemacht werden (Abbildung 9).

Zusammenfassend liefern die Forschungs-
arbeiten grundlegende Erkenntnisse für 
den Ansatz eines funktionellen Recyclings 
des Kathodenmaterials NMC zur soforti-
gen Wiederverwendung ohne aufwändi-
ge Rückgewinnung von Metallsalzen und 
anschließender Synthese des Übergangs-
metallmischoxids. Das Know-how der For-
schungsgruppe liegt dabei vor allem auf der 
chemischen und chemisch-physikalischen 
Analytik, die es zum einen ermöglicht, in 

Abbildung 8 Zeitabhängige Entwicklung der Lösungskonzentration von Al beim Einbringen von Kathodenfolien 

in Wasser (links) [11]; REM-Aufnahme von rückgewonnenen NMC-Partikeln, teilweise mit Al(OH)
3
 bedeckt (rechts)

Abbildung 9 Vergleich der Ramanspektren von Par-

tikeln mit unterschiedlich starker Al(OH)
3
-Bedeckung 

(links); entfaltetes Ramanspektrum eines NMC-

Partikels mit Zuordnung der Schwingungen zu den 

Teilspektren [10],[11]
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verschiedenen Verfahren jeden Prozess-
schritt umfangreich zu charakterisieren und 
zum anderen die Grundlage für völlig neue 
und innovative Lösungsansätze liefert. 

Als wichtigster Prozessparameter für den 
chemischen und vor allem morphologischen 
Erhalt der Sekundärstruktur zeigt sich neben 
der Wahl eines geeigneten Mediums die Ver-
weildauer im Medium. Dabei muss konstatiert 
werden, dass sich ein Laborversuch weitaus 
kontrollierbarer gestaltet als die technische 
Umsetzung, wo etwa Verweilzeiten in Förder-
strecken berücksichtigt werden müssen. 

RÜCKGEWINNUNG VON WERTMETAL-
LEN AUS ELEKTRONIKBAUTEILEN
Die Sicherung der Rohstoffbasis wirtschafts-
strategischer Metalle in Deutschland ist nur 
durch eine gezielte Aufarbeitung von End-of-
life-Produkten möglich, sofern man von der 
Versorgung aus dem Ausland weitgehende 
Unabhängigkeit gewinnen will. Der größte 
Anteil ist dabei in Elektroschrott zu inden. 
Nach einer Studie der europäischen Umwelt-
behörde wächst die Menge an Elektroschrott 
jährlich um nahezu 40 Millionen Tonnen. 
2018 wanderten allein in den 27 EU-Staaten 
rund 4 Millionen Tonnen ausgedienter Elek-
troschrott in den Müll, was etwa 8,9 kg pro 
Person entspricht. Die europäische Umwelt-
behörde hat berechnet, dass die Menge an 
Elektroschrott rund dreimal schneller wächst 
als jede andere Art von Hausmüll. [17] Neben 
der insgesamt wachsenden Menge von Elek-
tronik- bzw. Leiterplattenschrott steht die 
Aufbereitungsbranche vor weiteren enormen 
Herausforderungen. Grund ist die technologi-
sche Entwicklung hin zu kleineren Bauteilen 
mit zunehmend komplexeren Zusammenset-
zungen, die mit dem technologischen Wandel 
immer schnelleren Veränderungen unterlie-
gen. Zusätzlich verringern sich die benötig-
ten Mengen an wirtschaftsstrategischen Me-
tallen in den Bauteilen immer weiter. [19]-[21] 
Die gegenwärtige Wirtschaftsstruktur der 
Rohstoffaufbereitung trägt dieser Entwick-

lung nicht hinreichend Rechnung. Für die 
Rückgewinnung der metallischen Wertstof-
fe aus Leiterplattenschrottfraktionen mit 
geringen Wertstoffgehalten ist noch kein 
wirtschaftlich vertretbarer Lösungsansatz 
bekannt. In Japan beispielsweise werden 
diese als Brennstoff in der metallurgischen 
Kupferrückgewinnung eingesetzt oder gleich 
deponiert. [22] Diese Praxis ist keine akzep-
table Lösung.

Wie auch bei der Aufbereitung gebrauchter 
Lithium-Ionen-Batterien erfolgt die Rückge-
winnung von Wertstoffen aus Elektroschrott 
maßgeblich über pyrometallurgische Prozes-
se. Bei diesen resultiert neben einer mit Ei-
sen, Kuper, Nickel, Zinn und Blei angereicher-
ten Schmelze [19] eine Schlacke, in der sich 
die Edelmetalle zwar anreichern, sich jedoch 
nur bedingt rückgewinnen lassen. Zusätzlich 
kommt es bereits vor der metallurgischen 
Aufbereitung allein durch den unvollstän-
digen Aufschluss der Metalle oder Verluste 
beim Separieren zu Metallverlusten von ca. 
10 - 35 %. [19]

Besonders weit entwickelt sind hydrometal-
lurgische Ansätze, in denen die Wertmetalle 
mit Hilfe von Säuren und Säurekombinatio-
nen [23],[24], durch Komplexbildner [25], 
ionische Flüssigkeiten [26], Salzschmelzen 
[27], extraktive Verfahren [28],[29] oder 
durch Bioleaching [30] aus zerkleinerten 
Elektroschrottfraktionen herausgelöst wer-
den. Häuig wird das chemische Lösen mit 
einer elektrochemischen Metallabscheidung 
kombiniert. [31] Nur die hydrometallurgische 
Vorgehensweise sichert den vollständigen 
Zugriff auf die metallischen Wertstoffe, wenn 
die werttragenden Bauteile hinreichend zer-
kleinert vorliegen. Allerdings wurde keines 
dieser Verfahren bisher wirtschaftlich um-
gesetzt, was auf die erheblichen Kosten für 
die Infrastruktur zur Handhabung toxischer 
Chemikalien, ihre Entsorgung sowie an den 
teilweise sehr geringen Stoffdurchsätzen zu-
rückzuführen ist. 
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Andere technologische Ansätze, wie die ma-
nuelle Trennung, die Selektion besonders 
werthaltiger Bauteile und eine speziell darauf 
ausgerichtete Aufbereitungsstrategie [32] 
stehen und fallen mit dem Gehalt der Wert-
stoffe, der in Zukunft immer weiter sinken 
wird. Demgegenüber verursachen aufwendige 
maschinelle Trennverfahren und chemische 
Aufbereitungsschritte erhebliche Prozess- und 
Instandhaltungskosten, so dass die Aufarbei-
tung minderwertiger Leiterplattenschrott-
fraktionen unrentabel ist. Auch die Entwick-
lung zu immer niedrigeren Wertstoffgehalten 
in Elektrogeräten öffnet der Deponierung, der 
Verbrennung oder der grauen bzw. illegalen 
Entsorgung dieser scheinbar wertlosen Elekt-
roschrottfraktionen Tür und Tor.

Auf dieser Grundlage beschäftigt sich die 
Forschungsgruppe mit einem völlig neuen 
technologischen Ansatz zur wirtschaftlich 
rentablen Gewinnung von metallischen Wert-
stoffkonzentraten aus Leiterplattenschrott 
mit geringen Wertstoffgehalten. Dieser bein-
haltet die Entstückung, eine wertstofforien-
tierte Separierung der Bauteile und Baugrup-
pen sowie eine Grob- und Feinzerkleinerung 
(Abbildung 10). Der innovative Ansatz be-
steht schließlich in der Konzentrierung der 
Wertstoffe ohne den Einsatz von Chemika-
lien. Dies erfolgt durch eine gezielte Tren-
nung, bei der zunächst die Kunststoff- und 
Keramikpartikel von den Metallbestandteilen 
getrennt werden. In mindestens einem wei-
teren Schritt erfolgt die weitere Auftrennung 
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Abbildung 10 (a) Tantal-Kondensatoren in Tropfenform vor der Mahlung in der Planetenkugelmühle;  

(b) Bauteile einer entstückten Leiterplatte (Prozessor - hoher Goldanteil, Kondensatoren mit hohem Tantal-

gehalt, Steckkontakte mit Silberanteilen); (c) verschiedene Stufen der Zerkleinerung einer Platine;  

(d) Partikelgrößenverteilung der Feinstfraktion einer zerkleinerten Platine
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der Metallpartikelfraktionen. Aus stoflich 
verschieden zusammengesetzten Metall-
partikelfraktionen resultieren am Ende mit 
Edelmetallen, z. B. Tantal, Gold, Silber u. a. 
hoch angereicherte Zielfraktionen, was die 
Voraussetzung für die nachfolgende kosten-
günstige und verlustarme Rückgewinnung 
der Metalle ist.
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1. AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE  
AUTONOMER E-MOBILITÄTSSYSTEME
Der Umstieg von verbrennungsmotorischen 
Antrieben auf elektrische Traktionssysteme 
vollzieht sich mit wachsender Dynamik und 
kann effektive Lösungen zur bekannten Pro-
blematik lokaler Emissionsprobleme (CO2, 
NOX, Partikel etc.) beitragen.

Gleichzeitig ergeben sich neue Optionen für 
das Layout der Architektur, des Packaging, 
des Designs und der ergonomischen Gestal-
tung von Fahrzeugen.

Außerdem ist die Ansteuerung elektrischer 
Antriebe durch autonome Führungssysteme 
technisch einfacher zu realisieren – einer von 
vielen Gründen für die in den letzten Jahren 
deutlich erhöhten Anstrengungen und Ent-
wicklungsbudgets für autonomes Fahren.  

Die Wege zum inalen Ziel vollautonomen 
Fahrens auf SAE Level 5 (kein Fahrer mehr 
an Bord, keine Instrumente zum Eingriff in 
die Fahrzeugführung) führt bei den meisten 
Entwicklungswegen über stetig erweiterte 
Assistenzsysteme und –funktionen.

Dabei werden immer mehr Funktionen, die 
normalerweise der Fahrer ausübt, von einem 
Steuer- und Regelsystem übernommen. Der 
stetige Übergang dieses evolutiven Entwick-
lungsweges bedingt deswegen ein Prinzip, 
bei dem der Automat in seinen Wahrneh-
mungs- und Regelungssystemen ähnlich auf-
gebaut ist und funktioniert wie ein menschli-
cher Fahrer – schließlich sollen die Fahrzeuge 
sich ja in der unveränderten Umgebung zu-
rechtinden können. 

Die Architektur solcher Systeme besteht 
dann aus folgenden Komponenten /Teil-
systemen:

•  GPS System zur groben Positionsbestim-
mung (auf welcher Straße beindet sich das 
Fahrzeug)

•  NAVi System onboard zur Routenauswahl 
(Dijkstra Algorithmen: über welche Teil-
strecken soll die Fahrt am besten geführt 
werden) 

•  Richtungsvorgabe dieser gewählten Routen 
an jeder Kreuzung/ Einmündung 

• Präzise Positionsbestimmung und primäre 
Fahrwegführung, die normalerweise der 
Fahrer übernimmt über Sensoren zur Um-
welterfassung von Bordsteinkanten, Fahr-
bahnmarkierungen etc. mit Lidar / Radar / 
Kameras mit 3D Abbildungsalgorithmen

•  Sekundäre Fahrwegführung (Hinderniser-
fassung, Kollisionsvermeidung und Erfas-
sung von variablen Verkehrszeichen wie 
Ampeln) über Lidar / Radar / Ultraschall / 
Kameras mit Gestalterkennung und 3D Lo-
kalisierung   

Diese Architektur ermöglicht dann autono-
mes Fahren auf allen Strecken, die auch ein 
von Menschen gesteuertes Fahrzeug befah-
ren kann. Die Bemühungen per Sensorik, 
Datenfusion und Aktuatorik einen menschli-
chen Fahrer nachzubilden, erscheint auf den 
ersten Blick lösbar, ist jedoch in der Realität 
auch mit heute verfügbarer Technologie 
nicht hinreichend sicher und kaum mit ver-
tretbarem Kostenaufwand möglich.

Schon die einfache Aufgabe der optischen Si-
gnalverarbeitung zeigt erhebliche Probleme 
auf. Die Anpassung von Lichtempindlichkeit 
und Brennweite der Kameras ist dabei der 
einfachste Teil und dennoch bei Testfahrten 
schon öfter die Ursache für Unfälle gewesen 
(z. B. Fehler bei der Rotlichterkennung von 
Ampeln gegen tiefstehende Sonne).

Wesentlich schwieriger bleibt jedoch die Ge-
stalterkennung aus den Kamerabildern und 
daraus die Zuordnung des erfassten Bildes 
zu einer Gestaltkategorie wie Fahrzeug, Fuß-
gänger, Bordsteinkante, Fahrbahnmarkie-
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rung, etc. Tatsächlich ist der Rechenaufwand 
um diese Aufgabe in Echtzeit zu lösen be-
reits zu hoch, um zu vertretbaren Kosten on-
board installiert werden zu können – zu groß 
sind die optischen Unterschiede von Vertre-
tern einer Kategorie um eineindeutig zuge-
ordnet zu werden – ein Mensch kann groß, 
klein, schlank und breit sein, verborgen hin-
ter einen Schirm oder bekleidet mit einem 
dicken Wintermantel, er kann aufrecht ste-
hen oder nach einem Sturz auf der Fahrbahn  
liegen etc.
    
Noch problematischer aber ist die Zuord-
nung der dritten Dimension, die aus den 2D-
Kamerabildern synthetisiert werden müs-
sen. Nur aus Verschiebungen von Objekten 
(die alle dazu als solche in Echtzeit identi-
iziert worden sein müssen) zueinander auf 
der wahrgenommenen 2D Fläche bei einer 
Kamerabewegung kann deren räumliche 
Tiefenposition per Strahlensatz ermittelt 
werden – eine Aufgabe die das menschliche 
Gestalterkennungssystem, das permanent 
im 3D Raum angesiedelt ist, in Perfektion 
beherrscht – für ein Computersystem eine 
äußerst anspruchsvolle Aufgabe.

Deswegen weichen viele Systeme zum auto-
nomen Fahren auf Sensoriken mit direkter 
Tiefenerfassung per Echolot mit Radar / 
Lidar / Ultraschall aus. Die erforderliche Re-
chenleistung für die Gestalterkennung wird 
damit eher erhöht, die räumliche Tiefener-
kennung jedoch vereinfacht, da sie vom 
Sensor selbst geliefert wird. Dennoch muss 
aus allen Daten aufwendig das zur Fahr-
zeugführung relevante Gesamtbild in 3D per 
Datenfusion und schnellen Algorithmen er-
rechnet werden. Außerdem kann die Sende 
/ Empfangseinheit mit seiner aufwendigen 
Richtwirkung nur Orientierungsgrößen er-
fassen, die sich im quasioptischen Bereich 
um das Fahrzeug herum beinden.  

Die Datenfusion aus 3D Sensor Daten wie 
Lidar und 2D Sensordaten wie Kamerabilder 

erfordert zusätzlich einen Rechenaufwand 
zur Formatanpassung.

Probleme verursacht dabei auch die Tatsa-
che, dass selbst die Orientierungsgrößen zur 
primären Fahrwegsteuerung oft stark variie-
ren und deswegen nicht oder falsch zugeord-
net werden – z. B. eine Fahrbahnmarkierung 
in weißer Farbe wird durch eine zusätzliche 
Markierung in gelber Farbe in einer Baustelle 
ergänzt, Schnee liegt auf der Fahrbahn etc.

Eine alternative Vorgehensweise kann hier 
Lösungen mit deutlich geringerer Anfor-
derung an Rechenleistung anbieten, indem 
nicht ein menschlicher Fahrer nachgebildet 
wird, sondern die Fahrzeuge in einem vorbe-
stimmten Vektorraum geführt werden. Die zu 
verarbeitende Datenmenge (virtuelle Schie-
nen, die jedem Verkehrsweg zugeordnet wer-
den) ist im Vergleich zu einer Pixelgraik um 
einen Faktor >102 geringer, die primäre Fahr-
wegführung auf diesen virtuellen Schienen 
mit einfachen Algorithmen möglich. 

Dieser disruptive Lösungsansatz ermög-
licht autonomes Fahren mit vertretbarem 
Aufwand mit vorhandenen Technologien. 
Allerdings erfordert er die Errichtung eines 
externen Systems zur Positionsbestimmung 
und Fahrwegführung – d. h. eine Infrastruktur 
wird in einem begrenzten Gebiet errichtet 
und der Aktionsradius der Fahrzeuge wird 
auf dieses Gebiet beschränkt.

Der Aufbau zur primären Fahrwegführung 
sieht dann wie folgt aus:
• Ein geschlossenes Gebiet wird festgelegt, 

in dem die Fahrzeuge betrieben werden 
dürfen, wie z. B. ein Stadtteil oder Sonder-
fahrspuren

•  In Innenstädten sind in Abständen von 25 
m bis 40 m i.d.R. überall Straßenlaternen 
aufgestellt, die einen quasioptischen Zu-
gang zur Straßenoberläche haben und 
eine eigene Stromzuführung. In diesen La-
ternen können nun einfache ungerichtete 
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Funksender/-empfänger angebracht wer-
den

•  Die autonom geführten Fahrzeuge ver-
fügen ebenfalls über Funkstationen und 
Onboard- und Offboardsysteme kommu-
nizieren per Transponderfunktion so mit- 
einander, dass die Laufzeiten der Kommu-
nikation ermittelt und per Triangulation 
(Peilung an drei Stationen) die Positionen 
zentimetergenau an allen Stellen des Ge-
bietes erfasst werden.

• Die Ansteuerung der Lenkung zur Fahr-
zeugführung erfolgt dann onboard mit ein-
fachen Regelalgorithmen auf der Basis der 
Vektordaten – das Fahrzeug fährt auf virtu-
ellen Schienen – die Erfassung der Umge-
bung auf optischer Basis oder per Echolot 
mit Richtantennen kann komplett entfallen.

•  Die virtuellen Schienen beschreiben jeweils 
die Mittellinien der Straßenabschnitte und 
die Fahrwege werden durch einen Offset 
Wert relativ dazu onboard berechnet

• Abzweigungen werden je nach Geometrie 
mit drei Kategorien von Übergangsradien 
beschrieben

• Ausweichrouten zur Hindernisumfahrung 
werden als Soft Switches (aktivierbare Wei-
chen) vorinstalliert

•  Ampelsignale und andere wechselnde Ver-
kehrszeichen werden ebenfalls per Funksig-
nalübertragung übermittelt

Der Aufbau zur sekundären Fahrwegfüh-
rung, d. h. Hinderniserkennung und Kolli-
sionsvermeidung sieht wie folgt aus:
•  In den gleichen Laternen werden stationäre 

Kameras integriert, die aus der erhöhten 
Lage heraus einen Sektor mit „Straße und 
Bürgersteig“ als Pixelgraik in 2D erfassen

• Eine Gestalterkennung ist nicht erforderlich 
•  Jede Veränderung im Überwachungssek-

tor stellt dann eine Pixeländerung dar und 
kann durch einfache Subtraktion zweier 
aufeinanderfolgender Pixelgraiken mit 
sehr geringem Rechenaufwand isoliert 
werden

•   Stetige Änderungen der Kamerabilder 
durch Lichtwechsel oder Jahreszeiten 
können von auftretenden Hindernissen 
einfach unterschieden werden, da in einem 
Fall (fast) alle Pixel sich sehr langsam ver-
ändern (Dämmerungslicht) und im anderen 
Fall zusammenhängende Blöcke einiger 
weniger Pixel (Hindernis) sich schnell ver-
ändern (Bewegung) 

•  Die virtuellen Schienen (Vektoren der pri-
mären Fahrwegsteuerung) werden in jedes 
Bild per Programmierung eingespielt 

•  Bei Erkennung eines Hindernisses im Sek-
tor auf den virtuellen Schienen wird das 
nächste einfahrende Fahrzeug gewarnt und 
auf reduzierte Geschwindigkeit geschaltet, 
lange bevor das Hindernis in den Onboard 
Systemen erfasst werden kann

Abbildung 1 Positionsberechnung autonomer 

Fahrzeuge mit Hilfe der Infrastruktur

Abbildung 2 Gemeinsam nutzbarer öffentlicher 

Raum mittels Datenaustausch 
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•  Die Umfahrungsroute wird dann aus dem 
vektoriellen Datenvorrat ausgewählt, frei-
geschaltet und an das Fahrzeug übermittelt 

•  Die Onboardsysteme sind damit Redun-
danzsysteme mit deutlich geringerem Leis-
tungsanspruch

•  Die Lokalisierung von Hindernissen in 3D 
ist sehr vereinfacht möglich wegen der weit 
voneinander entfernten Perspektive der 
Onboard- und Offboard-Systeme 

In der direkten Gegenüberstellung der be-
schriebenen evolutiver und der disruptiven 
Roadmap zum Ziel ergeben sich folgende 
Vorteil / Nachteil Bewertungen: 

Vorteile evolutive Roadmap:
•  Keine räumliche Beschränkung – Fahrzeug 

fährt überall da, wo von Menschen gesteu-
erte Fahrzeuge auch fahren 

•  Integrierbar in vorhandene und in individu-
ell geführte Fahrzeuge

• Einfach integrierbar in den Mischverkehr  
 mit menschlichen Fahrern

Nachteile evolutive Roadmap:
•  Mit derzeitiger Technologie noch nicht ver-

kehrssicher machbar
•   Technischer Aufwand im Fahrzeug sehr 

hoch (Sensorik, Aktuatorik, Datenfusion, 
Rechenleistung, Redundanzsysteme)

•  Risiko des (schädlichen) Einlusses von indi-
viduellen Eigentümern / Betreibern

Vorteile disruptiver Roadmap:
•  Machbar mit vorhandenen Technologien
•  Technologieaufwand in ausgelagerten Sys-

temen (Offboard) in 10.000 Laternenstatio-
nen statt in 100.000 Fahrzeugen

•  Hohe Verkehrssicherheit und Redundanz 
•  Kein Risiko durch menschlichen Einluss, da 

im Flottenbetrieb geführt
•  Geringe Kosten in Installation und Wartung 

(Update per Fernwartung)

Nachteile disruptiver Roadmap:
• Begrenzt auf ein ausgewähltes Territorium

• Installationsaufwand der Infrastruktur 

In der Diskussion um autonomes Fahren hat 
sich der allgemeine Sprachgebrauch bei 
Fachleuten und in den Medien dahin ent-
wickelt, dass mit dem Begriff „autonomes 
Fahren“ praktisch nur die Zielstellung der 
evolutiven Kategorie der Nachbildung eines 
menschlichen Fahrers gemeint ist. 

Wie weit der Entwicklungsstand auch im Jah-
re 2022 noch vom autonomen Betrieb (SAE 
Level 5) real entfernt ist, zeigt auch die Tat-
sache, dass kein lieferbares PKW Modell mit 
einem kompletten Drive by Wire, also Steer 
by Wire und Brake by Wire System ausgerüs-
tet ist – beides notwendige Bedingung für au-
tonomes Fahren, das eine deutlich erweiterte 
Hardware Struktur benötigt wie vollständig 
redundate Sensoren und Aktuatoren und da-
mit auch nicht durch Updates der Software „ 
over the air“ nachgerüstet werden kann. Mar-
keting Begriffe wie „Autopilot“ und „autono-
mes Fahren“ für lieferbare Fahrzeuge 2022 
sind damit eher irreführend und in technisch 
präziser Formulierung handelt es sich eher 
um erweiterte Fahrerassistenzsysteme.

Tatsächlich gibt es aber seit vielen Jahren 
Systeme im täglichen Betrieb, die auf ähnli-
chen Prinzipien aufbauen wie die beschrie-
bene disruptive Lösung, nämlich bei fahrerlo-
sen Transportfahrzeugen wie Gabelstaplern 
in Lagerhallen und Fabrikgeländen, bei auto-
matisch landenden Verkehrslugzeugen und 
bei Schienenfahrzeugen ohne Fahrer (letz-
tere mit realen Schienen statt mit virtuellen
Schienen). Alle diese Fahrzeuge nutzen eben-
falls eine einfache Infrastruktur.       
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2.EFFEKTIVERE  
VERKEHRSFLÄCHENNUTZUNG  

Das zentrale und systemimmanente Problem 
des Innenstadtverkehrs ist der unvermeidba-
re Stau, der zwangsläuig entsteht durch Ver-
tikalverdichtung, d. h. progressive Zunahme 
der Bevölkerungsdichte durch immer höhere 
Gebäude bei gleichbleibender Straßenläche. 

Autonomes Fahren ändert an der Stausitua-
tion primär nichts bzw. wenig, wenn die Fahr-
zeuge unverändert bleiben wie heutige PKW. 
Um hier eine deutliche Verbesserung oder 
auch eine komplette Problemlösung zu ent-
wickeln, bedarf es zweier Änderungen in der 
Vorgehensweise:

•  Geänderte und intelligentere Fahrzeug- 
architektur (im Vgl. zu existierenden PKW)

•  Aufbau eines holistischen Mobilitätssys-
tems statt individuell betriebener Fahrzeuge 

3. ARCHITEKTUR UND  
FAHRZEUGLAYOUT
Die mittlere Belegung von PKWs im Stadt-
verkehr variiert weltweit zwischen 1,2 und 1,4 
Personen pro Fahrzeug. Bei autonom betrie-
benen Fahrzeugen muss dieser Wert sinnvol-
lerweise ersetzt werden durch die Nutzlast-
belegung, da z. B. der Taxifahrer oder die 
Eltern, die ihre Kinder zur Schule chaufieren 
ja im autonomen Fahrzeug entfällt. Damit re-
duziert sich die ohnehin schon geringe Effek-

tivität weiter auf teilweise unter 1,0 Nutzlast-
personen (die Leerfahrt zurück ohne Gast 
hat ja keine Nutzlastperson an Bord).

Eine optimale Efizienz erreicht damit ein  
2–sitziges Fahrzeug, das praktisch immer zu 
50  % ausgelastet ist im Gegensatz zu einem 
5-sitzigen SUV, der mit 20  % Nutzlast im Mittel 
fährt. 

Autonome Fahrzeuge für die Innenstadt kön-
nen damit deutlich kleiner und leichter ausge-
legt werden als die bisher dominant auftreten-
den PKW. Dabei ergeben sich zwei Optionen 
zur Reduktion der Maße – schmaler oder kür-
zer. Auf den ersten Blick führt eine Verkürzung 
für einen 2-Sitzer zu einer Verbesserung der 
Verkehrslächennutzung – 2,5 m Länge statt 
5,0 m – jedoch trifft diese Abschätzung nur im 
Stillstand zu – während der Fahrt mit 40 km/h 
im Stadtverkehr und dem vorgeschriebenen 
Abstand von 20 m zum vorausfahrenden Fahr-
zeug „schwimmt“ dieser 2–Sitzer in einem vir-
tuellen Raum von 22,5 m Länge (Abstand plus 
eigene Fahrzeuglänge), der 5 m lange PKW ver-
braucht dagegen auch nur 25,0 m – der Raum-
gewinn ist also eher gering.

Bessere Ergebnisse liefert dabei eine Fahr-
zeuggeometrie mit auf die Hälfte reduzierter 
Breite statt reduzierter Länge, da damit in je-

Abbildung 3 Entwurf eines 2-sitzigen, schmalen 

Einspur-Fahrzeugs

Abbildung 4 Platzbedarf inkl. Sicherheitsabstand 

und Optimierung durch Schmal-Spur-Fahrzeuge
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der Fahrspur zwei Fahrzeuge parallel fahren 
können und sich so die Efizienz der Verkehrs-
lächennutzung um 100% erhöht. Hinzu kom-
men weitere Effekte wegen der Spurversper-
rung durch Fahrzeuge, die am Straßenrand 
parken oder halten. Bei der üblichen Breite 
von 3,6 m einer Fahrspur können zwei schma-
le Fahrzeuge parallel an einem am Rand hal-
tenden dritten Fahrzeug ungestört vorbeifah-
ren, wohingegen ein einziger normaler PKW, 
der am Rand hält, die ganze Spur komplett 
blockiert und lange Rückstaus erzeugt.    

Weiter optimiert werden kann die Verkehrs-
leistung im urbanen Verkehr durch sogenann-
ten Platooning Betrieb, bei dem Fahrzeuge 
den vorgeschriebenen zeitlichen Sicherheits-
abstand von 1,8 Sekunden nicht einhalten, 
sondern im engen Verbund mit einem Abstand 
von 1,0 m (Closed Formation) oder einer Fahr-
zeuglänge plus 1,0 m (open Formation) fahren 
– letztere Formation ist dabei dann zu wählen, 
wenn Raum bleiben muss für Spurwechsel, 
erstere wenn mehrere Fahrzeuge für eine län-
gere Strecke zu gemeinsamen Teilzielen ge-
führt werden – Spurwechsel also entfallen. Ver-
kehrsleistung wird auch dadurch gesteigert, 
dass beim Umschalten von Ampeln auf Grün 
alle Fahrzeuge gleichzeitig losfahren können 
statt im kumulierenden Verzögerungstakt von  
1,8 Sekunden (wodurch das 10te Fahrzeug erst 
nach 18 Sekunden starten kann und damit 
wahrscheinlich von der nächsten Rotphase 
gestoppt wird).

Im Vergleich von 8-sitzigen Fahrzeugen zu 
den beschrieben 2-Sitzern ergeben sich 
deutliche Vorteile für die kleinere Ausfüh-
rung – der 2-Sitzer kann alles was der 8-Sit-
zer kann, tatsächlich verbrauchen 4 Fahr-
zeuge des 2-Sitzers in Platooning Formation 
kaum mehr Verkehrsläche als ein 8-Sitzer, 
können aber im Einzelbetrieb verschiede-
ne Destinationen anfahren und individuell 

Abbildung 5 Ausweich-oder Überholgasse benötigt im Vergleich bei Einspur-Fahrzeugen und PKWs

Abbildung 6 Flexibles Platooning in open formation

Closed Formation als Block-Platooning

Abbildung 7 Closed Formation als Block-Platooning
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Linien-
betrieb
Bus/ 
Tram

Shuttle 
Bus

Pkw
MIV

FLAIT

Toleranz Startpunkt Meter <250 < 150 < 100 < 10

Zeittoleranz Minuten < 15 < 10 < 3 < 3

Toleranz Ziel Meter <250 < 150 < 100 < 10

Passagierkapazität Personen 120 80 5 2

mittlere Auslastung Personen 0 – 50 30 – 60 0,8 – 1,2 1 – 2

mittlere Auslastung % 22 % 50 % 20 % 66 %

Umweg % Strecke 30 % 0 % 12 % 0 %

Zusatzzeit % Zeit 60 % 20 % 16 % 5 %
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auf Abruf einzelne Passagiere abholen und 
direkt punktgenau und zeitgenau zum Ziel 
fahren. 

Verkehrssimulationen für praktisch alle In-
nenstädte weltweit zeigen, dass eine ideale 
Maßnahme zur Stau- und Emissionsver-
meidung darin liegt, dass die vorhandenen 
ÖPNV Systeme erhalten und/ oder so weit 
wie möglich ausgebaut werden und weiter-
hin alle Transportaufgaben wahrnehmen, 
bei denen viele Personen zu gleichen Zeit 
zum gleichen Ziel fahren wollen (z. B. 500 
Schüler morgens um 08:00 zum Unter-
richtsbeginn), aber der motorisierte Indivi-

dualverkehr soweit wie möglich ersetzt wird 
durch autonom fahrende, schmale 2-Sitzer, 
die auf Abruf per APP zu beliebigen Zeiten 
Passagiere von jedem gewünschten Start-
punkt auf direktem Weg zu jeder Destinati-
on fahren. 

Zusätzlich können diese Fahrzeuge Busse und 
Bahnen ersetzen in Zeiten geringer Belegung 
und damit die hohen Kosten eines weitgehend 
leer fahrenden Busses reduzieren. Ideale Er-
gebnisse werden dann erzielt, wenn der Be-
trieb beider Systeme – Busse und autonome 
2-Sitzer vom gleichen Betreiber, in Deutschland 
also von den Stadtwerken durchgeführt wird. 

WEGTOLERANZ WEGTOLERANZ

STARTPUNKT ZEITTOLERANZ

ZEITPUNKT

ZIELPUNKT

Abbildung 8 Weg/Zeit-Diagramm einer Fahrt inkl. Toleranzen 

Tabelle Vergleich verschiedener Verkehrsmittel bzgl. Weg, Zeit & Auslastung
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Abbildung 9 Ergonomische Auslegung eines 

2-Sitzers mit gegenübersitzenden Passagieren

4. SICHERHEITS- UND  
SPEICHERTECHNOLOGIE
Die meisten Verbesserungen, möglicherwei-
se sogar eine vollständige Problemlösung-
werden also erreicht, wenn der ÖPNV durch 
sehr kleine autonom fahrende Fahrzeuge 
ergänzt wird und im Idealfall der gesamte 
motorisierte Verkehr (MIV) aus den Innen-
städten ausgeschlossen wird.

Da autonome 2-Sitzer auf Abruf gegenüber 
herkömmlichen PKW nur Vorteile ohne 
Kompromisse bieten inkl. perfekter Privats-
phäre mit sicher verfügbarem Sitzplatz, 
kann eine hohe Akzeptanz dieser Lösung 
auch bei den MIV Fahrern erwartet werden 
– schließlich fallen die üblichen Gründe für 
Ablehnung (keine Sitzplatzgarantie, Warte-
zeiten, Fußweg zur Haltestelle, Umwegfahrt) 
eines Umstiegs weg. Zusätzlich entstehen 
zahlreiche Vorteile mit Blick auf Komfort 
und Zeitbedarf – kein Parkplatzsuchverkehr, 
kein Stress im Stau, Arbeit/ Entertainment 
auf der Fahrt: Bei ergonomisch idealer Aus-
legung können 2 Passagiere sogar gegen-
über sitzen für eine angenehme Kommuni-
kation mit Blickkontakt.

Im eingeschwungenen Zustand – nur noch 
ÖPNV plus autonome Fahrzeuglotten – kann 
eine zentrale Flottenkontrolle dafür sorgen, 
dass ein sehr hohes Sicherheitsniveau er-
reicht wird – sehr viel höher als im individuel-
len PKW Verkehr – keine Unfälle mehr durch 
Unachtsamkeit, Fahrfehler oder Leichtsinn. 
Zusätzlich kann ein solches System als lern-
fähige Gesamtheit ausgelegt werden, die Un-
fall- und Risikobrennpunkte statistisch erfasst, 
analysiert und mit entsprechenden Vorkeh-
rungen entschärft. 

In Übergangsphasen – also im Mischbetrieb 
autonomer und personengesteuerter Fahr-
zeuge – geht die Unfallgefahr nicht von den 
autonomen Fahrzeugen aus, sondern wird 
durch individuelle Fehler durch Menschen 
verursacht, die aber wiederum ein erfahrener 
Fahrer teilweise kompensieren kann. Um in 
diesem Mischbetrieb Unfallzahlen zu minimie-
ren, muss die Installation autonomer Systeme 
deswegen sektional beschränkt auf einzelne 
Gebiete oder Sonderspuren eingeführt wer-
den und an deren Grenzen müssen Hinweis-
schilder aufgestellt werden, in denen auf die 
Priorität der autonomen Flotten hingewiesen 
wird und evtl. für den MIV Geschwindigkeits-
beschränkungen vorgesehen werden.

Solche autonome Kompaktfahrzeuge können 
elektrisch angetrieben werden, ohne die sonst 
bei Elektrofahrzeugen auftretenden Reich-
weitenprobleme, da im urbanen Verkehr nur 
Kurzstrecken gefahren werden und die Fahr-
zeuge sich autonom im Wartezustand am 
Straßenrand an einen induktiven Ladetrichter 
anschließen können. Um nicht mit einem Fahr-
zeug eine Ladestation zu blockieren, können 
idealerweise mehrere Fahrzeuge hintereinan-
der an derselben Station geladen werden und 
eine Bypassleitung in jedem Fahrzeug verlän-
gert den Zugang zur Stromquelle für eine Ket-
te weiterer Fahrzeuge.     

Durch eine zentrale Flottensteuerung können 
die Ladezeiten für solche Fahrzeuge besser 
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angepasst werden an die Zyklen verfügbarer 
elektrischer Energie aus erneuerbaren Quel-
len. Schnellladen mit hoher Ladeleistung kann 
durch zentrales Flottenmanagement mit ge-
nauer Datenerfassung des Strombedarfs redu-
ziert oder auch ganz vermieden werden – das 
zyklisch wegen ungleichmäßiger Bedarfspro-
ile und schwankender Stromerzeugung aus 
Wind- und Sonnenenergie hochdynamische 
Versorgungsnetz (Regelenergieproblematik), 
das von individuell betriebenen elektrischen 
PKW noch weiter destabilisiert wird, kann mit 
solchen autonomen Flotten zumindest partiell 
mit passenden Abrufproilen entlastet werden.    
   
5. TCO AUTONOMER FAHRZEUG- 
SYSTEME
PKWs sind immer noch beliebt wegen der 
Privatsphäre und Individualität und werden 
mangels Alternativen weiter zum überwie-
genden Betrieb auch im urbanen Verkehr 
eingesetzt – in den meisten Städten mit deut-
lich höherem Anteil als der ÖPNV. Neben den 
beschriebenen Nachteilen kommt weiter be-
lastend hinzu, dass PKW nur ca. 5 % der Le-
benszeit genutzt werden und 95 % ungenutzt 
abgestellt werden, wobei alle Fixkosten wie 
Steuer, Versicherung, Abschreibung, zeitbe-
zogene Wartungskosten, Garagen- und Stell-
lächenkosten etc. weiterlaufen. 

Wenn autonome Verkehrssysteme einen 
gleichen Komfort wie PKW bieten können, 

wie oben beschrieben, wird der Erfolg weiter 
dadurch belügelt werden, dass die Kosten 
nicht mehr als total cost of ownership son-
dern als cost of mission kalkuliert werden 
können. Fahrzeugbesitz wird ersetzt durch 
Einzelbuchungen der Fahrten – ein weltwei-
ter Megatrend weg vom Besitz hin zur Nut-
zung – keine Fixkosten, maximale Flexibilität 
und Freiheit bei verbessertem Komfort. Au-
tonome Fahrzeuglotten können Nutzanteile 
erreichen von 50 % – 70 % und reduzieren 
schon damit große Kostenanteile. 

Nach laufenden Analysen können autonome 
Flotten die Transportkosten für Passagiere 
im Stadtverkehr bei richtiger Auslegung ge-
genüber privaten PKW um über 70 % – 80 % 
reduzieren.

6. VORTEILE FÜR
KOMMUNALE BETREIBER
Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn 
autonomes Fahren nicht über individuellen 
Fahrzeugbesitz und –betrieb erfolgt, sondern 
der Kunde ausschließlich das kauft, was er 
braucht und nur dafür bezahlt, was er be-
kommt – nämlich die Fahrt von seinem Stand-
ort zu genau seinem Zielort zu genau dem 
Zeitpunkt seiner Wahl. 

Autonomes Fahren liefert hier das seltene 
Phänomen, dass Komfort- und Leistungsma-
ximierung gegenüber angepeilter Kosten-

Abbildung 10 Vision eines autonomen Stadtfahrzeugs
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reduktion keinen Gegensatz bildet, sondern 
Synergien ermöglicht. 

Allerdings muss die Integration so erfolgen, 
dass die etablierten Systeme wie Busse und 
Bahnen des ÖPNV weiter in dem Bereich 
aktiv genutzt werden, in dem sie ihre unbe-
strittenen Verkehrsentlastungen einbringen 
– nämlich für die speziellen Missionsproile, 
wo mindestens zwei der drei Transportkrite-
rien: Startort, Destination, Reisezeit bekannt 
sind und / oder eine zyklisch wiederkehrende 
hohe Zahl an Passagieren zu diesen Zeiten 
die gleichen Strecken zurücklegen wollen  
(z. B. Schulbeginn um 8:00).

Um das sicherzustellen, ist es wichtig, dass 
autonome Flotten von ÖPNV Betreibern ge-
führt und gesteuert werden. Daraus ergibt 
sich dann der weitere Vorteil, dass große 
Transportfahrzeuge wie Linienbusse und 
Bahnen, deren Auslastung im Mittel nur bei 
22 % liegt, bei hoher Varianz und die wegen 

der Versorgungsplicht der kommunalen 
Betreiber auch in Schwachlastzeiten fahren 
müssen, teilweise ganz leer oder mit weni-
ger als 5 Passagieren durch kompakte auto-
nome Fahrzeuge ersetzt werden können, in 
dem der Ticketpreis in diesem Fall auf den 
Busticketpreis reduziert wird. 

ZUSAMMENFASSUNG

Autonomes Fahren kann insbesondere im 
urbanen Verkehr Stau- und Emissionspro-
bleme lösen und den Reisekomfort und die 
Verkehrssicherheit dabei deutlich verbes-
sern, wenn die Chance genutzt wird, diese 
Technologie intelligent als Mobilitätssystem 
mit optimierten Fahrzeugauslegungen um-
zusetzen. Da einer der größten Kostenfakto-
ren, nämlich der Fahrer wegfällt und damit 
nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen 
auf möglichst viele Fahrgäste umgelegt 
werden muss, sind kleine 2-sitzige Fahrzeu-
ge die bessere Alternative zum MIV und die 
beste Ergänzung zum ÖPNV. 

• direkt
• individuell
• auf Abruf
• einfach

• keine Parkplatzsuche
• keine Fixkosten
• nur direkte Kosten
• immer & überall verfügbar

kombiniert 
alle Vorteile

• kein Fahrer
• privater Bereich
• sicherste Fahrweise
• komfortabelste Fahrt

Abbildung 11 Vorteile eines autonomes 2-Sitzers als Stadtfahrzeug
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Viele der in der EU vorhandenen rd. 60 Mio. 
Bestands-Laternen (davon rd. 9 Mio. in 
Deutschland) können relativ preiswert 
zum Laden ertüchtigt werden und damit 
den vielen Wohnungsmietern ohne eigenen 
Stellplatz bzw. Garage die Möglichkeit er-
öffnen, sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen.        
       
Diese Kombilaternen sind kostengünstiger 
als zwischen den Laternen separate und i. 
A. sehr teure Ladestationen aufzustellen. 
Wie bekannt, sind auch die meisten Stadt-
architekten gegen eine zunehmende Zahl 
von Stadtmöbeln in Form von einzelnen 
Ladestationen, die zwischen den Laternen 
installiert werden. 

Vorteilhaft ist auch, dass die Laternen-
Ladestationen in den Dunkelstunden be-
leuchtet sind.

DIE AKTUELLE 
ÖFFENTLICHE LADESITUATION 
Die öffentliche Ladeinfrastruktur ist ein cha-
otischer Flickenteppich. Regionale Monopo-
listen diktieren Preise und schaffen ein ba-
bylonisches Wirrwarr an Bezahlkarten, Apps 
und Abrechnungs-Systemen. Ladekunden 
sollten jedoch zum Haushaltsstrom-Tarif an 
jeder Ladesäule laden können. 

Wettbewerb ist nur direkt an der Ladesäule 
möglich. Der Fahrer wählt seinen Fahrstrom-
Lieferanten so frei wie er heute auch seinen 
Haushaltsstrom-Lieferanten wählt. So kann 
jeder E-Autobesitzer den Stromtarif seines 
Wunschversorgers mit einer Ladekarte an 
jeder öffentlichen Ladesäule auswählen. Die 
Verbraucher-schützer beklagen Preisunter-
schiede, unrichtige kWh-Werte und defekte 
Ladesäulen.

Wer eine öffentliche Ladestation ansteuert, 
erlebt nach Einschätzung von Verbraucher-

STRASSENLEUCHTEN  
MIT INTEGRIERTER LADESTATION FÜR ELEKTROAUTOS

schützern viel zu oft ein blaues Wunder. Die 
Preise weichen teils um einige 100 % von-
einander ab, ohne dass die Nutzer das sofort 
merken würden.

In einem Forderungskatalog mahnen die 
Verbände faire Preise, deutlich mehr Trans-
parenz und einheitliche Zahlungsmodelle an. 
Die öffentliche Ladeinfrastruktur muss ein-
fach und transparent zu nutzen sein, fordern 
die Verbraucherzentrale Bundesverband, der 
Bundesverband Car-Sharing und mehrere In-
teressenverbände für Elektromobilität.

Experten beklagen bislang einen regelrech-
ten Wildwuchs an den Stromzapfsäulen. Hin-
zu kommen, je nach Region und Anbieter, 
Preisunterschiede von 300 %. Das Schnell-
laden ohne Vertrag kostet z. B. bei Ionity  
79 Cent pro Kilowattstunde. Da mal pauschal 
pro Ladevorgang, mal nach Zeit und mal 
nach  Kilowattstunden abgerechnet wird, ist 
ein Preisvergleich oft kaum möglich. Erst bei 
den Monatsabrechnungen erkennt man die 
wahren Kosten.

Die Verbraucherschützer decken teils grotes-
ke Zustände an Ladesäulen auf. So müssten 
Verbraucher bei Tarifen pro Tankvorgang 
auch dann zahlen, wenn aus technischen 
Gründen der Ladevorgang nach kurzer Zeit 
abbricht - „ohne dafür eine Gegenleistung zu 
erhalten“. Zeitbasierte Tarife diskriminierten 
Verbraucher, deren Autos langsamer laden. 
Die geplante neue Ladesäulenverordnung 
der Bundesregierung soll das Laden an allen 
öffentlichen Ladestationen ohne ein Ver-
tragsverhältnis mit dem Stromlieferanten 
oder dem Ladesäulenbetreiber ermöglichen. 
In Deutschland existieren rund 54.000 öf-
fentliche und teilöffentliche Ladepunkte an 
insgesamt rund 28.000 Ladesäulen. Davon 
ca. 84 % (45000) Normal-(AC) und 16 % 
(8800) Schnellladepunkte (DC). Hinzu kom-
men über 1000 Tesla SuperchargerJede vier-
te Ladestation ist dem Stationstyp Parkhaus 
oder öffentlicher Parkplatz zugeordnet.

http://www.mx-electronic.com
mailto:info@mx-electronic.com
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Hinzu kommen noch ca. 30.000 private Lade-
möglichkeiten (Stand April 2021). Zwischen 
Mai und Oktober 2021 sind jedoch 470.000 
Anträge auf Förderung für eine private Wall-
box bei der KfW eingegangen. Straßenleuch-
ten mit integrierter Ladestation für Elektro-
autos 680 in NRW, Pilotprojekte in deutschen 
Großstädten laufen im Januar 2022 an.

Der deutsche Staat will weitere 30.000 öf-
fentliche Ladepunkte mit 300 Mio. € fördern. 
Aktuell gibt es in Deutschland etwa 517.000 
reine E-Autos und ca. 494.000 Plug-in-
Hybridautos. Die meisten Elektrofahrzeuge 
besitzen Personen mit einem Eigenheim, 
weshalb rd. 65 Prozent der Ladevorgänge an 
heimischen Ladestationen in Garagen bzw. 
eigenen Stellplätzen stattinden. Vorteil: Das 
Laden zu Hause erfolgt zum Haushaltsstrom-
tarif von ca. 32 Cent pro kWh. Eine Ladesta-
tion (sog. Wallbox) mit 11 kW (400 V, 3 x 16 A) 
– diese sind überwiegend im privaten Bereich 
installiert – kostet etwa 900 €. Hinzu kommen 
die Kosten für die elektrische Installation der 
Ladestation in der Garage bzw. auf dem Stell-
platz. Wenn z. B. im Keller des Eigenheims 
bereits ein Drehstromanschluss mit 400 V / 
3 x 63 A vorhanden ist, kommen noch etwa 
1000 € für die elektrische Leitungsverlegung 
und die Inbetriebnahme der Wallbox hin-
zu. Somit kann man mit etwa 1900 € netto 
rechnen. Die Gesamtkosten zzgl. Umsatz-
steuer betragen dann rd. 2200 €. Im Stadt-
verkehr benötigt ein E-Auto für 100 km zirka  
15 kWh, d. h. das Laden zu Hause kostet nur 
15 kWh x 0,32 € = 4,80 € für 100 km.

Das Laden an öffentlichen Elektroauto-La-
desäulen dagegen ist kompliziert und teuer. 
Verwirrende Tarifstrukturen, unterschied-
liche Zugangsvoraussetzungen sowie eine 
Vielfalt von Abrechnungsmethoden verkom-
plizieren den Alltag der Kunden. 

Die Preise an den Ladesäulen liegen teilwei-
se signiikant über dem Haushalts-Kilowatt-
stundenpreis. Damit sind die Stromkosten für  

100 km teurer als das Tanken von Benzin oder 
Diesel pro 100 km. Diese Preispolitik ist kon-
traproduktiv und benachteiligt Mieter ohne 
eigene private Lademöglichkeit. Öffentliche 
Ladesäulen bis 22 kW kosten in etwa 10.000 € 
zzgl. jährliche Unterhaltskosten. 

Momentan kommen in Deutschland rd. 24 E-
Autos auf einen öffentlichen Ladepunkt. Im 
Mittel fahren diese 11.000 km im Jahr, d. h. pro 
Auto werden 110 x 15 kWh = 1650 kWh zum 
Laden benötigt. Würden alle E-Fahrzeuge nur 
an öffentlichen Ladepunkten laden, käme 
statistisch auf einen Ladepunkt ein Umsatz 
von 24 x 1650 kWh = 39.600 kWh. Das ent-
spricht einem Jahresumsatz von 39.600 kWh 
x 0,32 € = 12.672,00 € bzw. 1056,00 € pro Mo-
nat. Da derzeit jedoch ca. 65 % der Ladevor-
gänge privat zu Hause erfolgen, beträgt der 
monatliche Umsatz nur noch 1056 € *0,35 = 
396,60 €. Aus diesen Zahlen wird deutlich, 
dass hier kein wirtschaftlich erfolgreiches 
Ladesäulengeschäftsmodell generiert wer-
den kann, selbst wenn der Staat etwa 60 % 
der Ladesäulenkosten übernimmt und die  
Kilowattstunde an der öffentlichen Ladesäule 
viel mehr kostet als 32 Cent.

Daraus geht hervor, dass hier kein wirtschaft-
lich erfolgreiches Ladesäulen-Geschäfts-
modell generiert werden kann, selbst wenn 
der Staat etwa 60 % der Ladesäulenkosten 
übernimmt und die Kilowattstunde an der 
öffentlichen Ladesäule viel mehr kostet als 
26 Cent. 

Fallbeispiel:
Ein Wohnungsinhaber ohne eigenen Lade-
punkt möchte im Umfeld seines Wohnhauses 
sein E-Auto auladen:

Er kommt gegen 17 Uhr von der Arbeit und 
sucht eine Lademöglichkeit. Mit Glück indet 
er eine freie öffentliche Ladesäule in der 
Nähe seiner Wohnung. Nach der Ladung – 
der kWh-Preis ist signiikant höher als der 
Haushaltsstromtarif - und wg. des üblichen 
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Konduktives Laden Induktives Laden

Wallbox ¡¢£

¤¥¦§schlagenem 
Kabel

Wallbox 
mit Steck-
dose

Ladesäule Schnell-

ladestation

Ladepunkt

Induktive 

Wallbox

Induktive 

Bodenplatte

Abbildung 2 Verschiedene Lademöglichkeiten

Abbildung 1 Systemansätze zum Laden

Zeittarifs muss er dann gegen 22 Uhr das 
Fahrzeug umparken. Um diese Uhrzeit ist 
wohl nur mit viel Glück noch ein freier Park-
platz in der Nähe der Wohnung zu inden.
Dieses umständliche und teure Ladeverfah-
ren kann folglich nicht der Schlüssel zum 
Erfolg der E-Mobilität mit E-Autos von Miet-
wohnungs-Nutzer*innen sein.

LADE-STRATEGIEN     
Man muss differenzieren zwischen langsa-
mem Laden (AC, DC und induktiv) z. B. zu 
Hause, am Arbeitsplatz, an Ladelaternen in 
Wohnstraßen und schnellem DC-Laden (bis 
450 kW) an Autobahnen, Bundesstraßen usw.

Elektrofahrzeuge können prinzipiell mit Ein- 
bzw. Dreiphasen-Wechselstrom (AC) oder mit 
Gleichstrom (DC) geladen werden. Beim AC-
Laden übernimmt ein im E-Auto eingebauter 
Gleichrichter die Umwandlung in den erfor-
derlichen Ladegleichstrom.

Die neuen Elektroautos werden standardmä-
ßig eine CCS-Steckdose an Bord haben, damit 
sie an AC-Ladesäulen und DC-Schnell-Lade-
punkten laden können.
  
In den nächsten Jahren wird sicher das AC-La-
den noch eine gewisse Bedeutung haben. Um 
das umständliche Hantieren mit unterschied-

PKW Nfz

SYSTEMANSÄTZE ZUM LADEN

Konduktiv Induktiv Batterie-
wechsel

AC
Stationär

DC

1-phasig 3-phasig CHAdeMO GB
Combined Charging 
System bis 3,7 kW
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Tabelle 1 Ladeleistungen bei Gleich- bzw. Wechselstrom

Tabelle 2 Nettokosten von Ladestationen

Abbildung 3 Laden mit Gleich- oder Wechselstrom

AC/DC
¨©ª«¬®

DC ¯°±ª¬¬¬©«station

Batterie

AC Wallbox

 

WECHSELSTROM GLEICHSTROM

Spannungsart AC (1-phasig) AC (1-3-phasig) AC (1-3 phasig) DC

Max. Stromstärke 10 A

13 A (1-phasig)

16 A (1-phasig)

16 A (2-phasig)

32 A (3-phasig)

32 A (1-phasig)

16 A (2-phasig)

32 A (2-phasig)

32 A (3-phasig)

bis 700 A

Max. Ladeleistung 2,3 kW

3 kW (1-phasig)

3,7 kW (1-phasig)

7,2 kW (2-phasig)

22 kW (3-phasig)

7,4 kW (1-phasig)

7,2 kW (2-phasig)

15 kW (2-phasig)

22 kW (3-phasig)

350 kW

LADETECHNIK WALLBOX AC-LADESÄULE DC-LADESÄULE

Ladeleistung > 3,7 kW 11-22 kW 50 kW

Hardware 1200 € 6000 € - 8000 € 30.000€

Netzanschlusskosten 0 – 2000 € 2000 € bis 50.000 € u. mehr

Genehmigung / Projektierung 500 € 1000 € 1500 €

Installation /Beschilderung 500 € 2000 € 3500 €

Summe Investition (CAPEX) 2200 € 12.000 €
35.000 €  
zzgl. Netzanschluss

Betrieb/Wartung/Backend (OPEX) 1000 €/a 1500 €/a 3000 €/a
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lichen Kabeln und Steckern zu vermeiden, 
wird sich zukünftig das DC-Laden mit einem 
einheitlichen DC-Stecksystem für langsames 
Laden an Laternen bzw. an einer Wallbox zu 
Hause durchsetzen, d. h. ein zweipoliger DC-
Stecker mit einer Kommunikations-Steckver-
bindung (z. B. CAN-Bus) und einem Erdleiter, 
womit langsames und schnelles Laden er-
möglicht wird, vergleichbar mit dem Schuko-
Stecksystem, mit dem eine 2 W LED-Leuchte 
oder auch ein 2000 W Staubsauger mit Strom 
versorgt werden kann. 

Diese DC-Steckverbindung hat eine ein-
heitliche Bauform und ist für die maximale. 
Schnellladung (1000 V / 500 A / 500 kW) 
wie auch für langsames Laden gleicherma-
ßen geeignet. Zukünftig wird auch das Induk-
tionsladen mit Leistungen bis etwa 11 kW an 
Bedeutung gewinnen für das langsame Laden 
zu Hause, am Arbeitsplatz, an Ladelaternen 
in den Wohnstraßen, für Hotelparkplätze usw. 
Dies bietet dann einen sehr hohen Ladekom-
fort und ist noch einfacher und bequemer als 
das jetzige Tanken von Benzin oder Diesel. 

Es sei daran erinnert, dass Tesla und auch 
japanische Hersteller (CHademo-System) pri-

mär ihre E-Autos mit DC-Ladetechnik ausge-
stattet haben. Nur durch die AC-Fehlentwick-
lung in D und EU wurden diese gezwungen, 
AC-Adapter in ihre Fahrzeuge einzubauen. 

Die Ladegeräte für Handys, Elektrorasierer 
usw. liefern eine kleine Gleichspannung zum 
Laden und keine Wechselspannung, denn in 
den mobilen Geräten ist kein Patz für eine 
Gleichrichtung. Nur die E-Autos sind noch mit 
Gleichrichtern ausgestattet, obwohl diese in 
die Ladestation gehören. 

Mit 6 preiswerten Leistungs-Dioden kann aus 
dem Drehstromnetz (400 V / 230 V) eine 
Gleichspannung von ca. 540 VDC erzeugt 
werden, die hervorragend geeignet ist, E-
Autos aufzuladen. 

EINFACHE  

GLEICHSTROM- LADETECHNIK
Da die Fahrzeugbatterie eine Gleichstrom-
quelle ist, muss diese prinzipiell auch mit 
Gleichstrom geladen werden, d. h. anstelle 
von AC-Ladeverfahren sollte zukünftig nur 
noch DC-Laden im Leistungsbereich von 
etwa 4 kW – 500 KW für sämtliche E-Fahr-
zeuge eingeführt werden. Die Ladung erfolgt 
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Verschiedene Lademodi und Steckertypen

MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4

LADEMODI

LADE-
EINRICHTUNG

STECKER-
BEISPIEL
(LADEPUNKT)

Haushalts-

steckdose

Haushalts-

steckdose

1-phasig

Haushaltssteckdose

CEE-Steckdose

Wallbox

Ladesäule
Schnellladestation

CCS     CHAdeMOTyp 1     Typ 2
    CEE         CEE

1-phasig     3-phasig

Haushaltssteckdose

1-phasig

Abbildung 4 Verschiedene Lademodi und Steckertypen
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nur mit Gleichstrom mit einer einheitlichen 
Steckverbindung (2 Kontakte für Gleichstrom 
bis 500 A und bis 1000 V, 1 Kontakt für die 
Schutzerdungs-Leitung) sowie 2 kleine Kon-
takte für die Kommunikation zwischen Lade-
station und E-Auto.

Die Gleichrichtung erfolgt in der Ladesta-
tion und nicht im E-Auto.
Im E-Fahrzeug würde das einphasige bzw. 
dreiphasige AC / DC-Ladegerät entfallen, das 
spart im E-Auto Kosten, Volumen und Masse 
und es kann nur ein Stecksystem für den ge-
samten DC-Leistungsbereich verwendet wer-
den. Damit ist dann langsames und schnelles 
Laden überall möglich. Die Vielzahl der heute 
vorhandenen Stecker für AC und DC-Laden 
kann entfallen. (z. B. Schuko, Typ 2, CCS, Cha-
demo usw.)

Prinzip der Drehstrom-Gleichrichtung
Eingang: 230 / 400 VAC 
Ausgang: 538 VDC

U
s
 = 230 V √2 = 325,27 V

U
1
- 2 = 230 V √3 = 398,37 V

Ausgangs-Gleichspannung mit geringer Wel-
ligkeit (f

Brumm
 = 300 Hz)

U
AB max

 = 230 V √3 √2 = 398,37 V √2 = 563,38 V
U

AB-eff
 = 538,47 V 

U
AB-DC

 = 537,99 V 

Ladeleistungen  
mit Drehstromgleichrichtung
In Abhängigkeit der verfügbaren Dreiphasen-
Stromstärken ergeben sich folgende Lade-
leistungen:

 P = √3  UI
 
 P =  √3   400 V   6 A   =    4 kW

 P =  √3 400 V  10 A  =     7 kW

 P =  √3  400 V  16 A  =   11 kW

 P =  √3   400 V  32 A  =   22 kW

 P =  √3  400 V   64 A  =   44 kW

Die Realisierung der Gleichrichtung erfolgt 
mit 6 Dioden in ungesteuertem Betrieb. Öf-
fentliche DC-Ladestationen werden derzeit 
zu sehr hohen Preisen angeboten (bis etwa 
40.000 Ð). Diese Kosten erscheinen über-
höht, da eine 400 V – Drehstrom-Gleich-
richterbrücke mit 6 Leistungsdioden je nach 
Stromstärke nur zwischen 10 Ð – 60 Ð kostet. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
mit 6 IGBTs (Transistoren oder Thyristoren) 
im gesteuerten Betrieb sogar Energie zu-
rückgespeist werden (V2G-Prinzip).

Die Ladegeräte für Smartphones, für Lap-
tops oder andere digitale Tools werden 
prinzipiell mit einem Niedervolt-Gleichspan-
nungsausgang ausgerüstet, da im mobilen 
Teil kein Platz für die Gleichrichtung ist. Nur 
bei E-Autos leisten sich die Entwickler den 
überlüssigen Luxus, die Netzgleichrichtung 
an Bord mitzuführen, was natürlich unwirt-
schaftlich ist.

Straßenleuchten mit integrierter Ladestation für Elektroautos
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STRASSENLATERNEN MIT 
LADESTATIONEN
In Berlin gibt es z. B. 224.500 Straßenlaternen, 
davon werden 181.000 mit Strom betrieben 
und noch rund 31.500 mit Gas. Straßenlater-
nen werden überwiegend über eigene Leitun-
gen versorgt. Wenn eine bereits vorhandene 
Straßenlaterne mit einer Ladezusatzeinrich-
tung versehen werden soll, muss i.d.R. ein 
elektrischer Anschluss durch Aufgraben und 
Verbinden mit dem üblichen 400 V / 230 V 
Erd-Netzkabel hergestellt werden. Dieses ist 
auch erforderlich, wenn eine Ladesäule zwi-
schen den Laternen installiert werden soll, 
d. h. der Aufwand für den Anschluss an die 
städtische Stromversorgung ist in beiden Fäl-
len gleich, jedoch ist die Kombination der La-
terne mit der Ladefunktion kostengünstiger, 
außerdem gibt es kaum Schwierigkeiten mit 
der behördlichen Genehmigung wie bei neu 
zu errichtenden Ladesäulen zwischen den La-
ternen (Sondernutzungserlaubnis usw.). 

In einigen Städten, z. B. Berlin, Hamburg, 
Köln sind die Straßenleuchten direkt mit 
der 400 V / 230 V Netzleitung verbunden. 
Hier ist der Anbau einer Ladeeinrichtung 
besonders preiswert, da das Aufgraben und 
der Stromanschluss  (Kosten i.d.R. 1000 Ð) 
entfallen, wenn bereits alle drei Phasen L1, 
L2, L3 und der Null-Leiter N am Laternen-
Anschlusspunkt zur Verfügung stehen. Auch 
ein aufrollbares Ladekabel könnte sich in der 
Ladestation für langsames Laden beinden. 
Im Fahrzeug entielen dann unterschiedliche 
Ladekabel und Adapter. 

Viele Straßenlaternen in Europa werden bis 
2030 ausgetauscht und um neue intelligente 
Funktionen erweitert, z. B. als WLAN-Sender, 
Notrufsäule, zur Verkehrs- und Parkraumüber-
wachung, für Umweltmessungen, mit Sensoren 
und Überwachungskameras. Nachrüstungen 
und Neuinstallationen der Beleuchtung im öf-
fentlichen Raum sind deshalb eine ausgezeich-
nete Gelegenheit, um über die Kombination mit 
E-Auto-Ladestationen nachzudenken.

Die im Juli 2016  für die Berliner Selux AG pa-
tentierte Leuchtenmast-Ummantelung bietet 
genügend Raum, um die Elektrik und Elekt-
ronik für das AC-, DC-und  induktive Laden 
einzubauen.(1, 2, 3)

Wie bereits erläutert, kostet die komplette In-
stallation einer privaten Ladestation in einem 
Eigenheim (sog. Wallbox) mit 11 kW rd. 1900 Ð. 
Würde von Mieter*innen, die sich ein E-Auto 
anschaffen wollen verlangt, denselben Betrag 
aufzuwenden, um die Laterne vor dem Wohn-
haus zum Laden zu ertüchtigen, könnte dieser 
Ladepunkt mit eigenem kWh-Zähler incl. des 
Parkplatzes vor der Laterne reserviert wer-
den. Die Ladesteckdose wäre nur mit einem 
Sicherheitsschlüssel zu öffnen. 

Dann würde auch nur Haushaltsstromtarif 
gezahlt und sozial Gleichbehandlung ge-
genüber Garagen- / Stellplatzbesitzenden 
gewährt. Wenn die Laternenladestation zwei 
Ladepunkte für zwei Mietparteien bereit-
stellt, stehen maximal 3800 Ð zur Verfügung. 
Dieser Betrag ist für die Installation mehr als 
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Abbildung 5 Kombi-Straßenleuchte mit Lade-

station für Elektrofahrzeuge (12)
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ausreichend, da hier unkomplizierte Technik 
ohne elektronische Zugangsberechtigung 
und Datenübertragung des Verbrauchs usw. 
erforderlich ist, vergleichbar mit der tech-
nisch unkomplizierten Wallbox im Eigenheim. 

Die Prozesse könnten 
folgendermaßen ablaufen: 
Mit dem Kauf eines E-Auto beantragt Person A 
bei der für die Stadtbeleuchtung zuständigen 
Behörde und bei dem örtlichen Stromversor-
ger die vorhandene Laterne vor dem Haus mit 
einer Ladestation auszurüsten. Eine Installati-

Straßenleuchten mit integrierter Ladestation für Elektroautos

Abbildung 6 Poller-Ladeleuchten mit service-

freundlicher ausklappbarer Lade-Elektrik (12)

Abbildung 7 Straßenlaternen mit Ladestationen 

(Kombilaternen), (12)
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onsirma wird mit der Herstellung beauftragt. 
Person A beteiligt sich mit 1900 Ð an den Kos-
ten. Die Bezahlung des Ladestromverbrauchs 
zum Haushaltsstromtarif erfolgt wie in der 
Wohnung durch Ablesen des separaten kWh-
Zählers in der Ladestation.

Die Verkehrsbehörde reserviert den Park-
platz vor der Laterne für das Fahrzeug die-
ser Person. Mit dieser Ladestrategie wird es 
den Mitbürger*innen die in Mietwohnungen 
leben – ermöglicht, ein E-Fahrzeug anzu-
schaffen und problemlos aufzuladen, wobei 
sie gleichzeitig bzgl. der Ladestromkosten 
sozial gleichgestellt sind mit Besitzenden 
von Wohneigentum mit eigener Garage bzw. 
eigenem Stellplatz. Auch auf Firmen- und Be-
hörden-Parkplätzen sowie für Großsiedlun-
gen mit Parkplätzen z. B. in Innenhöfen von 
Häuserblöcken sind die Ladestationen mit 
einem integrierten personen-gebundenen 
kWh-Zähler vorteilhaft einzusetzen.
        
LADEN MIT SOLARSTROM
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Stra-
ßenlaternen mit einem Solarpanel auszu-
statten, um die Leuchte autark mit Strom 
zu versorgen. Diese Solarleuchten könnten 
auch Elektrofahrzeuge mit geringer Leistung 
langsam auladen. Auch ein Carport-Dach 
mit Solarpanelen kann Ladestrom zur Ver-
fügung stellen. Ein Beispiel kann im Berliner 
Oberstufenzentrum für Kraftfahrzeugtech-
nik besichtig werden.

Beispielrechnung: 
Eine Fotovoltaik-Anlage mit 1 kWpeak benö-
tigt etwa 10 m2. Mit dieser Solarpanel-Fläche 
(Preis ca. 1800 Ð) ist es in Deutschland mög-
lich, etwa 1000 kWh elektrische Energie pro 
Jahr zu erzeugen. 

Bei einem Verbrauch eines E-Autos von 15 kWh 
für 100 km reichte diese Energiemenge im 
Idealfall für 
1000 kWh / (15 kWh/100 km) = 6.666 km 
elektrische Fahrstrecke pro Jahr.

Da die Lebensdauer von Solarzellen etwa  
30 Jahre beträgt, könnten in dieser Zeit  mit 
dem E-PKW rd. 200.000 km zurückgelegt 
werden zu einem Energieerzeugungs-preis 
von 1.800 Ð.

FAZIT
Batterie-elektrische Autos sind ungleich efi-
zienter als Fahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor. Es ist nicht nur wünschenswert, sondern 
für den Erfolg des elektrischen Fahrens zwin-
gend notwendig, dass dieser inanzielle Vor-
teil durch signiikant niedrigere Kilometer-
kosten für den Fahrer eines Elektrofahrzeugs 
eindeutig sichtbar ist. 

Neues Eichrecht zur Ladeinfrastruktur: Lade-
säulen müssen ab April 2019 in Deutschland 
eichrechtskonform sein, denn die meisten 
Ladesäulen können bislang den Lade-Strom 
nicht eichrechtskonform zählen. Die gela-
denen kWh müssen zukünftig exakt gezählt 
werden und auch der Preis muss klar an der 
Ladesäule ersichtlich sein. Das ist wichtig, 
denn das als Tarifwirrwarr oder schlichte 
Abzocke wahrgenommene derzeitige Bezahl-
Modell schädigt den Ruf der Elektromobilität.
Etwa 80 % aller Ladevorgänge für Elektro-
autos erfolgen z. Z. an privaten Wallboxen 
in Eigenheimen zum günstigen Haushalts-
stromtarif. Über die Hälfte der Deutschen 
sind jedoch Mieter und verfügen über keine 
Garage bzw. Stellplatz und sind deshalb auf 
öffentliche Ladesäulen mit den beschriebe-
nen gravierenden Nachteilen angewiesen.

Um diese sozialen Unterschiede zu vermei-
den, werden in etwa preisgleiche Ladesta-
tionen für Laternen in Wohnstraßen sowie 
Ladeboxen für vermietete PKW-Stellplätze in  
Wohnsiedlungen mit personengebundenen 
kWh-Zählern empfohlen, damit die Mieter 
ebenfalls ihre E-Autos relativ komfortabel 
und preiswert zum Haushaltsstromtarif auf-
laden können. 
Großer Vorteil: Der Steuerzahler muss sich 
an den Kosten nicht beteiligen, d. h. hier er-

Straßenleuchten mit integrierter Ladestation für Elektroautos
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gibt sich sofort ein tragfähiges Geschäfts-
modell. Wenn der Staat hier aber auch noch 
einen Zuschuss gewährt, ist die Finanzierung 
der Lade-Straßenleuchte bzw. Ladebox noch 
problemloser.

Weiterer Vorteil: Durch den reservierten 
Parkplatz ist es dem Besitzer des E-Autos 
möglich, im Winter sein Fahrzeug vorzuhei-
zen bzw. im Sommer vorzukühlen, solange 
dieses mit der individuellen Ladestation 
verbunden ist, ohne die Fahrzeugbatterie im 
Stand zu entladen.

E-Auto-Händler und E-Auto-Hersteller sollten 
E-Auto-Interessenten bzw. E-Autokäufer über 
die Möglichkeit informieren, an einer Later-
ne in einer Wohnstraße mit Anwohner-Park-
schein oder alternativ an einem gemieteten 
PKW-Stellplatz in einer Wohnsiedlung eine 
individuelle Ladestation zu installieren.

Vermieter sollten ihre Mieter über die Mög-
lichkeit in Kenntnis setzen, dass eine persön-
liche Ladestation auf vermieteten Stellplät-
zen mit der Option Kauf oder Miete installiert 
werden kann.
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Gegenstand des Zentralen Innovationspro-
gramm Mittelstand-Projekts (ZIM-Projekt) 
AccuSwap (Arbeitstitel PowerSwap) ist die 
prototypische Entwicklung und Erprobung 
eines schnellwechselfähigen Batteriesys-
tems für Kleintransporter. Um Wechselbat-
terien erfolgreich in der Praxis einsetzen 
zu können, sollte die Zahl der erforderli-
chen Schnittstellen zum Fahrzeug auf ein 
Minimum begrenzt werden. Gerade die An-
bindung an einen externen Kühlkreislauf 
kann dabei problematisch sein. Aus diesem 
Grunde wird erforscht, wie durch geeignete 
Architekturen des Batteriestacks eine opti-
male Wärmeableitung nach außen erfolgen 
kann.

DIE WECHSELBATTERIE
Die Idee des Einsatzes von Wechselbatterien 
in Elektrofahrzeugen ist nicht neu. So hat 
das US-amerikanische Unternehmen Better 
Place bereits ab dem Jahr 2007 versucht, 
Wechselbatterien im Pkw-Bereich für geeig-
nete Elektrofahrzeuge großlächig in Serie zu 
bringen. Im Jahre 2013 wurde die Insolvenz 
von Better Place verkündet [1], weil u.a. die 
Akzeptanz seitens der Fahrzeughersteller 
nicht gegeben war. Hintergrund ist, dass die 
Vorgabe der Architektur eines Wechelsys-
tems die Freiheiten beim Design eines Fahr-
zeuges signiikant einschränkt. Aus diesem 
Grunde werden Ansätze mit Wechselbatte-
rien im konventionellen Pkw-Bereich immer 
noch mit Skepsis betrachtet.

Wegen der Trennung von Fahrgestell und 
Aufbau sind es eher kleinere Nutzfahrzeuge, 
die von einem Wechselbatteriesystem proi-
tieren können: Im Transportersegment sind 
zum einen die Fahrszenarien leistungssei-
tig begrenzt, zum anderen ermöglichen die 

ACCUSWAP – SIMULATION DES THERMISCHEN  
VERHALTENS EINER WECHSELBATTERIE

Reichweiten die Verwendung kleinerer und 
lexiblerer Batterien.

Bei der Auslegung einer Wechselbatterie für 
Kleintransporter sollte die Zahl der Schnitt-
stellen zum Fahrzeug auf ein Minimum be-
schränkt sein. So entfällt idealerweise die 
Anbindung an ein externes Kühlsystem, was 
jedoch bedeutet, dass die Batterie in der 
Lage sein muss, sich selbst thermisch zu kon-
ditionieren und überschüssige Wärme an die 
Umgebung abführen zu können.

ANFORDERUNGEN AN DIE 
WECHSELBATTERIE
Die Fähigkeit der Batterie, die beim Laden 
und Entladen entstehende Wärme an die 
Umgebung abzuführen, bestimmt wesentlich 
den Aufbau des Batteriestacks. Um geeig-
nete Wärmeableitkonzepte vorzusehen und 
auszulegen, bedarf es zuerst der Kenntnis 
des Wärmeeintrags für gegebene Fahrszena-
rien. Der große Vorteil einer Wechselbatterie 
ist, dass diese nicht schnellladefähig sein 
muss, so dass sich das Lastszenario im We-
sentlichen durch den Fahrzeugbetrieb beim 
Fahren bestimmt.

Das Lastszenario wird mit Hilfe einer Längs-
dynamiksimulation des Zielfahrzeuges er-
mittelt. Ausgehend von einem typischen 
Nutzfahrzeug der Fahrzeugklasse N in der 
Größenordnung eines VW Crafter und den ty-
pischen Anwendungen im Versorgungs- und 
Zuliefererbereich ergeben sich exemplari-
sche Leistungseinträge in die Batterie, wenn 
der WLTP-Zyklus als Fahrproil angenommen 
wird. WLTP steht für Worldwide Harmonised 
Light-Duty Vehicles Test Procedure. Der da-
zugehörige Zyklus wird im Folgenden mit 
WLTC abgekürzt. Die folgende Tabelle 1 zeigt 
die Basisdaten des Fahrzeugs. Der Verlauf des 
WLTC, der im vorliegenden Fall auf 90 km/h 
abgeregelt worden ist, ist in Abbildung 9 
zu sehen. Die Ergebnisse einer Fahrsimula-
tion für die Stromlasten der Batterie sind in 
der nachfolgenden Tabelle 2 dargestellt.
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Fahrzeug Daten

Masse

Davon Fahrer

Davon Batterie

2.670 kg

75 kg

386 kg

Achsübersetzung 11,2926

Stirnläche 4,6 m2

Luftwiderstandsbeiwert 0,33

Antrieb Daten

Motorisierung

Permanenterregte Synchronmaschine,  

100 kW, 290 Nm

Batterie Li-Ionen-Akku (NMC, 96s1p), 350 V, 37 Ah

Stromlasten in der Batterie

Maximaler Strom 225 A

Minimaler Strom -125 A

Mittlerer Strom 29 A

Stromintervall 68 % 29 A ± 43,5 A (Bereich -14,5 A … 72,5 A)

Stromintervall 95 % 29 A ± 87 A (Bereich -58 A … 116 A)

Die negativen Ströme (also Ladeströme) 
resultieren daher, dass auch Rekuperation 
(Bremsenergierückgewinnung) funktional be- 
rücksichtigt wird.

Die Betriebstemperatur darf nach Anga-
ben des Zellherstellers einen Wert von  
60 °C nicht überschreiten. Um abzuschätzen, 
welche Designkonzepte der Batterie diesen 
Temperaturbereich im WLTC gewährleisten 
können, wird zuerst das thermische Ver-
halten einer Batteriezelle messtechnisch 

bestimmt. Ausgehend von den Messungen 
werden zuerst einfache Zellmodelle ent- 
wickelt, die eine Identiikation der wichtigsten 
Batterieparameter erlauben und eine Berech-
nung des wärmeerzeugenden Leistungsein-
trags in Abhängigkeit vom Batteriestrom 
ermöglichen. Nach der Veriikation der Mo-
delle kann mit diesen der Leistungseintrag 
in die Batterie für einen abgeregelten WLTC 
bestimmt werden. Mit FEM-Modellen werden 
schließlich die verschiedenen Varianten des 
Batteriestacks simuliert. Der Leistungsein-

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Tabelle 2 Ergebnisse der Zyklussimulationen: Kennwerte des Stromeintrags in die Batterie

Tabelle 1 Technische Daten des Zielfahrzeugs
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trag im WLTC dient dem Modell als Eingangs-
größe. So kann abgeschätzt werden, welche 
Konzepte in der Lage sind, die Temperatur 
des Stacks im Zyklus unter 60 °C zu halten.

THERMISCHE MESSUNGEN AN EINER 
EINZELZELLE IM VERBUND
Zur Quantiizierung des thermischen Ver-
haltens einer Einzelzelle wurde ein Batterie- 
stack aus acht Zellen in Reihe aufgebaut. 
Davon wurde eine Zelle räumlich von den 
anderen getrennt, um ein möglichst unge-
störtes Wärmeübergangsverhalten zur 
Umgebung herzustellen. Die nachfolgende 
Abbildung 1 zeigt den Aufbau des Batteri-
estacks (links) und die Platzierung der Tem-
peratursensoren (rechts).

Bei der exponierten Zelle Nr. 5 wurden alle 
Seiten und auch die Kontakte mit Tempe-
ratursensoren bestückt. Von Interesse ist ins-
besondere der Sensor 1 an der Stirnseite der 
Zelle und der Sensor 4, der die Umgebungs-
temperatur misst. 

Der Batteriestack wurde anschließend mit 
0,5C, 1C und 2C (≙18,5 A, 37 A, 74 A) geladen 
und entladen. Die Verläufe der Temperatur 
an Position 1 für die sechs verschiedenen 
Messungen zeigt Abbildung 2.

BERECHNUNG DES LEISTUNGS- 
EINTRAGS IN DIE ZELLE
Um das thermische Verhalten einer Batterie-
zelle mit FEM-Methoden zu simulieren, ist 
die Kenntnis des Eintrags der Wärmeleistung 
erforderlich. Zur rechnerischen Bestimmung 
des Leistungseintrags sind neben dem Strom 
verschiedenste Zellparameter wie Innen- 
widerstand, Leerlaufspannung und der Tem- 
peraturgradient der Leerlaufspannung er- 
forderlich [2]. Diese Parameter sind ihrerseits 
hauptsächlich vom Ladezustand der Batterie 
und der Temperatur abhängig, sind zumeist 
teilweise unbekannt oder können nur mit 
großen Unsicherheiten angegeben werden. 
Eine direkte Berechnung des Leistungsein-
trags aus dem Strom ist somit praktisch nur 
mit großen Unsicherheiten möglich.

Deswegen werden die Batterieparameter 
rückwärtig berechnet. Dafür bedarf es aber 
der Kenntnis des Verlaufs des Leistungsein-
trags in die Batterie in Abhängigkeit vom 
Lade- bzw. Entladestrom. Hierzu wird der 
Leistungseintrag in die Batterie (also die für 
die Erwärmung der Batterie verantwortliche 
Leistung) über eine Entfaltung aus dem Tem-
peraturverlauf als Ausgangsgröße und einem 
thermischen Modellansatz geschätzt. Die 
Entfaltung beschreibt die Umkehrung der so 
genannten Faltungsoperation aus der Signal-

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Abbildung 1 Aufbau eines freistehenden Batteriestacks (8s1p) (links) und Position und Nummerierung 

der Temperatursensoren (rechts)
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verarbeitung. Abbildung 3 zeigt den Signalpfad 
vom Batteriestrom über den Wärmeleistungs- 
eintrag bis zur Batterietemperatur.

Der Wärmeübergang, also der Pfad vom Leis-
tungseintrag durch die Batterie über die Be-

wandung nach außen, beinhaltet das Zusam-
menwirken thermischer Leitfähigkeiten und 
Wärmekapazitäten des aktiven Substrats/
der Elektroden und der Zellbewandung sowie 
die Einlüsse der Konvektion, die durch den 
Wärmeübergangskoefizienten beschrieben 

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Abbildung 2 Gemessene Temperaturverläufe an der Zelle 5 an der Stirnseite (oben) bei verschiedenen 

Lastszenarien (unten)

Abbildung 3 Modellierung des thermischen Verhaltens einer Batteriezelle
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werden kann und wiederum abhängig ist von 
der Temperaturdifferenz zwischen Zellwand 
und Umgebung.

Im einfachsten Fall lässt sich die Batterie als 
eine thermische Masse betrachten. Das Ver-
halten der Temperatur an der Außenwand 
gehorcht dann einer Differenzialgleichung 1. 
Ordnung (PT1-Strecke). Mit diesem Ansatz ist 
eine Identiikation des Eingangssignals (Leis-
tungseintrag) analytisch mittels Entfaltung 
möglich, wenn die Parameter der PT1-Strecke 
(Proportionalitätsbeiwert K

P
 und Zeitkon-

stante Ʈ) bekannt sind.

Zur Bestimmung der Zeitkonstanten Ʈ werden 
die Abkühlabschnitte der einzelnen Mes-
sungen herangezogen. In Abbildung 4 ist ex-
emplarisch das Abkühlverhalten nach einer 
0,5C-Entladung gezeigt. Aus der geitteten 
Kurve kann die Zeitkonstante Ʈ abgelesen 
werden.

Der Parameter K
P
 einer PT1-Strecke 

repräsentiert das Verstärkungsverhalten 
eines Systems. Hier hat K

P
 die Einheit K/W 

und bedeutet, um wieviel Kelvin sich die 
Wandtemperatur der Zelle pro Watt Leis-

tungseintrag ändert. Der passende Wert K
P
 

wird iterativ ermittelt. Im ersten Schritt wird 
der Verlauf der Eingangsleistung durch Ent-
faltung für einen Wert K

P
 = 1 K/W errechnet. 

Der daraus resultierende Leistungsverlauf 
wird in ein ANSYS-FEM-Modell gespeist. Der 
simulierte Temperaturverlauf an der Außen-

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Abbildung 4 Abkühlverhalten der Batteriezelle 
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seite der Zelle wird mit dem gemessenen 
Verlauf verglichen. Der passende K

P
-Wert 

kann nun durch entsprechende Anpassung 
gefunden werden und ist dann optimal, 
wenn der simulierte Temperaturverlauf dem 
gemessenen entspricht.

Mit den so gefundenen Parametern von  
Ʈ = 2405 s und K

P
 = 2,45 K/W ergeben sich 

die folgenden Leistungseinträge der Zelle für 
die durchgeführten Messungen (Abb. 5).

INNENWIDERSTAND UND  
TEMPERATURGRADIENT DER  
LEERLAUFSPANNUNG
Die eingetragene Leistung ergibt sich aus 
dem in die Batteriezelle eingeprägten 
Strom I. Im Wesentlichen dominieren die so 
genannte irreversible und die reversible Leis-
tung den Gesamteintrag. Der irreversible An-
teil ist die über den Innenwiderstand R

i
 der 

Batterie generierte Leistung. Der reversible 
Anteil resultiert infolge von Entropieände-
rungen in einer Zelle beim Laden bzw. Ent-
laden. Der Leistungseintrag P

Heat
 lässt sich 

formell errechnen mit

P
Heat

= I2 · R
i
 (T, SOC) + I · T ·                  .

Da die Innenwiderstände R
i
 in Abhängigkeit 

von der Temperatur T und dem Ladezustand 
SOC vom Hersteller in Form eines Ken-
nfeldes für den Lade- und Entladevorgang 

vorliegen, kann nun mit Kenntnis des Leis-
tungseintrags der ebenfalls von T und SOC 
abhängige Gradient der Leerlaufspannung 
nach der Temperatur (dU

0
/dT) rückgerech-

net werden.

Abbildung 6 zeigt die Innenwiderstände R
i
 

in Abhängigkeit der Temperatur T und dem 
Ladezustand SOC unterschieden nach Laden 
und Entladen, wobei bei den Innenwiderstän-
den anteilig die Kontaktie-rungswiderstände 
des Versuchsaufbaus mitberücksichtigt wur-
den (links und Mitte). Das rechte Bild zeigt 
den errechneten Verlauf des Gradienten der 
Leerlaufspannung ebenfalls in Abhängigkeit 
von T und SOC.

SIMULATION DER MESSSZENARIEN
Das Modell in Abbildung 3 kann nun mit 
Kenntnis aller Modellparameter umgesetzt 
werden. Der Leistungseintrag in die Batte-
rie wird mit dem Strom als Eingangssignal, 
den entsprechenden Innenwiderständen und 
dem Temperaturgradienten der Leerlaufs-
pannung errechnet. Dieser Leistungseintrag 
wird auf ein PT1-Modell, beschrieben durch 
den Proportionalitätsbeiwert K

P
 und der 

Zeitkonstanten Ʈ, geführt. Die Ausgangs-
größe stellt den Temperaturhub zur Anfang-
stemperatur dar. Das folgende Abbildung 7 
zeigt die Simulationsergebnisse im Vergleich 
mit den Messdaten.

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Abbildung 6 Links und Mitte: Parameter R
i
 der Batteriezelle als Kennfelder über Ladezustand (SOC) und 

Temperatur (T), rechts: Kennfeld des Temperaturgradienten der Leerlaufspannung
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Abbildung 7 zeigt, dass die Simulationen das 
reale Temperaturverhalten gut abbilden kön-
nen, und folglich auch die Berechnung des 
Leistungseintrags in die Batteriezelle hin-
reichend genau vorhergesagt werden kann. 
Dieses verhältnismäßig einfache Simulations- 
modell zur Beschreibung des thermischen 
Verhaltens der Batterie und zur Berech-
nung des Leistungseintrags wird nun in das  
Batteriemodell eines längsdynamischen Fahr- 
zeugmodells integriert. So lassen sich die 
Leistungseinträge in die Batterie für alle 
erdenklichen Fahrzyklen ermitteln. Entspre-
chend kann auch der Leistungseintrag für 
den bei 90 km/h abgeregelten WLTC gene- 
riert werden (s. auch Bild 9). Während das 
oben gezeigte Modell speziell auf die Batterie- 
anordnung angepasst ist, können mit Hilfe 
von FEM-Simulationen beliebige Aufbauten 
des Batteriestacks realisiert und simuliert 
werden. Hierzu dient der errechnete Leis-
tungseintrag als Vorgabe.

AUFBAUVARIATIONEN MIT  
FEM-MODELL
Aufgrund des symmetrischen Aufbaus der 
Batterie und gleichmäßiger Zellbeanspruch-
ung wird auch von einem symmetrischen 
Temperaturgefüge ausgegangen. Für die 
Analyse des Gesamtbatteriesystems kann 
daher ein Viertelmodell eingesetzt werden, 
was vordergründig die Rechendauer ver-
kürzt. Das verwendete Viertelmodell besteht 
aus sechs Zellen, jeweils modelliert mit 
vereinfachten Wickellagen und dem Zellge-
häuse. Variantenabhängig werden zusätz-
lich ein Kühlkörper am Boden der Zellen 
sowie wärmeleitende Folien und Mica-Pads 
zwischen den Zellen berücksichtigt. Mica-
Pads bestehen aus natürlich vorkommenden 
Mineralen der Glimmergruppe wie z. B. Mus-
kovit oder Phlogopit. Im Gegensatz zu den 
meisten Metallen besitzen sie eine sehr ge-
ringe Wärmeleitfähigkeit und agieren daher 
als Isolierschicht [3]. Je geringer die Wärme-

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Abbildung 7 Vergleich simulierte und gemessene Temperaturen an den Zellwänden  
für verschiedene Messszenarien
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leitfähigkeit eines Materials, desto geringer 
ist die Wärmeübertragung durch dieses Ma-
terial und umso besser ist die Isolierung.

Lokale Wärmenester, wie sie z. B. durch 
Lufteinschlüsse entstehen können, werden 
durch Wärmeleitpaste am Zellboden vermie-
den, die ebenso ein Teil von einzelnen Mo- 
dellvarianten ist. Durch Deinition der Spie-
gelebenen kann das Ergebnis für die gesamte 

Wechselbatterie visualisiert werden. In Bild 8 
ist eine Viertelmodell-Variante mitsamt Kühl-
körper und wärmeleitenden Komponenten 
abgebildet. Um die vereinfachten modellier-
ten Wickellagen zu verdeutlichen, sind ein 
Zellgehäuse und die umseitig angebrachten 
Kupferfolien ausgeblendet.

Für gezielte Aussagen zur Temperaturent-
wicklung während des WLTC wird der 
entsprechende Leistungseintrag als Ein-
gangsgröße in das FEM-Modell gespeist. Der 
Leistungseintrag sowie die Fahrgeschwindig- 
keit während des WLTC sind in Bild 9 dar-
gestellt. Darin ist erkennbar, dass in kurzen In-
tervallen zwar ein sehr hoher Eintrag erfolgt, 
der Mittelwert mit ca. 8 W allerdings rela-
tiv gering ist. Bei der Simulation erfolgt der 
Wärmeeintrag in den modellierten Zellwick-
lungen (dunkelbraun). Es werden hierbei der 
anisotrope Wärmeübergang vom Zellinneren 
zu den Zellwänden sowie die Wärmeabgabe-
durch freie Konvektion berücksichtigt. Dabei 
wird auch die Zunahme des Wärmeübergangs- 

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie

Abbildung 8 FEM-Viertelmodell mit Kühlkörper, 
Kupfer-folien (hellbraun, 100 µm), Mica-Pads (vio-
lett, 500 µm) und Wärmeleitpaste (blau, 1 mm)

Abbildung 9 Geschwindigkeitsverlauf des abgeregelten WLTC (orange) sowie momentaner (blau)  

und mittlerer Leistungseintrag (grün) in Batterie
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Modellvarianten Tmax

1 | ohne Kühlkörper, mit Mica-Pads, Kupferfolie 36,77 °C

2 | lacher Kühlkörper (Bodenplatte), mit Mica-Pads 34,84 °C

3 | lacher Kühlkörper (Bodenplatte), mit Mica-Pads, Kupferfolie 34,72 °C

4 | gerippter Kühlkörper, mit Mica-Pads, Kupferfolie, Wärmeleitpaste 1 mm 32,24 °C

5 | gerippter Kühlkörper, mit Mica-Pads, Kupferfolie, Wärmeleitpaste 25 µm 31,47 °C

koefizienten an dem Kühlkörper bei Fahrt-
wind einberechnet. Als Ergebnis kann der 
Temperaturhub an jedem Punkt des Batterie- 
stacks über die Zeit analysiert werden.

In Tabelle 3 ist eine Auswahl an simulierten 
Modellvariationen und damit errechneten 
maximalen Temperaturen in der Wechsel-
batterie dargestellt. Dank der hohen Konvek-
tion im Mittel- und Hochgeschwindigkeitsbe-
reich und nur kurzer Beschleunigungsphasen 
überschreitet keine der Varianten während 
des Fahrzyklus über 1800 s die kritische 
Temperatur von 60 °C. Bezüglich der Tem-
peraturdifferenz innerhalb einer Zelle un-
terscheiden sich die Modelle jedoch teils 
stark. Ebenso führen große Dauerlasten oder 
starke Beschleunigungen über lange Zeit zu 
deutlich stärkeren Temperaturhüben. Hier 
ist es Aufgabe der Battery Management Unit 
(BMU), rechtzeitig den Stromluss in der Bat-
terie zu begrenzen. Bei der Entscheidung für 
eine optimale Lösung liegt damit nicht nur 
die absolute Temperatur, sondern auch ein 
gleichmäßiges Temperaturgefüge an allen 
Zellen im Fokus, um Alterungsunterschiede 
zu verhindern.

Bild 10 zeigt die Temperaturverteilung im 
Stack für die Variante 5 mit Kühlrippen, 
Mica-Pads und Kupferfolie zwischen den 
Zellen sowie Wärmeleitpaste am Zellboden. 

Die simulierten Temperaturverteilungen 
entsprechen qualitativ den Beobachtungen 
bei den Versuchsmessungen: Ein Großteil der 
Wärme wird wegen der Position der Wickel-
lagen und den entsprechenden Wärme-
durchtrittswiderständen über die Ober- und 
Unterseite abgegeben. Die FEM-Berechnung 
bestätigt dies, gleichwohl wird in dem Modell 
die Wärme hauptsächlich über den boden-
seitigen Kühlkörper abgebaut.

Absolute wie relative Zelltemperaturen liegen 
bei den zu erwartenden Lasten im Fahrzeug 
im unkritischen Bereich. Dank der Mica-Pads 
und deren geringer Wärmeleitfähigkeit bei 
gleichzeitig hoher Wärmekapazität kommt 
es kaum zu thermischen Wechselwirkungen 
zwischen den Zellen. Es gibt also keinen nen-
nenswerten Temperaturunterschied zwischen 
den zentral und außen liegenden Zellen. Die 
Modelle werden als hinreichend genau an-
genommen und bieten eine gute Anwend-
barkeit für die thermische Vorauslegung des 
Systems. Plausible Vorhersagen zur Thermik 
sind damit auch bei individuellen Anpassun-
gen möglich.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Herausforderungen bei der Simulation 
des thermischen Verhaltens der Wechsel-
batterie beginnen bei der Anforderung der 
Selbstkonditionierung ohne externen Kühl-

Tabelle 3 Temperaturentwicklung für Modellvarianten während des abgeregelten WLTC  

ab einer Starttemperatur von T = 25 °C

AccuSwap – Simulation des thermischen Verhaltens einer Wechselbatterie
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kreislauf. Um eine prophylaktische Leistungs- 
reduzierung aufgrund von Überlastung zu 
vermeiden, ist die Kenntnis über die Tem-
peraturentwicklung von entscheidender Be-
deutung. Dies gelingt, indem mit Hilfe von 
Messreihen an einer Einzelzelle der tatsächli-
che lastabhängige Wärmeeintrag (also die 
Verlustleistung) und daraus die Batterie- 
parameter präzise identiiziert werden. 

Durch die Einbindung in ein längsdynamisches 
Fahrzeugmodell ist somit auch der Leistungs-
eintrag während des WLTC bekannt. Mit die-
sem wird anschließend die Erwärmung des 
Batteriesystems in dem FEM-Modell analysiert. 

Eine weitere Schwierigkeit stellt die korrekte 
Bestimmung der Temperaturverteilung im 
Batteriestack dar, die maßgeblich von der 
Zellgeometrie und dessen wärmeleitenden 
Eigenschaften abhängig ist. Eine präzise 
Modellierung aller Komponenten innerhalb 
der Zelle wäre zu komplex und bietet nur 
einen geringen Mehrwert bezüglich der 
Genauigkeit der Simulationsergebnisse. 
Stattdessen werden zur Vereinfachung an-
isotrope Leitfähigkeiten in den erforder-
lichen Körpern hinterlegt, womit eine ge-
richtete Wärmeausdehnung simuliert wird.
Mittels FEM werden verschiedene Ausbau-
varianten hinsichtlich ihres Temperatur- 
potentials miteinander verglichen. Damit wird 

gezeigt, dass für die vorliegende Wechsel- 
batterie die thermische Konditionierung mit 
Kupferfolien, Mica-Pads, Wärmeleitpaste und 
Kühlkörper so weit sichergestellt werden 
kann, dass für normale Fahrzyklen die kriti-
sche Zelltemperatur von 60 °C nicht über-
schritten wird. Stromabhängige Leistungsein-
träge können nun auch für andere Lastzyklen 
berechnet und Prognosen hinsichtlich des 
Temperaturverlaufs getroffen werden. 
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Abbildung 10 Temperaturverteilung für Modellvariante (5) im Schnitt durch  

die Zellen (links) und im gesamten Stack (rechts) am Ende des WLTC
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Prof. Jan Vietze, Prof. Dr.-Ing. Ullrich Hoppe

Kooperationsprojekt der Studiengänge

Fahrzeugtechnik und Industrial Design

Als Antwort auf die steigende Verdichtung 
des Innerstädtischen Verkehrs sowie zur 
Steigerung der Freizeitmobilität, wird im 
Projekt Dandelion an der HTW Berlin ein 
komprimierbares Leichtfahrzeug entwi-
ckelt. Dazu müssen aufblasbare Struktu-
ren gefunden und konstruiert werden, die 
gleichzeitig leicht, stabil und preiswert 
sind. Dies gelingt durch die Kombination 
von textilen Geweben mit luftdichten Be-
schichtungen, wie sie auch zum Bau von 
Freizeitgeräten wie Surfboards oder Zelten 
Anwendung inden.

NUTZUNGSSZENARIEN
Dandelion ist ein sehr kompaktes und kom-
primierbares Fahrzeug für zwei Personen 
und etwas Gepäck. Zielgruppe sind sowohl 
Camper als auch Menschen, die über keinen 
Parkplatz verfügen. Das primäre Ziel der 
Entwicklung ist nicht ein „normales“ Auto 
für den Alltag. Trotzdem soll die erreichba-
re Geschwindigkeit innenstadtgerecht mind.  
50 km/h betragen und die Reichweite bei 
über 30 km liegen. Denkbare Szenarien sind 
z. B. Auslugs- und Einkaufsfahrten vom Cam-
pingplatz aus, Tagestouren ohne mit dem 
Wohnmobil den Stellplatz verlassen zu müs-
sen und das auch bei schlechtem Wetter. Als 
maßliche Grundbedingung gilt die bei Wohn-
mobilen sehr verbreitete Heckgarage, die für 
die Mitnahme von Motorrollern konzipiert ist 
(~110 x 90 x 150 cm).

Das Fahrzeug soll in der Kategorie „L7e“ mit 
einer Maximalleistung von 15 kW und einer 
Masse <450 kg eingestuft werden. Die maxi-
male Zuladung sollte bei 200 kg liegen. Das 
heißt, das Fahrzeug darf nicht mehr wiegen 
als ein kleines Motorrad (~120 kg), es muss 
nicht von einer Person getragen, aber im 
komprimierten Zustand bewegt werden kön-
nen. Die Energie kommt dabei aus einem 

ENTWERFEN MIT LUFT –  
DANDELION, DAS AUFBLASBARE AUTO

LiFePO-Akku, der im Wagenboden integriert 
ist. Das Aufblasen kann sowohl manuell als 
auch mit einem kleinen Kompressor erfol-
gen. Der Auf- und Abbau muss allerdings in 
möglichst kurzer Zeit erfolgen.

FAHRZEUGKONZEPT
Aus den Nutzungsszenarien und den Forde-
rungen nach Leichtbau und Komprimierbar-
keit, ergeben sich komplett neue Anforde-
rungen an die Gestaltung. Nicht nur aufgrund 
der durch die Packmaße vorgegebenen 
Dimensionen wie Radstand und Spurweite, 
sondern insbesondere durch die Verwen-
dung aufblasbarer Elemente, musste ein von 
herkömmlichen Fahrzeugen abweichendes 
Design gesucht werden. Auch an den Antrieb 
und das Fahrwerk stellen sich völlig neue An-
forderungen. Bestimmendes Element ist eine 
Zweiteilung in eine sehr steife, zusammen-
klappbare Bodengruppe und eine aufblasba-
re Karosserie.

DESIGNKONZEPT
Grundlage für die ersten Entwürfe sind Studi-
en zum Package Design und Untersuchungen 
zu ergonomischen Aspekten wie Sitzposition, 
Sichtfeld und Bedienung. Eine Vielzahl von 
ersten Skizzen wurde zum Beginn des Projek-
tes erstellt, um zunächst ein grundsätzliches 
Designthema aus der Fülle bereits existie-
render Fahrzeugkonzepte zu inden. Das Ziel 
ist es, hier einen Gesamtausdruck speziisch 
für das Thema luftgefüllter Elemente im Be-
reich Fahrzeugdesign zu inden. Angestrebt 
wurde ein defensiv-freundlicher Ausdruck 
mit sportlich freizeitorientierten Elementen 
(Abbildung 1). Die weitere Untersuchung fand 
dann unter Berücksichtigung der konstruk-
tiven, zulassungstechnischen und ergono-
mischen Bedingungen rechnergestützt (3D 
CAD) statt. Insgesamt galt es immer, den aus 
dem Grundkonzept und den Rahmenbedin-
gungen resultierenden Ausdruck des Fahr-
zeugs gestalterisch vorteilhaft einzubinden. 
Wichtig ist es vor allem, die Nutzerakzeptanz 
gegenüber diesem neuartigen Fahrzeug-
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Abbildung 1 Frontansicht (Designentwurf Tillmann Kayser)

Abbildung 2 Seitenansicht (Designentwurf Tillmann Kayser)

Entwerfen mit Luft – Dandelion, das aufblasbare Auto
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konzept zu erhöhen und eine faszinierende 
Eigenständigkeit, trotz der einschränken-
den Rahmenbedingungen, zu erreichen. Das 
Farbkonzept soll Aufbau und Konstruktion 
klar verdeutlichen und die Eigenschaften der 
einzelnen Bauelemente gegenüber dem Nut-
zer kommunizieren (Abbildung 2).

Die deutlich weich und abgerundet aus-
geführte Bodengruppe wird in den oberen 
Karosserieelementen formal aufgenommen 
und weitergeführt. Durch die klare Zweitei-
lung wird auch die Längsausrichtung des 
Fahrzeugs betont und der Gesamteindruck 
wird horizontal geprägt. Bedingt durch die 
Drop-Stitch-Technologie der aufblasbaren 
Elemente können typische Gestaltungs-
elemente aus dem Automotive Design wie 
scharfe Kanten, Sicken und Fasen nicht 
dargestellt werden. Das führt zu einer eher 
glattlächigen und monolithischen Flächen-
ausformung. Das Thema aufblasbare Ele-
mente wird dadurch sehr gut transportiert, 
ohne zu stark in den Bereich von Wasser-
fahrzeugen (Schlauchboote/Kajak) abzudrif-
ten. Auch die stabilisierenden rohrförmigen 
Elemente, die Frontscheibe und Dach auf-
nehmen, fügen sich in diesen Designansatz 
ein. Insgesamt schlägt das Fahrzeug durch 
das offene und additive Gestaltungsprinzip 
klar die Richtung Off Road/Strandbuggy ein. 
Da das kammerförmige Drop-Stich-Material 
eher nur für gerade oder eindimensional 
gekrümmte Flächen verwendbar ist, stellt 
insbesondere die Umsetzung des vorderen 
Fahrzeugbereiches eine große Herausforde-
rung dar.

KAROSSERIE
Resultat des Designprozesses ist ein offe-
nes Fahrzeug ähnlich eines Roadsters. Im 
Schlechtwetterfall kann dann durch Folien 
und/oder Stoffbezüge das Fahrzeug ge-
schlossen werden. Der obere Aufbau hat 
grundsätzlich keine strukturtragende Funk-
tion, sondern bietet vor allem Wetterschutz. 
Die einzigen von dem Aufbau getragenen 

Elemente sind die Windschutzscheibe, die 
Sitze und die Abgrenzung des Kofferraums. 
Die großen aufblasbaren Elemente bieten 
den Insassen auch Schutz im Crashfall. Dazu 
sind aber noch weitergehende Untersuchun-
gen nötig. Die Karosserieelemente können 
im entlüfteten (evakuierten) Zustand voll-
ständig in den Halbschalen verstaut werden. 
Als Materialien kommen sowohl aufblasbare 
Schläuche („Air-Tubes“) als auch lächige 
Strukturen aus Drop-Stitch-Gewebe infrage. 
Möglichst viele Elemente sind durch Luft-
kammern miteinander verbunden, sodass ein 
gleichzeitiges Aufblasen stattinden kann. 
Die Maße im fahrfertigen Zustand sind ca.: 
Länge: 210 cm, Breite: 150 cm, Höhe: 140 cm.

INNENRAUM
Neben den zwei Sitzen besteht der Innen-
raum aus dem Kofferraum im Heck und dem 
Armaturenbrett (Dashboard), das als Halte-
rung für die Lenksäule und die Unterkante 
der Windschutzscheibe dient. Das Armatu-
renbrett besteht aus einem faltbaren und 
einem aufblasbaren Teil. Der faltbare Teil 
überträgt die auftretenden Zugkräfte aus 
der Lenksäule, die aufblasbaren Komponen-
ten sorgen für die Stabilität. Das Lenkrad ist 
von der Lenksäule abnehmbar und wird als 
Diebstahlschutz vom Fahrer mitgenommen. 
Im Lenkrad beinden sich auch die Anzeige-
instrumente. Faltbare Sitze mit integrierter 
Kopfstütze und fester Verbindung zu den 
aufblasbaren Karosserieteilen sorgen für ei-
nen gewissen Komfort.

FAHRWERK
Das Dandelion soll mit Einzelradaufhän-
gungen ausgestattet werden. An der Vor-
derachse kommen Doppelquerlenker zum 
Einsatz, an der mit zwei 48V Motoren und 
Reduziergetrieben angetriebenen Hinterach-
se arbeiten Längslenker. Der selbsttragende 
Unterboden trägt nicht nur den aufblasbaren 
Aufbau, sondern auch alle Aufhängungen 
und Antriebselemente. Diese Bodengrup-
pe besteht aus zwei, über Scharnier- und 
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Klemmverbindung miteinander verbundenen 
Halbschalen. Im zusammengeklappten Zu-
stand beinden sich alle Elemente der Fahr-
zeughülle, der Innenraum, die Sitze sowie 
Antriebsstrang und Lenkung (mit Ausnahme 
des Lenkrades) im Inneren der Halbschalen. 
Die Achsen bleiben außen befestigt, die Rä-
der werden zum Transport mittels Schnell-
verschlüssen von den Achsen getrennt und 
dienen dem Transport des komprimierten 
Fahrzeuges. Die Halbschalen bestehen aus 
laminiertem, faserverstärktem Kunststoff 
mit einem eingearbeiteten Verstärkungsrah-
men aus Aluminium, an dem auch die Ach-
sträger befestigt sind. In den Halbschalen 
(Vorzugsweise am Boden) sind die Akkus (16 

Stk LiFePO4) gleichmäßig verteilt, die Mo-
toren und Getriebe sind ebenfalls fest in die 
Halbschalen integriert (Abbildung 3).

Für den Fahrkomfort sind vorne quer zur 
Fahrtrichtung liegende, kompakte Feder-
Dämpfer-Elemente und an der Hinterachse 
zwei gezogene Längsschwingen mit liegend 
im Innenraum angeordneten Feder-Dämpfer-
Elementen verantwortlich. Die hohl ausge-
führte Schwingenwelle beherbergt die An-
triebswelle zu den Hinterrädern.

Gebremst wird hauptsächlich elektrisch und 
zusätzlich je nach Bedarf mit Trommelbrem-
sen an den Vorderrädern.

Abbildung 3 Konstruktionsskizze (Vorentwurf U. Hoppe)
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Die gesamte Lagerung beindet sich in den 
Achsschenkeln und die Räder werden an die-
sen mit Schnellverschlüssen montiert. Die 
Schnellverschlüsse haben vorgespannte Si-
cherungen und arbeiten formschlüssig.

ANTRIEB
Der Antrieb erfolgt auf die Hinterräder. Auf-
grund der abnehmbaren Räder kommen 
Radnabenmotoren nicht infrage. Neben dem 
Problem der elektrischen Verbindung stellt 
vor allem das Gewicht der Motoren ein Hin-
dernis dar. Stattdessen werden zwei in die 
Bodengruppe integrierte Elektromotoren 
genutzt. Bei zwei Motoren kann dann auch 
auf ein Differential verzichtet werden. Die 
Motorleistung sollte jeweils bei 3-5 kW Dau-
erleistung (aus 48V) liegen. Da die Motoren 
geringe Momente und hohe Drehzahlen auf-
weisen, muss zwischen Motor und Rad ein 
Getriebe verbaut werden. Idealerweise ist 
das Getriebe in zwei Stufen lastschaltbar, 
um eine höhere Rekuperationsrate zu errei-
chen. Vorteilhaft ist auch die (zulassungs-
bedingte) zweite, unabhängige Bremse im 
Getriebe zu positionieren. 

FAZIT

Die Besonderheit an diesem Projekt ist nicht 
nur die Tatsache, dass eine völlig neue Art 
von Kraftfahrzeug entwickelt wird, sondern, 
dass von Beginn der Entwicklung an Konst-
ruktion und das Fahrzeugdesign zusammen 
entwickelt werden und somit den daran 
beteiligten Studenten vermittelt wird, wie 
stark sich die beiden Disziplinen gegenseitig 
beeinlussen.

Anhand eines fahrfertigen Prototyps sollen 
zunächst weitere Erkenntnisse gesammelt 
werden.

Das Projekt versteht sich als Grundstock für 
die Forschung und Entwicklung einer neu-
artigen Technologie und wird nicht mit dem 
Bau des Prototyps beendet sein. Spätestens 
wenn Möglichkeiten zur Serienfertigung oder 
Erweiterung des aufblasbaren Konzeptes ge-
funden werden müssen, wird die gegenseiti-
ge Abhängigkeit von Form und Funktion wie-
der deutlich.
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Katharina Daniels, Kommunikationsberaterin  und Publizistin, 

Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie sowie 

digitale Transformation, Inhaberin von "Daniels Kommuni-

kation"

VORWORT ZUR ZWEITAUFLAGE
Über die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Zweitaulage dieses Kompendiums, Feinan-
passungen in meinem Autorenbeitrag vor-
nehmen zu können – den immerhin doch 
mehr als drei Jahren gerecht werdend, die 
seit der Erstaulage verstrichen sind – über 
diese Möglichkeit freue ich mich sehr! Insbe-
sondere auch durch die Pandemie bedingt, 
ist die Thematik meines Beitrags bei Unter-
nehmen noch stärker ins Bewusstsein ge-
rückt, mehr noch zur Unternehmenswirklich-
keit geworden: der Elektromobilität und den 
damit korrespondierenden Veränderungen 
und Synergieerfordernissen mit einer mobi-
len Arbeitswelt zu antworten. Mobilität hier 
auf Lern- und Unternehmenskulturen bezo-
gen. Schrieb ich in der Erstaulage noch vom, 
eher als Besonderheit gehandelten, Skypen 
im Arbeitskontext, so ist heute der Begriff 
Zoomen, als Ausweis einer hybriden Arbeits-
welt aus analogem und virtuellem Miteinan-
der, in unsere Alltagssprache integriert.

1. WIE (TRANSPORT-) MOBILITÄT  
UNTERNEHMEN UND MITARBEITER 
FORDERT – UND CHANCEN ERÖFFNET
Bewegung ist ein Motor menschlicher Ent-
wicklung. Jäger und Sammler sicherten sich 
ihr Überleben durch organische Fortbewe-
gung und Geschicklichkeit, die Wanderungs-
bewegungen unserer Vorfahren schufen 
neue Kulturen. Mobilität bedeutet die Kulti-
vierung von (Fort-)Bewegung; Tiere als „Ins-
trument“, um rascher oder auch bequemer 
von A nach B zu gelangen, waren dabei eine 
erste zivilisatorische Errungenschaft. Kombi-
niert mit den komplementären Erindungen 
wie Rad, Kumet und Wagen begann die Ver-
kehrsentwicklung. Bereits seit der Bronze-
zeit verbinden Handelswege den Osten und 
Westen, den Norden und Süden Europas. 

Die Römer ließen Heerscharen von Sklaven 
ein systematisches Straßennetz errichten 
als Grundlage für gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung. Die Entwicklung von 
Fortbewegungsinstrumenten brachte Fahr-
rad, Automobil,  Eisenbahn, Schiff,  Flugzeug 
und Raumfahrtmobile hervor.

„Elektromobilität“ als Mobilität, die elekt-
risch und hybrid angetrieben wird, umfasst 
individuelle Mobilität und Wirtschaftsver-
kehre. Die Vielfalt der dabei eingesetzten 
Fahrzeuge wächst ständig. Auf der Straße 
sind es E-Bikes, E-Autos, E-Busse bis zu E-
Nutzfahrzeugen. Auf der Schiene inden 
sich bereits im ÖPNV Straßenbahnen, 
U- und S-Bahnen sowie  Fernzüge. Auch 
im Wasser fahren schon Solarboote und E-
Fähren, in der Luft liegen E-Drohnen sowie 
E-Flugzeuge. Elektrisch betriebene Mobilität 
wird auch innerbetrieblich mit E-Stapler und 
E-Bandförderanlagen realisiert. Dies alles 
geschieht mit dem Meta-Ziel der emissions-
freien Mobilität. 

Wie der Beitrag „Multimodale Mobilitäts-
konzepte zur Mobilitätssicherung“ zeigt, 
hat Mobilität auch soziale Bedeutung. Sich 
im öffentlichen Raum mit vielen positiven 
Schnittlächen zwischen Beförderungsar-
ten bewegen zu können, hat Einluss „auf 
die geistige, seelische und soziale Entwick-
lung der Bevölkerung“ und erfüllt „Grund-
daseinsfunktionen“. Andersherum gedacht, 
aus der Perspektive der Wirtschaft und der 
hier beschäftigten Menschen, erfordert ein 
so umspannender Mobilitätsbegriff eine 
hohe Dynamik und Flexibilität im Denken 
und Handeln sowie nicht zuletzt ein Ver-
ständnis von Verantwortung für die gene-
relle Entwicklung des Gemeinwesens durch 
Mobilität.

Neues Lernen und Verstehen in einer 
(elektro-)mobilen Wirtschaftswelt
Die elektro-mobile und digitalisierte Zukunft 
erfordert im Verständnis des IBBF „transfor-
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matives Entwickeln, Arbeiten und Lernen“. 
Digitalisierung, digitale Transformation er-
fordern daher ein Umdenken und kulturelle 
Innovationen: Der tätige Mensch wird zum 
gleichzeitig lernenden Menschen. Unterneh-
men sind mit adäquaten Fort- und Weiterbil-
dungskonzepten und Angeboten gefordert, 
ohne dass es die passenden Bildungsange-
bote im erforderlichen Umfang bereits gäbe. 
Noch weit umfassender allerdings, als das 
Erlernen digitaler Tools und Prozesse, ist die 
Herausforderung an ein neues Denken aller 
Akteure im Unternehmen. An ein mobiles 
Denken, das auch innerbetrieblich Sektoren 
bzw. Silos der Zuständigkeit überwindet und 
sich dafür speziischer Methoden bedient. 
An ein mobiles Interagieren im Arbeitskon-
text, das der Dynamik der IT-Entwicklung 
korrespondiert und ein Überdenken herge-
brachter, hierarchisch-linear-ausgerichteter, 
Strukturen und Prozesse erfordert. Es geht 
um neue Wege der Entscheidungsindung 
und eine hohe Anpassungsfähigkeit an si-
tuative Erfordernisse bis hin zu einem voll-
kommen neuen Verständnis der Interaktion 
von Menschen im Unternehmen.

2. DIE KLUGHEIT DES CHAMÄLEONS: 
LERNEN UND INTERAKTION IN SICH 
WANDELNDEN ARBEITSUMFELDERN
Agilität ist zum Schlüsselbegriff der digi-
talen Zeitenwende geworden. Es steht für 
Wendigkeit und Flexibilität, Schnelligkeit und 
rasches Reagieren auch auf unvermutete 
Wendungen und Situationen. Im Tierreich 
ist es das Chamäleon, das sich in Gestalt 
wechselnder Farben den aktuellen Erforder-
nissen seiner Umgebung anpasst. Diese Art 
der Klugheit, heute irmierend unter Agili-
tät, ist Merkmal der Evolution: die Anpas-
sungsfähigsten überlebten. Im Unterneh-
menskontext spiegelt sich die Klugheit des 
Chamäleons im sog. agilen Management mit 
neuen (und auf einem neuen Selbstverständ-
nis beruhenden) Formen der Projektarbeit 
im Team. Die digitale Entwicklung evoziert 
auch neue Formen der Unternehmenskom-

munikation; sei es externer Natur, um sich 
am Markt zu positionieren, oder die interne 
Kommunikation betreffend, durch Arbeits- 
und Funktionshierarchien hindurch. Die gute 
alte Mitarbeiterzeitung wird zunehmend zum 
Fossil. Auch Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
formate stellen sich heute durch den Anteil 
digitalisierter Lernsequenzen neu auf. Blen-
ded Learning und Flipped Classrooms sind 
nur zwei Beispiele eines Mixes an Lern- und 
Erlebnisformaten. Angesichts all‘ dieser ra-
santen Entwicklungen geraten zunehmend 
vertraute Muster des Miteinanders von Alt 
und Jung ins Wanken. Die Jüngeren genie-
ßen den Vorteil der Digital Natives, die ältere 
Generation muss sich von liebgewordenen 
Abläufen trennen, aber auch daran arbei-
ten, die ihrer Generation eigenen Stärken ins 
Spiel zu bringen.

2.1 AGILES PROJEKTMANAGEMENT  
MIT SCRUM, KANBAN & CO
Das sog. agile Management ist die Brücke zur 
agilen Organisation. Zu einer Organisation, 
die mehr ist als die Summe ihrer agilen Pro-
zesse. Denn jede Verfahrensweise, mit der wir 
arbeiten, lebt letztendlich von unserer Hal-
tung, unserer inneren Einstellung dazu. Dem 
agilen Management wohnen Werte inne wie: 
Autonomie und (Selbst-)Verantwortung im 
Denken und Handeln, Bereitschaft, Silo-Den-
ken hinter sich zu lassen und letztendlich die 
Fähigkeit, die Arbeit des Kollegen, der Kolle-
gin im tiefen Sinne anzuerkennen und mit der 
Kraft des individuellen Könnens den gemein-
samen Erfolg anzustreben. 

Agiles Management, besser bekannt als agi-
les Projektmanagement, ist heute vor allem 
durch Methoden wie Scrum, Kanban und 
Design Thinking bekannt, des Weiteren (im 
allgemeinen Sprachgebrauch weniger ver-
ankerten) Methoden wie PMI ACP resp. ACI1 
oder „Price2agile“2. Bis auf das ursprünglich 
in der Kreativbranche entwickelte Design 
Thinking (das heute als aus der IT-Branche 
stammend gilt) wurzeln sämtliche agile  
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Methoden in der Informationstechnik (IT). 
Ein Unternehmen, das sein Selbstverständ-
nis und seine Methodik an der Agilität und 
den im folgenden beschriebenen Methoden 
wie Scrum ausrichtet ist bspw. der Telefon-
anbieter „sipgate“3, ein sehr junges Unterneh-
men (vom Alter der Mitarbeiter als auch der 
Organisation selbst), das in kurzer Zeit seine 
Position am Markt ausbauen konnte und sie 
erfolgreich hält. Absolut afin zur IT-Nomen-
klatur bezeichnen die Akteure bei sipgate ihre 
prägenden Arbeitsprozesse als „Work Hacks“.

Scrum: „Rugby für das Büro“ 
titelte die FAZ
Anfang der 90er erkannten die Softwareent-
wickler Ken Schwaber und Jeff Sutherland, 
dass sie bei immer komplexer werdenden 
Softwareprojekten mit den gewohnt langen 
Planungsphasen und starren Hierarchien im-
mer schlechter zurechtkamen4. Scrum wurde 
geboren. „Scrum“ leitet sich aus dem anglo-
amerikanischen Nationalspiel Rugby ab. Es 
hat eine vielschichtige Bedeutung: Sowohl 
der eiförmige Ball als Mittelpunkt des Spiels 
als auch eine bestimmte Spielsituation wer-
den als Scrum bezeichnet. Die jeweiligen 
Teams passen sich rasch an neue Spielsitu-
ationen an und organisieren sich selbst. So 
läuft auch Projekt- und Teamarbeit im Stil 
von Scrum. Ein Projekt oder ein Produkt 
wird Schritt für Schritt mit einem sich selbst-
organisierenden, interdisziplinären Team 
in Zyklen (Sprints) entwickelt5. Es gibt zwei 
entscheidende Unterschiede (man kann von 
Paradigmenwechseln sprechen) zum klassi-
schem Projektmanagement. 

Paradigmenwechsel 1: Agiles Management, 
hier Scrum, zeichnet sich durch eine grund-
legend neue Herangehensweise an eine 
Produkt- oder Projektentwicklung aus: Im 
gewohnten (europäischen) Verständnis ar-
beiten Produktteams selbstreferenziell, be-
ziehen sich auf intern deinierte Maßstäbe. 
Im Verständnis von Scrum (und damit wie-
derum im Verständnis von Silicon Valley-Ar-

beit6) erfolgt die Entwicklung eines Projekts 
oder Produkts in enger Kooperation mit dem 
Kunden bzw. Auftraggeber. Derselbe Grund-
gedanke spiegelt sich auch im Begriff des 
„Lead Users“7, welcher entscheidenden An-
teil an der Entwicklung von Trends und Pro-
dukten hat – und im iterativen Prozess der 
Entwicklung immer wieder Feedback gibt. 

Paradigmenwechsel 2: Hierin liegt das zwei-
te Unterscheidungsmerkmal zu klassischer 
Projektarbeit. Herkömmlich wird der Umfang 
der gesamten, zu entwickelnden Lösung als 
Leitlinie festgelegt, sog. planungsgetriebene 
Entwicklung. Mit der oft auftretenden Folge, 
dass sich angesichts des ehrgeizigen Ziels 
herausstellt, dass Zeit und Budget nicht aus-
reichen oder dass an den Bedürfnissen des 
Markts vorbeigeplant und gearbeitet wurde. 
Stress und mangelnde Wirtschaftlichkeit sind 
die Folge. Scrum legt als Konstanten Zeit und 
Budget fest. Das Team aus der Auftragneh-
mer-Firma deiniert dann gemeinsam mit 
dem Kunden, welche Anforderungen sich im 
Rahmen dieser Konstanten umsetzen lassen. 
Der Kunde bestimmt von Beginn an mit und 
priorisiert einzelne Aufgaben bzw. Entwick-
lungsschritte von Iteration zu Iteration.

Es gibt zentrale Rollen und Abläufe: 
Der Product Owner, der die Interessen des 
auftraggebenden Kunden wahrnimmt, dei-
niert die Anforderungen an das Produkt und 
sortiert sie nach Dringlichkeit. Der Product 
Owner kann vom Kunden entsandt werden, 
es kann aber auch ein Verantwortlicher aus 
dem Auftragnehmer-Team für diese Aufgabe 
benannt werden, der Proxy Product Owner.
Das Projektteam sucht sich auf dieser Basis 
selbstbestimmt und in enger Abstimmung 
untereinander die Detailaufgaben heraus, 
die es in zuvor fest deinierten Zeiträumen 
(sog. Sprints, auch Iterationen) erfolgreich 
bearbeiten kann. Zwischen jedem Sprint gibt 
es eine Abstimmung mit dem Product Ow-
ner. Die Zwischenchecks gewährleisten eine 
sinnvolle Entwicklung, statt womöglich an 
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Zielen festzuhalten, die bspw. von externen 
Entwicklungen bereits überholt wurden. 
Der Scrum-Master ist der Moderator, der 
dafür Sorge trägt, dass die Scrum-Regeln 
verstanden und eingehalten werden. Das 
„Daily Scrum“ ist ein Treffen aller Akteure, 
die hier kurz und prägnant über mögliche 
Störungen im Projekt, aber auch Erfolge 
berichten. Dieses Treffen sollte 15 Minuten 
nicht übersteigen. 

Kanban: Der unaufhörliche Fluss  
in der Projektarbeit
Der Mensch erfasst und begreift mit allen 
fünf Sinnen. Die Methode Kanban fokussiert 
auf die Visualisierung, um einen kontinuier-
lichen Arbeitsluss sicherzustellen und inef-
iziente Parallelverläufe zu minimieren resp. 
zu eliminieren. Auf einem Board kennzeich-
nen Spalten die aufeinanderfolgenden Ar-
beitsschritte. Die zu erledigenden Aufgaben 
werden in Gestalt von Tickets immer in der 
Spalte platziert, in der sie gerade anhängig 
sind. So sieht jeder Projektbeteiligte auf ei-
nen Blick, welche Aufgabe sich in welchem 
Status des Arbeitsprozesses beindet. 
Die Methodik beinhaltet zugleich eine Ober-
grenze für parallellaufende Aufgaben. Hän-
gen bspw. bei einem Arbeitsschritt wie „Pro-
duktentwicklung“ vier Tickets auf einmal, 
so kann dies ein Hinweis darauf sein, dass 
hier entweder ein Mitarbeiter an mehreren 
Teilaufgaben zugleich arbeitet (und sich da-
durch womöglich verzettelt) oder dass Facet-
ten eines Arbeitsschritts von verschiedenen 
Mitarbeitern erledigt werden und die Gefahr 
mangelnder Abstimmung oder von Doppel-
arbeit besteht. Oberstes Ziel ist es, dass die 
Tickets gleichmäßig und ohne lange Warte-
zeiten über das Board ließen8. Im Vergleich 
(so der Bericht im t3n-Magazin) eignet sich 
Kanban vor allem bei kleineren Projekten, 
die sich nicht in die Scrum-typischen Sprints 
aufteilen lassen, als auch für kontinuierliche, 
schwer planbare Aufgabenstellungen. Scrum 
ist laut t3n besonders gut geeignet für große, 
komplexe Aufträge und langfristige Projekte.

Design Thinking (DTH): Dynamisch-inter-
aktive Gedankenspiele für Innovation
Das Verfahren ist heute bei modernen Ma-
nagementmethoden gegenüber aufge-
schlossenen, im Regelfall aber meist noch 
konzernartigen, Unternehmen sowie bei 
Startups etabliert. Diese Methodik, um rasch 
zu innovativen Lösungen zu kommen, ist im 
Rahmen der Produktentwicklung entstan-
den, wurde von Hasso Plattner für den IT-
Bereich adaptiert9 und gewinnt seit Beginn 
der 90er zunehmend an Bekanntheit. Spezi-
ell im Rahmen der Anforderungen von Mar-
keting und Business Development können 
die, für DTH prägenden, interdisziplinären 
Teams den Vorteil dieser Methodik ausspie-
len: Schnelligkeit, Interaktion sowie grenz- 
und siloüberschreitendes Denken. Auch in 
dieser Methodik geht es um den Wert inter- 
oder multidisziplinärer Zusammenarbeit und 
um einen vielschichtigen Wissensgewinn mit 
visuellen und interaktiven Elementen. Kenn-
zeichnend für dieses Verfahren ist die Dyna-
mik in der gemeinsamen Entwicklung eines 
neuen Produkts oder einer neuen Dienstleis-
tung. Von hoher Innovationskraft ist in dieser 
Methodik vor allem eine unserem (europäi-
schen, besonders unserem deutschen) Den-
ken fremde Fehlerkultur: Fehler als Hinweis 
für Optimierungspotenzial sind nicht nur 
gewünscht, sondern für den Erfolg und das 
Lernen notwendig. 

Dieses neue und für uns ungewohnte Fehler-
verständnis ist dem Silicon Valley entwachsen: 
Absolut konträr zum deutschen Verständnis 
höchster und strengster Produktqualität, als 
Voraussetzung der Marktreife, rangiert in 
den Startup-Schmieden Dynamik in der Ent-
wicklung und Marktreife eines Produkts vor 
Perfektion. Es werden bewusst Produkte mit 
Beta-, manchmal gar nur Gammareife auf den 
Markt gebracht, um dann durch Kundenfeed-
backs das Produkt sukzessive zu verfeinern. 
Der Fehler ist in dieser Weltsicht Teil eines 
Entwicklungsprozesses, dessen Erkennen die 
Sache nur besser machen kann. 
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Zwischenbilanz zu agilem Management
Die Mischung aus rahmengebenden Struk-
turen, Eigenverantwortung und hoher Si-
tuationslexibilität ist mehr als ein Metho-
denmerkmal. Die Mischung kennzeichnet 
eine neue Form des Denkens und Handelns 
in einer VUCA-Welt. Einer Welt, in der eine 
digitalisierte Gesellschaft, globale Verlech-
tungen und eine immer noch exponentiell 
wachsende Veränderungsdynamik neue 
Formen des Interagierens im Wirtschafts-
kontext als auch im individuellen Spielraum 
fordern. Allen Methoden gemein ist das, aus 
dem IT-Umfeld erwachsene, Menschenbild 
eines wendigen, reaktionsstarken Individu-
ums, dessen Fähigkeiten im Team potenziert 
werden: Ein starkes Kollektiv lebt von star-
ken Individuen.

2.2 YAMMER, SLACK & CO: KOMMUNIKA-
TION IN DIGITALER ECHTZEIT
Unternehmenskommunikation in die Außen-
welt ist ohne digitale Systeme heute nicht 
mehr denkbar. Das beginnt mit der Unterneh-
menswebsite, setzt sich fort in Corporate Blogs 
und mündet in Social Media Marketing. Und er-
reicht, konzernseitig vorgelebt, langsam auch 
den Mittelstand. „Wir müssen uns neu erin-
den“, formulierte der Chef eines Mittelstands-
unternehmens „Wer nicht im Netz stattindet, 
ist nicht existent“. 

Sind allein solche An- und Einsichten für man-
chen Mittelständler noch eher abschreckend, 
so ist in der internen Mitarbeiterkommunikati-
on die klassische Mitarbeiterzeitung noch vor-
herrschend. Dass Mitarbeiter untereinander, 
und über Hierarchieebenen hinweg, im Intranet 
in Austausch stehen, sich in unternehmensin-
ternen Wikis gegenseitig Wissen zu vermitteln 
– all dies sind Entwicklungen, die jenseits der 
Konzerne und der Startup-Szene erst zögerlich 
einsetzen. Zwar hat nach aktueller Statistik 
jeder zweite Deutsche ein Facebook-Konto10, 
rein auf unternehmensinterne Nutzung zuge-
schnittene Facebook-Zwillinge wie Yammer 
werden noch eher selten genutzt.  In vielen Un-

ternehmen setzen Mitarbeiter für die interne 
Kommunikation die Facebook-Tochter Whats-
App ein; die Datenschutzprobleme, die damit 
einhergehen, lassen jedoch einen auf interne 
Kommunikation spezialisierten Messenger 
sinnvoll erscheinen. So erobert sich der unter-
nehmensinterne Messenger Slack zunehmend 
eine gute Marktposition und bedrängt den 
Konkurrenten Microsoft11, der mit „Microsoft 
Teams“ gegenhält. 

Diverse Tools für virtuelles Teamwork kom-
men in immer rascheren Abständen auf den 
Markt. Entscheidend ist hier weniger die 
technische Rafinesse, entscheidend ist viel-
mehr die sorgsame Überlegung im Unterneh-
men, was der internen Kommunikation wirk-
lich dient, was Mitarbeiter für Bedürfnisse 
haben – und welche möglichen (und vielleicht 
auch berechtigten) Ängste herrschen, etwa 
vor digitaler Überwachung. 

Wenn „Big Data“  
zum Überwacher mutiert
Eine im Januar 2018 erschienene Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung12 entwirft in Gestalt 
einer iktiven Story ein dystopisches Zu-
kunftsbild des gläsernen Mitarbeiters durch 
digitale Vernetzung. In der Story nutzt ein 
iktiver Konzern die aus digital-unterneh-
mensinterner Kommunikation (Yammer, Slack 
& Co.) gewonnenen Erkenntnisse für einen 
Stellenabbau im großen Stil. Auf Basis eines 
von Big Data erstellten Kriterien-Rasters wer-
den die digitalen Bewegungen der Mitarbeiter 
bewertet. Kollegen, bei denen andere oft Rat 
einholen, gelten als wertvoll. Mitarbeiter, die 
beim unternehmensinternen Netzwerken nur 
wenig Kontakte haben, werden in Folge sozial 
geringwertig eingestuft. Letztere können sich 
bereits auf einen Termin beim Arbeitsgericht 
vorbereiten.

In der Fiktion ist George Orwells Überwa-
chungsstaat aus „1984“ zum elektronischen 
„Big Brother“ mutiert. Auch wenn die in der 
Studie eindringlich erzählte Fiktion im ersten 
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Moment extrem erscheint: Heute bereits auf 
dem Markt präsente Softwareprodukte hätten 
laut den Autoren das Potenzial zur bewerten-
den Analyse digitaler Mitarbeiterbewegungen. 
Dazu zählten bspw. Workplace Analytics von 
Microsoft und Organizational Analytics13 von 
IBM. Das Microsoft-Programm erfasst u. a. die 
Einbindung in Termine und Sitzungen – von 
Microsoft mit ausschließlich positiven Attribu-
ten wie Produktionssteigerung und Motivati-
onsschub beworben. Angesichts der Tatsache, 
dass, dialektisch betrachtet, jedem Geschehen 
auch die dunkle Seite innewohnt, ist die Vor-
stellung einer menschenfeindlichen Nutzung 
in Gestalt von Kontrolle, Überwachung und 
„Entsorgung“ von Mitarbeitern keineswegs 
abwegig.

2.3 FORT- UND WEITERBILDUNG:  
FLEXIBLER MIX AN ERLEBNIS- UND 
LERNFORMATEN
„Der durchschnittliche Bedarf an betriebli-
cher Weiterbildung steigt von gut einem Tag 
im Jahr mit fortschreitender Digitalisierung 
auf über sechs Tage im Jahr“, sagte Oliver 
Burkhard, CHRO14 und Arbeitsdirektor bei 
„thyssenkrupp AG“ in einem Tagesspiegel-
Interview im September 201615. Angesichts 
neuer Jobkreationen16 wie Data Engineer, 
Data Scientist, BigDataDevOps17, und BI-af-
ine Controller sowie, vertrauter anmutend, 
Datenbank Administratoren scheint diese 
Einschätzung heute fast zurückhaltend.

Digitale Lernformate wie Webinare, die oben 
schon skizzierten unternehmensinternen 
sozialen Netzwerke und Wikis haben für Un-
ternehmen im Vergleich mit Präsenzsemina-
ren den entscheidenden Vorteil eingespar-
ter Zeit und Raummieten. Digitales Lernen 
ist zeit- und ortsunabhängig. Ein zweiter 
Aspekt: Die bei einem Präsenzseminar er-
worbenen Lerninhalte sind oft relativ rasch 
wieder vergessen – wenn sie nicht kontinuier-
lich angewandt und geübt werden. Virtuelles 
Lernen stellt Kontinuität sicher. Ein dritter 
Aspekt besteht in Erfolgskontrollen durch di-

gitale Parameter: Wie gut bewähren sich die 
neu erworbenen Kenntnisse und Kompeten-
zen im Arbeitsalltag? Solche Überprüfungen 
dienen nicht nur dem Unternehmen, sondern 
auch dem Mitarbeiter: Welches Wissen brau-
che ich wirklich, damit ich meinen Job auch 
zu meiner eigenen Zufriedenheit gut mache?

Blended learning und Flipped  
Classroom: Der Mix macht’s
Aus vielfältiger Unternehmenspraxis hat 
sich ein Mix virtuellen und analogen Lernens 
(Blended Learning) als ideal herausgestellt. 
In dieser Kombination wiederum hat sich ein, 
aus dem schulischen Kontext stammendes 
Konzept, der „Flipped Classroom“, auch im 
Unternehmenskontext als effektiv erwiesen: 
Die Theorie wird zuhause „gepaukt“ (und ggf. 
nach der Präsenzveranstaltung vertieft), die 
Praxis in der Schule geübt. Aufs betriebliche 
Lernen übertragen: Vor- und nachbereiten-
des Lernen erfolgen virtuell, im Präsenzse-
minar wird das Erlernte praktisch vertieft. 
Im Gegensatz zu klassischen Präsenzsemi-
naren, bei denen theoretisches Wissen ver-
mittelt und dann im Nachhinein, vor Ort im 
Unternehmen, mehr oder minder erfolgreich 
angewandt wird.

Bereits 2015 pointierte Gregor Schmitter im 
Interview18, (damals zuständig für den Aus-
bau der Online-Lernformen bei der Telekom, 
heute dort Product Owner Performance De-
velopment19): „Hochqualiizierte Kräfte ler-
nen nur noch in Situationen, die sehr nah an 
der berulichen Realität ausgerichtet sind“. 
So ermöglichen Reality-Simulationen (etwa 
in Rollenspielen) im Präsenzseminar die ra-
sche Adaptation der Theorie auf die Praxis: 
Wie gelingt die Integration eines neuen Un-
ternehmensbestandteils in das Mutterhaus? 

Der mögliche Einsatz diverser Medien im 
Blended Learning – vom Video über Apps 
und Interaktionen – spiegelt die Realerfah-
rung der Nutzer auf ihren Smartphones und 
Tablets. Zudem wird der Aspekt des Lernens 
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spielerisch und unaufhörlich aufgegriffen: 
Ein Wertewandel vom Lernen auf Anordnung 
zur eigenständigen Wissenserweiterung. 
„Life long learning“ ist in der digitalen Zei-
tenwende, aber auch angesichts von Fakto-
ren wie global verlochtenen Wirtschaftsbe-
ziehungen, von unschätzbarem Wert.

Vom Wert des Aug-in-Aug: 
Vertrauen ist analog
Ein wichtiger Punkt pro Präsenzseminar 
soll hier nicht unerwähnt bleiben: Zwar ist 
Netzwerken heutigen Tages zu einem regel-
recht überstrapazierten Begriff geworden. 
Soziale Netzwerke wie bspw. LinkedIn im 
vornehmlich berulichen Kontext erfüllen 
hier eine wichtige Funktion. Bisweilen durch-
aus vielversprechende und manchmal sogar 
erfolgreich verlaufende Kontakte wären im 
analogen Leben nie zustande gekommen. 
Dennoch: der Kontakt Aug-in-Aug hat eine 
andere Qualität; gemeinsam erlebte Team-
arbeit fördert Vertrauen (oder auch nicht): 
Mit dem / der könnte ich mir auch Zusam-
menarbeit jenseits des Seminars vorstellen 
(oder eben nicht). Im Präsenzseminar kön-
nen Mitarbeiter eines Unternehmens über 
den Tellerrand schauen: Wie sind Klima und 
Entwicklung in anderen Firmen? Das per-
sönliche Kennenlernen kann vielleicht sogar 
eine spätere Firmenkooperation inspirieren. 
Hinzu kommt: Gerade die informellen Parts 
von Präsenzseminaren, das abendliche Bei-
sammensitzen, der semi-private Austausch 
gewähren neue Perspektiven auf einen Men-
schen und die möglichen Potenziale im Mitei-
nander. Vertrauen ist analog.

2.4 WIE DAS GEFÜGE VON ALT UND JUNG 
AUF DEN KOPF GESTELLT WIRD
Im Handwerk zeichnet sich die alte Ord-
nung, genauer das alte Weltbild, noch recht 
unberührt ab. Meister, Geselle, Lehrling ist 
die Kaskade des Könnens, und damit i. d. R. 
auch des Alters, von oben nach unten. Einen 
Handwerksbetrieb führen zu dürfen, oder in 
einem Unternehmen eine Führungsposition 

wie Abteilungsleiter zu bekleiden, bedurfte 
über viele Dezennien des obersten Ranges, 
des Meisters. Zwischenzeitlich abgeschafft, 
ist der „Meisterzwang“ heute wieder gültig. 
Im Zwischenfeld, vergleichbar der Fachkraft, 
bewegt sich der Geselle, bekannt vor allem 
durch die jungen Männer (und heute zuneh-
mend auch junge Frauen) mit der mittelal-
terlichen Bekleidung, inklusive Schlapphut, 
Wanderstock und Ohrring. Ganz unten, am 
Beginn des berulichen Aufstiegs, ist der 
Lehrling angesiedelt, der Auszubildende. 
Zwar sind heutigen Tages auch die Ange-
hörigen dieses Berufsstandes digital ver-
netzt; auf die branchentypische Hierarchie 
in einem Beruf, der im Sinne des Wortes auf 
manuelle Kunst baut, übt die Digitalisierung 
(soweit bekannt) noch keinen oder nur ge-
ringen Einluss aus.

Entwicklungsdynamik:  
Reverse Mentoring - Jung coacht Alt
Das sieht in anderen Branchen anders aus. 
Die IT-Branche mit ihrer speziischen Aus-
prägung der Startups, ist, von Ausnahmen 
abgesehen, jung. Aber auch in Unterneh-
men, deren Business in zunehmend hohem 
Maße von digitalen Prozessen lebt (und 
ohne diese nicht mehr konkurrenzfähig 
wäre), dreht sich langsam die Korrelation 
von Kompetenz, Position und Alter um. Eine 
Studie der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin widmete sich der deizitären 
Digitalkompetenz von Führungskräften und 
Top-Managern. Letztere kommunizieren laut 
einer großen Personalberatung zur komplex- 
en Herausforderung Digitalisierung (vom 
Geschäftsmodell bis zur Unternehmens-
kommunikation) mit Peers oder maximal 
direkt Untergebenen in der Hierarchiekas-
kade. Auf die Idee, den Azubi als Digital Na-
tive zu konsultieren, kommen sie nicht oder 
halten es (vermutlich) für unter ihrer Würde. 
„Wenn der Azubi mehr weiß als der Chef“ 
titelt denn auch die „Welt“20 und bringt den 
Begriff des „Reverse Mentoring“ ins Spiel: 
Junge Mitarbeiter coachen die Älteren. 
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Ein Vorgang, der laut Interviewpartner der 
„Welt“, Prof. Dr. Werner Bruns von der Rhei-
nischen Fachhochschule in Köln, „in diesem 
Ausmaß in der Geschichte einzigartig ist“.

Erfahrungswissen - Alt coacht Jung
Speziell im Rahmen der voranschreitenden 
Digitalisierung von Prozessen trauen viele 
Unternehmen älteren Mitarbeitern wenig zu. 
Auf den ersten Blick ist das nicht unberech-
tigt. Es gibt ihn noch – und nicht zu selten, 
den Chef, der auf sein Diktat beharrt und 
das auch von der Sekretärin ausgedruckt 
auf dem Tisch haben will, den Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin, für die Begriffe wie 
Google-Hangout, Team Viewing und Skype, 
heute vorrangig Zoom, den ersten Vorhof 
zur Hölle markieren. Gerade den Umgang 
mit Excel einigermaßen begriffen – und jetzt 
das! Beim Mitarbeiter löst die digitale Ver-
änderungsdynamik nicht selten Resignation 
aus, erste Gedanken an den vorzeitigen Ru-
hestand schwirren so manchem durch den 
Kopf.  

Ja, es stimmt: Der Selbstverständlichkeit, 
mit der junge Menschen, die sog. Digital 
Natives, mit den digitalen Medien umgehen, 
sind ältere Mitarbeiter oft nicht gewachsen. 
Was den Jungen elektronische Intuition, ist 
den Älteren mühsamer Lernprozess. Mündet 
das in ein sukzessives Abservieren älterer 
Mitarbeiter? Das muss nicht sein. Das wäre 
im Gegenteil keine kluge Personalpolitik. In 
Zeiten, in denen allerorten über Fachkräfte-
mangel gejammert wird (ob das Phänomen 
nur ein Mythos ist, sei hier nicht diskutiert21), 
und in Zeiten, in denen politikgetrieben das 
Rentenalter höhergesetzt, in Unternehmen 
indes 50plus (allen Wortblasen zum Trotz wie 
wichtig das Erfahrungswissen Älterer sei) im 
Regelfall nicht gut beleumdet ist. Wenn das 
unterschiedliche Lernverhalten und die un-
terschiedlichen Fähigkeiten in eine kluge 
Personalentwicklung einließen, dann kön-
nen gerade Teams aus Jung und Alt beson-
ders gute Ergebnisse zeitigen.  

Vom Wert unterschiedlicher  
Lernkurven in den Generationen
Ältere lernen nicht schlechter als junge 
Menschen. Sie lernen anders. Die Gehirn-
forschung spricht von luider und kristalli-
ner Intelligenz. In jungen Jahren nimmt der 
Mensch neue, so bislang nicht gekannte, In-
formationen in hoher Geschwindigkeit, wie 
im Fluss, also luide auf. Der Neuropsycholo-
ge Ernst Pöppel spricht in seinem Buch „Je 
älter, desto besser“22 von Wellenkämmen der 
Aufmerksamkeit, sog. Oszillationspunkten, 
die beim luiden Lernen resp. Informatio-
nen verarbeiten sehr eng beieinanderliegen. 
Die Wellentäler hingegen, in denen sich Er-
fahrungen sammeln und verdichten, sind in 
dieser Zeit noch sehr schmal. Ab Mitte 20, 
spätestens aber ab 30 verfestigt sich dann 
langsam die kristalline Intelligenz. Ältere 
nehmen gänzlich neue Informationen zuneh-
mend langsamer auf, die Wellenkämme der 
Aufmerksamkeit liegen zunehmend weiter 
auseinander. Dafür sind die Wellentäler der 
Erfahrung immer breiter. Der ältere Mensch 
verknüpft Informationen aus ihm grundsätz-
lich bekannten, durchaus sehr komplexen, 
Themengebieten viel rascher als in der Ju-
gend. Die aus der unendlichen Vielfalt unbe-
wussten Wissens, welches wir im Laufe un-
seres Lebens angehäuft haben, erwachsende 
Intuition spielt hier eine erhebliche Rolle. Die 
Intelligenz Älterer ist besonders für Verglei-
chendes, Konzepte und Strategien günstig, 
für Gedankenlandschaften, in und aus de-
nen heraus sich der tieferliegende Sinn er-
schließt. 

Hier23 ist der Anknüpfungspunkt für Ler-
nerfolge Älterer auch im vermeintlich kaum 
mehr zu bewältigenden Geschwindigkeits-
rausch einer digitalisierten Welt mit ihren 
digitalisierten Arbeitsprozessen.

• Welchen Sinn haben diese Instrumente 
für meine Arbeit?

• Wie können sie mir die Arbeit erleich-
tern, statt sie zu erschweren?
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• Welche gedanklichen Analogien zu ana-
logen Arbeitsprozessen bieten sich an?

In dem Moment, in dem aus einem fremdarti-
gen Prozess ein Bild mit Sinnzusammenhän-
gen entsteht, erschließt sich auch dem älteren 
Mitarbeiter der Nutzen digitaler Arbeitspro-
zesse. Hier zeigt sich ein weiteres Phänomen 
im Vergleich zwischen junger und älterer In-
telligenz. Neigt jugendliche Ungeduld rasch 
dazu, das Instrument selbst als den Sinn 
zu begreifen, eng verknüpft mit der Bereit-
schaft für rasch wechselnde Nutzungs- und 
Handlungsoptionen, so ordnet der Ältere die 
Dinge eher in einen Gesamtzusammenhang. 
Entbrennt heute auf dem Softwaremarkt 
in enorm rascher Taktung jeweils ein neuer 
Hype für eine neue Anwendung (angeblich 
viel besser als das, was gerade gestern noch 
als das Beste galt), so fragt sich der Ältere, 
wie lange wohl dieser Hype andauern wird.  
Summa summarum sind Unternehmen klug 
aufgestellt, die zwei Optionen in ihre Perso-
nal- und Fortbildungsstrategie einbeziehen:
Ältere Mitarbeiter altersadäquat, mit einem 
Fokus auf bild- und sinnhaftes Erlernen digi-
taler Instrumente einzubinden und sich das 
Erfahrungswissen Älterer nutzbar zu ma-
chen, um so manchen Hype genau als sol-
chen zu entlarven.

3. DIE LERNENDE ORGANISATION:  
EINE ANTWORT AUF DIE VUCA-WELT
Das Akronym kommt aus dem amerikani-
schen Militär: VUCA24. Volatility (Beliebig-
keit), Uncertainty (Ungewissheit), Complexity 
(Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutig-
keit) kennzeichneten aus Sicht der US-ame-
rikanischen Streitkräfte bzw. ihrer akademi-
schen Köpfe das Kriegsgeschehen. Darauf 
galt es, antizipativ Antworten zu inden bzw. 
Denk- und Handlungsszenarien zu entwickeln. 

Die VUCA-Begriflichkeit ist heute Bestandteil 
jeder geistigen Auseinandersetzung mit einer 
hochkomplexen Gegenwart, zu der eben auch 
E-Mobilität gehört, und der damit wiederum 

untrennbar verbundenen digitalen Transfor-
mation und Globalisierung. Entwicklungen 
geschehen rascher, als es der anthropologisch 
auf Gewohnheit und Gewöhnung program-
mierte Mensch nachzuvollziehen vermag. 
Speziell die digitale Geschwindigkeit stellt oft 
die Erkenntnis von gestern als heute veraltet 
und nicht mehr gültig dar. Eine Ungewissheit, 
wo stehen wir eigentlich, ist unabdingbar 
Folge. Und wird noch verstärkt durch ein, 
immer undurchschaubarer erscheinendes, 
Gelecht an oft widerstreitenden Interessen 
wirtschaftlicher Natur und widersprüchlichen 
Konsequenzen aus bspw. technischen Ent-
wicklungen. Ein vermeintlich klar umrissener 
Vorgang, wie die Entwicklung zur E-Mobilität 
und Sektorenkoppelung, mutiert zur Viel- und 
Mehrdeutigkeit: Nichts ist so einfach, wie es 
auf den ersten Blick scheint. Singuläre Inte-
ressen beispielsweise einzelner Mobilitäts-
anbieter können kollidieren mit dem über-
geordneten Willen zur Vernetzung, etwa von 
Schnittstellen zwischen Bahn und E-Auto-Flot-
ten. Und aktuell ist ein Innehalten, ein Morato-
rium, in all dieser Dynamik nicht abzusehen.

Zunehmend luide Grenzen  
zwischen Arbeit und Privatleben
Sämtliche derartige Entwicklungen stehen 
wiederum in untrennbaren Wechselbezügen 
von Wirtschaft und unternehmerischen In-
teressen mit individuellen Lebensentwürfen 
und Verläufen. Dies zeigt sich, auf Mobilität 
bezogen, deutlich an den Konzepten zur Sek-
torenkoppelung und der damit korrelierenden 
Beweglichkeit des Individuums im ländlichen 
oder städtischen Raum. Auf die Lebenswirk-
lichkeiten Unternehmen und Zivilgesellschaft 
bezogen, gehört die Trennung von Arbeit auf 
der einen Seite und Leben (also Privatheit) 
auf der anderen, wie es der immer noch oft 
genutzte Begriff der sog. Work-Life-Balance 
nahelegt, der Vergangenheit an. Zu meinen, 
es gäbe Schutzräume, in denen die globale 
wirtschaftliche Entwicklung mit ihren viel-
schichtigen Formen neuer Arbeit (New Work) 
uns unbehelligt lässt, ist wirklichkeitsfremd. 
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Das gilt fürs Individuum als auch fürs Unter-
nehmen. Und für die Menschen, die in diesen 
Unternehmen arbeiten. Die Grenzen zwischen 
Arbeit und Privatleben werden zunehmend 
luide. Was Menschen im Unternehmen lernen, 
wie die in Abschn. 2 beschriebenen Formen 
siloübergreifenden Planens und Entwickelns, 
lässt sie in der Gestaltung ihres Privatlebens 
nicht unberührt. Arbeitnehmer:innen, die in 
ihrem Unternehmen Konzepte zur E-Mobilität 
entwickeln, gewinnen dadurch neue Perspek-
tiven zu Möglichkeiten und Grenzen ihrer indi-
viduellen Mobilität. 

Wir stehen in jeder Hinsicht mitten in einer 
Zeitenwende, in der starre, vermeintlich Si-
cherheit vermittelnde, Strukturen mit den 
dazugehörigen hierarchischen Konstellati-
onen und den ebenfalls damit verbundenen 
Behauptungen dessen, was richtig und was 
falsch sei, von oben nach unten, nicht mehr 
nur zunehmend wirkungslos sind. Gravieren-
der: Organisationen (aber auch gesellschaft-
liche Institutionen), die weiter in diesem Ver-
ständnis arbeiten, sind der Dynamik einer 
VUCA-Welt über kurz oder lang nicht mehr 
gewachsen. Es braucht Antworten für eine 
Neukoniguration von Strukturen, Prozessen, 
vor allem aber für eine innere Haltung, eine 
Einstellung zur Veränderungsdynamik: Stelle 
ich mich quer? Und riskiere mit hoher Wahr-
scheinlichkeit, vom Sturm der Veränderung 
hinweggefegt zu werden. Oder gebe ich alles 
daran, eigene Pfade in der windzerzausten 
Veränderungslandschaft zu zeichnen und 
Akzente zu setzen? „Um die digitale Trans-
formation mitzugestalten, braucht es Mut 
zur Veränderung, Menschen mit Zuversicht, 
Kreativität und eine neue Kultur der Zusam-
menarbeit“ pointierte Oliver Burkhard, Ar-
beitsdirektor und Personalvorstand der thys-
senkrupp AG im Whitepaper von Randstadt25 
– und ergänzte: „Es braucht eine Unterneh-
menskultur mit Offenheit und Transparenz, 
Vielfalt und Verantwortung, gegenseitiger 
Wertschätzung und Leistungsbereitschaft“. 
Es ist die Rückbesinnung auf das, was uns in 

Zeiten des „Götzen“ Digitalisierung vom hu-
manoiden Kollegen Computer unterscheidet, 
die eine Partnerschaft Mensch-Maschine26 
möglich macht: Anzuerkennen, was Rech-
nersysteme resp. maschinelles Lernen schon 
heutigen Tages besser können als wir Men-
schen und sich zugleich der eigenen Stärken 
zu vergegenwärtigen. „Computer können 
zwar kreativ sein“, sagt der Buchautor Frank 
Schätzing im Interview27, „sie können Bilder 
malen und Songs schreiben. Etwas Entschei-
dendes fehlt ihnen aber, nämlich der Wille. Es 
(was Rechnersysteme kreativ tun, Anm. der 
Autorin) bedeutet ihnen nichts. Menschlicher 
Kreativität liegen Gefühle und Bedürfnis-
se zugrunde. Kunst erwächst aus Leid oder 
Lust, nie aber aus Gleichgültigkeit“. 

Künstliche Intelligenz oder  
kognitive Informatik? Pro Partner,  
contra Konkurrenz 
Ist es das, was den Menschen nicht kopierbar 
macht? Was ihn davor bewahrt, eines fernen 
Tages überlüssig zu sein? Was ihn auszeich-
net und ihm damit auch in der Arbeitswelt 
einen nicht verzichtbaren Wert verleiht? 
Der Begriff der Intelligenz, nur unzureichend 
abgefedert durch das Beiwort künstlich (im 
Englischen „Artiicial Intelligence“), treibt 
uns geradewegs in die Falle der vergleichen-
den Konkurrenz. Wir deinieren Intelligenz 
als die kognitive Leistungsfähigkeit von 
Menschen. Kognition ist die Gesamtheit aller 
Prozesse, die mit Wahrnehmen und Erken-
nen zusammenhängen, alle fünf Sinne des 
Menschen inbegriffen. Da sind uns elektroni-
sche Systeme schon dicht auf der Spur. Die 
sich rasant entwickelnde Technologie hat u. 
a. bereits begonnen, Töne, Bilder, Gesten zu 
dekodieren und entsprechend zu reagieren. 
Putzige elektronische Spielgesellen kuscheln 
und wollen gestreichelt werden. Sie vermit-
teln dem Menschen ein Nähe-Empinden, 
also eine Emotion, aber ist das dasselbe wie 
Empathie? Das den Roboterpartnern (gern 
mit Plüschfell überzogenen Tieriguren) in-
newohnende System greift auf unzählige, 
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vom Menschen dort eingespeiste, Daten 
(bspw. Variationen von Mimik, Tonlagen oder 
Körperhaltung) in einer Cloud zurück, setzt 
die Informationen in Beziehung zueinander 
und lernt daraus. Bei einem gelangweilten 
Gesichtsausdruck folgert das künstlich neu-
ronale Netz, dass der „gelesene“ Mensch in 
diesem Moment Zerstreuung, Aufheiterung 
sucht. Diese Zeichen zu lesen und sich ent-
sprechend zu verhalten, entspricht durchaus 
menschlichem Lernen. Die Informatik hat ei-
nen kognitiven Prozess erfolgreich bewältigt. 

Aber sind passende Interpretation und tie-
fes Verstehen des ‚Warum‘ und des ‚Woher‘ 
identisch? „Ist der Mensch so simpel, dass er 
komplett dekodiert werden kann?“. Den Aus-
druck von Langeweile zu dekodieren ist etwas 
anderes, als empathisch zu verstehen, wie sie 
sich anfühlt, weitergehend, was die Bedeu-
tung von Langeweile ist. Das menschliche Ge-
hirnuniversum mit seinen rund 86 Milliarden 
Neuronen sortiert sich in jedem Individuum 
anders. Was einer als Langeweile empindet, 
bedeutet seinem Nachbarn Kontemplation. 

Allein an diesem kleinen Beispiel zeigt sich 
das anders Sein des menschlichen Verste-
hens und menschlicher Identität im Vergleich 
zu lernenden Technologien. Warum also nicht 
die emotional-angstbesetzte und scheinbar 
so sehr nach dem „Thron“ des Menschen 
strebende Nomenklatur der künstlichen In-
telligenz durch „kognitive Informatik“ erset-
zen? Wie es die Universität Bielefeld für einen 
Studiengang tut28. Informatik ist ein Abstrak-
tum, eine Wissenschaft, die nicht in Konkur-
renz zum fühlenden, sinnsuchenden Wesen 
Mensch steht. Im kognitiven Prozess können 
Mensch und Technik ihre jeweiligen Stärken 
für ein konstruktives Miteinander nutzen. 

Vom Wert des Gestaltungswillens 
und des Lernens in digitalen Zeiten
Gemütslagen, Werte, Situationseinschätzun-
gen spielen – heute mehr denn je – gerade 
im Unternehmenskontext eine große Rolle. 

Auch wenn Wirtschaft sich gern nüchtern 
und rational gibt, den KPI zum Maßstab er-
hebt, so ist es doch der Wille, etwas zu gestal-
ten (bspw. ein erfolgreiches Unternehmen), 
der unserem gesamten Tun und unserer 
Entwicklung zugrunde liegt. Dieser Gestal-
tungswille ist heute mehr denn je von gro-
ßem Wert. Die heute fast jeder Entwicklung 
auch der E-Mobilität zugrundeliegende, digi-
tale Transformation erzeugt Situationen, die 
im Verständnis des, vom walisischen Wissen-
schaftler Dave Snowden entwickelten, Cyne-
in-Modells29 komplex bis chaotisch sind. Mit 
der Folge, dass innovative Lösungsansätze 
gefordert sind, die Vertrautes, Altgedachtes 
auf den Kopf stellen. Das „best practice“ 
Zeitalter gehört (bis auf Einzelbereiche wirk-
lich einfacher Fragestellungen) global gese-
hen deinitiv der Vergangenheit an. 

In der digitalen Zeitenwende sind es der Ge-
staltungswille und damit die Bereitschaft, 
sich auf noch Unbekanntes, Ungewisses ein-
zulassen, die jeden Mitarbeiter im Unterneh-
men so wertvoll machen. Hierfür wiederum 
braucht es neue Strukturen und Prozesse, es 
braucht eine agile, eine lernende Organisati-
on, in der Menschen sich entfalten können, 
eine Arbeitsumgebung, in der Lernen als 
Chance und nicht als lästige Plicht begriffen 
wird. „Jeder ist ein Chef“ titelte der „Tages-
spiegel“ – und meint damit nicht den „Chef“ 
alter Prägung, der von oben nach unten im 
Pyramidensystem anordnet, sondern den 
Mitarbeiter, der in seinem Kompetenzgebiet 
autonom, mit hohem Verantwortungsbe-
wusstsein arbeitet und weiß, wo seine eige-
nen Kompetenzen überschritten sind und 
wo es den Kollegen oder das kollegiale Team 
braucht. Um dann gemeinsam Lösungen (Ab-
schn. 2.1) zu entdecken. 

3.1 HOLACRACY: NEUES SOZIALES 
BETRIEBSSYSTEM FÜRS UNTERNEHMEN
Das „soziale Betriebssystem fürs Unterneh-
men“ Holacracy (Holakratie) hat pionierhaft 
dieses neue Verständnis aus den USA in eu-
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ropäische Unternehmen transportiert30 . Das 
Denk- und Arbeitsmodell ist aus der Holon-
Theorie des Philosophen und Schriftstellers 
Arthur Koestler (1905-1983) entstanden. Es 
ist der Gedanke eines Ganzen, das wiederum 
Teil eines anderen, umfassenderen Ganzen 
ist. So ist eine Zelle für sich ein Ganzes, zu-
gleich Teil eines Organs, welches wiederum 
Element des Körpers ist. Jedes Ganze ope-
riert in dem ihm möglichen Radius eigen-
ständig, und ist zugleich in stetiger Interakti-
on, Vernetzung mit anderen Einheiten. 

Auf Unternehmen übertragen bedeutet das 
eine hohe Mitarbeiterautonomie. In Arbeits-
hierarchien, von der strategischen über die 
funktionale (Rollen-deinierende) bis zur 
operativen Ebene, arbeiten die Menschen in 
ihren jeweiligen Kompetenzgebieten auto-
nom, in ihren Verantwortungsbereich redet 
ihnen kein Vorgesetzter hinein. Schon hier 
wird deutlich, dass Arbeit ohne, rein hierar-
chisch-funktional begründete, Disziplinarbe-
fugnis schneller, konzentrierter und damit 
auch efizienter erfolgt. 

Autokratie und Demokratie 
hinter sich lassen
Sobald andere Arbeitsbereiche von einer an-
stehenden Entscheidung betroffen sind, gibt 
es Kreise, in denen die Repräsentanten der be-
troffenen Bereiche gemeinsam an Lösungsin-
dungen arbeiten. Hier kommt das, für die Hola-
kratie typische, „Konsent“-Prinzip zum Tragen, 
welches wiederum dem Soziokratie-Modell31 
entlehnt ist. Das Kunstwort „Konsent“ wurzelt 
im Verständnis einer gemeinsam getroffenen 
Entscheidung, die nicht autokratisch (her-
kömmliches Chef-Prinzip) ist, aber auch nicht 
demokratisch im Sinne eines Konsenses. Der 
demokratische Konsens (in der Politik bestens 
zu besichtigen) bezieht sich immer auf eine 
mehrheitliche Entscheidungsindung, ob sich 
in der Zukunft etwas bewähren wird: Wird uns 
das in fünf Jahren den Durchbruch bescheren? 
Hier besteht die Gefahr, dass solange diskutiert 
wird, bis externe Entwicklungen die Entschei-

dungsindung überholt haben. Der „Konsent“ 
fußt auf der Gegenwart. 

Der „Konsent“:  
Gibt es noch irgendwelche Einwände?
Im soziokratischen Verständnis ist für die 
Erhaltung einer sozialen Gemeinschaft (und 
nichts anderes ist ein Unternehmen) entschei-
dend, ob eine bestimmte Entscheidung jetzt, 
in diesem Zeitraum, eine konkrete Schädi-
gung eines Interessenbereichs, eines Teils des 
Ganzen, bedeutet. Diese Wunde würde das 
gesamte soziale System in Mitleidenschaft 
ziehen. Im „Konsent“-Verfahren ist immer der 
Einwand entscheidend, das schadet meinem 
Bereich. Kann dieser Einwand nicht hinrei-
chend (sachlich!) begründet werden, nehmen 
die Beteiligten das neue Vorhaben in Angriff. 
Hier wird ein weiteres grundlegendes Prinzip 
deutlich: Es geht ums Tätigwerden, ums ra-
sche Handeln. Auch dies ein Moment der gern 
beschworenen Efizienz, der Relation von Er-
fordernis und damit verbundenem Aufwand. 
Zeigen sich später neue Erfordernisse, wird 
die nächste „Konsent“-Runde einberufen.

Fehlerkultur:  
Weg von der Sanktion, hin zur Chance
Und wenn nun ein wichtiger Einwand verges-
sen oder übersehen wurde? Hier zeigt sich ein 
neues Verständnis von Fehlerkultur. In diesem 
Fall ergeht kein Vorwurf an denjenigen, der 
etwas übersehen oder vergessen hat. Die in 
klassisch funktional-hierarchieorientierten 
Unternehmen vorherrschende, sanktionieren-
de Fehlerkultur („Du warst nicht perfekt, das 
muss bestraft werden“) erfährt eine Transfor-
mation zu einer chancenbetonten Kultur: Der 
Fehler wird entpersonalisiert und als Hinweis 
interpretiert, dass Strukturen und Prozesse 
einer weiteren Überarbeitung bedürfen, dass 
hier etwas intransparent oder inkonsistent ist, 
mit der Folge, dass ein Einwand übersehen 
wurde. Auf Basis dieser Einsicht ergibt sich 
für das Team die Chance einer neuerlichen 
Überprüfung und Optimierung.
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3.2 WENN EIN TRADITIONSUNTERNEH-
MEN EINE STILLE REVOLUTION BEGINNT 
Das soziale Betriebssystem Holacracy, gut 
kombinierbar mit den weiter oben vorgestell-
ten Methoden agilen Arbeitens, indet in im-
mer mehr Unternehmen Widerhall. Eine, von 
der Beratergruppe Neuwaldegg32 im Herbst 
2018 herausgegebene Dokumentation „Lear-
ning Journey“ stellt etliche Unternehmen 
vor, die in diesem Verständnis arbeiten. Alle 
Unternehmen sind mit einer eher jüngeren 
Belegschaft tätig und in den meisten Fällen 
auch als Organisation noch jüngeren Da-
tums; alle sind in Berlin ansässig. 

Ein Unternehmen sticht bei den Porträts 
heraus: Die GUTMANN ALUMINIUM DRAHT 
(GAD) GmbH im mittelfränkischen Weißen-
burg ist ein Traditionsunternehmen, das be-
reits 2017 seinen 80. Geburtstag feierte. Seit 
Frühsommer 2015 arbeiten die Menschen 
hier mit dem System der lernenden Organi-
sation33. Der damalige Geschäftsführer Paul 
Habbel (bis Mai 2018 bei der GAD) hatte in 
Anlehnung an die Deinition der lernenden, 
sich selbst neu erindenden Organisation 
nach Frederic Laloux34 den Kulturwandel 
inspiriert, begleitet und weiterentwickelt. 
Habbels vorherrschendes Credo war das der 
Haltung, der entscheidenden inneren Ein-
stellung zu einem Kulturwandel dieses Aus-
maßes. Methoden mögen noch so ausgefeilt 
sein: Beruhen sie nicht auf einem tiefen Ver-
ständnis einer werteorientierten Kultur des 
miteinander Arbeitens, einer Kultur, die auch 
die Arbeit des Kollegen, egal in welcher Ar-
beitshierarchie, zu würdigen und zu respek-
tieren weiß – dann versanden die Methoden, 
bleiben unlebendig. 

Drei Säulen einer lernenden Organisation
Der Wert der inneren Haltung zeigt sich in 
den drei Säulen einer lernenden Organisati-
on nach Laloux.

•  Es geht um (Selbst-)Verantwortung (und 
damit die Fähigkeit zu autonomem Han-

deln) für die eigene Aufgabe, aber auch 
um das Empinden für die Verantwortung 
gegenüber dem Kollektiv und der gemein-
samen Arbeit. Starke Individuen formen 
ein starkes Kollektiv.

• Es geht um die Potenziale und die Eigen-
heiten eines Menschen in seiner gesam-
ten Persönlichkeit, die dieser ins Unter-
nehmen einbringt. Aus dieser Komplexität 
einer Persönlichkeit erwächst Kreativität. 
Es ist dies ein gänzlich gewandeltes Bild 
eines Menschen im Arbeitsprozess. Ein 
Paradigmenwechsel vom (auch heute 
noch in so mancher Organisation interna-
lisierten) tayloristischen Arbeitsprinzip, 
das den arbeitenden Menschen als funkti-
onierendes und funktionales Getriebeteil 
deiniert, bei dem eigenwillige Ideen nur 
störend sind.

• Das dritte Wesensmerkmal einer lernenden 
Organisation ist nach Laloux die Sinnfrage: 
Warum gibt es diese Organisation? Über-
wiegend beantworten Menschen diese 
Frage auch heute noch mit der Wirtschaft-
lichkeit, der Gewinnerwartung. Das aller-
dings ist „lediglich“ ein Ziel. Ein absolut 
berechtigtes Ziel, denn ein Unternehmen, 
das sich am Markt nicht wirtschaftlich be-
haupten kann, muss über kurz oder lang 
die Tore schließen. Und dann gibt es hier 
auch keine lernende Organisation mehr. 
Sinn indes, in der vorwiegend anglo-ameri-
kanisch geprägten Managementforschung 
gern auch als „Purpose“ bezeichnet, ist so 
individuell wie das Unternehmen selbst. So 
wie jeder Organismus auf unserem Plane-
ten ein unverkennbar-individuelles Geprä-
ge hat, so zeichnet sich auch jedes Unter-
nehmen durch speziische Charakteristika 
aus. Es ist ein dem Prozess, sowie den die-
sen Prozess gestaltenden Menschen, inne-
wohnendes Geschehen, den Sinn speziell 
dieser Organisation zu eruieren.
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Bei GAD verstehen die Menschen den Sinn (Do-
kumentation zur Unternehmenskultur durch 
die Autorin dieses Beitrags35, die das Unter-
nehmen zwischen 2016 und 2018 als Kommu-
nikationsberaterin begleitet hat) zum einen 
in eben diesem Miteinander von Autonomie 
und wechselseitigem Respekt, der sich bis ins 
Private hinein erstreckt. Zum Zweiten in einer 
verantwortungsvollen Rolle in der Region, 
indem bspw. Repräsentanten des Unterneh-
mens aktiv an Aus-, Fort- und Weiterbildung 
junger Menschen in der Region mitwirken36. 

Wie sich entwickelt hat, was heute ist  
und sich weiter verändert
Bereits ab 2012 machten sich die Mitarbei-
ter mit Team- und Wertearbeit vertraut. Ab 
Mai 2015 wurden dann, bis auf die gesetzlich 
vorgeschriebenen Positionen wie die des 
Geschäftsführers, sämtliche disziplinarische 
Funktionen wie Produktionsleiter, Schicht-
führer und Vertriebschef durch Verantwor-
tungsbereiche ersetzt. Jeder Mitarbeiter 
entwickelte für sich eigenverantwortlich und 
zugleich in stetiger Kommunikation mit den 
Kollegen neu konigurierte Aufgabenkom-
plexe. Da ergaben sich oft sehr gewandelte 
Zuständigkeiten, zudem in viel stärkerer Ver-
netzung mit anderen Aufgabenbereichen als 
in der alten Hierarchiestruktur. Es war und 
ist ein Prozess, der – wie es einer lernenden 
Organisation geziemt – unaufhörlich ist. Mit-
arbeiter entwickelten in Dialogkreisen und 
stetig geübter Praxis eigene Strukturen und 
Prozesse, ein früherer Schichtführer etwa 
zeichnete verantwortlich für Einsatz- und 
Urlaubsplanungen, indem er seinen Kollegen 
die von ihm konzipierten Strukturen zur Ver-
fügung stellte, die diese eigenverantwortlich 
füllen mussten. Der Prozess des kontinuier-
lichen Überprüfens, Anpassens, Verfeinerns 
von selbstgestalteten Strukturen und Prozes-
sen ist ein unaufhörlicher.

Ein Geschehen kennzeichnet besonders 
deutlich den Wert der lernenden Organisati-
on für die wirtschaftliche Positionierung des 

Unternehmens am Markt: Noch im „alten“ 
System mit der klassischen Führungspyra-
mide konnte die GAD bei einem regelmäßig 
stattindenden europäischen Bieterwett-
bewerb nicht mithalten; genauer gesagt, 
es fehlten der unbedingte Wille im Hierar-
chiegefälle und die daraus resultierende 
detaillierte Anlagen-Analyse der möglichen 
Potenziale. Ende 2017, jetzt im System der 
lernenden Organisation, und beim nächsten 
Bieterwettbewerb, war der Ehrgeiz erwacht: 
Die 10.000 Tonnen-Marke für Lieferungen an 
weiterverarbeitende Kunden sollte geknackt 
werden, weitere 800 Tonnen wirtschaftli-
ches Wachstum standen als Ziel am Zenit. 
Um das zu erreichen, war allen klar: Jetzt 
brauchen wir das gesamte verfügbare Wis-
sen im Unternehmen. Ein Expertenkreis wur-
de zusammengerufen, in dem die Expertise 
der Produktionsmitarbeiter im Mittelpunkt 
stand. Und die Lösung zeigte sich: Die Ma-
schinenkapazität bzw. die Geschwindigkeit 
der erforderlichen Anlage konnte durch eine 
Umprogrammierung erweitert werden. Jetzt 
war es möglich, den Preis des bislang stets 
unterbietenden Mitbewerbers (aus einem 
südeuropäischen Land) zu halten, ohne in 
der Gleichung Produktionsmenge / Zeitauf-
wand an Efizienz einzubüßen. GAD bekam 
den Zuschlag. Weiter gedacht hatte die GAD 
sich durch diesen Sieg neue Kunden und 
neue Märkte erschlossen. 

Von Mehrdeutigkeit  
und dem Mut zu offenen Fragen
Es darf nicht aus dem Blick geraten, dass die-
ses System der lernenden Organisation voller 
Spannungsfelder steckt, kein (wie oft fälsch-
lich vermutet) Kuschelkurs und Freiheitseldo-
rado ist. Einfache Eindeutigkeit weicht einer 
anspruchsvollen Mehrdeutigkeit. Es wird 
dem Einzelnen viel mehr abgefordert, es 
gibt bspw. bei Zwistigkeiten unter Kollegen 
keinen mittleren Chef mehr, an den das Pro-
blem delegiert werden kann: „Mach du mal 
Chef!" Es gilt, neue Rituale der Anerkennung 
zu deinieren: Wurde früher ein Meister zum 
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Abteilungsleiter befördert, so gibt es diesen 
Automatismus heute nicht mehr: Und es ist 
ein stetiger Prozess von (Selbst-)Behauptung 
und wechselseitiger Akzeptanz. Wie kann es 
gelingen, Wissen und Kompetenz ohne das 
Fundament der funktionalen Hierarchien zu 
platzieren und querschießende Kollegen zu 
überzeugen? Die größte Herausforderung 
aber liegt in der Inklusion auch solcher Kol-
legen, die sich in einer klassischen Hierar-
chie besser zurechtinden oder auch einfach 
wohlerfühlen. Intrinsische Motivation, wie 
sie diesem System eigen ist, ist nicht jeder-
manns Sache. 

Gerade diese außerordentlich komplexen 
Herausforderungen sind es zugleich, die in 
tiefem Maße und Verständnis menschliche 
Fähigkeiten fordern, auch die Toleranz, dass 
es auf Fragen möglicherweise keine Antwort 
gibt. Für Menschen, die all‘ dies sehen und 
verstehen, im Hellen und im Dunklen, kann 
sich aus dieser Art des Arbeitens eine große 
Freude entwickeln. Ein Vertriebsmitarbeiter 
bei GAD formuliert es so: „Es ist viel mehr 
Arbeit, auch mehr Stress, aber es macht ver-
dammt viel mehr Spaß.“

Kooperationspartner Recherche:
Ralf Lemp, Berater, Coach, Dozent Digitale 
Transformation und Prozessoptimierung, 
Social-Media-Experte sowie Gesellschafter 
der Wissensvermittlungsagentur "Berlin-
Training"

Hinweis: Alle Links sind geprüft und gültig 
im März 2022
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Georg Duschl-Graw, Studiengangsleitung Elektromobilität 

und Professor für Regenerative Energien und Elektrische  

Maschinen an der Berliner Hochschule für Technik

Der Begriff der Elektromobilität ist heute in 
aller Munde. Diese Art der elektrisch ange-
triebenen Fortbewegungsmittel gilt als ein 
wesentlicher Baustein für eine CO2-freie 
Zukunft der Menschheit. Die Bandbreite der 
elektrischen Mobilität ist dabei recht groß. 
Das sind sowohl E-Bikes, E-Boards, E-Scoo-
ter, Elektro-PKWs, Elektrobusse, Bahnen, 
aber auch z. B. elektrisch betriebene Schiffe 
und Fähren und heute auch Flugzeuge und 
Seilbahnen. Schlicht also alle Fortbewe-
gungsmittel, die sich mit einem elektrischen 
Antrieb antreiben lassen. Die zugehörige 
Energieversorgung kann dabei in Form von 
chemischen oder elektrochemischen Bat-
teriespeichern im Fahrzeug verbaut sein, 
oder es kann dem Fahrzeug die Energie 
konduktiv durch z. B. Oberleitungen oder 
Stromschienen, aber auch induktiv, wie bei 
Magnetschwebebahnen, zugeführt werden. 
 
All diesen Fortbewegungsmitteln ist der 
elektrische Antrieb mit elektromechani-
schen Energiewandlern gemein. Solche 
elektrischen Maschinen werden in Hoch-
schulen und Universitäten hauptsächlich 
in den Studiengängen der Elektrotechnik 
tiefergehend behandelt. Man könnte also 
vermuten, dass die Elektromobilität in die-
sen Studiengängen gut aufgehoben sei, was 
aber nicht der Fall ist. Um den Elektromo-
tor herum ranken sich hier neue Themen 
wie „Autonomes Fahren“, „Ladeinfrastruk-
tur“, „Ganzheitliche Mobilitätskonzepte“, 
„Regenerative Energiebereitstellung“ u.ä.. 
Leicht erkennt man, dass diese speziellen 
Themenbereiche in einem typischen Bache-
lorstudiengang der Elektrotechnik auch in 
Form von Wahlfächern zumindest an einer 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
nicht unterzubringen sind. Die Hochschu-

ELEKTROMOBILITÄT, EIN MODERNER UND  
JUNGER STUDIENGANG AN DER BERLINER HOCHSCHULE  
FÜR TECHNIK

len für angewandte Wissenschaften sind 
hierbei nichts anderes, als die allseits be-
kannten Fachhochschulen, die sich im Zuge 
ihrer Emanzipierung vor nunmehr mehr als 
10 Jahren umbenannt haben. Die Hauptbe-
stimmung dieser Hochschulen, nämlich die 
vorwiegend praxisorientierte Ausbildung 
von Studierenden in vorzugsweise den in-
genieurwissenschaftlichen Disziplinen, hat 
sich dadurch nicht geändert. Die Wissens-
vermittlung indet dort sehr häuig in Form 
von sogenanntem „Seminaristischen Unter-
richt“ (SU) in relativ kleinen Gruppen mit 
bis ca. 50 Studierenden statt. SU ist hierbei 
eine zumeist den Fachhochschulen eige-
ne Lehrform, die dem bekannten Schulun-
terricht recht nahekommt. Die Lehrenden 
tragen den Stoff vor und im Gegensatz zu 
einer Universitätsvorlesung (VL) gibt es 
ausreichend Raum für auch tiefergehende 
Fragen der Studierenden. So können Ver-
ständnisprobleme schon in der Lehrver-
anstaltung gelöst werden. Dies ist auf der 
einen Seite ein Vorteil für Studierende, weil 
sie den Stoff schneller verstehen, aber es 
stellt gleichzeitig auch einen Nachteil dar. 
Statt sich aktiv das Wissen und Verständnis 
zu erarbeiten, sind die Lehrenden gefordert, 
die Dinge von mehreren Seiten so zu erklä-
ren, dass alle es verstehen. Dadurch wird 
insbesondere im Ingenieurbereich eine dem 
Lernen nicht zwingend dienliche Konsumen-
tenhaltung erzeugt.  

Möglich ist die Methode des SU natürlich 
nur, weil die Anfänger:innenzahlen in den 
Fachhochschulen selbst in den größten 
Studiengängen kaum über 120 Studieren-
den pro Semester liegen und man so ein 
Semester bei Bedarf leicht in zwei bis drei 
sogenannte Züge à ca. 40-50 Studierende 
aufteilen kann. 

Es gibt in den verschiedenen Studiengängen 
für die Studierenden auch Wahlfächer, mit 
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deren Hilfe Spezialisierungen ermöglicht 
werden. Die Wahlmöglichkeiten in den ein-
zelnen Studiengängen sind dabei natürlich 
beschränkt, weil sonst die Auslastung in 
den verschiedenen Lehrmodulen zu gering 
wäre. Dies wiederum würde die Kosten für 
ein Studium erhöhen und die Auslastung 
der Hochschullehrer:innen verringern, weil 
viele Kurse dann entspannt nur mit 5-10 
Studierenden belegt wären. 

An Universitäten mit Jahrgangsstärken von 
500 – 1000 Studierenden ist eine größere 
Spezialisierung deshalb verständlicherweise 
leichter umsetzbar, als an einer Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, zu denen 
auch die im Jahr 2009 von Technische Fach-
hochschule Berlin in Beuth Hochschule Ber-
lin und 2021 dann in Berliner Hochschule für 
Technik (BHT) umbenannte BHT gehört. Im-
merhin gehört aber die BHT aktuell zu den 
größten Fachhochschulen Deutschlands mit 
mehr als 13.000 Studierenden in mehr als 72 
verschiedenen Studiengängen.   

Die Kosten für ein Bachelorstudium an der 
Berliner Hochschule für Technik, an der seit 
Oktober 2018 der Studiengang Elektromo-
bilität angeboten wird, sind dabei fast kon-
kurrenzlos niedrig. Sie betrugen vor 5 Jah-
ren ca. 6000,-€ pro Studierendem*Jahr)1. 
Fertig ausgebildete Ingenieur:innen sind 
hier also schon für unter 50.000,-€ zu ha-
ben (eine im Ingenieurbereich fast normale 
Abbrecherquote von 50% angenommen 
und eine etwas über der Regelstudienzeit 
von 7 Semestern liegende Studiendauer 
von 8 Semestern zugrunde gelegt) . Damit 
liegt unsere Hochschule bundesweit im Feld 
der fünf preiswertesten Einrichtungen für 
Ingenieur:innenausbildungen. 

Im Vergleich dazu kostete die Ausbildung 
von Mechatroniker:innen schon im Jahr 
2012 deutlich mehr. Im Schnitt wurden für 
die 4-jährige Ausbildung von den ausbil-
denden Unternehmen pro Ausbildungsjahr 

netto, d. h. nach Abzug des durch die Ar-
beitskraft der Lehrlinge erwirtschafteten 
Ertrags, ca.  17.300,-€ / (Jahr*Lehrling) in-
vestiert2. 

Ganz allgemein stellt sich da natürlich die 
Frage, ob ein zeitgemäßes Studium mit wirk-
lich moderner Infrastruktur im Ingenieur-
bereich für 50.000,-€ machbar ist, oder ob 
eine qualitative hochwertige Ausbildung in 
Bereichen, die moderne wissenschaftliche 
Ausstattung benötigen, nicht auch gutes 
Geld kosten muss und darf.

DIE IDEE ZUM STUDIENGANG
Wie schon erwähnt, ist es an einer Fach-
hochschule aus Kostengründen schwer, in 
efizienter Form viele Wahlmodule in einem 
Studiengang unterzubringen. Gleichwohl 
war aber schon vor vielen Jahren erkenn-
bar, dass die Belange der Elektromobilität 
mehr in Studiengänge einließen müsse. So 
kam an der BHT zunächst vor 8 Jahren die 
Idee auf, einen Studienschwerpunkt Elektro-
mobilität einzurichten. Schnell wurden Plä-
ne entworfen und nötige inhaltliche Module 
deiniert. Leider gelang es damals nicht, die 
maßgeblichen Gremien von der Sinnhaftig-
keit eines solchen Schwerpunkts im Haupt-
studium des Elektrotechnik- oder Maschi-
nenbaustudiums zu überzeugen. 

Insbesondere der Kollege Prof. Dr.-Ing Det-
lef Heinemann wollte sich damals allerdings 
nicht geschlagen geben und begann mit 
Begeisterung, die Idee für einen ganzen 
Bachelorstudiengang Elektromobilität zu 
entwickeln. War es doch auch ingenieur-
technisch höchst reizvoll, so unterschied-
liche Bereiche wie Autonomes Fahren mit 
der Notwendigkeit entsprechender Sensorik 
und Künstlicher Intelligenz, Antriebstech-
nik, Batterietechnik, Ladeinfrastruktur, Re-
generative Energiewandlung und Kontrolle 
des Mobilitätslusses in einem neuen Studi-
engang zu integrieren. So wurden also viele 
Diskussionen geführt und Pläne ausgear-
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beitet und nach und nach wurde ein klares 
Bild des Studiengangs Elektromobilität an 
der BHT gezeichnet. Nun mussten die ver-
schiedenen Gremien vom Nutzen des neuen 
Studiengangs überzeugt werden. Hier hal-
fen dem Kollegen seine Erfahrung mit den 
Einrichtungen an der BHT und es war ihm 
klar, dass es wichtig war, das Heft möglichst 
lange selbst in der Hand zu halten. Zu Hilfe 
kam dem Kollegen Heinemann die parallel 
erfolgte Auslobung von Fördermitteln für 
die Einrichtung neuer und innovativer Studi-
engänge durch das damalige Präsidium, von 
der er jetzt proitieren konnte. Nach hartem 
Ringen mit Kolleg:innen, die diese Töpfe 
gern auch für sich ergattert hätten, konn-
ten dann alle formalen Hürden überwunden 
werden und zum Wintersemester 2018 er-
folgte der ofizielle Start des Studiengangs.

WIE LÄUFT DAS STUDIUM AB?
Das Bachelorstudium der Elektromobilität 
an der BHT hat eine Vollzeit-Regelstudien-
zeit von 7 Semestern und endet mit dem 
Abschluss Bachelor of Engineering (B.Eng.). 
Studienbeginn ist immer zum Wintersemes-
ter und es gibt eine Zulassungsbeschrän-
kung (NC). Dies bedeutet, dass wenn die 
Bewerber:innenzahl die Anzahl der Studi-
enplätze überschreitet, u. a. anhand der 
Notendurchschnitte des Schulabschlusses 
ausgewählt wird. Die Unterrichtssprache ist 
Deutsch, wobei allerdings einzelne Lehrver-
anstaltungen auch auf Englisch angeboten 
werden können. Dies ist im Ingenieurbereich 
nicht unüblich, da dort moderne wissen-
schaftliche Themenstellungen international 
auf Englisch diskutiert werden und auch die 
meisten der zugehörigen Veröffentlichun-
gen in englischer Sprache vorliegen. 

Der Studiengang Elektrotechnik ist akkre-
ditiert. Das bedeutet, dass die Qualität des 
Studiengangs durch externe Expert:innen 
überprüft und positiv bewertet wurde. Das 
Studium hat einen Umfang von insgesamt 
210 Leistungspunkten (Credits) nach dem 

für internationale Vergleichbarkeit zwi-
schen Hochschulen sorgenden ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System). Dabei steht 
ein Leistungspunkt für einen studentischen 
Arbeitsaufwand von ca. 30 Stunden. Dies 
bedeutet also einen jährlichen Workload 
von ca. 1.800 Stunden für das Studium. 
Legt man eine 40-Stunden-Woche zugrun-
de, so erkennt man schnell, dass nur noch 
7 Wochen für Urlaub, Feiertage und andere 
Aktivitäten bleiben, was vielen Menschen 
so nicht klar ist. Tatsächlich wurden in 
Deutschland viele Studiengänge durch die 
Einführung des Bachelor- und Master-Sys-
tems deutlich verdichtet. Stoff, der früher 
in 8 Semestern vermittelt wurde, muss nun 
in 6 oder 7 Semestern an die Frau bzw. den 
Mann „gebracht“ werden. Da ist oft leider 
nichts übrig von dem lustigen Studieren-
denleben früherer Zeiten. Ob die angespro-
chene Verdichtung allerdings sinnvoll ist, ist 
insbesondere im Ingenieurbereich mit der 
notwendigen mathematischen und physika-
lischen Grundausbildung, fraglich. 

Für eine Lehrveranstaltung mit 4 Semes-
terwochenstunden (SWS) werden zumeist 5 
Credits angerechnet, das sind also 150 Stun-
den Arbeitsaufwand. Vorlesungsstunden 
hat man dabei allerdings nur ca.  4x17=68 
Stunden à 45 Minuten. Der Rest ist für die 
Vor- und Nachbereitung und für die Klausur-
vorbereitung gedacht. Leider erliegen viele 
Studierende an unserer Hochschule heute 
dem Irrtum, mit dem Besuch der Lehrveran-
staltung hätten sie ihren Beitrag geleistet. 
Es sei dann Aufgabe der Lehrenden, den 
Stoff in der Veranstaltung so rüberzubrin-
gen, dass alle Studierenden den verstehen. 
Und leider dauert es zumeist einige Semes-
ter, bis man es geschafft hat, den Studieren-
den klar zu machen, was studieren bedeu-
tet: nämlich sich Wissen und Verstehen aus 
den verschiedensten Quellen zu erarbeiten.

Elektromobilität, ein moderner und junger Studiengang an der Berliner Hochschule für Technik
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WAS IST DRIN IM STUDIUM?
Wie in allen Ingenieurstudiengängen indet 
im ersten Studienjahr die mathematische 
Grundausbildung mit insgesamt 12 SWS Ma-
thematikunterricht statt (Abbildung 1). Dazu 
kommen Grundlagen unter anderem in Elek-
trotechnik, Digitaltechnik und Programmie-
rung. Aber auch Fächer wie z. B. Betriebs-
wirtschaftslehre und beliebig zu wählende 
Fächer aus dem Studium Generale werden 

angeboten. In den höheren Semestern geht 
es um Energiespeichersysteme, Antriebs-
technik, Autonomes Fahren, die Entwicklung 
von Steuergeräten und programmiertechni-
sche Kompetenzen, denn Elektronik muss 
fast immer programmiert werden. Das gilt 
heute und mehr noch für die Zukunft. Wir 
versuchen deshalb, unsere Studierenden 
nach dem Motto „machen anstatt machen 
lassen“ darauf praktisch vorzubereiten.  
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Abbildung 1 Ausschnitte aus dem Studienplan des Studiengangs Elektromobilität an der BHT
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Damit die Studierenden auch „machen“ kön-
nen, bestehen die meisten Lehrveranstal-
tungen nicht nur aus dem Seminaristischen 
Unterricht, sondern beinhalten zusätzliche 
praktische Übungen, in denen konkrete prak-
tische Projekte, wie z. B. Autonomes Fahren 
oder die Elektriizierung von Verbrenner-
fahrzeugen umgesetzt werden. Im Folgenden 
wird darauf näher eingegangen.

WODURCH LEBT DAS STUDIUM?
In den vorigen Abschnitten ist es schon deut-
lich geworden: Auch Elektromobilität ist ein 
Ingenieurstudium, welches den Studierenden 
viel Disziplin und Arbeitseinsatz abverlangt. 
Und nicht in allen theorielastigen Fächern 
kann man wirklich immer Spaß empinden. 
Unser erfahrener Kollege Prof. Heinemann 
hat hier als Begründer des Studiengangs 
allerdings vorgesorgt. Wo immer es möglich 
ist, werden Lehrmodule (das sind die einzel-
nen Lehrveranstaltungen) in Form eines Pro-

jektstudiums durchgeführt. Zu Beginn eines 
Semesters erhalten die Studierenden hierfür 
in Gruppen ganz praktische Aufgabenstellun-
gen, die sie im Lauf eines Semesters umset-
zen sollen. Die notwendige Theorie wird dann 
angepasst und projektbegleitend vermittelt. 
So hatten z. B. Studierende im Studienfach 
„Antriebsdesign“ im letzten Jahr die Aufga-
be, einen innovativen elektrischen Antrieb-
strang mit Allradantrieb für einen Buggy mit 
Antischlupfregelung und ABS zu entwickeln.

Hierbei mussten zunächst nach vorgegebe-
ner Speziikation die nötige Leistung und das 
nötige Drehmoment für den Antriebsmotor 
berechnet werden (siehe Abbildung 3). Dar-
aufhin mussten die verschiedenen Gruppen 
ihre Teilaufgaben wie z. B. Design einer hyd-
raulischen Bremsanlage mit Bremskraftver-
stärker oder die Integration eines ABS-Sys-
tems in die Bremsanlage bearbeiten.  
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Abbildung 2 Das Buggy-Projekt Abbildung 3 Berechnung der an einem Fahrzeug 

vorhandenen dynamischen Längskräfte und Dreh-

momente
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PROJEKT eSURFBOARD

Ein weiteres Beispiel für ein studentisches 
Projekt ist ein Elektro-Surfboard, dessen De-
sign in Abbildung 4 und 5 zu sehen ist. Eine 
Studierendengruppe konstruierte hierfür ei-
nen Elektroantrieb.

Das ca. 25 km/h schnelle Ergebnis wurde 
dann bei etwas unkomfortabler Witterung 
auf der Havel getestet (Abbildung 6). Neben 
ingenieurtechnischem Wissen war hier auch 
eine gewisse Sportlichkeit gefragt, welche na-
türlich nicht Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Abschluss des Bachelorstudiums ist. 
 
WAS IST AM STUDIENGANG MODERN?
Das Studium der Elektromobilität ist ein 
Ingenieur:innenstudium. Die Inhalte wurden 
von einer Akkreditierungskommission, die 
der Qualitätsüberwachung dient, auch in 
Hinblick auf ihre ingenieurwissenschaftliche 
Tiefe geprüft. Es müssen bestimmte Krite-

rien erfüllt sein, bevor der Studiengang of-
iziell akkreditiert wird. Erst dann darf nach 
Bestehen aller Prüfungen an Studierende der 
akademische Grad B. Eng. (Bachelor of Engi-
neering) verliehen werden. 

Das Neue an dem Studium sind die vielen 
modernen Fachgebiete, die hier einbezogen 
werden und von denen es einige vor 20 Jah-
ren noch gar nicht gab, so. z. B. „Autonomes 
Fahren“, „Halbleiter und Bauelemente der 
Automobilindustrie“, „Automotive Energie-
speicher“, „Ladeinfrastruktur und intelli-
gente Stromversorgungsnetze“ oder auch 
„Mobilitätskonzepte“ und „Regenerative 
Energien“. All diese Lehrgebiete sind aktuell 
einem dynamischen Wandel unterworfen und 
sie entwickeln sich mit hohem Tempo weiter. 

Viele der im Unterricht behandelten The-
men werden denn auch sehr breit in den 
verschiedenen Medien diskutiert und die 
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Abbildung 4 Design eines eSurfboards

Abbildung 5 Design des Antriebs für ein eSurfboard

Abbildung 6 Das eSurfboard der Studierenden 
des Studiengangs Elektromobilität an der BHT
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Studierenden erfahren hautnah die Aktuali-
tät ihres Studiengangs.

Aufgrund der weltweit forcierten Forschung 
und Entwicklung im Bereich Elektromobili-
tät werden sich die Lehrinhalte des Studien-
gangs in nächsten Jahren mit einer Dynamik 
weiterentwickeln, wie in kaum einer anderen 
ingenieurwissenschaftlichen Disziplin. 

DIE PANDEMIE!
Leider hatte die noch immer nicht endende 
Pandemie auch auf unseren jungen Studien-
gang erhebliche Auswirkungen. So konnte in 
den letzten 4 Semestern kaum noch normale 
Präsenzlehre an der Hochschule angeboten 
werden. Aufgrund der im Labor des Studi-
engangs dank der vorausschauenden Pla-
nung des Kollegen Heinemann vorhandenen 
Multimedia-Infrastruktur konnte nahtlos auf 
Online- und Hybrid-Kurse (hier ist ein Teil 
der Studierenden im Hörsaal, der Rest zu 
Hause) umgestellt werden. Hier ermöglichte 
Herr Heinemann auch allen Studierenden, 
notwendige Hardware und Messtechnik für 
die Durchführung von Projektlaboren teils 
für das ganze Semester von der Hochschule 
auszuleihen. Somit konnten die Studieren-
den praktische Versuche auch ohne Zugang 
zu den Laborräumen des Studiengangs 
durchzuführen. Mit diesen Home-Labora-
tories war es möglich, auch zwischen den 
Gruppen verzahnte Projekte durchzuführen. 

Für den Bereich Regenerative Energien wur-
den zudem „Remote-Versuche“ aufgebaut, 
mit deren Hilfe die Studierenden mess-
technische Untersuchungen an Photovol-
taik-Modulen, die im Labor aufgebaut sind, 
durchführen konnten. Von zu Hause aus per 
Remote-Zugriff konnten Studierende gleich-
zeitig als Gruppe von mehreren PCs aus mit 
Hilfe einer Labview-Bedienoberläche auf 
den Labor-Versuchsaufbau zugreifen und 
Parameter manipulieren. So konnten Strom-
Spannungskennlinien bei unterschiedlichen 

Temperaturen und Bestrahlungsstärken ge-
messen und untersucht werden. 

Trotzdem war und ist die Situation insbe-
sondere für die Studierenden sehr belas-
tend und verlangt ihnen viel Selbstdisziplin 
ab. Niemand erinnert sie daran, dass sie 
morgens aufstehen und zur Hochschule 
müssen und so eine Online-Vorlesung lässt 
sich ja zur Not auch vom Bett aus verfol-
gen. Aber natürlich nicht wirklich sehr 
konzentriert. Wie alle im Home-Ofice Ar-
beitenden mussten auch unsere Studie-
renden lernen, zu Hause pünktlich an ihren 
Arbeitsplatz, sprich Schreibtisch, zu gehen.  
 
Noch schlimmer war und ist allerdings für 
viele Studierende der fehlende Austausch mit 
Kommiliton:innen. Die Studienanfänger:innen 
aus dem Wintersemester 20/21 und 21/22 
konnten bisher viele ihrer Kommiliton:innen 
noch gar nicht persönlich kennenlernen und 
auch die Studierendenprojekte konnten in 
den letzten Jahren nur in Kleingruppen un-
ter Einhaltung der Hygienebestimmungen 
in erschwerter Form durchgeführt werden. 
Hier trifft die Pandemie unsere Studierenden 
aufgrund des fehlenden sozialen Austauschs 
fast so hart wie die Schüler:innen. 

WAS FEHLT IN UNSEREM 
STUDIENGANG?
Leider ist die BHT Berlin keine mit Drittmit-
teln reich gesegnete Hochschule und auch 
die staatliche Grundinanzierung der Hoch-
schule erlaubt keinen großen Mitteleinsatz 
bei der Einrichtung eines neuen Studien-
gangs. Mit viel Mühe konnte aber vom Be-
gründer des Studiengangs unter Mithilfe des 
Fachbereichsrats eine Gesamtinvestitions-
summe von insgesamt mehr als 200.000,- € 
zusammengetragen werden, womit vorläu-
ig eine für die Übungen und Projekte aus-
reichende Infrastruktur geschaffen werden 
konnte. Diese Infrastruktur ist natürlich bei 
weitem nicht mit z. B. der der Technischen 
Hochschule Ingolstadt (auch eine Hoch-
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schule für angewandte Wissenschaften) 
mit ihrem Forschungs- und Testzentrum 
CARISSMA mit einer 80 m langen Indoor – 
Versuchsstrecke für KFZ in einer fast 130m 
langen Halle zu vergleichen. Wir besitzen 
derzeit noch nicht einmal geeignete Räum-
lichkeiten für eine Kfz-Werkstatt mit dem 
erforderlichen Werkzeug, um die Studieren-
den Messungen und kleinere Wartungsar-
beiten an Elektroautos durchführen lassen 
zu können oder um notwendige Sicherheits-
unterweisungen durchführen zu können. 
Na ja, das zugehörige Elektroauto besitzen 
wir aus monetären Gründen ja auch nicht. 
Somit müssen sich unsere Studierenden 
aktuell mit E-Scootern, E-Bikes und ähnli-
chen Fortbewegungsmitteln begnügen. Wir 
arbeiten aber mit allen Mitteln daran, diese 
für einen Studiengang Elektromobilität eher 
unrühmliche Situation bald zu ändern. 

Nun sind wir natürlich nicht der Meinung, 
dass wir auch Elektrolokomotiven oder 
Elektroschiffe für die Studierendenaus-
bildung beschaffen wollen, obgleich auch 
dieser Bereich der Elektromobilität stark zu-
nehmen wird. Z. B. sind in Deutschland viele 
Bahnstrecken in größeren Abschnitten nicht 
elektriiziert und dort sind mit Traktions-
batterien ausgestattete Elektrolokomotiven 
sehr hilfreich. Wieder aufgeladen werden 
können die Akkus dann während der Fahrt 
in Streckenabschnitten mit Oberleitungen.  
 
Auf vielen Binnenschifffahrtsstraßen ist für 
die nahe Zukunft sogar ein Verbot von Ver-
brenner-Antrieben zumindest für die Sport-
bootschifffahrt zu erwarten, wodurch sich 
auch hier ein breites Feld für Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten (F&E) auftut. 
Der größte Teil der F&E spielt sich derzeit 
aber im Bereich der Elektro-PKW und Klein-
busse ab, weshalb sich das Studium der E-
Mobility an der BHT auf diesen Bereich kon-
zentriert.

FORSCHUNG IM BEREICH ELEKTRO-
MOBILITÄT AN DER BHT
Im Moment indet in unserem Labor für 
Elektromobilität noch wenig Forschung 
statt. Dies liegt daran, dass wir alle sehr mit 
dem Aufbau des Studiengangs ausgelastet 
waren. Es laufen aber bei Prof. Heinemann 
Forschungsarbeiten und auch eine Promoti-
on zum Thema Bestimmung des SOH (State 
Of Health) von Lithium-Akkus.

Der Autor selbst forscht zudem seit mehr 
als 12 Jahren im Bereich der induktiven La-
detechnologien für Elektrofahrzeuge. Diese 
Forschungsarbeiten führten zu einem dem 
Erinder nach Freigabe durch die Hochschu-
le fast weltweit erteilten Patent für ein drei-
phasiges induktives Ladesystem für Elektro-
fahrzeuge (EP 2012723364, US 14005566, 
JP 20130558306 etc.), welches kontinuier-
lich weiterentwickelt wird. Die Abbildungen 
7-9 zeigen Prototypen des Systems für voll-
automatische Ladesysteme, mit denen ne-
beneinander parkende Fahrzeuge prioritä-
tengesteuert nacheinander mit bis zu 20 kW 
Wirkleistung geladen werden können. Zu-
sätzlich beschäftigt sich der Autor mit der 
Optimierung von Energie- und Lastmanage-
mentsystemen zur efizienten Verwendung 
von regenerativ bereitgestellter Energie z. B. 
bei der Batterieladung.

DIE ERSTEN ABGÄNGER:INNEN
Aktuell haben die ersten Studierenden alle 
Lehrveranstaltungen des Studiengangs ab-
solviert und arbeiten an ihren Bachelorar-
beiten, so nennt man die Ingenieurarbeit, 
die den Abschluss des Studiums markiert. 
Die Bearbeitungsdauer für die Bachelor-
arbeit beträgt 12 Wochen. Viele unserer 
Studierenden haben sehr interessante The-
menstellungen bei Firmen und insbesondere 
jungen Startups für ihre Abschlussarbeiten 
gefunden. So gibt es einen Studierenden, 
der in den USA an einem Passagierlugzeug 
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Abbildung 7 Der Charge Crawler

Abbildung 8 Der Charge Crawler im Detail Abbildung 9 Der Charge Butler
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mit Elektroantrieb und Brennstoffzellen 
mitentwickelt und andere, die bei Startups 
Elektroantriebe für PKWs konstruieren, aber 
auch welche, die bei weltweit führenden En-
gineering-Dienstleistenden der Automobil-
industrie tätig sind. Erkennbar ist die hohe 
Motivation und der große Spaß, mit dem 
einige Studierende Aufgaben im Automotiv-
bereich angehen, was auch die involvierten 
Unternehmen spüren. Diese unterbreiten 
unseren Studierenden deshalb oft gern di-
rekt nach Beendigung der Abschlussarbeit 
ein Stellenangebot. 

ZUSAMMENARBEIT MIT AUSSERUNI-
VERSITÄREN EINRICHTUNGEN
Die Zusammenarbeit mit außeruniversitä-
ren Einrichtungen bewegt sich momentan 
noch in einem sehr bescheidenen Rahmen. 
Aufgrund unserer beschränkten räumli-
chen und wissenschaftlichen Infrastruktur 
können wir Unternehmen im Vergleich zu 
anderen deutschen Hochschulen für prak-
tisch orientierte F&E-Projekte kein sehr at-
traktives Umfeld bieten. Hier sind lediglich 
eine Mitgliedschaft im vom IBBF (Institut für 
Betriebliche Bildungsforschung) gemanag-
ten Verbundprojekt Pooling des E-Mobilität-
Lernens sowie eine mehrtägige Schulung 
für Studierende bei der KFZ-Innung Bernau 
zu erwähnen. Für die Zukunft ist aber an-
gestrebt, Kontakte und Kooperationen, auch 
mit Hilfe des IBBF, auszuweiten.

BLICK IN DIE ZUKUNFT, WAS WÜN-
SCHEN WIR?
Zweifelsohne fehlt dem Studiengang ein 
Demonstrator in Form eines modernen 
Elektro-PKW inkl. leistungsfähiger Ladein-
frastruktur für die Ausbildung. Zusätzlich 
werden natürlich dringend mit geeigneten 
Messgeräten ausgestattete KFZ-Arbeitsplät-
ze benötigt. Dieses Problem wird sich erst 
in einigen Jahren wirklich aulösen, wenn 
Teile der Hochschule zum neuen Standort 
TXL übersiedeln. Bis dahin wird mit Pro-
visorien gearbeitet werden müssen, die 

die Attraktivität des Studiengangs an der 
BHT im Vergleich zu anderen Hochschulen 
der Republik deutlich mindern. So hart es 
klingt, aber man darf nur hoffen, dass die 
demograische Entwicklung mit der zu er-
wartenden Abnahme der Anzahl deutscher 
Studienanfänger:innen in anderen Studien-
gängen am Standort Platz schafft für un-
seren modernen und vergleichsweise gut 
nachgefragten Studiengang.

Elektromobilität, ein moderner und junger Studiengang an der Berliner Hochschule für Technik
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SIEGESZUG DES MENSCHEN

Dank zahlreicher technologischer Errungen-
schaften konnte der Wohlstand in einigen 
Ländern dieser Erde gerade im 20. Jahr-
hundert enorm gesteigert werden. Durch 
industrielle Revolutionen in Verbindung mit 
globalen Produktionsketten wurden Güter 
im globalen Norden immer erschwingli-
cher und machten das Leben bequemer. 
So stellte beispielsweise Hunger in der Ge-
schichte der Menschheit stets eine große 
Bedrohung dar. Paradoxerweise ist es für 
die heute lebenden Menschen in diesem Teil 
der Erde wahrscheinlicher, an zu viel bzw. 
ungesunden Nahrungsmitteln zu sterben. 
Im Jahr 2010 ielen etwa eine Million Men-
schen dem Hunger zum Opfer, während drei 
Millionen an den Folgen der Überernährung 
starben. [1] 

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  
UND DEREN KONFLIKTE IN DER LEHRE  
FÜR DIE DIGITAL VERNETZTE MOBILITÄTSWENDE

JAHRHUNDERT DER 
TRANSFORMATIONEN
Das vermeintlich grenzenlose Wachstum 
und dessen Vorzüge sorgten an anderen 
Stellen der Erde bzw. zu späteren Zeit-
punkten für neue Herausforderungen der 
Menschheit. So treiben beispielsweise CO2-
Emissionen durch Produktion von Gütern, 
deren Transport, deren Nutzung und deren 
Entsorgung den Klimawandel voran und 
intensivieren daraus hervorgehende Prob-
lemstellungen. Um Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts zu bewältigen, verabre-
dete die Weltgemeinschaft 2015 in Paris ein-
en Zielkatalog mit 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (engl. Sustainable Development 
Goals – SDGs; Abbildung 1).  

Ziele und Effekte der digitalen Energie- 
und Mobilitätswende nehmen dabei eine 
zentrale Rolle ein, da in den Themenfeldern 
diverse Schnittmengen mit SDGs zu inden 

Abbildung 1 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Bundesregierung, 2018)
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sind. Doch auch hier muss genau betrachtet 
werden, welche Vor- und welche Nachteile 
sich aus bestimmten Technologien erge-
ben. Am Beispiel der Verbrennungsmotoren 
zeigt sich, welche Folgen unrelektierte 
Etablierung bestimmter technologischer 
Lösungen verursachen können. So wurde 
und wird das Mobilitätsbedürfnis von Men-
schen und deren Gütern gedeckt, wobei sich 
beispielsweise Luftqualität in Städten ver-
schlechtert, Lärm entsteht und Klimawandel 
intensiviert wird. 

ZIELKONFLIKTE IN DER DIGITAL 
VERNETZTEN MOBILITÄTSWENDE
Zielkonlikte entstehen da, wo mindestens 
zwei Ziele gesetzt werden, deren gleich-
zeitige, volle Erfüllung sich ausschließt. [2] 
So kann die Erreichung von SDGs bzw. deren 
Unterzielen dazu führen, dass andere (Un-
ter-)Ziele nicht erreicht werden können. 

Mit Blick auf die digital vernetzte Mobilitäts-
wende verschmelzen die Themenbereiche 
Elektromobilität und Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT). Fahrzeuge 

können zu rollenden global vernetzten 
Datenerfassungs- und Verarbeitungsma-
schinen werden. In Elektromobilität und IKT 
lassen sich heute zahlreiche Zielkonlikte in-
nerhalb und zwischen SDGs identiizieren. 
Eine Auswahl davon soll beispielhaft dar-
gestellt werden. 

Die linke Seite von Abbildung 2 zeigt die 
Themenbereiche Elektromobilität (vertre-
ten durch Elektroautomobil) und IKT (ver-
treten durch Smartphone) mit entsprech-
enden Zielen für nachhaltige Entwicklung, 
in denen die Zielerreichung vorangetrieben 
wird. Die rechte Seite zeigt Problemstellun-
gen, welche durch Aspekte von Elektromo-
bilität und IKT verursacht werden und die 
Erreichung von (Teil-) Zielen nachhaltiger 
Entwicklung hemmen.

ZIELKONFLIKTE IN  
ELEKTROMOBILITÄT
Menschen wurden im Laufe der Geschichte 
immer mobiler. Sie bewegten sich zunächst 
mit Pferden fort, welche dann von Fahrzeu-
gen mit Verbrennungsmotoren abgelöst 

Abbildung 2 Zielkonlikte Elektromobilität und Informations- und Kommunikationstechnik (IBBF, 2021)
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wurden. Heute wissen wir, dass diese Art 
der Mobilität den Klimawandel und weitere 
Probleme – wie Luftbelastung oder Verun-
reinigungen des globalen Ökosystems – mit 
verursacht.

Zudem sind die geringen Wirkungsgrade 
von Verbrennungsmotoren auf dem heuti-
gen Stand der Technik untragbar. Elektro-
motoren weisen hingegen einen sehr hohen 
Wirkungsgrad auf und erzeugen während 
ihres Betriebs keine Emissionen – sofern der 
benötigte Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen gewonnen wird (SDG 9 – Industrie, 
Innovation und Infrastruktur). 

Gerade in Städten kann Elektromobilität – 
hierzu zählen alle elektrisch betriebenen 
Fahrzeuge, auch E-Fahrräder oder Züge – 
in den Bereichen Luftqualität und Lärmb-
elastung zu großen Verbesserungen führen 
(SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemein-
den). Global betrachtet muss die Mobilitäts-
wende einen Beitrag zur Begrenzung der 
Klimakrise leisten (SDG 13 – Maßnahmen 
zum Klimaschutz).

Allerdings entstehen während Herstellung, 
Nutzung und Entsorgung von Fahrzeugen  
und Infrastruktur diverse Probleme: Unab-
hängig von der Antriebstechnologie sind 
beispielsweise für die Produktion von Auto-
mobilen große Rohstoffmengen notwendig. 
Stahl- und Eisenwerkstoffe, Aluminium und 
Kupfer machen zusammengenommen 70 bis 
75 Prozent der in einem durchschnittlichen 
Pkw verarbeiteten Werkstoffe aus. [3] In  
E-Pkw entfällt im Vergleich zum Verbrenner 
zwar eine Vielzahl von Bauteilen (inklusive 
der dafür benötigten Rohstoffe), aber an 
anderen Stellen werden deutlich größere 
Mengen benötigt. In Automobilen mit Ver-
brennungsmotoren lassen sich einige kleine 
Elektromotoren inden, beispielsweise 
für Fensterheber. Im E-Pkw ersetzen lei-
stungsstarke Elektromotoren allerdings zu- 
sätzlich den Verbrennungsmotor. Für die 

Produktion dieser Motoren werden un-
ter anderem wachsende Mengen an Kupfer 
benötigt. Der Abbau dieses Rohstoffs verur-
sacht ökologische, ökonomische und soziale 
Probleme. 

Der noch deutlichere Unterschied zwischen 
den beiden Antriebskonzepten indet sich 
zwischen den jeweiligen Energieträgern. In 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor werden 
rafinierte Formen von Rohöl verbrannt, um 
den Vortrieb zu erreichen. Elektromotoren 
hingegen benötigen Strom, um das Fahr-
zeug anzutreiben. Daher entfällt der klas-
sische Kraftstofftank in E-Pkw, wobei große 
Batterie-Module zur Stromspeicherung ver-
baut werden. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
haben sich – im Übrigen auch in IKT – Lithium- 
Ionen-Akkumulatoren etabliert.

Durch die schrittweise Abkehr von Pkw mit 
Verbrennungsmotoren und dem Umstieg 
auf E-Pkw wird ein starkes Wachstum des 
Lithium-Bedarfes prognostiziert: Die mo-
mentane jährliche Abbaumenge an Lithium 
könnte sich schon ab 2030 vervierfachen. 
[4] Dieser Abbau indet vornehmlich in  
Argentinien, Bolivien und Chile statt. Im 
sogenannten Lithium-Dreieck beinden sich 
70 Prozent des globalen Lithiumvorkom-
mens in hochgelegenen Salzseen. In diesen 
sehr trockenen Gebieten leben diverse indi-
gene Gemeinden, die sich mit Landwirtschaft 
und Viehzucht versorgen. Um eine Tonne 
Lithium zu erhalten, werden aktuell etwa  
20 Millionen Liter Wasser benötigt, welches 
in den trockenen Regionen ohnehin knapp 
ist und für landwirtschaftliche Nutzung 
dringend notwendig wäre [5] (SDG 15 –  
Leben an Land).

Neben den Lithium-Ionen-Akkumulatoren 
und starken Elektromotoren indet sich in 
(E-) Pkw zunehmend IKT in Form von zahl-
reichen Sensoren und immer leistungs-
stärkeren Recheneinheiten. Das wird mit 
Blick auf Fahrassistenzsysteme gesteigert. 
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Durch die wachsende Schnittmenge mit IKT 
ist ein exponentielles Wachstum der Pro- 
blemstellungen um entsprechende Rohstoffe 
zu erwarten. Aus der bisherigen Produktion 
von Elektrofahrzeugen ergeben sich Pro-
bleme, die transparent dargestellt und dis-
kutiert werden müssen.

Zudem wird der Strombedarf pro Person 
stark ansteigen, sollte der motorisierte Indi-
vidualverkehr nicht zu Fuß- oder Radverkehr 
bzw. öffentlicher Verkehrsmittelnutzung 
werden. Hier wird deutlich, dass parallel 
zur Mobilitätswende auch die Energiewende 
vorangetrieben werden muss. Denn trotz 
des hohen Wirkungsgrades von Elektromo-
toren ist es notwendig, diese mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen anzutreiben. 
Aktuell wird Energie auch noch aus fossilen 
Energieträgern gewonnen, was die Klima-
krise intensiviert (SDG 13 – Maßnahmen zum 
Klimaschutz).

Abschließend sei erwähnt, dass der gesamte 
Lebenszyklus von Elektrofahrzeugen be-
trachtet werden muss. Für bestimmte Bau-
gruppen, wie Akkumulatoren, braucht es 
Nachnutzungskonzepte und schlussendlich 
müssen verbaute Rohstoffe in Kreisläufen 
geführt werden. Dies stellt aktuell noch eine 
Herausforderung dar und sorgt für Zielkon-
likte zwischen positiven Effekten von Elek-
trofahrzeugen (bspw. SDGs 11 und 13) und 
damit verbundenen negativen Auswirkun-
gen (bspw. SDGs 8 und 15).

ZIELKONFLIKTE IN INFORMATIONS- 
UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK
Im Themenfeld IKT lassen sich ebenfalls  
diverse Zielkonlikte identiizieren. Dank des 
Internets ist es möglich, auf weltweit gene- 
rierte Informationen und somit auch auf 
unzählige Bildungsangebote zuzugreifen. 
In den Anfängen dieser vernetzten Welt 
musste zunächst eine entsprechende Infra-
struktur mit Rechenzentren und Kabellei-
tungen aufgebaut werden. Zudem war es 

für die Nutzung des Internets notwendig, 
kostenintensive Desktop-Computer anzu-
schaffen. Daher war der Zugang vorerst 
nur einer geringen Zahl von Menschen vor-
behalten – vornehmlich proitierten wenige 
Nutzende in wirtschaftlich starken und er-
schlossenen Gebieten. 

Neben dem Ausbau der klassischen Internet- 
Infrastruktur für stationäre Computer wurde 
auch an der Möglichkeit gearbeitet, über 
Mobilfunkgeräte auf eine immer größer wer-
dende Datenmenge im World Wide Web zu- 
greifen zu können. Zunächst etablierten sich 
Smartphones mit mobiler Datenverbindung 
in wohlhabenderen Ländern, wie den USA 
oder Deutschland. Nach und nach stieg auch 
der prozentuale Anteil von Smartphone-
Nutzenden in Schwellenländern – wie Kenia 
oder Indien – von 18 Prozent in 2013 auf  
47 Prozent im Jahr 2018. [6] In 2018 wurden 
weltweit über 1,5 Milliarden Smartphones 
verkauft. [7]

Aus dieser Verbreitung resultieren Chancen 
für die Bildungslandschaft, auch in wirt-
schaftlich schwächeren Ländern (SDG 4 – 
Hochwertige Bildung). Um Zugang zum In-
ternet zu erhalten ist es nicht mehr zwingend 
notwendig, tausende Kilometer Kabel zu 
verlegen und teure Desktop-Computer zu 
beschaffen. Über günstigere und energies-
parendere Mobilgeräte mit entsprechender 
Datenverbindung können immer mehr Men-
schen auf ein immer breiter werdendes 
Bildungs- und Informationsangebot im 
Web zugreifen und sich vernetzen. Heute 
könnten beispielsweise Lernende im länd-
lichen Kenia per Live-Videoübertragung an 
einer Vorlesung zum unabhängigen Einsatz 
erneuerbarer Energien an einer Berliner 
Hochschule teilnehmen. Davon inspiriert 
könnten sie sich freies vertiefendes digi-
tales Bildungsmaterial – sogenannte Offene 
Bildungsressourcen (Open Educational Re-
sources - OER) – beschaffen und mit dem 
Aufbau einer kleinen Photovoltaik-Anlage 
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zur unabhängigen Energieversorgung ihres 
Dorfes beginnen (SDG 9 – Industrie, Innova-
tion Infrastruktur).

Dieses Beispiel verdeutlicht, welche Chan-
cen sich durch IKT ergeben. Allerdings verur-
sachen entsprechende Endgeräte und dafür 
benötigte Infrastruktur gleichzeitig auch 
eine Reihe von ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Problemstellungen während 
Herstellung, Nutzung und Entsorgung: Allein 
der Abbau von seltenen Erden und Metallen 
zur Herstellung von IKT zerstört Ökosys-
teme, bringt Abbauende in Gesundheits- 
und Lebensgefahr und lässt destruktive 
Gruppierungen ökonomisch proitieren. [8] 
In den Megafabriken, in denen die Geräte 
gefertigt werden, herrschen meist men-
schenunwürdige Arbeitsbedingungen, die 
von Depressionen bis hin zu Suiziden führen 
können [9] (SDG 8 – Menschenwürdige Ar-
beit und Wirtschaftswachstum).

Die Nutzung der IKT selbst stellt zwar nicht 
das größte Problem dar, ist allerdings auch 
nicht unproblematisch. Für das Betreiben 
der zahlreichen Dienste sind riesige Rechen- 
zentren notwendig, für deren Errichtung 
wiederum große Rohstoffmengen benötigt 
werden. Zudem verbrauchen sie enorme  
Energiemengen: Gerade für Übertragung 
von Videomaterial – dem sogenannten 
Streaming – werden täglich immer größere 
Datenmengen transportiert. So wurden 
im Jahr 2021 über 100.000 Gigabyte pro 
Sekunde durchgesetzt, was sich laut Prog-
nosen noch steigern wird. [10] Dies führt 
zu einem starken Anstieg des Strombe-
darfs. Auch wenn der Anteil erneuerbarer 
Energien an der globalen Stromerzeugung 
wächst, wird der überwiegende Teil noch 
aus fossilen Energieträgern gewonnen.  
Hieraus resultieren massive ökologische 
Probleme bis hin zum Klimawandel und des-
sen Folgen (bspw. SDG 13 – Maßnahmen zum 
Klimaschutz).

Neben Herstellung und Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik stellt 
deren Entsorgung ein weiteres Problem dar. 
Am Beispiel des Smartphones ist zu erken-
nen, dass die Lebensdauer der Geräte oft 
nur 18 Monate beträgt. [11] Einige Gründe 
hierfür inden sich in der Konzeption der 
auf den Smartphones laufenden Betriebs-
systeme. [12] Vornehmlich lässt sich die ger-
inge Lebenserwartung der Geräte allerdings 
durch deren Hardware begründen: Die Kom-
ponenten sind weitestgehend fest verlötet 
und die Baugruppen sind meist geklebt und 
nicht verschraubt. Diese Bauweise macht 
die Geräte leichter und dünner, erschwert 
allerdings den Austausch von defekten oder 
veralteten Baugruppen. Möchten die Nut-
zenden also beispielsweise eine defekte 
Hauptkamera austauschen, so ist dies sehr 
anspruchsvoll und wird seitens der Herstel-
lenden nicht unterstützt. Wendet man sich 
an entsprechende Fachwerkstätten, ist eine 
Reparatur der Smartphones wirtschaftlich 
meist wenig sinnvoll. 

Ähnlich verhält es sich mit Upgrades bestim-
mter Baugruppen. In vielen Fällen verwenden 
die Nutzenden ihr Smartphone als Kamera 
und erwerben neue Geräte für leistungs-
fähigere Hauptkameras. Wären hier ein- 
fache Aufrüstungen ihres aktuellen Smart- 
phones möglich, würden Neuanschaffungen 
unwahrscheinlicher werden. Da diese her-
stellungsseitig nicht vorgesehen sind, sind 
Hardware-Upgrades nahezu unmöglich. In 
beiden Beispielen werden Nutzende eher 
neue Smartphones erwerben.

Doch was passiert mit den „alten“ Geräten 
und den darin enthaltenden Rohstof-
fen? Falls das eigentlich noch nutzbare 
Smartphone nicht in der sprichwörtlichen 
Schublade zwischengelagert wird, könnte es 
in der Restmülltonne landen. Laut der Stud-
ie Recycling im Zeitalter der Digitalisierung 
wurden im Jahr 2017 140.000 Tonnen Kle-
ingeräte über den Restmüll entsorgt. [13] 
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Das bedeutet, sie werden weitestgehend 
verbrannt und ihre Inhaltsstoffe nicht rück-
holbar in der (Atem-) Luft feinverteilt. Doch 
auch wenn Smartphone und Co getrennt 
gesammelt werden, wird im Durchschnitt 
gerade mal ein Prozent für weitere Nutzungs- 
zwecke aufgearbeitet. [14]

Mit Blick auf die hiesige Entsorgungspraxis 
ist festzustellen, dass diese bisher eher auf 
Massenmetalle – wie Kupfer – ausgerichtet 
ist. In Verbindung mit der Konstruktion der 
Geräte ist die Rückgewinnung seltener Erden 
und Metalle sehr aufwendig und verbesse-
rungsbedürftig. In vielen Fällen wird euro-
päischer Elektroschrott als Gebrauchtware 
deklariert und indet beispielsweise den 
Weg auf eine der weltweit größten Elek-tro-
halden in Ghana. Unter freiem Himmel und 
ohne Schutzkleidung versuchen dort vor-
wiegend minderjährige Menschen mit Hilfe 
von Feuer Rohstoffe aus den Geräten zu 
extrahieren, um mit deren Verkauf Geld zu 
verdienen (bspw. SDG 8 Menschenwürdige 
Arbeit und Wirtschaftswachstum). [15]

Informations- und Kommunikationstechnik 
ermöglicht Menschen sich global zu ver-
netzen und gemeinsam zu lernen. Gleich- 
zeitig sorgt deren Produktion, Nutzung und 
Entsorgung für diverse ökologische, öko-
nomische und soziale Problemstellungen. 
So kann die Lerngruppe in Kenia per Live-
Videoübertragung an der Vorlesung an der 
deutschen Hochschule teilnehmen. Gleich-
zeitig werden die für die IKT notwendigen 
Rohstoffe in einem anderen afrikanischen 
Land – wie der Demokratischen Republik 
Kongo – abgebaut und landen schlussend-
lich auf der Elektroschrotthalde in Ghana. 
Die Bildungschancen in eben genannten 
Ländern stehen den beschriebenen Pro-
blemstellungen gegenüber. Das Beispiel des 
Smartphones sollte der Beleuchtung einiger 
Aspekte des Themenbereichs IKT dienen, 
welche sich auch auf Bestandteile vernetz-
ter (E-)Fahrzeuge übertragen lassen.

HEMMNISSE DURCH ZIELKONFLIKTE
Diese kurzen Auslüge in die Themen- 
bereiche Elektromobilität und IKT sollten 
verdeutlichen, welche Zielkonlikte bereits 
darin vorkommen und welche absehbar sind. 
Zielkonlikte innerhalb und zwischen SDGs 
können sich zu Nachhaltigkeitsdilemmata 
verstetigen.   

Ein klassisches Beispiel indet sich bei Wind-
kraftanlagen, welche eine Säule der Energie- 
wende darstellen. Zur Erreichung der SDG 7 
(Bezahlbare und saubere Energie) und SDG 13 
(Maßnahmen zum Klimaschutz) muss de-
ren Ausbau vorangetrieben werden. Gleich-
zeitig können Windkraftanlagen mit ihren 
rotierenden Rotorblättern Vögel und deren 
Lebensräume gefährden (SDG 15 – Leben an 
Land). Naturschutzorganisationen sprechen 
sich demnach für ausführliche Prüfungsver-
fahren zur Standortwahl von Windkraftanla-
gen aus [16], was deren Ausbau verlangsamt 
oder sogar verhindert. Damit wird die Ener-
giewende gehemmt und die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern und deren Neg-
ativ-auswirkungen bleiben bestehen.

Das Entstehen von Zielkonlikten innerhalb 
und zwischen SDGs ist kaum zu vermeiden. 
Damit diese sich nicht zu Nachhaltigkeits-
dilemmata verhärten, müssen sie identii-
ziert, transparent dargestellt, diskutiert und 
entsprechende Lösungen gefunden werden. 
Dies stellt eine Bildungsaufgabe dar.

BILDUNG FÜR 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Ein entscheidender Hebel für dringend not-
wendige Transformationsprozesse ist Bil-
dung. Bereits 1977 fand eine erste globale 
Konferenz für Umweltbildung in Georgien 
statt (Abbildung 3). Im weiteren Verlauf 
nahm das Thema an Relevanz zu und wurde 
2015 als eigenständiges Ziel für nachhaltige 
Entwicklung deiniert (SDG 4 – Hochwertige 
Bildung). Zudem stellt Bildung ein Quer-
schnittsthema zu allen anderen SDGs dar. 
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Abbildung 3 Meilensteine Bildung für nachhaltige Entwicklung (IBBF, 2022)

Folglich wurde das Unterziel 4.7 formuliert: 

"Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden 
die notwendigen Kenntnisse und Qualiika-
tionen zur Förderung nachhaltiger Entwick-
lung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens 
und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft 
und die Wertschätzung kultureller Vielfalt 
und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger 
Entwicklung." [17].  

Nachhaltige Entwicklung meint hierbei nach 
der bis heute verwendeten Deinition der 
Brundtland-Kommission (Abbildung 3) eine 
„Entwicklung, die die Bedürfnisse der Ge-
genwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen Bedürf-
nisse nicht befriedigen können.“ [18].

Der Bildungsbegriff wird durch Erziehungs- 
wissenschaftler Wolfgang Klafki als „Er-
schlossensein einer dinglichen und geisti-
gen Welt […]“ [19] beschrieben. Bildungs-

forscher Shaul B. Robinson ergänzt um das 
Ziel der Handlungsfähigkeit in der erschlos-
senen Welt: „[…] jungen Menschen beim Hin-
einwachsen in ihre Umwelt behillich zu sein, 
insbesondere bei dem Erwerb der Ausstat-
tung, die ihnen zum Verhalten in der Welt 
vonnöten ist und die wir ‘Bildung’ zu nennen 
plegen.“ [20]. 

Aus der Kombination dieses Bildungsbegriffs 
mit dem der nachhaltigen Entwicklung und 
unter Berücksichtigung der Dimensionen 
Zeit, Ort und Spezies wurde folgende eigene 
erweiterte Deinition von Bildung für nach-
haltige Entwicklung erarbeitet:

Bildung für nachhaltige Entwicklung be-
fähigt Menschen dazu, sich die global ver-
netzte komplexe Welt zu erschließen, sich 
darin zu verorten und so zu verhalten, dass 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt sind, 
ohne zu riskieren, dass Ökosysteme so bee-
inträchtigt werden, dass Lebewesen nachk-
ommender Generationen und anderer Orte 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr be-
friedigen können.  
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BERUFLICHE BILDUNG 
FÜR DIE MOBILITÄTSWENDE
Zweifelsohne bedarf es Forschung und Ent-
wicklung, welche die notwendigen Transfor-
mationen unserer Zeit vorantreibt. Dennoch 
darf deren praktische Umsetzung nicht ver-
nachlässigt werden. So braucht es beispiels-
weise für das Gelingen der Mobilitätswende 
Fachkräfte, welche Ladeinfrastruktur oder 
Akkuwechselstationen aufbauen und warten 
sowie Fahrzeuge instand setzen können.  
Folglich wird entsprechend aus- und weiter-
gebildetes Fachpersonal benötigt.  

Im globalen Vergleich betrachtet verfügt die 
Bundesrepublik Deutschland mit dem soge-
nannten Dualen System über eine besondere 
und geachtete Basis der Berufsbildung. Es 
schließt im Regelfall an die schulische Lauf-
bahn junger Menschen an und besteht aus 
dem praktischen Teil am Lernort Ausbil-
dungsbetrieb und aus dem theoretischen 
Teil innerhalb der berulichen Schulen. 
Dieses Zusammenspiel erfolgt in bestimm-
ten Intervallen, wobei die Themen ineinan-
dergreifen. Dadurch können theoretische 

Inhalte aus den berulichen Schulen direkt 
praktisch in den Ausbildungsbetrieben an-
gewandt werden.

Auf deutscher Bundesebene werden die 
Ausbildungsinhalte für Ausbildungsbetriebe 
in den sogenannten Ausbildungsordnun-
gen – konkreter in den darin enthaltenen 
Ausbildungsrahmenplänen – festgehalten. 
[21] Da die einzelnen Bundesländer in 
Deutschland überwiegend für Bildungsauf-
gaben zuständig sind, deinieren diese auch 
Lehrinhalte für berufsbildende Schulen. 
Dennoch suchen die Länder Konsens, was 
eine Aufgabe der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder ist. Somit sol-
len Mobilität gesichert, Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse in den Ländern 
gewährleistet und gemeinsame Interessen 
vertreten werden. [22] Demnach sind Aus-
bildungsordnungen und Rahmenlehrpläne 
aufeinander abgestimmt. [23] 

Doch auch dieses global geachtete Sys-
tem ist nicht perfekt. Hierzu muss erwähnt 
werden, dass die Ausbildungsordnungen 
bzw. Rahmenlehrpläne nicht endgültig for-
muliert sind. Die Welt ist im stetigen Wandel, 
welcher sich in den vergangenen Jahr-
zehnten beschleunigt hat. Vor 30 Jahren 
ließen sich beispielsweise in den meisten 
Automobilen simple Steuergeräte und Ra-
dios mit einzeiligen Displays inden. Heute 
verfügen Pkw über zahlreiche Sensoren, 
Steuergeräte und leistungsstarken Rechen-
einheiten. Das klassische Radio wurde zu 
einem mobilen Computer, welcher sich mit 
anderen Fahrzeugen, Geräten oder dem In-
ternet verbinden kann. Um diesen Entwick-
lungen Rechnung zu tragen, werden Ausbil-
dungsordnungen fortlaufend überarbeitet. 

Die sogenannten Neuordnungen sind auf-
wändig: Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) ist wissenschaftlicher Partner der 
Sozialpartner (Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände) und der Bundes-regierung. 
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Als Basis für den ersten Entwurf werden 
meist durch das BIBB entsprechende For- 
schungsprojekte durchgeführt. Daran an-
knüpfend nehmen die Sozialpartner Stel-
lung zum Entwurf und der Hauptausschuss 
stimmt darüber ab. Dieses Konsensprinzip 
sorgt für die Einbeziehung von Erfahrungen 
aus der Praxis und soll die Akzeptanz neuer 
Ausbildungsordnungen stärken. 

Die Schwäche dieses Vorgehens ist dessen 
Trägheit, welche dem heute hohen Innova-
tionstempo und dringend notwendiger Trans-
formationsprozesse kaum gerecht werden 
kann. Um eine gewisse Flexibilität für neue 
Entwicklungen zu gewährleisten sind zu er-
reichende Lernergebnisse technikoffen for-
muliert. [24]

Dieses Vorgehen wurde im Jahr 2016 von be-
fragten Expert:innen (die teilweise selbst in 
Entwicklungen bzw. Novellierungen involviert 
waren) bestätigt und betont, dass bestim-
mte Formulierungen somit auf dem aktuellen 
Stand der Technik interpretiert werden kön-
nen. So wurde beispielsweise bereits im Jahr 
2003 die Zielstellung Mess- und Prüfarbe-
iten an alternativen Antrieben für den Ausbil-
dungsberuf Kfz-Mechatroniker:in formuliert 
[25], was sich nicht auf eine bestimmte An-
triebsart abseits der Verbrennungsmotoren 
bezieht und somit entsprechend der jeweiligen 
Antriebstechnik interpretiert werden kann. 

DIE ROLLE DER LEHRENDEN  
IN DER BERUFLICHEN BILDUNG 
Die Idee der Interpretationsoffenheit er-
scheint – gerade mit Blick auf die zeitauf-
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wändigen Novellierungen der Ausbildungs-
ordnungen – zielführend. Interpretationen 
können allerdings laut Deinition nicht objek-
tiv sein, woraus sich das Problem der fehlen-
den Vergleichbarkeit ergibt. Die Aktualität der 
Lehre ist demnach stark von den Lehrenden 
abhängig, welche die offenen und knappen 
Formulierungen mit Leben füllen müssen.  

An der Stelle zeigt sich die zentrale Rolle 
der Lehrenden in berulichen Schulen. Der 
generelle Einluss der Lehrperson auf den 
Lernerfolg wurde in der Meta-Metastudie 
Visible Learning vom Bildungsforscher 
John Hattie unterstrichen. Basierend auf 
über 50.000 Einzelstudien mit Daten von 
ca. 250 Millionen Lernenden leitete er Ein-
lussfaktoren und deren Effektstärke auf 
Lernerfolge ab. Im Ranking inden sich Ein-
lussfaktoren mit Bezug zur Lehrperson auf 
vorderen Plätzen.    

Lehrende an berulichen Schulen tragen 
eine besondere Verantwortung, da sie nicht 
nur didaktisch gefordert sind, sondern auch 
fachlich auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik lehren sollen. Dies stellt durch hohe In-
novationsgeschwindigkeiten und stetige 
Verdichtung von zu vermittelnden Inhalten 
eine große Herausforderung dar. 

BERUFLICHE BILDUNG FÜR  
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
In der heute global vernetzten Welt erge-
ben sich große Chancen aber auch Prob-
lemstellungen, wie bereits dargestellt wurde. 
Um eine nachhaltige Entwicklung voran-
zutreiben, müssen Bildungslandschaften so 
angepasst werden, dass Lernende zukunfts- 
fähig handeln können. Für die beruliche Bil-
dung gilt es, Inhalte von besonderer fachüber-
greifender Relevanz verbindlich zu verankern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, können soge-
nannte Standardberufsbildpositionen dei-
niert werden, welche über die gesamte 
Ausbildungszeit mit fachspeziischen Kom-

petenzen verknüpft vermittelt werden und 
prüfungsrelevant sind.

So wurden in einer Kooperation vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 
dem Bundeswirtschaftsministerium, Arbeit- 
nehmer- und Arbeitgeberverbänden, Länder- 
vertretungen und dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung die vier neuen Standard-
berufsbildpositionen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit (bspw. SDG 13 – Maßnahmen 
zum Klimaschutz), Digitalisierte Arbeitswelt 
(bspw. SDG 9 – Industrie, Innovation und In-
frastruktur), Organisation des Ausbildungs-
betriebs, Berufsbildung sowie Arbeits- und 
Tarifrecht (bspw. SDG 4 – Hochwertige Bil-
dung) und Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit (bspw. SDG 3 – Gesundheit und 
Wohlergehen) erarbeitet. [26] 

Standardberufsbildpositionen manifestieren 
die Relevanz der mit ihnen verbundenen 
Themenbereiche und den Anspruch, die 
dualen Ausbildungsberufe anzupassen. So 
gelten die neuen Standards für alle Aus-
bildungsordnungen, welche seit dem 
01.08.2021 in Kraft treten. Zusätzlich soll 
eine Empfehlung an die Betriebe erfolgen, 
direkt nach den neuen Standards auszu-
bilden und nicht auf die neuen Verordnun-
gen zu warten. Außerdem waren bzw. sind 
verschiedene Qualiizierungsangebote für 
Ausbildende vorgesehen. [27]  

Es ergeben sich allerdings mindestens zwei 
Fragen: Welche Verbindlichkeit lösen die 
Standartberufsbildpositionen bei den Aus-
bildenden aus und wo bzw. in welchem Maße 
werden diese mit den fachlichen Kompeten-
zen verknüpft? Warum werden Lehrende 
an berulichen Schulen nicht ausdrücklich 
adressiert? Letzteres ist sehr wahrschein-
lich mit der Zuständigkeit der Länder in 
Sachen Aus- und Weiterbildung der Lehren-
den zu begründen. Lehrende an berulichen 
Schulen dürfen nicht vergessen werden – 
immerhin wird über die Qualität des dualen 
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Ausbildungssystems an beiden Lernorten 
entschieden: Dem Ausbildungsbetrieb und 
der berulichen Schule.

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICK-
LUNG UND DEREN ZIELKONFLIKTE 
IN DER AUSBILDUNG VON LEHRENDEN 
AN BERUFLICHEN SCHULEN
Gerade mit Blick auf Klimawandel und da-
durch bedingte Problemstellungen wird 
deutlich, dass die dringend notwendigen 
Transformationen so schnell wie möglich 
angeschoben werden müssen, um negative 
Auswirkungen einzudämmen. Demnach be-
steht auch in der Anpassung der berulichen 
Bildungslandschaft sofortiger Handlungs-
bedarf. Standardberufsbildpositionen sind 
ein deutliches Signal, müssen aber mit Leben 
gefüllt werden und schnellstmöglich in die 
Lehre einließen. 

Lehrende an berulichen Schulen haben da-
bei großen Einluss auf das Gelingen einer 
berulichen Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Es stellt sich die Frage, wie diese 
mit Zielen nachhaltiger Entwicklung und 
deren Zielkonlikten vertraut sind. An der 
Stelle setzte eine Untersuchung im Rah-
men des Projektes Circle21: Education for 
a Circular Sustainable Development in the 
21st Century an. Im Fokus standen (ange-
hende) Lehrende an berulichen Schulen 
für die bereits beschriebenen Kernbereiche 
Elektromobilität und IKT. Es sollte ermittelt 
werden, welche Rolle Ziele für nachhaltige 
Entwicklung und deren Zielkonlikte in der 
Ausbildung und der eigenen Lehre der (an-
gehenden) Berufsschullehrenden spielen. 

Hierfür wurde ein zweistuiges Verfahren 
durchgeführt. Im ersten Schritt fand 
eine Analyse von Modulbeschreibungen 
entsprechender Studiengänge in Berlin und 
Sachsen-Anhalt statt. Zunächst wurden die 
digital verfügbaren Modulhandbücher über 
die Suchfunktion des PDF-Leseprogramms 
automatisiert auf zwölf zuvor deinierte 

Schlüsselbegriffe durchsucht. Es zeigte sich, 
dass das komplexe Themengebiet der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung und deren Ziel-
konlikte über starr formulierte Begriffe nicht 
umfassend abgebildet werden konnte. Daher 
wurde die Kategorie Sonstiges hinzugefügt 
und die automatisierte mit der herkömmli-
chen händischen Inhaltsanalyse kombiniert.

Es wurden 16 Modulhandbücher auf 13 Such-
begriffe (inklusive Sonstiges) untersucht. 
Das entspricht 208 Feldern für summierte 
möglicher Treffer, welche mit Hilfe einer      
(teil-)automatisierten Inhaltsanalyse auf 
knapp 1500 Seiten ermittelt wurden.

Dabei war grundlegend festzustellen, dass 
Ziele für nachhaltige Entwicklung in der 
Ausbildung von Berufsschullehrenden in für 
Elektromobilität und IKT relevanten Aus-
bildungsberufen deinitiv eine Rolle spiel-
en. Diese konzentriert sich allerdings auf 
bestimmte Module, welche meist nicht ver-
plichtend sind und demnach nur diejenigen 
erreichen, die schon sensibilisiert sind. Die 
Adressierung von Zielkonlikten innerhalb 
und zwischen den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung fanden sich nur an sehr weni-
gen Stellen wieder.        

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
AUS DREI PERSPEKTIVEN
Mithilfe der Voruntersuchung der Modul-
beschreibungen konnte im ersten Schritt 
analysiert werden, welche Inhalte den an-
gehenden Lehrenden während ihres Studi-
ums vermittelt wurden. Allerdings handelt 
es sich hierbei lediglich um kurze theo-
retische Beschreibungen der Module. Was 
tatsächlich vermittelt wurde bzw. wird, war 
auf diese Weise nicht festzustellen. Daher 
sollten die vermittelten Inhalte und Kom-
petenzen im zweiten Schritt noch genauer 
betrachtet werden. 

Zusätzlich wurde untersucht, wie (ange-
hende) Lehrende selbst Ziele für nach-
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haltige Entwicklung und deren Zielkonlikte 
in ihre Lehre integrieren (wollen). Hierfür 
wurde die zuvor durchgeführte Analyse als 
Basis verwendet. Diese theoretische Be-
trachtung sollte mit der Praxis abgeglichen 
werden. Zu diesem Zweck wurden Leitfad-
eninterviews durchgeführt. 

Bis Ende 2021 konnten trotz Pandemiesitu-
ation fünf ausführliche Interviews mit (an-
gehenden) Lehrenden für Elektromobilität 
und IKT an berulichen Schulen durchge-
führt werden. Vier Teilnehmende waren 
dem Kernfach Elektrotechnik zuzuordnen, 
wobei sich die Zweitfächer von Sport über 
Mathematik bis hin zu Informationstechnik 
erstreckten. Eine Person hatte das Studium 
bereits abgeschlossen und lehrte mit Schw-
erpunkt Energietechnik. Vier Personen be-
fanden sich kurz vor dem Ende ihres Studi-
ums, wobei drei bereits lehrend tätig waren. 

Der Themenkomplex der nachhaltigen Ent-
wicklung erstreckt sich über diverse Be-
reiche des Lebens und eine Vielzahl von 
Aspekten darin. Dabei beschäftigen sich 
Menschen im privaten Bereich mit The-
men der Nachhaltigkeit, welche mit ihren 
berulichen Tätigkeiten nicht zwingend 
verknüpft sein müssen. Im Prozess der Er-
stellung des Interviewleitfadens wurde das 
Problem einer möglichen Vermischung von 
Perspektiven deutlich. Daher wurde entsch-
ieden, diese Herausforderung während der 
Interviews offen zu kommunizieren und die 
Hauptfragengruppe klar in die drei Rollen 
Privatperson, Studierende:r und Lehrende:r 
zu unterteilen. 

Drei Fragen pro Fragengruppe wurden so for-
muliert, dass die Antworten aus den drei Per-
spektiven gegenübergestellt werden konnten. 
Die jeweils erste Frage sollte ermitteln, was 
die Befragten in den unterschiedlichen Rol-
len als nachhaltige Entwicklung deinieren. In 
der Rolle der Privatperson konnten zwei In-
terviewteilnehmende für sich eine Deinition 

für nachhaltige Entwicklung inden. Person 
C beschrieb sie als Genügsamkeit, bei der 
tatsächliche menschliche Bedürfnisse deini-
ert werden. Person D verstand darunter den 
Abdruck, den Menschen auf der Erde hinter-
lassen, wobei dieser in Industrieländern kaum 
neutral sein könne.  

Mobilität als Baustein der nachhaltigen Ent-
wicklung wurde von jeweils zwei (Privat-)
Personen und zwei Studierenden angespro-
chen, wobei ein guter ÖPNV und Fahrrad-
fahren als Lösungsansatz genannt wurden. 
Das einzige Querschnittsthema aus allen 
drei Perspektiven war die Betrachtung von 
CO

2
-Emissionen in Produktion, Energieer-

zeugung, Mobilität und Konsum. 

Thematische Überschneidungen zwischen 
privater und studentischer Perspektive 
traten häuiger auf, wobei es seltener zu 
Schnittmengen mit der Perspektive (zukünft-
iger) Lehrpersonen kam. Studierende:r bzw. 
Person A erwähnte, dass Bildung immer 
deutlicher Bildung für nachhaltige Entwick-
lung wird und dass die Studierenden selbst 
ein Hebel für Lösungen wären. Diesen Hebel 
sahen drei der fünf Befragten aus Perspe-
ktive der Lehrperson auch bei den Lernen-
den an berulichen Schulen. 

“Ich bin mit meinem Unterrichtsgeschehen 
nicht nur für mich selbst verantwortlich, 
sondern eben auch maßgeblich für die Bil-
dung von Schülerinnen und Schülern und da 
gewisse Impulse setzten kann, die ziemlich 
sicher in manchen Kreisen nicht einfach 
kommen.” - Person D     

Mit einer weiteren Frage für die Gegenüber-
stellung der drei Perspektiven wurde ermit-
telt, welche Ziele für nachhaltige Entwick-
lung den Interviewteilnehmenden privat/
studierend/lehrend begegneten. An der 
Stelle sei erwähnt, dass die Ziele für nach-
haltige Entwicklung in einem Beiblatt vorab 
und im Einführungskapitel des Interviews 
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erläutert wurden und bis auf einen Fall be-
reits bekannt waren. Begründet mit der Viel-
zahl der Nennungen werden die Ergebnisse 
dieser Frage in Zahlenwerten innerhalb ein-
er Matrix dargestellt (Abbildung 5). 

Hierbei wurden die Nennungen pro Perspe-
ktive gezählt, deren Summen pro SDG und 
Perspektive ermittelt und relevante Werte 
grün hervorgehoben. Signiikante Werte 
sind pro SDG und Perspektive größer Zwei, 
da drei Nennungen bei fünf Befragten die 
Mehrheit darstellen. In den Summen der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung sind ma-
ximal 15 Nennungen möglich, weshalb hier 
fünf Nennungen (ein Drittel) erwähnenswert 
sind.  

Generell fanden fast alle Ziele für nach-
haltige Entwicklung aus den jeweiligen 
Perspektiven heraus Erwähnung, wobei 
26 Nennungen der Privatpersonen, 19 aus 
Perspektive der Studierenden und 17 in 
der Rolle der Lehrenden zu verzeichnen 
waren. Abnehmende Summen der SDG- 
Nennungen waren zu erwarten, da die Rol-
len themenspeziischer werden. So begeg-
nete allen Befragten im privaten Bereich 
Ziel 12 (Nachhaltiger Konsum und Produk-
tion), wobei dieses SDG aus Perspektive der 
Studierenden und Lehrenden nicht genannt 
wurde. Dennoch ergab sich für dieses Ziel 
eine Summe von einem Drittel der mögli-
chen Nennungen über die drei Perspektiven.

Ein weiteres relevantes Ziel für nachhaltige 
Entwicklung im Privatbereich war SDG 11 
(Nachhaltige Städte und Gemeinden), was in 
den Rollen der Studierenden und Lehrenden 
unterstrichen wurde und so zu einer Summe 
dieses Ziels von sechs Nennungen führte. 
Hierbei wurden Energie- und Mobilitäts-
wende als Zielstellungen thematisiert.

Das Ziel, welches den Befragten in den drei 
Rollen am meisten begegnete, war SDG 13 
(Maßnahmen zum Klimaschutz), mit ins-
gesamt acht Nennungen. Vier davon wurden 
im privaten Bereich und jeweils zwei aus den 
Perspektiven der Studierenden und Leh-
renden erfasst. Die Studierendenperspek- 
tiven von Person A und E brachten an der 
Stelle die allgemeine Klimabildung und die 
dringend notwendige Energiewende als rel-
evante Themenkomplexe hervor. 

ZIELKONFLIKTE INNERHALB UND 
ZWISCHEN ZIELEN FÜR NACH-
HALTIGE ENTWICKLUNG
In der letzten Frage für den Vergleich der 
Rollen der Interviewteilnehmenden sollten 
Zielkonlikte innerhalb und zwischen Zie-
len nachhaltiger Entwicklung dargestellt 
werden, die den Befragten privat/während 
ihres Studiums/in Ihrer Lehre begegnet 
sind. Zudem sollten sie beschreiben, wie sie 
mit diesen Zielkonlikten umgehen (wollen). 
Dabei wurde eine Vielzahl von Konlikten aus 
den drei Perspektiven heraus beleuchtet, 
welche den Rahmen dieser Zusammenfas-
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SDG

Privatpersonen 1 1 1 1 0 2 1 1 0

Studierende 1 0 2 2 1 1 2 1 2

Lehrende 0 0 2 2 1 1 4 1 1

Summen (∑) 2 1 5 5 2 4 7 3 3

Abbildung 5 Nennungen aus drei Perspektiven bezogen auf Ziele für nachhaltige Entwicklung (IBBF, 2022)
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sung deutlich übersteigen würden. Daher 
soll auf zwei besonders relevante Zielkon-
liktbereiche eingegangen werden. 

Wie im vorherigen Themenkomplex wurde 
auch an dieser Stelle das Ziel 13 (Maßnahmen 
zum Klimaschutz) am häuigsten genannt. 
Im Bereich der Privatpersonen wurde in 
drei Fällen auf das Beispiel des Reisens und 
damit verbundener CO

2
-Emissionen einge-

gangen. Dabei dienten Reisen der Erholung 
(SDG 3) und der eigenen (interkulturellen) 
Bildung (SDG 4), verursachen aber gerade 
durch Flug- oder Schiffsreisen enorme 
CO2-Emissionen, welche den Klimawandel 
vorantreiben. Die Befragten waren sich die-
ser Zielkonlikte bewusst, wobei die Aushan-
dlung eines legitimen Maßes eine Herausfor-
derung darstelle. So war es Hobbytaucher 
Person A nur schwer möglich, auf günstige 
Flüge in oft weit entfernte Tauchgebiete zu 
verzichten und Person E erreicht ihre Fami-
lie nur über den Luftweg. Beide gestatten 
sich in bestimmten Fällen Reisen mit dem 
Flugzeug, wobei sie sich selbst begrenzen. 
Hier stehen SDG 3 und 4 gegen SDG 13. 
Aus der Perspektive der Studierenden wur-
den CO2-Emissionen thematisiert, welche 
durch die Produktion und den Transport für 
Elektromobilität und IKT notwendig seien. 
So beschrieb Person E die Herstellung von 
Solarzellen, wobei wieder CO2-Emissionen 
entstehen und eingesetzte Chemikalien 
bzw. verdunstendes Wasser zur Erzeugung 
des Lithiumcarbonats für Akkumulatoren 

das Leben unter Wasser (SDG 14) und an 
Land (SDG 15) gefährden würden. Es stehen 
sich positive Effekte innerhalb der Ziele 7 
(Bezahlbare und saubere Energie) und 13 
(Maßnahmen zum Klimaschutz) und nega-
tive Effekte in SDGs 13, 14 und 15 gegenüber. 

In der Rolle der Lehrenden wurde daran 
angeknüpft und von drei Personen Zielkon-
likte in Energie- und Mobilitätswende dar-
gestellt. So müsste nicht nur die Ökobilanz 
der Elektrofahrzeuge während der Nutzung, 
sondern auch inklusive der Produktion be-
trachtet werden. Gerade durch das Kernele-
ment der Akkumulatoren entstünden Emis-
sionen, welche über die Nutzungszeit im 
Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen wieder 
ausgeglichen werden müssten. Hier stehen 
sich auf der Positivseite SDG 11 (Nachhaltige 
Städte und Gemeinden) und SDG 13 (Maß-
nahmen zum Klimaschutz) und SDG 13 und 
SDG 12 (Nachhaltiger Konsum und Produk-
tion) gegenüber.  

Der zweite zu beleuchtende Zielkonlikt-
bereich weist gerade durch Nennung aller 
Befragten ebenfalls eine besonders hohe 
Relevanz auf. Es handelt sich um Konlikte 
in Ziel 4 (Hochwertige Bildung), welches 
von den Interviewteilnehmenden gerade in 
den Rollen Studierende:r und Lehrende:r 
thematisiert wurde. Schon während des 
Studiums bestünde ein Problem darin, dass 
der Fokus auf der zu vermittelnden (elektro-
technischen) Theorie läge und ökologische 
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∑

1 3 5 4 2 2 0 1 26

1 2 0 2 1 1 0 0 19

0 1 0 2 1 0 1 0 17

2 6 5 8 4 3 1 1 62
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Betrachtungen maximal Randthemen seien. 
Zudem seien diese verbindlichen Inhalte 
generell sehr anspruchsvoll für die meisten 
Studierenden, wodurch kaum Platz für wei- 
tere Themen wäre.  Hier stehen sich ein-zelne 
Aspekte innerhalb des SDG 4 gegenüber.   

Ähnlich verhält es sich mit der Lehrenden-
perspektive, in der die Rolle der Lehrperson 
selbst den Zielkonlikt darstellt. So würden 
Lehrinhalte immer weiter komprimiert, wobei 
das Thema Bildung für nachhaltige Entwick-
lung noch hinzukommt. Da die Lehreinheiten 
zeitlich begrenzt sind, gehen berufsspezi-
ische und prüfungsrelevante Inhalte vor. Die-
ses Dilemma sei nur schwer zu lösen. 

Letztgenannter Zielkonlikt macht erneut auf 
das Problem der bereits erwähnten Belastung 
der Lehrpersonen aufmerksam. So sorge der 
Lehrendenmangel auch ohne zunehmend 
verdichtete Lehrinhalte für Überlastungen 
der Lehrenden und führe auch schon in der 
Vorbereitung zum Lehrdienst zu Frustra-
tionen. Zudem müsse man auch als Lehrper-
son auf die eigene Gesundheit achten, was 
häuig vergessen würde. Im Sinne des SDG 
4 ist es stets möglich, für die Vorbereitung 
der nächsten Lehreinheit noch mehr Zeit zu 
investieren und diese somit zu verbessern. 
Wenn dabei allerdings die eigene Ernährung, 
Bewegung oder Entspannung vernachlässigt 
würden, könne man langfristig nicht mehr 
angemessen lehren. Es stehen sich Aspekte 
der SDGs 4 und 3 (Gesundheit und Wohlerge-
hen) gegenüber.

Die Thematisierung von Zielkonlikten in der 
eigenen Lehre sei generell schwierig, da man 
hier meist nur mit der eigenen Meinung ar-
gumentieren könne. Für eine angemessene 
Einbettung bräuchte es entsprechende In-
formationen, gute Vorbereitung und Selb-
stbewusstsein. Man müsse die Klassen für 
solche Diskussionen gut kennen und über 
eine gewisse Mediator:innenkompetenz ver-

fügen. Daher würden Lehrende Konlikte 
eher scheuen. Mit der notwendigen Sicher-
heit in der Konzeptionierung könnten Ziel-
konlikte verknüpft mit Fachinhalten einge-
baut werden. Zudem wurden verbindliche 
Anweisungen von der Leitungsebene zur 
entsprechenden Überarbeitung der Lehr-
pläne als einen Hebel gesehen.

ERKENNTNISSE AUS DEN INTERVIEWS
Durch die Interviews wurde die Vermutung 
bestätigt, dass sich die drei Rollen Privat-
person, Studierende:r und Lehrende:r nicht 
immer klar trennen lassen und sich gegen-
seitig beeinlussen. Gelehrt wird nicht nur 
im Klassenzimmer und persönliche Einstel-
lungen werden teilweise hereingetragen.

Grundsätzlich waren sich die fünf Interview-
teilnehmenden als Privatpersonen der aktu-
ellen globalen Problemstellungen und not-
wendigen Transformationen bewusst. Sie 
thematisierten unterschiedliche Ziele für 
nachhaltige Entwicklung insbesondere um 
die SDGs 11 (Nachhaltige Städte und Gemein-
den), 12 (nachhaltiger Konsum und Produk-
tion) und 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz). 
Dabei wurden prominente Themen wie Ver-
meidung von Flugreisen, tierproduktarme 
Ernährung, Vermeidung von Fast Fashion 
und Abkehr von Verbrennungsmotoren  
angesprochen. Darüber hinaus wurde 
Ressourceneinsatz im Bau und in der IKT-
Branche in Verbindung mit Produktlebens-
zyklen kritisiert und eine echte Kreislauf-
wirtschaft gefordert. Daran anknüpfend 
wurden unterschiedliche Zielkonlikte sicht- 
bar gemacht, welche meist mit Negativ-
effekten in SDG 13 (Maßnahmen zum Klima-
schutz) und 12 (Nachhaltiger Konsum und 
Produktion) in Verbindung standen.

In der Ausbildung der Lehrenden für Elektro-
mobilität und IKT wurden überwiegend Ziele 
für nachhaltige Entwicklung beschrieben, 
welche eher mit den Universitäten selbst 
als mit den Lehrinhalten zu tun hatten. 
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Gerade dieser Fakt ist aufschlussreich 
und zeigt, dass Universitäten als Lernorte 
selbst eine Verantwortung haben und sich 
entsprechend der nachhaltigen Entwicklung 
ausrichten müssen. Angehende Lehrende 
und andere Studierende werden natürlich 
durch fachliche Inhalte innerhalb der Lehr-
veranstaltung sensibilisiert, können aber 
offensichtlich zusätzlich über bezahlbare 
nachhaltige Speisen in der Mensa, Lebens-
mittelrettungsaktionen oder Aktionen für 
Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden. 

Zudem kamen die Befragten vereinzelt 
auch mit fachlichen Inhalten in Berührung, 
welche sich vornehmlich im Bereich der 
Energiewende verorten ließen. Es wurde 
allerdings kritisiert, dass Ziele für nach-
haltige Entwicklung und gerade damit 
verbundene Zielkonlikte meist nur in op-
tionalen Modulen zu inden seien und vor-
rangig technische Betrachtungsweisen im 
Fokus stünden. Diese Aussagen lassen sich 
mit den Ergebnissen der Voruntersuchung 
der entsprechenden Modulbeschreibungen 
bestätigen. So würde es meist um tech-
nische Optimierungen gehen und nicht um 
die eigentliche Ermittlung und Deckung der 
Bedürfnisse. Es wird nicht nach dem besten 
Mobilitätskonzept gefragt, sondern nach 
dem besten Automobil.

„Wir machen es, weil wir es können, aber ist 
das Grund genug?” – Person C

Ähnlich verhielt es sich laut den Befragten 
in ihrer Rolle als Lehrende. In ihren bisheri-
gen Einsätzen als Lehrpersonen und den 
dazugehörigen Vorbereitungen läge der 
Fokus stets auf fachlichen Inhalten, welche 
zunehmend verdichtet würden. Dabei müsse 
an den Schulen gewichtet werden, was in 
der Praxis in den Unternehmen heute ge-
braucht wird und was den Lernenden für die 
Prüfungen vermittelt werden muss. Bildung 
für nachhaltige Entwicklung sei für viele 

Lehrende ein wichtiges Thema, konkurriere 
allerdings mit den fachlichen Inhalten. 

„Und wenn man dann immer noch andere 
Themen mit reinnimmt, wie die Nachhaltig-
keit und dazu Diskussionen, die ja nicht zum 
Stundenthema führen, sondern das Allge-
meinwissen und die Reife der Persönlichkeit 
betrifft, die muss ja da auch irgendwo mit 
rein. Da wird ja die Zeit nicht angehalten. 
Das muss ja alles in die 90 Minuten mit rein. 
Wir würden gerne runder beschulen aber 
das passt irgendwie nicht richtig mit dem 
Konlikt der Zeit.“ – Person A

Hinzu komme die Überlastung der Lehrper-
sonen durch Lehrendenmangel und hohe 
Krankheitsraten. Man könne die eigene Vor-
bereitung zwar stets optimieren und ver-
suchen, Bezüge zu Zielen nachhaltiger Ent-
wicklung herzustellen, benötige dafür aber 
Zeit und dürfe sich selbst nicht überarbeit-
en. So zeigen die Ergebnisse der Interviews, 
dass Lehrende sich sogar mit Zielkonlikten 
innerhalb und zwischen Zielen für nach-
haltige Entwicklung auseinandersetzten, 
aber ihnen fehle Zeit und fachliche Sicher-
heit für die Integration in die eigene Lehre. 

Es bräuchte zudem klare Signale der Leitung 
für die Integration von Zielen für nachhaltige 
Entwicklung in alle Fächer, Raum für die 
Weiterbildung der Lehrenden in dem Bereich 
und Zeit für entsprechende Diskussionen in 
den Lehreinheiten. Ziele nachhaltiger Ent-
wicklung und deren Zielkonlikte spielen in 
Ausbildung und Lehre von (angehenden) 
Lehrenden für Elektromobilität und Infor-
mations- und Kommunikationstechnik eine 
untergeordnete Rolle, was durch Zeitmangel 
und Überlastung intensiviert wird. Dies führt 
zu einer Vernachlässigung eines Leitbildes, 
welches über die überfachliche Standard-
berufsbildposition Umweltschutz und Nach-
haltigkeit seit August 2021 an Verbindlichkeit 
zugenommen hat.  
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„Thema Nachhaltigkeit muss verplichtend 
in jedem Unterricht stattinden.“ – Person B

BERUFLICHE WEITERBILDUNG FÜR 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Es war festzustellen, dass Ziele für nach-
haltige Entwicklung und deren Zielkonlikte 
in Ausbildung und Lehre von Lehrenden 
für Elektromobilität und Informations- und 
Kommunikationstechnik teilweise abgebil-
det, aber durch Verdichtung der fachlichen 
Inhalte und generellem Mangel an zeitlichen 
Ressourcen vor und während der Lehrein-
heiten nachrangig behandelt werden. Es 
zeigten sich generelle Problemstellungen, 
die von Forschenden aufgezeigt werden 
können, aber als gefestigte Strukturen nur 
schwer zu beeinlussen sind. Lehrinhalte 
an Universitäten hingegen können mit den 
entsprechenden Schlüsselpersonen disku-
tiert werden.

Ein weiterer möglicher Hebel offenbarte 
sich in Aussagen der Befragten zum Thema 
der Zielkonlikte aus Perspektive der Leh-
renden. So sei Thematisierung von Ziel-
konlikten in der eigenen Lehre schwierig, 
da man hier meist nur mit eigener Meinung 
argumentieren könne. Daher würden Leh-
rende häuig Konlikte scheuen.

“Lehrerinnen und Lehrer bewegen sich zeit-
weise auf dünnem Eis, wenn sie sich auf  
solche Diskussionen einlassen. Gerade wenn 
sie nicht auch selber gut informiert sind.”  
– Person D

Zudem wurde in den Interviews erhoben, ob 
die Befragten zum damaligen Zeitpunkt be-
reits an Weiterbildungsangeboten zu Elek-
tromobilität und IKT teilgenommen hatten 
und ob Ziele für nachhaltige Entwicklung 
und deren Zielkonlikte darin thematisiert 
worden sind. Lediglich eine Person hatte 
zum Zeitpunkt des Interviews an einem 
Weiterbildungsformat zu nachhaltiger Ent-
wicklung teilgenommen, wobei dort die 

Schnittmenge mit Elektromobilität und 
IKT gering war. Weiterbildungsangebote zu 
Zielkonlikten in dem Themenbereich hatte 
keine der befragten Personen wahrgenom-
men bzw. auch keine Kenntnis von solchen 
Formaten. Diese Aussagen deckten sich mit 
den Rechercheergebnissen in Vorbereitung 
des Projektes Circle21. 

BERUFLICHES WEITERBILDUNGS-
ANGEBOT FÜR NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG
Bedarfe an Weiterbildungsangeboten zu 
Zielen nachhaltiger Entwicklung und deren 
Zielkonlikten in der digital vernetzten Elek-
tromobilität wurden sowohl über Inhalts-
analyse der Modulbeschreibungen als auch 
die Interviews identiiziert. Folgerichtig 
wurden im Rahmen des Projektes Circle21 
Weiterbildungsformate für (angehende) Leh-
rende an berulichen Schulen entwickelt. 

Hierfür wurde ein didaktisches Konzept 
entwickelt und getestet, welches aus einem 
eher theoretischen und einem praktischen 
Teil besteht. Zunächst werden Lehren aus 
der Historie von Elektromobilität und IKT 
gezogen und damit verbundene mögliche 
Vor- und Nachteile diskutiert. Elektromo-
bilität wird über unterschiedliche Aspekte 
näher betrachtet und ein Vergleich zwischen 
Aufbau von Elektrofahrzeugen und Ver-
brennerfahrzeugen hergestellt. Dies führt 
zum Schwerpunktthema des Weiterbildungs- 
angebots: Umgang mit Rohstoffen. Wie 
bereits benannt, entfallen in Elektrofahr-
zeugen bestimmte Baugruppen und somit 
Rohstoffbedarfe, wobei an anderen Stellen  
andere Rohstoffe in größeren Mengen be-
nötigt werden. Durch das mögliche Ver-
schmelzen der Fahrzeuge mit IKT können 
sich diese Verschiebungen intensivieren. 

Deshalb werden Smartphones in dem Kon-
zept als Beispiel für IKT genutzt. Sie verbin-
den nicht nur diverse Aspekte des Themen-
bereiches auf kompakte Weise, sondern sind 
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sehr stark verbreitet und somit für Teilneh-
mende greifbar.

„Das Thema Smartphone und E-Mobilität 
wären vielleicht die besten Beispiele, um das 
Bewusstsein zu fördern.“ – Person C

Anhand des Aufbaus von Smartphones 
werden Baugruppen und dafür benötigte 
Rohstoffe dargestellt, wozu neben Kunst-
stoffen und Glas und Keramik auch (sel-
tene) Metalle und seltene Erden zählen. Da-
ran anknüpfend wurde beleuchtet, welche 
ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Problemstellungen sich aus Rohstoffabbau 
und Produktion und Entsorgung der Geräte 
ergeben. Nach der Beschreibung von Pro-
blemen werden Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung als umfassender Lösungsansatz 
hergeleitet. Hierfür wird zunächst ein ge-
meinsames Verständnis für den Begriff der 
nachhaltigen Entwicklung hergestellt, wobei 
historische Meilensteine und Modelle zum 
Einsatz kommen. Auf dieser Basis werden 
Ziele für nachhaltige Entwicklung und spe-
ziell das SDG 4 (Hochwertige Bildung) be-
leuchtet. 

Im Rahmen des Weiterbildungsangebots 
wird auch der Begriff des Zielkonlikts her-
gleitet. Hier sollen sich Teilnehmende über 
eigene Beispiele (auch aus privater Perspe-
ktive) annähern. Darauf folgt eine Übung, in 
der die Teilnehmenden gruppenweise Ziel-
konlikte in Elektromobilität und IKT identii-
zieren und beschreiben.   

MODULARITÄT UND  
KREISLAUFFÄHIGKEIT
Zentrales Thema der Zielkonlikte der digi-
tal vernetzten Elektromobilität ist der Um-
gang mit dafür notwendigen Rohstoffen und 
damit verbundenen Problemstellungen. Der 
Abbau von seltenen Erden und Metallen und 
die Produktion und Entsorgung verursachen 
Negativauswirkungen auf Ökosysteme und 
deren Bewohnende. 

Als Lösungsansätze werden den Teilneh-
menden Modularität und Kreislauffähigkeit 
vorgestellt. Modularität bezeichnet hierbei 
die Möglichkeit, bestimmte Baugruppen 
eines Produkts möglichst unkompliziert aus-
tauschen zu können. Anhand des Beispiels 
der Smartphones der Shift GmbH wird der 
Aufbau modularer IKT erläutert (Abbildung 
6). Die sogenannten Shiftphones sind nach 
Reparaturstatistiken konzipiert, wodurch 
häuig defekte Module leicht ausgetauscht 
werden können. So ist der Akku des Geräts 
gänzlich ohne Werkzeug zu wechseln 
und für den Austausch der Displayeinheit 
benötigt man lediglich den mitgelieferten 
T3-Torx-Schraubendreher. Was bei den 
größeren Herstellern nicht möglich ist oder 
sogar aktiv verhindert wird, kann hier durch 
alle Nutzenden durchgeführt werden. Die 
Ersatzteilversorgung und Unterstützung 
bei schwierigen Fällen wird von der Shift 
GmbH gewährleistet. Auf diese Weise kön-
nen Shiftphones deutlich länger als die  
bereits erwähnten 18 Monate genutzt 
werden. Zudem bietet das Unternehmen 
Upgrade-Optionen an. 

Ist ein Gerät oder sind bestimmte Module 
nicht mehr zu reparieren, werden sie ge-
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sammelt, Rohstoffe extrahiert und in die 
Produktion zurückgeführt. Voraussetzung 
dafür ist die Kreislauffähigkeit der Produkte. 
Der Ansatz muss bereits bei der Konzeption 
von Geräten berücksichtigt werden, damit 
Rohstoffe nach der Nutzung unkompliziert 
zurückgewonnen werden können. 

Die Shift GmbH schafft an der Stelle über 
ein Rohstoffpfand Bewusstsein für den Wert 
der verbauten Ressourcen und zusätz-lich 
einen Anreiz zur Rückgabe gänzlich defek-
ter Geräte. Durch dieses Vorgehen wird der 
sogenannte Technische Kreislauf (Abbildung 
7) geschlossen und es müssen keine bzw. 
nur sehr wenige Rohstoffe hinzugekauft 
werden. 

Durch Kombination von Modularität und 
Kreislauffähigkeit wird den Teilnehmen-
den aufgezeigt, dass Zielkonlikte nie ganz 
vermeidbar, aber abbaubar sind, und dass 
Vorteile bestimmter Produkte mit so wenig 
Nachteilen wie möglich zu erreichen sind.

DIGITALE UNTERNEHMENS-
BESICHTIGUNG
Während des ersten Testlaufs des Weiter-
bildungsangebots im Sommersemester 
2021 bestand eine Herausforderung in der 
pandemischen Lage und den daraus fol-
genden Kontaktbeschränkungen. Demnach 
musste die Unternehmensbesichtigung des 
Standortes der Shift GmbH im hessischen 
Falkenberg mit Hilfe eines Videokonferenz-
Werkzeugs durchgeführt werden. Gründer 
und Geschäftsführer Samuel Waldeck nahm 
die angehenden Lehrenden mit auf einen 
Rundgang, wobei er selbst die Motivation 
und Entstehung der Shift GmbH beleuchtete.

Im zweiten Teil stellte der Leiter der Kon-
struktionsabteilung Daniel Rauh das Kon-
zept Design nach Reparaturstatistik und die 
Vision Universal Computing (Smartphone 
als Recheneinheit für Tablet/Laptop) vor. 
Anschließend zeigte Ingenieur Roman Höpf-
ner die Reparaturabteilung. Mikroelektronik- 
Experte Meyooki Suting demonstrierte darin 
die Displayreparatur und der Auszubildende 
Marwan Qasm Sleman Al-Ali führte eine Repa-
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ratur am Display-Verbinder durch, welche für 
Nutzende selbst nicht einfach möglich wäre. 
Abschließend beantwortete das Shift Team 
Fragen der angehenden Lehrenden.

Durch die Einblicke und Antworten im Rah-
men der digitalen Unternehmensbesich-
tigung sollte verdeutlicht werden, dass es 
sich bei Modularität und Kreislauffähigkeit 
nicht nur um theoretische Lösungsansätze 
handelt, sondern dass diese bereits ver-
wirklicht werden. Ein Videomitschnitt der 
Besichtigung ist über die Projektwebseite 
Circle21 auf https://ibbf.berlin/projekte ver-
fügbar.

REPARATURFÄHIGKEIT PRAKTISCH 
ERFAHREN
Um die Konzepte der Modularität und Kreis-
lauffähigkeit noch unmittelbarer erfahrbar 
zu machen, wurden im Rahmen des Projek-
tes zehn Shiftphones mit entsprechendem 
Werkzeug angeschafft. Innerhalb der Test-
läufe der Weiterbildungsformate konnten 
die Teilnehmenden daran in Gruppen Aufga-
ben durchführen und diese relektieren.

Zunächst sollten die (angehenden) Leh-
renden die Geräte schrittweise demontie-
ren und wieder zusammensetzten. Hierfür 
wurde eine entsprechende (De-)Montage-
anleitung und eine Tischunterlage zur Unter- 
stützung erstellt (Abbildung 8).  

Darauf aufbauend sollten die Teilnehmenden 
mit Hilfe einer Checkliste unterschiedlich 
komplexe Fehler der Geräte identiizieren 
und beheben. Die zuvor installierten defek-
ten Module reichten von tiefenentladenen 
Akkus über defekte Ohrhörer bis hin zu de-
fekten Power-Buttons. Bestimmte Defekte 
stellten Herausforderungen dar, wobei sich 
alle Teilnehmenden trauten, Hand an die 
iligranen Geräte zu legen und schluss- 
endlich waren fast alle Shiftphones wieder 
einsatzbereit.

KONZEPTIDEEN 
FÜR BERUFLICHE LEHRE
Durch die digitale Unternehmensbesichti-
gung und den Hands-on-Teil sollten die zu-
vor eher theoretischen Inhalte der Weiter-

Ziele für nachhaltige Entwicklung und deren Konlikte in der Lehre für die digital vernetzte Mobilitätswende

Abbildung 8 Module auf Tischunterlage (IBBF, 2021)
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bildungsformate verstetigt und praktisch 
erfahrbar gemacht werden. 

Davon inspiriert entwickelten die Teilneh-
menden selbst Ideen für den Umgang mit 
Zielen für nachhaltige Entwicklung und 
deren Zielkonlikten für ihre (zukünftige) 
Lehre an berulichen Schulen. Diese wurden 
vorgestellt und diskutiert. Dabei entstan-
den Ideen um Rohstoffanalysen von Smart-
phones, Reparierbarkeit und Modularität 
von E-Scootern, und eine Gruppe entwarf 
einen Online-Selbstlernkurs um den gesam-
ten Themenkomplex.  

SCHLUSSFOLERUNGEN FÜR  
BERUFLICHE (WEITER-)BILDUNG 
FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG – B(W)BNE
Im Rahmen des Projektes Circle21 - Educa-
tion for Circular Sustainable Development 
in the 21st Century wurden die Inhalte der 
Ausbildung von Lehrenden an berulichen 
Schulen für digital vernetzte Elektromobili-
tät untersucht. Dabei zeigte sich, dass Ziele 
für nachhaltige Entwicklung eher in option-
alen Modulen abgebildet werden. Die Thema- 
tisierung von Zielkonlikten innerhalb und 
zwischen SDGs indet selten bis gar nicht 
statt. 

Über Interviews mit (angehenden) Leh-
renden konnte diese Erkenntnis bestätigt 
werden. Zudem wurde eine Diskrepanz 
zwischen den Perspektiven der Befragten 
als Privatpersonen und als Lehrpersonen 
deutlich. So waren sich die Interviewteil-
nehmenden der Relevanz von Zielen für 
nachhaltige Entwicklung bewusst und 
wollten entsprechende Inhalte vermitteln. 
Allerdings steht dieser Wunsch in zeitlicher 
Konkurrenz mit ohnehin stark verdichteten 
fachlichen Inhalten. An der Stelle bräuchte 
es eine höhere Verbindlichkeit des Themen-
komplexes und klare Positionen der Lei-
tungsebene. 

Zielkonlikte innerhalb und zwischen SDGs 
zu adressieren, stelle laut den (angehenden) 
Lehrenden eine besondere Herausforder-
ung dar. Die hohe Komplexität des Themas 
und schwer überschaubare Wirkungszusam-
menhänge sorgen für Unsicherheiten. Wenn 
Lehrende sich auf einem Gebiet nicht sicher 
genug fühlen, wird es meist nicht behan-
delt. Zudem fehle es an entsprechenden frei 
zugänglichen Bildungsmaterialen.  

An der Stelle knüpft das Weiterbildungs-
konzept von Circle21 an, welches Problem-
stellungen aufzeigt und Lösungsansätze 
praktisch erfahrbar macht. Der erste Test-
lauf fand im Rahmen der vertiefenden Lehr-
veranstaltung Energie- und Elektrotechnik 
für angehende Lehrende im Sommersemes-
ter 2021 beim Projektpartner, der Technisch-
en Universität Berlin, statt. Dies eröffnete 
die Möglichkeit, ein Format über 12 Termine 
ausführlich zu testen und Erkenntnisse zu 
gewinnen. Trotz der Herausforderungen der 
damaligen Pandemiesituation verlief die 
Lehrveranstaltung erfolgreich. Die ange-
henden Lehrenden nahmen bis auf wenige 
Ausnahmen sehr aktiv an den Diskussionen 
und Zwischenpräsentationen teil. 

Besonders gute Rückmeldungen gab es 
für den Hands-on-Teil mit den Shiftphones, 
welcher in der Pandemie-Situation über ein 
Rotationsverfahren der Geräte zwischen 
den Gruppen realisiert wurde. Durch unter-
schiedlich ausgeprägte Vorerfahrungen mit 
Reparaturen von technischen Geräten kam 
es vereinzelt zu Zweifeln an den eigenen 
Fähigkeiten. Umso größer war schlus-
sendlich die positive Erfahrung der Selbst-
wirksamkeit durch erfolgreiche (De-)Mon-
tage und Reparaturen. Darauf aufbauend 
konnten die Studierenden spannende ei-
gene Umsetzungsideen für ihre künftige 
Lehre entwickeln.

Die umfassenden Erkenntnisse des ersten 
Testlaufs wurden dazu genutzt, das Weiter-
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bildungsformat zu optimieren. Für einen 
zweiten Durchgang war ein kürzeres Format 
für internationale Teilnehmende vorgeseh-
en. Dabei unterstützte ein Experte für beruf- 
liche Bildung aus Litauen, der ebenfalls dem 
Projektkonsortium angehörte. Durch die 
Pandemie-Situation und den Krieg in der 
Ukraine musste der für das Frühjahr geplan-
te Transfer über eine Universität in Litauen, 
welche Lehrende an berulichen Schulen 
ausbildet, auf den Sommer 2022 verscho-
ben werden. 

Durch den Besuch einer Delegation von 
Lehrenden und berulichen Bildungs-
akteur:innen aus den Palästinensischen 
Gebieten kam es dennoch zu einem Test-
lauf mit internationalen Teilnehmenden. 
Dafür wurde das Weiterbildungsformat ins 
Englische übersetzt und auf zwei Tage mit 
insgesamt neun Stunden gekürzt. Durch 
regionale und kulturelle Unterschiede zu 
Deutschland war der Austausch zu Zielen 
nachhaltiger Entwicklung und Zielkonlikten 
für beide Seiten sehr erkenntnisreich. So ist 
Elektromobilität in den Palästinensischen 
Gebieten noch deutlich weniger verbreitet 
als in Deutschland, wobei Solarthermie als 
Baustein der Energiewende bereits seit 
Jahren etabliert ist.

Schlussendlich ist festzustellen, dass das 
Thema der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung global und auch national an Fahrt auf-
nimmt. Beruliche Bildung muss darin aber 
auch generell mehr Bedeutung beigemessen 
werden, da es für die dringend notwendigen 
Transformationsprozesse Fachkräfte zur Um-
setzung braucht. Die neuen Standardberufs-
bildpositionen sind dafür ein starkes Signal, 
aber nicht die Universallösung. 

Lehrende an berulichen Schulen stellen 
einen großen Hebel dar und müssen darin 
unterstützt werden, sich selbst und ihre 
Lehre weiterzuentwickeln. Hierfür leistet 
das von der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) geförderte Projekt Circle21 
einen ersten Beitrag. Das optimierte Weiter-
bildungsangebot zu Zielen für nachhaltige 
Entwicklung und deren Zielkonlikten in 
der digital vernetzten Elektromobilität wird 
über einen Instrumentenkoffer verstetigt. 
Dieser beinhaltet nicht nur frei nutzbare 
Folien zur Vorbereitung der Lehreinheiten, 
sondern auch zehn modulare und kreis-
lauffähige Shiftphones mit entsprechen-
den Werkzeugen, defekten Modulen und 
(De-)Montageanleitungen. Der Koffer ist im  
Institut für betriebliche Bildungsforschung 
(IBBF) ausleihbar.
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Institut für Betriebliche Bildungsforschung IBBF

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem für 
die vernetzte Energie- und Mobilitätswende 
nötigen Systemwissen und dazugehörigen 
Kompetenzen. Zudem, widmet er sich den 
Fragen, warum das Anthropozän diese Art 
Wissen erfordert, welche Aspekte dazu-
gehören und welche Ziele damit erreicht 
werden sollen. Außerdem beschreibt der 
Beitrag, wie Systemkompetenzen aufbaubar 
sind und gibt einen Ausblick darauf, wie die-
se in die beruliche Bildung integriert wer-
den können.

1. ANTHROPOZÄN - 
DAS MENSCHENZEITALTER
Die gegenwärtige Erdepoche wird als s.g. 
Anthropozän (Menschenzeitalter) bezeich-
net, um zu verdeutlich, dass Menschen die 
Erdsysteme und damit Lebensbedingungen 
maßgeblich beeinlussen. So zeigen sich 

TRANSFORMIERENDES ARBEITEN UND LERNEN 

heute vielfältige Erfolge gewollter men-
schengemachter Veränderungen, wie eine 
im Durchschnitt deutlich bessere Bildung, 
Gesundheit und Lebensqualität aber zuneh-
mend auch unbedachte und fahrlässig igno-
rierte, existenziell bedrohliche Konsequen-
zen unseres Tuns.1 

Mit dem wissenschaftlichen Modell der Pla-
netaren Grenzen (siehe Abb. 1) wird verein-
facht dargestellt, dass mehrere Erdsysteme 
bereits gefährdet sind (gelb) oder sich sogar 
außerhalb der planetaren Belastungsgrenze 
beinden (orange). Die eingezogenen Linien 
markieren Messwerte, welche sogenannte 
Kipppunkte markieren, an denen die Gefahr 
besteht, dass neue Zustände entstehen und 
eine Rückkehr zu den vorherigen unmöglich 
werden. Davon sind Bio- und Geosphäre be-
troffen, jedoch verschieden intensiv.2 

So übersteigt inzwischen die von Menschen 
gebaute Technosphäre die globale Masse 

Abbildung 1 Planetare Grenzen (Eigene Darstellung basiert auf Persson et al., 2022; Steffen et al., 2015) 
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der Biosphäre. Der fruchtbare Boden wird 
durch industrielle Landwirtschaft degra-
diert, erodiert und wird überbaut. Es wurde 
nachgewiesen, dass chemische Verschmut-
zung nicht rückholbar alles Leben durch-
dringt, die Stickstoffkreisläufe und Integ-
rität der Biosphäre so massiv gestört sind, 
dass dafür errechnete planetare Grenzen 
überschritten wurden.3 

Bekanntere und deshalb öffentlich auch be-
reits intensiver diskutierte Krisen wie die 
des Klimas, Kriege und Pandemien bedro-
hen und beenden menschliches und anderes 
Leben in der Biosphäre ebenso. Allerdings 
scheint es für das Überleben der Arten wie 
der Menschheit als Ganzes, in diesen Zu-
sammenhängen und nach aktuellem Kennt-
nisstand noch Adaptions-, Lösungs- und 
weitere Reaktionsmöglichkeiten zu geben, 
wenn auch mit schrumpfenden Zeitfens-
tern.4 

Mit den anstehenden Transformationen 
muss es uns also gleichzeitig gelingen vor-
handene Existenzgrundlagen zu verstehen, 
und unsere Wirtschaftstätigkeiten anzu-
passen. Hierbei ist wichtig, dass die Verän-
derungsprozesse effektiv ausgerichtet 
werden, indem besser als nur ressourcener-
haltend gewirtschaftet wird. Dieses Vorge-
hen wird zwar zu den Zielen nachhaltiger 
Entwicklung beitragen, die sich die Verein-
ten Nationen für das Jahr 2030 gegeben 
haben. Doch damit würden wir weit hinter 
unseren Möglichkeiten bleiben. Bei den 
derzeitigen Bildungs-, Forschungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten können wir unseren 
Nachfahren die Erde in besseren Zustand 
übergeben als denjenigen, den die bisherige 
Wirtschaftsweise verursachte.

Wir können und müssen Wirtschaftswei-
sen etablieren, die den Erdsystemen zu-
träglich sind, menschliche Bedürfnisse 
befriedigen und negativen Folgen bisheri-
gen Wirtschaftens begleichen. Wir müssen 

diesen Anspruch jedoch so positiv und um-
fassend wie möglich formulieren, um un-
sere heute vorhandenen Möglichkeiten der 
Einlussnahme darauf auszurichten. 

2. GELINGENSBEDINGUNGEN FÜR BES-
SERE, ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
Die erste Bedingung für solch positive Trans-
formationen ist, passende Ziele zu formulie-
ren. Die 2015 von den Vereinten Nationen für 
das Jahr 2030 gefassten Nachhaltigkeits-
ziele Sustainable Development Goals (SDG)
s sind zwar wichtig aber als politischer Kon-
sens nicht ausreichend, um unsere Lebens-
grundlagen zu erhalten. Einige Details sind 
dazu im vorhergehenden Artikel von Chris-
toph Wolter enthalten (siehe Seiten 200 – 
222).

Zweite Gelingensbedingung für die oben 
beschriebenen multiplen Anpassungsauf-
gaben ist, anzuerkennen, dass wir konstruk-
tive Paradigmen brauchen und destruktive 
der Geschichte überlassen müssen. Efizi-
enz ist ein Paradigma, das in die Sackgasse 
linear organisierter Wertstoffvernichtung 
führte, zur Bedrohung der Erdsysteme und 
unserer Existenz beigetragen hat und noch 
weiter beiträgt. Damit zusammenhängen-
de Reboundeffekte sind wissenschaftlich 
verstanden und beschrieben.  In der Praxis 
werden sie jedoch nicht ausreichend be-
rücksichtigt.5

Passende Ziele und Paradigmen berichten 
und diskutieren u.a. seit dem Jahr 2014 die 
Teilnehmenden der jährlich stattindenden 
Cradle-to-Cradle-Konferenzen unter dem 
Motto „Love your Footprint!“. Diese Auffor-
derung, positiv zu den Erdsystemen beitra-
gen zu wollen, ist nach Einschätzung der 
Autorin ein geeignetes Leitbild und -motiv.6

Die Dritte Bedingung um nötige Verände-
rungen passend zu gestalten ist, Abhängig-
keiten der menschengemachten Systeme 
von den Erdsystemen zu klären: 
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Die Wirtschaft braucht für ihre Tätigkeit, 
inklusive der Umsetzung ihrer Nachhaltig-
keitsziele sowohl Menschen, als auch soziale 
Gesellschaftsstrukturen und alle Erdsyste-
me. Menschliche Gesellschaften sind ebenso 
vollständig abhängig von allen Erdsystemen. 
Gleichzeitig sind die Gesellschaften heute in 
der Lage und verplichtet die Rahmenbedin-
gungen für angemessene Wirtschaftsweisen 
zu gestalten.

Viertens ist zirkuläres Wirtschaften nach 
Cradle-to-Cradle-Produkt-Design-Standard 
(C2C) erforderlich. Das Modell dazu wurde 
in den 1990-er Jahren entworfen und wird 
ständig weiterentwickelt. Es beschreibt öko-
logisch-soziale Prinzipien von zirkulären Pro-
duktdesigns. C2C wird heute in nahezu allen 
Branchen angewendet. Mehr als 700 sehr 
verschiedene Produkte werden danach pro-
duziert und auch zertiiziert: Baumaterialien, 
Gebäude, Grundstoffe, Möbel, Reinigungs-

mittel, Textilien, u. v. a. m. Den Produkten ist 
gemein, kreislauffähig zu sein und in ihrer 
„Lebenszeit“ (Herstellung, Nutzung, Rückho-
lung, Wiederverwendung) nur solche positi-
ven Effekte zu bewirken, die geplant waren.7 

Fünftens müssen sich die Transformatio-
nen auf die ganze Gesellschaft erstrecken. 
In der Europäischen Union wurde die Circu-
lar Economy politisch und rechtlich gefasst. 
Doch nur eine Circular Society kann zirku-
läres Wirtschaften auch effektiv umsetzen8. 
Die Gesellschaft muss grundlegende Ver-
änderungen bei den Infrastrukturen (-Pla-
nungen) und dem Verwaltungshandeln 
bewirken, was von allen Beteiligten Bereit-
schaft, Bewusstsein, Kenntnisse und den 
Aufbau von neuen Kompetenzen erfordert. 

Im Folgenden wird betrachtet, 
- wie beruliche Bildung zu Transformatio-

nen beiträgt,

Abbildung 2 Beziehungsmodell der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung  

(Eigene Abbildung nach Jerker Lokrant/Azote, 2016)

Transformierendes Arbeiten und Lernen

GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT

BIOSPHÄRE



246 

- was berulichen / betrieblichen Lehrper-

sonen fehlt, 

- wie Förderungen die Qualiizierungen  

unterstützen, 

- welche Rolle Modellprojekte dabei spielen 
und

- womit Fachkräfte und Nachwuchs gewon-
nen werden.

3. BERUFLICHE BILDUNG FÜR EINE 
ZIRKULÄRE WIRTSCHAFTSWEISE 
Die hier im Buch versammelten Beiträge 
aus der aktuellen Forschungslandschaft 
zeigen vielfältige Ansatzpunkte der Ener-
gie- und Mobilitätswende: Von Solarstrom-
bedarfen und -lösungen, passenden Ener-
giespeichersystemen und Rechtsregeln, 
bis zur Wahrnehmung ökologisch-sozialer 
Verantwortung bei Rohstofliefernden, da-
tensouveränem und kreislauffähigem Pro-
duktdesign sowie ebensolchen Mobilitäts-
konzepten und den zur Stromnetzstabilität 
beitragenden Akkuwechseltechnologie er-
strecken sich die Vorschläge zur Energie- 
und Mobilitätswende. Solche Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten werden von der 
Gesellschaft inanziert und tragen zu den 
Grundlagen des Wirtschaftens innerhalb 
planetarer Grenzen bei. Mit Hilfe dieser neu-
en Designs, Konzepte, Methoden, Normen 
und Technologielösungen kann es gelingen, 
die oben genannten Zusammenhänge in die 
tägliche Praxis von berulichen Entschei-
dungen und Handlungen zu integrieren. 

Katharina Daniels führte in Ihrem Beitrag 
aus, wie heute Neuerungen in die beruli-
che Praxis eingebunden werden. Sie zeigt, 
dass intensive Auseinandersetzungen mit 
den Unternehmenszielen und -werten die 
Unternehmenskultur neu formen. Freude an 
der Zusammenarbeit, auch mit neuen Ge-
schäftsbeteiligten, Klarheit, Vertrauen und 
mehr Zuversicht in die gemeinsame Zukunft 
würde gewonnen. (siehe Seiten 174 - 189)

Die Umsetzungen der im Buch beschriebe-
nen Forschungs- und Entwicklungsergeb-
nisse in die Unternehmenspraxis brauchen 
diesen Kulturwandel der Wirtschaft eben-
so, wie auch die beruliche Bildung als eine 
gemeinsame Basis. Vier neue sogenannte 
Standardberufsbildpositionen sind für neue 
beruliche Ausbildungen in Kraft getreten, 
um u.a. Nachhaltigkeit und betrieblichen 
Umweltschutz in beruliche Ausbildungen 
zu integrieren. 

Auf diesem Wege können direkte Bezüge zu 
den Maßnahmen des EU Green Deals herge-
stellt werden (die in der deutschen Berufs-
bildungspraxis ansonsten fehlen würden). 
Denn Europa will der erste klimaneutrale 
Kontinent und auch resilienter werden. Das 
soll mittels Circular Economy Action Plan 
(CEAP) gelingen und durch Abkopplungen 
des Wirtschaftswachstums vom Rohstof-
feinsatz. Die Aktionspläne des Green Deal 
sind rechtsverbindlich. Innovationen für 
Wertschöpfungskreisläufe werden sich des-
halb in absehbarer Zeit auch als kollabora-
tive Geschäftsmodelle und -Prozesse in den 
Unternehmen abbilden. 

Vor diesem Hintergrund sind Qualiikatio-
nen und die neuen Standardberufsbildpo-
sitionen, die sich auf Nachhaltigkeit des EU 
Green Deal beziehen eine Mammutaufgabe. 
Sie haben aber auch das Potenzial beruli-
che Bildung, die mit den Transformationen 
verbundenen Berufe und ihre Tätigkeiten 
attraktiver machen. 

Der Zulauf von Heranwachsenden zu Green 
Peace, Fridays for Future oder Extinction 
Rebellion zeigen wachsendes Interesse an 
Nachhaltigkeitsthemen. Noch inden sich 
zu wenige Jugendliche mit ihren Anliegen 
in der berulichen Ausbildung ein. Aber die 
Zeitenwende ist auch eine große Chance: 
Für Jugendliche auf sinnstiftende Tätig-
keiten, für die Gesellschaft auf Fachkräf-
tegewinn an entscheidender Stelle, für die 
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Berufsbildung auf Erneuerung und für Leh-
rende auf Erleichterungen ihrer Arbeit. Die-
se Nutzen entstehen, wenn die Kopplungen 
von allgemeiner mit berulicher und aka-
demischer Bildung besser gelingen; wenn 
sie aufgabenteilig-kollaborativ zusammen-
wirken, um Lernbedarfen und -interessen 
individuell entsprechen zu können. Das Bil-
dungssystems ist durchlässig geworden und 
lässt es inzwischen zu. Doch dies ist noch zu 
wenig (bekannt).

„Es muss ein Verständnis für ein Bildungs-
system entstehen, dass allgemeine und be-
ruliche Bildung zusammen denkt und damit 
lexible Lernwege ermöglicht.“ Vogel 20179

Im Institut für Betriebliche Bildungsfor-
schung (IBBF) stehen Qualiizierungsbe-
darfe der Energie- und Mobilitätswende 
seit zehn Jahren im Fokus der Arbeiten-
Der Energiewende widmete sich u. a. das 

Modellprojekt WEITERBILDUNGSSYSTEM 
ENERGIETECHNIK. Gemeinsam mit weiteren 
Bildungs- und Wirtschaftsakteur:innen wur-
de ein Standard für Weiterbildungen entwi-
ckelt, erprobt und umgesetzt10. 

Mit Elektromobilität befassten sich u.a. das 
Modell- und Schaufensterprojekt LERN-
WELT E-MOBILITÄT und auch Digitale Kom-
petenzen für die Energie-, Mobilitäts- und 
Wärmewende. In jährlich wiederkehrenden, 
wie projektbasierten Untersuchungen wer-
den Kompetenzbedarfe der Beschäftigten 
in Unternehmen zur Energie- und Mobili-
tätswende erhoben. Die empirischen Un-
tersuchungen zu Bildungsangeboten und 
-bedarfen der E-Mobilität wurden bspw. 
2019 in der Hauptstadtregion durchgeführt. 
Bildungsinstitutionen und Unternehmen 
wurden zu ihren technischen Kapazitäten, 
Ressourcen und Kompetenzen des Lehrper-
sonals befragt.11 
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Abbildung 4  E-Mobilitätsthemen in Unternehmen mit künftiger Bedeutung (IBBF, 2020)

Ergebnisse aus der Befragung unter Projekt-
partnern des Modellprojektes Pooling des E-
Mobilität-Lernens zeigen, dass die beteiligten 
Institutionen 54 Lehrangebote zum Thema 
Elektromobilität bereitstellten. Die Angebo-
te thematisierten mehrheitlich Hochvoltsys-
teme und auch alternative Antriebsysteme. 
Wenige Bildungsangebote gab es zu Batte-
rietechnik, IKT (in Fahrzeugen) oder System-
verständnis. Ein anderes Bild zeichneten die 
Ergebnisse einer Befragung von Lehrenden 
in Unternehmen. Die Diskrepanz zwischen 
heute gelehrten Inhalten und perspektivisch 
noch bedeutenderen Themen ist groß und 
den Lehrpersonen bewusst (vgl. Abb. 4).

4. LEHRPERSONEN IN  
TRANSFORMATIONEN
Beruliche und betriebliche Bildung sind 
als entscheidende Voraussetzung für ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Trans-
formationen identiiziert. Doch noch ist die 
Mehrheit der Lehrpersonen sich ihrer Wirk-
macht nicht ausreichend (genau) bewusst, 
um diese auch entsprechend zu nutzen. Wie 
den Lehrenden selbst, fehlen den Leitungs-
personen von Bildungsorganisationen, zur 
Anregung und auch Unterstützung geeig-
neter Arbeits- und Lernkulturen die Voraus-
setzungen in Form eigener Weiterbildungen 
und Budgets. 12

wird teilweise 

gelehrt

kann vollständig 

gelehrt werden

Inhalte der E-Mobilität, die  

perspektivisch wichtiger werden
N = 57
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Es mangelt ihnen dabei keineswegs an Lern-
bereitschaft. Denn viele Lehrende sind be-
reit sich weiterzubilden und wünschen sich 
Unterstützung bei der Entwicklung neuer 
Lehrmaterialien, wie eine aktuelle Untersu-
chung in Berliner Oberstufenzentren zeigte. 
75 Lehrende aus 25 Oberstufenzentren Ber-
lins haben an der Erhebung teilgenommen. 
Ihre Interessen sind breit und entsprechen 
derzeitigen Bedarfen und Entwicklungen 
(vgl. Abbildung 5).13 

Woran es Lehrpersonen seit Langem zu ihrer 
Weiterbildung mangelt, sind im Arbeitsalltag 
reservierte Zeitfenster und personengebun-
dene Zeitkontingente sowie Finanzbudgets. 
Aber auch geeignete Formate für regelmä-
ßigen Austausch mit Kolleg:innen, Evaluatio-
nen und FuE-Transfer fehlen. 

Um ihre beruliche Position für anstehende 
Veränderungen nutzen zu können, sich als 
Schlüssel und Begleitpersonen Heranwach-
sender zu verstehen, fehlt vielen noch das 
Selbstverständnis und auch ein deutlicher 
Rückhalt in der Gesellschaft. Dieser wäre 
auch zu stärken, indem die Aus- und Wei-

terbildungen für Lehrpersonen qualitativ 
verbessert und besser an ihre Bedarfe an-
gepasst werden. 

Denn nur etwas mehr als die Hälfte (56%) 
der befragten Lehrpersonen fühlten sich 
bislang „eher gut“ bis „gut“ auf ihre aktuel-
len Bildungsaufgaben im Bereich E-Mobilität 
vorbereitet. 38 % betrachten sich als weni-
ger gut qualiiziert und sehen Nachholbe-
darf. Ihre Qualiizierungsbedarfe sehen sie 
in den Themenbereichen des Batteriema-
nagement und der Batterietechnologie, bei 
Umgang und Reparatur von Hochvoltbatte-
rien sowie der Ladetechnik. Nach Angabe 
der Befragten war ihnen eine Qualiizierung 
bisher noch nicht möglich, da aktuelle Lite-
ratur, Schulungen bzw. auch die Angebote 
für Weiterbildungen fehlten.

Keine Bildungsorganisation kann heute – un-
abhängig vom Bildungsbereich ihre gegen-
wärtigen und perspektivischen Bildungsbe-
darfe selbst decken. Das Bildungspersonal 
wird auf aktuelle und perspektivische An-
forderungen bei weitem nicht entsprechend 
vorbereitet, wie Christoph Wolter mit seiner 
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Abbildung 5 Themen berulicher Bildung, an denen bes. Interesse besteht (IBBF, 2021)
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Masterarbeit und vorstehenden Beitrag 
nachweisen konnte. Vielmehr stützen sich 
Lehrpersonen eher auf das, in öffentlich 
Medien multiplizierte Wissen. Damit werden 
sie  ihrer Rolle nicht gerecht, da sie nur ein 
unzureichendes Bild, anstelle von Gestal-
tungskompetenzen vermitteln. Was in der 
Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonal 
neben Fachdidaktik fehlt, sind transdiszipli-
näre Diskurse zu den Transformationen und 
daraus resultierenden Konsequenzen für 
Bildungsprozesse. (siehe Seiten 200 – 222).

Noch viel mehr gelten diese Feststellungen 
für betriebliches (Aus-)Bildungspersonal. 
Die Mindestanforderungen an diese Lehr-
personen sind im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und in der sogenannten Ausbilder-
eignungsverordnung (AEVO) festgelegt. In 
den Leitgedanken werden veränderte be-
triebliche Bedingungen genannt:

„Das wirtschaftliche Handeln der Betriebe 
vollzieht sich in einem komplexen, dynami-
schen und globalisierten Umfeld, welches 
gekennzeichnet ist durch kurze technologi-
sche Innovationszyklen, veränderte Formen 
der Arbeitsorganisation, mehr Kundennähe 
und eine stärkere Kundenbindung, ein ge-
stiegenes Qualitätsbewusstsein sowie ein 

ausgeprägteres Bewusstsein für nachhaltige 
Wirkungen im Umweltschutz. “ 14

Wie kann das (Aus-)Bildungspersonal zum 
betrieblichen Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit beitragen, seiner Vorbildfunktion ge-
recht werden und Vorreiter sein? 

Zum Aufbau weiterer, neuer Kompetenzen 
brauchen besonders kleine und mittlere Un-
ternehmen KMU die Inhalte als angepasste 
Impulse und Unterstützungen, um ihre Bil-
dungspersonen weiterzubilden. 

Dazu gehören:
- Analysen betrieblicher Prozesse auf Lern-

haltigkeit
- Best Practice Beispielpräsentationen aus 

der Branche
- Entwickelte und getestete Weiterbildungs-

formate und Inhalte - Weiterbildende mit 
Fachexpertise und Sozialkompetenzen 

- Unterstützungsstrukturen für die Prozess-
begleitung. 

Öffentlich geförderte Forschungs- und 
Entwicklungs-, sowie Modell- und Pilot-
projekte eignen sich gut dafür, die Bil-
dungspersonen in KMU, die in der Regel in 
das Alltagsgeschäft eingebunden sind, für 
Weiterbildungen herauslösen zu können.

5. FÖRDERUNG FÜR  
QUALIFIZIERUNGEN 
Folgerichtig sind Qualiizierungen von Bil-
dungspersonen, und besonders ihre gemein-
samen, transdisziplinären Grundlagen im Fo-
kus von Förderinitiativen, -programmen und 
Innovationswettbewerben. Dazu gehören u.a. 
Digitale Plattform beruliche Weiterbildung 
INVITE (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung BMBF), KI-Leuchttürme für Um-
welt, Klima, Natur und Ressourcen (Bundes-
ministerium für Umweltschutz BMU) sowie 
Förderung von Qualiizierungsmaßnahmen 
für die Batteriezellfertigung (Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK). 

Abbildung 6 Selbsteinschätzung der eigenen 

Qualiikation (IBBF, 2020)
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Circular-Economy-Schwerpunkte sind im 
Aufruf Regionale Kompetenzzentren der 
Arbeitsforschung (BMBF) abgebildet. Auch 
wenn hier explizit die akademische Lehre an-
gesprochen ist, sollten FuE-Ergebnisse auch 
für beruliche Bildung aufbereitet werden, da 
diese wahrscheinlich bald zur Umsetzung in 
die Plicht genommen wird. 

Beispiel Batterie: Erwartbar ist, dass bspw. 
Batteriedesigns, -materialien und Liefer-
ketten, durch Rohstoffverknappung einer-
seits und stark anwachsende Bedarfe für 
E-Mobilität andererseits, zirkulär werden. 
In der Folge werden sich nicht nur die Fer-
tigung und deren Kompetenzen anpassen 
müssen. Darüber hinaus bieten Lithium-
Ionen-Batterien in der Nutzungsphase als 
Battery-as-a-Service, Potenziale für neue 
Geschäftsmodelle. Akkuwechselstationen 
werden als Stromnetzpuffer in Berliner Re-
allaboren erprobt. Es bestehen große Chan-
cen, dass diese Akkuwechselsysteme zum 
Industriestandard werden. Betreibende der 
Wechselstationen könnten mit dem Tank-
stellennetz auf bestehende Infrastrukturen 
zurückgreifen. Auch als dezentrale Energie-
speicher für Solarstrom bieten sich weitere 
Möglichkeiten der Wertschöpfung nach der 
Nutzung in Elektrofahrzeugen. Regionale 
Dienstleistungsunternehmen für Elektroin-
stallationen sind hierzu gefragt. 

Auch werden technische Rohstoffkreis-
läufe inkl. Peripherie bis spätestens 2030 
gebraucht. Dort werden die in Batterien 
enthaltenen Materialien wie Metalle, Lö-
sungsmittel und Kunststoffe zurückgewon-
nen. Auch wenn die bisherigen Verfahren 
zum stoflichen Recycling bekannt und in 
einzelnen Pilotanlagen vorhanden sind, exis-
tiert noch kein solches System in Deutsch-
land. Es muss im nationalen Maßstab neu 
errichtet werden. Die Wiederverwendung 
funktionsfähiger Materialien besitzt nicht 
nur hohes Werterhaltungspotential. Sie 
kann zudem zu klimapositiven Entwicklun-

gen beitragen, bspw. durch Verfahren zur 
Rückgewinnung von Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre und deren Nutzung in industri-
ellen Produktionsprozessen. 

Neben Massensegmenten für Batterien in 
Haushaltgeräten, Computern, E-Autos und 
E-Bikes werden Anwendungen in elektrisch 
angetriebenen Flugzeugen, Förderfahr-
zeugen, landwirtschaftlichen und anderen 
Nutzfahrzeugen, Schiffen und Zügen ent-
wickelt. Die Standardisierungs-AG Batteri-
en (siehe Beitrag Seite 50 – 61) arbeitet an 
kreislaufähigen Grundlagen. Mit den Tech-
nologiestandards zur Zirkularität ändern 
sich für die Beschäftigten nicht nur die Auf-
gaben und Tätigkeitsinhalte, sondern auch 
dafür geltende Regeln. 

Dieser Umfang an Veränderungen erfordert 
zumindest für KMU inanzierte Weiterbildun-
gen in passenden Formaten, als verfügbare 
Lernangebote kompetenter Lernbegleiter. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) fördert deshalb Quali-
izierungen für die Batteriezellfertigung und 
hat Batterien als eine der Schlüsseltechno-
logien der Energiewende identiiziert. 

Es werden der demograische und ökolo-
gische Wandel zur E-Mobilität als Heraus-
forderungen gesehen. Insgesamt sollen 
Unternehmen gefördert und ihre Beschäf-
tigten dabei unterstützen werden, kom-
plexer werdende Prozesse mit passenden 
Qualiizierungen zu begegnen und neue 
Kompetenzen auszubauen.15

6. LERNWELT ELEKTROMOBILITÄT 
Große Veränderungen gelingen nur durch 
Kollaborationen. Eine intensive Vernetzung 
und Zusammenarbeit regionaler Bildungs-
akteure wurde erfolgreich auf dem Rütli-
campus in Berlin umgesetzt. Ausgehend 
davon, dass dieses Prinzip über die Allge-
meinbildung hinaus auch auf die beruliche 
Bildung anwendbar ist, werden im Modell-
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projekt Pooling des E-Mobilität-Lernens Um-
setzungsformate erprobt. 

Anlass dazu war das Berliner Mobilitätsge-
setz, mit dem die Verkehrssysteme derart 
verändert werden, dass der Umweltver-
bund aus öffentlichem Personennahverkehr 
(ÖPNV), Fuß- und Radverkehr grundsätzlich 
den Vorrang erhalten. Zudem werden ne-
ben dem ÖPNV, auch die Wirtschafts- und 
motorisierten Individualverkehre elektrisch 
fahren (müssen). Diese komplexen Innovatio-
nen sind in ihrer technologischen Vielfalt und 
Dynamik an effektive und zügige Verbreitung 
von Wissen und Fähigkeiten gebunden.

Mit dem Hintergrund arbeiten in dem, von 
der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales, geförderten Modellprojekt aka-
demische mit Berufsbildungsakteur:innen zu-
sammen, um einander ihre Kompetenzen und 
Lehr-/ Lernmittel zur Verfügung zu stellen. 
Die empirischen Erhebungen zu Beginn des 
Projektes erfassten neben den Lerninhalten, 
die Ausstattung mit Lehr-/Lernmaterialien 
und deren Auslastung, sowie die der Lehrper-
sonen (vgl. Abb. 3-6). 

Bei allen Projektpartnern, der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, der 
Berliner Hochschule für Technik (BHT), dem 
Bildungszentrum der Handwerkskammer 
(HWK) Berlin, der Elektroinnung Berlin, der 

Kfz-Innung Berlin, sowie dem Oberstufen-
zentrum für Kraftfahrzeugtechnik (Osz Kfz) 
Berlin, waren Lehrpersonen voll aus-, bzw. 
überlastet, da z.T. nicht ausreichend Perso-
nen zur Verfügung stehen. Hingegen ist die 
zur Verfügung stehende Ausstattung weni-
ger ausgelastet (vgl. Abb. 8). Deshalb wurde 
vereinbart, die Ausstattung den Lerngrup-
pen der Beteiligten zur Verfügung zu stellen. 
Dazu waren auch bereits Absprachen und 
Vorbereitungen getroffen worden, bevor die 
Pandemie einsetzte. 

Beinahe alle Partner mussten auf Onlineleh-
re umstellen. Im Projekt wurde, anstelle des 
geplanten Poolings, bei dem die Lernenden 
die unterschiedlichen Lernorte in Berlin, mit 
den Ausstattungen hätten nutzen sollen, 
entschieden, Online-Alternativen zu konzi-
pieren, zu entwickeln und zu testen. Dazu 
gehören

- die Lehrenden-Weiterbildung zu Batterie-
themen

- die Lernplattform LERWNELT  
EMOBILITÄT

- der Onlineorientierungskurs  
Work4Future mit den entsprechenden 
Materialien. 

Eine der wichtigen Onlineaktivitäten war 
Kompetenzaufbau bei den Lehrpersonen 
der Partner zur Batteriethematik. Als Reihe 

Abbildung 7 Screenshot https://lernwelt-emobilitaet.de/ (IBBF, 2022)
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mit vier Teilen entstand eine Zusatzquali-
izierung Batterietechnik in Form eines 
Interviewformates mit Lernmaterialien zu 
folgenden Schwerpunkten:

I. Lade-/ Entladecharakteristik von Batteri-
en auf Zellebene

II. Funktion von Batteriemanagementsyste-
men (BMS)

III. Aufbau eines Batteriemanagementsys-
tems (BMS)

IV. Umsetzungskonzepte für die Lehre.16 

Als Online-Lernplattform wurde LERNWELT E-
MOBILITÄT entwickelt (vgl. Abb. 7). Hier wer-
den neue Entwicklungen und Lösungen abge-
bildet, Lehr-/Lernmaterialien allen Beteiligten 
zugänglich gemacht und wird der Nachwuchs 
erreicht. 

Im Pandemieverlauf des Jahres 2020 waren 
Bewerbungen um Ausbildungs- und Studien-
plätze zurückgegangen. Deshalb sahen die 
Projektbeteiligten und die Senatsverwal-
tung Bedarf für einen Online-Berufs- und 
Studienorientierungskurs. Der entwickelte 
Onlinekurs Work4Future – ist ein Angebot, 
das für Lernende allgemeinbildender Schu-
len im Methodenmix entwickelt wurde. Darin 
orientieren sich die Lernenden in Gruppen 

auf der LERNWELT-E-MOBILITAET Platt-
form. Gemeinsam ordnen sie Personas pas-
sende Berufe zu und gleichen Erfahrungen 
„echter“ Menschen damit ab. 

Dieses Angebot wurde 2021 dreimal getes-
tet und mit den Hinweisen der Lernenden 
weiter verbessert. Der Kurs  steht nunmehr 
online abrufbar allen Lernenden zur Verfü-
gung. 17

Das Modellprojekt wurde begleitend evalu-
iert. Bereits zu Beginn des Vorhabens äu-
ßerten beteiligte Partner, dass für sie das 
Konzept nur dann attraktiv ist, wenn ihre 
Beteiligung – bspw. durch das Teilen von 
Ressourcen – keine unverhältnismäßigen 
Mehrbelastungen entstehen. Zu Jahresbe-
ginn 2022 wurden die Projektpartner erneut 
befragt. In den freien Kommentaren fand 
sich u.a. folgende Aussage:

„Engagement ist vielfach von Einzelperso-
nen abhängig: Wie kann hier eine organi-
sationale Verantwortung der Einrichtungen 
gestärkt werden?“18

Das Zitat beschreibt die Situation vieler Mo-
dell- und Pilotprojekte, sowie den daraus ab-
leitbaren Auftrag für die Transformation der 
akademischen, wie berulichen Bildung: Es 
ist an der Zeit, von der Arbeit in Einzel-
projekten zu effektiven, in zusammenge-
brachten Bildungsstrukturen verankerten 
Prozessen zu kommen, die Strukturen zu 
transformieren und dafür geeignete Vor-
aussetzungen zu schaffen. 

7. FACHKRÄFTE, FRAUEN,  
NACHWUCHS BINDEN
Das meiste Forschen und Entwickeln bliebe 
folgen- und damit sinnlos, würden die Er-
gebnisse nicht umgesetzt. Zur Umsetzung 
werden Menschen gebraucht, die dazu fä-
hig, in der Lage und willens sind. Diese 
müssen während der Umsetzung von Trans-
formationsprozessen, wie der Energie- und 

Abbildung 8 Nutzung E-Mobilitäts-Ausstattung 

bei Bildungsakteur:innen (IBBF, 2020)
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Abbildung 9 Rückbau und Hinterlassenschaften 

binden Arbeitskräfte und Geld (Statista, 202219)

Mobilitätswende – von Christoph Wolter 
für nachhaltige Entwicklung weiter vorn im 
Buch ausgeführt – mit den Zielkonlikten 
berechtigter Entwicklungsziele umgehen 
lernen.

Zu den Erfordernissen aus neuen FuE-Er-
kenntnissen zu lernen, wächst die Einsicht 
weit mehr Menschen für zirkulär gestalte-
tes Wirtschaften zu benötigen, als bisher in 
der linearen rohstoffverbrauchenden Wirt-
schaftsweise. Die Ursachen liegen zum Teil 
in der Parallelität beider Wirtschaftsweisen. 
Gerade die geschaffenen Pfadabhängigkei-
ten zwingen uns Ewigkeitsaufgaben – bspw. 
in Bezug auf [atomaren] Abfall, Abraum und 
Altlasten – zu erfüllen und sie an kommen-
de Generationen weiterzugeben (vgl. auch  
Abb. 9). 

Gleichzeitig sind neue Lieferbeziehungen, 
Unternehmen/ Abteilungen und Infrastruk-
turen für zirkuläres Wirtschaften aufzubauen, 
wo dies bislang noch vernachlässigt wurde. 
Deshalb werden zur Umsetzung der Ener-
gie- und Mobilitätswende über 10 % zusätz-
liche Arbeitskräfte in der Hauptstadtregion 
gebraucht.20

Als mögliche Zielgruppen kommen dafür 
Menschen in Betracht, die bislang noch nicht, 
oder in anderen Bereichen oder Ländern 
arbeiteten (meist Frauen, Jugendliche, Zu-
wandernde). Die Ansprache und Gewinnung 
dieser Menschen gewinnt an Bedeutung und 
ist deshalb Gegenstand zahlreicher Publika-
tionen. Es wäre jedoch fatal, sie nur als zu-
sätzliche Arbeitskräfte zu betrachten, denn 
sie bringen eigene Ansätze, Haltungen und 
Kompetenzen mit, die mehr als nur beitragen. 
Sie werden selbst den Kulturwandel gestal-
ten. Durch Kriterien nach denen sie Unter-
nehmen und Ausbildungen wählen, wie sie 
täglich entscheiden und handeln; werden sie 
die Energie- und Mobilitätswende und sogar 
die Wirtschaftsweise entscheidend prägen.

„Berufsorientierung entfaltet dann ihr Po-
tenzial, wenn sie als gendersensibler ganz-
heitlicher Prozess verstanden wird, in dem 
die einschlägigen Maßnahmen stärker mitei-
nander vernetzt und von Beginn an an Be-
rufslaufbahnkonzepten orientiert werden.“21

FAZIT
Allgemeine, akademische und beruliche 
Bildung kann und muss zu einem zentralen 
Element bei der Bewältigung globaler Kri-
sen werden. In der berulichen Bildung und 
dort insbesondere durch Aus- und Weiterbil-
dungen Lehrender sowie der Leitungsper-
sonen lassen sich existenzielle Grundlagen 
sichern, die bisher gefährdet sind.

Beruliche (Weiter-)Bildung trägt dann dazu 
bei, neue Wirtschaftsweisen zu etablieren, 
die den Erdsystemen zuträglich sind, unsere 
menschlichen Bedürfnisse befriedigen und 
negative Folgen bisherigen Wirtschaftens 
begleichen. Der Anspruch ist so positiv und 
umfassend wie möglich zu formulieren, um 
die heute vorhandenen Möglichkeiten der 
Einlussnahme darauf auszurichten.
Die Gesellschaft muss zirkulär werden, 
strukturelle Veränderungen bei den Infra-
strukturen (-Planungen) und dem Verwal-
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KLIMASCHUTZ

Die Graiken in diesem Buch stam-

men von Esther Gonstalla. Sie ist als 

freie Infograikerinn und Autorin von 

Umweltbüchern bekannt, in denen 

sie dem Leser schwierige wissen-

schaftliche Themen anhand von 

Graiken veranschaulicht.

Die nachfolgende Graik stammt aus 

ihrem Werk »Das Klimabuch«  

(oekom verlag, 2019)

http://www.oekom.de/klimabuch
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In 10 Punkten zu  
mehr Klimaschutz 

Staaten- 

übergreifende  

Kooperationen

intensivieren 
z. B. nach COP21 und

Kyoto-Protokoll

Handlungsgruppen  

bilden

Nahrungsmittelsicherheit 

Trinkwassersicherheit 2

1

3

4

Schutz vor 
Wetterextremen

Ein sofortiger weltweiter Stopp von 

Waldrodungen würde einen schnellen 

und enormen Efekt auf die CO2-Bilanz 

von Ländern haben: Indem die  

Bäume anthropogenes CO2 aufneh-

men, fungieren sie als Klimaschützer.

Waldauforstung 
und -schutz

Weltweit sind rund 800 Millionen Men-

schen chronisch unterernährt. Die Klimakrise 

verschärft diese Situation. In den ärmsten 

Regionen der Welt sind ca. 500 Millionen 

Kleinstfarmen für 80 % der Lebensmittel-

produktion zuständig. Ihnen muss inanziell 

geholfen werden, um die Nahrungsmittel-

sicherheit zu verbessern.

Neben Nahrungsmitteln sollte ge-

währleistet sein, dass jeder Mensch 

auf der Welt genügend sauberes 

Trinkwasser zur Verfügung hat. Die 

Klimakrise verschärft den Trinkwas-

sermangel in ca. 20 Staaten extrem.

Ein weiterer sozialer Aspekt ist der 

Schutz vor Überlutungen, besonders 

in den ärmsten Ländern: Durch  

Starkregen und Meeresspiegelanstieg  

wächst in Zukunft die Klimalucht.

Infograik von Esther Gonstalla aus »Das Klimabuch« (Bai et al., 2018, Gitz et al., 2016, Scherer & Tänzler, 2018)



Aufklärungs-  

arbeit 

vernetzen und
ausweiten 
z. B. Onlineplattformen, 

Klimawochen, Bildung, 

Medien, TV, Bücher

5

6

7

8

9

Energie- und Politikwende

Smarte Städte

Wirtschaftswende

Agrarwende

Mobilitätswende

Weg von Pestiziden, Nahrungsmittel-

verschwendung, Biodiversitätsverlust 

und industrieller Monokultur, zurück 

zur biologischen Landwirtschaft, 

vielen kleinen Permakulturhöfen und 

gesunden Böden, die als CO2-Speicher 

dienen.

Regulation von Frachtlügen: Obst, 

Gemüse und Fleisch werden mit ver- 

heerenden Emissionen für die Reichen 

um die Welt gelogen. Stattdessen  

ist ein stadtnaher Ausbau des Nah-

verkehrs durch Züge, Elektrobusse und 

Radwege unbedingt notwendig.

10 Persönlicher Wandel ...werde auch du ein Klimaheld!

Mehr als die Hälfte der Weltbevölke-

rung lebt in Städten, in denen 75 % 

der weltweiten Energieemissionen 

produziert werden. Nachhaltiger  

grüner Umbau der Infrastruktur, 

Energieproduktion und Hausisolierung 

sollten hier oberste Klimaziele sein.

Der Ausbau der Solarenergie und eine 

eiziente Speicherung müssen in 

den Fokus der Subventionen rücken, 

Kohle- und Gaskraftwerke sollten 

dagegen CO2-Abgaben leisten, statt 

Subventionen zu erhalten.

Das Ende des Wachstums einleiten: In 

Zukunft sollten Nachhaltigkeit, Recy-

cling, grüne Produktion und Ressour-

censchonung oberste Prioriät haben. 

An die Stelle von Expansion und 

Ausbeutung rückt »Grüne Eizienz«.

MED
IENKlima

www

2019



„Was wir heute tun,  

entscheidet darüber,  

wie die Welt  

morgen aussieht.“  

Marie von Ebner-Eschenbach





Das Kompendium versammelt Texte aus der angewandten 

Forschung zur Energie- und Mobilitätswende. Im Fokus stehen 

gegenwärtige Herausforderungen, sowie Ansätze, Lösungen 

und Strategien zu ihrer Bewältigung. Neben technischen und 

rechtlichen, sowie organisatorischen Aspekten gehen die 

Autor:innen auf die Rolle der akademischen und berulichen 

Bildung ein und beschreiben damit Systemwissen und  

-verständnis für die vernetzte Energie- und Mobilitätswende.

ISBN 978-3-9816861-8-0

HIER GEHT‘S  

ZUR LERNWELT- 

EMOBILITÄT:


	_Hlk88077311

